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Vertrag von Lissabon

Am 13. Dezember 2007 unterzeichneten die 27 Staats- und Regierungschefs
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union in der portugiesischen Haupt-
stadt den Vertrag von Lissabon. Er bedeutet eine grundlegende Reform der 
Europäischen Union. Seine wesentlichen Inhalte wurden während der 
deutschen Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 2007 vereinbart. 
Nach der Ratifizierung in allen Mitgliedstaaten ist der Lissabonner Vertrag 
am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten.
Die vorliegende Publikation enthält den Vertrag über die Europäische Union 
und den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der 
Fassung des Lissabonner Vertrages. Darüber hinaus sind die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, zu den Verträgen gehörige Protokolle 
und Anhänge, Erklärungen zur Schlussakte der Regierungskonferenz und 
weitere für den Ratifizierungsprozess relevante Dokumente, Erläuterungen 
zur Charta der Grundrechte durch das Präsidium des Grundrechtekonvents, 
das für die Anwendung der EU-Verträge einschlägige deutsche Recht und 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Lissabonner Vertrag enthal-
ten. Weitere Dokumente bieten Orientierungshilfen zu einzelnen wichtigen 
Aspekten des Lissabonner Vertrages.
Diese Publikation wird von der Aktion Europa herausgegeben, in der die 
Bundesregierung, die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland 
und das Informationsbüro des Europäischen Parlaments für Deutschland zu- 
sammenarbeiten.
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Hinweis f.r den Benutzer
Diese Textausgabe enthclt die konsolidierte Fassung des Vertrages dber die Europcische
Union und des Vertrages dber die Arbeitsweise der Europcischen Union in der Fassung
des Lissabonner Vertrages, des Weiteren die Charta der Grundrechte der Europcischen
Union sowie die zu den Vertrcgen gehçrigen Protokolle und Anhcnge. In ihr sind ferner
die der Schlussakte beigefdgten Erklcrungen, die auf der Regierungskonferenz zur An-
nahme des Vertrages von Lissabon abgegeben wurden, weitere fdr den Ratifizierungs-
prozess relevante Dokumente, Erlcuterungen zur Charta der Grundrechte durch das
Prcsidium des Grundrechtekonvents, das fdr die Anwendung der EU-Vertrcge einschlc-
gige deutsche Recht und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Lissabonner
Vertrag enthalten. Abschließend bieten einige weitere Dokumente Orientierungshilfen
zu einzelnen Aspekten des Vertrages von Lissabon.
Diese Textausgabe soll den Benutzern eine leichte Orientierung ermçglichen; ihre Ver-
çffentlichung erfolgt ohne Gewchr.
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Abkhrzungen

ABl.
(L bzw. C)

Amtsblatt der Euro-
ptischen Union (Reihe L
Rechtsvorschriften bzw.
Reihe C Mitteilungen
und Bekanntmachungen)

Abs. Absatz
AEUV Vertrag sber die

Arbeitsweise der Euro-
ptischen Union

Art. Artikel
BGBl.
(I, II, III)

Bundesgesetzblatt, Teil I,
II bzw. III

BSP Bruttosozialprodukt
BVerfG Bundesverfassungs-

gericht
BVerfGE Entscheidungssammlung

des Bundesverfassungs-
gerichts (Band, Seite)

bzw. beziehungsweise
CEEP Centre Europ}en de

l’Entreprise Publique/
European Centre of
Employers and Enter-
prises providing Public
services (Europtischer
Zentralverband der
çffentlichen Wirtschaft)

Dok. Dokument
EAG Europtische Atom-

gemeinschaft (auch „Eu-
ratom“ genannt)

EFTA European Free Trade
Association (Europtische
Freihandelsassoziation)

EG Europtische Gemein-
schaft

EGB Europtischer Gewerk-
schaftsbund

EGKS Europtische Gemein-
schaft fsr Kohle und Stahl

(auch „Montanunion“
genannt)

EGMR Europtischer Gerichtshof
fsr Menschenrechte

EGV Vertrag sber die Euro-
ptische Gemeinschaft

EIB Europtische Investitions-
bank

EMRK Europtische Menschen-
rechtskonvention

EP Europtisches Parlament
ESZB Europtisches System der

Zentralbanken
EU Europtische Union
EuGH Gerichtshof der Euro-

ptischen Union (ehemals
der Europtischen
Gemeinschaften)

EUR Euro
Eurojust Europtische Stelle fsr

justizielle Zusammen-
arbeit

Europol Europtisches Polizeiamt
EUV Vertrag sber die Euro-

ptische Union
EUZBBG Gesetz sber die Zusam-

menarbeit von Bundes-
regierung und Deut-
schem Bundestag in
Angelegenheiten der
Europtischen Union

EUZBLG Gesetz sber die Zusam-
menarbeit von Bund und
Ltndern in Angelegen-
heiten der Europtischen
Union

EWG Europtische Wirtschafts-
gemeinschaft

EWI Europtisches Wthrungs-
institut
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AbkYrzungen

EWR Europtischer Wirt-
schaftsraum

EZB Europtische Zentralbank
f. folgende (Seite)
ff. folgende (Seiten)
GG Grundgesetz
IntVG Integrationsverantwor-

tungsgesetz
IWF Internationaler Wth-

rungsfonds
KOM Dokument der (Euro-

ptischen) Kommission
NATO North Atlantic Treaty

Organization (Organi-
sation des Nordatlantik-
vertrages)

n.F. neue Fassung
Randnr(n). Randnummer(n)
S. Seite
Slg. (I, II) (amtliche) Sammlung der

Rechtsprechung des
EuGH (Jahrgang, ab 1990
Band I bzw. II – Seite)

Slg. EGMR (amtliche) Sammlung der
Rechtsprechung des

EGMR (Jahrgang, Band
– Seite)

STE S}rie des Trait}s euro-
p}ens (Serie der Euro-
ptischen Vertrtge des
Europarates – SEV)

SZR Sonderziehungsrecht(e)
UAbs. Unterabsatz
UNICE Union des Industries

de la Communaut}
europ}enne/Union of
Industrial and Employers’
Confederation of Europe
(Union der Industrien
der Europtischen
Gemeinschaft; seit 2007
BUSINESSEUROPE
genannt)

vgl. vergleiche
v.H. vom Hundert (Prozent)
VN Vereinte Nationen
VO Verordnung
WSA Wirtschafts- und Sozial-

ausschuss
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Priambel
Seine MajestPt der Kçnig der Belgier, ihre MajestPt die Kçnigin von
DPnemark, der PrPsident der Bundesrepublik Deutschland, der PrPsident
der Griechischen Republik, seine MajestPt der Kçnig von Spanien, der
PrPsident der Franzçsischen Republik, der PrPsident Irlands, der PrPsident
der Italienischen Republik, Seine Kçnigliche Hoheit der Grossherzog von
Luxemburg, Ihre MajestPt die Kçnigin der Niederlande, der PrPsident der
Portugiesischen Republik, Ihre MajestPt die Kçnigin des Vereinigten Kçnig-
reichs Grossbritannien und Nordirland1,
entschlossen, den mit der Grsndung der Europtischen Gemeinschaften einge-
leiteten Prozess der europtischen Integration auf eine neue Stufe zu heben,
schçpfend aus dem kulturellen, religiçsen und humanistischen Erbe Europas, aus
dem sich die unverletzlichen und unvertußerlichen Rechte des Menschen sowie
Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte ent-
wickelt haben,
eingedenk der historischen Bedeutung der wberwindung der Teilung des euro-
ptischen Kontinents und der Notwendigkeit, feste Grundlagen fsr die Gestalt des
zuksnftigen Europas zu schaffen,
in BestPtigung ihres Bekenntnisses zu den Grundsttzen der Freiheit, der Demo-
kratie und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Rechts-
staatlichkeit,
in BestPtigung der Bedeutung, die sie den sozialen Grundrechten beimessen, wie
sie in der am 18. Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europtischen Sozialcharta
und in der Unionscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989
festgelegt sind,
in dem Wunsch, die Solidarittt zwischen ihren Vçlkern unter Achtung ihrer Ge-
schichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu sttrken,
in dem Wunsch, Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe weiter zu
sttrken, damit diese in die Lage versetzt werden, die ihnen sbertragenen Aufgaben
in einem einheitlichen institutionellen Rahmen besser wahrzunehmen,
entschlossen, die Sttrkung und die Konvergenz ihrer Volkswirtschaften herbei-
zufshren und eine Wirtschafts- und Wthrungsunion zu errichten, die im Einklang
mit diesem Vertrag und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on eine einheitliche, stabile Wthrung einschließt,
in dem festen Willen, im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts sowie
der Sttrkung des Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und
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sozialen Fortschritt ihrer Vçlker unter Berscksichtigung des Grundsatzes der nach-
haltigen Entwicklung zu fçrdern und Politiken zu verfolgen, die gewthrleisten, dass
Fortschritte bei der wirtschaftlichen Integration mit parallelen Fortschritten auf an-
deren Gebieten einhergehen,
entschlossen, eine gemeinsame Unionsbsrgerschaft fsr die Staatsangehçrigen ih-
rer Ltnder einzufshren,
entschlossen, eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verfolgen,
wozu nach Maßgabe des Artikels 42 auch die schrittweise Festlegung einer gemein-
samen Verteidigungspolitik gehçrt, die zu einer gemeinsamen Verteidigung fshren
kçnnte, und so die Identittt und Unabhtngigkeit Europas zu sttrken, um Frieden,
Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt zu fçrdern,
entschlossen, die Freizsgigkeit unter gleichzeitiger Gewthrleistung der Sicherheit
ihrer Bsrger durch den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrags und des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union zu fçrdern,
entschlossen, den Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der Vçlker
Europas, in der die Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritttsprinzip mçg-
lichst bsrgernah getroffen werden, weiterzufshren,
im Hinblick auf weitere Schritte, die getan werden msssen, um die europtische
Integration voranzutreiben,
haben beschlossen, eine Europtische Union zu grsnden; sie haben zu diesem
Zweck zu ihren Bevollmtchtigten ernannt:
(Aufzkhlung der Bevollmkchtigten nicht wiedergegeben)
Diese sind nach Austausch ihrer als gut und gehçrig befundenen Vollmachten wie
folgt Rbereingekommen:

Titel I Gemeinsame Bestimmungen
Artikel 1 (ex-Artikel 1 EUV)1

Durch diesen Vertrag grsnden die Hohen Vertragsparteien untereinander eine
EuropPische Union (im Folgenden »Union«), der die Mitgliedstaaten Zusttndig-
keiten zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele sbertragen.
Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren
Union der Vçlker Europas dar, in der die Entscheidungen mçglichst offen und
mçglichst bsrgernah getroffen werden.
Grundlage der Union sind dieser Vertrag und der Vertrag sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union (im Folgenden »Vertrtge«). Beide Vertrtge sind rechtlich
gleichrangig. Die Union tritt an die Stelle der Europtischen Gemeinschaft, deren
Rechtsnachfolgerin sie ist.
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Artikel 2

Die Werte, auf die sich die Union grsndet, sind die Achtung der Menschenwsrde,
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Men-
schenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehçren.
Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich
durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarittt und
die Gleichheit von Frauen und Mtnnern auszeichnet.

Artikel 3 (ex-Artikel 2 EUV)

(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer
Vçlker zu fçrdern.
(2) Die Union bietet ihren Bsrgerinnen und Bsrgern einen Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem – in Verbindung mit ge-
eigneten Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl,
die Einwanderung sowie die Verhstung und Bektmpfung der Kriminalittt – der
freie Personenverkehr gewthrleistet ist.
(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwick-
lung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und
von Preisstabilittt, eine in hohem Maße wettbewerbsfthige soziale Marktwirtschaft,
die auf Vollbeschtftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an
Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualittt hin. Sie fçrdert den wissen-
schaftlichen und technischen Fortschritt.
Sie bektmpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fçrdert soziale Ge-
rechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Mtnnern, die
Solidarittt zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.
Sie fçrdert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die
Solidarittt zwischen den Mitgliedstaaten.
Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt fsr
den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.
(4) Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Wthrungsunion, deren Wthrung
der Euro ist.
(5) In ihren Beziehungen zur sbrigen Welt schstzt und fçrdert die Union ihre
Werte und Interessen und trtgt zum Schutz ihrer Bsrgerinnen und Bsrger bei.
Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung,
Solidarittt und gegenseitiger Achtung unter den Vçlkern, zu freiem und gerechtem
Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte, ins-
besondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterent-
wicklung des Vçlkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsttze der Charta
der Vereinten Nationen.
(6) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zu-
sttndigkeiten, die ihr in den Vertrtgen sbertragen sind.
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Artikel 4

(1) Alle der Union nicht in den Vertrtgen sbertragenen Zusttndigkeiten verblei-
ben gemtß Artikel 5 bei den Mitgliedstaaten.
(2) Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Vertrtgen und
ihre jeweilige nationale Identittt, die in ihren grundlegenden politischen und ver-
fassungsmtßigen Strukturen einschließlich der regionalen und lokalen Selbstverwal-
tung zum Ausdruck kommt. Sie achtet die grundlegenden Funktionen des Staates,
insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung
der çffentlichen Ordnung und den Schutz der nationalen Sicherheit. Insbesondere
die nationale Sicherheit ftllt weiterhin in die alleinige Verantwortung der einzelnen
Mitgliedstaaten.
(3) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterststzen sich
die Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfsllung der Aufgaben, die
sich aus den Vertrtgen ergeben.
Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder beson-
derer Art zur Erfsllung der Verpflichtungen, die sich aus den Vertrtgen oder den
Handlungen der Organe der Union ergeben.
Die Mitgliedstaaten unterststzen die Union bei der Erfsllung ihrer Aufgabe und
unterlassen alle Maßnahmen, die die Verwirklichung der Ziele der Union gefthr-
den kçnnten.

Artikel 5 (ex-Artikel 5 EGV)

(1) Fsr die Abgrenzung der Zusttndigkeiten der Union gilt der Grundsatz der
begrenzten Einzelermtchtigung. Fsr die Aussbung der Zusttndigkeiten der Union
gelten die Grundsttze der Subsidiarittt und der Verhtltnismtßigkeit.
(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermtchtigung wird die Union nur
innerhalb der Grenzen der Zusttndigkeiten tttig, die die Mitgliedstaaten ihr in den
Vertrtgen zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele sbertragen haben.
Alle der Union nicht in den Vertrtgen sbertragenen Zusttndigkeiten verbleiben
bei den Mitgliedstaaten.
(3) Nach dem Subsidiaritttsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in
ihre ausschließliche Zusttndigkeit fallen, nur tttig, sofern und soweit die Ziele der
in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler
noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden kçnnen,
sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene
besser zu verwirklichen sind.
Die Organe der Union wenden das Subsidiaritttsprinzip nach dem Protokoll sber
die Anwendung der Grundsttze der Subsidiarittt und der Verhtltnismtßigkeit an.
Die nationalen Parlamente achten auf die Einhaltung des Subsidiaritttsprinzips nach
dem in jenem Protokoll vorgesehenen Verfahren.
(4) Nach dem Grundsatz der Verhtltnismtßigkeit gehen die Maßnahmen der Uni-
on inhaltlich wie formal nicht sber das zur Erreichung der Ziele der Vertrtge er-
forderliche Maß hinaus.
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Die Organe der Union wenden den Grundsatz der Verhtltnismtßigkeit nach dem
Protokoll sber die Anwendung der Grundsttze der Subsidiarittt und der Verhtlt-
nismtßigkeit an.

Artikel 6 (ex-Artikel 6 EUV)

(1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsttze an, die in der Char-
ta der Grundrechte der Europtischen Union vom 7. Dezember 2000 in der am
12. Dezember 2007 in Straßburg angepassten Fassung1 niedergelegt sind; die Charta
der Grundrechte und die Vertrtge sind rechtlich gleichrangig.
Durch die Bestimmungen der Charta werden die in den Vertrtgen festgelegten
Zusttndigkeiten der Union in keiner Weise erweitert.
Die in der Charta niedergelegten Rechte, Freiheiten und Grundsttze werden ge-
mtß den allgemeinen Bestimmungen des Titels VII der Charta, der ihre Auslegung
und Anwendung regelt, und unter gebshrender Berscksichtigung der in der Charta
angefshrten Erltuterungen, in denen die Quellen dieser Bestimmungen angegeben
sind, ausgelegt.
(2) Die Union tritt der Europtischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten bei. Dieser Beitritt tndert nicht die in den Vertrtgen fest-
gelegten Zusttndigkeiten der Union.
(3) Die Grundrechte, wie sie in der Europtischen Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten gewthrleistet sind und wie sie sich aus
den gemeinsamen Verfassungssberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, sind
als allgemeine Grundsttze Teil des Unionsrechts.

Artikel 7 (ex-Artikel 7 EUV)

(1) Auf begrsndeten Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europtischen
Parlaments oder der Europtischen Kommission kann der Rat mit der Mehrheit von
vier Fsnfteln seiner Mitglieder nach Zustimmung des Europtischen Parlaments
feststellen, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in
Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat besteht. Der Rat hçrt, bevor
er eine solche Feststellung trifft, den betroffenen Mitgliedstaat und kann Empfeh-
lungen an ihn richten, die er nach demselben Verfahren beschließt.
Der Rat sberprsft regelmtßig, ob die Grsnde, die zu dieser Feststellung gefshrt
haben, noch zutreffen.
(2) Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der Europtischen Kom-
mission und nach Zustimmung des Europtischen Parlaments kann der Europtische
Rat einstimmig feststellen, dass eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung
der in Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat vorliegt, nachdem er
den betroffenen Mitgliedstaat zu einer Stellungnahme aufgefordert hat.
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(3) Wurde die Feststellung nach Absatz 2 getroffen, so kann der Rat mit qualifi-
zierter Mehrheit beschließen, bestimmte Rechte auszusetzen, die sich aus der An-
wendung der Vertrtge auf den betroffenen Mitgliedstaat herleiten, einschließlich
der Stimmrechte des Vertreters der Regierung dieses Mitgliedstaats im Rat. Dabei
berscksichtigt er die mçglichen Auswirkungen einer solchen Aussetzung auf die
Rechte und Pflichten natsrlicher und juristischer Personen.
Die sich aus den Vertrtgen ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitglied-
staats sind fsr diesen auf jeden Fall weiterhin verbindlich.
(4) Der Rat kann zu einem sptteren Zeitpunkt mit qualifizierter Mehrheit be-
schließen, nach Absatz 3 getroffene Maßnahmen abzutndern oder aufzuheben,
wenn in der Lage, die zur Verhtngung dieser Maßnahmen gefshrt hat, onderungen
eingetreten sind.
(5) Die Abstimmungsmodalittten, die fsr die Zwecke dieses Artikels fsr das Eu-
roptische Parlament, den Europtischen Rat und den Rat gelten, sind in Artikel 354
des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union festgelegt.

Artikel 8

(1) Die Union entwickelt besondere Beziehungen zu den Ltndern in ihrer Nach-
barschaft, um einen Raum des Wohlstands und der guten Nachbarschaft zu schaf-
fen, der auf den Werten der Union aufbaut und sich durch enge, friedliche Be-
ziehungen auf der Grundlage der Zusammenarbeit auszeichnet.
(2) Fsr die Zwecke des Absatzes 1 kann die Union spezielle wbereinksnfte mit den
betreffenden Ltndern schließen. Diese wbereinksnfte kçnnen gegenseitige Rechte
und Pflichten umfassen und die Mçglichkeit zu gemeinsamem Vorgehen erçffnen.
Zur Durchfshrung der wbereinksnfte finden regelmtßige Konsultationen statt.

Titel II Bestimmungen hber die demokratischen
Grundsitze
Artikel 9

Die Union achtet in ihrem gesamten Handeln den Grundsatz der Gleichheit ihrer
Bsrgerinnen und Bsrger, denen ein gleiches Maß an Aufmerksamkeit seitens der
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zuteil wird. Unionsbsrger
ist, wer die Staatsangehçrigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbsrgerschaft
tritt zur nationalen Staatsbsrgerschaft hinzu, ersetzt sie aber nicht.

Artikel 10

(1) Die Arbeitsweise der Union beruht auf der reprtsentativen Demokratie.
(2) Die Bsrgerinnen und Bsrger sind auf Unionsebene unmittelbar im Europt-
ischen Parlament vertreten.
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Die Mitgliedstaaten werden im Europtischen Rat von ihrem jeweiligen Staats- oder
Regierungschef und im Rat von ihrer jeweiligen Regierung vertreten, die ihrerseits
in demokratischer Weise gegensber ihrem nationalen Parlament oder gegensber
ihren Bsrgerinnen und Bsrgern Rechenschaft ablegen msssen.
(3) Alle Bsrgerinnen und Bsrger haben das Recht, am demokratischen Leben der
Union teilzunehmen. Die Entscheidungen werden so offen und bsrgernah wie
mçglich getroffen.
(4) Politische Parteien auf europtischer Ebene tragen zur Herausbildung eines eu-
roptischen politischen Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens der Bsrgerin-
nen und Bsrger der Union bei.

Artikel 11

(1) Die Organe geben den Bsrgerinnen und Bsrgern und den reprtsentativen Ver-
btnden in geeigneter Weise die Mçglichkeit, ihre Ansichten in allen Bereichen des
Handelns der Union çffentlich bekannt zu geben und auszutauschen.
(2) Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und regelmtßigen Dialog mit
den reprtsentativen Verbtnden und der Zivilgesellschaft.
(3) Um die Kohtrenz und die Transparenz des Handelns der Union zu gewthr-
leisten, fshrt die Europtische Kommission umfangreiche Anhçrungen der Betrof-
fenen durch.
(4) Unionsbsrgerinnen und Unionsbsrger, deren Anzahl mindestens eine Million
betragen und bei denen es sich um Staatsangehçrige einer erheblichen Anzahl von
Mitgliedstaaten handeln muss, kçnnen die Initiative ergreifen und die Europtische
Kommission auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschltge zu
Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bsrgerinnen und Bsrger
eines Rechtsakts der Union bedarf, um die Vertrtge umzusetzen.
Die Verfahren und Bedingungen, die fsr eine solche Bsrgerinitiative gelten, wer-
den nach Artikel 24 Absatz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union festgelegt.

Artikel 12

Die nationalen Parlamente tragen aktiv zur guten Arbeitsweise der Union bei, in-
dem sie
a) von den Organen der Union unterrichtet werden und ihnen die Entwsrfe von

Gesetzgebungsakten der Union gemtß dem Protokoll sber die Rolle der na-
tionalen Parlamente in der Europtischen Union zugeleitet werden;

b) dafsr sorgen, dass der Grundsatz der Subsidiarittt gemtß den in dem Protokoll
sber die Anwendung der Grundsttze der Subsidiarittt und der Verhtltnismtßig-
keit vorgesehenen Verfahren beachtet wird;

c) sich im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts an den
Mechanismen zur Bewertung der Durchfshrung der Unionspolitiken in diesem
Bereich nach Artikel 70 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
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Union beteiligen und in die politische Kontrolle von Europol und die Bewer-
tung der Tttigkeit von Eurojust nach den Artikeln 88 und 85 des genannten
Vertrags einbezogen werden;

d) sich an den Verfahren zur onderung der Vertrtge nach Artikel 48 dieses Vertrags
beteiligen;

e) sber Antrtge auf Beitritt zur Union nach Artikel 49 dieses Vertrags unterrichtet
werden;

f) sich an der interparlamentarischen Zusammenarbeit zwischen den nationalen
Parlamenten und mit dem Europtischen Parlament gemtß dem Protokoll
sber die Rolle der nationalen Parlamente in der Europtischen Union beteiligen.

Titel III Bestimmungen hber die Organe
Artikel 13

(1) Die Union verfsgt sber einen institutionellen Rahmen, der zum Zweck hat,
ihren Werten Geltung zu verschaffen, ihre Ziele zu verfolgen, ihren Interessen,
denen ihrer Bsrgerinnen und Bsrger und denen der Mitgliedstaaten zu dienen
sowie die Kohtrenz, Effizienz und Kontinuittt ihrer Politik und ihrer Maßnahmen
sicherzustellen.
Die Organe der Union sind
– das Europtische Parlament,
– der Europtische Rat,
– der Rat,
– die Europtische Kommission (im Folgenden »Kommission«),
– der Gerichtshof der Europtischen Union,
– die Europtische Zentralbank,
– der Rechnungshof.
(2) Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in den Vertrtgen zugewiesenen
Befugnisse nach den Verfahren, Bedingungen und Zielen, die in den Vertrtgen
festgelegt sind. Die Organe arbeiten loyal zusammen.
(3) Die Bestimmungen sber die Europtische Zentralbank und den Rechnungshof
sowie die detaillierten Bestimmungen sber die sbrigen Organe sind im Vertrag
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union enthalten.
(4) Das Europtische Parlament, der Rat und die Kommission werden von einem
Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie einem Ausschuss der Regionen unterststzt,
die beratende Aufgaben wahrnehmen.

Artikel 14

(1) Das Europtische Parlament wird gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgeber tttig
und sbt gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Es erfsllt Aufgaben der
politischen Kontrolle und Beratungsfunktionen nach Maßgabe der Vertrtge. Es
wthlt den Prtsidenten der Kommission.
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(2) Das Europtische Parlament setzt sich aus Vertretern der Unionsbsrgerinnen
und Unionsbsrger zusammen. Ihre Anzahl darf 750 nicht sberschreiten, zuzsglich
des Prtsidenten. Die Bsrgerinnen und Bsrger sind im Europtischen Parlament
degressiv proportional, mindestens jedoch mit sechs Mitgliedern je Mitgliedstaat
vertreten. Kein Mitgliedstaat erhtlt mehr als 96 Sitze.
Der Europtische Rat erltsst einstimmig auf Initiative des Europtischen Parlaments
und mit dessen Zustimmung einen Beschluss sber die Zusammensetzung des Euro-
ptischenParlaments, in demdie inUnterabsatz 1 genanntenGrundsttze gewahrt sind.
(3) Die Mitglieder des Europtischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittel-
barer, freier und geheimer Wahl fsr eine Amtszeit von fsnf Jahren gewthlt.
(4) Das Europtische Parlament wthlt aus seiner Mitte seinen Prtsidenten und sein
Prtsidium.

Artikel 15

(1) Der Europtische Rat gibt der Union die fsr ihre Entwicklung erforderlichen
Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Priorittten
hierfsr fest. Er wird nicht gesetzgeberisch tttig.
(2) Der Europtische Rat setzt sich zusammen aus den Staats- und Regierungschefs
der Mitgliedstaaten sowie dem Prtsidenten des Europtischen Rates und dem Prt-
sidenten der Kommission. Der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und Sicher-
heitspolitik nimmt an seinen Arbeiten teil.
(3) Der Europtische Rat tritt zweimal pro Halbjahr zusammen; er wird von seinem
Prtsidenten einberufen. Wenn es die Tagesordnung erfordert, kçnnen die Mitglie-
der des Europtischen Rates beschließen, sich jeweils von einem Minister oder – im
Fall des Prtsidenten der Kommission – von einem Mitglied der Kommission unter-
ststzen zu lassen. Wenn es die Lage erfordert, beruft der Prtsident eine außer-
ordentliche Tagung des Europtischen Rates ein.
(4) Soweit in den Vertrtgen nichts anderes festgelegt ist, entscheidet der Europt-
ische Rat im Konsens.
(5) Der Europtische Rat wthlt seinen Prtsidenten mit qualifizierter Mehrheit fsr
eine Amtszeit von zweieinhalb Jahren; der Prtsident kann einmal wiedergewthlt
werden. Im Falle einer Verhinderung oder einer schweren Verfehlung kann der
Europtische Rat ihn im Wege des gleichen Verfahrens von seinem Amt entbinden.
(6) Der Prtsident des Europtischen Rates
a) fshrt den Vorsitz bei den Arbeiten des Europtischen Rates und gibt ihnen Im-

pulse,
b) sorgt in Zusammenarbeit mit dem Prtsidenten der Kommission auf der Grund-

lage der Arbeiten des Rates »Allgemeine Angelegenheiten« fsr die Vorbereitung
und Kontinuittt der Arbeiten des Europtischen Rates,

c) wirkt darauf hin, dass Zusammenhalt und Konsens im Europtischen Rat gefçr-
dert werden,

d) legt dem Europtischen Parlament im Anschluss an jede Tagung des Europtischen
Rates einen Bericht vor.
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Der Prtsident des Europtischen Rates nimmt auf seiner Ebene und in seiner Ei-
genschaft, unbeschadet der Befugnisse des Hohen Vertreters der Union fsr Außen-
und Sicherheitspolitik, die Außenvertretung der Union in Angelegenheiten der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wahr.
Der Prtsident des Europtischen Rates darf kein einzelstaatliches Amt aussben.

Artikel 16

(1) Der Rat wird gemeinsam mit dem Europtischen Parlament als Gesetzgeber
tttig und sbt gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Zu seinen Aufgaben
gehçrt die Festlegung der Politik und die Koordinierung nach Maßgabe der Ver-
trtge.
(2) Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene,
der befugt ist, fsr die Regierung des von ihm vertretenen Mitgliedstaats verbindlich
zu handeln und das Stimmrecht auszusben.
(3) Soweit in den Vertrtgen nichts anderes festgelegt ist, beschließt der Rat mit
qualifizierter Mehrheit.
(4) Ab dem 1. November 2014 gilt als qualifizierte Mehrheit eine Mehrheit von
mindestens 55 % der Mitglieder des Rates, gebildet aus mindestens 15 Mitgliedern,
sofern die von diesen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % der
Bevçlkerung der Union ausmachen.
Fsr eine Sperrminorittt sind mindestens vier Mitglieder des Rates erforderlich,
andernfalls gilt die qualifizierte Mehrheit als erreicht.
Die sbrigen Modalittten fsr die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit sind in
Artikel 238 Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
festgelegt.
(5) Die wbergangsbestimmungen fsr die Definition der qualifizierten Mehrheit,
die bis zum 31. Oktober 2014 gelten, sowie die wbergangsbestimmungen, die zwi-
schen dem 1. November 2014 und dem 31. Mtrz 2017 gelten, sind im Protokoll
sber die wbergangsbestimmungen festgelegt.
(6) Der Rat tagt in verschiedenen Zusammensetzungen; die Liste dieser Zusam-
mensetzungen wird nach Artikel 236 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Eu-
roptischen Union angenommen.
Als Rat »Allgemeine Angelegenheiten« sorgt er fsr die Kohtrenz der Arbeiten des
Rates in seinen verschiedenen Zusammensetzungen. In Verbindung mit dem Prt-
sidenten des Europtischen Rates und mit der Kommission bereitet er die Tagungen
des Europtischen Rates vor und sorgt fsr das weitere Vorgehen.
Als Rat »Auswtrtige Angelegenheiten« gestaltet er das auswtrtige Handeln der Uni-
on entsprechend den strategischen Vorgaben des Europtischen Rates und sorgt fsr
die Kohtrenz des Handelns der Union.
(7) Ein Ausschuss der Sttndigen Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten ist
fsr die Vorbereitung der Arbeiten des Rates verantwortlich.
(8) Der Rat tagt çffentlich, wenn er sber Entwsrfe zu Gesetzgebungsakten bertt
und abstimmt. Zu diesem Zweck wird jede Ratstagung in zwei Teile unterteilt, von
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denen der eine den Beratungen sber die Gesetzgebungsakte der Union und der
andere den nicht die Gesetzgebung betreffenden Tttigkeiten gewidmet ist.
(9) Der Vorsitz im Rat in allen seinen Zusammensetzungen mit Ausnahme des
Rates »Auswtrtige Angelegenheiten« wird von den Vertretern der Mitgliedstaaten
im Rat unter Bedingungen, die gemtß Artikel 236 des Vertrags sber die Arbeits-
weise der Europtischen Union festgelegt werden, nach einem System der gleich-
berechtigten Rotation wahrgenommen.

Artikel 17

(1) Die Kommission fçrdert die allgemeinen Interessen der Union und ergreift
geeignete Initiativen zu diesem Zweck. Sie sorgt fsr die Anwendung der Vertrtge
sowie der von den Organen kraft der Vertrtge erlassenen Maßnahmen. Sie sber-
wacht die Anwendung des Unionsrechts unter der Kontrolle des Gerichtshofs der
Europtischen Union. Sie fshrt den Haushaltsplan aus und verwaltet die Program-
me. Sie sbt nach Maßgabe der Vertrtge Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwal-
tungsfunktionen aus. Außer in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
und den sbrigen in den Vertrtgen vorgesehenen Ftllen nimmt sie die Vertretung
der Union nach außen wahr. Sie leitet die jthrliche und die mehrjthrige Pro-
grammplanung der Union mit dem Ziel ein, interinstitutionelle Vereinbarungen
zu erreichen.
(2) Soweit in den Vertrtgen nichts anderes festgelegt ist, darf ein Gesetzgebungsakt
der Union nur auf Vorschlag der Kommission erlassen werden. Andere Rechtsakte
werden auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags erlassen, wenn dies in den
Vertrtgen vorgesehen ist.
(3) Die Amtszeit der Kommission betrtgt fsnf Jahre.
Die Mitglieder der Kommission werden aufgrund ihrer allgemeinen Befthigung
und ihres Einsatzes fsr Europa unter Persçnlichkeiten ausgewthlt, die volle Gewthr
fsr ihre Unabhtngigkeit bieten.
Die Kommission sbt ihre Tttigkeit in voller Unabhtngigkeit aus. Die Mitglieder
der Kommission dsrfen unbeschadet des Artikels 18 Absatz 2 Weisungen von einer
Regierung, einem Organ, einer Einrichtung oder jeder anderen Stelle weder ein-
holen noch entgegennehmen. Sie enthalten sich jeder Handlung, die mit ihrem
Amt oder der Erfsllung ihrer Aufgaben unvereinbar ist.
(4) Die Kommission, die zwischen dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags
von Lissabon und dem 31. Oktober 2014 ernannt wird, besteht einschließlich ihres
Prtsidenten und des Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und Sicherheitspoli-
tik, der einer der Vizeprtsidenten der Kommission ist, aus je einem Staatsangehç-
rigen jedes Mitgliedstaats.
(5) Ab dem 1. November 2014 besteht die Kommission, einschließlich ihres Prt-
sidenten und des Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik,
aus einer Anzahl von Mitgliedern, die zwei Dritteln der Zahl der Mitgliedstaaten
entspricht, sofern der Europtische Rat nicht einstimmig eine onderung dieser An-
zahl beschließt.
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Die Mitglieder der Kommission werden unter den Staatsangehçrigen der Mitglied-
staaten in einem System der strikt gleichberechtigten Rotation zwischen den Mit-
gliedstaaten so ausgewthlt, dass das demografische und geografische Spektrum der
Gesamtheit der Mitgliedstaaten zum Ausdruck kommt. Dieses System wird vom
Europtischen Rat nach Artikel 244 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Euro-
ptischen Union einstimmig festgelegt.
(6) Der Prtsident der Kommission
a) legt die Leitlinien fest, nach denen die Kommission ihre Aufgaben aussbt,
b) beschließt sber die interne Organisation der Kommission, um die Kohtrenz, die

Effizienz und das Kollegialitttsprinzip im Rahmen ihrer Tttigkeit sicherzustellen,
c) ernennt, mit Ausnahme des Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und Sicher-

heitspolitik, die Vizeprtsidenten aus dem Kreis der Mitglieder der Kommission.
Ein Mitglied der Kommission legt sein Amt nieder, wenn es vom Prtsidenten dazu
aufgefordert wird. Der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheitspoli-
tik legt sein Amt nach dem Verfahren des Artikels 18 Absatz 1 nieder, wenn er vom
Prtsidenten dazu aufgefordert wird.
(7) Der Europtische Rat schltgt dem Europtischen Parlament nach entsprechen-
den Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten fsr das Amt des
Prtsidenten der Kommission vor; dabei berscksichtigt er das Ergebnis der Wahlen
zum Europtischen Parlament. Das Europtische Parlament wthlt diesen Kandidaten
mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Erhtlt dieser Kandidat nicht die Mehrheit, so
schltgt der Europtische Rat dem Europtischen Parlament innerhalb eines Monats
mit qualifizierter Mehrheit einen neuen Kandidaten vor, fsr dessen Wahl das Eu-
roptische Parlament dasselbe Verfahren anwendet.
Der Rat nimmt, im Einvernehmen mit dem gewthlten Prtsidenten, die Liste der
anderen Persçnlichkeiten an, die er als Mitglieder der Kommission vorschltgt. Die-
se werden auf der Grundlage der Vorschltge der Mitgliedstaaten entsprechend den
Kriterien nach Absatz 3 Unterabsatz 2 und Absatz 5 Unterabsatz 2 ausgewthlt.
Der Prtsident, der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik
und die sbrigen Mitglieder der Kommission stellen sich als Kollegium einem Zu-
stimmungsvotum des Europtischen Parlaments. Auf der Grundlage dieser Zustim-
mung wird die Kommission vom Europtischen Rat mit qualifizierter Mehrheit
ernannt.
(8) Die Kommission ist als Kollegium dem Europtischen Parlament verantwort-
lich. Das Europtische Parlament kann nach Artikel 234 des Vertrags sber die Ar-
beitsweise der Europtischen Union einen Misstrauensantrag gegen die Kommission
annehmen. Wird ein solcher Antrag angenommen, so msssen die Mitglieder der
Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen, und der Hohe Vertreter der Union
fsr Außen- und Sicherheitspolitik muss sein im Rahmen der Kommission ausgesb-
tes Amt niederlegen.
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Artikel 18

(1) Der Europtische Rat ernennt mit qualifizierter Mehrheit und mit Zustimmung
des Prtsidenten der Kommission den Hohen Vertreter der Union fsr Außen- und
Sicherheitspolitik. Der Europtische Rat kann die Amtszeit des Hohen Vertreters
nach dem gleichen Verfahren beenden.
(2) Der Hohe Vertreter leitet die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der
Union. Er trtgt durch seine Vorschltge zur Festlegung dieser Politik bei und fshrt
sie im Auftrag des Rates durch. Er handelt ebenso im Bereich der Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
(3) Der Hohe Vertreter fshrt den Vorsitz im Rat »Auswtrtige Angelegenhei-
ten«.
(4) Der Hohe Vertreter ist einer der Vizeprtsidenten der Kommission. Er sorgt fsr
die Kohtrenz des auswtrtigen Handelns der Union. Er ist innerhalb der Kommis-
sion mit deren Zusttndigkeiten im Bereich der Außenbeziehungen und mit der
Koordinierung der sbrigen Aspekte des auswtrtigen Handelns der Union betraut.
Bei der Wahrnehmung dieser Zusttndigkeiten in der Kommission und ausschließ-
lich im Hinblick auf diese Zusttndigkeiten unterliegt der Hohe Vertreter den Ver-
fahren, die fsr die Arbeitsweise der Kommission gelten, soweit dies mit den Ab-
sttzen 2 und 3 vereinbar ist.

Artikel 19

(1) Der Gerichtshof der Europtischen Union umfasst den Gerichtshof, das Gericht
und Fachgerichte. Er sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und An-
wendung der Vertrtge.
Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer
Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewthrleistet ist.
(2) Der Gerichtshof besteht aus einem Richter je Mitgliedstaat. Er wird von Ge-
neralanwtlten unterststzt.
Das Gericht besteht aus mindestens einem Richter je Mitgliedstaat.
Als Richter und Generalanwtlte des Gerichtshofs und als Richter des Gerichts sind
Persçnlichkeiten auszuwthlen, die jede Gewthr fsr Unabhtngigkeit bieten und die
Voraussetzungen der Artikel 253 und 254 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union erfsllen. Sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten
im gegenseitigen Einvernehmen fsr eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt. Die
Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalanwtlte ist zultssig.
(3) Der Gerichtshof der Europtischen Union entscheidet nach Maßgabe der Ver-
trtge
a) sber Klagen eines Mitgliedstaats, eines Organs oder natsrlicher oder juristischer

Personen;
b) im Wege der Vorabentscheidung auf Antrag der einzelstaatlichen Gerichte sber

die Auslegung des Unionsrechts oder sber die Gsltigkeit der Handlungen der
Organe;

c) in allen anderen in den Vertrtgen vorgesehenen Ftllen.

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 30/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

30

Vertrag Yber die EuropXische Union (EUV)



Titel IV Bestimmungen hber eine verstirkte
Zusammenarbeit

Artikel 20 (ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV
und ex-Artikel 11 und 11a EGV)

(1) Die Mitgliedstaaten, die untereinander eine Versttrkte Zusammenarbeit im
Rahmen der nicht ausschließlichen Zusttndigkeiten der Union begrsnden wollen,
kçnnen, in den Grenzen und nach Maßgabe dieses Artikels und der Artikel 326 bis
334 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union, die Organe der
Union in Anspruch nehmen und diese Zusttndigkeiten unter Anwendung der ein-
schltgigen Bestimmungen der Vertrtge aussben.
Eine Versttrkte Zusammenarbeit ist darauf ausgerichtet, die Verwirklichung der
Ziele der Union zu fçrdern, ihre Interessen zu schstzen und ihren Integrations-
prozess zu sttrken. Sie steht allen Mitgliedstaaten nach Artikel 328 des Vertrags sber
die Arbeitsweise der Europtischen Union jederzeit offen.
(2) Der Beschluss sber die Ermtchtigung zu einer Versttrkten Zusammenarbeit
wird vom Rat als letztes Mittel erlassen, wenn dieser feststellt, dass die mit dieser
Zusammenarbeit angestrebten Ziele von der Union in ihrer Gesamtheit nicht in-
nerhalb eines vertretbaren Zeitraums verwirklicht werden kçnnen, und sofern an
der Zusammenarbeit mindestens neun Mitgliedstaaten beteiligt sind. Der Rat be-
schließt nach dem in Artikel 329 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europt-
ischen Union vorgesehenen Verfahren.
(3) Alle Mitglieder des Rates kçnnen an dessen Beratungen teilnehmen, aber nur
die Mitglieder des Rates, die die an der Versttrkten Zusammenarbeit beteiligten
Mitgliedstaaten vertreten, nehmen an der Abstimmung teil. Die Abstimmungs-
modalittten sind in Artikel 330 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union vorgesehen.
(4) An die im Rahmen einer Versttrkten Zusammenarbeit erlassenen Rechtsakte
sind nur die an dieser Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten gebunden. Sie
gelten nicht als Besitzstand, der von beitrittswilligen Staaten angenommen werden
muss.
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Titel V Allgemeine Bestimmungen hber das auswirtige
Handeln der Union und besondere Bestimmungen hber
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen hber das auswirtige
Handeln der Union

Artikel 21

(1) Die Union ltsst sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene von den
Grundsttzen leiten, die fsr ihre eigene Entstehung, Entwicklung und Erweiterung
maßgebend waren und denen sie auch weltweit zu sttrkerer Geltung verhelfen will:
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gsltigkeit und Unteilbarkeit der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Menschenwsrde, der
Grundsatz der Gleichheit und der Grundsatz der Solidarittt sowie die Achtung
der Grundsttze der Charta der Vereinten Nationen und des Vçlkerrechts.
Die Union strebt an, die Beziehungen zu Drittltndern und zu regionalen oder
weltweiten internationalen Organisationen, die die in Unterabsatz 1 aufgefshrten
Grundsttze teilen, auszubauen und Partnerschaften mit ihnen aufzubauen. Sie setzt
sich insbesondere im Rahmen der Vereinten Nationen fsr multilaterale Lçsungen
bei gemeinsamen Problemen ein.
(2) Die Union legt die gemeinsame Politik sowie Maßnahmen fest, fshrt diese
durch und setzt sich fsr ein hohes Maß an Zusammenarbeit auf allen Gebieten
der internationalen Beziehungen ein, um
a) ihre Werte, ihre grundlegenden Interessen, ihre Sicherheit, ihre Unabhtngigkeit

und ihre Unversehrtheit zu wahren;
b) Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Grundsttze des

Vçlkerrechts zu festigen und zu fçrdern;
c) nach Maßgabe der Ziele und Grundsttze der Charta der Vereinten Nationen

sowie der Prinzipien der Schlussakte von Helsinki und der Ziele der Charta von
Paris, einschließlich derjenigen, die die Außengrenzen betreffen, den Frieden zu
erhalten, Konflikte zu verhsten und die internationale Sicherheit zu sttrken;

d) die nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
in den Entwicklungsltndern zu fçrdern mit dem vorrangigen Ziel, die Armut zu
beseitigen;

e) die Integration aller Ltnder in die Weltwirtschaft zu fçrdern, unter anderem auch
durch den schrittweisen Abbau internationaler Handelshemmnisse;

f) zur Entwicklung von internationalen Maßnahmen zur Erhaltung und Verbes-
serung der Qualittt der Umwelt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der welt-
weiten natsrlichen Ressourcen beizutragen, um eine nachhaltige Entwicklung
sicherzustellen;

g) den Vçlkern, Ltndern und Regionen, die von Naturkatastrophen oder von vom
Menschen verursachten Katastrophen betroffen sind, zu helfen; und
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h) eine Weltordnung zu fçrdern, die auf einer versttrkten multilateralen Zusam-
menarbeit und einer verantwortungsvollen Weltordnungspolitik beruht.

(3) Die Union wahrt bei der Ausarbeitung und Umsetzung ihres auswtrtigen Han-
delns in den verschiedenen unter diesen Titel und den Fsnften Teil des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union fallenden Bereichen sowie der ex-
ternen Aspekte der sbrigen Politikbereiche die in den Absttzen 1 und 2 genannten
Grundsttze und Ziele.
Die Union achtet auf die Kohtrenz zwischen den einzelnen Bereichen ihres aus-
wtrtigen Handelns sowie zwischen diesen und ihren sbrigen Politikbereichen. Der
Rat und die Kommission, die vom Hohen Vertreter der Union fsr Außen- und
Sicherheitspolitik unterststzt werden, stellen diese Kohtrenz sicher und arbeiten zu
diesem Zweck zusammen.

Artikel 22

(1) Auf der Grundlage der in Artikel 21 aufgefshrten Grundsttze und Ziele legt der
Europtische Rat die strategischen Interessen und Ziele der Union fest.
Die Beschlssse des Europtischen Rates sber die strategischen Interessen und Ziele
der Union erstrecken sich auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik so-
wie auf andere Bereiche des auswtrtigen Handelns der Union. Sie kçnnen die
Beziehungen der Union zu einem Land oder einer Region betreffen oder aber
ein bestimmtes Thema zum Gegenstand haben. Sie enthalten Bestimmungen zu
ihrer Geltungsdauer und zu den von der Union und den Mitgliedstaaten bereit-
zustellenden Mitteln.
Der Europtische Rat beschließt einstimmig auf Empfehlung des Rates, die dieser
nach den fsr den jeweiligen Bereich vorgesehenen Regelungen abgibt. Die Be-
schlssse des Europtischen Rates werden nach Maßgabe der in den Vertrtgen vor-
gesehenen Verfahren durchgefshrt.
(2) Der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik und die
Kommission kçnnen dem Rat gemeinsame Vorschltge vorlegen, wobei der
Hohe Vertreter fsr den Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
und die Kommission fsr die anderen Bereiche des auswtrtigen Handelns zusttndig
ist.

Kapitel 2 Besondere Bestimmungen hber die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik

Abschnitt 1 Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 23

Das Handeln der Union auf internationaler Ebene im Rahmen dieses Kapitels be-
ruht auf den Grundsttzen des Kapitels 1, verfolgt die darin genannten Ziele und
steht mit den allgemeinen Bestimmungen jenes Kapitels im Einklang.
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Artikel 24 (ex-Artikel 11 EUV)

(1) Die Zusttndigkeit der Union in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik erstreckt sich auf alle Bereiche der Außenpolitik sowie auf stmtliche Fragen
im Zusammenhang mit der Sicherheit der Union, einschließlich der schrittweisen
Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, die zu einer gemeinsamen
Verteidigung fshren kann.
Fsr die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gelten besondere Bestimmun-
gen und Verfahren. Sie wird vom Europtischen Rat und vom Rat einstimmig
festgelegt und durchgefshrt, soweit in den Vertrtgen nichts anderes vorgesehen
ist. Der Erlass von Gesetzgebungsakten ist ausgeschlossen. Die Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik wird vom Hohen Vertreter der Union fsr Außen- und Si-
cherheitspolitik und von den Mitgliedstaaten gemtß den Vertrtgen durchgefshrt.
Die spezifische Rolle des Europtischen Parlaments und der Kommission in diesem
Bereich ist in den Vertrtgen festgelegt. Der Gerichtshof der Europtischen Union ist
in Bezug auf diese Bestimmungen nicht zusttndig; hiervon ausgenommen ist die
Kontrolle der Einhaltung des Artikels 40 dieses Vertrags und die wberwachung der
Rechtmtßigkeit bestimmter Beschlssse nach Artikel 275 Absatz 2 des Vertrags sber
die Arbeitsweise der Europtischen Union.
(2) Die Union verfolgt, bestimmt und verwirklicht im Rahmen der Grundsttze
und Ziele ihres auswtrtigen Handelns eine Gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik, die auf einer Entwicklung der gegenseitigen politischen Solidarittt der Mit-
gliedstaaten, der Ermittlung der Fragen von allgemeiner Bedeutung und der Errei-
chung einer immer sttrkeren Konvergenz des Handelns der Mitgliedstaaten beruht.
(3) Die Mitgliedstaaten unterststzen die Außen- und Sicherheitspolitik der Union
aktiv und vorbehaltlos im Geiste der Loyalittt und der gegenseitigen Solidarittt und
achten das Handeln der Union in diesem Bereich.
Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre gegenseitige politische Solidarittt
zu sttrken und weiterzuentwickeln. Sie enthalten sich jeder Handlung, die den
Interessen der Union zuwiderltuft oder ihrer Wirksamkeit als kohtrente Kraft
in den internationalen Beziehungen schaden kçnnte.
Der Rat und der Hohe Vertreter tragen fsr die Einhaltung dieser Grundsttze Sorge.

Artikel 25 (ex-Artikel 12 EUV)

Die Union verfolgt ihre Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, indem sie
a) die allgemeinen Leitlinien bestimmt,
b) Beschlssse erltsst zur Festlegung

iii) der von der Union durchzufshrenden Aktionen,
iii) der von der Union einzunehmenden Standpunkte,
iii) der Einzelheiten der Durchfshrung der unter den Ziffern i und ii genannten

Beschlssse,
und

c) die systematische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Fshrung ihrer
Politik ausbaut.
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Artikel 26 (ex-Artikel 13 EUV)

(1) Der Europtische Rat bestimmt die strategischen Interessen der Union und legt
die Ziele und die allgemeinen Leitlinien der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik fest, und zwar auch bei Fragen mit verteidigungspolitischen Bezsgen.
Er erltsst die erforderlichen Beschlssse.
Wenn eine internationale Entwicklung es erfordert, beruft der Prtsident des Eu-
roptischen Rates eine außerordentliche Tagung des Europtischen Rates ein, um
die strategischen Vorgaben fsr die Politik der Union angesichts dieser Entwicklung
festzulegen.
(2) Der Rat gestaltet die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und fasst die
fsr die Festlegung und Durchfshrung dieser Politik erforderlichen Beschlssse auf
der Grundlage der vom Europtischen Rat festgelegten allgemeinen Leitlinien und
strategischen Vorgaben.
Der Rat und der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik
tragen fsr ein einheitliches, kohtrentes und wirksames Vorgehen der Union Sorge.
(3) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wird vom Hohen Vertreter
und von den Mitgliedstaaten mit einzelstaatlichen Mitteln und den Mitteln der
Union durchgefshrt.

Artikel 27

(1) Der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik, der im Rat
»Auswtrtige Angelegenheiten« den Vorsitz fshrt, trtgt durch seine Vorschltge zur
Festlegung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bei und stellt sicher,
dass die vom Europtischen Rat und vom Rat erlassenen Beschlssse durchgefshrt
werden.
(2) Der Hohe Vertreter vertritt die Union in den Bereichen der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik. Er fshrt im Namen der Union den politischen
Dialog mit Dritten und vertritt den Standpunkt der Union in internationalen Or-
ganisationen und auf internationalen Konferenzen.
(3) Bei der Erfsllung seines Auftrags ststzt sich der Hohe Vertreter auf einen
Europtischen Auswtrtigen Dienst. Dieser Dienst arbeitet mit den diplomatischen
Diensten der Mitgliedstaaten zusammen und umfasst Beamte aus den einschltgigen
Abteilungen des Generalsekretariats des Rates und der Kommission sowie ab-
geordnetes Personal der nationalen diplomatischen Dienste. Die Organisation
und die Arbeitsweise des Europtischen Auswtrtigen Dienstes werden durch einen
Beschluss des Rates festgelegt. Der Rat beschließt auf Vorschlag des Hohen Ver-
treters nach Anhçrung des Europtischen Parlaments und nach Zustimmung der
Kommission.

Artikel 28 (ex-Artikel 14 EUV)

(1) Verlangt eine internationale Situation ein operatives Vorgehen der Union, so
erltsst der Rat die erforderlichen Beschlssse. In den Beschlsssen sind ihre Ziele, ihr
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Umfang, die der Union zur Verfsgung zu stellenden Mittel sowie die Bedingungen
und erforderlichenfalls der Zeitraum fsr ihre Durchfshrung festgelegt.
Tritt eine onderung der Umsttnde mit erheblichen Auswirkungen auf eine
Angelegenheit ein, die Gegenstand eines solchen Beschlusses ist, so sberprsft
der Rat die Grundsttze und Ziele dieses Beschlusses und erltsst die erforderlichen
Beschlssse.
(2) Die Beschlssse nach Absatz 1 sind fsr die Mitgliedstaaten bei ihren Stellung-
nahmen und ihrem Vorgehen bindend.
(3) Jede einzelstaatliche Stellungnahme oder Maßnahme, die im Rahmen eines
Beschlusses nach Absatz 1 geplant ist, wird von dem betreffenden Mitgliedstaat
so rechtzeitig mitgeteilt, dass erforderlichenfalls eine vorherige Abstimmung im
Rat stattfinden kann. Die Pflicht zur vorherigen Unterrichtung gilt nicht fsr Maß-
nahmen, die eine bloße praktische Umsetzung der Beschlssse des Rates auf einzel-
staatlicher Ebene darstellen.
(4) Bei zwingender Notwendigkeit aufgrund der Entwicklung der Lage und falls
eine wberprsfung des Beschlusses des Rates nach Absatz 1 nicht stattfindet, kçnnen
die Mitgliedstaaten unter Berscksichtigung der allgemeinen Ziele des genannten
Beschlusses die erforderlichen Sofortmaßnahmen ergreifen. Der betreffende Mit-
gliedstaat unterrichtet den Rat sofort sber derartige Maßnahmen.
(5) Ein Mitgliedstaat befasst den Rat, wenn sich bei der Durchfshrung eines Be-
schlusses nach diesem Artikel grçßere Schwierigkeiten ergeben; der Rat bertt da-
rsber und sucht nach angemessenen Lçsungen. Diese dsrfen nicht im Widerspruch
zu den Zielen des Beschlusses nach Absatz 1 stehen oder seiner Wirksamkeit scha-
den.

Artikel 29 (ex-Artikel 15 EUV)

Der Rat erltsst Beschlssse, in denen der Standpunkt der Union zu einer bestimmten
Frage geografischer oder thematischer Art bestimmt wird. Die Mitgliedstaaten tra-
gen dafsr Sorge, dass ihre einzelstaatliche Politik mit den Standpunkten der Union
in Einklang steht.

Artikel 30 (ex-Artikel 22 EUV)

(1) Jeder Mitgliedstaat, der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheits-
politik oder der Hohe Vertreter mit Unterststzung der Kommission kann den Rat
mit einer Frage der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik befassen und ihm
Initiativen beziehungsweise Vorschltge unterbreiten.
(2) In den Ftllen, in denen eine rasche Entscheidung notwendig ist, beruft der
Hohe Vertreter von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats innerhalb von
48 Stunden, bei absoluter Notwendigkeit in ksrzerer Zeit, eine außerordentliche
Tagung des Rates ein.
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Artikel 31 (ex-Artikel 23 EUV)

(1) Beschlssse nach diesem Kapitel werden vom Europtischen Rat und vom Rat
einstimmig gefasst, soweit in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist. Der Erlass
von Gesetzgebungsakten ist ausgeschlossen.
Bei einer Stimmenthaltung kann jedes Ratsmitglied zu seiner Enthaltung eine fçrm-
liche Erkltrung im Sinne dieses Unterabsatzes abgeben. In diesem Fall ist es nicht
verpflichtet, den Beschluss durchzufshren, akzeptiert jedoch, dass der Beschluss fsr
die Union bindend ist. Im Geiste gegenseitiger Solidarittt unterltsst der betreffende
Mitgliedstaat alles, was dem auf diesem Beschluss beruhenden Vorgehen der Union
zuwiderlaufen oder es behindern kçnnte, und die anderen Mitgliedstaaten respek-
tieren seinen Standpunkt. Vertreten die Mitglieder des Rates, die bei ihrer Stimm-
enthaltung eine solche Erkltrung abgeben, mindestens ein Drittel der Mitgliedstaa-
ten, die mindestens ein Drittel der Unionsbevçlkerung ausmachen, so wird der
Beschluss nicht erlassen.
(2) Abweichend von Absatz 1 beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit, wenn
er
– auf der Grundlage eines Beschlusses des Europtischen Rates sber die strategi-

schen Interessen und Ziele der Union nach Artikel 22 Absatz 1 einen Beschluss
erltsst, mit dem eine Aktion oder ein Standpunkt der Union festgelegt wird;

– auf einen Vorschlag hin, den ihm der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und
Sicherheitspolitik auf spezielles Ersuchen des Europtischen Rates unterbreitet
hat, das auf dessen eigene Initiative oder auf eine Initiative des Hohen Vertreters
zursckgeht, einen Beschluss erltsst, mit dem eine Aktion oder ein Standpunkt
der Union festgelegt wird;

– einen Beschluss zur Durchfshrung eines Beschlusses, mit dem eine Aktion oder
ein Standpunkt der Union festgelegt wird, erltsst,

– nach Artikel 33 einen Sonderbeauftragten ernennt.
Erkltrt ein Mitglied des Rates, dass es aus wesentlichen Grsnden der nationalen
Politik, die es auch nennen muss, die Absicht hat, einen mit qualifizierter Mehrheit
zu fassenden Beschluss abzulehnen, so erfolgt keine Abstimmung. Der Hohe Ver-
treter bemsht sich in engem Benehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat um eine
fsr diesen Mitgliedstaat annehmbare Lçsung. Gelingt dies nicht, so kann der Rat
mit qualifizierter Mehrheit veranlassen, dass die Frage im Hinblick auf einen ein-
stimmigen Beschluss an den Europtischen Rat verwiesen wird.
(3) Der Europtische Rat kann einstimmig einen Beschluss erlassen, in dem vor-
gesehen ist, dass der Rat in anderen als den in Absatz 2 genannten Ftllen mit qua-
lifizierter Mehrheit beschließt.
(4) Die Absttze 2 und 3 gelten nicht fsr Beschlssse mit milittrischen oder ver-
teidigungspolitischen Bezsgen.
(5) In Verfahrensfragen beschließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder.
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Artikel 32 (ex-Artikel 16 EUV)

Die Mitgliedstaaten stimmen sich im Europtischen Rat und im Rat zu jeder außen-
und sicherheitspolitischen Frage von allgemeiner Bedeutung ab, um ein gemein-
sames Vorgehen festzulegen. Bevor ein Mitgliedstaat in einer Weise, die die In-
teressen der Union bershren kçnnte, auf internationaler Ebene tttig wird oder eine
Verpflichtung eingeht, konsultiert er die anderen Mitgliedstaaten im Europtischen
Rat oder im Rat. Die Mitgliedstaaten gewthrleisten durch konvergentes Handeln,
dass die Union ihre Interessen und ihre Werte auf internationaler Ebene geltend
machen kann. Die Mitgliedstaaten sind untereinander solidarisch.
Hat der Europtische Rat oder der Rat ein gemeinsames Vorgehen der Union im
Sinne des Absatzes 1 festgelegt, so koordinieren der Hohe Vertreter der Union fsr
Außen- und Sicherheitspolitik und die Minister fsr auswtrtige Angelegenheiten der
Mitgliedstaaten ihre Tttigkeiten im Rat.
Die diplomatischen Vertretungen der Mitgliedstaaten und die Delegationen der
Union in Drittltndern und bei internationalen Organisationen arbeiten zusammen
und tragen zur Festlegung und Durchfshrung des gemeinsamen Vorgehens bei.

Artikel 33 (ex-Artikel 18 EUV)

Der Rat kann auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und
Sicherheitspolitik einen Sonderbeauftragten fsr besondere politische Fragen ernen-
nen. Der Sonderbeauftragte sbt sein Mandat unter der Verantwortung des Hohen
Vertreters aus.

Artikel 34 (ex-Artikel 19 EUV)

(1) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihr Handeln in internationalen Organisatio-
nen und auf internationalen Konferenzen. Sie treten dort fsr die Standpunkte der
Union ein. Der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik trtgt
fsr die Organisation dieser Koordinierung Sorge.
In den internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen, bei
denen nicht alle Mitgliedstaaten vertreten sind, setzen sich die dort vertretenen
Mitgliedstaaten fsr die Standpunkte der Union ein.
(2) Nach Artikel 24 Absatz 3 unterrichten die Mitgliedstaaten, die in internatio-
nalen Organisationen oder auf internationalen Konferenzen vertreten sind, die dort
nicht vertretenen Mitgliedstaaten und den Hohen Vertreter laufend sber alle Fragen
von gemeinsamem Interesse.
Die Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
sind, stimmen sich ab und unterrichten die sbrigen Mitgliedstaaten sowie den Ho-
hen Vertreter in vollem Umfang. Die Mitgliedstaaten, die Mitglieder des Sicher-
heitsrats sind, setzen sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unbeschadet ihrer
Verantwortlichkeiten aufgrund der Charta der Vereinten Nationen fsr die Stand-
punkte und Interessen der Union ein.
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Wenn die Union einen Standpunkt zu einem Thema festgelegt hat, das auf der
Tagesordnung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen steht, beantragen die dort
vertretenen Mitgliedstaaten, dass der Hohe Vertreter gebeten wird, den Standpunkt
der Union vorzutragen.

Artikel 35 (ex-Artikel 20 EUV)

Die diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten und die
Delegationen der Union in dritten Ltndern und auf internationalen Konferenzen
sowie ihre Vertretungen bei internationalen Organisationen stimmen sich ab, um
die Einhaltung und Durchfshrung der nach diesem Kapitel erlassenen Beschlssse,
mit denen Standpunkte und Aktionen der Union festgelegt werden, zu gewthr-
leisten.
Sie intensivieren ihre Zusammenarbeit durch Informationsaustausch und gemein-
same Bewertungen.
Sie tragen zur Verwirklichung des in Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union genannten Rechts der Unionsbsr-
gerinnen und Unionsbsrger auf Schutz im Hoheitsgebiet von Drittltndern und zur
Durchfshrung der nach Artikel 23 des genannten Vertrags erlassenen Maßnahmen
bei.

Artikel 36 (ex-Artikel 21 EUV)

Der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik hçrt das Euro-
ptische Parlament regelmtßig zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden
Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der Ge-
meinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und unterrichtet es sber die Ent-
wicklung der Politik in diesen Bereichen. Er achtet darauf, dass die Auffassungen
des Europtischen Parlaments gebshrend berscksichtigt werden. Die Sonderbeauf-
tragten kçnnen zur Unterrichtung des Europtischen Parlaments mit herangezogen
werden.
Das Europtische Parlament kann Anfragen oder Empfehlungen an den Rat und den
Hohen Vertreter richten. Zweimal jthrlich fshrt es eine Aussprache sber die Fort-
schritte bei der Durchfshrung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik,
einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Artikel 37 (ex-Artikel 24 EUV)

Die Union kann in den unter dieses Kapitel fallenden Bereichen wbereinksnfte mit
einem oder mehreren Staaten oder internationalen Organisationen schließen.

Artikel 38 (ex-Artikel 25 EUV)

Unbeschadet des Artikels 240 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union verfolgt ein Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee die internationale
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Lage in den Bereichen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und trtgt
auf Ersuchen des Rates, des Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und Sicher-
heitspolitik oder von sich aus durch an den Rat gerichtete Stellungnahmen zur
Festlegung der Politiken bei. Ferner sberwacht es die Durchfshrung vereinbarter
Politiken; dies gilt unbeschadet der Zusttndigkeiten des Hohen Vertreters.
Im Rahmen dieses Kapitels nimmt das Politische und Sicherheitspolitische Komitee
unter der Verantwortung des Rates und des Hohen Vertreters die politische Kon-
trolle und strategische Leitung von Krisenbewtltigungsoperationen im Sinne des
Artikels 43 wahr.
Der Rat kann das Komitee fsr den Zweck und die Dauer einer Operation zur
Krisenbewtltigung, die vom Rat festgelegt werden, ermtchtigen, geeignete Be-
schlssse hinsichtlich der politischen Kontrolle und strategischen Leitung der Ope-
ration zu fassen.

Artikel 39

Gemtß Artikel 16 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union und
abweichend von Absatz 2 des genannten Artikels erltsst der Rat einen Beschluss zur
Festlegung von Vorschriften sber den Schutz natsrlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der
Aussbung von Tttigkeiten, die in den Anwendungsbereich dieses Kapitels fallen,
und sber den freien Datenverkehr. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von
unabhtngigen Behçrden sberwacht.

Artikel 40 (ex-Artikel 47 EUV)

Die Durchfshrung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ltsst die An-
wendung der Verfahren und den jeweiligen Umfang der Befugnisse der Organe, die
in den Vertrtgen fsr die Aussbung der in den Artikeln 3 bis 6 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union aufgefshrten Zusttndigkeiten der Union
vorgesehen sind, unbershrt.
Ebenso ltsst die Durchfshrung der Politik nach den genannten Artikeln die An-
wendung der Verfahren und den jeweiligen Umfang der Befugnisse der Organe, die
in den Vertrtgen fsr die Aussbung der Zusttndigkeiten der Union nach diesem
Kapitel vorgesehen sind, unbershrt.

Artikel 41 (ex-Artikel 28 EUV)

(1) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus der Durchfshrung dieses
Kapitels entstehen, gehen zulasten des Haushalts der Union.
(2) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchfshrung dieses
Kapitels gehen ebenfalls zulasten des Haushalts der Union, mit Ausnahme der
Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit milittrischen oder verteidigungspoliti-
schen Bezsgen und von Ftllen, in denen der Rat einstimmig etwas anderes be-
schließt.
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In Ftllen, in denen die Ausgaben nicht zulasten des Haushalts der Union gehen,
gehen sie nach dem Bruttosozialprodukt-Schlsssel zulasten der Mitgliedstaaten, so-
fern der Rat nicht einstimmig etwas anderes beschließt. Die Mitgliedstaaten, deren
Vertreter im Rat eine fçrmliche Erkltrung nach Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 2
abgegeben haben, sind nicht verpflichtet, zur Finanzierung von Ausgaben fsr Maß-
nahmen mit milittrischen oder verteidigungspolitischen Bezsgen beizutragen.
(3) Der Rat erltsst einen Beschluss zur Festlegung besonderer Verfahren, um den
schnellen Zugriff auf die Haushaltsmittel der Union zu gewthrleisten, die fsr die
Sofortfinanzierung von Initiativen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik, insbesondere von Tttigkeiten zur Vorbereitung einer Mission nach
Artikel 42 Absatz 1 und Artikel 43 bestimmt sind. Er beschließt nach Anhçrung des
Europtischen Parlaments.
Die Tttigkeiten zur Vorbereitung der in Artikel 42 Absatz 1 und in Artikel 43 ge-
nannten Missionen, die nicht zulasten des Haushalts der Union gehen, werden aus
einem aus Beitrtgen der Mitgliedstaaten gebildeten Anschubfonds finanziert.
Der Rat erltsst mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag des Hohen Vertreters der
Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik die Beschlssse sber
a) die Einzelheiten fsr die Bildung und die Finanzierung des Anschubfonds, ins-

besondere die Hçhe der Mittelzuweisungen fsr den Fonds;
b) die Einzelheiten fsr die Verwaltung des Anschubfonds;
c) die Einzelheiten fsr die Finanzkontrolle.
Kann die geplante Mission nach Artikel 42 Absatz 1 und Artikel 43 nicht aus dem
Haushalt der Union finanziert werden, so ermtchtigt der Rat den Hohen Vertreter
zur Inanspruchnahme dieses Fonds. Der Hohe Vertreter erstattet dem Rat Bericht
sber die Erfsllung dieses Mandats.

Abschnitt 2 Bestimmungen hber die Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik

Artikel 42 (ex-Artikel 17 EUV)

(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestand-
teil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine
auf zivile und milittrische Mittel geststzte Operationsfthigkeit. Auf diese kann die
Union bei Missionen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktver-
hstung und Sttrkung der internationalen Sicherheit in wbereinstimmung mit
den Grundsttzen der Charta der Vereinten Nationen zursckgreifen. Sie erfsllt diese
Aufgaben mit Hilfe der Fthigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt
werden.
(2) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise
Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese fshrt zu einer
gemeinsamen Verteidigung, sobald der Europtische Rat dies einstimmig beschlos-
sen hat. Er empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen Beschluss in diesem
Sinne im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zu erlassen.
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Die Politik der Union nach diesem Abschnitt bershrt nicht den besonderen
Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten;
sie achtet die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Ver-
teidigung in der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) verwirklicht sehen,
aus dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen festgeleg-
ten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Union fsr die Umsetzung der Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zivile und milittrische Fthigkeiten als Beitrag
zur Verwirklichung der vom Rat festgelegten Ziele zur Verfsgung. Die Mitglied-
staaten, die zusammen multinationale Streitkrtfte aufstellen, kçnnen diese auch fsr
die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Verfsgung stellen.
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre milittrischen Fthigkeiten schrittweise zu
verbessern. Die Agentur fsr die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfthigkei-
ten, Forschung, Beschaffung und Rsstung (im Folgenden »Europtische Verteidi-
gungsagentur«) ermittelt den operativen Bedarf und fçrdert Maßnahmen zur
Bedarfsdeckung, trtgt zur Ermittlung von Maßnahmen zur Sttrkung der industriel-
len und technologischen Basis des Verteidigungssektors bei und fshrt diese Maß-
nahmen gegebenenfalls durch, beteiligt sich an der Festlegung einer europtischen
Politik im Bereich der Fthigkeiten und der Rsstung und unterststzt den Rat bei
der Beurteilung der Verbesserung der milittrischen Fthigkeiten.
(4) Beschlssse zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einschließ-
lich der Beschlssse sber die Einleitung einer Mission nach diesem Artikel, werden
vom Rat einstimmig auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fsr Außen-
und Sicherheitspolitik oder auf Initiative eines Mitgliedstaats erlassen. Der Hohe
Vertreter kann gegebenenfalls gemeinsam mit der Kommission den Rsckgriff auf
einzelstaatliche Mittel sowie auf Instrumente der Union vorschlagen.
(5) Der Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer In-
teressen eine Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchfshrung einer Mission im
Rahmen der Union beauftragen. Die Durchfshrung einer solchen Mission ftllt
unter Artikel 44.
(6) Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die milittri-
schen Fthigkeiten erfsllen und die im Hinblick auf Missionen mit hçchsten
Anforderungen untereinander weiter gehende Verpflichtungen eingegangen sind,
begrsnden eine Sttndige Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der Union.
Diese Zusammenarbeit erfolgt nach Maßgabe von Artikel 46. Sie bershrt nicht die
Bestimmungen des Artikels 43.
(7) Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und
Unterststzung, im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen.
Dies ltsst den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik be-
stimmter Mitgliedstaaten unbershrt.
Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im
Einklang mit den im Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation eingegange-
nen Verpflichtungen, die fsr die ihr angehçrenden Staaten weiterhin das Fun-
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dament ihrer kollektiven Verteidigung und das Instrument fsr deren Verwirk-
lichung ist.

Artikel 43

(1) Die in Artikel 42 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei deren Durchfshrung
die Union auf zivile und milittrische Mittel zursckgreifen kann, umfassen gemein-
same Abrsstungsmaßnahmen, humanittre Aufgaben und Rettungseinsttze, Auf-
gaben der milittrischen Beratung und Unterststzung, Aufgaben der Konfliktver-
hstung und der Erhaltung des Friedens sowie Kampfeinsttze im Rahmen der
Krisenbewtltigung einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen und Operatio-
nen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten. Mit allen diesen Missionen kann
zur Bektmpfung des Terrorismus beigetragen werden, unter anderem auch durch
die Unterststzung fsr Drittltnder bei der Bektmpfung des Terrorismus in ihrem
Hoheitsgebiet.
(2) Der Rat erltsst die Beschlssse sber Missionen nach Absatz 1; in den Beschlsssen
sind Ziel und Umfang der Missionen sowie die fsr sie geltenden allgemeinen
Durchfshrungsbestimmungen festgelegt. Der Hohe Vertreter der Union fsr Au-
ßen- und Sicherheitspolitik sorgt unter Aufsicht des Rates und in engem und sttn-
digem Benehmen mit dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee fsr die
Koordinierung der zivilen und milittrischen Aspekte dieser Missionen.

Artikel 44

(1) Im Rahmen der nach Artikel 43 erlassenen Beschlssse kann der Rat die Durch-
fshrung einer Mission einer Gruppe von Mitgliedstaaten sbertragen, die dies wsn-
schen und sber die fsr eine derartige Mission erforderlichen Fthigkeiten verfsgen.
Die betreffenden Mitgliedstaaten vereinbaren in Absprache mit dem Hohen Ver-
treter der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik untereinander die Ausfshrung
der Mission.
(2) Die an der Durchfshrung der Mission teilnehmenden Mitgliedstaaten unter-
richten den Rat von sich aus oder auf Antrag eines anderen Mitgliedstaats regel-
mtßig sber den Stand der Mission. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten befassen
den Rat sofort, wenn sich aus der Durchfshrung der Mission schwerwiegende
Konsequenzen ergeben oder das Ziel der Mission, ihr Umfang oder die fsr sie
geltenden Regelungen, wie sie in den in Absatz 1 genannten Beschlsssen festgelegt
sind, getndert werden msssen. Der Rat erltsst in diesen Ftllen die erforderlichen
Beschlssse.

Artikel 45

(1) Aufgabe der in Artikel 42 Absatz 3 genannten, dem Rat unterstellten Europt-
ischen Verteidigungsagentur ist es,
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a) bei der Ermittlung der Ziele im Bereich der milittrischen Fthigkeiten der Mit-
gliedstaaten und der Beurteilung, ob die von den Mitgliedstaaten in Bezug auf
diese Fthigkeiten eingegangenen Verpflichtungen erfsllt wurden, mitzuwirken;

b) auf eine Harmonisierung des operativen Bedarfs sowie die Festlegung effizienter
und kompatibler Beschaffungsverfahren hinzuwirken;

c) multilaterale Projekte zur Erfsllung der Ziele im Bereich der milittrischen Fthig-
keiten vorzuschlagen und fsr die Koordinierung der von den Mitgliedstaaten
durchgefshrten Programme sowie die Verwaltung spezifischer Kooperationspro-
gramme zu sorgen;

d) die Forschung auf dem Gebiet der Verteidigungstechnologie zu unterststzen,
gemeinsame Forschungsaktivittten sowie Studien zu technischen Lçsungen,
die dem ksnftigen operativen Bedarf gerecht werden, zu koordinieren und
zu planen;

e) dazu beizutragen, dass zweckdienliche Maßnahmen zur Sttrkung der industriel-
len und technologischen Basis des Verteidigungssektors und fsr einen wirkungs-
volleren Einsatz der Verteidigungsausgaben ermittelt werden, und diese Maß-
nahmen gegebenenfalls durchzufshren.

(2) Alle Mitgliedstaaten kçnnen auf Wunsch an der Arbeit der Europtischen Ver-
teidigungsagentur teilnehmen. Der Rat erltsst mit qualifizierter Mehrheit einen
Beschluss, in dem die Rechtsstellung, der Sitz und die Funktionsweise der Agentur
festgelegt werden. Dieser Beschluss trtgt dem Umfang der effektiven Beteiligung an
den Tttigkeiten der Agentur Rechnung. Innerhalb der Agentur werden spezielle
Gruppen gebildet, in denen Mitgliedstaaten zusammenkommen, die gemeinsame
Projekte durchfshren. Die Agentur versieht ihre Aufgaben erforderlichenfalls in
Verbindung mit der Kommission.

Artikel 46

(1) Die Mitgliedstaaten, die sich an der Sttndigen Strukturierten Zusammenarbeit
im Sinne des Artikels 42 Absatz 6 beteiligen mçchten und hinsichtlich der mili-
ttrischen Fthigkeiten die Kriterien erfsllen und die Verpflichtungen eingehen, die
in dem Protokoll sber die Sttndige Strukturierte Zusammenarbeit enthalten sind,
teilen dem Rat und dem Hohen Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheits-
politik ihre Absicht mit.
(2) Der Rat erltsst binnen drei Monaten nach der in Absatz 1 genannten Mitteilung
einen Beschluss sber die Begrsndung der Sttndigen Strukturierten Zusammen-
arbeit und sber die Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten. Der Rat be-
schließt nach Anhçrung des Hohen Vertreters mit qualifizierter Mehrheit.
(3) Jeder Mitgliedstaat, der sich zu einem sptteren Zeitpunkt an der Sttndigen
Strukturierten Zusammenarbeit beteiligen mçchte, teilt dem Rat und dem Hohen
Vertreter seine Absicht mit.
Der Rat erltsst einen Beschluss, in dem die Teilnahme des betreffenden Mitglied-
staats, der die Kriterien und Verpflichtungen nach den Artikeln 1 und 2 des Pro-
tokolls sber die Sttndige Strukturierte Zusammenarbeit erfsllt beziehungsweise
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eingeht, bestttigt wird. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit nach An-
hçrung des Hohen Vertreters. Nur die Mitglieder des Rates, die die teilnehmenden
Mitgliedstaaten vertreten, sind stimmberechtigt.
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.
(4) Erfsllt ein teilnehmender Mitgliedstaat die Kriterien nach den Artikeln 1 und 2
des Protokolls sber die Sttndige Strukturierte Zusammenarbeit nicht mehr oder
kann er den darin genannten Verpflichtungen nicht mehr nachkommen, so kann
der Rat einen Beschluss erlassen, durch den die Teilnahme dieses Staates ausgesetzt
wird.
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit. Nur die Mitglieder des Rates, die
die teilnehmenden Mitgliedstaaten mit Ausnahme des betroffenen Mitgliedstaats
vertreten, sind stimmberechtigt.
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.
(5) Wsnscht ein teilnehmender Mitgliedstaat, von der Sttndigen Strukturierten
Zusammenarbeit Abstand zu nehmen, so teilt er seine Entscheidung dem Rat
mit, der zur Kenntnis nimmt, dass die Teilnahme des betreffenden Mitgliedstaats
beendet ist.
(6) Mit Ausnahme der Beschlssse nach den Absttzen 2 bis 5 erltsst der Rat die
Beschlssse und Empfehlungen im Rahmen der Sttndigen Strukturierten Zusam-
menarbeit einstimmig. Fsr die Zwecke dieses Absatzes bezieht sich die Einstimmig-
keit allein auf die Stimmen der Vertreter der an der Zusammenarbeit teilnehmen-
den Mitgliedstaaten.

Titel VI Schlussbestimmungen
Artikel 47

Die Union besitzt Rechtspersçnlichkeit.

Artikel 48 (ex-Artikel 48 EUV)

(1) Die Vertrtge kçnnen gemtß dem ordentlichen onderungsverfahren getndert
werden. Sie kçnnen ebenfalls nach vereinfachten onderungsverfahren getndert
werden.

Ordentliches hnderungsverfahren

(2) Die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europtische Parlament oder die Kom-
mission kann dem Rat Entwsrfe zur onderung der Vertrtge vorlegen. Diese Ent-
wsrfe kçnnen unter anderem eine Ausdehnung oder Verringerung der der Union
in den Vertrtgen sbertragenen Zusttndigkeiten zum Ziel haben. Diese Entwsrfe
werden vom Rat dem Europtischen Rat sbermittelt und den nationalen Parlamen-
ten zur Kenntnis gebracht.
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(3) Beschließt der Europtische Rat nach Anhçrung des Europtischen Parlaments
und der Kommission mit einfacher Mehrheit die Prsfung der vorgeschlagenen on-
derungen, so beruft der Prtsident des Europtischen Rates einen Konvent von Ver-
tretern der nationalen Parlamente, der Staats- und Regierungschefs der Mitglied-
staaten, des Europtischen Parlaments und der Kommission ein. Bei institutionellen
onderungen im Wthrungsbereich wird auch die Europtische Zentralbank gehçrt.
Der Konvent prsft die onderungsentwsrfe und nimmt im Konsensverfahren eine
Empfehlung an, die an eine Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitglied-
staaten nach Absatz 4 gerichtet ist.
Der Europtische Rat kann mit einfacher Mehrheit nach Zustimmung des Euro-
ptischen Parlaments beschließen, keinen Konvent einzuberufen, wenn seine Ein-
berufung aufgrund des Umfangs der geplanten onderungen nicht gerechtfertigt ist.
In diesem Fall legt der Europtische Rat das Mandat fsr eine Konferenz der Ver-
treter der Regierungen der Mitgliedstaaten fest.
(4) Eine Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten wird vom
Prtsidenten des Rates einberufen, um die an den Vertrtgen vorzunehmenden on-
derungen zu vereinbaren.
Die onderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitgliedstaaten nach Maß-
gabe ihrer verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert worden sind.
(5) Haben nach Ablauf von zwei Jahren nach der Unterzeichnung eines Vertrags
zur onderung der Vertrtge vier Fsnftel der Mitgliedstaaten den genannten Vertrag
ratifiziert und sind in einem Mitgliedstaat oder mehreren Mitgliedstaaten Schwie-
rigkeiten bei der Ratifikation aufgetreten, so befasst sich der Europtische Rat mit
der Frage.

Vereinfachte hnderungsverfahren

(6) Die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europtische Parlament oder die Kom-
mission kann dem Europtischen Rat Entwsrfe zur onderung aller oder eines Teils
der Bestimmungen des Dritten Teils des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union sber die internen Politikbereiche der Union vorlegen.
Der Europtische Rat kann einen Beschluss zur onderung aller oder eines Teils der
Bestimmungen des Dritten Teils des Vertrags sber die Arbeitsweise der Euro-
ptischen Union erlassen. Der Europtische Rat beschließt einstimmig nach An-
hçrung des Europtischen Parlaments und der Kommission sowie, bei institutionel-
len onderungen im Wthrungsbereich, der Europtischen Zentralbank. Dieser
Beschluss tritt erst nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren
jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft.
Der Beschluss nach Unterabsatz 2 darf nicht zu einer Ausdehnung der der Union im
Rahmen der Vertrtge sbertragenen Zusttndigkeiten fshren.
(7) In Ftllen, in denen der Rat nach Maßgabe des Vertrags sber die Arbeitsweise
der Europtischen Union oder des Titels V dieses Vertrags in einem Bereich oder in
einem bestimmten Fall einstimmig beschließt, kann der Europtische Rat einen
Beschluss erlassen, wonach der Rat in diesem Bereich oder in diesem Fall mit
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qualifizierter Mehrheit beschließen kann. Dieser Unterabsatz gilt nicht fsr Be-
schlssse mit milittrischen oder verteidigungspolitischen Bezsgen.
In Ftllen, in denen nach Maßgabe des Vertrags sber die Arbeitsweise der Euro-
ptischen Union Gesetzgebungsakte vom Rat gemtß einem besonderen Gesetz-
gebungsverfahren erlassen werden msssen, kann der Europtische Rat einen
Beschluss erlassen, wonach die Gesetzgebungsakte gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren erlassen werden kçnnen.
Jede vom Europtischen Rat auf der Grundlage von Unterabsatz 1 oder Unterabsatz
2 ergriffene Initiative wird den nationalen Parlamenten sbermittelt. Wird dieser
Vorschlag innerhalb von sechs Monaten nach der wbermittlung von einem natio-
nalen Parlament abgelehnt, so wird der Beschluss nach Unterabsatz 1 oder Unter-
absatz 2 nicht erlassen. Wird die Initiative nicht abgelehnt, so kann der Europtische
Rat den Beschluss erlassen.
Der Europtische Rat erltsst die Beschlssse nach den Unterabsttzen 1 oder 2 ein-
stimmig nach Zustimmung des Europtischen Parlaments, das mit der Mehrheit
seiner Mitglieder beschließt.

Artikel 49 (ex-Artikel 49 EUV)

Jeder europtische Staat, der die in Artikel 2 genannten Werte achtet und sich fsr
ihre Fçrderung einsetzt, kann beantragen, Mitglied der Union zu werden. Das
Europtische Parlament und die nationalen Parlamente werden sber diesen Antrag
unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser
beschließt einstimmig nach Anhçrung der Kommission und nach Zustimmung
des Europtischen Parlaments, das mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt.
Die vom Europtischen Rat vereinbarten Kriterien werden berscksichtigt.
Die Aufnahmebedingungen und die durch eine Aufnahme erforderlich werdenden
Anpassungen der Vertrtge, auf denen die Union beruht, werden durch ein Ab-
kommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt.
Das Abkommen bedarf der Ratifikation durch alle Vertragsstaaten gemtß ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften.

Artikel 50

(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vor-
schriften beschließen, aus der Union auszutreten.
(2) Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europtischen Rat seine
Absicht mit. Auf der Grundlage der Leitlinien des Europtischen Rates handelt die
Union mit diesem Staat ein Abkommen sber die Einzelheiten des Austritts aus und
schließt das Abkommen, wobei der Rahmen fsr die ksnftigen Beziehungen dieses
Staates zur Union berscksichtigt wird. Das Abkommen wird nach Artikel 218 Ab-
satz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union ausgehandelt. Es
wird vom Rat im Namen der Union geschlossen; der Rat beschließt mit quali-
fizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europtischen Parlaments.
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(3) Die Vertrtge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des
Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten
Mitteilung keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europtische Rat beschließt im
Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu ver-
ltngern.
(4) Fsr die Zwecke der Absttze 2 und 3 nimmt das Mitglied des Europtischen
Rates und des Rates, das den austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den
diesen Mitgliedstaat betreffenden Beratungen noch an der entsprechenden Be-
schlussfassung des Europtischen Rates oder des Rates teil.
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe b des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.
(5) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden mçch-
te, muss dies nach dem Verfahren des Artikels 49 beantragen.

Artikel 51

Die Protokolle und Anhtnge der Vertrtge sind Bestandteil der Vertrtge.

Artikel 52

(1) Die Vertrtge gelten fsr das Kçnigreich Belgien, die Republik Bulgarien, die
Tschechische Republik, das Kçnigreich Dtnemark, die Bundesrepublik Deutsch-
land, die Republik Estland, Irland, die Hellenische Republik, das Kçnigreich Spa-
nien, die Franzçsische Republik, die Italienische Republik, die Republik Zypern,
die Republik Lettland, die Republik Litauen, das Großherzogtum Luxemburg, die
Republik Ungarn, die Republik Malta, das Kçnigreich der Niederlande, die Re-
publik �sterreich, die Republik Polen, die Portugiesische Republik, Rumtnien,
die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik Finnland, das
Kçnigreich Schweden und das Vereinigte Kçnigreich Großbritannien und Nord-
irland.
(2) Der rtumliche Geltungsbereich der Vertrtge wird in Artikel 355 des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union im Einzelnen angegeben.

Artikel 53 (ex-Artikel 51 EUV)

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit.

Artikel 54 (ex-Artikel 52 EUV)

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Hohen Vertragsparteien ge-
mtß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die Ratifikationsurkunden werden
bei der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt.
(2) Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 1993 in Kraft, sofern alle Ratifikationsurkun-
den hinterlegt worden sind, oder andernfalls am ersten Tag des auf die Hinterlegung
der letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats.
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Artikel 55 (ex-Artikel 53 EUV)

(1) Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in bulgarischer, dtnischer, deutscher, eng-
lischer, estnischer, finnischer, franzçsischer, griechischer, irischer, italienischer, let-
tischer, litauischer, maltesischer, niederltndischer, polnischer, portugiesischer, ru-
mtnischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer und
ungarischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist;
er wird im Archiv der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese sber-
mittelt der Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift.
(2) Dieser Vertrag kann ferner in jede andere von den Mitgliedstaaten bestimmte
Sprache sbersetzt werden, sofern diese Sprache nach der Verfassungsordnung des
jeweiligen Mitgliedstaats in dessen gesamtem Hoheitsgebiet oder in Teilen davon
Amtssprache ist. Die betreffenden Mitgliedstaaten stellen eine beglaubigte Abschrift
dieser wbersetzungen zur Verfsgung, die in den Archiven des Rates hinterlegt
wird.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmtchtigten ihre Unterschrif-
ten unter diesen Vertrag gesetzt.
Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.

(Aufzkhlung der Unterzeichner nicht wiedergegeben)
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Priambel
Seine MajestPt der Kçnig der Belgier, der PrPsident der Bundesrepublik
Deutschland, der PrPsident der Franzçsischen Republik, der PrPsident
der Italienischen Republik, Ihre Kçnigliche Hoheit die Grossherzogin
von Luxemburg, Ihre MajestPt die Kçnigin der Niederlande,1

in dem festen Willen, die Grundlagen fsr einen immer engeren Zusammenschluss
der europtischen Vçlker zu schaffen,
entschlossen, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt ihrer Staaten zu sichern, indem sie die Europa trennenden Schranken
beseitigen,
in dem Vorsatz, die stetige Besserung der Lebens- und Beschtftigungsbedingungen
ihrer Vçlker als wesentliches Ziel anzustreben,
in der Erkenntnis, dass zur Beseitigung der bestehenden Hindernisse ein einver-
sttndliches Vorgehen erforderlich ist, um eine besttndige Wirtschaftsausweitung,
einen ausgewogenen Handelsverkehr und einen redlichen Wettbewerb zu gewthr-
leisten,
in dem Bestreben, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren harmonische Ent-
wicklung zu fçrdern, indem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den
Rsckstand weniger begsnstigter Gebiete verringern,
in dem Wunsch, durch eine gemeinsame Handelspolitik zur fortschreitenden Be-
seitigung der Beschrtnkungen im zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr beizutra-
gen,
in der Absicht, die Verbundenheit Europas mit den sberseeischen Ltndern zu
bekrtftigen, und in dem Wunsch, entsprechend den Grundsttzen der Satzung
der Vereinten Nationen den Wohlstand der sberseeischen Ltnder zu fçrdern,
entschlossen, durch diesen Zusammenschluss ihrer Wirtschaftskrtfte Frieden und
Freiheit zu wahren und zu festigen, und mit der Aufforderung an die anderen
Vçlker Europas, die sich zu dem gleichen hohen Ziel bekennen, sich diesen Be-
strebungen anzuschließen,
entschlossen, durch umfassenden Zugang zur Bildung und durch sttndige Wei-
terbildung auf einen mçglichst hohen Wissensstand ihrer Vçlker hinzuwirken,
haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmtchtigten ernannt
(Aufzkhlung der Bevollmkchtigten nicht wiedergegeben)
Diese sind nach Austausch ihrer als gut und gehçrig befundenen Vollmachten wie
folgt Rbereingekommen:

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 52/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

52

Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union (AEUV)

1 Seit dem ursprsnglichen Vertragsschluss sind Mitgliedstaaten der Europtischen Union
geworden: die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, das Kçnigreich Dtne-
mark, die Republik Estland, die Hellenische Republik, das Kçnigreich Spanien, Irland, die
Republik Zypern, die Republik Lettland, die Republik Litauen, die Republik Ungarn, die
Republik Malta, die Republik �sterreich, die Republik Polen, die Portugiesische Re-
publik, Rumtnien, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik
Finnland, das Kçnigreich Schweden und das Vereinigte Kçnigreich Großbritannien und
Nordirland.



Erster Teil Grundsitze
Artikel 1

(1) Dieser Vertrag regelt die Arbeitsweise der Union und legt die Bereiche, die
Abgrenzung und die Einzelheiten der Aussbung ihrer Zusttndigkeiten fest.
(2) Dieser Vertrag und der Vertrag sber die Europtische Union bilden die Ver-
trtge, auf die sich die Union grsndet. Diese beiden Vertrtge, die rechtlich gleich-
rangig sind, werden als »die Vertrtge« bezeichnet.

Titel I Arten und Bereiche der Zustindigkeit der Union

Artikel 2

(1) wbertragen die Vertrtge der Union fsr einen bestimmten Bereich eine aus-
schließliche Zusttndigkeit, so kann nur die Union gesetzgeberisch tttig werden und
verbindliche Rechtsakte erlassen; die Mitgliedstaaten dsrfen in einem solchen Fall
nur tttig werden, wenn sie von der Union hierzu ermtchtigt werden, oder um
Rechtsakte der Union durchzufshren.
(2) wbertragen die Vertrtge der Union fsr einen bestimmten Bereich eine mit den
Mitgliedstaaten geteilte Zusttndigkeit, so kçnnen die Union und die Mitgliedstaa-
ten in diesem Bereich gesetzgeberisch tttig werden und verbindliche Rechtsakte
erlassen. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zusttndigkeit wahr, sofern und soweit
die Union ihre Zusttndigkeit nicht ausgesbt hat. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre
Zusttndigkeit erneut wahr, sofern und soweit die Union entschieden hat, ihre Zu-
sttndigkeit nicht mehr auszusben.
(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschafts- und Beschtftigungspolitik
im Rahmen von Regelungen nach Maßgabe dieses Vertrags, fsr deren Festlegung
die Union zusttndig ist.
(4) Die Union ist nach Maßgabe des Vertrags sber die Europtische Union dafsr
zusttndig, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der
schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu erarbeiten
und zu verwirklichen.
(5) In bestimmten Bereichen ist die Union nach Maßgabe der Vertrtge dafsr zu-
sttndig, Maßnahmen zur Unterststzung, Koordinierung oder Ergtnzung der Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten durchzufshren, ohne dass dadurch die Zusttndigkeit
der Union fsr diese Bereiche an die Stelle der Zusttndigkeit der Mitgliedstaaten
tritt.
Die verbindlichen Rechtsakte der Union, die aufgrund der diese Bereiche betref-
fenden Bestimmungen der Vertrtge erlassen werden, dsrfen keine Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten beinhalten.
(6) Der Umfang der Zusttndigkeiten der Union und die Einzelheiten ihrer Aus-
sbung ergeben sich aus den Bestimmungen der Vertrtge zu den einzelnen Berei-
chen.
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Artikel 3

(1) Die Union hat ausschließliche Zusttndigkeit in folgenden Bereichen:
a) Zollunion,
b) Festlegung der fsr das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wett-

bewerbsregeln,
c) Wthrungspolitik fsr die Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist,
d) Erhaltung der biologischen Meeresschttze im Rahmen der gemeinsamen Fische-

reipolitik,
e) gemeinsame Handelspolitik.
(2) Die Union hat ferner die ausschließliche Zusttndigkeit fsr den Abschluss in-
ternationaler wbereinksnfte, wenn der Abschluss einer solchen wbereinkunft in
einem Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist, wenn er notwendig ist, damit
sie ihre interne Zusttndigkeit aussben kann, oder soweit er gemeinsame Regeln
beeintrtchtigen oder deren Tragweite vertndern kçnnte.

Artikel 4

(1) Die Union teilt ihre Zusttndigkeit mit den Mitgliedstaaten, wenn ihr die Ver-
trtge außerhalb der in den Artikeln 3 und 6 genannten Bereiche eine Zusttndigkeit
sbertragen.
(2) Die von der Union mit den Mitgliedstaaten geteilte Zusttndigkeit erstreckt sich
auf die folgenden Hauptbereiche:
a) Binnenmarkt,
b) Sozialpolitik hinsichtlich der in diesem Vertrag genannten Aspekte,
c) wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt,
d) Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen

Meeresschttze,
e) Umwelt,
f) Verbraucherschutz,
g) Verkehr,
h) transeuroptische Netze,
i) Energie,
j) Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts,
k) gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der çffentlichen Gesundheit hin-

sichtlich der in diesem Vertrag genannten Aspekte.
(3) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt er-
streckt sich die Zusttndigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen, insbeson-
dere Programme zu erstellen und durchzufshren, ohne dass die Aussbung dieser
Zusttndigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zusttndigkeit auszusben.
(4) In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanittre Hilfe erstreckt
sich die Zusttndigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen und eine gemein-
same Politik zu verfolgen, ohne dass die Aussbung dieser Zusttndigkeit die Mit-
gliedstaaten hindert, ihre Zusttndigkeit auszusben.
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Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschaftspolitik innerhalb der Union.
Zu diesem Zweck erltsst der Rat Maßnahmen; insbesondere beschließt er die
Grundzsge dieser Politik.
Fsr die Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist, gelten besondere Regelun-
gen.
(2) Die Union trifft Maßnahmen zur Koordinierung der Beschtftigungspolitik der
Mitgliedstaaten, insbesondere durch die Festlegung von Leitlinien fsr diese Politik.
(3) Die Union kann Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitglied-
staaten ergreifen.

Artikel 6

Die Union ist fsr die Durchfshrung von Maßnahmen zur Unterststzung, Koor-
dinierung oder Ergtnzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zusttndig. Diese
Maßnahmen mit europtischer Zielsetzung kçnnen in folgenden Bereichen getrof-
fen werden:
a) Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit,
b) Industrie,
c) Kultur,
d) Tourismus,
e) allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport,
f) Katastrophenschutz,
g) Verwaltungszusammenarbeit.

Titel II Allgemein geltende Bestimmungen

Artikel 7

Die Union achtet auf die Kohtrenz zwischen ihrer Politik und ihren Maßnahmen
in den verschiedenen Bereichen und trtgt dabei unter Einhaltung des Grundsatzes
der begrenzten Einzelermtchtigung ihren Zielen in ihrer Gesamtheit Rechnung.

Artikel 8 (ex-Artikel 3 Absatz 2 EGV)1

Bei allen ihren Tttigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu besei-
tigen und die Gleichstellung von Mtnnern und Frauen zu fçrdern.
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1 Dieser Verweis hat lediglich hinweisenden Charakter. Zur Vertiefung vgl. die wberein-
stimmungstabellen fsr die Entsprechung zwischen bisheriger und neuer Nummerierung
der Vertrtge auf S. 454 ff.



Artikel 9

Bei der Festlegung und Durchfshrung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen trtgt die
Union den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Fçrderung eines hohen Be-
schtftigungsniveaus, mit der Gewthrleistung eines angemessenen sozialen Schutzes,
mit der Bektmpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der
allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung.

Artikel 10

Bei der Festlegung und Durchfshrung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die
Union darauf ab, Diskriminierungen aus Grsnden des Geschlechts, der Rasse, der
ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bektmpfen.

Artikel 11 (ex-Artikel 6 EGV)

Die Erfordernisse des Umweltschutzes msssen bei der Festlegung und Durchfsh-
rung der Unionspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Fçrderung einer
nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden.

Artikel 12 (ex-Artikel 153 Absatz 2 EGV)

Den Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durch-
fshrung der anderen Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen.

Artikel 13

Bei der Festlegung und Durchfshrung der Politik der Union in den Bereichen
Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologische Ent-
wicklung und Raumfahrt tragen die Union und die Mitgliedstaaten den Erforder-
nissen des Wohlergehens der Tiere als fshlende Wesen in vollem Umfang Rech-
nung; sie berscksichtigen hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und die
Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug auf religiçse Riten,
kulturelle Traditionen und das regionale Erbe.

Artikel 14 (ex-Artikel 16 EGV)

Unbeschadet des Artikels 4 des Vertrags sber die Europtische Union und der Ar-
tikel 93, 106 und 107 dieses Vertrags und in Anbetracht des Stellenwerts, den
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse innerhalb der gemeinsamen
Werte der Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Fçrderung des so-
zialen und territorialen Zusammenhalts tragen die Union und die Mitgliedstaaten
im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich der Vertrtge dafsr
Sorge, dass die Grundsttze und Bedingungen, insbesondere jene wirtschaftlicher
und finanzieller Art, fsr das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass
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diese ihren Aufgaben nachkommen kçnnen. Diese Grundsttze und Bedingungen
werden vom Europtischen Parlament und vom Rat durch Verordnungen gemtß
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt, unbeschadet der Zusttndig-
keit der Mitgliedstaaten, diese Dienste im Einklang mit den Vertrtgen zur Ver-
fsgung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu finanzieren.

Artikel 15 (ex-Artikel 255 EGV)

(1) Um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fçrdern und die Beteiligung der
Zivilgesellschaft sicherzustellen, handeln die Organe, Einrichtungen und sonstigen
Stellen der Union unter weitestgehender Beachtung des Grundsatzes der Offenheit.
(2) Das Europtische Parlament tagt çffentlich; dies gilt auch fsr den Rat, wenn er
sber Entwsrfe zu Gesetzgebungsakten bertt oder abstimmt.
(3) Jeder Unionsbsrger sowie jede natsrliche oder juristische Person mit Wohnsitz
oder satzungsgemtßem Sitz in einem Mitgliedstaat hat das Recht auf Zugang zu
Dokumenten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, unab-
htngig von der Form der fsr diese Dokumente verwendeten Trtger, vorbehaltlich
der Grundsttze und Bedingungen, die nach diesem Absatz festzulegen sind.
Die allgemeinen Grundsttze und die aufgrund çffentlicher oder privater Interessen
geltenden Einschrtnkungen fsr die Aussbung dieses Rechts auf Zugang zu Do-
kumenten werden vom Europtischen Parlament und vom Rat durch Verordnun-
gen gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt.
Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen gewthrleisten die Transparenz
ihrer Tttigkeit und legen gemtß den in Unterabsatz 2 genannten Verordnungen in
ihrer Geschtftsordnung Sonderbestimmungen hinsichtlich des Zugangs zu ihren
Dokumenten fest.
Dieser Absatz gilt fsr den Gerichtshof der Europtischen Union, die Europtische
Zentralbank und die Europtische Investitionsbank nur dann, wenn sie Verwal-
tungsaufgaben wahrnehmen.
Das Europtische Parlament und der Rat sorgen dafsr, dass die Dokumente, die die
Gesetzgebungsverfahren betreffen, nach Maßgabe der in Unterabsatz 2 genannten
Verordnungen çffentlich zugtnglich gemacht werden.

Artikel 16 (ex-Artikel 286 EGV)

(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen
Daten.
(2) Das Europtische Parlament und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren Vorschriften sber den Schutz natsrlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union sowie durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Aus-
sbung von Tttigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen,
und sber den freien Datenverkehr. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von
unabhtngigen Behçrden sberwacht.
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Die auf der Grundlage dieses Artikels erlassenen Vorschriften lassen die spezifischen
Bestimmungen des Artikels 39 des Vertrags sber die Europtische Union unbershrt.

Artikel 17

(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiçse Vereinigungen oder
Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen,
und beeintrtchtigt ihn nicht.
(2) Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltanschauliche Gemein-
schaften nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genießen.
(3) Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in Anerkennung
ihrer Identittt und ihres besonderen Beitrags einen offenen, transparenten und re-
gelmtßigen Dialog.

Zweiter Teil Nichtdiskriminierung und
Unionsbhrgerschaft
Artikel 18 (ex-Artikel 12 EGV)

Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Vertrtge ist in ihrem Anwendungs-
bereich jede Diskriminierung aus Grsnden der Staatsangehçrigkeit verboten.
Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren Regelungen fsr das Verbot solcher Diskriminierungen treffen.

Artikel 19 (ex-Artikel 13 EGV)

(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Vertrtge kann der Rat im Rah-
men der durch die Vertrtge auf die Union sbertragenen Zusttndigkeiten gemtß
einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Zustimmung des Europt-
ischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um Diskriminie-
rungen aus Grsnden des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexu-
ellen Ausrichtung zu bektmpfen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kçnnen das Europtische Parlament und der Rat
gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Grundprinzipien fsr Fçrder-
maßnahmen der Union unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Unterststzung der Maßnahmen
festlegen, die die Mitgliedstaaten treffen, um zur Verwirklichung der in Absatz 1
genannten Ziele beizutragen.
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Artikel 20 (ex-Artikel 17 EGV)

(1) Es wird eine Unionsbsrgerschaft eingefshrt. Unionsbsrger ist, wer die Staats-
angehçrigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbsrgerschaft tritt zur natio-
nalen Staatsbsrgerschaft hinzu, ersetzt sie aber nicht.
(2) Die Unionsbsrgerinnen und Unionsbsrger haben die in den Vertrtgen vor-
gesehenen Rechte und Pflichten. Sie haben unter anderem
a) das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und auf-

zuhalten;
b) in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive

Wahlrecht bei den Wahlen zum Europtischen Parlament und bei den Kom-
munalwahlen, wobei fsr sie dieselben Bedingungen gelten wie fsr die Ange-
hçrigen des betreffenden Mitgliedstaats;

c) im Hoheitsgebiet eines Drittlands, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsange-
hçrigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist, Recht auf Schutz durch die diploma-
tischen und konsularischen Behçrden eines jeden Mitgliedstaats unter denselben
Bedingungen wie Staatsangehçrige dieses Staates;

d) das Recht, Petitionen an das Europtische Parlament zu richten und sich an den
Europtischen Bsrgerbeauftragten zu wenden, sowie das Recht, sich in einer der
Sprachen der Vertrtge an die Organe und die beratenden Einrichtungen der
Union zu wenden und eine Antwort in derselben Sprache zu erhalten.

Diese Rechte werden unter den Bedingungen und innerhalb der Grenzen ausgesbt,
die in den Vertrtgen und durch die in Anwendung der Vertrtge erlassenen Maß-
nahmen festgelegt sind.

Artikel 21 (ex-Artikel 18 EGV)

(1) Jeder Unionsbsrger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
vorbehaltlich der in den Vertrtgen und in den Durchfshrungsvorschriften vorgese-
henen Beschrtnkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten.
(2) Erscheint zur Erreichung dieses Ziels ein Tttigwerden der Union erforderlich
und sehen die Vertrtge hierfsr keine Befugnisse vor, so kçnnen das Europtische
Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Vor-
schriften erlassen, mit denen die Aussbung der Rechte nach Absatz 1 erleichtert
wird.
(3) Zu den gleichen wie den in Absatz 1 genannten Zwecken kann der Rat, sofern
die Vertrtge hierfsr keine Befugnisse vorsehen, gemtß einem besonderen Gesetz-
gebungsverfahren Maßnahmen erlassen, die die soziale Sicherheit oder den sozialen
Schutz betreffen. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhçrung des Europtischen
Parlaments.

Artikel 22 (ex-Artikel 19 EGV)

(1) Jeder Unionsbsrger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsange-
hçrigkeit er nicht besitzt, hat in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat,
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das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen, wobei fsr ihn dieselben
Bedingungen gelten wie fsr die Angehçrigen des betreffenden Mitgliedstaats. Die-
ses Recht wird vorbehaltlich der Einzelheiten ausgesbt, die vom Rat einstimmig
gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Euro-
ptischen Parlaments festgelegt werden; in diesen kçnnen Ausnahmeregelungen vor-
gesehen werden, wenn dies aufgrund besonderer Probleme eines Mitgliedstaats
gerechtfertigt ist.
(2) Unbeschadet des Artikels 223 Absatz 1 und der Bestimmungen zu dessen
Durchfshrung besitzt jeder Unionsbsrger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat,
dessen Staatsangehçrigkeit er nicht besitzt, in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen
Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europtischen
Parlament, wobei fsr ihn dieselben Bedingungen gelten wie fsr die Angehçrigen
des betreffenden Mitgliedstaats. Dieses Recht wird vorbehaltlich der Einzelheiten
ausgesbt, die vom Rat einstimmig gemtß einem besonderen Gesetzgebungsver-
fahren und nach Anhçrung des Europtischen Parlaments festgelegt werden; in die-
sen kçnnen Ausnahmeregelungen vorgesehen werden, wenn dies aufgrund beson-
derer Probleme eines Mitgliedstaats gerechtfertigt ist.

Artikel 23 (ex-Artikel 20 EGV)

Jeder Unionsbsrger genießt im Hoheitsgebiet eines dritten Landes, in dem der
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehçrigkeit er besitzt, nicht vertreten ist, den diplo-
matischen und konsularischen Schutz eines jeden Mitgliedstaats unter denselben
Bedingungen wie Staatsangehçrige dieses Staates. Die Mitgliedstaaten treffen die
notwendigen Vorkehrungen und leiten die fsr diesen Schutz erforderlichen inter-
nationalen Verhandlungen ein.
Der Rat kann gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhç-
rung des Europtischen Parlaments Richtlinien zur Festlegung der notwendigen
Koordinierungs- und Kooperationsmaßnahmen zur Erleichterung dieses Schutzes
erlassen.

Artikel 24 (ex-Artikel 21 EGV)

Die Bestimmungen sber die Verfahren und Bedingungen, die fsr eine Bsrgerini-
tiative im Sinne des Artikels 11 des Vertrags sber die Europtische Union gelten,
einschließlich der Mindestzahl der Mitgliedstaaten, aus denen die Bsrgerinnen und
Bsrger, die diese Initiative ergreifen, kommen msssen, werden vom Europtischen
Parlament und vom Rat gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch
Verordnungen festgelegt.
Jeder Unionsbsrger besitzt das Petitionsrecht beim Europtischen Parlament nach
Artikel 227.
Jeder Unionsbsrger kann sich an den nach Artikel 228 eingesetzten Bsrgerbeauf-
tragten wenden.
Jeder Unionsbsrger kann sich schriftlich in einer der in Artikel 55 Absatz 1 des
Vertrags sber die Europtische Union genannten Sprachen an jedes Organ oder
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an jede Einrichtung wenden, die in dem vorliegenden Artikel oder in Artikel 13 des
genannten Vertrags genannt sind, und eine Antwort in derselben Sprache erhalten.

Artikel 25 (ex-Artikel 22 EGV)

Die Kommission erstattet dem Europtischen Parlament, dem Rat und dem Wirt-
schafts- und Sozialausschuss alle drei Jahre sber die Anwendung dieses Teils Bericht.
In dem Bericht wird der Fortentwicklung der Union Rechnung getragen.
Auf dieser Grundlage kann der Rat unbeschadet der anderen Bestimmungen der
Vertrtge zur Ergtnzung der in Artikel 20 Absatz 2 aufgefshrten Rechte einstimmig
gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Zustimmung des Europt-
ischen Parlaments Bestimmungen erlassen. Diese Bestimmungen treten nach Zu-
stimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrecht-
lichen Vorschriften in Kraft.

Dritter Teil Die internen Politiken und Maßnahmen
der Union

Titel I Der Binnenmarkt

Artikel 26 (ex-Artikel 14 EGV)

(1) Die Union erltsst die erforderlichen Maßnahmen, um nach Maßgabe der ein-
schltgigen Bestimmungen der Vertrtge den Binnenmarkt zu verwirklichen bezie-
hungsweise dessen Funktionieren zu gewthrleisten.
(2) Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie
Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemtß den Bestim-
mungen der Vertrtge gewthrleistet ist.
(3) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission die Leitlinien und Bedingungen
fest, die erforderlich sind, um in allen betroffenen Sektoren einen ausgewogenen
Fortschritt zu gewthrleisten.

Artikel 27 (ex-Artikel 15 EGV)

Bei der Formulierung ihrer Vorschltge zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 26
berscksichtigt die Kommission den Umfang der Anstrengungen, die einigen Volks-
wirtschaften mit unterschiedlichem Entwicklungsstand fsr die Errichtung des Bin-
nenmarkts abverlangt werden, und kann geeignete Bestimmungen vorschlagen.
Erhalten diese Bestimmungen die Form von Ausnahmeregelungen, so msssen sie
vorsbergehender Art sein und dsrfen das Funktionieren des Binnenmarkts so wenig
wie mçglich stçren.
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Titel II Der freie Warenverkehr

Artikel 28 (ex-Artikel 23 EGV)

(1) Die Union umfasst eine Zollunion, die sich auf den gesamten Warenaustausch
erstreckt; sie umfasst das Verbot, zwischen den Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhr-
zçlle und Abgaben gleicher Wirkung zu erheben, sowie die Einfshrung eines Ge-
meinsamen Zolltarifs gegensber dritten Ltndern.
(2) Artikel 30 und Kapitel 3 dieses Titels gelten fsr die aus den Mitgliedstaaten
stammenden Waren sowie fsr diejenigen Waren aus dritten Ltndern, die sich in
den Mitgliedstaaten im freien Verkehr befinden.

Artikel 29 (ex-Artikel 24 EGV)

Als im freien Verkehr eines Mitgliedstaats befindlich gelten diejenigen Waren aus
dritten Ltndern, fsr die in dem betreffenden Mitgliedstaat die Einfuhrfçrmlichkei-
ten erfsllt sowie die vorgeschriebenen Zçlle und Abgaben gleicher Wirkung er-
hoben und nicht ganz oder teilweise rsckvergstet worden sind.

Kapitel 1 Die Zollunion

Artikel 30 (ex-Artikel 25 EGV)

Ein- und Ausfuhrzçlle oder Abgaben gleicher Wirkung sind zwischen den Mit-
gliedstaaten verboten. Dieses Verbot gilt auch fsr Finanzzçlle.

Artikel 31 (ex-Artikel 26 EGV)

Der Rat legt die Sttze des Gemeinsamen Zolltarifs auf Vorschlag der Kommission
fest.

Artikel 32 (ex-Artikel 27 EGV)

Bei der Aussbung der ihr aufgrund dieses Kapitels sbertragenen Aufgaben geht die
Kommission von folgenden Gesichtspunkten aus:
a) der Notwendigkeit, den Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und drit-

ten Ltndern zu fçrdern;
b) der Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Union, soweit

diese Entwicklung zu einer Zunahme der Wettbewerbsfthigkeit der Unterneh-
men fshrt;

c) dem Versorgungsbedarf der Union an Rohstoffen und Halbfertigwaren; hierbei
achtet die Kommission darauf, zwischen den Mitgliedstaaten die Wettbewerbs-
bedingungen fsr Fertigwaren nicht zu verftlschen;

d) der Notwendigkeit, ernsthafte Stçrungen im Wirtschaftsleben der Mitgliedstaa-
ten zu vermeiden und eine rationelle Entwicklung der Erzeugung sowie eine
Ausweitung des Verbrauchs innerhalb der Union zu gewthrleisten.
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Kapitel 2 Die Zusammenarbeit im Zollwesen

Artikel 33 (ex-Artikel 135 EGV)

Das Europtische Parlament und der Rat treffen im Rahmen des Geltungsbereichs
der Vertrtge gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zum
Ausbau der Zusammenarbeit im Zollwesen zwischen den Mitgliedstaaten sowie
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission.

Kapitel 3 Verbot von mengenmißigen Beschrinkungen zwischen
den Mitgliedstaaten

Artikel 34 (ex-Artikel 28 EGV)

Mengenmtßige Einfuhrbeschrtnkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung
sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten.

Artikel 35 (ex-Artikel 29 EGV)

Mengenmtßige Ausfuhrbeschrtnkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung
sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten.

Artikel 36 (ex-Artikel 30 EGV)

Die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durch-
fuhrverboten oder -beschrtnkungen nicht entgegen, die aus Grsnden der çffent-
lichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des
Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von ksnst-
lerischem, geschichtlichem oder archtologischem Wert oder des gewerblichen und
kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschrtnkungen
dsrfen jedoch weder ein Mittel zur willksrlichen Diskriminierung noch eine ver-
schleierte Beschrtnkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

Artikel 37 (ex-Artikel 31 EGV)

(1) Die Mitgliedstaaten formen ihre staatlichen Handelsmonopole derart um, dass
jede Diskriminierung in den Versorgungs- und Absatzbedingungen zwischen den
Angehçrigen der Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist.
Dieser Artikel gilt fsr alle Einrichtungen, durch die ein Mitgliedstaat unmittelbar
oder mittelbar die Einfuhr oder die Ausfuhr zwischen den Mitgliedstaaten rechtlich
oder tatstchlich kontrolliert, lenkt oder merklich beeinflusst. Er gilt auch fsr die von
einem Staat auf andere Rechtstrtger sbertragenen Monopole.
(2) Die Mitgliedstaaten unterlassen jede neue Maßnahme, die den in Absatz 1 ge-
nannten Grundsttzen widerspricht oder die Tragweite der Artikel sber das Verbot
von Zçllen und mengenmtßigen Beschrtnkungen zwischen den Mitgliedstaaten
einengt.
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(3) Ist mit einem staatlichen Handelsmonopol eine Regelung zur Erleichterung des
Absatzes oder der Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbunden, so sollen
bei der Anwendung dieses Artikels gleichwertige Sicherheiten fsr die Beschtftigung
und Lebenshaltung der betreffenden Erzeuger gewthrleistet werden.

Titel III Die Landwirtschaft und die Fischerei

Artikel 38 (ex-Artikel 32 EGV)

(1) Die Union legt eine gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik fest und fshrt sie
durch.
Der Binnenmarkt umfasst auch die Landwirtschaft, die Fischerei und den Handel
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Unter landwirtschaftlichen Erzeugnissen
sind die Erzeugnisse des Bodens, der Viehzucht und der Fischerei sowie die
mit diesen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erzeugnisse der ersten Ver-
arbeitungsstufe zu verstehen. Die Bezugnahmen auf die gemeinsame Agrarpolitik
oder auf die Landwirtschaft und die Verwendung des Wortes »landwirtschaftlich«
sind in dem Sinne zu verstehen, dass damit unter Berscksichtigung der besonderen
Merkmale des Fischereisektors auch die Fischerei gemeint ist.
(2) Die Vorschriften fsr die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts
finden auf die landwirtschaftlichen Erzeugnisse Anwendung, soweit in den Artikeln
39 bis 44 nicht etwas anderes bestimmt ist.
(3) Die Erzeugnisse, fsr welche die Artikel 39 bis 44 gelten, sind in Anhang I
aufgefshrt.
(4) Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des Binnenmarkts fsr landwirt-
schaftliche Erzeugnisse muss die Gestaltung einer gemeinsamen Agrarpolitik Hand
in Hand gehen.

Artikel 39 (ex-Artikel 33 EGV)

(1) Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es,
a) die Produktivittt der Landwirtschaft durch Fçrderung des technischen Fort-

schritts, Rationalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmçg-
lichen Einsatz der Produktionsfaktoren, insbesondere der Arbeitskrtfte, zu stei-
gern;

b) auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevçlkerung, insbesondere durch Er-
hçhung des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tttigen Personen,
eine angemessene Lebenshaltung zu gewthrleisten;

c) die Mtrkte zu stabilisieren;
d) die Versorgung sicherzustellen;
e) fsr die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen.
(2) Bei der Gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik und der hierfsr anzuwen-
denden besonderen Methoden ist Folgendes zu berscksichtigen:
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a) die besondere Eigenart der landwirtschaftlichen Tttigkeit, die sich aus dem so-
zialen Aufbau der Landwirtschaft und den strukturellen und naturbedingten Un-
terschieden der verschiedenen landwirtschaftlichen Gebiete ergibt;

b) die Notwendigkeit, die geeigneten Anpassungen stufenweise durchzufshren;
c) die Tatsache, dass die Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten einen mit der ge-

samten Volkswirtschaft eng verflochtenen Wirtschaftsbereich darstellt.

Artikel 40 (ex-Artikel 34 EGV)

(1) Um die Ziele des Artikels 39 zu erreichen, wird eine gemeinsame Organisation
der Agrarmtrkte geschaffen.
Diese besteht je nach Erzeugnis aus einer der folgenden Organisationsformen:
a) gemeinsame Wettbewerbsregeln,
b) bindende Koordinierung der verschiedenen einzelstaatlichen Marktordnungen,
c) eine europtische Marktordnung.
(2) Die nach Absatz 1 gestaltete gemeinsame Organisation kann alle zur Durch-
fshrung des Artikels 39 erforderlichen Maßnahmen einschließen, insbesondere
Preisregelungen, Beihilfen fsr die Erzeugung und die Verteilung der verschiedenen
Erzeugnisse, Einlagerungs- und Ausgleichsmaßnahmen, gemeinsame Einrichtungen
zur Stabilisierung der Ein- oder Ausfuhr.
Die gemeinsame Organisation hat sich auf die Verfolgung der Ziele des Artikels 39
zu beschrtnken und jede Diskriminierung zwischen Erzeugern oder Verbrauchern
innerhalb der Union auszuschließen.
Eine etwaige gemeinsame Preispolitik muss auf gemeinsamen Grundsttzen und
einheitlichen Berechnungsmethoden beruhen.
(3) Um der in Absatz 1 genannten gemeinsamen Organisation die Erreichung ihrer
Ziele zu ermçglichen, kçnnen ein oder mehrere Ausrichtungs- oder Garantiefonds
fsr die Landwirtschaft geschaffen werden.

Artikel 41 (ex-Artikel 35 EGV)

Um die Ziele des Artikels 39 zu erreichen, kçnnen im Rahmen der gemeinsamen
Agrarpolitik folgende Maßnahmen vorgesehen werden:
a) eine wirksame Koordinierung der Bestrebungen auf dem Gebiet der Berufsaus-

bildung, der Forschung und der Verbreitung landwirtschaftlicher Fachkenntnis-
se; hierbei kçnnen Vorhaben oder Einrichtungen gemeinsam finanziert werden;

b) gemeinsameMaßnahmen zur Fçrderung des Verbrauchs bestimmter Erzeugnisse.

Artikel 42 (ex-Artikel 36 EGV)

Das Kapitel sber die Wettbewerbsregeln findet auf die Produktion landwirtschaft-
licher Erzeugnisse und den Handel mit diesen nur insoweit Anwendung, als das
Europtische Parlament und der Rat dies unter Berscksichtigung der Ziele des Ar-
tikels 39 im Rahmen des Artikels 43 Absatz 2 und gemtß dem dort vorgesehenen
Verfahren bestimmt.
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Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission genehmigen, dass Beihilfen gewthrt
werden
a) zum Schutz von Betrieben, die durch strukturelle oder naturgegebene Bedin-

gungen benachteiligt sind, oder
b) im Rahmen wirtschaftlicher Entwicklungsprogramme.

Artikel 43 (ex-Artikel 37 EGV)

(1) Die Kommission legt zur Gestaltung und Durchfshrung der gemeinsamen
Agrarpolitik Vorschltge vor, welche unter anderem die Ablçsung der einzelstaat-
lichen Marktordnungen durch eine der in Artikel 40 Absatz 1 vorgesehenen
gemeinsamen Organisationsformen sowie die Durchfshrung der in diesem Titel
bezeichneten Maßnahmen vorsehen.
Diese Vorschltge msssen dem inneren Zusammenhang der in diesem Titel auf-
gefshrten landwirtschaftlichen Fragen Rechnung tragen.
(2) Das Europtische Parlament und der Rat legen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die
gemeinsame Organisation der Agrarmtrkte nach Artikel 40 Absatz 1 sowie die an-
deren Bestimmungen fest, die fsr die Verwirklichung der Ziele der gemeinsamen
Agrar- und Fischereipolitik notwendig sind.
(3) Der Rat erltsst auf Vorschlag der Kommission die Maßnahmen zur Festsetzung
der Preise, der Abschçpfungen, der Beihilfen und der mengenmtßigen Beschrtn-
kungen sowie zur Festsetzung und Aufteilung der Fangmçglichkeiten in der Fi-
scherei.
(4) Die einzelstaatlichen Marktordnungen kçnnen nach Maßgabe des Absatzes 1
durch die in Artikel 40 Absatz 1 vorgesehene gemeinsame Organisation ersetzt wer-
den,
a) wenn sie den Mitgliedstaaten, die sich gegen diese Maßnahme ausgesprochen

haben und eine eigene Marktordnung fsr die in Betracht kommende Erzeugung
besitzen, gleichwertige Sicherheiten fsr die Beschtftigung und Lebenshaltung
der betreffenden Erzeuger bietet; hierbei sind die im Zeitablauf mçglichen An-
passungen und erforderlichen Spezialisierungen zu berscksichtigen, und

b) wenn die gemeinsame Organisation fsr den Handelsverkehr innerhalb der Uni-
on Bedingungen sicherstellt, die denen eines Binnenmarkts entsprechen.

(5) Wird eine gemeinsame Organisation fsr bestimmte Rohstoffe geschaffen, bevor
eine gemeinsame Organisation fsr die entsprechenden weiterverarbeiteten Erzeug-
nisse besteht, so kçnnen die betreffenden Rohstoffe aus Ltndern außerhalb der
Union eingefshrt werden, wenn sie fsr weiterverarbeitete Erzeugnisse verwendet
werden, die zur Ausfuhr nach dritten Ltndern bestimmt sind.

Artikel 44 (ex-Artikel 38 EGV)

Besteht in einem Mitgliedstaat fsr ein Erzeugnis eine innerstaatliche Marktordnung
oder Regelung gleicher Wirkung und wird dadurch eine gleichartige Erzeugung in
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einem anderen Mitgliedstaat in ihrer Wettbewerbslage beeintrtchtigt, so erheben
die Mitgliedstaaten bei der Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses aus demMitglied-
staat, in dem die genannte Marktordnung oder Regelung besteht, eine Ausgleichs-
abgabe, es sei denn, dass dieser Mitgliedstaat eine Ausgleichsabgabe bei der Ausfuhr
erhebt.
Die Kommission setzt diese Abgaben in der zur Wiederherstellung des Gleichge-
wichts erforderlichen Hçhe fest; sie kann auch andere Maßnahmen genehmigen,
deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt.

Titel IV Die Freizhgigkeit, der freie Dienstleistungs-
und Kapitalverkehr

Kapitel 1 Die Arbeitskrifte

Artikel 45 (ex-Artikel 39 EGV)

(1) Innerhalb der Union ist die Freizsgigkeit der Arbeitnehmer gewthrleistet.
(2) Sie umfasst die Abschaffung jeder auf der Staatsangehçrigkeit beruhenden un-
terschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf
Beschtftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen.
(3) Sie gibt – vorbehaltlich der aus Grsnden der çffentlichen Ordnung, Sicherheit
und Gesundheit gerechtfertigten Beschrtnkungen – den Arbeitnehmern das Recht,
a) sich um tatstchlich angebotene Stellen zu bewerben;
b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen;
c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den fsr die Arbeitnehmer

dieses Staates geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Beschtfti-
gung auszusben;

d) nach Beendigung einer Beschtftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats un-
ter Bedingungen zu verbleiben, welche die Kommission durch Verordnungen
festlegt.

(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschtftigung in der çffent-
lichen Verwaltung.

Artikel 46 (ex-Artikel 40 EGV)

Das Europtische Parlament und der Rat treffen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses durch
Richtlinien oder Verordnungen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Freizsgig-
keit der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 45 herzustellen, insbesondere
a) durch Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatli-

chen Arbeitsverwaltungen;
b) durch die Beseitigung der Verwaltungsverfahren und -praktiken sowie der fsr

den Zugang zu verfsgbaren Arbeitsplttzen vorgeschriebenen Fristen, die sich aus
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innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten
geschlossenen wbereinksnften ergeben und deren Beibehaltung die Herstellung
der Freizsgigkeit der Arbeitnehmer hindert;

c) durch die Beseitigung aller Fristen und sonstigen Beschrtnkungen, die in inner-
staatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten ge-
schlossenen wbereinksnften vorgesehen sind und die den Arbeitnehmern der
anderen Mitgliedstaaten fsr die freie Wahl des Arbeitsplatzes andere Bedingun-
gen als den inltndischen Arbeitnehmern auferlegen;

d) durch die Schaffung geeigneter Verfahren fsr die Zusammenfshrung und den
Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu Bedingungen,
die eine ernstliche Gefthrdung der Lebenshaltung und des Beschtftigungsstands
in einzelnen Gebieten und Industrien ausschließen.

Artikel 47 (ex-Artikel 41 EGV)

Die Mitgliedstaaten fçrdern den Austausch junger Arbeitskrtfte im Rahmen eines
gemeinsamen Programms.

Artikel 48 (ex-Artikel 42 EGV)

Das Europtische Parlament und der Rat beschließen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren die auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit fsr die Herstellung
der Freizsgigkeit der Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen; zu diesem Zweck
fshren sie insbesondere ein System ein, das zu- und abwandernden Arbeitnehmern
und Selbststtndigen sowie deren anspruchsberechtigten Angehçrigen Folgendes si-
chert:
a) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen Rechts-

vorschriften berscksichtigten Zeiten fsr den Erwerb und die Aufrechterhaltung
des Leistungsanspruchs sowie fsr die Berechnung der Leistungen;

b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheitsgebieten der Mit-
gliedstaaten wohnen.

Erkltrt ein Mitglied des Rates, dass ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts nach Ab-
satz 1 wichtige Aspekte seines Systems der sozialen Sicherheit, insbesondere dessen
Geltungsbereich, Kosten oder Finanzstruktur, verletzen oder dessen finanzielles
Gleichgewicht beeintrtchtigen wsrde, so kann es beantragen, dass der Europtische
Rat befasst wird. In diesem Fall wird das ordentliche Gesetzgebungsverfahren aus-
gesetzt. Nach einer Aussprache geht der Europtische Rat binnen vier Monaten
nach Aussetzung des Verfahrens wie folgt vor:
a) er verweist den Entwurf an den Rat zursck, wodurch die Aussetzung des or-

dentlichen Gesetzgebungsverfahrens beendet wird, oder
b) er sieht von einem Tttigwerden ab, oder aber er ersucht die Kommission um

Vorlage eines neuen Vorschlags; in diesem Fall gilt der ursprsnglich vorgeschla-
gene Rechtsakt als nicht erlassen.
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Kapitel 2 Das Niederlassungsrecht

Artikel 49 (ex-Artikel 43 EGV)

Die Beschrtnkungen der freien Niederlassung von Staatsangehçrigen eines Mit-
gliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen verboten. Das Gleiche gilt fsr Beschrtnkungen der
Grsndung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften
durch Angehçrige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
anstssig sind.
Vorbehaltlich des Kapitels sber den Kapitalverkehr umfasst die Niederlassungsfrei-
heit die Aufnahme und Aussbung selbststtndiger Erwerbstttigkeiten sowie die
Grsndung und Leitung von Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften im
Sinne des Artikels 54 Absatz 2, nach den Bestimmungen des Aufnahmestaats fsr
seine eigenen Angehçrigen.

Artikel 50 (ex-Artikel 44 EGV)

(1) Das Europtische Parlament und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Richtlinien zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit fsr eine bestimmte Tt-
tigkeit.
(2) Das Europtische Parlament, der Rat und die Kommission erfsllen die Auf-
gaben, die ihnen aufgrund der obigen Bestimmungen sbertragen sind, indem
sie insbesondere
a) im Allgemeinen diejenigen Tttigkeiten mit Vorrang behandeln, bei denen die

Niederlassungsfreiheit die Entwicklung der Produktion und des Handels in be-
sonderer Weise fçrdert;

b) eine enge Zusammenarbeit zwischen den zusttndigen Verwaltungen der Mit-
gliedstaaten sicherstellen, um sich sber die besondere Lage auf den verschiedenen
Tttigkeitsgebieten innerhalb der Union zu unterrichten;

c) die aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitglied-
staaten geschlossenen wbereinksnften abgeleiteten Verwaltungsverfahren und
-praktiken ausschalten, deren Beibehaltung der Niederlassungsfreiheit entgegen-
steht;

d) dafsr Sorge tragen, dass Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet
eines anderen Mitgliedstaats beschtftigt sind, dort verbleiben und eine selbststtn-
dige Tttigkeit unter denselben Voraussetzungen aussben kçnnen, die sie erfsllen
msssten, wenn sie in diesen Staat erst zu dem Zeitpunkt einreisen wsrden, in
dem sie diese Tttigkeit aufzunehmen beabsichtigen;

e) den Erwerb und die Nutzung von Grundbesitz im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats durch Angehçrige eines anderen Mitgliedstaats ermçglichen, soweit hier-
durch die Grundsttze des Artikels 39 Absatz 2 nicht beeintrtchtigt werden;

f) veranlassen, dass bei jedem in Betracht kommenden Wirtschaftszweig die Be-
schrtnkungen der Niederlassungsfreiheit in Bezug auf die Voraussetzungen fsr
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die Errichtung von Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats sowie fsr den Eintritt des Personals der
Hauptniederlassung in ihre Leitungs- oder wberwachungsorgane schrittweise
aufgehoben werden;

g) soweit erforderlich, die Schutzbestimmungen koordinieren, die in den Mitglied-
staaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 im Interesse der
Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen
gleichwertig zu gestalten;

h) sicherstellen, dass die Bedingungen fsr die Niederlassung nicht durch Beihilfen
der Mitgliedstaaten verftlscht werden.

Artikel 51 (ex-Artikel 45 EGV)

Auf Tttigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise mit der Aus-
sbung çffentlicher Gewalt verbunden sind, findet dieses Kapitel in dem betreffen-
den Mitgliedstaat keine Anwendung.
Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren beschließen, dass dieses Kapitel auf bestimmte Tttigkeiten keine
Anwendung findet.

Artikel 52 (ex-Artikel 46 EGV)

(1) Dieses Kapitel und die aufgrund desselben getroffenen Maßnahmen beeintrtch-
tigen nicht die Anwendbarkeit der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die eine
Sonderregelung fsr Ausltnder vorsehen und aus Grsnden der çffentlichen Ord-
nung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind.
(2) Das Europtische Parlament und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren Richtlinien fsr die Koordinierung der genannten Vorschrif-
ten.

Artikel 53 (ex-Artikel 47 EGV)

(1) Um die Aufnahme und Aussbung selbststtndiger Tttigkeiten zu erleichtern,
erlassen das Europtische Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren Richtlinien fsr die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prs-
fungszeugnisse und sonstigen Befthigungsnachweise sowie fsr die Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten sber die Aufnahme
und Aussbung selbststtndiger Tttigkeiten.
(2) Die schrittweise Aufhebung der Beschrtnkungen fsr die trztlichen, arztthn-
lichen und pharmazeutischen Berufe setzt die Koordinierung der Bedingungen fsr
die Aussbung dieser Berufe in den einzelnen Mitgliedstaaten voraus.
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Artikel 54 (ex-Artikel 48 EGV)

Fsr die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den Rechtsvorschriften eines
Mitgliedstaats gegrsndeten Gesellschaften, die ihren satzungsmtßigen Sitz, ihre
Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Union haben,
den natsrlichen Personen gleich, die Angehçrige der Mitgliedstaaten sind.
Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bsrgerlichen Rechts und des Han-
delsrechts einschließlich der Genossenschaften und die sonstigen juristischen Per-
sonen des çffentlichen und privaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die keinen
Erwerbszweck verfolgen.

Artikel 55 (ex-Artikel 294 EGV)

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Vertrtge stellen die Mitgliedstaaten
die Staatsangehçrigen der anderen Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Beteiligung am
Kapital von Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 den eigenen Staatsangehçrigen
gleich.

Kapitel 3 Dienstleistungen

Artikel 56 (ex-Artikel 49 EGV)

Die Beschrtnkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Union fsr
Angehçrige der Mitgliedstaaten, die in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen
des Leistungsempftngers anstssig sind, sind nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen verboten.
Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren beschließen, dass dieses Kapitel auch auf Erbringer von Dienst-
leistungen Anwendung findet, welche die Staatsangehçrigkeit eines dritten Landes
besitzen und innerhalb der Union anstssig sind.

Artikel 57 (ex-Artikel 50 EGV)

Dienstleistungen im Sinne der Vertrtge sind Leistungen, die in der Regel gegen
Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den Vorschriften sber den freien Waren-
und Kapitalverkehr und sber die Freizsgigkeit der Personen unterliegen.
Als Dienstleistungen gelten insbesondere:
a) gewerbliche Tttigkeiten,
b) kaufmtnnische Tttigkeiten,
c) handwerkliche Tttigkeiten,
d) freiberufliche Tttigkeiten.
Unbeschadet des Kapitels sber die Niederlassungsfreiheit kann der Leistende
zwecks Erbringung seiner Leistungen seine Tttigkeit vorsbergehend in dem
Mitgliedstaat aussben, in dem die Leistung erbracht wird, und zwar unter den
Voraussetzungen, welche dieser Mitgliedstaat fsr seine eigenen Angehçrigen vor-
schreibt.
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Artikel 58 (ex-Artikel 51 EGV)

(1) Fsr den freien Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiet des Verkehrs gelten die
Bestimmungen des Titels sber den Verkehr.
(2) Die Liberalisierung der mit dem Kapitalverkehr verbundenen Dienstleistungen
der Banken und Versicherungen wird im Einklang mit der Liberalisierung des Ka-
pitalverkehrs durchgefshrt.

Artikel 59 (ex-Artikel 52 EGV)

(1) Das Europtische Parlament und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Richtlinien zur Liberalisierung einer bestimmten Dienstleistung.
(2) Bei den in Absatz 1 genannten Richtlinien sind im Allgemeinen mit Vorrang
diejenigen Dienstleistungen zu berscksichtigen, welche die Produktionskosten un-
mittelbar beeinflussen oder deren Liberalisierung zur Fçrderung des Warenverkehrs
beitrtgt.

Artikel 60 (ex-Artikel 53 EGV)

Die Mitgliedstaaten bemshen sich, sber das Ausmaß der Liberalisierung der Dienst-
leistungen, zu dem sie aufgrund der Richtlinien gemtß Artikel 59 Absatz 1 ver-
pflichtet sind, hinauszugehen, falls ihre wirtschaftliche Gesamtlage und die Lage des
betreffenden Wirtschaftszweigs dies zulassen.
Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an die betreffenden Staaten.

Artikel 61 (ex-Artikel 54 EGV)

Solange die Beschrtnkungen des freien Dienstleistungsverkehrs nicht aufgehoben
sind, wendet sie jeder Mitgliedstaat ohne Unterscheidung nach Staatsangehçrigkeit
oder Aufenthaltsort auf alle in Artikel 56 Absatz 1 bezeichneten Erbringer von
Dienstleistungen an.

Artikel 62 (ex-Artikel 55 EGV)

Die Bestimmungen der Artikel 51 bis 54 finden auf das in diesem Kapitel geregelte
Sachgebiet Anwendung.

Kapitel 4 Der Kapital- und Zahlungsverkehr

Artikel 63 (ex-Artikel 56 EGV)

(1) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschrtnkungen des
Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten
und dritten Ltndern verboten.
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(2) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschrtnkungen des
Zahlungsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaa-
ten und dritten Ltndern verboten.

Artikel 64 (ex-Artikel 57 EGV)

(1) Artikel 63 bershrt nicht die Anwendung derjenigen Beschrtnkungen auf dritte
Ltnder, die am 31. Dezember 1993 aufgrund einzelstaatlicher Rechtsvorschriften
oder aufgrund von Rechtsvorschriften der Union fsr den Kapitalverkehr mit dritten
Ltndern im Zusammenhang mit Direktinvestitionen einschließlich Anlagen in Im-
mobilien, mit der Niederlassung, der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder
der Zulassung vonWertpapieren zu den Kapitalmtrkten bestehen. Fsr in Bulgarien,
Estland und Ungarn bestehende Beschrtnkungen nach innerstaatlichem Recht ist
der maßgebliche Zeitpunkt der 31. Dezember 1999.
(2) Unbeschadet der anderen Kapitel der Vertrtge sowie ihrer Bemshungen um
eine mçglichst weit gehende Verwirklichung des Zieles eines freien Kapitalverkehrs
zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ltndern beschließen das Europtische
Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnah-
men fsr den Kapitalverkehr mit dritten Ltndern im Zusammenhang mit Direkt-
investitionen einschließlich Anlagen in Immobilien, mit der Niederlassung, der
Erbringung von Finanzdienstleistungen oder der Zulassung von Wertpapieren
zu den Kapitalmtrkten.
(3) Abweichend von Absatz 2 kann nur der Rat gemtß einem besonderen Gesetz-
gebungsverfahren und nach Anhçrung des Europtischen Parlaments Maßnahmen
einstimmig beschließen, die im Rahmen des Unionsrechts fsr die Liberalisierung
des Kapitalverkehrs mit Drittltndern einen Rsckschritt darstellen.

Artikel 65 (ex-Artikel 58 EGV)

(1) Artikel 63 bershrt nicht das Recht der Mitgliedstaaten,
a) die einschltgigen Vorschriften ihres Steuerrechts anzuwenden, die Steuerpflich-

tige mit unterschiedlichem Wohnort oder Kapitalanlageort unterschiedlich be-
handeln,

b) die unerltsslichen Maßnahmen zu treffen, um Zuwiderhandlungen gegen inner-
staatliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften, insbesondere auf dem Gebiet
des Steuerrechts und der Aufsicht sber Finanzinstitute, zu verhindern, sowie
Meldeverfahren fsr den Kapitalverkehr zwecks administrativer oder statistischer
Information vorzusehen oder Maßnahmen zu ergreifen, die aus Grsnden der
çffentlichen Ordnung oder Sicherheit gerechtfertigt sind.

(2) Dieses Kapitel bershrt nicht die Anwendbarkeit von Beschrtnkungen des Nie-
derlassungsrechts, die mit den Vertrtgen vereinbar sind.
(3) Die in den Absttzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren dsrfen
weder ein Mittel zur willksrlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Be-
schrtnkung des freien Kapital- und Zahlungsverkehrs im Sinne des Artikels 63
darstellen.

73

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 73/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union (AEUV)



(4) Sind keine Maßnahmen nach Artikel 64 Absatz 3 erlassen worden, so kann die
Kommission oder, wenn diese binnen drei Monaten nach der Vorlage eines ent-
sprechenden Antrags des betreffenden Mitgliedstaats keinen Beschluss erlassen hat,
der Rat einen Beschluss erlassen, mit dem festgelegt wird, dass die von einem Mit-
gliedstaat in Bezug auf ein oder mehrere Drittltnder getroffenen restriktiven steu-
erlichen Maßnahmen insofern als mit den Vertrtgen vereinbar anzusehen sind, als
sie durch eines der Ziele der Union gerechtfertigt und mit dem ordnungsgemtßen
Funktionieren des Binnenmarkts vereinbar sind. Der Rat beschließt einstimmig auf
Antrag eines Mitgliedstaats.

Artikel 66 (ex-Artikel 59 EGV)

Falls Kapitalbewegungen nach oder aus dritten Ltndern unter außergewçhnlichen
Umsttnden das Funktionieren der Wirtschafts- und Wthrungsunion schwerwie-
gend stçren oder zu stçren drohen, kann der Rat auf Vorschlag der Kommission
und nach Anhçrung der Europtischen Zentralbank gegensber dritten Ltndern
Schutzmaßnahmen mit einer Geltungsdauer von hçchstens sechs Monaten treffen,
wenn diese unbedingt erforderlich sind.

Titel V Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen

Artikel 67 (ex-Artikel 61 EGV und ex-Artikel 29 EUV)

(1) Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in
dem die Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen
der Mitgliedstaaten geachtet werden.
(2) Sie stellt sicher, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden,
und entwickelt eine gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl, Einwanderung und
Kontrollen an den Außengrenzen, die sich auf die Solidarittt der Mitgliedstaaten
grsndet und gegensber Drittstaatsangehçrigen angemessen ist. Fsr die Zwecke
dieses Titels werden Staatenlose den Drittstaatsangehçrigen gleichgestellt.
(3) Die Union wirkt darauf hin, durch Maßnahmen zur Verhstung und Bektmp-
fung von Kriminalittt sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, zur Koor-
dinierung und Zusammenarbeit von Polizeibehçrden und Organen der Strafrechts-
pflege und den anderen zusttndigen Behçrden sowie durch die gegenseitige
Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen und erforderlichenfalls durch die An-
gleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften ein hohes Maß an Sicherheit zu
gewthrleisten.
(4) Die Union erleichtert den Zugang zum Recht, insbesondere durch den Grund-
satz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher Entschei-
dungen in Zivilsachen.
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Artikel 68

Der Europtische Rat legt die strategischen Leitlinien fsr die gesetzgeberische und
operative Programmplanung im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
fest.

Artikel 69

Die nationalen Parlamente tragen bei Gesetzgebungsvorschltgen und -initiativen,
die im Rahmen der Kapitel 4 und 5 vorgelegt werden, Sorge fsr die Achtung des
Subsidiaritttsprinzips nach Maßgabe des Protokolls sber die Anwendung der
Grundsttze der Subsidiarittt und der Verhtltnismtßigkeit.

Artikel 70

Unbeschadet der Artikel 258, 259 und 260 kann der Rat auf Vorschlag der Kom-
mission Maßnahmen erlassen, mit denen Einzelheiten festgelegt werden, nach de-
nen die Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der Kommission eine objektive und
unparteiische Bewertung der Durchfshrung der unter diesen Titel fallenden Uni-
onspolitik durch die Behçrden der Mitgliedstaaten vornehmen, insbesondere um
die umfassende Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung zu
fçrdern. Das Europtische Parlament und die nationalen Parlamente werden vom
Inhalt und den Ergebnissen dieser Bewertung unterrichtet.

Artikel 71 (ex-Artikel 36 EUV)

Im Rat wird ein sttndiger Ausschuss eingesetzt, um sicherzustellen, dass innerhalb
der Union die operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit gefçr-
dert und versttrkt wird. Er fçrdert unbeschadet des Artikels 240 die Koordinierung
der Maßnahmen der zusttndigen Behçrden der Mitgliedstaaten. Die Vertreter der
betroffenen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union kçnnen an den Arbei-
ten des Ausschusses beteiligt werden. Das Europtische Parlament und die nationalen
Parlamente werden sber die Arbeiten des Ausschusses auf dem Laufenden gehalten.

Artikel 72 (ex-Artikel 64 Absatz 1 EGV und ex-Artikel 33 EUV)

Dieser Titel bershrt nicht die Wahrnehmung der Zusttndigkeiten der Mitglied-
staaten fsr die Aufrechterhaltung der çffentlichen Ordnung und den Schutz der
inneren Sicherheit.

Artikel 73

Es steht den Mitgliedstaaten frei, untereinander und in eigener Verantwortung For-
men der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den zusttndigen Dienst-
stellen ihrer fsr den Schutz der nationalen Sicherheit verantwortlichen Verwaltun-
gen einzurichten, die sie fsr geeignet halten.
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Artikel 74 (ex-Artikel 66 EGV)

Der Rat erltsst Maßnahmen, um die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den
zusttndigen Dienststellen der Mitgliedstaaten in den Bereichen dieses Titels sowie
die Zusammenarbeit zwischen diesen Dienststellen und der Kommission zu ge-
wthrleisten. Dabei beschließt er auf Vorschlag der Kommission vorbehaltlich
des Artikels 76 und nach Anhçrung des Europtischen Parlaments.

Artikel 75 (ex-Artikel 60 EGV)

Sofern dies notwendig ist, um die Ziele des Artikels 67 in Bezug auf die Verhstung
und Bektmpfung von Terrorismus und damit verbundener Aktivittten zu verwirk-
lichen, schaffen das Europtische Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen einen Rahmen fsr Verwaltungsmaß-
nahmen in Bezug auf Kapitalbewegungen und Zahlungen, wozu das Einfrieren von
Geldern, finanziellen Vermçgenswerten oder wirtschaftlichen Ertrtgen gehçren
kann, deren Eigentsmer oder Besitzer natsrliche oder juristische Personen, Grup-
pierungen oder nichtstaatliche Einheiten sind.
Der Rat erltsst auf Vorschlag der Kommission Maßnahmen zur Umsetzung des in
Absatz 1 genannten Rahmens.
In den Rechtsakten nach diesem Artikel msssen die erforderlichen Bestimmungen
sber den Rechtsschutz vorgesehen sein.

Artikel 76

Die in den Kapiteln 4 und 5 genannten Rechtsakte sowie die in Artikel 74 ge-
nannten Maßnahmen, mit denen die Verwaltungszusammenarbeit in den Bereichen
der genannten Kapitel gewthrleistet wird, werden wie folgt erlassen:
a) auf Vorschlag der Kommission oder
b) auf Initiative eines Viertels der Mitgliedstaaten.

Kapitel 2 Politik im Bereich Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung

Artikel 77 (ex-Artikel 62 EGV)

(1) Die Union entwickelt eine Politik, mit der
a) sichergestellt werden soll, dass Personen unabhtngig von ihrer Staatsangehçrig-

keit beim wberschreiten der Binnengrenzen nicht kontrolliert werden;
b) die Personenkontrolle und die wirksame wberwachung des Grenzsbertritts an

den Außengrenzen sichergestellt werden soll;
c) schrittweise ein integriertes Grenzschutzsystem an den Außengrenzen eingefshrt

werden soll.
(2) Fsr die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europtische Parlament und der Rat
gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen, die folgende Be-
reiche betreffen:
a) die gemeinsame Politik in Bezug auf Visa und andere kurzfristige Aufenthaltstitel;
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b) die Kontrollen, denen Personen beim wberschreiten der Außengrenzen unter-
zogen werden;

c) die Voraussetzungen, unter denen sich Drittstaatsangehçrige innerhalb der Uni-
on wthrend eines kurzen Zeitraums frei bewegen kçnnen;

d) alle Maßnahmen, die fsr die schrittweise Einfshrung eines integrierten Grenz-
schutzsystems an den Außengrenzen erforderlich sind;

e) die Abschaffung der Kontrolle von Personen gleich welcher Staatsangehçrigkeit
beim wberschreiten der Binnengrenzen.

(3) Erscheint zur Erleichterung der Aussbung des in Artikel 20 Absatz 2 Buchsta-
be a genannten Rechts ein Tttigwerden der Union erforderlich, so kann der Rat
gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren Bestimmungen betreffend Ptsse,
Personalausweise, Aufenthaltstitel oder diesen gleichgestellte Dokumente erlassen,
sofern die Vertrtge hierfsr anderweitig keine Befugnisse vorsehen. Der Rat be-
schließt einstimmig nach Anhçrung des Europtischen Parlaments.
(4) Dieser Artikel bershrt nicht die Zusttndigkeit der Mitgliedstaaten fsr die geo-
grafische Festlegung ihrer Grenzen nach dem Vçlkerrecht.

Artikel 78 (ex-Artikel 63 Nummern 1 und 2 und ex-Artikel 64 Absatz 2 EGV)

(1) Die Union entwickelt eine gemeinsame Politik im Bereich Asyl, subsiditrer
Schutz und vorsbergehender Schutz, mit der jedem Drittstaatsangehçrigen, der
internationalen Schutz bençtigt, ein angemessener Status angeboten und die Ein-
haltung des Grundsatzes der Nicht-Zursckweisung gewthrleistet werden soll. Diese
Politik muss mit dem Genfer Abkommen vom 28. Juli 1951 und dem Protokoll
vom 31. Januar 1967 sber die Rechtsstellung der Flschtlinge sowie den anderen
einschltgigen Vertrtgen im Einklang stehen.
(2) Fsr die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europtische Parlament und der Rat
gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen in Bezug auf ein
gemeinsames europtisches Asylsystem, das Folgendes umfasst:
a) einen in der ganzen Union gsltigen einheitlichen Asylstatus fsr Drittstaatsange-

hçrige;
b) einen einheitlichen subsiditren Schutzstatus fsr Drittstaatsangehçrige, die keinen

europtischen Asylstatus erhalten, aber internationalen Schutz bençtigen;
c) eine gemeinsame Regelung fsr den vorsbergehenden Schutz von Vertriebenen

im Falle eines Massenzustroms;
d) gemeinsame Verfahren fsr die Gewthrung und den Entzug des einheitlichen

Asylstatus beziehungsweise des subsiditren Schutzstatus;
e) Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der fsr die Prsfung

eines Antrags auf Asyl oder subsiditren Schutz zusttndig ist;
f) Normen sber die Aufnahmebedingungen von Personen, die Asyl oder subsidit-

ren Schutz beantragen;
g) Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Drittltndern zur Steuerung des Zustroms

von Personen, die Asyl oder subsiditren beziehungsweise vorsbergehenden
Schutz beantragen.
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(3) Befinden sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten aufgrund eines plçtzlichen Zu-
stroms von Drittstaatsangehçrigen in einer Notlage, so kann der Rat auf Vorschlag
der Kommission vorltufige Maßnahmen zugunsten der betreffenden Mitgliedstaa-
ten erlassen. Er beschließt nach Anhçrung des Europtischen Parlaments.

Artikel 79 (ex-Artikel 63 Nummern 3 und 4 EGV)

(1) Die Union entwickelt eine gemeinsame Einwanderungspolitik, die in allen
Phasen eine wirksame Steuerung der Migrationsstrçme, eine angemessene Behand-
lung von Drittstaatsangehçrigen, die sich rechtmtßig in einem Mitgliedstaat auf-
halten, sowie die Verhstung und versttrkte Bektmpfung von illegaler Einwan-
derung und Menschenhandel gewthrleisten soll.
(2) Fsr die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europtische Parlament und der Rat
gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen in folgenden Be-
reichen:
a) Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen sowie Normen fsr die Erteilung von

Visa und Aufenthaltstiteln fsr einen langfristigen Aufenthalt, einschließlich sol-
cher zur Familienzusammenfshrung, durch die Mitgliedstaaten;

b) Festlegung der Rechte von Drittstaatsangehçrigen, die sich rechtmtßig in einem
Mitgliedstaat aufhalten, einschließlich der Bedingungen, unter denen sie sich in
den anderen Mitgliedstaaten frei bewegen und aufhalten dsrfen;

c) illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt, einschließlich Abschiebung und
Rsckfshrung solcher Personen, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten;

d) Bektmpfung des Menschenhandels, insbesondere des Handels mit Frauen und
Kindern.

(3) Die Union kann mit Drittltndern wbereinksnfte sber eine Rscksbernahme
von Drittstaatsangehçrigen in ihr Ursprungs- oder Herkunftsland schließen, die die
Voraussetzungen fsr die Einreise in das Hoheitsgebiet eines der Mitgliedstaaten
oder die Anwesenheit oder den Aufenthalt in diesem Gebiet nicht oder nicht
mehr erfsllen.
(4) Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten Maßnahmen festlegen, mit denen die Bemshungen
der Mitgliedstaaten um die Integration der sich rechtmtßig in ihrem Hoheitsgebiet
aufhaltenden Drittstaatsangehçrigen gefçrdert und unterststzt werden.
(5) Dieser Artikel bershrt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, festzulegen, wie
viele Drittstaatsangehçrige aus Drittltndern in ihr Hoheitsgebiet einreisen dsrfen,
um dort als Arbeitnehmer oder Selbststtndige Arbeit zu suchen.

Artikel 80

Fsr die unter dieses Kapitel fallende Politik der Union und ihre Umsetzung gilt
der Grundsatz der Solidarittt und der gerechten Aufteilung der Verantwortlich-
keiten unter den Mitgliedstaaten, einschließlich in finanzieller Hinsicht. Die
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aufgrund dieses Kapitels erlassenen Rechtsakte der Union enthalten, immer wenn
dies erforderlich ist, entsprechende Maßnahmen fsr die Anwendung dieses Grund-
satzes.

Kapitel 3 Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen

Artikel 81 (ex-Artikel 65 EGV)

(1) Die Union entwickelt eine justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen mit
grenzsberschreitendem Bezug, die auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerken-
nung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen beruht. Diese Zusam-
menarbeit kann den Erlass von Maßnahmen zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten umfassen.
(2) Fsr die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europtische Parlament und der Rat,
insbesondere wenn dies fsr das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts
erforderlich ist, gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen,
die Folgendes sicherstellen sollen:
a) die gegenseitige Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher und außerge-

richtlicher Entscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten;
b) die grenzsberschreitende Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher

Schriftstscke;
c) die Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen und

Vorschriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten;
d) die Zusammenarbeit bei der Erhebung von Beweismitteln;
e) einen effektiven Zugang zum Recht;
f) die Beseitigung von Hindernissen fsr die reibungslose Abwicklung von Zivil-

verfahren, erforderlichenfalls durch Fçrderung der Vereinbarkeit der in den
Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften;

g) die Entwicklung von alternativen Methoden fsr die Beilegung von Streitig-
keiten;

h) die Fçrderung der Weiterbildung von Richtern und Justizbediensteten.
(3) Abweichend von Absatz 2 werden Maßnahmen zum Familienrecht mit grenz-
sberschreitendem Bezug vom Rat gemtß einem besonderen Gesetzgebungsver-
fahren festgelegt. Dieser beschließt einstimmig nach Anhçrung des Europtischen
Parlaments.
Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, durch den
die Aspekte des Familienrechts mit grenzsberschreitendem Bezug bestimmt wer-
den, die Gegenstand von Rechtsakten sein kçnnen, die gemtß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren erlassen werden. Der Rat beschließt einstimmig nach An-
hçrung des Europtischen Parlaments.
Der in Unterabsatz 2 genannte Vorschlag wird den nationalen Parlamenten sber-
mittelt. Wird dieser Vorschlag innerhalb von sechs Monaten nach der wbermittlung
von einem nationalen Parlament abgelehnt, so wird der Beschluss nicht erlassen.
Wird der Vorschlag nicht abgelehnt, so kann der Rat den Beschluss erlassen.
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Kapitel 4 Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

Artikel 82 (ex-Artikel 31 EUV)

(1) Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in der Union beruht auf dem
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidun-
gen und umfasst die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in den
in Absatz 2 und in Artikel 83 genannten Bereichen.
Das Europtische Parlament und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren Maßnahmen, um
a) Regeln und Verfahren festzulegen, mit denen die Anerkennung aller Arten von

Urteilen und gerichtlichen Entscheidungen in der gesamten Union sichergestellt
wird;

b) Kompetenzkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten zu verhindern und beizule-
gen;

c) die Weiterbildung von Richtern und Staatsanwtlten sowie Justizbediensteten zu
fçrdern;

d) die Zusammenarbeit zwischen den Justizbehçrden oder entsprechenden Behçr-
den der Mitgliedstaaten im Rahmen der Strafverfolgung sowie des Vollzugs und
der Vollstreckung von Entscheidungen zu erleichtern.

(2) Soweit dies zur Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher
Urteile und Entscheidungen und der polizeilichen und justiziellen Zusammen-
arbeit in Strafsachen mit grenzsberschreitender Dimension erforderlich ist, kçn-
nen das Europtische Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren durch Richtlinien Mindestvorschriften festlegen. Bei diesen
Mindestvorschriften werden die Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen
und -traditionen der Mitgliedstaaten berscksichtigt.
Die Vorschriften betreffen Folgendes:
a) die Zultssigkeit von Beweismitteln auf gegenseitiger Basis zwischen den Mit-

gliedstaaten;
b) die Rechte des Einzelnen im Strafverfahren;
c) die Rechte der Opfer von Straftaten;
d) sonstige spezifische Aspekte des Strafverfahrens, die zuvor vom Rat durch Be-

schluss bestimmt worden sind; dieser Beschluss wird vom Rat einstimmig nach
Zustimmung des Europtischen Parlaments erlassen.

Der Erlass von Mindestvorschriften nach diesem Absatz hindert die Mitgliedstaaten
nicht daran, ein hçheres Schutzniveau fsr den Einzelnen beizubehalten oder ein-
zufshren.
(3) Ist ein Mitglied des Rates der Auffassung, dass ein Entwurf einer Richtlinie
nach Absatz 2 grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung bershren wsrde, so
kann es beantragen, dass der Europtische Rat befasst wird. In diesem Fall wird das
ordentliche Gesetzgebungsverfahren ausgesetzt. Nach einer Aussprache verweist
der Europtische Rat im Falle eines Einvernehmens den Entwurf binnen vier Mo-
naten nach Aussetzung des Verfahrens an den Rat zursck, wodurch die Aussetzung
des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens beendet wird.
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Sofern kein Einvernehmen erzielt wird, mindestens neun Mitgliedstaaten aber eine
Versttrkte Zusammenarbeit auf der Grundlage des betreffenden Entwurfs einer
Richtlinie begrsnden mçchten, teilen diese Mitgliedstaaten dies binnen derselben
Frist dem Europtischen Parlament, dem Rat und der Kommission mit. In diesem
Fall gilt die Ermtchtigung zu einer Versttrkten Zusammenarbeit nach Artikel 20
Absatz 2 des Vertrags sber die Europtische Union und Artikel 329 Absatz 1 dieses
Vertrags als erteilt, und die Bestimmungen sber die Versttrkte Zusammenarbeit
finden Anwendung.

Artikel 83 (ex-Artikel 31 EUV)

(1) Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren durch Richtlinien Mindestvorschriften zur Festlegung von
Straftaten und Strafen in Bereichen besonders schwerer Kriminalittt festlegen,
die aufgrund der Art oder der Auswirkungen der Straftaten oder aufgrund einer
besonderen Notwendigkeit, sie auf einer gemeinsamen Grundlage zu bektmpfen,
eine grenzsberschreitende Dimension haben.
Derartige Kriminalitttsbereiche sind: Terrorismus, Menschenhandel und sexuelle
Ausbeutung von Frauen und Kindern, illegaler Drogenhandel, illegaler Waffenhan-
del, Geldwtsche, Korruption, Ftlschung von Zahlungsmitteln, Computerkrimina-
littt und organisierte Kriminalittt.
Je nach Entwicklung der Kriminalittt kann der Rat einen Beschluss erlassen, in dem
andere Kriminalitttsbereiche bestimmt werden, die die Kriterien dieses Absatzes
erfsllen. Er beschließt einstimmig nach Zustimmung des Europtischen Parlaments.
(2) Erweist sich die Angleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten als unerltsslich fsr die wirksame Durchfshrung der Politik der Union
auf einem Gebiet, auf dem Harmonisierungsmaßnahmen erfolgt sind, so kçnnen
durch Richtlinien Mindestvorschriften fsr die Festlegung von Straftaten und Strafen
auf dem betreffenden Gebiet festgelegt werden. Diese Richtlinien werden unbe-
schadet des Artikels 76 gemtß dem gleichen ordentlichen oder besonderen Gesetz-
gebungsverfahren wie die betreffenden Harmonisierungsmaßnahmen erlassen.
(3) Ist ein Mitglied des Rates der Auffassung, dass der Entwurf einer Richtlinie
nach den Absttzen 1 oder 2 grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung be-
rshren wsrde, so kann es beantragen, dass der Europtische Rat befasst wird. In
diesem Fall wird das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ausgesetzt. Nach einer
Aussprache verweist der EuroptischeRat im Falle eines Einvernehmens den Entwurf
binnen vier Monaten nach Aussetzung des Verfahrens an den Rat zursck, wodurch
die Aussetzung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens beendet wird.
Sofern kein Einvernehmen erzielt wird, mindestens neun Mitgliedstaaten aber eine
Versttrkte Zusammenarbeit auf der Grundlage des betreffenden Entwurfs einer
Richtlinie begrsnden mçchten, teilen diese Mitgliedstaaten dies binnen derselben
Frist dem Europtischen Parlament, dem Rat und der Kommission mit. In diesem
Fall gilt die Ermtchtigung zu einer Versttrkten Zusammenarbeit nach Artikel 20
Absatz 2 des Vertrags sber die Europtische Union und Artikel 329 Absatz 1 dieses
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Vertrags als erteilt, und die Bestimmungen sber die Versttrkte Zusammenarbeit
finden Anwendung.

Artikel 84

Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten Maßnahmen festlegen, um das Vorgehen der Mitgliedstaa-
ten im Bereich der Kriminalprtvention zu fçrdern und zu unterststzen.

Artikel 85 (ex-Artikel 31 EUV)

(1) Eurojust hat den Auftrag, die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen
den nationalen Behçrden zu unterststzen und zu versttrken, die fsr die Ermittlung
und Verfolgung von schwerer Kriminalittt zusttndig sind, wenn zwei oder mehr
Mitgliedstaaten betroffen sind oder eine Verfolgung auf gemeinsamer Grund-
lage erforderlich ist; Eurojust ststzt sich dabei auf die von den Behçrden der
Mitgliedstaaten und von Europol durchgefshrten Operationen und gelieferten
Informationen.
Zu diesem Zweck legen das Europtische Parlament und der Rat gemtß dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen den Aufbau, die Ar-
beitsweise, den Tttigkeitsbereich und die Aufgaben von Eurojust fest. Zu diesen
Aufgaben kann Folgendes gehçren:
a) Einleitung von strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen sowie Vorschltge zur

Einleitung von strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen, die von den zusttndi-
gen nationalen Behçrden durchgefshrt werden, insbesondere bei Straftaten zum
Nachteil der finanziellen Interessen der Union;

b) Koordinierung der unter Buchstabe a genannten Ermittlungs- und Verfolgungs-
maßnahmen;

c) Versttrkung der justiziellen Zusammenarbeit, unter anderem auch durch die
Beilegung von Kompetenzkonflikten und eine enge Zusammenarbeit mit
dem Europtischen Justiziellen Netz.

Durch diese Verordnungen werden ferner die Einzelheiten fsr die Beteiligung des
Europtischen Parlaments und der nationalen Parlamente an der Bewertung der
Tttigkeit von Eurojust festgelegt.
(2) Im Rahmen der Strafverfolgungsmaßnahmen nach Absatz 1 werden die fçrm-
lichen Prozesshandlungen unbeschadet des Artikels 86 durch die zusttndigen ein-
zelstaatlichen Bediensteten vorgenommen.

Artikel 86

(1) Zur Bektmpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der
Union kann der Rat gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Ver-
ordnungen ausgehend von Eurojust eine Europtische Staatsanwaltschaft einsetzen.
Der Rat beschließt einstimmig nach Zustimmung des Europtischen Parlaments.
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Sofern keine Einstimmigkeit besteht, kann eine Gruppe von mindestens neun Mit-
gliedstaaten beantragen, dass der Europtische Rat mit dem Entwurf einer Verord-
nung befasst wird. In diesem Fall wird das Verfahren im Rat ausgesetzt. Nach einer
Aussprache verweist der Europtische Rat im Falle eines Einvernehmens den Ent-
wurf binnen vier Monaten nach Aussetzung des Verfahrens an den Rat zur An-
nahme zursck.
Sofern kein Einvernehmen erzielt wird, mindestens neun Mitgliedstaaten aber eine
Versttrkte Zusammenarbeit auf der Grundlage des betreffenden Entwurfs einer
Verordnung begrsnden mçchten, teilen diese Mitgliedstaaten dies binnen derselben
Frist dem Europtischen Parlament, dem Rat und der Kommission mit. In diesem
Fall gilt die Ermtchtigung zu einer Versttrkten Zusammenarbeit nach Artikel 20
Absatz 2 des Vertrags sber die Europtische Union und Artikel 329 Absatz 1 dieses
Vertrags als erteilt, und die Bestimmungen sber die Versttrkte Zusammenarbeit
finden Anwendung.
(2) Die Europtische Staatsanwaltschaft ist, gegebenenfalls in Verbindung mit Eu-
ropol, zusttndig fsr die strafrechtliche Untersuchung und Verfolgung sowie die
Anklageerhebung in Bezug auf Personen, die als Ttter oder Teilnehmer Straftaten
zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union begangen haben, die in der
Verordnung nach Absatz 1 festgelegt sind. Die Europtische Staatsanwaltschaft
nimmt bei diesen Straftaten vor den zusttndigen Gerichten der Mitgliedstaaten
die Aufgaben der Staatsanwaltschaft wahr.
(3) Die in Absatz 1 genannte Verordnung legt die Satzung der Europtischen Staats-
anwaltschaft, die Einzelheiten fsr die Erfsllung ihrer Aufgaben, die fsr ihre Tttig-
keit geltenden Verfahrensvorschriften sowie die Regeln fsr die Zultssigkeit von
Beweismitteln und fsr die gerichtliche Kontrolle der von der Europtischen Staats-
anwaltschaft bei der Erfsllung ihrer Aufgaben vorgenommenen Prozesshandlungen
fest.
(4) Der Europtische Rat kann gleichzeitig mit der Annahme der Verordnung oder
im Anschluss daran einen Beschluss zur onderung des Absatzes 1 mit dem Ziel einer
Ausdehnung der Befugnisse der Europtischen Staatsanwaltschaft auf die Bektmp-
fung der schweren Kriminalittt mit grenzsberschreitender Dimension und zur ent-
sprechenden onderung des Absatzes 2 hinsichtlich Personen, die als Ttter oder
Teilnehmer schwere, mehr als einen Mitgliedstaat betreffende Straftaten begangen
haben, erlassen. Der Europtische Rat beschließt einstimmig nach Zustimmung des
Europtischen Parlaments und nach Anhçrung der Kommission.

Kapitel 5 Polizeiliche Zusammenarbeit

Artikel 87 (ex-Artikel 30 EUV)

(1) Die Union entwickelt eine polizeiliche Zusammenarbeit zwischen allen zusttn-
digen Behçrden der Mitgliedstaaten, einschließlich der Polizei, des Zolls und an-
derer auf die Verhstung oder die Aufdeckung von Straftaten sowie entsprechende
Ermittlungen spezialisierter Strafverfolgungsbehçrden.
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(2) Fsr die Zwecke des Absatzes 1 kçnnen das Europtische Parlament und der Rat
gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen erlassen, die Fol-
gendes betreffen:
a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen sachdienlicher

Informationen;
b) Unterststzung bei der Aus- und Weiterbildung von Personal sowie Zusammen-

arbeit in Bezug auf den Austausch von Personal, die Ausrsstungsgegensttnde und
die kriminaltechnische Forschung;

c) gemeinsame Ermittlungstechniken zur Aufdeckung schwerwiegender Formen
der organisierten Kriminalittt.

(3) Der Rat kann gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen
erlassen, die die operative Zusammenarbeit zwischen den in diesem Artikel genann-
ten Behçrden betreffen. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhçrung des Eu-
roptischen Parlaments.
Sofern keine Einstimmigkeit besteht, kann eine Gruppe von mindestens neun Mit-
gliedstaaten beantragen, dass der Europtische Rat mit dem Entwurf von Maßnah-
men befasst wird. In diesem Fall wird das Verfahren im Rat ausgesetzt. Nach einer
Aussprache verweist der Europtische Rat im Falle eines Einvernehmens den Ent-
wurf binnen vier Monaten nach Aussetzung des Verfahrens an den Rat zur An-
nahme zursck.
Sofern kein Einvernehmen erzielt wird, mindestens neun Mitgliedstaaten aber eine
Versttrkte Zusammenarbeit auf der Grundlage des betreffenden Entwurfs von Maß-
nahmen begrsnden mçchten, teilen diese Mitgliedstaaten dies binnen derselben
Frist dem Europtischen Parlament, dem Rat und der Kommission mit. In diesem
Fall gilt die Ermtchtigung zu einer Versttrkten Zusammenarbeit nach Artikel 20
Absatz 2 des Vertrags sber die Europtische Union und Artikel 329 Absatz 1 dieses
Vertrags als erteilt, und die Bestimmungen sber die Versttrkte Zusammenarbeit
finden Anwendung.
Das besondere Verfahren nach den Unterabsttzen 2 und 3 gilt nicht fsr Rechtsakte,
die eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands darstellen.

Artikel 88 (ex-Artikel 30 EUV)

(1) Europol hat den Auftrag, die Tttigkeit der Polizeibehçrden und der anderen
Strafverfolgungsbehçrden der Mitgliedstaaten sowie deren gegenseitige Zusam-
menarbeit bei der Verhstung und Bektmpfung der zwei oder mehr Mitgliedstaaten
betreffenden schweren Kriminalittt, des Terrorismus und der Kriminalitttsformen,
die ein gemeinsames Interesse verletzen, das Gegenstand einer Politik der Union ist,
zu unterststzen und zu versttrken.
(2) Das Europtische Parlament und der Rat legen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren durch Verordnungen den Aufbau, die Arbeitsweise, den Tttig-
keitsbereich und die Aufgaben von Europol fest. Zu diesen Aufgaben kann Fol-
gendes gehçren:
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a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen von Informa-
tionen, die insbesondere von den Behçrden der Mitgliedstaaten oder Drittltn-
dern beziehungsweise Stellen außerhalb der Union sbermittelt werden;

b) Koordinierung, Organisation und Durchfshrung von Ermittlungen und von
operativen Maßnahmen, die gemeinsam mit den zusttndigen Behçrden der Mit-
gliedstaaten oder im Rahmen gemeinsamer Ermittlungsgruppen durchgefshrt
werden, gegebenenfalls in Verbindung mit Eurojust.

Durch diese Verordnungen werden ferner die Einzelheiten fsr die Kontrolle der
Tttigkeiten von Europol durch das Europtische Parlament festgelegt; an dieser
Kontrolle werden die nationalen Parlamente beteiligt.
(3) Europol darf operative Maßnahmen nur in Verbindung und in Absprache mit
den Behçrden des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten ergreifen, deren Hoheits-
gebiet betroffen ist. Die Anwendung von Zwangsmaßnahmen bleibt ausschließlich
den zusttndigen einzelstaatlichen Behçrden vorbehalten.

Artikel 89 (ex-Artikel 32 EUV)

Der Rat legt gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren fest, unter welchen
Bedingungen und innerhalb welcher Grenzen die in den Artikeln 82 und 87 ge-
nannten zusttndigen Behçrden der Mitgliedstaaten im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats in Verbindung und in Absprache mit dessen Behçrden tttig werden
dsrfen. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhçrung des Europtischen Par-
laments.

Titel VI Der Verkehr

Artikel 90 (ex-Artikel 70 EGV)

Auf dem in diesem Titel geregelten Sachgebiet werden die Ziele der Vertrtge im
Rahmen einer gemeinsamen Verkehrspolitik verfolgt.

Artikel 91 (ex-Artikel 71 EGV)

(1) Zur Durchfshrung des Artikels 90 werden das Europtische Parlament und der
Rat unter Berscksichtigung der Besonderheiten des Verkehrs gemtß dem ordent-
lichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses sowie des Ausschusses der Regionen
a) fsr den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheitsgebiet eines Mit-

gliedstaats oder fsr den Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet eines oder
mehrerer Mitgliedstaaten gemeinsame Regeln aufstellen;

b) fsr die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Verkehr innerhalb eines Mit-
gliedstaats, in dem sie nicht anstssig sind, die Bedingungen festlegen;

c) Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erlassen;
d) alle sonstigen zweckdienlichen Vorschriften erlassen.
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(2) Beim Erlass von Maßnahmen nach Absatz 1 wird den Ftllen Rechnung ge-
tragen, in denen die Anwendung den Lebensstandard und die Beschtftigungslage in
bestimmten Regionen sowie den Betrieb der Verkehrseinrichtungen ernstlich be-
eintrtchtigen kçnnte.

Artikel 92 (ex-Artikel 72 EGV)

Bis zum Erlass der in Artikel 91 Absatz 1 genannten Vorschriften darf ein Mitglied-
staat die verschiedenen, am 1. Januar 1958 oder, im Falle sptter beigetretener Staa-
ten, zum Zeitpunkt ihres Beitritts auf diesem Gebiet geltenden Vorschriften in ihren
unmittelbaren oder mittelbaren Auswirkungen auf die Verkehrsunternehmer an-
derer Mitgliedstaaten im Vergleich zu den inltndischen Verkehrsunternehmern
nicht ungsnstiger gestalten, es sei denn, dass der Rat einstimmig eine Maßnahme
billigt, die eine Ausnahmeregelung gewthrt.

Artikel 93 (ex-Artikel 73 EGV)

Mit den Vertrtgen vereinbar sind Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinie-
rung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des çffentlichen
Dienstes zusammenhtngender Leistungen entsprechen.

Artikel 94 (ex-Artikel 74 EGV)

Jede Maßnahme auf dem Gebiet der Befçrderungsentgelte und -bedingungen, die
im Rahmen der Vertrtge getroffen wird, hat der wirtschaftlichen Lage der Ver-
kehrsunternehmer Rechnung zu tragen.

Artikel 95 (ex-Artikel 75 EGV)

(1) Im Verkehr innerhalb der Union sind Diskriminierungen verboten, die darin
bestehen, dass ein Verkehrsunternehmer in denselben Verkehrsverbindungen fsr
die gleichen Gster je nach ihrem Herkunfts- oder Bestimmungsland unterschied-
liche Frachten und Befçrderungsbedingungen anwendet.
(2) Absatz 1 schließt sonstige Maßnahmen nicht aus, die das Europtische Parlament
und der Rat gemtß Artikel 91 Absatz 1 treffen kçnnen.
(3) Der Rat trifft auf Vorschlag der Kommission und nach Anhçrung des Euro-
ptischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses eine Regelung zur
Durchfshrung des Absatzes 1.
Er kann insbesondere die erforderlichen Vorschriften erlassen, um es den Organen
der Union zu ermçglichen, fsr die Beachtung des Absatzes 1 Sorge zu tragen, und
um den Verkehrsnutzern die Vorteile dieser Bestimmung voll zukommen zu lassen.
(4) Die Kommission prsft von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats die
Diskriminierungsftlle des Absatzes 1 und erltsst nach Beratung mit jedem in Be-
tracht kommenden Mitgliedstaat die erforderlichen Beschlssse im Rahmen der ge-
mtß Absatz 3 getroffenen Regelung.
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Artikel 96 (ex-Artikel 76 EGV)

(1) Im Verkehr innerhalb der Union sind die von einem Mitgliedstaat auferlegten
Frachten und Befçrderungsbedingungen verboten, die in irgendeiner Weise der
Unterststzung oder dem Schutz eines oder mehrerer bestimmter Unternehmen
oder Industrien dienen, es sei denn, dass die Kommission die Genehmigung hierzu
erteilt.
(2) Die Kommission prsft von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats die in
Absatz 1 bezeichneten Frachten und Befçrderungsbedingungen; hierbei bersck-
sichtigt sie insbesondere sowohl die Erfordernisse einer angemessenen Standortpoli-
tik, die Bedsrfnisse der unterentwickelten Gebiete und die Probleme der durch
politische Umsttnde schwer betroffenen Gebiete als auch die Auswirkungen dieser
Frachten und Befçrderungsbedingungen auf den Wettbewerb zwischen den Ver-
kehrsarten.
Die Kommission erltsst die erforderlichen Beschlssse nach Beratung mit jedem in
Betracht kommenden Mitgliedstaat.
(3) Das in Absatz 1 genannte Verbot trifft nicht die Wettbewerbstarife.

Artikel 97 (ex-Artikel 77 EGV)

Die Abgaben oder Gebshren, die ein Verkehrsunternehmer neben den Frachten
beim Grenzsbergang in Rechnung stellt, dsrfen unter Berscksichtigung der hier-
durch tatstchlich verursachten Kosten eine angemessene Hçhe nicht sbersteigen.
Die Mitgliedstaaten werden bemsht sein, diese Kosten schrittweise zu verringern.
Die Kommission kann zur Durchfshrung dieses Artikels Empfehlungen an die Mit-
gliedstaaten richten.

Artikel 98 (ex-Artikel 78 EGV)

Die Bestimmungen dieses Titels stehen Maßnahmen in der Bundesrepublik
Deutschland nicht entgegen, soweit sie erforderlich sind, um die wirtschaftlichen
Nachteile auszugleichen, die der Wirtschaft bestimmter, von der Teilung Deutsch-
lands betroffener Gebiete der Bundesrepublik aus dieser Teilung entstehen. Der Rat
kann fsnf Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon auf Vorschlag der
Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser Artikel aufgehoben wird.

Artikel 99 (ex-Artikel 79 EGV)

Bei der Kommission wird ein beratender Ausschuss gebildet; er besteht aus Sach-
versttndigen, die von den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt werden. Die
Kommission hçrt den Ausschuss je nach Bedarf in Verkehrsfragen an.

Artikel 100 (ex-Artikel 80 EGV)

(1) Dieser Titel gilt fsr die Befçrderungen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnen-
schiffsverkehr.
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(2) Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren geeignete Vorschriften fsr die Seeschifffahrt und die Luftfahrt
erlassen. Sie beschließen nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und
des Ausschusses der Regionen.

Titel VII Gemeinsame Regeln betreffend Wettbewerb,
Steuerfragen und Angleichung der Rechtsvorschriften

Kapitel 1 Wettbewerbsregeln

Abschnitt 1 Vorschriften fKr Unternehmen

Artikel 101 (ex-Artikel 81 EGV)

(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen
zwischen Unternehmen, Beschlssse von Unternehmensvereinigungen und auf-
einander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitglied-
staaten zu beeintrtchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschrtnkung
oder Verftlschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bezwecken
oder bewirken, insbesondere
a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder

sonstiger Geschtftsbedingungen;
b) die Einschrtnkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen

Entwicklung oder der Investitionen;
c) die Aufteilung der Mtrkte oder Versorgungsquellen;
d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen

gegensber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt wer-
den;

e) die an den Abschluss von Vertrtgen geknspfte Bedingung, dass die Vertrags-
partner zusttzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Han-
delsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlssse sind
nichtig.
(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 kçnnen fsr nicht anwendbar erkltrt werden
auf
– Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen,
– Beschlssse oder Gruppen von Beschlsssen von Unternehmensvereinigungen,
– aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen,
die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn
zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Fçrderung des
technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten
Unternehmen
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a) Beschrtnkungen auferlegt werden, die fsr die Verwirklichung dieser Ziele nicht
unerltsslich sind, oder

b) Mçglichkeiten erçffnet werden, fsr einen wesentlichen Teil der betreffenden
Waren den Wettbewerb auszuschalten.

Artikel 102 (ex-Artikel 82 EGV)

Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbrtuchliche Aus-
nutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem
wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies
dazu fshren kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeintrtchtigen.
Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen:
a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs-

oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschtftsbedingungen;
b) der Einschrtnkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwick-

lung zum Schaden der Verbraucher;
c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistun-

gen gegensber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt
werden;

d) der an den Abschluss von Vertrtgen geknspften Bedingung, dass die Vertrags-
partner zusttzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Han-
delsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.

Artikel 103 (ex-Artikel 83 EGV)

(1) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur Verwirklichung der
in den Artikeln 101 und 102 niedergelegten Grundsttze werden vom Rat auf Vor-
schlag der Kommission und nach Anhçrung des Europtischen Parlaments beschlos-
sen.
(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken insbesondere,
a) die Beachtung der in Artikel 101 Absatz 1 und Artikel 102 genannten Verbote

durch die Einfshrung von Geldbußen und Zwangsgeldern zu gewthrleisten;
b) die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 festzulegen; dabei ist

dem Erfordernis einer wirksamen wberwachung bei mçglichst einfacher Ver-
waltungskontrolle Rechnung zu tragen;

c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 101 und 102 fsr die einzel-
nen Wirtschaftszweige nther zu bestimmen;

d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofs der Europtischen Union bei
der Anwendung der in diesem Absatz vorgesehenen Vorschriften gegeneinander
abzugrenzen;

e) das Verhtltnis zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften einerseits und
den in diesem Abschnitt enthaltenen oder aufgrund dieses Artikels getroffenen
Bestimmungen andererseits festzulegen.
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Artikel 104 (ex-Artikel 84 EGV)

Bis zum Inkrafttreten der gemtß Artikel 103 erlassenen Vorschriften entscheiden
die Behçrden der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren eigenen Rechtsvorschrif-
ten und den Bestimmungen der Artikel 101, insbesondere Absatz 3, und 102 sber
die Zultssigkeit von Vereinbarungen, Beschlsssen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen sowie sber die missbrtuchliche Ausnutzung einer beherrschen-
den Stellung auf dem Binnenmarkt.

Artikel 105 (ex-Artikel 85 EGV)

(1) Unbeschadet des Artikels 104 achtet die Kommission auf die Verwirklichung
der in den Artikeln 101 und 102 niedergelegten Grundsttze. Sie untersucht auf
Antrag eines Mitgliedstaats oder von Amts wegen in Verbindung mit den zusttn-
digen Behçrden der Mitgliedstaaten, die ihr Amtshilfe zu leisten haben, die Ftlle, in
denen Zuwiderhandlungen gegen diese Grundsttze vermutet werden. Stellt sie eine
Zuwiderhandlung fest, so schltgt sie geeignete Mittel vor, um diese abzustellen.
(2) Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so trifft die Kommission in einem
mit Grsnden versehenen Beschluss die Feststellung, dass eine derartige Zuwider-
handlung vorliegt. Sie kann den Beschluss verçffentlichen und die Mitgliedstaaten
ermtchtigen, die erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu treffen, deren Bedingungen
und Einzelheiten sie festlegt.
(3) Die Kommission kann Verordnungen zu den Gruppen von Vereinbarungen
erlassen, zu denen der Rat nach Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe b eine Verordnung
oder Richtlinie erlassen hat.

Artikel 106 (ex-Artikel 86 EGV)

(1) Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf çffentliche Unternehmen und auf
Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewthren, keine
den Vertrtgen und insbesondere den Artikeln 18 und 101 bis 109 widersprechende
Maßnahmen treffen oder beibehalten.
(2) Fsr Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die
Vorschriften der Vertrtge, insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die An-
wendung dieser Vorschriften nicht die Erfsllung der ihnen sbertragenen beson-
deren Aufgabe rechtlich oder tatstchlich verhindert. Die Entwicklung des Handels-
verkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeintrtchtigt werden, das dem Interesse der
Union zuwiderltuft.
(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels und richtet erfor-
derlichenfalls geeignete Richtlinien oder Beschlssse an die Mitgliedstaaten.
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Abschnitt 2 Staatliche Beihilfen

Artikel 107 (ex-Artikel 87 EGV)

(1) Soweit in den Vertrtgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder
aus staatlichen Mitteln gewthrte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Be-
gsnstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb
verftlschen oder zu verftlschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit
sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeintrtchtigen.
(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind:
a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung

nach der Herkunft der Waren gewthrt werden;
b) Beihilfen zur Beseitigung von Schtden, die durch Naturkatastrophen oder sons-

tige außergewçhnliche Ereignisse entstanden sind;
c) Beihilfen fsr die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betrof-

fener Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der
durch die Teilung verursachten wirtschaftlichen Nachteile erforderlich sind. Der
Rat kann fsnf Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon auf Vor-
schlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser Buchstabe auf-
gehoben wird.

(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar kçnnen angesehen werden:
a) Beihilfen zur Fçrderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in de-

nen die Lebenshaltung außergewçhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Un-
terbeschtftigung herrscht, sowie der in Artikel 349 genannten Gebiete unter
Berscksichtigung ihrer strukturellen, wirtschaftlichen und sozialen Lage;

b) Beihilfen zur Fçrderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europtischem
Interesse oder zur Behebung einer betrtchtlichen Stçrung im Wirtschaftsleben
eines Mitgliedstaats;

c) Beihilfen zur Fçrderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirt-
schaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise ver-
tndern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderltuft;

d) Beihilfen zur Fçrderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes,
soweit sie die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in
einem Maß beeintrtchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderltuft;

e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch einen Beschluss auf Vorschlag
der Kommission bestimmt.

Artikel 108 (ex-Artikel 88 EGV)

(1) Die Kommission sberprsft fortlaufend in Zusammenarbeit mit den Mitglied-
staaten die in diesen bestehenden Beihilferegelungen. Sie schltgt ihnen die zweck-
dienlichen Maßnahmen vor, welche die fortschreitende Entwicklung und das
Funktionieren des Binnenmarkts erfordern.
(2) Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten eine Frist zur oußerung
gesetzt hat, dass eine von einem Staat oder aus staatlichen Mitteln gewthrte Beihilfe
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mit dem Binnenmarkt nach Artikel 107 unvereinbar ist oder dass sie missbrtuchlich
angewandt wird, so beschließt sie, dass der betreffende Staat sie binnen einer von ihr
bestimmten Frist aufzuheben oder umzugestalten hat.
Kommt der betreffende Staat diesem Beschluss innerhalb der festgesetzten Frist
nicht nach, so kann die Kommission oder jeder betroffene Staat in Abweichung
von den Artikeln 258 und 259 den Gerichtshof der Europtischen Union unmittel-
bar anrufen.
Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats beschließen, dass eine von
diesem Staat gewthrte oder geplante Beihilfe in Abweichung von Artikel 107 oder
von den nach Artikel 109 erlassenen Verordnungen als mit dem Binnenmarkt ver-
einbar gilt, wenn außergewçhnliche Umsttnde einen solchen Beschluss rechtfer-
tigen. Hat die Kommission bezsglich dieser Beihilfe das in Unterabsatz 1 dieses
Absatzes vorgesehene Verfahren bereits eingeleitet, so bewirkt der Antrag des be-
treffenden Staates an den Rat die Aussetzung dieses Verfahrens, bis der Rat sich
getußert hat.
oußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antragstellung, so beschließt
die Kommission.
(3) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einfshrung oder Umgestaltung
von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, dass sie sich dazu tußern kann. Ist sie der
Auffassung, dass ein derartiges Vorhaben nach Artikel 107 mit dem Binnenmarkt
unvereinbar ist, so leitet sie unverzsglich das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein.
Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchfshren,
bevor die Kommission einen abschließenden Beschluss erlassen hat.
(4) Die Kommission kann Verordnungen zu den Arten von staatlichen Beihilfen
erlassen, fsr die der Rat nach Artikel 109 festgelegt hat, dass sie von dem Verfahren
nach Absatz 3 ausgenommen werden kçnnen.

Artikel 109 (ex-Artikel 89 EGV)

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhçrung des Europtischen
Parlaments alle zweckdienlichen Durchfshrungsverordnungen zu den Artikeln 107
und 108 erlassen und insbesondere die Bedingungen fsr die Anwendung des Ar-
tikels 108 Absatz 3 sowie diejenigen Arten von Beihilfen festlegen, die von diesem
Verfahren ausgenommen sind.

Kapitel 2 Steuerliche Vorschriften

Artikel 110 (ex-Artikel 90 EGV)

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten weder unmit-
telbar noch mittelbar hçhere inltndische Abgaben gleich welcher Art, als gleich-
artige inltndische Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben.
Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten keine
inltndischen Abgaben, die geeignet sind, andere Produktionen mittelbar zu schst-
zen.
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Artikel 111 (ex-Artikel 91 EGV)

Werden Waren in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ausgefshrt, so darf die
Rsckvergstung fsr inltndische Abgaben nicht hçher sein als die auf die ausgefshr-
ten Waren mittelbar oder unmittelbar erhobenen inltndischen Abgaben.

Artikel 112 (ex-Artikel 92 EGV)

Fsr Abgaben außer Umsatzsteuern, Verbrauchsabgaben und sonstigen indirekten
Steuern sind Entlastungen und Rsckvergstungen bei der Ausfuhr nach anderen
Mitgliedstaaten sowie Ausgleichsabgaben bei der Einfuhr aus den Mitgliedstaaten
nur zultssig, soweit der Rat sie vorher auf Vorschlag der Kommission fsr eine
begrenzte Frist genehmigt hat.

Artikel 113 (ex-Artikel 93 EGV)

Der Rat erltsst gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach An-
hçrung des Europtischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses
einstimmig die Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften sber
die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und sonstige indirekte Steuern, soweit
diese Harmonisierung fsr die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts
und die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist.

Kapitel 3 Angleichung der Rechtsvorschriften

Artikel 114 (ex-Artikel 95 EGV)

(1) Soweit in den Vertrtgen nichts anderes bestimmt ist, gilt fsr die Verwirklichung
der Ziele des Artikels 26 die nachstehende Regelung. Das Europtische Parlament
und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach
Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errich-
tung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben.
(2) Absatz 1 gilt nicht fsr die Bestimmungen sber die Steuern, die Bestimmungen
sber die Freizsgigkeit und die Bestimmungen sber die Rechte und Interessen der
Arbeitnehmer.
(3) Die Kommission geht in ihren Vorschltgen nach Absatz 1 in den Bereichen
Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen
Schutzniveau aus und berscksichtigt dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche
Ergebnisse geststzten neuen Entwicklungen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Befug-
nisse streben das Europtische Parlament und der Rat dieses Ziel ebenfalls an.
(4) Htlt es ein Mitgliedstaat nach dem Erlass einer Harmonisierungsmaßnahme
durch das Europtische Parlament und den Rat beziehungsweise durch den Rat
oder die Kommission fsr erforderlich, einzelstaatliche Bestimmungen beizubehal-
ten, die durch wichtige Erfordernisse im Sinne des Artikels 36 oder in Bezug auf
den Schutz der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt
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er diese Bestimmungen sowie die Grsnde fsr ihre Beibehaltung der Kommission
mit.
(5) Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ferner ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass
einer Harmonisierungsmaßnahme durch das Europtische Parlament und den Rat
beziehungsweise durch den Rat oder die Kommission fsr erforderlich htlt, auf neue
wissenschaftliche Erkenntnisse geststzte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz
der Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems fsr die-
sen Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der Harmonisierungsmaßnahme ergibt,
einzufshren, die in Aussicht genommenen Bestimmungen sowie die Grsnde fsr
ihre Einfshrung der Kommission mit.
(6) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach
den Absttzen 4 und 5, die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen
oder abzulehnen, nachdem sie geprsft hat, ob sie ein Mittel zur willksrlichen Dis-
kriminierung und eine verschleierte Beschrtnkung des Handels zwischen den Mit-
gliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern.
Erltsst die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keinen Beschluss, so gelten die in
den Absttzen 4 und 5 genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt.
Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerecht-
fertigt ist und keine Gefahr fsr die menschliche Gesundheit besteht, dem betref-
fenden Mitgliedstaat mitteilen, dass der in diesem Absatz genannte Zeitraum ge-
gebenenfalls um einen weiteren Zeitraum von bis zu sechs Monaten verltngert
wird.
(7) Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungs-
maßnahme abweichende einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder ein-
zufshren, so prsft die Kommission unverzsglich, ob sie eine Anpassung dieser
Maßnahme vorschltgt.
(8) Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von
Harmonisierungsmaßnahmen war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er
dies der Kommission mit, die dann umgehend prsft, ob sie dem Rat entsprechende
Maßnahmen vorschltgt.
(9) In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 258 und 259 kann die Kommis-
sion oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof der Europtischen Union unmittelbar
anrufen, wenn die Kommission oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer
Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen Befugnisse missbraucht.
(10) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Ftllen mit
einer Schutzklausel verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermtchtigt, aus einem
oder mehreren der in Artikel 36 genannten nicht wirtschaftlichen Grsnde vorltu-
fige Maßnahmen zu treffen, die einem Kontrollverfahren der Union unterliegen.

Artikel 115 (ex-Artikel 94 EGV)

Unbeschadet des Artikels 114 erltsst der Rat gemtß einem besonderen Gesetz-
gebungsverfahren einstimmig und nach Anhçrung des Europtischen Parlaments
und des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien fsr die Angleichung der-
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jenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmit-
telbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken.

Artikel 116 (ex-Artikel 96 EGV)

Stellt die Kommission fest, dass vorhandene Unterschiede in den Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten die Wettbewerbsbedingungen auf dem
Binnenmarkt verftlschen und dadurch eine Verzerrung hervorrufen, die zu besei-
tigen ist, so tritt sie mit den betreffenden Mitgliedstaaten in Beratungen ein.
Fshren diese Beratungen nicht zur Beseitigung dieser Verzerrung, so erlassen das
Europtische Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsver-
fahren die erforderlichen Richtlinien. Es kçnnen alle sonstigen in den Vertrtgen
vorgesehenen zweckdienlichen Maßnahmen erlassen werden.

Artikel 117 (ex-Artikel 97 EGV)

(1) Ist zu befsrchten, dass der Erlass oder die onderung einer Rechts- oder Ver-
waltungsvorschrift eine Verzerrung im Sinne des Artikels 116 verursacht, so setzt
sich der Mitgliedstaat, der diese Maßnahme beabsichtigt, mit der Kommission ins
Benehmen. Diese empfiehlt nach Beratung mit den Mitgliedstaaten den beteiligten
Staaten die zur Vermeidung dieser Verzerrung geeigneten Maßnahmen.
(2) Kommt der Staat, der innerstaatliche Vorschriften erlassen oder tndern will, der
an ihn gerichteten Empfehlung der Kommission nicht nach, so kann nicht gemtß
Artikel 116 verlangt werden, dass die anderen Mitgliedstaaten ihre innerstaatlichen
Vorschriften tndern, um die Verzerrung zu beseitigen. Verursacht ein Mitgliedstaat,
der die Empfehlung der Kommission außer Acht ltsst, eine Verzerrung lediglich zu
seinem eigenen Nachteil, so findet Artikel 116 keine Anwendung.

Artikel 118

Im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts erlassen
das Europtische Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahren Maßnahmen zur Schaffung europtischer Rechtstitel sber einen einheit-
lichen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in der Union sowie zur Ein-
fshrung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelungen
auf Unionsebene.
Der Rat legt gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnun-
gen die Sprachenregelungen fsr die europtischen Rechtstitel fest. Der Rat be-
schließt einstimmig nach Anhçrung des Europtischen Parlaments.
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Titel VIII Die Wirtschafts- und Wihrungspolitik

Artikel 119 (ex-Artikel 4 EGV)

(1) Die Tttigkeit der Mitgliedstaaten und der Union im Sinne des Artikels 3 des
Vertrags sber die Europtische Union umfasst nach Maßgabe der Vertrtge die Ein-
fshrung einer Wirtschaftspolitik, die auf einer engen Koordinierung der Wirt-
schaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der Festlegung gemein-
samer Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem
Wettbewerb verpflichtet ist.
(2) Parallel dazu umfasst diese Tttigkeit nach Maßgabe der Vertrtge und der darin
vorgesehenen Verfahren eine einheitliche Wthrung, den Euro, sowie die Fest-
legung und Durchfshrung einer einheitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik,
die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilittt verfolgen und unbeschadet dieses
Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union unter Beachtung des Grund-
satzes einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterststzen sollen.
(3) Diese Tttigkeit der Mitgliedstaaten und der Union setzt die Einhaltung der
folgenden richtungweisenden Grundsttze voraus: stabile Preise, gesunde çffentliche
Finanzen und monettre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare
Zahlungsbilanz.

Kapitel 1 Die Wirtschaftspolitik

Artikel 120 (ex-Artikel 98 EGV)

Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik so aus, dass sie im Rahmen der in
Artikel 121 Absatz 2 genannten Grundzsge zur Verwirklichung der Ziele der Uni-
on im Sinne des Artikels 3 des Vertrags sber die Europtische Union beitragen. Die
Mitgliedstaaten und die Union handeln im Einklang mit dem Grundsatz einer of-
fenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der
Ressourcen gefçrdert wird, und halten sich dabei an die in Artikel 119 genannten
Grundsttze.

Artikel 121 (ex-Artikel 99 EGV)

(1) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit
von gemeinsamem Interesse und koordinieren sie im Rat nach Maßgabe des Ar-
tikels 120.
(2) Der Rat erstellt auf Empfehlung der Kommission einen Entwurf fsr die Grund-
zsge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union und erstattet dem
Europtischen Rat hiersber Bericht.
Der Europtische Rat erçrtert auf der Grundlage dieses Berichtes des Rates eine
Schlussfolgerung zu den Grundzsgen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und
der Union.
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Auf der Grundlage dieser Schlussfolgerung verabschiedet der Rat eine Empfehlung,
in der diese Grundzsge dargelegt werden. Der Rat unterrichtet das Europtische
Parlament sber seine Empfehlung.
(3) Um eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik und eine dauerhafte
Konvergenz der Wirtschaftsleistungen der Mitgliedstaaten zu gewthrleisten,
sberwacht der Rat anhand von Berichten der Kommission die wirtschaftliche Ent-
wicklung in jedem Mitgliedstaat und in der Union sowie die Vereinbarkeit der
Wirtschaftspolitik mit den in Absatz 2 genannten Grundzsgen und nimmt in regel-
mtßigen Absttnden eine Gesamtbewertung vor.
ZumZweckediesermultilateralenwberwachungsbermitteln dieMitgliedstaaten der
Kommission Angaben zu wichtigen einzelstaatlichen Maßnahmen auf dem Gebiet
ihrer Wirtschaftspolitik sowie weitere von ihnen fsr erforderlich erachtete Angaben.
(4) Wird im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 festgestellt, dass die Wirt-
schaftspolitik eines Mitgliedstaats nicht mit den in Absatz 2 genannten Grundzsgen
vereinbar ist oder das ordnungsgemtße Funktionieren der Wirtschafts- und Wth-
rungsunion zu gefthrden droht, so kann die Kommission eine Verwarnung an den
betreffenden Mitgliedstaat richten. Der Rat kann auf Empfehlung der Kommission
die erforderlichen Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat richten. Der
Rat kann auf Vorschlag der Kommission beschließen, seine Empfehlungen zu ver-
çffentlichen.
Der Rat beschließt im Rahmen dieses Absatzes ohne Berscksichtigung der Stimme
des den betreffenden Mitgliedstaat vertretenden Mitglieds des Rates.
Die qualifizierte Mehrheit der sbrigen Mitglieder des Rates bestimmt sich nach
Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a.
(5) Der Prtsident des Rates und die Kommission erstatten dem Europtischen Par-
lament sber die Ergebnisse der multilateralen wberwachung Bericht. Der Prtsident
des Rates kann ersucht werden, vor dem zusttndigen Ausschuss des Europtischen
Parlaments zu erscheinen, wenn der Rat seine Empfehlungen verçffentlicht hat.
(6) Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren durch Verordnungen die Einzelheiten des Verfahrens der
multilateralen wberwachung im Sinne der Absttze 3 und 4 festlegen.

Artikel 122 (ex-Artikel 100 EGV)

(1) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission unbeschadet der sonstigen in den
Vertrtgen vorgesehenen Verfahren im Geiste der Solidarittt zwischen den Mit-
gliedstaaten sber die der Wirtschaftslage angemessenen Maßnahmen beschließen,
insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung mit bestimmten
Waren, vor allem im Energiebereich, auftreten.
(2) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund von Naturkatastrophen oder außergewçhnlichen
Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betrof-
fen oder von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht, so kann der
Rat auf Vorschlag der Kommission beschließen, dem betreffenden Mitgliedstaat
unter bestimmten Bedingungen einen finanziellen Beistand der Union zu gewth-
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ren. Der Prtsident des Rates unterrichtet das Europtische Parlament sber den Be-
schluss.

Artikel 123 (ex-Artikel 101 EGV)

(1) wberziehungs- oder andere Kreditfazilittten bei der Europtischen Zentralbank
oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im Folgenden als »nationale Zentral-
banken« bezeichnet) fsr Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union,
Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebietskçrperschaften oder andere çf-
fentlich-rechtliche Kçrperschaften, sonstige Einrichtungen des çffentlichen Rechts
oder çffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der
unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europtische Zentral-
bank oder die nationalen Zentralbanken.
(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht fsr Kreditinstitute in çffent-
lichem Eigentum; diese werden von der jeweiligen nationalen Zentralbank und
der Europtischen Zentralbank, was die Bereitstellung von Zentralbankgeld betrifft,
wie private Kreditinstitute behandelt.

Artikel 124 (ex-Artikel 102 EGV)

Maßnahmen, die nicht aus aufsichtsrechtlichen Grsnden getroffen werden und ei-
nen bevorrechtigten Zugang der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der
Union, der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskçrperschaften
oder anderen çffentlich-rechtlichen Kçrperschaften, sonstiger Einrichtungen des
çffentlichen Rechts oder çffentlicher Unternehmen der Mitgliedstaaten zu den
Finanzinstituten schaffen, sind verboten.

Artikel 125 (ex-Artikel 103 EGV)

(1) Die Union haftet nicht fsr die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der
regionalen oder lokalen Gebietskçrperschaften oder anderen çffentlich-rechtlichen
Kçrperschaften, sonstiger Einrichtungen des çffentlichen Rechts oder çffentlicher
Unternehmen von Mitgliedstaaten und tritt nicht fsr derartige Verbindlichkeiten
ein; dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien fsr die gemein-
same Durchfshrung eines bestimmten Vorhabens. Ein Mitgliedstaat haftet nicht fsr
die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebiets-
kçrperschaften oder anderen çffentlich-rechtlichen Kçrperschaften, sonstiger Ein-
richtungen des çffentlichen Rechts oder çffentlicher Unternehmen eines anderen
Mitgliedstaats und tritt nicht fsr derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbe-
schadet der gegenseitigen finanziellen Garantien fsr die gemeinsame Durchfshrung
eines bestimmten Vorhabens.
(2) Der Rat kann erforderlichenfalls auf Vorschlag der Kommission und nach An-
hçrung des Europtischen Parlaments die Definitionen fsr die Anwendung der in
den Artikeln 123 und 124 sowie in diesem Artikel vorgesehenen Verbote nther
bestimmen.
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Artikel 126 (ex-Artikel 104 EGV)
(1) Die Mitgliedstaaten vermeiden sbermtßige çffentliche Defizite.
(2) Die Kommission sberwacht die Entwicklung der Haushaltslage und der Hçhe
des çffentlichen Schuldenstands in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Fest-
stellung schwerwiegender Fehler. Insbesondere prsft sie die Einhaltung der Haus-
haltsdisziplin anhand von zwei Kriterien, ntmlich daran,
a) ob das Verhtltnis des geplanten oder tatstchlichen çffentlichen Defizits zum Brut-

toinlandsprodukt einen bestimmten Referenzwert sberschreitet, es sei denn, dass
– entweder das Verhtltnis erheblich und laufend zursckgegangen ist und einen

Wert in der Nthe des Referenzwerts erreicht hat
– oder der Referenzwert nur ausnahmsweise und vorsbergehend sberschritten

wird und das Verhtltnis in der Nthe des Referenzwerts bleibt,
b) ob das Verhtltnis des çffentlichen Schuldenstands zum Bruttoinlandsprodukt ei-

nen bestimmten Referenzwert sberschreitet, es sei denn, dass das Verhtltnis
hinreichend rsckltufig ist und sich rasch genug dem Referenzwert nthert.

Die Referenzwerte werden in einem den Vertrtgen beigefsgten Protokoll sber das
Verfahren bei einem sbermtßigen Defizit im Einzelnen festgelegt.
(3) Erfsllt ein Mitgliedstaat keines oder nur eines dieser Kriterien, so erstellt die
Kommission einen Bericht. In diesem Bericht wird berscksichtigt, ob das çffent-
liche Defizit die çffentlichen Ausgaben fsr Investitionen sbertrifft; berscksichtigt
werden ferner alle sonstigen einschltgigen Faktoren, einschließlich der mittelfris-
tigen Wirtschafts- und Haushaltslage des Mitgliedstaats.
Die Kommission kann ferner einen Bericht erstellen, wenn sie ungeachtet der Er-
fsllung der Kriterien der Auffassung ist, dass in einem Mitgliedstaat die Gefahr eines
sbermtßigen Defizits besteht.
(4) Der Wirtschafts- und Finanzausschuss gibt eine Stellungnahme zu dem Bericht
der Kommission ab.
(5) Ist die Kommission der Auffassung, dass in einem Mitgliedstaat ein sbermtßiges
Defizit besteht oder sich ergeben kçnnte, so legt sie dem betreffenden Mitgliedstaat
eine Stellungnahme vor und unterrichtet den Rat.
(6) Der Rat beschließt auf Vorschlag der Kommission und unter Berscksichtigung
der Bemerkungen, die der betreffende Mitgliedstaat gegebenenfalls abzugeben
wsnscht, nach Prsfung der Gesamtlage, ob ein sbermtßiges Defizit besteht.
(7) Stellt der Rat nach Absatz 6 ein sbermtßiges Defizit fest, so richtet er auf Emp-
fehlung der Kommission unverzsglich Empfehlungen an den betreffenden Mit-
gliedstaat mit dem Ziel, dieser Lage innerhalb einer bestimmten Frist abzuhelfen.
Vorbehaltlich des Absatzes 8 werden diese Empfehlungen nicht verçffentlicht.
(8) Stellt der Rat fest, dass seine Empfehlungen innerhalb der gesetzten Frist keine
wirksamen Maßnahmen ausgelçst haben, so kann er seine Empfehlungen verçffent-
lichen.
(9) Falls ein Mitgliedstaat den Empfehlungen des Rates weiterhin nicht Folge leis-
tet, kann der Rat beschließen, den Mitgliedstaat mit der Maßgabe in Verzug zu
setzen, innerhalb einer bestimmten Frist Maßnahmen fsr den nach Auffassung des
Rates zur Sanierung erforderlichen Defizitabbau zu treffen.
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Der Rat kann in diesem Fall den betreffenden Mitgliedstaat ersuchen, nach einem
konkreten Zeitplan Berichte vorzulegen, um die Anpassungsbemshungen des Mit-
gliedstaats sberprsfen zu kçnnen.
(10) Das Recht auf Klageerhebung nach den Artikeln 258 und 259 kann im Rah-
men der Absttze 1 bis 9 dieses Artikels nicht ausgesbt werden.
(11) Solange ein Mitgliedstaat einen Beschluss nach Absatz 9 nicht befolgt, kann
der Rat beschließen, eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen anzuwen-
den oder gegebenenfalls zu verschtrfen, ntmlich
– von dem betreffenden Mitgliedstaat verlangen, vor der Emission von Schuld-

verschreibungen und sonstigen Wertpapieren vom Rat nther zu bezeichnende
zusttzliche Angaben zu verçffentlichen,

– die Europtische Investitionsbank ersuchen, ihre Darlehenspolitik gegensber dem
Mitgliedstaat zu sberprsfen,

– von dem Mitgliedstaat verlangen, eine unverzinsliche Einlage in angemessener
Hçhe bei der Union zu hinterlegen, bis das sbermtßige Defizit nach Ansicht des
Rates korrigiert worden ist,

– Geldbußen in angemessener Hçhe verhtngen.
Der Prtsident des Rates unterrichtet das Europtische Parlament von den Beschlss-
sen.
(12) Der Rat hebt einige oder stmtliche Beschlssse oder Empfehlungen nach den
Absttzen 6 bis 9 und 11 so weit auf, wie das sbermtßige Defizit in dem betreffenden
Mitgliedstaat nach Ansicht des Rates korrigiert worden ist. Hat der Rat zuvor Emp-
fehlungen verçffentlicht, so stellt er, sobald der Beschluss nach Absatz 8 aufgehoben
worden ist, in einer çffentlichen Erkltrung fest, dass in dem betreffenden Mitglied-
staat kein sbermtßiges Defizit mehr besteht.
(13) Die Beschlussfassung und die Empfehlungen des Rates nach den Absttzen 8, 9,
11 und 12 erfolgen auf Empfehlung der Kommission.
Erltsst der Rat Maßnahmen nach den Absttzen 6 bis 9 sowie den Absttzen 11 und
12, so beschließt er ohne Berscksichtigung der Stimme des den betreffenden Mit-
gliedstaat vertretenden Mitglieds des Rates.
Die qualifizierte Mehrheit der sbrigen Mitglieder des Rates bestimmt sich nach
Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a.
(14) Weitere Bestimmungen sber die Durchfshrung des in diesem Artikel be-
schriebenen Verfahrens sind in dem den Vertrtgen beigefsgten Protokoll sber
das Verfahren bei einem sbermtßigen Defizit enthalten.
Der Rat verabschiedet gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren einstim-
mig und nach Anhçrung des Europtischen Parlaments sowie der Europtischen
Zentralbank die geeigneten Bestimmungen, die sodann das genannte Protokoll ab-
lçsen.
Der Rat beschließt vorbehaltlich der sonstigen Bestimmungen dieses Absatzes auf
Vorschlag der Kommission und nach Anhçrung des Europtischen Parlaments nt-
here Einzelheiten und Begriffsbestimmungen fsr die Durchfshrung des genannten
Protokolls.
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Kapitel 2 Die Wihrungspolitik

Artikel 127 (ex-Artikel 105 EGV)

(1) Das vorrangige Ziel des Europtischen Systems der Zentralbanken (im Fol-
genden »ESZB«) ist es, die Preisstabilittt zu gewthrleisten. Soweit dies ohne Be-
eintrtchtigung des Zieles der Preisstabilittt mçglich ist, unterststzt das ESZB
die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung der in
Artikel 3 des Vertrags sber die Europtische Union festgelegten Ziele der Union
beizutragen. Das ESZB handelt im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der
Ressourcen gefçrdert wird, und htlt sich dabei an die in Artikel 119 genannten
Grundsttze.
(2) Die grundlegenden Aufgaben des ESZB bestehen darin,
– die Geldpolitik der Union festzulegen und auszufshren,
– Devisengeschtfte im Einklang mit Artikel 219 durchzufshren,
– die offiziellen Wthrungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten,
– das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fçrdern.
(3) Absatz 2 dritter Gedankenstrich bershrt nicht die Haltung und Verwaltung von
Arbeitsguthaben in Fremdwthrungen durch die Regierungen der Mitgliedstaaten.
(4) Die Europtische Zentralbank wird gehçrt
– zu allen Vorschltgen fsr Rechtsakte der Union im Zusttndigkeitsbereich der

Europtischen Zentralbank,
– von den nationalen Behçrden zu allen Entwsrfen fsr Rechtsvorschriften im

Zusttndigkeitsbereich der Europtischen Zentralbank, und zwar innerhalb der
Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren des
Artikels 129 Absatz 4 festlegt.

Die Europtische Zentralbank kann gegensber den zusttndigen Organen, Einrich-
tungen oder sonstigen Stellen der Union und gegensber den nationalen Behçrden
Stellungnahmen zu in ihren Zusttndigkeitsbereich fallenden Fragen abgeben.
(5) Das ESZB trtgt zur reibungslosen Durchfshrung der von den zusttndigen Be-
hçrden auf dem Gebiet der Aufsicht sber die Kreditinstitute und der Stabilittt des
Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen bei.
(6) Der Rat kann einstimmig durch Verordnungen gemtß einem besonderen Ge-
setzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Europtischen Parlaments und der
Europtischen Zentralbank besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Auf-
sicht sber Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit Ausnahme von Versiche-
rungsunternehmen der Europtischen Zentralbank sbertragen.

Artikel 128 (ex-Artikel 106 EGV)

(1) Die Europtische Zentralbank hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von
Euro-Banknoten innerhalb der Union zu genehmigen. Die Europtische Zentral-
bank und die nationalen Zentralbanken sind zur Ausgabe dieser Banknoten berech-
tigt. Die von der Europtischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken
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ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der Union als ge-
setzliches Zahlungsmittel gelten.
(2) Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Ausgabe von Euro-Msnzen, wobei
der Umfang dieser Ausgabe der Genehmigung durch die Europtische Zentralbank
bedarf. Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhçrung des Eu-
roptischen Parlaments und der Europtischen Zentralbank Maßnahmen erlassen, um
die Stsckelung und die technischen Merkmale aller fsr den Umlauf bestimmten
Msnzen so weit zu harmonisieren, wie dies fsr deren reibungslosen Umlauf inner-
halb der Union erforderlich ist.

Artikel 129 (ex-Artikel 107 EGV)

(1) Das ESZB wird von den Beschlussorganen der Europtischen Zentralbank,
ntmlich dem Rat der Europtischen Zentralbank und dem Direktorium, geleitet.
(2) Die Satzung des Europtischen Systems der Zentralbanken und der Europt-
ischen Zentralbank (im Folgenden »Satzung des ESZB und der EZB«) ist in einem
den Vertrtgen beigefsgten Protokoll festgelegt.
(3) Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen die Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17,
18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 Buchstabe a und 36 der Satzung
des ESZB und der EZB gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren tndern.
Sie beschließen entweder auf Empfehlung der Europtischen Zentralbank nach An-
hçrung der Kommission oder auf Empfehlung der Kommission nach Anhçrung der
Europtischen Zentralbank.
(4) Der Rat erltsst entweder auf Vorschlag der Kommission und nach Anhçrung
des Europtischen Parlaments und der Europtischen Zentralbank oder auf
Empfehlung der Europtischen Zentralbank und nach Anhçrung des Europtischen
Parlaments und der Kommission die in den Artikeln 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1,
29.2, 30.4 und 34.3 der Satzung des ESZB und der EZB genannten Bestimmun-
gen.

Artikel 130 (ex-Artikel 108 EGV)

Bei der Wahrnehmung der ihnen durch die Vertrtge und die Satzung des ESZB
und der EZB sbertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder die
Europtische Zentralbank noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer
Beschlussorgane Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen
der Union, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen
oder entgegennehmen. Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Uni-
on sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz
zu beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Beschlussorgane der Eu-
roptischen Zentralbank oder der nationalen Zentralbanken bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben zu beeinflussen.
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Artikel 131 (ex-Artikel 109 EGV)

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften ein-
schließlich der Satzung seiner nationalen Zentralbank mit den Vertrtgen sowie mit
der Satzung des ESZB und der EZB im Einklang stehen.

Artikel 132 (ex-Artikel 110 EGV)

(1) Zur Erfsllung der dem ESZB sbertragenen Aufgaben werden von der Euro-
ptischen Zentralbank gemtß den Vertrtgen und unter den in der Satzung des ESZB
und der EZB vorgesehenen Bedingungen
– Verordnungen erlassen, insoweit dies fsr die Erfsllung der in Artikel 3.1 erster

Gedankenstrich, Artikel 19.1, Artikel 22 oder Artikel 25.2 der Satzung des ESZB
und der EZB festgelegten Aufgaben erforderlich ist; sie erltsst Verordnungen
ferner in den Ftllen, die in den Rechtsakten des Rates nach Artikel 129 Absatz 4
vorgesehen werden,

– Beschlssse erlassen, die zur Erfsllung der dem ESZB nach den Vertrtgen und der
Satzung des ESZB und der EZB sbertragenen Aufgaben erforderlich sind,

– Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben.
(2) Die Europtische Zentralbank kann die Verçffentlichung ihrer Beschlssse,
Empfehlungen und Stellungnahmen beschließen.
(3) Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem
Verfahren des Artikels 129 Absatz 4 festlegt, ist die Europtische Zentralbank befugt,
Unternehmen bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die sich aus ihren Verord-
nungen und Beschlsssen ergeben, mit Geldbußen oder in regelmtßigen Absttnden
zu zahlenden Zwangsgeldern zu belegen.

Artikel 133

Unbeschadet der Befugnisse der Europtischen Zentralbank erlassen das Europtische
Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Maß-
nahmen, die fsr die Verwendung des Euro als einheitliche Wthrung erforderlich
sind. Diese Maßnahmen werden nach Anhçrung der Europtischen Zentralbank
erlassen.

Kapitel 3 Institutionelle Bestimmungen

Artikel 134 (ex-Artikel 114 EGV)

(1) Um die Koordinierung der Politiken der Mitgliedstaaten in dem fsr das Funk-
tionieren des Binnenmarkts erforderlichen Umfang zu fçrdern, wird ein Wirt-
schafts- und Finanzausschuss eingesetzt.
(2) Der Wirtschafts- und Finanzausschuss hat die Aufgabe,
– auf Ersuchen des Rates oder der Kommission oder von sich aus Stellungnahmen

an diese Organe abzugeben;
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– die Wirtschafts- und Finanzlage der Mitgliedstaaten und der Union zu beob-
achten und dem Rat und der Kommission regelmtßig darsber Bericht zu er-
statten, insbesondere sber die finanziellen Beziehungen zu dritten Ltndern und
internationalen Einrichtungen;

– unbeschadet des Artikels 240 an der Vorbereitung der in Artikel 66, Artikel 75,
Artikel 121 Absttze 2, 3, 4 und 6, Artikel 122, Artikel 124, Artikel 125, Arti-
kel 126, Artikel 127 Absatz 6, Artikel 128 Absatz 2, Artikel 129 Absttze 3 und 4,
Artikel 138, Artikel 140 Absttze 2 und 3, Artikel 143, Artikel 144 Absttze 2 und
3 und Artikel 219 genannten Arbeiten des Rates mitzuwirken und die sonstigen
ihm vom Rat sbertragenen Beratungsaufgaben und vorbereitenden Arbeiten
auszufshren;

– mindestens einmal jthrlich die Lage hinsichtlich des Kapitalverkehrs und der
Freiheit des Zahlungsverkehrs, wie sie sich aus der Anwendung der Vertrtge
und der Maßnahmen des Rates ergeben, zu prsfen; die Prsfung erstreckt
sich auf alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Kapital- und Zahlungs-
verkehr; der Ausschuss erstattet der Kommission und dem Rat Bericht sber das
Ergebnis dieser Prsfung.

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission und die Europtische Zentralbank ernen-
nen jeweils hçchstens zwei Mitglieder des Ausschusses.
(3) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhçrung der Euro-
ptischen Zentralbank und des in diesem Artikel genannten Ausschusses im Einzel-
nen fest, wie sich der Wirtschafts- und Finanzausschuss zusammensetzt. Der Prt-
sident des Rates unterrichtet das Europtische Parlament sber diesen Beschluss.
(4) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, fsr die eine Ausnahmeregelung nach
Artikel 139 gilt, hat der Ausschuss zusttzlich zu den in Absatz 2 beschriebenen Auf-
gaben die Wthrungs- und Finanzlage sowie den allgemeinen Zahlungsverkehr der
betreffenden Mitgliedstaaten zu beobachten und dem Rat und der Kommission
regelmtßig darsber Bericht zu erstatten.

Artikel 135 (ex-Artikel 115 EGV)

Bei Fragen, die in den Geltungsbereich von Artikel 121 Absatz 4, Artikel 126 mit
Ausnahme von Absatz 14, Artikel 138, Artikel 140 Absatz 1, Artikel 140 Absatz 2
Unterabsatz 1, Artikel 140 Absatz 3 und Artikel 219 fallen, kann der Rat oder ein
Mitgliedstaat die Kommission ersuchen, je nach Zweckmtßigkeit eine Empfehlung
oder einen Vorschlag zu unterbreiten. Die Kommission prsft dieses Ersuchen und
unterbreitet dem Rat umgehend ihre Schlussfolgerungen.

Kapitel 4 Besondere Bestimmungen fhr die Mitgliedstaaten,
deren Wihrung der Euro ist

Artikel 136

(1) Im Hinblick auf das reibungslose Funktionieren der Wirtschafts- und Wth-
rungsunion erltsst der Rat fsr die Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist,
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Maßnahmen nach den einschltgigen Bestimmungen der Vertrtge und dem ent-
sprechenden Verfahren unter den in den Artikeln 121 und 126 genannten Ver-
fahren, mit Ausnahme des in Artikel 126 Absatz 14 genannten Verfahrens, um
a) die Koordinierung und wberwachung ihrer Haushaltsdisziplin zu versttrken,
b) fsr diese Staaten Grundzsge der Wirtschaftspolitik auszuarbeiten, wobei darauf

zu achten ist, dass diese mit den fsr die gesamte Union angenommenen Grund-
zsgen der Wirtschaftspolitik vereinbar sind, und ihre Einhaltung zu sberwachen.

(2) Bei den in Absatz 1 genannten Maßnahmen sind nur die Mitglieder des Rates
stimmberechtigt, die die Mitgliedstaaten vertreten, deren Wthrung der Euro ist.
Die qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder bestimmt sich nach Artikel 238 Ab-
satz 3 Buchstabe a.

Artikel 137

Die Einzelheiten fsr die Tagungen der Minister der Mitgliedstaaten, deren Wth-
rung der Euro ist, sind in dem Protokoll betreffend die Euro-Gruppe festgelegt.

Artikel 138 (ex-Artikel 111 Absatz 4 EGV)

(1) Zur Gewthrleistung der Stellung des Euro im internationalen Wthrungssystem
erltsst der Rat auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss zur Festlegung der
innerhalb der zusttndigen internationalen Einrichtungen und Konferenzen im Fi-
nanzbereich einzunehmenden gemeinsamen Standpunkte zu den Fragen, die von
besonderer Bedeutung fsr die Wirtschafts- und Wthrungsunion sind. Der Rat be-
schließt nach Anhçrung der Europtischen Zentralbank.
(2) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission geeignete Maßnahmen mit dem
Ziel erlassen, eine einheitliche Vertretung bei den internationalen Einrichtungen
und Konferenzen im Finanzbereich sicherzustellen. Der Rat beschließt nach An-
hçrung der Europtischen Zentralbank.
(3) Bei den in den Absttzen 1 und 2 genannten Maßnahmen sind nur die Mit-
glieder des Rates stimmberechtigt, die die Mitgliedstaaten vertreten, deren Wth-
rung der Euro ist.
Die qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder bestimmt sich nach Artikel 238 Ab-
satz 3 Buchstabe a.

Kapitel 5 kbergangsbestimmungen

Artikel 139

(1) Die Mitgliedstaaten, fsr die der Rat nicht beschlossen hat, dass sie die erfor-
derlichen Voraussetzungen fsr die Einfshrung des Euro erfsllen, werden im Fol-
genden als »Mitgliedstaaten, fsr die eine Ausnahmeregelung gilt« oder »Mitglied-
staaten mit Ausnahmeregelung« bezeichnet.
(2) Auf die Mitgliedstaaten, fsr die eine Ausnahmeregelung gilt, finden die im
Folgenden aufgefshrten Bestimmungen der Vertrtge keine Anwendung:
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a) Annahme der das Euro-Wthrungsgebiet generell betreffenden Teile der Grund-
zsge der Wirtschaftspolitik (Artikel 121 Absatz 2);

b) Zwangsmittel zum Abbau eines sbermtßigen Defizits (Artikel 126 Absttze 9 und
11);

c) Ziele und Aufgaben des ESZB (Artikel 127 Absttze 1, 2, 3 und 5);
d) Ausgabe des Euro (Artikel 128);
e) Rechtsakte der Europtischen Zentralbank (Artikel 132);
f) Maßnahmen bezsglich der Verwendung des Euro (Artikel 133);
g) Wthrungsvereinbarungen und andere Maßnahmen bezsglich der Wechselkurs-

politik (Artikel 219);
h) Ernennung der Mitglieder des Direktoriums der Europtischen Zentralbank (Ar-

tikel 283 Absatz 2);
i) Beschlssse zur Festlegung der innerhalb der zusttndigen internationalen Einrich-

tungen und Konferenzen im Finanzbereich einzunehmenden gemeinsamen
Standpunkte zu den Fragen, die von besonderer Bedeutung fsr die Wirtschafts-
und Wthrungsunion sind (Artikel 138 Absatz 1);

j) Maßnahmen zur Sicherstellung einer einheitlichen Vertretung bei den interna-
tionalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich (Artikel 138 Ab-
satz 2).

Somit sind »Mitgliedstaaten« im Sinne der in den Buchstaben a bis j genannten
Artikel die Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist.
(3) Die Mitgliedstaaten, fsr die eine Ausnahmeregelung gilt, und deren nationale
Zentralbanken sind nach Kapitel IX der Satzung des ESZB und der EZB von den
Rechten und Pflichten im Rahmen des ESZB ausgeschlossen.
(4) Das Stimmrecht der Mitglieder des Rates, die Mitgliedstaaten mit Ausnahme-
regelung vertreten, ruht beim Erlass von Maßnahmen nach den in Absatz 2 ge-
nannten Artikeln durch den Rat sowie bei
a) Empfehlungen an die Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist, im Rahmen

der multilateralen wberwachung, einschließlich Empfehlungen zu den Stabili-
tttsprogrammen und Verwarnungen (Artikel 121 Absatz 4);

b) Maßnahmen bei sbermtßigem Defizit von Mitgliedstaaten, deren Wthrung der
Euro ist (Artikel 126 Absttze 6, 7, 8, 12 und 13).

Die qualifizierte Mehrheit der sbrigen Mitglieder des Rates bestimmt sich nach
Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a.

Artikel 140 (ex-Artikel 121 Absatz 1, ex-Artikel 122 Absatz 2 Satz 2 und
ex-Artikel 123 Absatz 5 EGV)

(1) Mindestens einmal alle zwei Jahre oder auf Antrag eines Mitgliedstaats, fsr den
eine Ausnahmeregelung gilt, berichten die Kommission und die Europtische Zen-
tralbank dem Rat, inwieweit die Mitgliedstaaten, fsr die eine Ausnahmeregelung
gilt, bei der Verwirklichung der Wirtschafts- und Wthrungsunion ihren Verpflich-
tungen bereits nachgekommen sind. In ihren Berichten wird auch die Frage ge-
prsft, inwieweit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften jedes einzelnen dieser Mit-
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gliedstaaten einschließlich der Satzung der jeweiligen nationalen Zentralbank mit
Artikel 130 und Artikel 131 sowie der Satzung des ESZB und der EZB vereinbar
sind. Ferner wird darin geprsft, ob ein hoher Grad an dauerhafter Konvergenz
erreicht ist; Maßstab hierfsr ist, ob die einzelnen Mitgliedstaaten folgende Kriterien
erfsllen:
– Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilittt, ersichtlich aus einer Inflations-

rate, die der Inflationsrate jener – hçchstens drei – Mitgliedstaaten nahe kommt,
die auf dem Gebiet der Preisstabilittt das beste Ergebnis erzielt haben;

– eine auf Dauer tragbare Finanzlage der çffentlichen Hand, ersichtlich aus einer
çffentlichen Haushaltslage ohne sbermtßiges Defizit im Sinne des Artikels 126
Absatz 6;

– Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkursmechanismus des Euro-
ptischen Wthrungssystems seit mindestens zwei Jahren ohne Abwertung gegen-
sber dem Euro;

– Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung erreichten
Konvergenz und seiner Teilnahme amWechselkursmechanismus, die im Niveau
der langfristigen Zinssttze zum Ausdruck kommt.

Die vier Kriterien in diesem Absatz sowie die jeweils erforderliche Dauer ihrer
Einhaltung sind in einem den Vertrtgen beigefsgten Protokoll nther festgelegt.
Die Berichte der Kommission und der Europtischen Zentralbank berscksichtigen
auch die Ergebnisse bei der Integration der Mtrkte, den Stand und die Entwicklung
der Leistungsbilanzen, die Entwicklung bei den Lohnstsckkosten und andere Preis-
indizes.
(2) Der Rat beschließt nach Anhçrung des Europtischen Parlaments und nach
Aussprache im Europtischen Rat auf Vorschlag der Kommission, welche der Mit-
gliedstaaten, fsr die eine Ausnahmeregelung gilt, die auf den Kriterien des Absat-
zes 1 beruhenden Voraussetzungen erfsllen, und hebt die Ausnahmeregelungen der
betreffenden Mitgliedstaaten auf.
Der Rat beschließt auf Empfehlung einer qualifizierten Mehrheit derjenigen seiner
Mitglieder, die Mitgliedstaaten vertreten, deren Wthrung der Euro ist. Diese Mit-
glieder beschließen innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Vorschlags der
Kommission beim Rat.
Die in Unterabsatz 2 genannte qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder bestimmt
sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a.
(3) Wird nach dem Verfahren des Absatzes 2 beschlossen, eine Ausnahmeregelung
aufzuheben, so legt der Rat aufgrund eines einstimmigen Beschlusses der Mitglied-
staaten, deren Wthrung der Euro ist, und des betreffenden Mitgliedstaats auf Vor-
schlag der Kommission und nach Anhçrung der Europtischen Zentralbank den
Kurs, zu dem dessen Wthrung durch den Euro ersetzt wird, unwiderruflich fest
und ergreift die sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur Einfshrung des Euro als
einheitliche Wthrung in dem betreffenden Mitgliedstaat.
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Artikel 141 (ex-Artikel 123 Absatz 3 und ex-Artikel 117 Absatz 2 erster bis fsnfter
Gedankenstrich EGV)

(1) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, fsr die eine Ausnahmeregelung gilt,
wird unbeschadet des Artikels 129 Absatz 1 der in Artikel 44 der Satzung des ESZB
und der EZB bezeichnete Erweiterte Rat der Europtischen Zentralbank als drittes
Beschlussorgan der Europtischen Zentralbank errichtet.
(2) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, fsr die eine Ausnahmeregelung gilt,
ist es die Aufgabe der Europtischen Zentralbank, in Bezug auf diese Mitgliedstaaten
– die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Zentralbanken zu versttrken;
– die Koordinierung der Geldpolitiken der Mitgliedstaaten mit dem Ziel zu ver-

sttrken, die Preisstabilittt aufrechtzuerhalten;
– das Funktionieren des Wechselkursmechanismus zu sberwachen;
– Konsultationen zu Fragen durchzufshren, die in die Zusttndigkeit der nationalen

Zentralbanken fallen und die Stabilittt der Finanzinstitute und -mtrkte bershren;
– die seinerzeitigen Aufgaben des Europtischen Fonds fsr wthrungspolitische Zu-

sammenarbeit, die zuvor vom Europtischen Wthrungsinstitut sbernommen
worden waren, wahrzunehmen.

Artikel 142 (ex-Artikel 124 Absatz 1 EGV)

Jeder Mitgliedstaat, fsr den eine Ausnahmeregelung gilt, behandelt seine Wechsel-
kurspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse. Er berscksichtigt
dabei die Erfahrungen, die bei der Zusammenarbeit im Rahmen des Wechselkurs-
mechanismus gesammelt worden sind.

Artikel 143 (ex-Artikel 119 EGV)

(1) Ist ein Mitgliedstaat, fsr den eine Ausnahmeregelung gilt, hinsichtlich seiner
Zahlungsbilanz von Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht, die sich ent-
weder aus einem Ungleichgewicht seiner Gesamtzahlungsbilanz oder aus der Art
der ihm zur Verfsgung stehenden Devisen ergeben, und sind diese Schwierigkeiten
geeignet, insbesondere das Funktionieren des Binnenmarkts oder die Verwirk-
lichung der gemeinsamen Handelspolitik zu gefthrden, so prsft die Kommission
unverzsglich die Lage dieses Staates sowie die Maßnahmen, die er getroffen hat
oder unter Einsatz aller ihm zur Verfsgung stehenden Mittel nach den Vertrtgen
treffen kann. Die Kommission gibt die Maßnahmen an, die sie dem betreffenden
Mitgliedstaat empfiehlt.
Erweisen sich die von einem Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung ergriffenen und
die von der Kommission angeregten Maßnahmen als unzureichend, die aufgetre-
tenen oder drohenden Schwierigkeiten zu beheben, so empfiehlt die Kommission
dem Rat nach Anhçrung des Wirtschafts- und Finanzausschusses einen gegensei-
tigen Beistand und die dafsr geeigneten Methoden.
Die Kommission unterrichtet den Rat regelmtßig sber die Lage und ihre Entwick-
lung.
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(2) Der Rat gewthrt den gegenseitigen Beistand; er erltsst Richtlinien oder Be-
schlssse, welche die Bedingungen und Einzelheiten hierfsr festlegen. Der gegen-
seitige Beistand kann insbesondere erfolgen
a) durch ein abgestimmtes Vorgehen bei anderen internationalen Organisationen,

an die sich die Mitgliedstaaten, fsr die eine Ausnahmeregelung gilt, wenden
kçnnen;

b) durch Maßnahmen, die notwendig sind, um Verlagerungen von Handelsstrçmen
zu vermeiden, falls der in Schwierigkeiten befindliche Mitgliedstaat mit Ausnah-
meregelung mengenmtßige Beschrtnkungen gegensber dritten Ltndern beibe-
htlt oder wieder einfshrt;

c) durch Bereitstellung von Krediten in begrenzter Hçhe seitens anderer Mitglied-
staaten; hierzu ist ihr Einversttndnis erforderlich.

(3) Stimmt der Rat dem von der Kommission empfohlenen gegenseitigen Beistand
nicht zu oder sind der gewthrte Beistand und die getroffenen Maßnahmen unzu-
reichend, so ermtchtigt die Kommission den in Schwierigkeiten befindlichen Mit-
gliedstaat mit Ausnahmeregelung, Schutzmaßnahmen zu treffen, deren Bedingun-
gen und Einzelheiten sie festlegt.
Der Rat kann diese Ermtchtigung aufheben und die Bedingungen und Einzelheiten
tndern.

Artikel 144 (ex-Artikel 120 EGV)

(1) Gertt ein Mitgliedstaat, fsr den eine Ausnahmeregelung gilt, in eine plçtzliche
Zahlungsbilanzkrise und wird ein Beschluss im Sinne des Artikels 143 Absatz 2
nicht unverzsglich getroffen, so kann der betreffende Staat vorsorglich die er-
forderlichen Schutzmaßnahmen ergreifen. Sie dsrfen nur ein Mindestmaß an Stç-
rungen im Funktionieren des Binnenmarkts hervorrufen und nicht sber das zur
Behebung der plçtzlich aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt erforderliche
Ausmaß hinausgehen.
(2) Die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten werden sber die Schutzmaß-
nahmen spttestens bei deren Inkrafttreten unterrichtet. Die Kommission kann dem
Rat den gegenseitigen Beistand nach Artikel 143 empfehlen.
(3) Auf Empfehlung der Kommission und nach Anhçrung des Wirtschafts- und
Finanzausschusses kann der Rat beschließen, dass der betreffende Mitgliedstaat diese
Schutzmaßnahmen zu tndern, auszusetzen oder aufzuheben hat.

Titel IX Beschiftigung

Artikel 145 (ex-Artikel 125 EGV)

Die Mitgliedstaaten und die Union arbeiten nach diesem Titel auf die Entwicklung
einer koordinierten Beschtftigungsstrategie und insbesondere auf die Fçrderung der
Qualifizierung, Ausbildung und Anpassungsfthigkeit der Arbeitnehmer sowie der
Fthigkeit der Arbeitsmtrkte hin, auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels
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zu reagieren, um die Ziele des Artikels 3 des Vertrags sber die Europtische Union
zu erreichen.

Artikel 146 (ex-Artikel 126 EGV)

(1) Die Mitgliedstaaten tragen durch ihre Beschtftigungspolitik im Einklang mit
den nach Artikel 121 Absatz 2 verabschiedeten Grundzsgen der Wirtschaftspolitik
der Mitgliedstaaten und der Union zur Erreichung der in Artikel 145 genannten
Ziele bei.
(2) Die Mitgliedstaaten betrachten die Fçrderung der Beschtftigung als Angelegen-
heit von gemeinsamem Interesse und stimmen ihre diesbezsglichen Tttigkeiten
nach Maßgabe des Artikels 148 im Rat aufeinander ab, wobei die einzelstaatlichen
Gepflogenheiten in Bezug auf die Verantwortung der Sozialpartner berscksichtigt
werden.

Artikel 147 (ex-Artikel 127 EGV)

(1) Die Union trtgt zu einem hohen Beschtftigungsniveau bei, indem sie die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fçrdert und deren Maßnahmen in die-
sem Bereich unterststzt und erforderlichenfalls ergtnzt. Hierbei wird die Zusttn-
digkeit der Mitgliedstaaten beachtet.
(2) Das Ziel eines hohen Beschtftigungsniveaus wird bei der Festlegung und
Durchfshrung der Unionspolitiken und -maßnahmen berscksichtigt.

Artikel 148 (ex-Artikel 128 EGV)

(1) Anhand eines gemeinsamen Jahresberichts des Rates und der Kommission prsft
der Europtische Rat jthrlich die Beschtftigungslage in der Union und nimmt hier-
zu Schlussfolgerungen an.
(2) Anhand der Schlussfolgerungen des Europtischen Rates legt der Rat auf Vor-
schlag der Kommission und nach Anhçrung des Europtischen Parlaments, des
Wirtschafts- und Sozialausschusses, des Ausschusses der Regionen und des in Ar-
tikel 150 genannten Beschtftigungsausschusses jthrlich Leitlinien fest, welche die
Mitgliedstaaten in ihrer Beschtftigungspolitik berscksichtigen. Diese Leitlinien
msssen mit den nach Artikel 121 Absatz 2 verabschiedeten Grundzsgen in Ein-
klang stehen.
(3) Jeder Mitgliedstaat sbermittelt dem Rat und der Kommission jthrlich einen
Bericht sber die wichtigsten Maßnahmen, die er zur Durchfshrung seiner Beschtf-
tigungspolitik im Lichte der beschtftigungspolitischen Leitlinien nach Absatz 2 ge-
troffen hat.
(4) Anhand der in Absatz 3 genannten Berichte und nach Stellungnahme des Be-
schtftigungsausschusses unterzieht der Rat die Durchfshrung der Beschtftigungs-
politik derMitgliedstaaten im Lichte der beschtftigungspolitischen Leitlinien jthrlich
einer Prsfung. Der Rat kann dabei auf Empfehlung der Kommission Emp-
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fehlungen an dieMitgliedstaaten richten, wenn er dies aufgrund der Ergebnisse dieser
Prsfung fsr angebracht htlt.
(5) Auf der Grundlage der Ergebnisse der genannten Prsfung erstellen der Rat und
die Kommission einen gemeinsamen Jahresbericht fsr den Europtischen Rat sber
die Beschtftigungslage in der Union und sber die Umsetzung der beschtftigungs-
politischen Leitlinien.

Artikel 149 (ex-Artikel 129 EGV)

Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie
des Ausschusses der Regionen Anreizmaßnahmen zur Fçrderung der Zusammen-
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zur Unterststzung ihrer Beschtftigungs-
maßnahmen durch Initiativen beschließen, die darauf abzielen, den Austausch von
Informationen und bewthrten Verfahren zu entwickeln, vergleichende Analysen
undGutachten bereitzustellen sowie innovative Ansttze zu fçrdern und Erfahrungen
zu bewerten, und zwar insbesondere durch den Rsckgriff auf Pilotvorhaben.
Diese Maßnahmen schließen keinerlei Harmonisierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten ein.

Artikel 150 (ex-Artikel 130 EGV)

Der Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, setzt nach Anhçrung des Euro-
ptischen Parlaments einen Beschtftigungsausschuss mit beratender Funktion zur
Fçrderung der Koordinierung der Beschtftigungs- und Arbeitsmarktpolitik der
Mitgliedstaaten ein. Der Ausschuss hat folgende Aufgaben:
– Er verfolgt die Beschtftigungslage und die Beschtftigungspolitik in den Mitglied-

staaten und der Union;
– er gibt unbeschadet des Artikels 240 auf Ersuchen des Rates oder der Kommis-

sion oder von sich aus Stellungnahmen ab und trtgt zur Vorbereitung der in
Artikel 148 genannten Beratungen des Rates bei.

Bei der Erfsllung seines Auftrags hçrt der Ausschuss die Sozialpartner.
Jeder Mitgliedstaat und die Kommission entsenden zwei Mitglieder in den Aus-
schuss.

Titel X Sozialpolitik

Artikel 151 (ex-Artikel 136 EGV)

Die Union und die Mitgliedstaaten verfolgen eingedenk der sozialen Grundrechte,
wie sie in der am 18. Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europtischen So-
zialcharta und in der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitneh-
mer von 1989 festgelegt sind, folgende Ziele: die Fçrderung der Beschtftigung, die
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf demWege des
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Fortschritts ihre Angleichung zu ermçglichen, einen angemessenen sozialen Schutz,
den sozialen Dialog, die Entwicklung des Arbeitskrtftepotenzials im Hinblick auf
ein dauerhaft hohes Beschtftigungsniveau und die Bektmpfung von Ausgrenzun-
gen.
Zu diesem Zweck fshren die Union und die Mitgliedstaaten Maßnahmen durch,
die der Vielfalt der einzelstaatlichen Gepflogenheiten, insbesondere in den vertrag-
lichen Beziehungen, sowie der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfthigkeit der
Wirtschaft der Union zu erhalten, Rechnung tragen.
Sie sind der Auffassung, dass sich eine solche Entwicklung sowohl aus dem eine
Abstimmung der Sozialordnungen begsnstigenden Wirken des Binnenmarkts als
auch aus den in den Vertrtgen vorgesehenen Verfahren sowie aus der Angleichung
ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergeben wird.

Artikel 152

Die Union anerkennt und fçrdert die Rolle der Sozialpartner auf Ebene der Union
unter Berscksichtigung der Unterschiedlichkeit der nationalen Systeme. Sie fçrdert
den sozialen Dialog und achtet dabei die Autonomie der Sozialpartner.
Der Dreigliedrige Sozialgipfel fsr Wachstum und Beschtftigung trtgt zum sozialen
Dialog bei.

Artikel 153 (ex-Artikel 137 EGV)

(1) Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 151 unterststzt und ergtnzt die
Union die Tttigkeit der Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten:
a) Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und

der Sicherheit der Arbeitnehmer,
b) Arbeitsbedingungen,
c) soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer,
d) Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags,
e) Unterrichtung und Anhçrung der Arbeitnehmer,
f) Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-

interessen, einschließlich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 5,
g) Beschtftigungsbedingungen der Staatsangehçrigen dritter Ltnder, die sich recht-

mtßig im Gebiet der Union aufhalten,
h) berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen, un-

beschadet des Artikels 166,
i) Chancengleichheit von Mtnnern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleich-

behandlung am Arbeitsplatz,
j) Bektmpfung der sozialen Ausgrenzung,
k) Modernisierungder Systemedes sozialenSchutzes, unbeschadet desBuchstabens c.
(2) Zu diesem Zweck kçnnen das Europtische Parlament und der Rat
a) unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften der Mitgliedstaaten Maßnahmen annehmen, die dazu bestimmt sind,
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die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch Initiativen zu fçrdern,
die die Verbesserung des Wissensstands, die Entwicklung des Austauschs von
Informationen und bewthrten Verfahren, die Fçrderung innovativer Ansttze
und die Bewertung von Erfahrungen zum Ziel haben;

b) in den in Absatz 1 Buchstaben a bis i genannten Bereichen unter Berscksich-
tigung der in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen und tech-
nischen Regelungen durch Richtlinien Mindestvorschriften erlassen, die schritt-
weise anzuwenden sind. Diese Richtlinien sollen keine verwaltungsmtßigen,
finanziellen oder rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der Grsndung und Ent-
wicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen.

Das Europtische Parlament und der Rat beschließen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und
des Ausschusses der Regionen.
In den in Absatz 1 Buchstaben c, d, f und g genannten Bereichen beschließt der Rat
einstimmig gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhçrung des
Europtischen Parlaments und der genannten Ausschssse.
Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission nach Anhçrung des Eu-
roptischen Parlaments beschließen, dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren
auf Absatz 1 Buchstaben d, f und g angewandt wird.
(3) Ein Mitgliedstaat kann den Sozialpartnern auf deren gemeinsamen Antrag die
Durchfshrung von aufgrund des Absatzes 2 angenommenen Richtlinien oder ge-
gebenenfalls die Durchfshrung eines nach Artikel 155 erlassenen Beschlusses des
Rates sbertragen.
In diesem Fall vergewissert sich der Mitgliedstaat, dass die Sozialpartner spttestens
zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Richtlinie umgesetzt oder ein Beschluss durch-
gefshrt sein muss, im Wege einer Vereinbarung die erforderlichen Vorkehrungen
getroffen haben; dabei hat der Mitgliedstaat alle erforderlichen Maßnahmen zu
treffen, um jederzeit gewthrleisten zu kçnnen, dass die durch diese Richtlinie
oder diesen Beschluss vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden.
(4) Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestimmungen
– bershren nicht die anerkannte Befugnis der Mitgliedstaaten, die Grundprinzipien

ihres Systems der sozialen Sicherheit festzulegen, und dsrfen das finanzielle
Gleichgewicht dieser Systeme nicht erheblich beeintrtchtigen;

– hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizube-
halten oder zu treffen, die mit den Vertrtgen vereinbar sind.

(5) Dieser Artikel gilt nicht fsr das Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht, das Streik-
recht sowie das Aussperrungsrecht.

Artikel 154 (ex-Artikel 138 EGV)

(1) Die Kommission hat die Aufgabe, die Anhçrung der Sozialpartner auf Unions-
ebene zu fçrdern, und erltsst alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den Dialog
zwischen den Sozialpartnern zu erleichtern, wobei sie fsr Ausgewogenheit bei der
Unterststzung der Parteien sorgt.
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(2) Zu diesem Zweck hçrt die Kommission vor Unterbreitung von Vorschltgen im
Bereich der Sozialpolitik die Sozialpartner zu der Frage, wie eine Unionsaktion
gegebenenfalls ausgerichtet werden sollte.
(3) Htlt die Kommission nach dieser Anhçrung eine Unionsmaßnahme fsr zweck-
mtßig, so hçrt sie die Sozialpartner zum Inhalt des in Aussicht genommenen Vor-
schlags. Die Sozialpartner sbermitteln der Kommission eine Stellungnahme oder
gegebenenfalls eine Empfehlung.
(4) Bei den Anhçrungen nach den Absttzen 2 und 3 kçnnen die Sozialpartner der
Kommission mitteilen, dass sie den Prozess nach Artikel 155 in Gang setzen wollen.
Die Dauer dieses Prozesses darf hçchstens neun Monate betragen, sofern die be-
troffenen Sozialpartner und die Kommission nicht gemeinsam eine Verltngerung
beschließen.

Artikel 155 (ex-Artikel 139 EGV)

(1) Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Unionsebene kann, falls sie es
wsnschen, zur Herstellung vertraglicher Beziehungen einschließlich des Abschlus-
ses von Vereinbarungen fshren.
(2) Die Durchfshrung der auf Unionsebene geschlossenen Vereinbarungen erfolgt
entweder nach den jeweiligen Verfahren und Gepflogenheiten der Sozialpartner
und der Mitgliedstaaten oder – in den durch Artikel 153 erfassten Bereichen – auf
gemeinsamen Antrag der Unterzeichnerparteien durch einen Beschluss des Rates
auf Vorschlag der Kommission. Das Europtische Parlament wird unterrichtet.
Der Rat beschließt einstimmig, sofern die betreffende Vereinbarung eine oder
mehrere Bestimmungen betreffend einen der Bereiche enthtlt, fsr die nach Arti-
kel 153 Absatz 2 Einstimmigkeit erforderlich ist.

Artikel 156 (ex-Artikel 140 EGV)

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Vertrtge fçrdert die Kommission im
Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Artikels 151 die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten und erleichtert die Abstimmung ihres Vorgehens in allen
unter dieses Kapitel fallenden Bereichen der Sozialpolitik, insbesondere auf dem
Gebiet
– der Beschtftigung,
– des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen,
– der beruflichen Ausbildung und Fortbildung,
– der sozialen Sicherheit,
– der Verhstung von Berufsunftllen und Berufskrankheiten,
– des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit,
– des Koalitionsrechts und der Kollektivverhandlungen zwischen Arbeitgebern

und Arbeitnehmern.
Zu diesem Zweck wird die Kommission in enger Verbindung mit den Mitglied-
staaten durch Untersuchungen, Stellungnahmen und die Durchfshrung von Kon-
sultationen in Bezug auf innerstaatlich oder in den internationalen Organisationen

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 114/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

114

Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union (AEUV)



zu behandelnde Fragen tttig, und zwar insbesondere im Wege von Initiativen, die
darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Austausch bewthrter
Verfahren durchzufshren und die erforderlichen Elemente fsr eine regelmtßige
wberwachung und Bewertung auszuarbeiten. Das Europtische Parlament wird
in vollem Umfang unterrichtet.
Vor Abgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Stellungnahmen hçrt die Kommis-
sion den Wirtschafts- und Sozialausschuss.

Artikel 157 (ex-Artikel 141 EGV)

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts
fsr Mtnner und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher.
(2) Unter »Entgelt« im Sinne dieses Artikels sind die sblichen Grund- oder Min-
destlçhne und -gehtlter sowie alle sonstigen Vergstungen zu verstehen, die der
Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhtltnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar
oder mittelbar in bar oder in Sachleistungen zahlt.
Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts be-
deutet,
a) dass das Entgelt fsr eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der glei-

chen Maßeinheit festgesetzt wird,
b) dass fsr eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz

gleich ist.
(3) Das Europtische Parlament und der Rat beschließen gemtß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses Maßnahmen zur Gewthrleistung der Anwendung des Grundsatzes der Chan-
cengleichheit und der Gleichbehandlung von Mtnnern und Frauen in Arbeits- und
Beschtftigungsfragen, einschließlich des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei glei-
cher oder gleichwertiger Arbeit.
(4) Im Hinblick auf die effektive Gewthrleistung der vollen Gleichstellung von
Mtnnern und Frauen im Arbeitsleben hindert der Grundsatz der Gleichbehandlung
die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Erleichterung der Berufstttigkeit des unterre-
prtsentierten Geschlechts oder zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von Benach-
teiligungen in der beruflichen Laufbahn spezifische Vergsnstigungen beizubehalten
oder zu beschließen.

Artikel 158 (ex-Artikel 142 EGV)

Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, die bestehende Gleichwertigkeit der Ordnungen
sber die bezahlte Freizeit beizubehalten.

Artikel 159 (ex-Artikel 143 EGV)

Die Kommission erstellt jthrlich einen Bericht sber den Stand der Verwirklichung
der in Artikel 151 genannten Ziele sowie sber die demografische Lage in der Uni-
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on. Sie sbermittelt diesen Bericht dem Europtischen Parlament, dem Rat und dem
Wirtschafts- und Sozialausschuss.

Artikel 160 (ex-Artikel 144 EGV)

Der Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, setzt nach Anhçrung des Eu-
roptischen Parlaments einen Ausschuss fsr Sozialschutz mit beratender Aufgabe
ein, um die Zusammenarbeit im Bereich des sozialen Schutzes zwischen den Mit-
gliedstaaten und mit der Kommission zu fçrdern. Der Ausschuss hat folgende Auf-
gaben:
– Er verfolgt die soziale Lage und die Entwicklung der Politiken im Bereich des

sozialen Schutzes in den Mitgliedstaaten und der Union;
– er fçrdert den Austausch von Informationen, Erfahrungen und bewthrten Ver-

fahren zwischen den Mitgliedstaaten und mit der Kommission;
– unbeschadet des Artikels 240 arbeitet er auf Ersuchen des Rates oder der Kom-

mission oder von sich aus in seinem Zusttndigkeitsbereich Berichte aus, gibt
Stellungnahmen ab oder wird auf andere Weise tttig.

Bei der Erfsllung seines Auftrags stellt der Ausschuss geeignete Kontakte zu den
Sozialpartnern her.
Jeder Mitgliedstaat und die Kommission ernennen zwei Mitglieder des Ausschusses.

Artikel 161 (ex-Artikel 145 EGV)

Der Jahresbericht der Kommission an das Europtische Parlament hat stets ein be-
sonderes Kapitel sber die Entwicklung der sozialen Lage in der Union zu enthal-
ten.
Das Europtische Parlament kann die Kommission auffordern, Berichte sber be-
sondere, die soziale Lage betreffende Fragen auszuarbeiten.

Titel XI Der Europiische Sozialfonds

Artikel 162 (ex-Artikel 146 EGV)

Um die Beschtftigungsmçglichkeiten der Arbeitskrtfte im Binnenmarkt zu verbes-
sern und damit zur Hebung der Lebenshaltung beizutragen, wird nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen ein Europtischer Sozialfonds errichtet, dessen Ziel es ist,
innerhalb der Union die berufliche Verwendbarkeit und die çrtliche und berufliche
Mobilittt der Arbeitskrtfte zu fçrdern sowie die Anpassung an die industriellen
Wandlungsprozesse und an Vertnderungen der Produktionssysteme insbesondere
durch berufliche Bildung und Umschulung zu erleichtern.

Artikel 163 (ex-Artikel 147 EGV)

Die Verwaltung des Fonds obliegt der Kommission.
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Die Kommission wird hierbei von einem Ausschuss unterststzt, der aus Vertretern
der Regierungen sowie der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbtnde besteht;
den Vorsitz fshrt ein Mitglied der Kommission.

Artikel 164 (ex-Artikel 148 EGV)

Das Europtische Parlament und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie
des Ausschusses der Regionen die den Europtischen Sozialfonds betreffenden
Durchfshrungsverordnungen.

Titel XII Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport

Artikel 165 (ex-Artikel 149 EGV)

(1) Die Union trtgt zur Entwicklung einer qualitativ hoch stehenden Bildung da-
durch bei, dass sie die Zusammenarbeit zwischen denMitgliedstaaten fçrdert und die
Tttigkeit der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mit-
gliedstaaten fsr die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der
Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen erforderlichenfalls unterststzt und ergtnzt.
Die Union trtgt zur Fçrderung der europtischen Dimension des Sports bei und
berscksichtigt dabei dessen besondere Merkmale, dessen auf freiwilligem Engage-
ment basierende Strukturen sowie dessen soziale und ptdagogische Funktion.
(2) Die Tttigkeit der Union hat folgende Ziele:
– Entwicklung der europtischen Dimension im Bildungswesen, insbesondere

durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen der Mitgliedstaaten;
– Fçrderung der Mobilittt von Lernenden und Lehrenden, auch durch die Fçr-

derung der akademischen Anerkennung der Diplome und Studienzeiten;
– Fçrderung der Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen;
– Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs sber gemeinsame Probleme

im Rahmen der Bildungssysteme der Mitgliedstaaten;
– Fçrderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des Austauschs sozialptdago-

gischer Betreuer und versttrkte Beteiligung der Jugendlichen am demokratischen
Leben in Europa;

– Fçrderung der Entwicklung der Fernlehre;
– Entwicklung der europtischen Dimension des Sports durch Fçrderung der Fair-

ness und der Offenheit von Sportwettktmpfen und der Zusammenarbeit zwi-
schen den fsr den Sport verantwortlichen Organisationen sowie durch den
Schutz der kçrperlichen und seelischen Unversehrtheit der Sportler, insbeson-
dere der jsngeren Sportler.

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fçrdern die Zusammenarbeit mit dritten
Ltndern und den fsr den Bildungsbereich und den Sport zusttndigen internatio-
nalen Organisationen, insbesondere dem Europarat.
(4) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels
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– erlassen das Europtische Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
und des Ausschusses der Regionen Fçrdermaßnahmen unter Ausschluss jeglicher
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten;

– erltsst der Rat auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen.

Artikel 166 (ex-Artikel 150 EGV)

(1) Die Union fshrt eine Politik der beruflichen Bildung, welche die Maßnahmen
der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten
fsr Inhalt und Gestaltung der beruflichen Bildung unterststzt und ergtnzt.
(2) Die Tttigkeit der Union hat folgende Ziele:
– Erleichterung der Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse, insbeson-

dere durch berufliche Bildung und Umschulung;
– Verbesserung der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung zur Erleichte-

rung der beruflichen Eingliederung und Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt;

– Erleichterung der Aufnahme einer beruflichen Bildung sowie Fçrderung der
Mobilittt der Ausbilder und der in beruflicher Bildung befindlichen Personen,
insbesondere der Jugendlichen;

– Fçrderung der Zusammenarbeit in Fragen der beruflichen Bildung zwischen
Unterrichtsanstalten und Unternehmen;

– Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs sber gemeinsame Probleme
im Rahmen der Berufsbildungssysteme der Mitgliedstaaten.

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fçrdern die Zusammenarbeit mit dritten
Ltndern und den fsr die berufliche Bildung zusttndigen internationalen Organi-
sationen.
(4) Das Europtische Parlament und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
sowie des Ausschusses der Regionen Maßnahmen, die zur Verwirklichung der Zie-
le dieses Artikels beitragen, unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, und der Rat erltsst auf Vorschlag
der Kommission Empfehlungen.

Titel XIII Kultur

Artikel 167 (ex-Artikel 151 EGV)

(1) Die Union leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten
unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Her-
vorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes.
(2) Die Union fçrdert durch ihre Tttigkeit die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und unterststzt und ergtnzt erforderlichenfalls deren Tttigkeit
in folgenden Bereichen:
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– Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Geschichte der eu-
roptischen Vçlker,

– Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europtischer Bedeutung,
– nichtkommerzieller Kulturaustausch,
– ksnstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen Be-

reich.
(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fçrdern die Zusammenarbeit mit dritten
Ltndern und den fsr den Kulturbereich zusttndigen internationalen Organisatio-
nen, insbesondere mit dem Europarat.
(4) Die Union trtgt bei ihrer Tttigkeit aufgrund anderer Bestimmungen der
Vertrtge den kulturellen Aspekten Rechnung, insbesondere zur Wahrung und
Fçrderung der Vielfalt ihrer Kulturen.
(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels
– erlassen das Europtische Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen

Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Ausschusses der Regionen
Fçrdermaßnahmen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten.

– erltsst der Rat auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen.

Titel XIV Gesundheitswesen

Artikel 168 (ex-Artikel 152 EGV)

(1) Bei der Festlegung und Durchfshrung aller Unionspolitiken und -maßnahmen
wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.
Die Tttigkeit der Union ergtnzt die Politik der Mitgliedstaaten und ist auf die
Verbesserung der Gesundheit der Bevçlkerung, die Verhstung von Humankrank-
heiten und die Beseitigung von Ursachen fsr die Gefthrdung der kçrperlichen und
geistigen Gesundheit gerichtet. Sie umfasst die Bektmpfung der weit verbreiteten
schweren Krankheiten, wobei die Erforschung der Ursachen, der wbertragung und
der Verhstung dieser Krankheiten sowie Gesundheitsinformation und -erziehung
gefçrdert werden; außerdem umfasst sie die Beobachtung, frshzeitige Meldung und
Bektmpfung schwerwiegender grenzsberschreitender Gesundheitsgefahren.
Die Union ergtnzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verringerung drogen-
konsumbedingter Gesundheitsschtden einschließlich der Informations- und Vor-
beugungsmaßnahmen.
(2) Die Union fçrdert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in den in
diesem Artikel genannten Bereichen und unterststzt erforderlichenfalls deren Tt-
tigkeit. Sie fçrdert insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten,
die darauf abzielt, die Komplementarittt ihrer Gesundheitsdienste in den Grenz-
gebieten zu verbessern.
Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander im Benehmen mit der Kommis-
sion ihre Politiken und Programme in den in Absatz 1 genannten Bereichen. Die
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Kommission kann in enger Verbindung mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen
ergreifen, die dieser Koordinierung fçrderlich sind, insbesondere Initiativen, die
darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Austausch bewthrter
Verfahren durchzufshren und die erforderlichen Elemente fsr eine regelmtßige
wberwachung und Bewertung auszuarbeiten. Das Europtische Parlament wird
in vollem Umfang unterrichtet.
(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fçrdern die Zusammenarbeit mit dritten
Ltndern und den fsr das Gesundheitswesen zusttndigen internationalen Organi-
sationen.
(4) Abweichend von Artikel 2 Absatz 5 und Artikel 6 Buchstabe a tragen das Eu-
roptische Parlament und der Rat nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe k gemtß dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen mit folgenden Maßnahmen
zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels bei, um den gemeinsamen Sicherheits-
anliegen Rechnung zu tragen:
a) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualittts- und Sicherheitsstandards fsr Or-

gane und Substanzen menschlichen Ursprungs sowie fsr Blut und Blutderivate;
diese Maßnahmen hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutz-
maßnahmen beizubehalten oder einzufshren;

b) Maßnahmen in den Bereichen Veterintrwesen und Pflanzenschutz, die unmit-
telbar den Schutz der Gesundheit der Bevçlkerung zum Ziel haben;

c) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualittts- und Sicherheitsstandards fsr Arz-
neimittel und Medizinprodukte.

(5) Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen unter Ausschluss jeglicher
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemtß dem ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses und des Ausschusses der Regionen auch Fçrdermaßnahmen zum Schutz
und zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit sowie insbesondere zur Be-
ktmpfung der weit verbreiteten schweren grenzsberschreitenden Krankheiten,
Maßnahmen zur Beobachtung, frshzeitigen Meldung und Bektmpfung schwer-
wiegender grenzsberschreitender Gesundheitsgefahren sowie Maßnahmen, die un-
mittelbar den Schutz der Gesundheit der Bevçlkerung vor Tabakkonsum und Al-
koholmissbrauch zum Ziel haben, erlassen.
(6) Der Rat kann ferner auf Vorschlag der Kommission fsr die in diesem Artikel
genannten Zwecke Empfehlungen erlassen.
(7) Bei der Tttigkeit der Union wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten fsr die
Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie fsr die Organisation des Gesundheits-
wesens und die medizinische Versorgung gewahrt. Die Verantwortung der Mit-
gliedstaaten umfasst die Verwaltung des Gesundheitswesens und der medizinischen
Versorgung sowie die Zuweisung der dafsr bereitgestellten Mittel. Die Maßnah-
men nach Absatz 4 Buchstabe a lassen die einzelstaatlichen Regelungen sber die
Spende oder die medizinische Verwendung von Organen und Blut unbershrt.
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Titel XV Verbraucherschutz

Artikel 169 (ex-Artikel 153 EGV)

(1) Zur Fçrderung der Interessen der Verbraucher und zur Gewthrleistung eines
hohen Verbraucherschutzniveaus leistet die Union einen Beitrag zum Schutz der
Gesundheit, der Sicherheit und der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher
sowie zur Fçrderung ihres Rechtes auf Information, Erziehung und Bildung
von Vereinigungen zur Wahrung ihrer Interessen.
(2) Die Union leistet einen Beitrag zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele
durch
a) Maßnahmen, die sie im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts nach

Artikel 114 erltsst;
b) Maßnahmen zur Unterststzung, Ergtnzung und wberwachung der Politik der

Mitgliedstaaten.
(3) Das Europtische Parlament und der Rat beschließen gemtß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses die Maßnahmen nach Absatz 2 Buchstabe b.
(4) Die nach Absatz 3 beschlossenen Maßnahmen hindern die einzelnen Mitglied-
staaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen.
Diese Maßnahmen msssen mit den Vertrtgen vereinbar sein. Sie werden der Kom-
mission mitgeteilt.

Titel XVI Transeuropiische Netze

Artikel 170 (ex-Artikel 154 EGV)

(1) Um einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Artikel 26 und 174 zu
leisten und den Bsrgern der Union, den Wirtschaftsbeteiligten sowie den regio-
nalen und lokalen Gebietskçrperschaften in vollem Umfang die Vorteile zugute
kommen zu lassen, die sich aus der Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen
ergeben, trtgt die Union zum Auf- und Ausbau transeuroptischer Netze in den
Bereichen der Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieinfrastruktur bei.
(2) Die Tttigkeit der Union zielt im Rahmen eines Systems offener und wett-
bewerbsorientierter Mtrkte auf die Fçrderung des Verbunds und der Interopera-
bilittt der einzelstaatlichen Netze sowie des Zugangs zu diesen Netzen ab. Sie trtgt
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung, insulare, eingeschlossene und am
Rande gelegene Gebiete mit den zentralen Gebieten der Union zu verbinden.

Artikel 171 (ex-Artikel 155 EGV)

(1) Zur Erreichung der Ziele des Artikels 170 geht die Union wie folgt vor:
– Sie stellt eine Reihe von Leitlinien auf, in denen die Ziele, die Priorittten und

die Grundzsge der im Bereich der transeuroptischen Netze in Betracht gezo-
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genen Aktionen erfasst werden; in diesen Leitlinien werden Vorhaben von ge-
meinsamem Interesse ausgewiesen;

– sie fshrt jede Aktion durch, die sich gegebenenfalls als notwendig erweist, um die
Interoperabilittt der Netze zu gewthrleisten, insbesondere im Bereich der Har-
monisierung der technischen Normen;

– sie kann von den Mitgliedstaaten unterststzte Vorhaben von gemeinsamem In-
teresse, die im Rahmen der Leitlinien gemtß dem ersten Gedankenstrich aus-
gewiesen sind, insbesondere in Form von Durchfshrbarkeitsstudien, Anleihe-
bsrgschaften oder Zinszuschsssen unterststzen; die Union kann auch sber
den nach Artikel 177 errichteten Kohtsionsfonds zu spezifischen Verkehrsinfra-
strukturvorhaben in den Mitgliedstaaten finanziell beitragen.

Die Union berscksichtigt bei ihren Maßnahmen die potenzielle wirtschaftliche
Lebensfthigkeit der Vorhaben.
(2) Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander in Verbindung mit der Kom-
mission die einzelstaatlichen Politiken, die sich erheblich auf die Verwirklichung
der Ziele des Artikels 170 auswirken kçnnen. Die Kommission kann in enger Zu-
sammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koor-
dinierung fçrderlich sind.
(3) Die Union kann beschließen, mit dritten Ltndern zur Fçrderung von Vorhaben
von gemeinsamem Interesse sowie zur Sicherstellung der Interoperabilittt der Netze
zusammenzuarbeiten.

Artikel 172 (ex-Artikel 156 EGV)

Die Leitlinien und die sbrigen Maßnahmen nach Artikel 171 Absatz 1 werden vom
Europtischen Parlament und vom Rat gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Aus-
schusses der Regionen festgelegt.
Leitlinien und Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die das Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats betreffen, bedsrfen der Billigung des betroffenen Mitgliedstaats.

Titel XVII Industrie

Artikel 173 (ex-Artikel 157 EGV)

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten sorgen dafsr, dass die notwendigen Voraus-
setzungen fsr die Wettbewerbsfthigkeit der Industrie der Union gewthrleistet sind.
Zu diesem Zweck zielt ihre Tttigkeit entsprechend einem System offener und
wettbewerbsorientierter Mtrkte auf Folgendes ab:
– Erleichterung der Anpassung der Industrie an die strukturellen Vertnderungen;
– Fçrderung eines fsr die Initiative und Weiterentwicklung der Unternehmen in

der gesamten Union, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen,
gsnstigen Umfelds;
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– Fçrderung eines fsr die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen gsnstigen
Umfelds;

– Fçrderung einer besseren Nutzung des industriellen Potenzials der Politik in den
Bereichen Innovation, Forschung und technologische Entwicklung.

(2) Die Mitgliedstaaten konsultieren einander in Verbindung mit der Kommission
und koordinieren, soweit erforderlich, ihre Maßnahmen. Die Kommission kann
alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordinierung fçrderlich sind, insbesondere
Initiativen, die darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Aus-
tausch bewthrter Verfahren durchzufshren und die erforderlichen Elemente fsr
eine regelmtßige wberwachung und Bewertung auszuarbeiten. Das Europtische
Parlament wird in vollem Umfang unterrichtet.
(3) Die Union trtgt durch die Politik und die Maßnahmen, die sie aufgrund an-
derer Bestimmungen der Vertrtge durchfshrt, zur Erreichung der Ziele des Ab-
satzes 1 bei. Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen unter Ausschluss jeg-
licher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemtß dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und
Sozialausschusses spezifische Maßnahmen zur Unterststzung der in den Mitglied-
staaten durchgefshrten Maßnahmen im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele
des Absatzes 1 beschließen.
Dieser Titel bietet keine Grundlage dafsr, dass die Union irgendeine Maßnahme
einfshrt, die zu Wettbewerbsverzerrungen fshren kçnnte oder steuerliche Vor-
schriften oder Bestimmungen betreffend die Rechte und Interessen der Arbeitneh-
mer enthtlt.

Titel XVIII Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer
Zusammenhalt

Artikel 174 (ex-Artikel 158 EGV)

Die Union entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur Sttrkung ihres wirt-
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, um eine harmonische Ent-
wicklung der Union als Ganzes zu fçrdern.
Die Union setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungs-
stand der verschiedenen Regionen und den Rsckstand der am sttrksten benach-
teiligten Gebiete zu verringern.
Unter den betreffenden Gebieten gilt besondere Aufmerksamkeit den ltndlichen
Gebieten, den vom industriellen Wandel betroffenen Gebieten und den Gebieten
mit schweren und dauerhaften natsrlichen oder demografischen Nachteilen, wie
den nçrdlichsten Regionen mit sehr geringer Bevçlkerungsdichte sowie den Insel-,
Grenz- und Bergregionen.
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Artikel 175 (ex-Artikel 159 EGV)

Die Mitgliedstaaten fshren und koordinieren ihre Wirtschaftspolitik in der Weise,
dass auch die in Artikel 174 genannten Ziele erreicht werden. Die Festlegung und
Durchfshrung der Politiken und Aktionen der Union sowie die Errichtung des
Binnenmarkts berscksichtigen die Ziele des Artikels 174 und tragen zu deren Ver-
wirklichung bei. Die Union unterststzt auch diese Bemshungen durch die Politik,
die sie mit Hilfe der Strukturfonds (Europtischer Ausrichtungs- und Garantiefonds
fsr die Landwirtschaft – Abteilung Ausrichtung, Europtischer Sozialfonds, Euro-
ptischer Fonds fsr regionale Entwicklung), der Europtischen Investitionsbank und
der sonstigen vorhandenen Finanzierungsinstrumente fshrt.
Die Kommission erstattet dem Europtischen Parlament, dem Rat, demWirtschafts-
und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen alle drei Jahre Bericht sber
die Fortschritte bei der Verwirklichung des wirtschaftlichen, sozialen und territo-
rialen Zusammenhalts und sber die Art und Weise, in der die in diesem Artikel
vorgesehenen Mittel hierzu beigetragen haben. Diesem Bericht werden erforder-
lichenfalls entsprechende Vorschltge beigefsgt.
Falls sich spezifische Aktionen außerhalb der Fonds und unbeschadet der im Rah-
men der anderen Politiken der Union beschlossenen Maßnahmen als erforderlich
erweisen, so kçnnen sie vom Europtischen Parlament und vom Rat gemtß dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses und des Ausschusses der Regionen beschlossen werden.

Artikel 176 (ex-Artikel 160 EGV)

Aufgabe des Europtischen Fonds fsr regionale Entwicklung ist es, durch Betei-
ligung an der Entwicklung und an der strukturellen Anpassung der rscksttndigen
Gebiete und an der Umstellung der Industriegebiete mit rsckltufiger Entwicklung
zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Union bei-
zutragen.

Artikel 177 (ex-Artikel 161 EGV)

Unbeschadet des Artikels 178 legen das Europtische Parlament und der Rat durch
Verordnungen gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhç-
rung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen die
Aufgaben, die vorrangigen Ziele und die Organisation der Strukturfonds fest, was
ihre Neuordnung einschließen kann. Nach demselben Verfahren werden ferner die
fsr die Fonds geltenden allgemeinen Regeln sowie die Bestimmungen festgelegt,
die zur Gewthrleistung einer wirksamen Arbeitsweise und zur Koordinierung der
Fonds sowohl untereinander als auch mit den anderen vorhandenen Finanzierungs-
instrumenten erforderlich sind.
Ein nach demselben Verfahren errichteter Kohtsionsfonds trtgt zu Vorhaben in den
Bereichen Umwelt und transeuroptische Netze auf dem Gebiet der Verkehrsinfra-
struktur finanziell bei.
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Artikel 178 (ex-Artikel 162 EGV)

Die den Europtischen Fonds fsr regionale Entwicklung betreffenden Durchfsh-
rungsverordnungen werden vom Europtischen Parlament und vom Rat gemtß
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts-
und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen gefasst.
Fsr den Europtischen Ausrichtungs- und Garantiefonds fsr die Landwirtschaft,
Abteilung Ausrichtung, und den Europtischen Sozialfonds sind die Artikel 43
bzw. 164 weiterhin anwendbar.

Titel XIX Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt

Artikel 179 (ex-Artikel 163 EGV)

(1) Die Union hat zum Ziel, ihre wissenschaftlichen und technologischen Grund-
lagen dadurch zu sttrken, dass ein europtischer Raum der Forschung geschaffen
wird, in dem Freizsgigkeit fsr Forscher herrscht und wissenschaftliche Erkenntnisse
und Technologien frei ausgetauscht werden, die Entwicklung ihrer Wettbewerbs-
fthigkeit einschließlich der ihrer Industrie zu fçrdern sowie alle Forschungsmaß-
nahmen zu unterststzen, die aufgrund anderer Kapitel der Vertrtge fsr erforderlich
gehalten werden.
(2) In diesem Sinne unterststzt sie in der gesamten Union die Unternehmen –
einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen –, die Forschungszentren
und die Hochschulen bei ihren Bemshungen auf dem Gebiet der Forschung und
technologischen Entwicklung von hoher Qualittt; sie fçrdert ihre Zusammen-
arbeitsbestrebungen, damit vor allem die Forscher ungehindert sber die Grenzen
hinweg zusammenarbeiten und die Unternehmen die Mçglichkeiten des Binnen-
markts in vollem Umfang nutzen kçnnen, und zwar insbesondere durch �ffnen des
einzelstaatlichen çffentlichen Auftragswesens, Festlegung gemeinsamer Normen
und Beseitigung der dieser Zusammenarbeit entgegenstehenden rechtlichen und
steuerlichen Hindernisse.
(3) Alle Maßnahmen der Union aufgrund der Vertrtge auf dem Gebiet der For-
schung und der technologischen Entwicklung einschließlich der Demonstrations-
vorhaben werden nach Maßgabe dieses Titels beschlossen und durchgefshrt.

Artikel 180 (ex-Artikel 164 EGV)

Zur Erreichung dieser Ziele trifft die Union folgende Maßnahmen, welche die in
den Mitgliedstaaten durchgefshrten Aktionen ergtnzen:
a) Durchfshrung von Programmen fsr Forschung, technologische Entwicklung

und Demonstration unter Fçrderung der Zusammenarbeit mit und zwischen
Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen;

b) Fçrderung der Zusammenarbeit mit dritten Ltndern und internationalen Orga-
nisationen auf dem Gebiet der Forschung der Union, technologischen Entwick-
lung und Demonstration;
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c) Verbreitung und Auswertung der Ergebnisse der Tttigkeiten auf dem Gebiet der
Forschung der Union, technologischen Entwicklung und Demonstration;

d) Fçrderung der Ausbildung und der Mobilittt der Forscher aus der Union.

Artikel 181 (ex-Artikel 165 EGV)

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Tttigkeiten auf dem Ge-
biet der Forschung und der technologischen Entwicklung, um die Kohtrenz der
einzelstaatlichen Politiken und der Politik der Union sicherzustellen.
(2) Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alle
Initiativen ergreifen, die der Koordinierung nach Absatz 1 fçrderlich sind, insbeson-
dere Initiativen, die darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den
Austausch bewthrter Verfahren durchzufshren und die erforderlichen Elemente
fsr eine regelmtßige wberwachung und Bewertung auszuarbeiten. Das Europtische
Parlament wird in vollem Umfang unterrichtet.

Artikel 182 (ex-Artikel 166 EGV)

(1) Das Europtische Parlament und der Rat stellen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
ein mehrjthriges Rahmenprogramm auf, in dem alle Aktionen der Union zusam-
mengefasst werden.
In dem Rahmenprogramm werden
– die wissenschaftlichen und technologischen Ziele, die mit den Maßnahmen nach

Artikel 180 erreicht werden sollen, sowie die jeweiligen Priorittten festgelegt;
– die Grundzsge dieser Maßnahmen angegeben;
– der Gesamthçchstbetrag und die Einzelheiten der finanziellen Beteiligung der

Union am Rahmenprogramm sowie die jeweiligen Anteile der vorgesehenen
Maßnahmen festgelegt.

(2) Das Rahmenprogramm wird je nach Entwicklung der Lage angepasst oder
ergtnzt.
(3) Die Durchfshrung des Rahmenprogramms erfolgt durch spezifische Program-
me, die innerhalb einer jeden Aktion entwickelt werden. In jedem spezifischen
Programm werden die Einzelheiten seiner Durchfshrung, seine Laufzeit und
die fsr notwendig erachteten Mittel festgelegt. Die Summe der in den spezifischen
Programmen fsr notwendig erachteten Betrtge darf den fsr das Rahmenprogramm
und fsr jede Aktion festgesetzten Gesamthçchstbetrag nicht sberschreiten.
(4) Die spezifischen Programme werden vom Rat gemtß einem besonderen Ge-
setzgebungsverfahren nach Anhçrung des Europtischen Parlaments und des Wirt-
schafts- und Sozialausschusses beschlossen.
(5) Ergtnzend zu den in dem mehrjthrigen Rahmenprogramm vorgesehenen Ak-
tionen erlassen das Europtische Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses die Maßnahmen, die fsr die Verwirklichung des Europtischen Raums der For-
schung notwendig sind.
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Artikel 183 (ex-Artikel 167 EGV)

Zur Durchfshrung des mehrjthrigen Rahmenprogramms legt die Union Folgendes
fest:
– die Regeln fsr die Beteiligung der Unternehmen, der Forschungszentren und

der Hochschulen;
– die Regeln fsr die Verbreitung der Forschungsergebnisse.

Artikel 184 (ex-Artikel 168 EGV)

Bei der Durchfshrung des mehrjthrigen Rahmenprogramms kçnnen Zusatzpro-
gramme beschlossen werden, an denen nur bestimmte Mitgliedstaaten teilnehmen,
die sie vorbehaltlich einer etwaigen Beteiligung der Union auch finanzieren.
Die Union legt die Regeln fsr die Zusatzprogramme fest, insbesondere hinsichtlich
der Verbreitung der Kenntnisse und des Zugangs anderer Mitgliedstaaten.

Artikel 185 (ex-Artikel 169 EGV)

Die Union kann im Einvernehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten bei der
Durchfshrung des mehrjthrigen Rahmenprogramms eine Beteiligung an For-
schungs- und Entwicklungsprogrammen mehrerer Mitgliedstaaten, einschließlich
der Beteiligung an den zu ihrer Durchfshrung geschaffenen Strukturen, vorsehen.

Artikel 186 (ex-Artikel 170 EGV)

Die Union kann bei der Durchfshrung des mehrjthrigen Rahmenprogramms eine
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung, technologischen Entwicklung und
Demonstration der Union mit dritten Ltndern oder internationalen Organisationen
vorsehen.
Die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit kçnnen Gegenstand von Abkommen zwi-
schen der Union und den betreffenden dritten Parteien sein.

Artikel 187 (ex-Artikel 171 EGV)

Die Union kann gemeinsame Unternehmen grsnden oder andere Strukturen schaf-
fen, die fsr die ordnungsgemtße Durchfshrung der Programme fsr Forschung,
technologische Entwicklung und Demonstration der Union erforderlich sind.

Artikel 188 (ex-Artikel 172 EGV)

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhçrung des Europtischen
Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses die in Artikel 187 vorgese-
henen Bestimmungen fest.
Das Europtische Parlament und der Rat legen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die in
den Artikeln 183, 184 und 185 vorgesehenen Bestimmungen fest. Fsr die Ver-
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abschiedung der Zusatzprogramme ist die Zustimmung der daran beteiligten Mit-
gliedstaaten erforderlich.

Artikel 189

(1) Zur Fçrderung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, der Wett-
bewerbsfthigkeit der Industrie und der Durchfshrung ihrer Politik arbeitet die Uni-
on eine europtische Raumfahrtpolitik aus. Sie kann zu diesem Zweck gemeinsame
Initiativen fçrdern, die Forschung und technologische Entwicklung unterststzen
und die Anstrengungen zur Erforschung und Nutzung des Weltraums koordinie-
ren.
(2) Als Beitrag zur Erreichung der Ziele des Absatzes 1 werden vom Europtischen
Parlament und vom Rat unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
die notwendigen Maßnahmen erlassen, was in Form eines europtischen Raum-
fahrtprogramms geschehen kann.
(3) Die Union stellt die zweckdienlichen Verbindungen zur Europtischen Welt-
raumorganisation her.
(4) Dieser Artikel gilt unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Titels.

Artikel 190 (ex-Artikel 173 EGV)

Zu Beginn jedes Jahres unterbreitet die Kommission dem Europtischen Parlament
und dem Rat einen Bericht. Dieser Bericht erstreckt sich insbesondere auf die
Tttigkeiten auf dem Gebiet der Forschung und technologischen Entwicklung
und der Verbreitung der Ergebnisse dieser Tttigkeiten wthrend des Vorjahres sowie
auf das Arbeitsprogramm des laufenden Jahres.

Titel XX Umwelt

Artikel 191 (ex-Artikel 174 EGV)

(1) Die Umweltpolitik der Union trtgt zur Verfolgung der nachstehenden Ziele
bei:
– Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualittt;
– Schutz der menschlichen Gesundheit;
– umsichtige und rationelle Verwendung der natsrlichen Ressourcen;
– Fçrderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewtltigung regio-

naler oder globaler Umweltprobleme und insbesondere zur Bektmpfung des
Klimawandels.

(2) Die Umweltpolitik der Union zielt unter Berscksichtigung der unterschied-
lichen Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Union auf ein hohes Schutz-
niveau ab. Sie beruht auf den Grundsttzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem
Grundsatz, Umweltbeeintrtchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu be-
ktmpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip.
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Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umweltschutzes entspre-
chenden Harmonisierungsmaßnahmen gegebenenfalls eine Schutzklausel, mit der
die Mitgliedstaaten ermtchtigt werden, aus nicht wirtschaftlich bedingten umwelt-
politischen Grsnden vorltufige Maßnahmen zu treffen, die einem Kontrollverfah-
ren der Union unterliegen.
(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berscksichtigt die Union
– die verfsgbaren wissenschaftlichen und technischen Daten;
– die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Union;
– die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tttigwerdens bzw. eines Nicht-

tttigwerdens;
– die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Union insgesamt sowie die aus-

gewogene Entwicklung ihrer Regionen.
(4) Die Union und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Be-
fugnisse mit dritten Ltndern und den zusttndigen internationalen Organisationen
zusammen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit der Union kçnnen Gegenstand
von Abkommen zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien sein.
Unterabsatz 1 bershrt nicht die Zusttndigkeit der Mitgliedstaaten, in internatio-
nalen Gremien zu verhandeln und internationale Abkommen zu schließen.

Artikel 192 (ex-Artikel 175 EGV)

(1) Das Europtische Parlament und der Rat beschließen gemtß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses sowie des Ausschusses der Regionen sber das Tttigwerden der Union zur Er-
reichung der in Artikel 191 genannten Ziele.
(2) Abweichend von dem Beschlussverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des
Artikels 114 erltsst der Rat gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach
Anhçrung des Europtischen Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses so-
wie des Ausschusses der Regionen einstimmig
a) Vorschriften sberwiegend steuerlicher Art;
b) Maßnahmen, die

– die Raumordnung bershren,
– die mengenmtßige Bewirtschaftung der Wasserressourcen bershren oder die

Verfsgbarkeit dieser Ressourcen mittelbar oder unmittelbar betreffen,
– die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung bershren;

c) Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen
Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich
bershren.

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhçrung des Europtischen
Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regio-
nen einstimmig festlegen, dass fsr die in Unterabsatz 1 genannten Bereiche das
ordentliche Gesetzgebungsverfahren gilt.
(3) Das Europtische Parlament und der Rat beschließen gemtß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhçrung des Wirtschafts- und Sozialausschus-

129

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 129/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union (AEUV)



ses sowie des Ausschusses der Regionen allgemeine Aktionsprogramme, in denen
die vorrangigen Ziele festgelegt werden.
Die zur Durchfshrung dieser Programme erforderlichen Maßnahmen werden, je
nach Fall, nach dem in Absatz 1 beziehungsweise Absatz 2 vorgesehenen Verfahren
erlassen.
(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen der Union tragen die Mitgliedstaaten fsr
die Finanzierung und Durchfshrung der Umweltpolitik Sorge.
(5) Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhtltnismtßig hohen Kosten fsr
die Behçrden eines Mitgliedstaats verbunden ist, werden darin unbeschadet des
Verursacherprinzips geeignete Bestimmungen in folgender Form vorgesehen:
– vorsbergehende Ausnahmeregelungen und/oder
– eine finanzielle Unterststzung aus dem nach Artikel 177 errichteten Kohtsions-

fonds.

Artikel 193 (ex-Artikel 176 EGV)

Die Schutzmaßnahmen, die aufgrund des Artikels 192 getroffen werden, hindern
die einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, versttrkte Schutzmaßnahmen beizube-
halten oder zu ergreifen. Die betreffenden Maßnahmen msssen mit den Vertrtgen
vereinbar sein. Sie werden der Kommission notifiziert.

Titel XXI Energie

Artikel 194

(1) Die Energiepolitik der Union verfolgt im Geiste der Solidarittt zwischen den
Mitgliedstaaten im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des Bin-
nenmarkts und unter Berscksichtigung der Notwendigkeit der Erhaltung und Ver-
besserung der Umwelt folgende Ziele:
a) Sicherstellung des Funktionierens des Energiemarkts;
b) Gewthrleistung der Energieversorgungssicherheit in der Union;
c) Fçrderung der Energieeffizienz und von Energieeinsparungen sowie Entwick-

lung neuer und erneuerbarer Energiequellen und
d) Fçrderung der Interkonnektion der Energienetze.
(2) Unbeschadet der Anwendung anderer Bestimmungen der Vertrtge erlassen das
Europtische Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsver-
fahren die Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Ziele nach Absatz 1 zu ver-
wirklichen. Der Erlass dieser Maßnahmen erfolgt nach Anhçrung des Wirtschafts-
und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen.
Diese Maßnahmen bershren unbeschadet des Artikels 192 Absatz 2 Buchstabe c
nicht das Recht eines Mitgliedstaats, die Bedingungen fsr die Nutzung seiner Ener-
gieressourcen, seine Wahl zwischen verschiedenen Energiequellen und die all-
gemeine Struktur seiner Energieversorgung zu bestimmen.
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(3) Abweichend von Absatz 2 erltsst der Rat die darin genannten Maßnahmen
gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig nach Anhçrung
des Europtischen Parlaments, wenn sie sberwiegend steuerlicher Art sind.

Titel XXII Tourismus

Artikel 195

(1) Die Union ergtnzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Tourismussektor,
insbesondere durch die Fçrderung der Wettbewerbsfthigkeit der Unternehmen der
Union in diesem Sektor.
Die Union verfolgt zu diesem Zweck mit ihrer Tttigkeit das Ziel,
a) die Schaffung eines gsnstigen Umfelds fsr die Entwicklung der Unternehmen in

diesem Sektor anzuregen;
b) die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten insbesondere durch den Aus-

tausch bewthrter Praktiken zu unterststzen.
(2) Das Europtische Parlament und der Rat erlassen unter Ausschluss jeglicher
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemtß dem ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren die spezifischen Maßnahmen zur Ergtnzung der
Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten zur Verwirklichung der in diesem Artikel
genannten Ziele durchfshren.

Titel XXIII Katastrophenschutz

Artikel 196

(1) Die Union fçrdert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, um die
Systeme zur Verhstung von Naturkatastrophen oder von vom Menschen ver-
ursachten Katastrophen und zum Schutz vor solchen Katastrophen wirksamer
zu gestalten.
Die Tttigkeit der Union hat folgende Ziele:
a) Unterststzung und Ergtnzung der Tttigkeit der Mitgliedstaaten auf nationaler,

regionaler und kommunaler Ebene im Hinblick auf die Risikoprtvention, auf die
Ausbildung der in den Mitgliedstaaten am Katastrophenschutz Beteiligten und
auf Einsttze im Falle von Naturkatastrophen oder von vomMenschen verursach-
ten Katastrophen in der Union;

b) Fçrderung einer schnellen und effizienten Zusammenarbeit in der Union zwi-
schen den einzelstaatlichen Katastrophenschutzstellen;

c) Verbesserung der Kohtrenz der Katastrophenschutzmaßnahmen auf internatio-
naler Ebene.

(2) Das Europtische Parlament und der Rat erlassen unter Ausschluss jeglicher
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemtß dem ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren die erforderlichen Maßnahmen zur Verfolgung der
Ziele des Absatzes 1.
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Titel XXIV Verwaltungszusammenarbeit

Artikel 197

(1) Die fsr das ordnungsgemtße Funktionieren der Union entscheidende effektive
Durchfshrung des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten ist als Frage von gemein-
samem Interesse anzusehen.
(2) Die Union kann die Mitgliedstaaten in ihren Bemshungen um eine Ver-
besserung der Fthigkeit ihrer Verwaltung zur Durchfshrung des Unionsrechts
unterststzen. Dies kann insbesondere die Erleichterung des Austauschs von Infor-
mationen und von Beamten sowie die Unterststzung von Aus- und Weiterbil-
dungsprogrammen beinhalten. Die Mitgliedstaaten msssen diese Unterststzung
nicht in Anspruch nehmen. Das Europtische Parlament und der Rat erlassen
die erforderlichen Maßnahmen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten durch Verordnungen gemtß dem ordent-
lichen Gesetzgebungsverfahren.
(3) Dieser Artikel bershrt weder die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, das Uni-
onsrecht durchzufshren, noch die Befugnisse und Pflichten der Kommission. Er
bershrt auch nicht die sbrigen Bestimmungen der Vertrtge, in denen eine Ver-
waltungszusammenarbeit unter den Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und der
Union vorgesehen ist.

Vierter Teil Die Assoziierung der hberseeischen
Linder und Hoheitsgebiete

Artikel 198 (ex-Artikel 182 EGV)

Die Mitgliedstaaten kommen sberein, die außereuroptischen Ltnder und Hoheits-
gebiete, die mit Dtnemark, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten
Kçnigreich besondere Beziehungen unterhalten, der Union zu assoziieren. Diese
Ltnder und Hoheitsgebiete, im Folgenden als »Ltnder und Hoheitsgebiete« be-
zeichnet, sind in Anhang II aufgefshrt.
Ziel der Assoziierung ist die Fçrderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung der Ltnder und Hoheitsgebiete und die Herstellung enger Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen ihnen und der gesamten Union.
Entsprechend den in der Prtambel dieses Vertrags aufgestellten Grundsttzen soll die
Assoziierung in erster Linie den Interessen der Einwohner dieser Ltnder und Ho-
heitsgebiete dienen und ihren Wohlstand fçrdern, um sie der von ihnen erstrebten
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung entgegenzufshren.

Artikel 199 (ex-Artikel 183 EGV)

Mit der Assoziierung werden folgende Zwecke verfolgt:
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1. Die Mitgliedstaaten wenden auf ihren Handelsverkehr mit den Ltndern und
Hoheitsgebieten das System an, das sie aufgrund der Vertrtge untereinander an-
wenden.

2. Jedes Land oder Hoheitsgebiet wendet auf seinen Handelsverkehr mit den Mit-
gliedstaaten und den anderen Ltndern und Hoheitsgebieten das System an, das es
auf den europtischen Staat anwendet, mit dem es besondere Beziehungen un-
terhtlt.

3. Die Mitgliedstaaten beteiligen sich an den Investitionen, welche die fortschrei-
tende Entwicklung dieser Ltnder und Hoheitsgebiete erfordert.

4. Bei Ausschreibungen und Lieferungen fsr Investitionen, die von der Union
finanziert werden, steht die Beteiligung zu gleichen Bedingungen allen natsr-
lichen und juristischen Personen offen, welche die Staatsangehçrigkeit der Mit-
gliedstaaten oder der Ltnder oder Hoheitsgebiete besitzen.

5. Soweit aufgrund des Artikels 203 nicht Sonderregelungen getroffen werden,
gelten zwischen den Mitgliedstaaten und den Ltndern und Hoheitsgebieten
fsr das Niederlassungsrecht ihrer Staatsangehçrigen und Gesellschaften die Be-
stimmungen und Verfahrensregeln des Kapitels Niederlassungsfreiheit, und zwar
unter Ausschluss jeder Diskriminierung.

Artikel 200 (ex-Artikel 184 EGV)

(1) Zçlle bei der Einfuhr von Waren aus den Ltndern und Hoheitsgebieten in die
Mitgliedstaaten sind verboten; dies geschieht nach Maßgabe des in den Vertrtgen
vorgesehenen Verbots von Zçllen zwischen den Mitgliedstaaten.
(2) In jedem Land und Hoheitsgebiet sind Zçlle bei der Einfuhr vonWaren aus den
Mitgliedstaaten und den anderen Ltndern und Hoheitsgebieten nach Maßgabe des
Artikels 30 verboten.
(3) Die Ltnder und Hoheitsgebiete kçnnen jedoch Zçlle erheben, die den Erfor-
dernissen ihrer Entwicklung und Industrialisierung entsprechen oder als Finanzzçlle
der Finanzierung ihres Haushalts dienen.
Die in Unterabsatz 1 genannten Zçlle dsrfen nicht hçher sein als diejenigen, die fsr
die Einfuhr von Waren aus dem Mitgliedstaat gelten, mit dem das entsprechende
Land oder Hoheitsgebiet besondere Beziehungen unterhtlt.
(4) Absatz 2 gilt nicht fsr die Ltnder und Hoheitsgebiete, die aufgrund besonderer
internationaler Verpflichtungen bereits einen nichtdiskriminierenden Zolltarif an-
wenden.
(5) Die Festlegung oder onderung der Zollsttze fsr Waren, die in die Ltnder und
Hoheitsgebiete eingefshrt werden, darf weder rechtlich noch tatstchlich zu einer
mittelbaren oder unmittelbaren Diskriminierung zwischen den Einfuhren aus den
einzelnen Mitgliedstaaten fshren.

Artikel 201 (ex-Artikel 185 EGV)

Ist die Hçhe der Zollsttze, die bei der Einfuhr in ein Land oder Hoheitsgebiet fsr
Waren aus einem dritten Land gelten, bei Anwendung des Artikels 200 Absatz 1
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geeignet, Verkehrsverlagerungen zum Nachteil eines Mitgliedstaats hervorzurufen,
so kann dieser die Kommission ersuchen, den anderen Mitgliedstaaten die erfor-
derlichen Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen.

Artikel 202 (ex-Artikel 186 EGV)

Vorbehaltlich der Bestimmungen sber die Volksgesundheit und die çffentliche Si-
cherheit und Ordnung werden fsr die Freizsgigkeit der Arbeitskrtfte aus den Ltn-
dern und Hoheitsgebieten in den Mitgliedstaaten und der Arbeitskrtfte aus den
Mitgliedstaaten in den Ltndern und Hoheitsgebieten Rechtsakte nach Artikel 203
erlassen.

Artikel 203 (ex-Artikel 187 EGV)

Der Rat erltsst einstimmig auf Vorschlag der Kommission und aufgrund der im
Rahmen der Assoziierung der Ltnder und Hoheitsgebiete an die Union erzielten
Ergebnisse und der Grundsttze der Vertrtge die Bestimmungen sber die Einzel-
heiten und das Verfahren fsr die Assoziierung der Ltnder und Hoheitsgebiete an die
Union. Werden diese Bestimmungen vom Rat gemtß einem besonderen Gesetz-
gebungsverfahren angenommen, so beschließt er einstimmig auf Vorschlag der
Kommission nach Anhçrung des Europtischen Parlaments.

Artikel 204 (ex-Artikel 188 EGV)

Die Artikel 198 bis 203 sind auf Grçnland anwendbar, vorbehaltlich der spezi-
fischen Bestimmungen fsr Grçnland in dem Protokoll sber die Sonderregelung
fsr Grçnland im Anhang zu den Vertrtgen.

Fhnfter Teil Das auswirtige Handeln der Union

Titel I Allgemeine Bestimmungen hber das auswirtige Handeln
der Union

Artikel 205

Das Handeln der Union auf internationaler Ebene im Rahmen dieses Teils wird
von den Grundsttzen bestimmt, von den Zielen geleitet und an den allgemeinen
Bestimmungen ausgerichtet, die in Titel V Kapitel 1 des Vertrags sber die Euro-
ptische Union niedergelegt sind.

Titel II Gemeinsame Handelspolitik

Artikel 206 (ex-Artikel 131 EGV)

Durch die Schaffung einer Zollunion nach den Artikeln 28 bis 32 trtgt die Union
im gemeinsamen Interesse zur harmonischen Entwicklung des Welthandels, zur
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schrittweisen Beseitigung der Beschrtnkungen im internationalen Handelsverkehr
und bei den ausltndischen Direktinvestitionen sowie zum Abbau der Zollschranken
und anderer Schranken bei.

Artikel 207 (ex-Artikel 133 EGV)

(1) Die gemeinsame Handelspolitik wird nach einheitlichen Grundsttzen gestaltet;
dies gilt insbesondere fsr die onderung von Zollsttzen, fsr den Abschluss von Zoll-
und Handelsabkommen, die den Handel mit Waren und Dienstleistungen betref-
fen, und fsr die Handelsaspekte des geistigen Eigentums, die ausltndischen Direkt-
investitionen, die Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen, die Ausfuhr-
politik sowie die handelspolitischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel im Fall von
Dumping und Subventionen. Die gemeinsame Handelspolitik wird im Rahmen der
Grundsttze und Ziele des auswtrtigen Handelns der Union gestaltet.
(2) Das Europtische Parlament und der Rat erlassen durch Verordnungen gemtß
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Maßnahmen, mit denen der Rah-
men fsr die Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik bestimmt wird.
(3) Sind mit einem oder mehreren Drittltndern oder internationalen Organisatio-
nen Abkommen auszuhandeln und zu schließen, so findet Artikel 218 vorbehaltlich
der besonderen Bestimmungen dieses Artikels Anwendung.
Die Kommission legt dem Rat Empfehlungen vor; dieser ermtchtigt die Kommis-
sion zur Aufnahme der erforderlichen Verhandlungen. Der Rat und die Kommis-
sion haben dafsr Sorge zu tragen, dass die ausgehandelten Abkommen mit der
internen Politik und den internen Vorschriften der Union vereinbar sind.
Die Kommission fshrt diese Verhandlungen im Benehmen mit einem zu ihrer
Unterststzung vom Rat bestellten Sonderausschuss und nach Maßgabe der Richt-
linien, die ihr der Rat erteilen kann. Die Kommission erstattet dem Sonderausschuss
sowie dem Europtischen Parlament regelmtßig Bericht sber den Stand der Ver-
handlungen.
(4) wber die Aushandlung und den Abschluss der in Absatz 3 genannten Abkom-
men beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit.
wber die Aushandlung und den Abschluss eines Abkommens sber den Dienstleis-
tungsverkehr, sber Handelsaspekte des geistigen Eigentums oder sber ausltndische
Direktinvestitionen beschließt der Rat einstimmig, wenn das betreffende Abkom-
men Bestimmungen enthtlt, bei denen fsr die Annahme interner Vorschriften Ein-
stimmigkeit erforderlich ist.
Der Rat beschließt ebenfalls einstimmig sber die Aushandlung und den Abschluss
von Abkommen in den folgenden Bereichen:
a) Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, wenn diese Ab-

kommen die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union beeintrtchtigen
kçnnten;

b) Handel mit Dienstleistungen des Sozial-, des Bildungs- und des Gesundheits-
sektors, wenn diese Abkommen die einzelstaatliche Organisation dieser Dienst-
leistungen ernsthaft stçren und die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten fsr
ihre Erbringung beintrtchtigen kçnnten.
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(5) Fsr die Aushandlung und den Abschluss von internationalen Abkommen im
Bereich des Verkehrs gelten der Dritte Teil Titel VI sowie Artikel 218.
(6) Die Aussbung der durch diesen Artikel sbertragenen Zusttndigkeiten im Be-
reich der gemeinsamen Handelspolitik hat keine Auswirkungen auf die Abgrenzung
der Zusttndigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten und fshrt nicht
zu einer Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, soweit eine
solche Harmonisierung in den Vertrtgen ausgeschlossen wird.

Titel III Zusammenarbeit mit Drittlindern und
humanitire Hilfe

Kapitel 1 Entwicklungszusammenarbeit

Artikel 208 (ex-Artikel 177 EGV)

(1) Die Politik der Union auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit wird
im Rahmen der Grundsttze und Ziele des auswtrtigen Handelns der Union durch-
gefshrt. Die Politik der Union und die Politik der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet
der Entwicklungszusammenarbeit ergtnzen und versttrken sich gegenseitig.
Hauptziel der Unionspolitik in diesem Bereich ist die Bektmpfung und auf ltngere
Sicht die Beseitigung der Armut. Bei der Durchfshrung politischer Maßnahmen,
die sich auf die Entwicklungsltnder auswirken kçnnen, trtgt die Union den Zielen
der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung.
(2) Die Union und die Mitgliedstaaten kommen den im Rahmen der Vereinten
Nationen und anderer zusttndiger internationaler Organisationen gegebenen
Zusagen nach und berscksichtigen die in diesem Rahmen gebilligten Zielset-
zungen.

Artikel 209 (ex-Artikel 179 EGV)

(1) Das Europtische Parlament und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren die zur Durchfshrung der Politik im Bereich der Entwick-
lungszusammenarbeit erforderlichen Maßnahmen; diese Maßnahmen kçnnen
Mehrjahresprogramme fsr die Zusammenarbeit mit Entwicklungsltndern oder the-
matische Programme betreffen.
(2) Die Union kann mit Drittltndern und den zusttndigen internationalen Orga-
nisationen alle wbereinksnfte schließen, die zur Verwirklichung der Ziele des Ar-
tikels 21 des Vertrags sber die Europtische Union und des Artikels 208 dieses
Vertrags beitragen.
Unterabsatz 1 bershrt nicht die Zusttndigkeit der Mitgliedstaaten, in internatio-
nalen Gremien zu verhandeln und wbereinksnfte zu schließen.
(3) Die Europtische Investitionsbank trtgt nach Maßgabe ihrer Satzung zur Durch-
fshrung der Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 bei.
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Artikel 210 (ex-Artikel 180 EGV)

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Politik auf dem Gebiet
der Entwicklungszusammenarbeit und stimmen ihre Hilfsprogramme aufeinander
ab, auch in internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen,
damit ihre Maßnahmen einander besser ergtnzen und wirksamer sind. Sie kçnnen
gemeinsame Maßnahmen ergreifen. Die Mitgliedstaaten tragen erforderlichenfalls
zur Durchfshrung der Hilfsprogramme der Union bei.
(2) Die Kommission kann alle Initiativen ergreifen, die der in Absatz 1 genannten
Koordinierung fçrderlich sind.

Artikel 211 (ex-Artikel 181 EGV)

Die Union und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse
mit dritten Ltndern und den zusttndigen internationalen Organisationen zusam-
men.

Kapitel 2 Wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit
mit Drittlindern

Artikel 212 (ex-Artikel 181a EGV)

(1) Unbeschadet der sbrigen Bestimmungen der Vertrtge, insbesondere der Ar-
tikel 208 bis 211, fshrt die Union mit Drittltndern, die keine Entwicklungsltnder
sind, Maßnahmen der wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Zusammen-
arbeit durch, die auch Unterststzung, insbesondere im finanziellen Bereich, ein-
schließen. Diese Maßnahmen stehen mit der Entwicklungspolitik der Union im
Einklang und werden im Rahmen der Grundsttze und Ziele ihres auswtrtigen
Handelns durchgefshrt. Die Maßnahmen der Union und die Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten ergtnzen und versttrken sich gegenseitig.
(2) Das Europtische Parlament und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren die zur Durchfshrung des Absatzes 1 erforderlichen Maßnah-
men.
(3) Die Union und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Zu-
sttndigkeiten mit Drittltndern und den zusttndigen internationalen Organisationen
zusammen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit der Union kçnnen in Abkom-
men zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien geregelt werden.
Unterabsatz 1 bershrt nicht die Zusttndigkeit der Mitgliedstaaten, in internatio-
nalen Gremien zu verhandeln und internationale Abkommen zu schließen.

Artikel 213

Ist es aufgrund der Lage in einem Drittland notwendig, dass die Union umgehend
finanzielle Hilfe leistet, so erltsst der Rat auf Vorschlag der Kommission die er-
forderlichen Beschlssse.
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Kapitel 3 Humanitire Hilfe

Artikel 214

(1) Den Rahmen fsr die Maßnahmen der Union im Bereich der humanittren Hilfe
bilden die Grundsttze und Ziele des auswtrtigen Handelns der Union. Die Maß-
nahmen dienen dazu, Einwohnern von Drittltndern, die von Naturkatastrophen
oder von vom Menschen verursachten Katastrophen betroffen sind, gezielt Hilfe,
Rettung und Schutz zu bringen, damit die aus diesen Notsttnden resultierenden
humanittren Bedsrfnisse gedeckt werden kçnnen. Die Maßnahmen der Union und
die Maßnahmen der Mitgliedstaaten ergtnzen und versttrken sich gegenseitig.
(2) Die Maßnahmen der humanittren Hilfe werden im Einklang mit den Grund-
sttzen des Vçlkerrechts sowie den Grundsttzen der Unparteilichkeit, der Neutra-
littt und der Nichtdiskriminierung durchgefshrt.
(3) Das Europtische Parlament und der Rat legen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren die Maßnahmen zur Festlegung des Rahmens fest, innerhalb des-
sen die Maßnahmen der humanittren Hilfe der Union durchgefshrt werden.
(4) Die Union kann mit Drittltndern und den zusttndigen internationalen Orga-
nisationen alle wbereinksnfte schließen, die zur Verwirklichung der Ziele des Ab-
satzes 1 und des Artikels 21 des Vertrags sber die Europtische Union beitragen.
Unterabsatz 1 bershrt nicht die Zusttndigkeit der Mitgliedstaaten, in internatio-
nalen Gremien zu verhandeln und wbereinksnfte zu schließen.
(5) Als Rahmen fsr gemeinsame Beitrtge der jungen Europter zu den Maßnahmen
der humanittren Hilfe der Union wird ein Europtisches Freiwilligenkorps fsr hu-
manittre Hilfe geschaffen. Das Europtische Parlament und der Rat legen gemtß
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen die Rechtsstellung
und die Einzelheiten der Arbeitsweise des Korps fest.
(6) Die Kommission kann alle Initiativen ergreifen, die der Koordinierung zwi-
schen den Maßnahmen der Union und denen der Mitgliedstaaten fçrderlich sind,
damit die Programme der Union und der Mitgliedstaaten im Bereich der huma-
nittren Hilfe wirksamer sind und einander besser ergtnzen.
(7) Die Union trtgt dafsr Sorge, dass ihre Maßnahmen der humanittren Hilfe mit
den Maßnahmen der internationalen Organisationen und Einrichtungen, insbeson-
dere derer, die zum System der Vereinten Nationen gehçren, abgestimmt werden
und im Einklang mit ihnen stehen.

Titel IV Restriktive Maßnahmen

Artikel 215 (ex-Artikel 301 EGV)

(1) Sieht ein nach Titel V Kapitel 2 des Vertrags sber die Europtische Union
erlassener Beschluss die Aussetzung, Einschrtnkung oder vollsttndige Einstellung
der Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zu einem oder mehreren Drittltndern vor,
so erltsst der Rat die erforderlichen Maßnahmen mit qualifizierter Mehrheit auf
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gemeinsamen Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und Sicher-
heitspolitik und der Kommission. Er unterrichtet hiersber das Europtische Par-
lament.
(2) Sieht ein nach Titel V Kapitel 2 des Vertrags sber die Europtische Union
erlassener Beschluss dies vor, so kann der Rat nach dem Verfahren des Absatzes 1
restriktive Maßnahmen gegen natsrliche oder juristische Personen sowie Gruppie-
rungen oder nichtstaatliche Einheiten erlassen.
(3) In den Rechtsakten nach diesem Artikel msssen die erforderlichen Bestimmun-
gen sber den Rechtsschutz vorgesehen sein.

Titel V Internationale kbereinkhnfte

Artikel 216

(1) Die Union kann mit einem oder mehreren Drittltndern oder einer oder meh-
reren internationalen Organisationen eine wbereinkunft schließen, wenn dies in
den Vertrtgen vorgesehen ist oder wenn der Abschluss einer wbereinkunft im Rah-
men der Politik der Union entweder zur Verwirklichung eines der in den Vertrtgen
festgesetzten Ziele erforderlich oder in einem verbindlichen Rechtsakt der Union
vorgesehen ist oder aber gemeinsame Vorschriften beeintrtchtigen oder deren An-
wendungsbereich tndern kçnnte.
(2) Die von der Union geschlossenen wbereinksnfte binden die Organe der Union
und die Mitgliedstaaten.

Artikel 217 (ex-Artikel 310 EGV)

Die Union kann mit einem oder mehreren Drittltndern oder einer oder mehreren
internationalen Organisationen Abkommen schließen, die eine Assoziierung mit
gegenseitigen Rechten und Pflichten, gemeinsamem Vorgehen und besonderen
Verfahren herstellen.

Artikel 218 (ex-Artikel 300 EGV)

(1) Unbeschadet der besonderen Bestimmungen des Artikels 207 werden wber-
einksnfte zwischen der Union und Drittltndern oder internationalen Organisatio-
nen nach dem im Folgenden beschriebenen Verfahren ausgehandelt und geschlos-
sen.
(2) Der Rat erteilt eine Ermtchtigung zur Aufnahme von Verhandlungen, legt
Verhandlungsrichtlinien fest genehmigt die Unterzeichnung und schließt die
wbereinksnfte.
(3) Die Kommission oder, wenn sich die geplante wbereinkunft ausschließlich
oder hauptstchlich auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bezieht,
der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik legt dem Rat
Empfehlungen vor; dieser erltsst einen Beschluss sber die Ermtchtigung zur Auf-
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nahme von Verhandlungen und sber die Benennung, je nach dem Gegenstand der
geplanten wbereinkunft, des Verhandlungsfshrers oder des Leiters des Verhand-
lungsteams der Union.
(4) Der Rat kann dem Verhandlungsfshrer Richtlinien erteilen und einen Sonder-
ausschuss bestellen; die Verhandlungen sind im Benehmen mit diesem Ausschuss zu
fshren.
(5) Der Rat erltsst auf Vorschlag des Verhandlungsfshrers einen Beschluss, mit dem
die Unterzeichnung der wbereinkunft und gegebenenfalls deren vorltufige Anwen-
dung vor dem Inkrafttreten genehmigt werden.
(6) Der Rat erltsst auf Vorschlag des Verhandlungsfshrers einen Beschluss sber den
Abschluss der wbereinkunft.
Mit Ausnahme der wbereinksnfte, die ausschließlich die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik betreffen, erltsst der Rat den Beschluss sber den Abschluss der
wbereinkunft
a) nach Zustimmung des Europtischen Parlaments in folgenden Ftllen:

i) Assoziierungsabkommen;
ii) wbereinkunft sber den Beitritt der Union zur Europtischen Konvention

zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten;
iii) wbereinksnfte, die durch die Einfshrung von Zusammenarbeitsverfahren

einen besonderen institutionellen Rahmen schaffen;
iv) wbereinksnfte mit erheblichen finanziellen Folgen fsr die Union;
v) wbereinksnfte in Bereichen, fsr die entweder das ordentliche Gesetz-
gebungsverfahren oder, wenn die Zustimmung des Europtischen Parlaments
erforderlich ist, das besondere Gesetzgebungsverfahren gilt.
Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen in dringenden Ftllen eine Frist
fsr die Zustimmung vereinbaren.

b) nach Anhçrung des Europtischen Parlaments in den sbrigen Ftllen. Das Euro-
ptische Parlament gibt seine Stellungnahme innerhalb einer Frist ab, die der Rat
entsprechend der Dringlichkeit festlegen kann. Ergeht innerhalb dieser Frist kei-
ne Stellungnahme, so kann der Rat einen Beschluss fassen.

(7) Abweichend von den Absttzen 5, 6 und 9 kann der Rat den Verhandlungs-
fshrer bei Abschluss einer wbereinkunft ermtchtigen, im Namen der Union on-
derungen der wbereinkunft zu billigen, wenn die wbereinkunft vorsieht, dass diese
onderungen im Wege eines vereinfachten Verfahrens oder durch ein durch die
wbereinkunft eingesetztes Gremium anzunehmen sind. Der Rat kann diese Er-
mtchtigung gegebenenfalls mit besonderen Bedingungen verbinden.
(8) Der Rat beschließt wthrend des gesamten Verfahrens mit qualifizierter Mehr-
heit.
Er beschließt jedoch einstimmig, wenn die wbereinkunft einen Bereich betrifft, in
dem fsr den Erlass eines Rechtsakts der Union Einstimmigkeit erforderlich ist,
sowie bei Assoziierungsabkommen und wbereinksnften nach Artikel 212 mit bei-
trittswilligen Staaten. Auch sber die wbereinkunft sber den Beitritt der Union zur
Europtischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
beschließt der Rat einstimmig; der Beschluss zum Abschluss dieser wbereinkunft
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tritt in Kraft, nachdem die Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen ver-
fassungsrechtlichen Vorschriften zugestimmt haben.
(9) Der Rat erltsst auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen Vertreters der
Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik einen Beschluss sber die Aussetzung der
Anwendung einer wbereinkunft und zur Festlegung der Standpunkte, die im Na-
men der Union in einem durch eine wbereinkunft eingesetzten Gremium zu ver-
treten sind, sofern dieses Gremium rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von
Rechtsakten zur Ergtnzung oder onderung des institutionellen Rahmens der be-
treffenden wbereinkunft, zu erlassen hat.
(10) Das Europtische Parlament wird in allen Phasen des Verfahrens unverzsglich
und umfassend unterrichtet.
(11) Ein Mitgliedstaat, das Europtische Parlament, der Rat oder die Kommission
kçnnen ein Gutachten des Gerichtshofs sber die Vereinbarkeit einer geplanten
wbereinkunft mit den Vertrtgen einholen. Ist das Gutachten des Gerichtshofs ab-
lehnend, so kann die geplante wbereinkunft nur in Kraft treten, wenn sie oder die
Vertrtge getndert werden.

Artikel 219 (ex-Artikel 111 Absttze 1 bis 3 und Absatz 5 EGV)

(1) Abweichend von Artikel 218 kann der Rat entweder auf Empfehlung der Eu-
roptischen Zentralbank oder auf Empfehlung der Kommission und nach Anhçrung
der Europtischen Zentralbank in dem Bemshen, zu einem mit dem Ziel der Preis-
stabilittt im Einklang stehenden Konsens zu gelangen, fçrmliche Vereinbarungen
sber ein Wechselkurssystem fsr den Euro gegensber den Wthrungen von Dritt-
staaten treffen. Der Rat beschließt nach dem Verfahren des Absatzes 3 einstimmig
nach Anhçrung des Europtischen Parlaments.
Der Rat kann entweder auf Empfehlung der Europtischen Zentralbank oder auf
Empfehlung der Kommission und nach Anhçrung der Europtischen Zentralbank in
dem Bemshen, zu einem mit dem Ziel der Preisstabilittt im Einklang stehenden
Konsens zu gelangen, die Euro-Leitkurse innerhalb des Wechselkurssystems fest-
legen, tndern oder aufgeben. Der Prtsident des Rates unterrichtet das Europtische
Parlament von der Festlegung, onderung oder Aufgabe der Euro-Leitkurse.
(2) Besteht gegensber einer oder mehreren Wthrungen von Drittstaaten kein
Wechselkurssystem nach Absatz 1, so kann der Rat entweder auf Empfehlung
der Kommission und nach Anhçrung der Europtischen Zentralbank oder auf Emp-
fehlung der Europtischen Zentralbank allgemeine Orientierungen fsr die Wechsel-
kurspolitik gegensber diesen Wthrungen aufstellen. Diese allgemeinen Orientie-
rungen dsrfen das vorrangige Ziel des ESZB, die Preisstabilittt zu gewthrleisten,
nicht beeintrtchtigen.
(3) Wenn von der Union mit einem oder mehreren Drittstaaten oder internatio-
nalen Organisationen Vereinbarungen im Zusammenhang mit Wthrungsfragen
oder Devisenregelungen auszuhandeln sind, beschließt der Rat abweichend von
Artikel 218 auf Empfehlung der Kommission und nach Anhçrung der Europt-
ischen Zentralbank die Modalittten fsr die Aushandlung und den Abschluss solcher
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Vereinbarungen. Mit diesen Modalittten wird gewthrleistet, dass die Union einen
einheitlichen Standpunkt vertritt. Die Kommission wird an den Verhandlungen in
vollem Umfang beteiligt.
(4) Die Mitgliedstaaten haben das Recht, unbeschadet der Unionszusttndigkeit
und der Unionsvereinbarungen sber die Wirtschafts- und Wthrungsunion in in-
ternationalen Gremien Verhandlungen zu fshren und internationale Vereinbarun-
gen zu treffen.

Titel VI Beziehungen der Union zu internationalen
Organisationen und Drittlindern sowie Delegationen der Union

Artikel 220 (ex-Artikel 302 bis 304 EGV)

(1) Die Union betreibt jede zweckdienliche Zusammenarbeit mit den Organen der
Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen, dem Europarat, der Organi-
sation fsr Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und der Organisation fsr
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Die Union unterhtlt ferner, soweit zweckdienlich, Beziehungen zu anderen inter-
nationalen Organisationen.
(2) Die Durchfshrung dieses Artikels obliegt dem Hohen Vertreter der Union fsr
Außen- und Sicherheitspolitik und der Kommission.

Artikel 221

(1) Die Delegationen der Union in Drittltndern und bei internationalen Organi-
sationen sorgen fsr die Vertretung der Union.
(2) Die Delegationen der Union unterstehen der Leitung des Hohen Vertreters der
Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik. Sie werden in enger Zusammenarbeit mit
den diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten tttig.

Titel VII Solidarititsklausel

Artikel 222

(1) Die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der Soli-
darittt, wenn ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe
oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe betroffen ist. Die Union mo-
bilisiert alle ihr zur Verfsgung stehenden Mittel, einschließlich der ihr von den
Mitgliedstaaten bereitgestellten milittrischen Mittel, um
a) – terroristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten abzuwen-

den;
– die demokratischen Institutionen und die Zivilbevçlkerung vor etwaigen Ter-

roranschltgen zu schstzen;
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– im Falle eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner poli-
tischen Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterststzen;

b) im Falle einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Kata-
strophe einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe innerhalb
seines Hoheitsgebiets zu unterststzen.

(2) Ist ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder
einer vom Menschen verursachten Katastrophe betroffen, so leisten die anderen
Mitgliedstaaten ihm auf Ersuchen seiner politischen Organe Unterststzung. Zu
diesem Zweck sprechen die Mitgliedstaaten sich im Rat ab.
(3) Die Einzelheiten fsr die Anwendung dieser Solidaritttsklausel durch die Union
werden durch einen Beschluss festgelegt, den der Rat aufgrund eines gemeinsamen
Vorschlags der Kommission und des Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und
Sicherheitspolitik erltsst. Hat dieser Beschluss Auswirkungen im Bereich der Ver-
teidigung, so beschließt der Rat nach Artikel 31 Absatz 1 des Vertrags sber die
Europtische Union. Das Europtische Parlament wird darsber unterrichtet.
Fsr die Zwecke dieses Absatzes unterststzen den Rat unbeschadet des Artikels 240
das Politische und Sicherheitspolitische Komitee, das sich hierbei auf die im Rah-
men der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickelten Struk-
turen ststzt, sowie der Ausschuss nach Artikel 71, die dem Rat gegebenenfalls ge-
meinsame Stellungnahmen vorlegen.
(4) Damit die Union und ihre Mitgliedstaaten auf effiziente Weise tttig werden
kçnnen, nimmt der Europtische Rat regelmtßig eine Einschttzung der Bedrohun-
gen vor, denen die Union ausgesetzt ist.

Sechster Teil Institutionelle Bestimmungen
und Finanzvorschriften

Titel I Vorschriften hber die Organe

Kapitel 1 Die Organe

Abschnitt 1 Das EuropLische Parlament

Artikel 223 (ex-Artikel 190 Absttze 4 und 5 EGV)

(1) Das Europtische Parlament erstellt einen Entwurf der erforderlichen Be-
stimmungen fsr die allgemeine unmittelbare Wahl seiner Mitglieder nach einem
einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten oder im Einklang mit den allen
Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsttzen.
Der Rat erltsst die erforderlichen Bestimmungen einstimmig gemtß einem beson-
deren Gesetzgebungsverfahren und nach Zustimmung des Europtischen Par-
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laments, die mit der Mehrheit seiner Mitglieder erteilt wird. Diese Bestimmungen
treten nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen ver-
fassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft.
(2) Das Europtische Parlament legt aus eigener Initiative gemtß einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen nach Anhçrung der Kommission
und mit Zustimmung des Rates die Regelungen und allgemeinen Bedingungen
fsr die Wahrnehmung der Aufgaben seiner Mitglieder fest. Alle Vorschriften und
Bedingungen, die die Steuerregelung fsr die Mitglieder oder ehemaligen Mitglieder
betreffen, sind vom Rat einstimmig festzulegen.

Artikel 224 (ex-Artikel 191 Absatz 2 EGV)

Das Europtische Parlament und der Rat legen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren durch Verordnungen die Regelungen fsr die politischen Parteien
auf europtischer Ebene nach Artikel 10 Absatz 4 des Vertrags sber die Europtische
Union und insbesondere die Vorschriften sber ihre Finanzierung fest.

Artikel 225 (ex-Artikel 192 Absatz 2 EGV)

Das Europtische Parlament kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder die Kommis-
sion auffordern, geeignete Vorschltge zu Fragen zu unterbreiten, die nach seiner
Auffassung die Ausarbeitung eines Unionsakts zur Durchfshrung der Vertrtge er-
fordern. Legt die Kommission keinen Vorschlag vor, so teilt sie dem Europtischen
Parlament die Grsnde dafsr mit.

Artikel 226 (ex-Artikel 193 EGV)

Das Europtische Parlament kann bei der Erfsllung seiner Aufgaben auf Antrag eines
Viertels seiner Mitglieder die Einsetzung eines nichtsttndigen Untersuchungsaus-
schusses beschließen, der unbeschadet der Befugnisse, die anderen Organen oder
Einrichtungen durch die Vertrtge sbertragen sind, behauptete Verstçße gegen das
Unionsrecht oder Misssttnde bei der Anwendung desselben prsft; dies gilt nicht,
wenn ein Gericht mit den behaupteten Sachverhalten befasst ist, solange das Ge-
richtsverfahren nicht abgeschlossen ist.
Mit der Vorlage seines Berichtes hçrt der nichtsttndige Untersuchungsausschuss auf
zu bestehen.
Die Einzelheiten der Aussbung des Untersuchungsrechts werden vom Europt-
ischen Parlament festgelegt, das aus eigener Initiative gemtß einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen nach Zustimmung des Rates und
der Kommission beschließt.

Artikel 227 (ex-Artikel 194 EGV)

Jeder Bsrger der Union sowie jede natsrliche oder juristische Person mit Wohnort
oder satzungsmtßigem Sitz in einem Mitgliedstaat kann allein oder zusammen mit
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anderen Bsrgern oder Personen in Angelegenheiten, die in die Tttigkeitsbereiche
der Union fallen und die ihn oder sie unmittelbar betreffen, eine Petition an das
Europtische Parlament richten.

Artikel 228 (ex-Artikel 195 EGV)

(1) Ein vom Europtischen Parlament gewthlter Europtischer Bsrgerbeauftragter
ist befugt, Beschwerden von jedem Bsrger der Union oder von jeder natsrlichen
oder juristischen Person mit Wohnort oder satzungsmtßigem Sitz in einem Mit-
gliedstaat sber Misssttnde bei der Tttigkeit der Organe, Einrichtungen oder sons-
tigen Stellen der Union, mit Ausnahme des Gerichtshofs der Europtischen Union
in Aussbung seiner Rechtsprechungsbefugnisse, entgegenzunehmen. Er untersucht
diese Beschwerden und erstattet darsber Bericht.
Der Bsrgerbeauftragte fshrt im Rahmen seines Auftrags von sich aus oder aufgrund
von Beschwerden, die ihm unmittelbar oder sber ein Mitglied des Europtischen
Parlaments zugehen, Untersuchungen durch, die er fsr gerechtfertigt htlt; dies gilt
nicht, wenn die behaupteten Sachverhalte Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind
oder waren. Hat der Bsrgerbeauftragte einen Missstand festgestellt, so befasst er das
betreffende Organ, die betreffende Einrichtung oder sonstige Stelle, das bzw. die
sber eine Frist von drei Monaten verfsgt, um ihm seine bzw. ihre Stellungnahme
zu sbermitteln. Der Bsrgerbeauftragte legt anschließend dem Europtischen Par-
lament und dem betreffenden Organ, der betreffenden Einrichtung oder sonstigen
Stelle einen Bericht vor. Der Beschwerdefshrer wird sber das Ergebnis dieser Un-
tersuchungen unterrichtet.
Der Bsrgerbeauftragte legt dem Europtischen Parlament jthrlich einen Bericht
sber die Ergebnisse seiner Untersuchungen vor.
(2) Der Bsrgerbeauftragte wird nach jeder Wahl des Europtischen Parlaments fsr
die Dauer der Wahlperiode gewthlt. Wiederwahl ist zultssig.
Der Bsrgerbeauftragte kann auf Antrag des Europtischen Parlaments vom Gerichts-
hof seines Amtes enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen fsr die Aussbung
seines Amtes nicht mehr erfsllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat.
(3) Der Bsrgerbeauftragte sbt sein Amt in vçlliger Unabhtngigkeit aus. Er darf bei
der Erfsllung seiner Pflichten von keiner Regierung, keinem Organ, keiner Ein-
richtung oder sonstigen Stelle Weisungen einholen oder entgegennehmen. Der
Bsrgerbeauftragte darf wthrend seiner Amtszeit keine andere entgeltliche oder un-
entgeltliche Berufstttigkeit aussben.
(4) Das Europtische Parlament legt aus eigener Initiative gemtß einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen nach Stellungnahme der Kommis-
sion und nach Zustimmung des Rates die Regelungen und allgemeinen Bedingun-
gen fsr die Aussbung der Aufgaben des Bsrgerbeauftragten fest.
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Artikel 229 (ex-Artikel 196 EGV)

Das Europtische Parlament htlt jthrlich eine Sitzungsperiode ab. Es tritt, ohne dass
es einer Einberufung bedarf, am zweiten Dienstag des Monats Mtrz zusammen.
Das Europtische Parlament kann auf Antrag der Mehrheit seiner Mitglieder sowie
auf Antrag des Rates oder der Kommission zu einer außerordentlichen Sitzungs-
periode zusammentreten.

Artikel 230 (ex-Artikel 197 Absttze 2, 3 und 4 EGV)

Die Kommission kann an allen Sitzungen des Europtischen Parlaments teilnehmen
und wird auf ihren Antrag gehçrt.
Die Kommission antwortet msndlich oder schriftlich auf die ihr vom Europtischen
Parlament oder von dessen Mitgliedern gestellten Fragen.
Der Europtische Rat und der Rat werden vom Europtischen Parlament nach Maß-
gabe der Geschtftsordnung des Europtischen Rates und der Geschtftsordnung des
Rates gehçrt.

Artikel 231 (ex-Artikel 198 EGV)

Soweit die Vertrtge nicht etwas anderes bestimmen, beschließt das Europtische
Parlament mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Die Geschtftsordnung legt die Beschlussfthigkeit fest.

Artikel 232 (ex-Artikel 199 EGV)

Das Europtische Parlament gibt sich seine Geschtftsordnung; hierzu sind die Stim-
men der Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich.
Die Verhandlungsniederschriften des Europtischen Parlaments werden nach Maß-
gabe der Vertrtge und seiner Geschtftsordnung verçffentlicht.

Artikel 233 (ex-Artikel 200 EGV)

Das Europtische Parlament erçrtert in çffentlicher Sitzung den jthrlichen Gesamt-
bericht, der ihm von der Kommission vorgelegt wird.

Artikel 234 (ex-Artikel 201 EGV)

Wird wegen der Tttigkeit der Kommission ein Misstrauensantrag eingebracht, so
darf das Europtische Parlament nicht vor Ablauf von drei Tagen nach seiner Ein-
bringung und nur in offener Abstimmung darsber entscheiden.
Wird der Misstrauensantrag mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen und mit der Mehrheit der Mitglieder des Europtischen Parlaments an-
genommen, so legen die Mitglieder der Kommission geschlossen ihr Amt nieder,
und der Hohe Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik legt sein im
Rahmen der Kommission ausgesbtes Amt nieder. Sie bleiben im Amt und fshren
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die laufenden Geschtfte bis zu ihrer Ersetzung nach Artikel 17 des Vertrags sber die
Europtische Union weiter. In diesem Fall endet die Amtszeit der zu ihrer Ersetzung
ernannten Mitglieder der Kommission zu dem Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit der
Mitglieder der Kommission, die ihr Amt geschlossen niederlegen mussten, geendet
httte.

Abschnitt 2 Der EuropLische Rat

Artikel 235

(1) Jedes Mitglied des Europtischen Rates kann sich das Stimmrecht hçchstens
eines anderen Mitglieds sbertragen lassen.
Beschließt der Europtische Rat mit qualifizierter Mehrheit, so gelten fsr ihn Ar-
tikel 16 Absatz 4 des Vertrags sber die Europtische Union und Artikel 238 Absatz 2
dieses Vertrags. An Abstimmungen im Europtischen Rat nehmen dessen Prtsident
und der Prtsident der Kommission nicht teil.
Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem
Zustandekommen von Beschlsssen des Europtischen Rates, zu denen Einstimmig-
keit erforderlich ist, nicht entgegen.
(2) Der Prtsident des Europtischen Parlaments kann vom Europtischen Rat gehçrt
werden.
(3) Der Europtische Rat beschließt mit einfacher Mehrheit sber Verfahrensfragen
sowie sber den Erlass seiner Geschtftsordnung.
(4) Der Europtische Rat wird vom Generalsekretariat des Rates unterststzt.

Artikel 236

Der Europtische Rat erltsst mit qualifizierter Mehrheit
a) einen Beschluss zur Festlegung der Zusammensetzungen des Rates, mit Ausnah-

me des Rates »Allgemeine Angelegenheiten« und des Rates »Auswtrtige Ange-
legenheiten« nach Artikel 16 Absatz 6 des Vertrags sber die Europtische Union;

b) einen Beschluss nach Artikel 16 Absatz 9 des Vertrags sber die Europtische Uni-
on zur Festlegung des Vorsitzes im Rat in allen seinen Zusammensetzungen mit
Ausnahme des Rates »Auswtrtige Angelegenheiten«.

Abschnitt 3 Der Rat

Artikel 237 (ex-Artikel 204 EGV)

Der Rat wird von seinem Prtsidenten aus eigenem Entschluss oder auf Antrag eines
seiner Mitglieder oder der Kommission einberufen.

Artikel 238 (ex-Artikel 205 Absttze 1 und 2 EGV)

(1) Ist zu einem Beschluss des Rates die einfache Mehrheit erforderlich, so be-
schließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder.
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(2) Beschließt der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen Ver-
treters der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik, so gilt ab dem 1. November
2014 abweichend von Artikel 16 Absatz 4 des Vertrags sber die Europtische Union
und vorbehaltlich der Vorschriften des Protokolls sber die wbergangsbestimmun-
gen als qualifizierte Mehrheit eine Mehrheit von mindestens 72 % der Mitglieder
des Rates, sofern die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens
65 % der Bevçlkerung der Union ausmachen.
(3) In den Ftllen, in denen in Anwendung der Vertrtge nicht alle Mitglieder des
Rates stimmberechtigt sind, gilt ab dem 1. November 2014 vorbehaltlich der Vor-
schriften des Protokolls sber die wbergangsbestimmungen fsr die qualifizierte
Mehrheit Folgendes:
a) Als qualifizierte Mehrheit gilt eine Mehrheit von mindestens 55 % derjenigen

Mitglieder des Rates, die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern die von
ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % der Bevçlkerung
der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen.
Fsr eine Sperrminorittt bedarf es mindestens der Mindestzahl von Mitgliedern
des Rates, die zusammen mehr als 35 % der Bevçlkerung der beteiligten Mit-
gliedstaaten vertreten, zuzsglich eines Mitglieds; andernfalls gilt die qualifizierte
Mehrheit als erreicht.

b) Beschließt der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen Ver-
treters der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik, so gilt abweichend von
Buchstabe a als qualifizierte Mehrheit eine Mehrheit von mindestens 72 % der-
jenigen Mitglieder des Rates, die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern
die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % der Be-
vçlkerung der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen.

(4) Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem
Zustandekommen von Beschlsssen des Rates, zu denen Einstimmigkeit erforder-
lich ist, nicht entgegen.

Artikel 239 (ex-Artikel 206 EGV)

Jedes Mitglied kann sich das Stimmrecht hçchstens eines anderen Mitglieds sber-
tragen lassen.

Artikel 240 (ex-Artikel 207 EGV)

(1) Ein Ausschuss, der sich aus den Sttndigen Vertretern der Regierungen der
Mitgliedstaaten zusammensetzt, trtgt die Verantwortung, die Arbeiten des Rates
vorzubereiten und die ihm vom Rat sbertragenen Auftrtge auszufshren. Der Aus-
schuss kann in Ftllen, die in der Geschtftsordnung des Rates vorgesehen sind, Ver-
fahrensbeschlssse fassen.
(2) Der Rat wird von einem Generalsekretariat unterststzt, das einem vom Rat
ernannten Generalsekrettr untersteht.
Der Rat beschließt mit einfacher Mehrheit sber die Organisation des Generalse-
kretariats.
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(3) Der Rat beschließt mit einfacher Mehrheit sber Verfahrensfragen sowie sber
den Erlass seiner Geschtftsordnung.

Artikel 241 (ex-Artikel 208 EGV)

Der Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, kann die Kommission auffordern,
die nach seiner Ansicht zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele geeigneten
Untersuchungen vorzunehmen und ihm entsprechende Vorschltge zu unterbrei-
ten. Legt die Kommission keinen Vorschlag vor, so teilt sie dem Rat die Grsnde
dafsr mit.

Artikel 242 (ex-Artikel 209 EGV)

Der Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, regelt nach Anhçrung der Kom-
mission die rechtliche Stellung der in den Vertrtgen vorgesehenen Ausschssse.

Artikel 243 (ex-Artikel 210 EGV)

Der Rat setzt die Gehtlter, Vergstungen und Ruhegehtlter fsr den Prtsidenten des
Europtischen Rates, den Prtsidenten der Kommission, den Hohen Vertreter der
Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik, die Mitglieder der Kommission, die Prt-
sidenten, die Mitglieder und die Kanzler des Gerichtshofs der Europtischen Union
sowie den Generalsekrettr des Rates fest. Er setzt ebenfalls alle als Entgelt gezahlten
Vergstungen fest.

Abschnitt 4 Die Kommission

Artikel 244

Gemtß Artikel 17 Absatz 5 des Vertrags sber die Europtische Union werden die
Kommissionsmitglieder in einem vom Europtischen Rat einstimmig festgelegten
System der Rotation ausgewthlt, das auf folgenden Grundsttzen beruht:
a) Die Mitgliedstaaten werden bei der Festlegung der Reihenfolge und der Dauer

der Amtszeiten ihrer Staatsangehçrigen in der Kommission vollkommen gleich
behandelt; demzufolge kann die Gesamtzahl der Mandate, welche Staatsange-
hçrige zweier beliebiger Mitgliedstaaten innehaben, niemals um mehr als eines
voneinander abweichen.

b) Vorbehaltlich des Buchstabens a ist jede der aufeinander folgenden Kommissio-
nen so zusammengesetzt, dass das demografische und geografische Spektrum der
Gesamtheit der Mitgliedstaaten auf zufrieden stellende Weise zum Ausdruck
kommt.
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Artikel 245 (ex-Artikel 213 EGV)

Die Mitglieder der Kommission haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren
Aufgaben unvereinbar ist. Die Mitgliedstaaten achten ihre Unabhtngigkeit und
versuchen nicht, sie bei der Erfsllung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.
Die Mitglieder der Kommission dsrfen wthrend ihrer Amtszeit keine andere ent-
geltliche oder unentgeltliche Berufstttigkeit aussben. Bei der Aufnahme ihrer Tt-
tigkeit sbernehmen sie die feierliche Verpflichtung, wthrend der Aussbung und
nach Ablauf ihrer Amtstttigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu
erfsllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tttigkeiten oder Vor-
teile nach Ablauf dieser Tttigkeit ehrenhaft und zursckhaltend zu sein. Werden
diese Pflichten verletzt, so kann der Gerichtshof auf Antrag des Rates, der mit
einfacher Mehrheit beschließt, oder der Kommission das Mitglied je nach Lage
des Falles gemtß Artikel 247 seines Amtes entheben oder ihm seine Ruhegehalts-
ansprsche oder andere an ihrer Stelle gewthrte Vergsnstigungen aberkennen.

Artikel 246 (ex-Artikel 215 EGV)

Abgesehen von den regelmtßigen Neubesetzungen und von Todesftllen endet das
Amt eines Mitglieds der Kommission durch Rscktritt oder Amtsenthebung.
Fsr ein zursckgetretenes, seines Amtes enthobenes oder verstorbenes Mitglied wird
fsr die verbleibende Amtszeit vom Rat mit Zustimmung des Prtsidenten der Kom-
mission nach Anhçrung des Europtischen Parlaments und nach den Anforderungen
des Artikels 17 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags sber die Europtische Union ein
neues Mitglied derselben Staatsangehçrigkeit ernannt.
Der Rat kann auf Vorschlag des Prtsidenten der Kommission einstimmig beschlie-
ßen, dass ein ausscheidendes Mitglied der Kommission fsr die verbleibende Amts-
zeit nicht ersetzt werden muss, insbesondere wenn es sich um eine kurze Zeitspanne
handelt.
Bei Rscktritt, Amtsenthebung oder Tod des Prtsidenten wird fsr die verbleibende
Amtszeit ein Nachfolger ernannt. Fsr die Ersetzung findet das Verfahren des Ar-
tikels 17 Absatz 7 Unterabsatz 1 des Vertrags sber die Europtische Union Anwen-
dung.
Bei Rscktritt, Amtsenthebung oder Tod des Hohen Vertreters der Union fsr die
Außen- und Sicherheitspolitik wird fsr die verbleibende Amtszeit nach Artikel 18
Absatz 1 des Vertrags sber die Europtische Union ein Nachfolger ernannt.
Bei Rscktritt aller Mitglieder der Kommission bleiben diese bis zur Neubesetzung
ihres Sitzes nach Artikel 17 des Vertrags sber die Europtische Union fsr die ver-
bleibende Amtszeit im Amt und fshren die laufenden Geschtfte weiter.

Artikel 247 (ex-Artikel 216 EGV)

Jedes Mitglied der Kommission, das die Voraussetzungen fsr die Aussbung seines
Amtes nicht mehr erfsllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat, kann auf
Antrag des Rates, der mit einfacher Mehrheit beschließt, oder der Kommission
durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden.
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Artikel 248 (ex-Artikel 217 Absatz 2 EGV)

Die Zusttndigkeiten der Kommission werden unbeschadet des Artikels 18 Absatz 4
des Vertrags sber die Europtische Union von ihrem Prtsidenten nach Artikel 17
Absatz 6 des genannten Vertrags gegliedert und zwischen ihren Mitgliedern auf-
geteilt. Der Prtsident kann diese Zusttndigkeitsverteilung im Laufe der Amtszeit
tndern. Die Mitglieder der Kommission sben die ihnen vom Prtsidenten sber-
tragenen Aufgaben unter dessen Leitung aus.

Artikel 249 (ex-Artikel 218 Absatz 2 und ex-Artikel 212 EGV)

(1) Die Kommission gibt sich eine Geschtftsordnung, um ihr ordnungsgemtßes
Arbeiten und das ihrer Dienststellen zu gewthrleisten. Sie sorgt fsr die Verçffent-
lichung dieser Geschtftsordnung.
(2) Die Kommission verçffentlicht jthrlich, und zwar spttestens einen Monat vor
Beginn der Sitzungsperiode des Europtischen Parlaments, einen Gesamtbericht
sber die Tttigkeit der Union.

Artikel 250 (ex-Artikel 219 EGV)

Die Beschlssse der Kommission werden mit der Mehrheit ihrer Mitglieder gefasst.
Die Beschlussfthigkeit wird in ihrer Geschtftsordnung festgelegt.

Abschnitt 5 Der Gerichtshof der EuropLischen Union

Artikel 251 (ex-Artikel 221 EGV)

Der Gerichtshof tagt in Kammern oder als Große Kammer entsprechend den hierfsr
in der Satzung des Gerichtshofs der Europtischen Union vorgesehenen Regeln.
Wenn die Satzung es vorsieht, kann der Gerichtshof auch als Plenum tagen.

Artikel 252 (ex-Artikel 222 EGV)

Der Gerichtshof wird von acht Generalanwtlten unterststzt. Auf Antrag des Ge-
richtshofs kann der Rat einstimmig die Zahl der Generalanwtlte erhçhen.
Der Generalanwalt hat çffentlich in vçlliger Unparteilichkeit und Unabhtngigkeit
begrsndete Schlussantrtge zu den Rechtssachen zu stellen, in denen nach der Sat-
zung des Gerichtshofs der Europtischen Union seine Mitwirkung erforderlich ist.

Artikel 253 (ex-Artikel 223 EGV)

Zu Richtern und Generalanwtlten des Gerichtshofs sind Persçnlichkeiten aus-
zuwthlen, die jede Gewthr fsr Unabhtngigkeit bieten und in ihrem Staat die
fsr die hçchsten richterlichen omter erforderlichen Voraussetzungen erfsllen
oder Juristen von anerkannt hervorragender Befthigung sind; sie werden von
den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen nach An-
hçrung des in Artikel 255 vorgesehenen Ausschusses auf sechs Jahre ernannt.
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Alle drei Jahre findet nach Maßgabe der Satzung des Gerichtshofs der Europtischen
Union eine teilweise Neubesetzung der Stellen der Richter und Generalanwtlte
statt.
Die Richter wthlen aus ihrer Mitte den Prtsidenten des Gerichtshofs fsr die Dauer
von drei Jahren. Wiederwahl ist zultssig.
Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalanwtlte ist zultssig.
Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung.
Der Gerichtshof erltsst seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der Genehmigung des
Rates.

Artikel 254 (ex-Artikel 224 EGV)

Die Zahl der Richter des Gerichts wird in der Satzung des Gerichtshofs der Eu-
roptischen Union festgelegt. In der Satzung kann vorgesehen werden, dass das
Gericht von Generalanwtlten unterststzt wird.
Zu Mitgliedern des Gerichts sind Personen auszuwthlen, die jede Gewthr fsr Un-
abhtngigkeit bieten und sber die Befthigung zur Aussbung hoher richterlicher
Tttigkeiten verfsgen. Sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im
gegenseitigen Einvernehmen nach Anhçrung des in Artikel 255 vorgesehenen Aus-
schusses fsr sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Gericht teilweise neu
besetzt. Die Wiederernennung ausscheidender Mitglieder ist zultssig.
Die Richter wthlen aus ihrer Mitte den Prtsidenten des Gerichts fsr die Dauer von
drei Jahren. Wiederwahl ist zultssig.
Das Gericht ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung.
Das Gericht erltsst seine Verfahrensordnung im Einvernehmen mit dem Gerichts-
hof. Sie bedarf der Genehmigung des Rates.
Soweit die Satzung des Gerichtshofs der Europtischen Union nichts anderes vor-
sieht, finden die den Gerichtshof betreffenden Bestimmungen der Vertrtge auf das
Gericht Anwendung.

Artikel 255

Es wird ein Ausschuss eingerichtet, der die Aufgabe hat, vor einer Ernennung durch
die Regierungen der Mitgliedstaaten nach den Artikeln 253 und 254 eine Stellung-
nahme zur Eignung der Bewerber fsr die Aussbung des Amts eines Richters oder
Generalanwalts beim Gerichtshof oder beim Gericht abzugeben.
Der Ausschuss setzt sich aus sieben Persçnlichkeiten zusammen, die aus dem
Kreis ehemaliger Mitglieder des Gerichtshofs und des Gerichts, der Mitglieder
der hçchsten einzelstaatlichen Gerichte und der Juristen von anerkannt her-
vorragender Befthigung ausgewthlt werden, von denen einer vom Europtischen
Parlament vorgeschlagen wird. Der Rat erltsst einen Beschluss zur Festlegung der
Vorschriften fsr die Arbeitsweise und einen Beschluss zur Ernennung der Mit-
glieder dieses Ausschusses. Er beschließt auf Initiative des Prtsidenten des Gerichts-
hofs.
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Artikel 256 (ex-Artikel 225 EGV)

(1) Das Gericht ist fsr Entscheidungen im ersten Rechtszug sber die in den Ar-
tikeln 263, 265, 268, 270 und 272 genannten Klagen zusttndig, mit Ausnahme
derjenigen Klagen, die einem nach Artikel 257 gebildeten Fachgericht sbertragen
werden, und der Klagen, die gemtß der Satzung dem Gerichtshof vorbehalten sind.
In der Satzung kann vorgesehen werden, dass das Gericht fsr andere Kategorien von
Klagen zusttndig ist.
Gegen die Entscheidungen des Gerichts aufgrund dieses Absatzes kann nach Maß-
gabe der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen
sind, beim Gerichtshof ein auf Rechtsfragen beschrtnktes Rechtsmittel eingelegt
werden.
(2) Das Gericht ist fsr Entscheidungen sber Rechtsmittel gegen die Entscheidun-
gen der Fachgerichte zusttndig.
Die Entscheidungen des Gerichts aufgrund dieses Absatzes kçnnen nach Maßgabe
der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, in
Ausnahmeftllen vom Gerichtshof sberprsft werden, wenn die ernste Gefahr be-
steht, dass die Einheit oder Kohtrenz des Unionsrechts bershrt wird.
(3) Das Gericht ist in besonderen in der Satzung festgelegten Sachgebieten fsr
Vorabentscheidungen nach Artikel 267 zusttndig.
Wenn das Gericht der Auffassung ist, dass eine Rechtssache eine Grundsatzentschei-
dung erfordert, die die Einheit oder die Kohtrenz des Unionsrechts bershren kçnn-
te, kann es die Rechtssache zur Entscheidung an den Gerichtshof verweisen.
Die Entscheidungen des Gerichts sber Antrtge auf Vorabentscheidung kçnnen
nach Maßgabe der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung
vorgesehen sind, in Ausnahmeftllen vom Gerichtshof sberprsft werden, wenn die
ernste Gefahr besteht, dass die Einheit oder die Kohtrenz des Unionsrechts bershrt
wird.

Artikel 257 (ex-Artikel 225a EGV)

Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren dem Gericht beigeordnete Fachgerichte bilden, die fsr Entschei-
dungen im ersten Rechtszug sber bestimmte Kategorien von Klagen zusttndig sind,
die auf besonderen Sachgebieten erhoben werden. Das Europtische Parlament und
der Rat beschließen durch Verordnungen entweder auf Vorschlag der Kommission
nach Anhçrung des Gerichtshofs oder auf Antrag des Gerichtshofs nach Anhçrung
der Kommission.
In der Verordnung sber die Bildung eines Fachgerichts werden die Regeln fsr die
Zusammensetzung dieses Gerichts und der ihm sbertragene Zusttndigkeitsbereich
festgelegt.
Gegen die Entscheidungen der Fachgerichte kann vor dem Gericht ein auf Rechts-
fragen beschrtnktes Rechtsmittel oder, wenn die Verordnung sber die Bildung des
Fachgerichts dies vorsieht, ein auch Sachfragen betreffendes Rechtsmittel eingelegt
werden.
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Zu Mitgliedern der Fachgerichte sind Personen auszuwthlen, die jede Gewthr fsr
Unabhtngigkeit bieten und sber die Befthigung zur Aussbung richterlicher Tttig-
keiten verfsgen. Sie werden einstimmig vom Rat ernannt.
Die Fachgerichte erlassen ihre Verfahrensordnung im Einvernehmen mit dem Ge-
richtshof. Diese Verfahrensordnung bedarf der Genehmigung des Rates.
Soweit die Verordnung sber die Bildung der Fachgerichte nichts anderes vorsieht,
finden die den Gerichtshof der Europtischen Union betreffenden Bestimmungen
der Vertrtge und die Satzung des Gerichtshofs der Europtischen Union auf die
Fachgerichte Anwendung. Titel I und Artikel 64 der Satzung gelten auf jeden
Fall fsr die Fachgerichte.

Artikel 258 (ex-Artikel 226 EGV)

Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung
aus den Vertrtgen verstoßen, so gibt sie eine mit Grsnden versehene Stellungnahme
hierzu ab; sie hat dem Staat zuvor Gelegenheit zur oußerung zu geben.
Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der Kommission gesetz-
ten Frist nicht nach, so kann die Kommission den Gerichtshof der Europtischen
Union anrufen.

Artikel 259 (ex-Artikel 227 EGV)

Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof der Europtischen Union anrufen, wenn er
der Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den
Vertrtgen verstoßen hat.
Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der Verpflichtungen
aus den Vertrtgen gegen einen anderen Staat Klage erhebt, muss er die Kommission
damit befassen.
Die Kommission erltsst eine mit Grsnden versehene Stellungnahme; sie gibt den
beteiligten Staaten zuvor Gelegenheit zu schriftlicher und msndlicher oußerung in
einem kontradiktorischen Verfahren.
Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem ein ent-
sprechender Antrag gestellt wurde, keine Stellungnahme ab, so kann ungeachtet des
Fehlens der Stellungnahme vor dem Gerichtshof geklagt werden.

Artikel 260 (ex-Artikel 228 EGV)

(1) Stellt der Gerichtshof der Europtischen Union fest, dass ein Mitgliedstaat gegen
eine Verpflichtung aus den Vertrtgen verstoßen hat, so hat dieser Staat die Maß-
nahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben.
(2) Hat der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des
Gerichtshofs ergeben, nach Auffassung der Kommission nicht getroffen, so kann die
Kommission den Gerichtshof anrufen, nachdem sie diesem Staat zuvor Gelegenheit
zur oußerung gegeben hat. Hierbei benennt sie die Hçhe des von dem betreffenden

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 154/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

154

Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union (AEUV)



Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder Zwangsgelds, die sie den Umsttn-
den nach fsr angemessen htlt.
Stellt der Gerichtshof fest, dass der betreffende Mitgliedstaat seinem Urteil nicht
nachgekommen ist, so kann er die Zahlung eines Pauschalbetrags oder Zwangsgelds
verhtngen.
Dieses Verfahren ltsst den Artikel 259 unbershrt.
(3) Erhebt die Kommission beim Gerichtshof Klage nach Artikel 258, weil sie der
Auffassung ist, dass der betreffende Mitgliedstaat gegen seine Verpflichtung versto-
ßen hat, Maßnahmen zur Umsetzung einer gemtß einem Gesetzgebungsverfahren
erlassenen Richtlinie mitzuteilen, so kann sie, wenn sie dies fsr zweckmtßig htlt, die
Hçhe des von dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder
Zwangsgelds benennen, die sie den Umsttnden nach fsr angemessen htlt.
Stellt der Gerichtshof einen Verstoß fest, so kann er gegen den betreffenden Mit-
gliedstaat die Zahlung eines Pauschalbetrags oder eines Zwangsgelds bis zur Hçhe
des von der Kommission genannten Betrags verhtngen. Die Zahlungsverpflichtung
gilt ab dem vom Gerichtshof in seinem Urteil festgelegten Zeitpunkt.

Artikel 261 (ex-Artikel 229 EGV)

Aufgrund der Vertrtge vom Europtischen Parlament und vom Rat gemeinsam
sowie vom Rat erlassene Verordnungen kçnnen hinsichtlich der darin vorgesehe-
nen Zwangsmaßnahmen dem Gerichtshof der Europtischen Union eine Zusttndig-
keit sbertragen, welche die Befugnis zu unbeschrtnkter Ermessensnachprsfung und
zur onderung oder Verhtngung solcher Maßnahmen umfasst.

Artikel 262 (ex-Artikel 229a EGV)

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Vertrtge kann der Rat gemtß einem
besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhçrung des Europtischen Parlaments
einstimmig Bestimmungen erlassen, mit denen dem Gerichtshof der Europtischen
Union in dem vom Rat festgelegten Umfang die Zusttndigkeit sbertragen wird,
sber Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung von aufgrund
der Vertrtge erlassenen Rechtsakten, mit denen europtische Rechtstitel fsr das
geistige Eigentum geschaffen werden, zu entscheiden. Diese Bestimmungen treten
nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfas-
sungsrechtlichen Vorschriften in Kraft.

Artikel 263 (ex-Artikel 230 EGV)

Der Gerichtshof der Europtischen Union sberwacht die Rechtmtßigkeit der Ge-
setzgebungsakte sowie der Handlungen des Rates, der Kommission und der Eu-
roptischen Zentralbank, soweit es sich nicht um Empfehlungen oder Stellungnah-
men handelt, und der Handlungen des Europtischen Parlaments und des
Europtischen Rates mit Rechtswirkung gegensber Dritten. Er sberwacht ebenfalls
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die Rechtmtßigkeit der Handlungen der Einrichtungen oder sonstigen Stellen der
Union mit Rechtswirkung gegensber Dritten.
Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof der Europtischen Union fsr Klagen zusttn-
dig, die ein Mitgliedstaat, das Europtische Parlament, der Rat oder die Kommission
wegen Unzusttndigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung der
Vertrtge oder einer bei seiner Durchfshrung anzuwendenden Rechtsnorm oder
wegen Ermessensmissbrauchs erhebt.
Der Gerichtshof der Europtischen Union ist unter den gleichen Voraussetzungen
zusttndig fsr Klagen des Rechnungshofs, der Europtischen Zentralbank und des
Ausschusses der Regionen, die auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen.
Jede natsrliche oder juristische Person kann unter den Bedingungen nach den Ab-
sttzen 1 und 2 gegen die an sie gerichteten oder sie unmittelbar und individuell
betreffenden Handlungen sowie gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die
sie unmittelbar betreffen und keine Durchfshrungsmaßnahmen nach sich ziehen,
Klage erheben.
In den Rechtsakten zur Grsndung von Einrichtungen und sonstigen Stellen der
Union kçnnen besondere Bedingungen und Einzelheiten fsr die Erhebung von
Klagen von natsrlichen oder juristischen Personen gegen Handlungen dieser Ein-
richtungen und sonstigen Stellen vorgesehen werden, die eine Rechtswirkung ge-
gensber diesen Personen haben.
Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei Monaten zu erheben;
diese Frist ltuft je nach Lage des Falles von der Bekanntgabe der betreffenden Hand-
lung, ihrer Mitteilung an den Kltger oder in Ermangelung dessen von dem Zeit-
punkt an, zu dem der Kltger von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat.

Artikel 264 (ex-Artikel 231 EGV)

Ist die Klage begrsndet, so erkltrt der Gerichtshof der Europtischen Union die
angefochtene Handlung fsr nichtig.
Erkltrt der Gerichtshof eine Handlung fsr nichtig, so bezeichnet er, falls er dies fsr
notwendig htlt, diejenigen ihrer Wirkungen, die als fortgeltend zu betrachten sind.

Artikel 265 (ex-Artikel 232 EGV)

Unterltsst es das Europtische Parlament, der Europtische Rat, der Rat, die Kom-
mission oder die Europtische Zentralbank unter Verletzung der Vertrtge, einen
Beschluss zu fassen, so kçnnen die Mitgliedstaaten und die anderen Organe der
Union beim Gerichtshof der Europtischen Union Klage auf Feststellung dieser
Vertragsverletzung erheben. Dieser Artikel gilt entsprechend fsr die Einrichtungen
und sonstigen Stellen der Union, die es unterlassen, tttig zu werden.
Diese Klage ist nur zultssig, wenn das in Frage stehende Organ, die in Frage ste-
hende Einrichtung oder sonstige Stelle zuvor aufgefordert worden ist, tttig zu wer-
den. Hat es bzw. sie binnen zwei Monaten nach dieser Aufforderung nicht Stellung
genommen, so kann die Klage innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten
erhoben werden.
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Jede natsrliche oder juristische Person kann nach Maßgabe der Absttze 1 und 2 vor
dem Gerichtshof Beschwerde darsber fshren, dass ein Organ oder eine Einrichtung
oder sonstige Stelle der Union es unterlassen hat, einen anderen Akt als eine Emp-
fehlung oder eine Stellungnahme an sie zu richten.

Artikel 266 (ex-Artikel 233 EGV)

Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen, denen das fsr nichtig erkltrte
Handeln zur Last ftllt oder deren Untttigkeit als vertragswidrig erkltrt worden ist,
haben die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs der Europtischen Union ergebenden
Maßnahmen zu ergreifen.
Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus der An-
wendung des Artikels 340 Absatz 2 ergeben.

Artikel 267 (ex-Artikel 234 EGV)

Der Gerichtshof der Europtischen Union entscheidet im Wege der Vorabentschei-
dung
a) sber die Auslegung der Vertrtge,
b) sber die Gsltigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrich-

tungen oder sonstigen Stellen der Union,
Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und htlt dieses
Gericht eine Entscheidung darsber zum Erlass seines Urteils fsr erforderlich, so
kann es diese Frage dem Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen.
Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaat-
lichen Gericht gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln
des innerstaatlichen Rechts angefochten werden kçnnen, so ist dieses Gericht zur
Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet.
Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren, das eine inhaftierte
Person betrifft, bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, so entscheidet der Ge-
richtshof innerhalb ksrzester Zeit.

Artikel 268 (ex-Artikel 235 EGV)

Der Gerichtshof der Europtischen Union ist fsr Streitsachen sber den in Arti-
kel 340 Absttze 2 und 3 vorgesehenen Schadensersatz zusttndig.

Artikel 269

Der Gerichtshof ist fsr Entscheidungen sber die Rechtmtßigkeit eines nach Ar-
tikel 7 des Vertrags sber die Europtische Union erlassenen Rechtsakts des Euro-
ptischen Rates oder des Rates nur auf Antrag des von einer Feststellung des Eu-
roptischen Rates oder des Rates betroffenen Mitgliedstaats und lediglich im
Hinblick auf die Einhaltung der in dem genannten Artikel vorgesehenen Verfah-
rensbestimmungen zusttndig.
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Der Antrag muss binnen eines Monats nach der jeweiligen Feststellung gestellt
werden. Der Gerichtshof entscheidet binnen eines Monats nach Antragstellung.

Artikel 270 (ex-Artikel 236 EGV)

Der Gerichtshof der Europtischen Union ist fsr alle Streitsachen zwischen der
Union und deren Bediensteten innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der
Bedingungen zusttndig, die im Statut der Beamten der Union und in den Be-
schtftigungsbedingungen fsr die sonstigen Bediensteten der Union festgelegt sind.

Artikel 271 (ex-Artikel 237 EGV)

Der Gerichtshof der Europtischen Union ist nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen zusttndig in Streitsachen sber
a) die Erfsllung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus der Satzung der Eu-

roptischen Investitionsbank. Der Verwaltungsrat der Bank besitzt hierbei die der
Kommission in Artikel 258 sbertragenen Befugnisse;

b) die Beschlssse des Rates der Gouverneure der Europtischen Investitionsbank.
Jeder Mitgliedstaat, die Kommission und der Verwaltungsrat der Bank kçnnen
hierzu nach Maßgabe des Artikels 263 Klage erheben;

c) die Beschlssse des Verwaltungsrats der Europtischen Investitionsbank. Diese
kçnnen nach Maßgabe des Artikels 263 nur von Mitgliedstaaten oder der Kom-
mission und lediglich wegen Verletzung der Formvorschriften des Artikels 21
Absttze 2 und 5 bis 7 der Satzung der Investitionsbank angefochten werden;

d) die Erfsllung der sich aus den Vertrtgen und der Satzung des ESZB und der EZB
ergebenden Verpflichtungen durch die nationalen Zentralbanken. Der Rat der
Gouverneure der Europtischen Zentralbank besitzt hierbei gegensber den
nationalen Zentralbanken die Befugnisse, die der Kommission in Artikel 258
gegensber den Mitgliedstaaten eingertumt werden. Stellt der Gerichtshof der
Europtischen Union fest, dass eine nationale Zentralbank gegen eine Verpflich-
tung aus den Vertrtgen verstoßen hat, so hat diese Bank die Maßnahmen zu
ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben.

Artikel 272 (ex-Artikel 238 EGV)

Der Gerichtshof der Europtischen Union ist fsr Entscheidungen aufgrund einer
Schiedsklausel zusttndig, die in einem von der Union oder fsr ihre Rechnung
abgeschlossenen çffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Vertrag enthalten ist.

Artikel 273 (ex-Artikel 239 EGV)

Der Gerichtshof ist fsr jede mit dem Gegenstand der Vertrtge in Zusammenhang
stehende Streitigkeit zwischen Mitgliedstaaten zusttndig, wenn diese bei ihm auf-
grund eines Schiedsvertrags anhtngig gemacht wird.
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Artikel 274 (ex-Artikel 240 EGV)

Soweit keine Zusttndigkeit des Gerichtshofs der Europtischen Union aufgrund der
Vertrtge besteht, sind Streitsachen, bei denen die Union Partei ist, der Zusttndig-
keit der einzelstaatlichen Gerichte nicht entzogen.

Artikel 275

Der Gerichtshof der Europtischen Union ist nicht zusttndig fsr die Bestimmungen
hinsichtlich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und fsr die auf der
Grundlage dieser Bestimmungen erlassenen Rechtsakte.
Der Gerichtshof ist jedoch zusttndig fsr die Kontrolle der Einhaltung von Arti-
kel 40 des Vertrags sber die Europtische Union und fsr die unter den Vorausset-
zungen des Artikels 263 Absatz 4 dieses Vertrags erhobenen Klagen im Zusammen-
hang mit der wberwachung der Rechtmtßigkeit von Beschlsssen sber restriktive
Maßnahmen gegensber natsrlichen oder juristischen Personen, die der Rat auf der
Grundlage von Titel V Kapitel 2 des Vertrags sber die Europtische Union erlassen
hat.

Artikel 276

Bei der Aussbung seiner Befugnisse im Rahmen der Bestimmungen des Dritten
Teils Titel V Kapitel 4 und 5 sber den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts ist der Gerichtshof der Europtischen Union nicht zusttndig fsr die wber-
prsfung der Gsltigkeit oder Verhtltnismtßigkeit von Maßnahmen der Polizei oder
anderer Strafverfolgungsbehçrden eines Mitgliedstaats oder der Wahrnehmung der
Zusttndigkeiten der Mitgliedstaaten fsr die Aufrechterhaltung der çffentlichen
Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit.

Artikel 277 (ex-Artikel 241 EGV)

Ungeachtet des Ablaufs der in Artikel 263 Absatz 6 genannten Frist kann jede Partei
in einem Rechtsstreit, bei dem die Rechtmtßigkeit eines von einem Organ, einer
Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der Union erlassenen Rechtsakts mit all-
gemeiner Geltung angefochten wird, vor dem Gerichtshof der Europtischen Union
die Unanwendbarkeit dieses Rechtsakts aus den in Artikel 263 Absatz 2 genannten
Grsnden geltend machen.

Artikel 278 (ex-Artikel 242 EGV)

Klagen bei dem Gerichtshof der Europtischen Union haben keine aufschiebende
Wirkung. Der Gerichtshof kann jedoch, wenn er dies den Umsttnden nach fsr
nçtig htlt, die Durchfshrung der angefochtenen Handlung aussetzen.
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Artikel 279 (ex-Artikel 243 EGV)

Der Gerichtshof der Europtischen Union kann in den bei ihm anhtngigen Sachen
die erforderlichen einstweiligen Anordnungen treffen.

Artikel 280 (ex-Artikel 244 EGV)

Die Urteile des Gerichtshofs der Europtischen Union sind gemtß Artikel 299 voll-
streckbar.

Artikel 281 (ex-Artikel 245 EGV)

Die Satzung des Gerichtshofs der Europtischen Union wird in einem besonderen
Protokoll festgelegt.
Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren die Satzung mit Ausnahme ihres Titels I und ihres Artikels 64
tndern. Das Europtische Parlament und der Rat beschließen entweder auf Antrag
des Gerichtshofs nach Anhçrung der Kommission oder auf Vorschlag der Kommis-
sion nach Anhçrung des Gerichtshofs.

Abschnitt 6 Die EuropLische Zentralbank

Artikel 282

(1) Die Europtische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken bilden das Eu-
roptische System der Zentralbanken (ESZB). Die Europtische Zentralbank und die
nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist, bilden
das Eurosystem und betreiben die Wthrungspolitik der Union.
(2) Das ESZB wird von den Beschlussorganen der Europtischen Zentralbank ge-
leitet. Sein vorrangiges Ziel ist es, die Preisstabilittt zu gewthrleisten. Unbeschadet
dieses Zieles unterststzt es die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur
Verwirklichung ihrer Ziele beizutragen.
(3) Die Europtische Zentralbank besitzt Rechtspersçnlichkeit. Sie allein ist befugt,
die Ausgabe des Euro zu genehmigen. Sie ist in der Aussbung ihrer Befugnisse und
der Verwaltung ihrer Mittel unabhtngig. Die Organe, Einrichtungen und sonstigen
Stellen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten achten diese Unab-
htngigkeit.
(4) Die Europtische Zentralbank erltsst die fsr die Erfsllung ihrer Aufgaben er-
forderlichen Maßnahmen nach den Artikeln 127 bis 133 und Artikel 138 und nach
Maßgabe der Satzung des ESZB und der EZB. Nach diesen Artikeln behalten die
Mitgliedstaaten, deren Wthrung nicht der Euro ist, sowie deren Zentralbanken ihre
Zusttndigkeiten im Wthrungsbereich.
(5) Die Europtische Zentralbank wird in den Bereichen, auf die sich ihre Befug-
nisse erstrecken, zu allen Entwsrfen fsr Rechtsakte der Union sowie zu allen Ent-
wsrfen fsr Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene gehçrt und kann Stel-
lungnahmen abgeben.
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Artikel 283 (ex-Artikel 112 EGV)

(1) Der Rat der Europtischen Zentralbank besteht aus den Mitgliedern des Di-
rektoriums der Europtischen Zentralbank und den Prtsidenten der nationalen Zen-
tralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist.
(2) Das Direktorium besteht aus dem Prtsidenten, dem Vizeprtsidenten und vier
weiteren Mitgliedern.
Der Prtsident, der Vizeprtsident und die weiteren Mitglieder des Direktoriums
werden vom Europtischen Rat auf Empfehlung des Rates, der hierzu das Euro-
ptische Parlament und den Rat der Europtischen Zentralbank anhçrt, aus dem
Kreis der in Wthrungs- oder Bankfragen anerkannten und erfahrenen Persçnlich-
keiten mit qualifizierter Mehrheit ausgewthlt und ernannt.
Ihre Amtszeit betrtgt acht Jahre; Wiederernennung ist nicht zultssig.
Nur Staatsangehçrige der Mitgliedstaaten kçnnen Mitglieder des Direktoriums
werden.

Artikel 284 (ex-Artikel 113 EGV)

(1) Der Prtsident des Rates und einMitglied der Kommission kçnnen ohne Stimm-
recht an den Sitzungen des Rates der Europtischen Zentralbank teilnehmen.
Der Prtsident des Rates kann dem Rat der Europtischen Zentralbank einen Antrag
zur Beratung vorlegen.
(2) Der Prtsident der Europtischen Zentralbank wird zur Teilnahme an den Ta-
gungen des Rates eingeladen, wenn dieser Fragen im Zusammenhang mit den
Zielen und Aufgaben des ESZB erçrtert.
(3) Die Europtische Zentralbank unterbreitet dem Europtischen Parlament, dem
Rat und der Kommission sowie auch dem Europtischen Rat einen Jahresbericht
sber die Tttigkeit des ESZB und die Geld- und Wthrungspolitik im vergangenen
und im laufenden Jahr. Der Prtsident der Europtischen Zentralbank legt den Be-
richt dem Rat und dem Europtischen Parlament vor, das auf dieser Grundlage eine
allgemeine Aussprache durchfshren kann.
Der Prtsident der Europtischen Zentralbank und die anderen Mitglieder des Di-
rektoriums kçnnen auf Ersuchen des Europtischen Parlaments oder auf ihre Ini-
tiative hin von den zusttndigen Ausschsssen des Europtischen Parlaments gehçrt
werden.

Abschnitt 7 Der Rechnungshof

Artikel 285 (ex-Artikel 246 EGV)

Der Rechnungshof nimmt die Rechnungsprsfung der Union wahr.
Der Rechnungshof besteht aus einem Staatsangehçrigen je Mitgliedstaat. Seine
Mitglieder sben ihre Aufgaben in voller Unabhtngigkeit zum allgemeinen
Wohl der Union aus.
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Artikel 286 (ex-Artikel 247 EGV)

(1) Zu Mitgliedern des Rechnungshofs sind Persçnlichkeiten auszuwthlen, die in
ihren Staaten Rechnungsprsfungsorganen angehçren oder angehçrt haben oder die
fsr dieses Amt besonders geeignet sind. Sie msssen jede Gewthr fsr Unabhtngig-
keit bieten.
(2) Die Mitglieder des Rechnungshofs werden auf sechs Jahre ernannt. Der Rat
nimmt die gemtß den Vorschltgen der einzelnen Mitgliedstaaten erstellte Liste der
Mitglieder nach Anhçrung des Europtischen Parlaments an. Die Wiederernennung
der Mitglieder des Rechnungshofs ist zultssig.
Sie wthlen aus ihrer Mitte den Prtsidenten des Rechnungshofs fsr drei Jahre. Wie-
derwahl ist zultssig.
(3) Die Mitglieder des Rechnungshofs dsrfen bei der Erfsllung ihrer Pflichten
Anweisungen von einer Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern
noch entgegennehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren
Aufgaben unvereinbar ist.
(4) Die Mitglieder des Rechnungshofs dsrfen wthrend ihrer Amtszeit keine andere
entgeltliche oder unentgeltliche Berufstttigkeit aussben. Bei der Aufnahme ihrer
Tttigkeit sbernehmen sie die feierliche Verpflichtung, wthrend der Aussbung und
nach Ablauf ihrer Amtstttigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu
erfsllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tttigkeiten oder Vor-
teile nach Ablauf dieser Tttigkeit ehrenhaft und zursckhaltend zu sein.
(5) Abgesehen von regelmtßigen Neubesetzungen und von Todesftllen endet das
Amt eines Mitglieds des Rechnungshofs durch Rscktritt oder durch Amtsent-
hebung durch den Gerichtshof gemtß Absatz 6.
Fsr das ausscheidende Mitglied wird fsr die verbleibende Amtszeit ein Nachfolger
ernannt.
Außer im Fall der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder des Rechnungshofs bis
zur Neubesetzung ihres Sitzes im Amt.
(6) Ein Mitglied des Rechnungshofs kann nur dann seines Amtes enthoben oder
seiner Ruhegehaltsansprsche oder anderer an ihrer Stelle gewthrter Vergsnstigun-
gen fsr verlustig erkltrt werden, wenn der Gerichtshof auf Antrag des Rechnungs-
hofs feststellt, dass es nicht mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfsllt oder den
sich aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommt.
(7) Der Rat setzt die Beschtftigungsbedingungen fsr den Prtsidenten und die Mit-
glieder des Rechnungshofs fest, insbesondere die Gehtlter, Vergstungen und Ru-
hegehtlter. Er setzt alle sonstigen als Entgelt gezahlten Vergstungen fest.
(8) Die fsr die Richter des Gerichtshofs der Europtischen Union geltenden Be-
stimmungen des Protokolls sber die Vorrechte und Befreiungen der Europtischen
Union gelten auch fsr die Mitglieder des Rechnungshofs.

Artikel 287 (ex-Artikel 248 EGV)

(1) Der Rechnungshof prsft die Rechnung sber alle Einnahmen und Ausgaben der
Union. Er prsft ebenfalls die Rechnung sber alle Einnahmen und Ausgaben jeder
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von der Union geschaffenen Einrichtung oder sonstigen Stelle, soweit der Grsn-
dungsakt dies nicht ausschließt.
Der Rechnungshof legt dem Europtischen Parlament und dem Rat eine Erkltrung
sber die Zuverltssigkeit der Rechnungsfshrung sowie die Rechtmtßigkeit und
Ordnungsmtßigkeit der zugrunde liegenden Vorgtnge vor, die im Amtsblatt der
Europkischen Union verçffentlicht wird. Diese Erkltrung kann durch spezifische Be-
urteilungen zu allen grçßeren Tttigkeitsbereichen der Union ergtnzt werden.
(2) Der Rechungshof prsft die Rechtmtßigkeit und Ordnungsmtßigkeit der Ein-
nahmen und Ausgaben und sberzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haus-
haltsfshrung. Dabei berichtet er insbesondere sber alle Ftlle von Unregelmtßig-
keiten.
Die Prsfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen und der Zahlungen
der Einnahmen an die Union.
Die Prsfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen und der Zahlungen.
Diese Prsfungen kçnnen vor Abschluss der Rechnung des betreffenden Haushalts-
jahrs durchgefshrt werden.
(3) Die Prsfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und erforderlichenfalls an
Ort und Stelle bei den anderen Organen der Union, in den Rtumlichkeiten der
Einrichtungen oder sonstigen Stellen, die Einnahmen oder Ausgaben fsr Rechnung
der Union verwalten, sowie der natsrlichen und juristischen Personen, die Zah-
lungen aus dem Haushalt erhalten, und in den Mitgliedstaaten durchgefshrt. Die
Prsfung in den Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen
Rechnungsprsfungsorganen oder, wenn diese nicht sber die erforderliche Zu-
sttndigkeit verfsgen, mit den zusttndigen einzelstaatlichen Dienststellen. Der
Rechnungshof und die einzelstaatlichen Rechnungsprsfungsorgane arbeiten unter
Wahrung ihrer Unabhtngigkeit vertrauensvoll zusammen. Diese Organe oder
Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, ob sie an der Prsfung teilzunehmen
beabsichtigen.
Die anderen Organe der Union, die Einrichtungen oder sonstigen Stellen, die Ein-
nahmen oder Ausgaben fsr Rechnung der Union verwalten, die natsrlichen oder
juristischen Personen, die Zahlungen aus dem Haushalt erhalten, und die einzel-
staatlichen Rechnungsprsfungsorgane oder, wenn diese nicht sber die erforderliche
Zusttndigkeit verfsgen, die zusttndigen einzelstaatlichen Dienststellen sbermitteln
dem Rechnungshof auf dessen Antrag die fsr die Erfsllung seiner Aufgabe erfor-
derlichen Unterlagen oder Informationen.
Die Rechte des Rechnungshofs auf Zugang zu Informationen der Europtischen
Investitionsbank im Zusammenhang mit deren Tttigkeit bei der Verwaltung von
Einnahmen und Ausgaben der Union werden in einer Vereinbarung zwischen dem
Rechnungshof, der Bank und der Kommission geregelt. Der Rechnungshof hat
auch dann Recht auf Zugang zu den Informationen, die fsr die Prsfung der von der
Bank verwalteten Einnahmen und Ausgaben der Union erforderlich sind, wenn
eine entsprechende Vereinbarung nicht besteht.
(4) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahrs einen
Jahresbericht. Dieser Bericht wird den anderen Organen der Union vorgelegt
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und im Amtsblatt der Europkischen Union zusammen mit den Antworten dieser Or-
gane auf die Bemerkungen des Rechnungshofs verçffentlicht.
Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu besonderen Fragen
vorlegen, insbesondere in Form von Sonderberichten, und auf Antrag eines der
anderen Organe der Union Stellungnahmen abgeben.
Er nimmt seine jthrlichen Berichte, Sonderberichte oder Stellungnahmen mit der
Mehrheit seiner Mitglieder an. Er kann jedoch fsr die Annahme bestimmter Arten
von Berichten oder Stellungnahmen nach Maßgabe seiner Geschtftsordnung Kam-
mern bilden.
Er unterststzt das Europtische Parlament und den Rat bei der Kontrolle der Aus-
fshrung des Haushaltsplans.
Der Rechnungshof gibt sich eine Geschtftsordnung. Diese bedarf der Genehmi-
gung des Rates.

Kapitel 2 Rechtsakte der Union, Annahmeverfahren und
sonstige Vorschriften

Abschnitt 1 Die Rechtsakte der Union

Artikel 288 (ex-Artikel 249 EGV)

Fsr die Aussbung der Zusttndigkeiten der Union nehmen die Organe Verord-
nungen, Richtlinien, Beschlssse, Empfehlungen und Stellungnahmen an.
Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich
und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Die Richtlinie ist fsr jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des
zu erreichenden Ziels verbindlich, sberltsst jedoch den innerstaatlichen Stellen die
Wahl der Form und der Mittel.
Beschlssse sind in allen ihren Teilen verbindlich. Sind sie an bestimmte Adressaten
gerichtet, so sind sie nur fsr diese verbindlich.
Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich.

Artikel 289

(1) Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren besteht in der gemeinsamen Annahme
einer Verordnung, einer Richtlinie oder eines Beschlusses durch das Europtische
Parlament und den Rat auf Vorschlag der Kommission. Dieses Verfahren ist in
Artikel 294 festgelegt.
(2) In bestimmten, in den Vertrtgen vorgesehenen Ftllen erfolgt als besonderes
Gesetzgebungsverfahren die Annahme einer Verordnung, einer Richtlinie oder
eines Beschlusses durch das Europtische Parlament mit Beteiligung des Rates
oder durch den Rat mit Beteiligung des Europtischen Parlaments.
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(3) Rechtsakte, die gemtß einem Gesetzgebungsverfahren angenommen werden,
sind Gesetzgebungsakte.
(4) In bestimmten, in den Vertrtgen vorgesehenen Ftllen kçnnen Gesetzgebungs-
akte auf Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten oder des Europtischen Par-
laments, auf Empfehlung der Europtischen Zentralbank oder auf Antrag des Ge-
richtshofs oder der Europtischen Investitionsbank erlassen werden.

Artikel 290

(1) In Gesetzgebungsakten kann der Kommission die Befugnis sbertragen werden,
Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergtnzung oder
onderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden Gesetz-
gebungsaktes zu erlassen.
In den betreffenden Gesetzgebungsakten werden Ziele, Inhalt, Geltungsbereich
und Dauer der Befugnissbertragung ausdrscklich festgelegt. Die wesentlichen
Aspekte eines Bereichs sind dem Gesetzgebungsakt vorbehalten und eine Befugnis-
sbertragung ist fsr sie deshalb ausgeschlossen.
(2) Die Bedingungen, unter denen die wbertragung erfolgt, werden in Gesetz-
gebungsakten ausdrscklich festgelegt, wobei folgende Mçglichkeiten bestehen:
a) Das Europtische Parlament oder der Rat kann beschließen, die wbertragung zu

widerrufen.
b) Der delegierte Rechtsakt kann nur in Kraft treten, wenn das Europtische Par-

lament oder der Rat innerhalb der im Gesetzgebungsakt festgelegten Frist keine
Einwtnde erhebt.

Fsr die Zwecke der Buchstaben a und b beschließt das Europtische Parlament mit
der Mehrheit seiner Mitglieder und der Rat mit qualifizierter Mehrheit.
(3) In den Titel der delegierten Rechtsakte wird das Wort »delegiert« eingefsgt.

Artikel 291

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle zur Durchfshrung der verbindlichen Rechts-
akte der Union erforderlichen Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht.
(2) Bedarf es einheitlicher Bedingungen fsr die Durchfshrung der verbindlichen
Rechtsakte der Union, so werden mit diesen Rechtsakten der Kommission oder, in
entsprechend begrsndeten Sonderftllen und in den in den Artikeln 24 und 26 des
Vertrags sber die Europtische Union vorgesehenen Ftllen, dem Rat Durchfsh-
rungsbefugnisse sbertragen.
(3) Fsr die Zwecke des Absatzes 2 legen das Europtische Parlament und der Rat
gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen im Voraus
allgemeine Regeln und Grundsttze fest, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahr-
nehmung der Durchfshrungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren.
(4) In den Titel der Durchfshrungsrechtsakte wird der Wortteil »Durchfshrungs-«
eingefsgt.
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Artikel 292

Der Rat gibt Empfehlungen ab. Er beschließt auf Vorschlag der Kommission in
allen Ftllen, in denen er nach Maßgabe der Vertrtge Rechtsakte auf Vorschlag der
Kommission erltsst. In den Bereichen, in denen fsr den Erlass eines Rechtsakts der
Union Einstimmigkeit vorgesehen ist, beschließt er einstimmig. Die Kommission
und, in bestimmten in den Vertrtgen vorgesehenen Ftllen, die Europtische Zen-
tralbank geben Empfehlungen ab.

Abschnitt 2 Annahmeverfahren und sonstige Vorschriften

Artikel 293 (ex-Artikel 250 EGV)

(1) Wird der Rat aufgrund der Vertrtge auf Vorschlag der Kommission tttig, so
kann er diesen Vorschlag nur einstimmig abtndern; dies gilt nicht in den Ftllen nach
Artikel 294 Absttze 10 und 13, nach Artikel 310, Artikel 312, Artikel 314 und nach
Artikel 315 Absatz 2.
(2) Solange ein Beschluss des Rates nicht ergangen ist, kann die Kommission ihren
Vorschlag jederzeit im Verlauf der Verfahren zur Annahme eines Rechtsakts der
Union tndern.

Artikel 294 (ex-Artikel 251 EGV)

(1) Wird in den Vertrtgen hinsichtlich der Annahme eines Rechtsakts auf das or-
dentliche Gesetzgebungsverfahren Bezug genommen, so gilt das nachstehende Ver-
fahren.
(2) Die Kommission unterbreitet dem Europtischen Parlament und dem Rat einen
Vorschlag.

Erste Lesung

(3) Das Europtische Parlament legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest und
sbermittelt ihn dem Rat.
(4) Billigt der Rat den Standpunkt des Europtischen Parlaments, so ist der betref-
fende Rechtsakt in der Fassung des Standpunkts des Europtischen Parlaments er-
lassen.
(5) Billigt der Rat den Standpunkt des Europtischen Parlaments nicht, so legt er
seinen Standpunkt in erster Lesung fest und sbermittelt ihn dem Europtischen
Parlament.
(6) Der Rat unterrichtet das Europtische Parlament in allen Einzelheiten sber die
Grsnde, aus denen er seinen Standpunkt in erster Lesung festgelegt hat. Die Kom-
mission unterrichtet das Europtische Parlament in vollem Umfang sber ihren
Standpunkt.

Zweite Lesung

(7) Hat das Europtische Parlament binnen drei Monaten nach der wbermittlung
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a) den Standpunkt des Rates in erster Lesung gebilligt oder sich nicht getußert, so
gilt der betreffende Rechtsakt als in der Fassung des Standpunkts des Rates er-
lassen;

b) den Standpunkt des Rates in erster Lesung mit der Mehrheit seiner Mitglieder
abgelehnt, so gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen;

c) mit der Mehrheit seiner Mitglieder Abtnderungen an dem Standpunkt des Rates
in erster Lesung vorgeschlagen, so wird die abgetnderte Fassung dem Rat und
der Kommission zugeleitet; die Kommission gibt eine Stellungnahme zu diesen
Abtnderungen ab.

(8) Hat der Rat binnen drei Monaten nach Eingang der Abtnderungen des Eu-
roptischen Parlaments mit qualifizierter Mehrheit
a) alle diese Abtnderungen gebilligt, so gilt der betreffende Rechtsakt als erlassen;
b) nicht alle Abtnderungen gebilligt, so beruft der Prtsident des Rates im Einver-

nehmen mit dem Prtsidenten des Europtischen Parlaments binnen sechs Wo-
chen den Vermittlungsausschuss ein.

(9) wber Abtnderungen, zu denen die Kommission eine ablehnende Stellungnah-
me abgegeben hat, beschließt der Rat einstimmig.

Vermittlung

(10) Der Vermittlungsausschuss, der aus den Mitgliedern des Rates oder deren
Vertretern und ebenso vielen das Europtische Parlament vertretenden Mitgliedern
besteht, hat die Aufgabe, mit der qualifizierten Mehrheit der Mitglieder des Rates
oder deren Vertretern und der Mehrheit der das Europtische Parlament vertreten-
den Mitglieder binnen sechs Wochen nach seiner Einberufung eine Einigung auf
der Grundlage der Standpunkte des Europtischen Parlaments und des Rates in
zweiter Lesung zu erzielen.
(11) Die Kommission nimmt an den Arbeiten des Vermittlungsausschusses teil und
ergreift alle erforderlichen Initiativen, um auf eine Anntherung der Standpunkte des
Europtischen Parlaments und des Rates hinzuwirken.
(12) Billigt der Vermittlungsausschuss binnen sechs Wochen nach seiner Einberu-
fung keinen gemeinsamen Entwurf, so gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht
erlassen.

Dritte Lesung

(13) Billigt der Vermittlungsausschuss innerhalb dieser Frist einen gemeinsamen
Entwurf, so verfsgen das Europtische Parlament und der Rat ab dieser Billigung
sber eine Frist von sechs Wochen, um den betreffenden Rechtsakt entsprechend
diesem Entwurf zu erlassen, wobei im Europtischen Parlament die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen und im Rat die qualifizierte Mehrheit erforderlich ist. An-
dernfalls gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen.
(14) Die in diesem Artikel genannten Fristen von drei Monaten beziehungsweise
sechs Wochen werden auf Initiative des Europtischen Parlaments oder des Rates
um hçchstens einen Monat beziehungsweise zwei Wochen verltngert.
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Besondere Bestimmungen

(15) Wird in den in den Vertrtgen vorgesehenen Ftllen ein Gesetzgebungsakt auf
Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten, auf Empfehlung der Europtischen
Zentralbank oder auf Antrag des Gerichtshofs im ordentlichen Gesetzgebungsver-
fahren erlassen, so finden Absatz 2, Absatz 6 Satz 2 und Absatz 9 keine Anwendung.
In diesen Ftllen sbermitteln das Europtische Parlament und der Rat der Kommis-
sion den Entwurf des Rechtsakts sowie ihre jeweiligen Standpunkte in erster und
zweiter Lesung. Das Europtische Parlament oder der Rat kann die Kommission
wthrend des gesamten Verfahrens um eine Stellungnahme bitten, die die Kommis-
sion auch von sich aus abgeben kann. Sie kann auch nach Maßgabe des Absatzes 11
an dem Vermittlungsausschuss teilnehmen, sofern sie dies fsr erforderlich htlt.

Artikel 295

Das Europtische Parlament, der Rat und die Kommission beraten sich und regeln
einvernehmlich die Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit. Dazu kçnnen sie unter
Wahrung der Vertrtge interinstitutionelle Vereinbarungen schließen, die auch bin-
denden Charakter haben kçnnen.

Artikel 296 (ex-Artikel 253 EGV)

Wird die Art des zu erlassenden Rechtsakts von den Vertrtgen nicht vorgegeben, so
entscheiden die Organe darsber von Fall zu Fall unter Einhaltung der geltenden
Verfahren und des Grundsatzes der Verhtltnismtßigkeit.
Die Rechtsakte sind mit einer Begrsndung zu versehen und nehmen auf die in den
Vertrtgen vorgesehenen Vorschltge, Initiativen, Empfehlungen, Antrtge oder Stel-
lungnahmen Bezug.
Werden das Europtische Parlament und der Rat mit dem Entwurf eines Gesetz-
gebungsakts befasst, so nehmen sie keine Rechtsakte an, die gemtß dem fsr den
betreffenden Bereich geltenden Gesetzgebungsverfahren nicht vorgesehen sind.

Artikel 297 (ex-Artikel 254 EGV)

(1) Gesetzgebungsakte, die gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren er-
lassen wurden, werden vom Prtsidenten des Europtischen Parlaments und vom
Prtsidenten des Rates unterzeichnet.
Gesetzgebungsakte, die gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen
wurden, werden vom Prtsidenten des Organs unterzeichnet, das sie erlassen hat.
Die Gesetzgebungsakte werden im Amtsblatt der Europkischen Union verçffentlicht.
Sie treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder anderenfalls am zwanzigsten
Tag nach ihrer Verçffentlichung in Kraft.
(2) Rechtsakte ohne Gesetzescharakter, die als Verordnung, Richtlinie oder Be-
schluss, der an keinen bestimmten Adressaten gerichtet ist, erlassen wurden, werden
vom Prtsidenten des Organs unterzeichnet, das sie erlassen hat.
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Verordnungen,Richtlinien,die analleMitgliedstaatengerichtet sind, sowieBeschlss-
se, die an keinen bestimmten Adressaten gerichtet sind, werden im Amtsblatt der
Europkischen Union verçffentlicht. Sie treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt
oder anderenfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Verçffentlichung in Kraft.
Die anderen Richtlinien sowie die Beschlssse, die an einen bestimmten Adressaten
gerichtet sind, werden denjenigen, fsr die sie bestimmt sind, bekannt gegeben und
durch diese Bekanntgabe wirksam.

Artikel 298

(1) Zur Aussbung ihrer Aufgaben ststzen sich die Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union auf eine offene, effiziente und unabhtngige europtische
Verwaltung.
(2) Die Bestimmungen zu diesem Zweck werden unter Beachtung des Statuts und
der Beschtftigungsbedingungen nach Artikel 336 vom Europtischen Parlament und
vom Rat gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen
erlassen.

Artikel 299 (ex-Artikel 256 EGV)

Die Rechtsakte des Rates, der Kommission oder der Europtischen Zentralbank,
die eine Zahlung auferlegen, sind vollstreckbare Titel; dies gilt nicht gegensber
Staaten.
Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozessrechts des
Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. Die Vollstreckungsklausel wird nach
einer Prsfung, die sich lediglich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der
staatlichen Behçrde erteilt, welche die Regierung jedes Mitgliedstaats zu diesem
Zweck bestimmt und der Kommission und dem Gerichtshof der Europtischen
Union benennt.
Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betreibenden Partei
erfsllt, so kann diese die Zwangsvollstreckung nach innerstaatlichem Recht betrei-
ben, indem sie die zusttndige Stelle unmittelbar anruft.
Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Gerichtshofs der
Europtischen Union ausgesetzt werden. Fsr die Prsfung der Ordnungsmtßigkeit
der Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch die einzelstaatlichen Rechtsprechungs-
organe zusttndig.

Kapitel 3 Die beratenden Einrichtungen der Union

Artikel 300

(1) Das Europtische Parlament, der Rat und die Kommission werden von einem
Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie einem Ausschuss der Regionen unterststzt,
die beratende Aufgaben wahrnehmen.
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(2) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss setzt sich zusammen aus Vertretern der
Organisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie anderen Vertretern
der Zivilgesellschaft, insbesondere aus dem sozialen und wirtschaftlichen, dem
staatsbsrgerlichen, dem beruflichen und dem kulturellen Bereich.
(3) Der Ausschuss der Regionen setzt sich zusammen aus Vertretern der regionalen
und lokalen Gebietskçrperschaften, die entweder ein auf Wahlen beruhendes Man-
dat in einer regionalen oder lokalen Gebietskçrperschaft innehaben oder gegensber
einer gewthlten Versammlung politisch verantwortlich sind.
(4) Die Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der
Regionen sind an keine Weisungen gebunden. Sie sben ihre Tttigkeit in voller
Unabhtngigkeit zum allgemeinen Wohl der Union aus.
(5) Die Vorschriften der Absttze 2 und 3 sber die Art der Zusammensetzung die-
ser Ausschssse werden in regelmtßigen Absttnden vom Rat sberprsft, um der
wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Entwicklung in der Union Rech-
nung zu tragen. Der Rat erltsst auf Vorschlag der Kommission Beschlssse zu diesem
Zweck.

Abschnitt 1 Der Wirtschafts- und Sozialausschuss

Artikel 301 (ex-Artikel 258 EGV)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat hçchstens dreihundertfsnfzig Mitglieder.
Der Rat erltsst einstimmig auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss sber die
Zusammensetzung des Ausschusses.
Der Rat setzt die Vergstungen fsr die Mitglieder des Ausschusses fest.

Artikel 302 (ex-Artikel 259 EGV)

(1) Die Mitglieder des Ausschusses werden fsr fsnf Jahre ernannt. Der Rat nimmt
die gemtß den Vorschltgen der einzelnen Mitgliedstaaten erstellte Liste der Mit-
glieder an. Die Wiederernennung der Mitglieder des Ausschusses ist zultssig.
(2) Der Rat beschließt nach Anhçrung der Kommission. Er kann die Meinung der
maßgeblichen europtischen Organisationen der verschiedenen Zweige des Wirt-
schafts- und Soziallebens und der Zivilgesellschaft einholen, die von der Tttigkeit
der Union betroffen sind.

Artikel 303 (ex-Artikel 260 EGV)

Der Ausschuss wthlt aus seiner Mitte seinen Prtsidenten und sein Prtsidium auf
zweieinhalb Jahre.
Er gibt sich eine Geschtftsordnung.
Der Ausschuss wird von seinem Prtsidenten auf Antrag des Europtischen Par-
laments, des Rates oder der Kommission einberufen. Er kann auch von sich
aus zusammentreten.
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Artikel 304 (ex-Artikel 262 EGV)

Der Ausschuss wird vom Europtischen Parlament, vom Rat oder der Kommission
in den in den Vertrtgen vorgesehenen Ftllen gehçrt. Er kann von diesen Organen
in allen Ftllen gehçrt werden, in denen diese es fsr zweckmtßig erachten. Er kann
von sich aus eine Stellungnahme in den Ftllen abgeben, in denen er dies fsr zweck-
mtßig erachtet.
Wenn das Europtische Parlament, der Rat oder die Kommission es fsr notwendig
erachten, setzen sie dem Ausschuss fsr die Vorlage seiner Stellungnahme eine Frist;
diese betrtgt mindestens einen Monat, vom Eingang der Mitteilung beim Prtsiden-
ten des Ausschusses an gerechnet. Nach Ablauf der Frist kann das Fehlen einer
Stellungnahme unberscksichtigt bleiben.
Die Stellungnahmen des Ausschusses sowie ein Bericht sber die Beratungen werden
dem Europtischen Parlament, dem Rat und der Kommission sbermittelt.

Abschnitt 2 Der Ausschuss der Regionen

Artikel 305 (ex-Artikel 263 Absttze 2, 3 und 4 EGV)

Der Ausschuss der Regionen hat hçchstens dreihundertfsnfzig Mitglieder.
Der Rat erltsst einstimmig auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss sber die
Zusammensetzung des Ausschusses.
Die Mitglieder des Ausschusses sowie eine gleiche Anzahl von Stellvertretern wer-
den auf fsnf Jahre ernannt. Wiederernennung ist zultssig. Der Rat nimmt die ge-
mtß den Vorschltgen der einzelnen Mitgliedstaaten erstellte Liste der Mitglieder
und Stellvertreter an. Die Amtszeit der Mitglieder des Ausschusses endet auto-
matisch bei Ablauf des in Artikel 300 Absatz 3 genannten Mandats, aufgrund dessen
sie vorgeschlagen wurden; fsr die verbleibende Amtszeit wird nach demselben Ver-
fahren ein Nachfolger ernannt. Ein Mitglied des Ausschusses darf nicht gleichzeitig
Mitglied des Europtischen Parlaments sein.

Artikel 306 (ex-Artikel 264 EGV)

Der Ausschuss der Regionen wthlt aus seiner Mitte seinen Prtsidenten und sein
Prtsidium auf zweieinhalb Jahre.
Er gibt sich eine Geschtftsordnung.
Der Ausschuss wird von seinem Prtsidenten auf Antrag des Europtischen Par-
laments, des Rates oder der Kommission einberufen. Er kann auch von sich
aus zusammentreten.

Artikel 307 (ex-Artikel 265 EGV)

Der Ausschuss der Regionen wird vom Europtischen Parlament, vomRat oder von
der Kommission in den in den Vertrtgen vorgesehenen Ftllen und in allen anderen
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Ftllen gehçrt, in denen eines dieser Organe dies fsr zweckmtßig erachtet, insbeson-
dere in Ftllen, welche die grenzsberschreitende Zusammenarbeit betreffen.
Wenn das Europtische Parlament, der Rat oder die Kommission es fsr notwendig
erachten, setzen sie dem Ausschuss fsr die Vorlage seiner Stellungnahme eine Frist;
diese betrtgt mindestens einen Monat, vom Eingang der diesbezsglichen Mittei-
lung beim Prtsidenten des Ausschusses an gerechnet. Nach Ablauf der Frist kann das
Fehlen einer Stellungnahme unberscksichtigt bleiben.
Wird der Wirtschafts- und Sozialausschuss nach Artikel 304 gehçrt, so wird der
Ausschuss der Regionen vom Europtischen Parlament, vom Rat oder von der
Kommission sber dieses Ersuchen um Stellungnahme unterrichtet. Der Ausschuss
der Regionen kann, wenn er der Auffassung ist, dass spezifische regionale Interessen
bershrt werden, eine entsprechende Stellungnahme abgeben.
Er kann, wenn er dies fsr zweckdienlich erachtet, von sich aus eine Stellungnahme
abgeben.
Die Stellungnahme des Ausschusses sowie ein Bericht sber die Beratungen werden
dem Europtischen Parlament, dem Rat und der Kommission sbermittelt.

Kapitel 4 Die Europiische Investitionsbank

Artikel 308 (ex-Artikel 266 EGV)

Die Europtische Investitionsbank besitzt Rechtspersçnlichkeit.
Mitglieder der Europtischen Investitionsbank sind die Mitgliedstaaten.
Die Satzung der Europtischen Investitionsbank ist den Vertrtgen als Protokoll bei-
gefsgt. Der Rat kann auf Antrag der Europtischen Investitionsbank und nach An-
hçrung des Europtischen Parlaments und der Kommission oder auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhçrung des Europtischen Parlaments und der Europt-
ischen Investitionsbank die Satzung der Bank einstimmig gemtß einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren tndern.

Artikel 309 (ex-Artikel 267 EGV)

Aufgabe der Europtischen Investitionsbank ist es, zu einer ausgewogenen und rei-
bungslosen Entwicklung des Binnenmarkts im Interesse der Union beizutragen;
hierbei bedient sie sich des Kapitalmarkts sowie ihrer eigenen Mittel. In diesem
Sinne erleichtert sie ohne Verfolgung eines Erwerbszwecks durch Gewthrung von
Darlehen und Bsrgschaften die Finanzierung der nachstehend bezeichneten Vor-
haben in allen Wirtschaftszweigen:
a) Vorhaben zur Erschließung der weniger entwickelten Gebiete;
b) Vorhaben zur Modernisierung oder Umstellung von Unternehmen oder zur

Schaffung neuer Arbeitsmçglichkeiten, die sich aus der Errichtung oder dem
Funktionieren des Binnenmarkts ergeben und wegen ihres Umfangs oder ihrer
Art mit den in den einzelnen Mitgliedstaaten vorhandenen Mitteln nicht voll-
sttndig finanziert werden kçnnen;
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c) Vorhaben von gemeinsamem Interesse fsr mehrere Mitgliedstaaten, die wegen
ihres Umfangs oder ihrer Art mit den in den einzelnen Mitgliedstaaten vorhan-
denen Mitteln nicht vollsttndig finanziert werden kçnnen.

In Erfsllung ihrer Aufgabe erleichtert die Bank die Finanzierung von Investitions-
programmen in Verbindung mit der Unterststzung aus den Strukturfonds und an-
deren Finanzierungsinstrumenten der Union.

Titel II Finanzvorschriften

Artikel 310 (ex-Artikel 268 EGV)

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben der Union werden fsr jedes Haushaltsjahr ver-
anschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt.
Der jthrliche Haushaltsplan der Union wird vom Europtischen Parlament und vom
Rat nach Maßgabe des Artikels 314 aufgestellt.
Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.
(2) Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden fsr ein Haushaltsjahr
entsprechend der Verordnung nach Artikel 322 bewilligt.
(3) Die Ausfshrung der in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben setzt den Er-
lass eines verbindlichen Rechtsakts der Union voraus, mit dem die Maßnahme der
Union und die Ausfshrung der entsprechenden Ausgabe entsprechend der Verord-
nung nach Artikel 322 eine Rechtsgrundlage erhalten, soweit nicht diese Verord-
nung Ausnahmen vorsieht.
(4) Um die Haushaltsdisziplin sicherzustellen, erltsst die Union keine Rechtsakte,
die erhebliche Auswirkungen auf den Haushaltsplan haben kçnnten, ohne die Ge-
wthr zu bieten, dass die mit diesen Rechtsakten verbundenen Ausgaben im Rah-
men der Eigenmittel der Union und unter Einhaltung des mehrjthrigen Finanz-
rahmens nach Artikel 312 finanziert werden kçnnen.
(5) Der Haushaltsplan wird entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsfshrung ausgefshrt. Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der Union zusam-
men, um sicherzustellen, dass die in den Haushaltsplan eingesetzten Mittel nach
diesem Grundsatz verwendet werden.
(6) Die Union und die Mitgliedstaaten bektmpfen nach Artikel 325 Betrsgereien
und sonstige gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtete rechtswidrige
Handlungen.

Kapitel 1 Die Eigenmittel der Union

Artikel 311 (ex-Artikel 269 EGV)

Die Union stattet sich mit den erforderlichen Mitteln aus, um ihre Ziele erreichen
und ihre Politik durchfshren zu kçnnen.
Der Haushalt wird unbeschadet der sonstigen Einnahmen vollsttndig aus Eigen-
mitteln finanziert.
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Der Rat erltsst gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig und
nach Anhçrung des Europtischen Parlaments einen Beschluss, mit dem die Be-
stimmungen sber das System der Eigenmittel der Union festgelegt werden. Darin
kçnnen neue Kategorien von Eigenmitteln eingefshrt oder bestehende Kategorien
abgeschafft werden. Dieser Beschluss tritt erst nach Zustimmung der Mitglied-
staaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in
Kraft.
Der Rat legt gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnun-
gen Durchfshrungsmaßnahmen zu dem System der Eigenmittel der Union fest,
sofern dies in dem nach Absatz 3 erlassenen Beschluss vorgesehen ist. Der Rat be-
schließt nach Zustimmung des Europtischen Parlaments.

Kapitel 2 Der mehrjihrige Finanzrahmen

Artikel 312

(1) Mit dem mehrjthrigen Finanzrahmen soll sichergestellt werden, dass die Aus-
gaben der Union innerhalb der Grenzen ihrer Eigenmittel eine geordnete Entwick-
lung nehmen.
Er wird fsr einen Zeitraum von mindestens fsnf Jahren aufgestellt.
Bei der Aufstellung des jthrlichen Haushaltsplans der Union ist der mehrjthrige
Finanzrahmen einzuhalten.
(2) Der Rat erltsst gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren eine Ver-
ordnung zur Festlegung des mehrjthrigen Finanzrahmens. Er beschließt einstimmig
nach Zustimmung des Europtischen Parlaments, die mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder erteilt wird.
Der Europtische Rat kann einstimmig einen Beschluss fassen, wonach der Rat mit
qualifizierter Mehrheit beschließen kann, wenn er die in Unterabsatz 1 genannte
Verordnung erltsst.
(3) In dem Finanzrahmen werden die jthrlichen Obergrenzen der Mittel fsr Ver-
pflichtungen je Ausgabenkategorie und die jthrliche Obergrenze der Mittel fsr
Zahlungen festgelegt. Die Ausgabenkategorien, von denen es nur wenige geben
darf, entsprechen den Haupttttigkeitsbereichen der Union.
Der Finanzrahmen enthtlt auch alle sonstigen fsr den reibungslosen Ablauf des
jthrlichen Haushaltsverfahrens sachdienlichen Bestimmungen.
(4) Hat der Rat bis zum Ablauf des vorangegangenen Finanzrahmens keine Ver-
ordnung zur Aufstellung eines neuen Finanzrahmens erlassen, so werden die Ober-
grenzen und sonstigen Bestimmungen des letzten Jahres des vorangegangenen Fi-
nanzrahmens bis zum Erlass dieses Rechtsakts fortgeschrieben.
(5) Das Europtische Parlament, der Rat und die Kommission treffen wthrend des
gesamten Verfahrens zur Annahme des Finanzrahmens alle erforderlichen Maßnah-
men, um den Erlass des Rechtsakts zu erleichtern.
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Kapitel 3 Der Jahreshaushaltsplan der Union

Artikel 313 (ex-Artikel 272 Absatz 1 EGV)

Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Artikel 314 (ex-Artikel 272 Absttze 2 bis 10 EGV)

Das Europtische Parlament und der Rat legen den Jahreshaushaltsplan der Union
im Rahmen eines besonderen Gesetzgebungsverfahrens nach den folgenden Be-
stimmungen fest:
(1) Jedes Organ, mit Ausnahme der Europtischen Zentralbank, stellt vor dem
1. Juli einen Haushaltsvoranschlag fsr seine Ausgaben fsr das folgende Haushaltsjahr
auf. Die Kommission fasst diese Voranschltge in einem Entwurf fsr den Haushalts-
plan zusammen, der abweichende Voranschltge enthalten kann.
Dieser Entwurf umfasst den Ansatz der Einnahmen und den Ansatz der Ausgaben.
(2) Die Kommission legt dem Europtischen Parlament und dem Rat spttestens am
1. September des Jahres, das dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht, einen
Vorschlag mit dem Entwurf des Haushaltsplans vor.
Die Kommission kann den Entwurf des Haushaltsplans wthrend des laufenden Ver-
fahrens bis zur Einberufung des in Absatz 5 genannten Vermittlungsausschusses tn-
dern.
(3) Der Rat legt seinen Standpunkt zu dem Entwurf des Haushaltsplans fest und
leitet ihn spttestens am 1. Oktober des Jahres, das dem entsprechenden Haushalts-
jahr vorausgeht, dem Europtischen Parlament zu. Er unterrichtet das Europtische
Parlament in vollem Umfang sber die Grsnde, aus denen er seinen Standpunkt
festgelegt hat.
(4) Hat das Europtische Parlament binnen 42 Tagen nach der wbermittlung
a) den Standpunkt des Rates gebilligt, so ist der Haushaltsplan erlassen;
b) keinen Beschluss gefasst, so gilt der Haushaltsplan als erlassen;
c) mit der Mehrheit seiner Mitglieder Abtnderungen angenommen, so wird die

abgetnderte Fassung des Entwurfs dem Rat und der Kommission zugeleitet. Der
Prtsident des Europtischen Parlaments beruft im Einvernehmen mit dem Prt-
sidenten des Rates umgehend den Vermittlungsausschuss ein. Der Vermittlungs-
ausschuss tritt jedoch nicht zusammen, wenn der Rat dem Europtischen Par-
lament binnen zehn Tagen nach der wbermittlung des getnderten Entwurfs
mitteilt, dass er alle seine Abtnderungen billigt.

(5) Der Vermittlungsausschuss, der aus den Mitgliedern des Rates oder deren Ver-
tretern und ebenso vielen das Europtische Parlament vertretenden Mitgliedern be-
steht, hat die Aufgabe, binnen 21 Tagen nach seiner Einberufung auf der Grundlage
der Standpunkte des Europtischen Parlaments und des Rates mit der qualifizierten
Mehrheit der Mitglieder des Rates oder deren Vertretern und der Mehrheit der das
Europtische Parlament vertretenden Mitglieder eine Einigung sber einen gemein-
samen Entwurf zu erzielen.
Die Kommission nimmt an den Arbeiten des Vermittlungsausschusses teil und er-

175

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 175/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union (AEUV)



greift alle erforderlichen Initiativen, um eine Anntherung der Standpunkte des Eu-
roptischen Parlaments und des Rates zu bewirken.
(6) Einigt sich der Vermittlungsausschuss innerhalb der in Absatz 5 genannten Frist
von 21 Tagen auf einen gemeinsamen Entwurf, so verfsgen das Europtische Par-
lament und der Rat ab dieser Einigung sber eine Frist von 14 Tagen, um den
gemeinsamen Entwurf zu billigen.
(7) Wenn innerhalb der in Absatz 6 genannten Frist von 14 Tagen
a) der gemeinsame Entwurf sowohl vom Europtischen Parlament als auch vom Rat

gebilligt wird oder beide keinen Beschluss fassen oder eines dieser Organe den
gemeinsamen Entwurf billigt, wthrend das andere Organ keinen Beschluss fasst,
so gilt der Haushaltsplan als entsprechend dem gemeinsamen Entwurf endgsltig
erlassen, oder

b) der gemeinsame Entwurf sowohl vom Europtischen Parlament mit der Mehrheit
seiner Mitglieder als auch vom Rat abgelehnt wird oder eines dieser Organe den
gemeinsamen Entwurf ablehnt, wthrend das andere Organ keinen Beschluss
fasst, so legt die Kommission einen neuen Entwurf fsr den Haushaltsplan
vor, oder

c) der gemeinsame Entwurf vom Europtischen Parlament mit der Mehrheit seiner
Mitglieder abgelehnt wird, wthrend er vom Rat gebilligt wird, so legt die Kom-
mission einen neuen Entwurf fsr den Haushaltsplan vor, oder

d) der gemeinsame Entwurf vom Europtischen Parlament gebilligt wird, wthrend
er vom Rat abgelehnt wird, so kann das Europtische Parlament binnen 14 Tagen
ab dem Tag der Ablehnung durch den Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder
und drei Fsnfteln der abgegebenen Stimmen beschließen, alle oder einige der in
Absatz 4 Buchstabe c genannten Abtnderungen zu bestttigen. Wird eine Abtn-
derung des Europtischen Parlaments nicht bestttigt, so wird der im Vermitt-
lungsausschuss vereinbarte Standpunkt zu dem Haushaltsposten, der Gegenstand
der Abtnderung ist, sbernommen. Der Haushaltsplan gilt als auf dieser Grund-
lage endgsltig erlassen.

(8) Einigt sich der Vermittlungsausschuss nicht binnen der in Absatz 5 genannten
Frist von 21 Tagen auf einen gemeinsamen Entwurf, so legt die Kommission einen
neuen Entwurf fsr den Haushaltsplan vor.
(9) Nach Abschluss des Verfahrens dieses Artikels stellt der Prtsident des Europti-
schen Parlaments fest, dass der Haushaltsplan endgsltig erlassen ist.
(10) Jedes Organ sbt die ihm aufgrund dieses Artikels zufallenden Befugnisse unter
Wahrung der Vertrtge und der Rechtsakte aus, die auf der Grundlage der Vertrtge
insbesondere im Bereich der Eigenmittel der Union und des Gleichgewichts von
Einnahmen und Ausgaben erlassen wurden.

Artikel 315 (ex-Artikel 273 EGV)

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan noch nicht endgsltig erlassen,
so kçnnen nach der gemtß Artikel 322 festgelegten Haushaltsordnung fsr jedes
Kapitel monatliche Ausgaben bis zur Hçhe eines Zwçlftels der im betreffenden
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Kapitel des Haushaltsplans des vorangegangenen Haushaltsjahres eingesetzten Mittel
vorgenommen werden, die jedoch ein Zwçlftel der Mittelansttze des gleichen Ka-
pitels des Haushaltsplanentwurfs nicht sberschreiten dsrfen.
Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission unter Beachtung der sonstigen Be-
stimmungen des Absatzes 1 entsprechend der nach Artikel 322 erlassenen Verord-
nung Ausgaben genehmigen, die sber dieses Zwçlftel hinausgehen. Er leitet seinen
Beschluss unverzsglich dem Europtischen Parlament zu.
In dem Beschluss nach Absatz 2 werden unter Beachtung der in Artikel 311 ge-
nannten Rechtsakte die zur Durchfshrung dieses Artikels erforderlichen Maßnah-
men betreffend die Mittel vorgesehen.
Der Beschluss tritt 30 Tage nach seinem Erlass in Kraft, sofern das Europtische
Parlament nicht innerhalb dieser Frist mit der Mehrheit seiner Mitglieder be-
schließt, diese Ausgaben zu ksrzen.

Artikel 316 (ex-Artikel 271 EGV)

Nach Maßgabe der aufgrund des Artikels 322 erlassenen Vorschriften dsrfen die
nicht fsr Personalausgaben vorgesehenen Mittel, die bis zum Ende der Durchfsh-
rungszeit eines Haushaltsplans nicht verbraucht worden sind, lediglich auf das
ntchste Haushaltsjahr sbertragen werden.
Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln gegliedert, in denen die Ausgaben
nach Art oder Bestimmung zusammengefasst sind; die Kapitel werden nach der
gemtß Artikel 322 festgelegten Haushaltsordnung unterteilt.
Die Ausgaben des Europtischen Parlaments, des Europtischen Rates und des Rates,
der Kommission sowie des Gerichtshofs der Europtischen Union werden unbe-
schadet einer besonderen Regelung fsr bestimmte gemeinsame Ausgaben in ge-
sonderten Teilen des Haushaltsplans aufgefshrt.

Kapitel 4 Ausfhhrung des Haushaltsplans und Entlastung

Artikel 317 (ex-Artikel 274 EGV)

Die Kommission fshrt den Haushaltsplan zusammen mit den Mitgliedstaaten gemtß
der nach Artikel 322 festgelegten Haushaltsordnung in eigener Verantwortung und
im Rahmen der zugewiesenen Mittel entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit der Haushaltsfshrung aus. Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der Kommission
zusammen, um sicherzustellen, dass die Mittel nach dem Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit der Haushaltsfshrung verwendet werden.
In der Haushaltsordnung sind die Kontroll- und Wirtschaftsprsfungspflichten der
Mitgliedstaaten bei der Ausfshrung des Haushaltsplans sowie die damit verbunde-
nen Verantwortlichkeiten geregelt. Darin sind ferner die Verantwortlichkeiten und
die besonderen Einzelheiten geregelt, nach denen jedes Organ an der Vornahme
seiner Ausgaben beteiligt ist.
Die Kommission kann nach der gemtß Artikel 322 festgelegten Haushaltsordnung
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Mittel von Kapitel zu Kapitel oder von Untergliederung zu Untergliederung sber-
tragen.

Artikel 318 (ex-Artikel 275 EGV)

Die Kommission legt dem Europtischen Parlament und dem Rat jthrlich die Rech-
nung des abgelaufenen Haushaltsjahres fsr die Rechnungsvorgtnge des Haushalts-
plans vor. Sie sbermittelt ihnen ferner eine wbersicht sber das Vermçgen und die
Schulden der Union.
Die Kommission legt dem Europtischen Parlament und dem Rat ferner einen Eva-
luierungsbericht zu den Finanzen der Union vor, der sich auf die Ergebnisse ststzt,
die insbesondere in Bezug auf die Vorgaben erzielt wurden, die vom Europtischen
Parlament und vom Rat nach Artikel 319 erteilt wurden.

Artikel 319 (ex-Artikel 276 EGV)

(1) Auf Empfehlung des Rates erteilt das Europtische Parlament der Kommission
Entlastung zur Ausfshrung des Haushaltsplans. Zu diesem Zweck prsft es nach dem
Rat die Rechnung, die wbersicht und den Evaluierungsbericht nach Artikel 318
sowie den Jahresbericht des Rechnungshofs zusammen mit den Antworten der
kontrollierten Organe auf dessen Bemerkungen, die in Artikel 287 Absatz 1 Unter-
absatz 2 genannte Zuverltssigkeitserkltrung und die einschltgigen Sonderberichte
des Rechnungshofs.
(2) Das Europtische Parlament kann vor der Entlastung der Kommission sowie
auch zu anderen Zwecken im Zusammenhang mit der Aussbung ihrer Haushalts-
befugnisse die Kommission auffordern, Auskunft sber die Vornahme der Ausgaben
oder die Arbeitsweise der Finanzkontrollsysteme zu erteilen. Die Kommission legt
dem Europtischen Parlament auf dessen Ersuchen alle notwendigen Informationen
vor.
(3) Die Kommission trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den Bemerkun-
gen in den Entlastungsbeschlsssen und anderen Bemerkungen des Europtischen
Parlaments zur Vornahme der Ausgaben sowie den Erltuterungen, die den Ent-
lastungsempfehlungen des Rates beigefsgt sind, nachzukommen.
Auf Ersuchen des Europtischen Parlaments oder des Rates erstattet die Kommission
Bericht sber die Maßnahmen, die aufgrund dieser Bemerkungen und Erltuterun-
gen getroffen wurden, insbesondere sber die Weisungen, die den fsr die Ausfsh-
rung des Haushaltsplans zusttndigen Dienststellen erteilt worden sind. Diese Be-
richte sind auch dem Rechnungshof zuzuleiten.

Kapitel 5 Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 320 (ex-Artikel 277 EGV)

Der mehrjthrige Finanzrahmen und der Jahreshaushaltsplan werden in Euro auf-
gestellt.
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Artikel 321 (ex-Artikel 278 EGV)

Die Kommission kann vorbehaltlich der Unterrichtung der zusttndigen Behçrden
der betreffenden Mitgliedstaaten ihre Guthaben in der Wthrung eines dieser Staaten
in die Wthrung eines anderen Mitgliedstaats transferieren, soweit dies erforderlich
ist, um diese Guthaben fsr die in den Vertrtgen vorgesehenen Zwecke zu ver-
wenden. Besitzt die Kommission verfsgbare oder flsssige Guthaben in der benç-
tigten Wthrung, so vermeidet sie soweit mçglich derartige Transferierungen.
Die Kommission verkehrt mit jedemMitgliedstaat sber die von diesem bezeichnete
Behçrde. Bei der Durchfshrung ihrer Finanzgeschtfte nimmt sie die Notenbank
des betreffenden Mitgliedstaats oder ein anderes von diesem genehmigtes Finanz-
institut in Anspruch.

Artikel 322 (ex-Artikel 279 EGV)

(1) Das Europtische Parlament und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren durch Verordnungen nach Anhçrung des Rechnungshofs
a) die Haushaltsvorschriften, in denen insbesondere die Aufstellung und Ausfsh-

rung des Haushaltsplans sowie die Rechnungslegung und Rechnungsprsfung im
Einzelnen geregelt werden;

b) die Vorschriften, die die Kontrolle der Verantwortung der Finanzakteure und
insbesondere der Anweisungsbefugten und der Rechnungsfshrer regeln.

(2) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhçrung des Euro-
ptischen Parlaments und des Rechnungshofs die Einzelheiten und das Verfahren
fest, nach denen die Haushaltseinnahmen, die in der Regelung sber die Eigenmittel
der Union vorgesehen sind, der Kommission zur Verfsgung gestellt werden, sowie
die Maßnahmen, die zu treffen sind, um gegebenenfalls die erforderlichen Kassen-
mittel bereitzustellen.

Artikel 323

Das Europtische Parlament, der Rat und die Kommission stellen sicher, dass der
Union die Finanzmittel zur Verfsgung stehen, die es ihr ermçglichen, ihren recht-
lichen Verpflichtungen gegensber Dritten nachzukommen.

Artikel 324

Auf Initiative der Kommission werden im Rahmen der nach diesem Titel vorgese-
henen Haushaltsverfahren regelmtßige Treffen der Prtsidenten des Europtischen
Parlaments, des Rates und der Kommission einberufen. Diese treffen alle erforder-
lichen Maßnahmen, um die Abstimmung und Anntherung der Standpunkte der
Organe, denen sie vorstehen, zu fçrdern und so die Durchfshrung dieses Titels zu
erleichtern.
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Kapitel 6 Betrugsbekimpfung

Artikel 325 (ex-Artikel 280 EGV)

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten bektmpfen Betrsgereien und sonstige ge-
gen die finanziellen Interessen der Union gerichtete rechtswidrige Handlungen mit
Maßnahmen nach diesem Artikel, die abschreckend sind und in den Mitgliedstaaten
sowie in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union einen ef-
fektiven Schutz bewirken.
(2) Zur Bektmpfung von Betrsgereien, die sich gegen die finanziellen Interessen
der Union richten, ergreifen die Mitgliedstaaten die gleichen Maßnahmen, die sie
auch zur Bektmpfung von Betrsgereien ergreifen, die sich gegen ihre eigenen
finanziellen Interessen richten.
(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der
Vertrtge ihre Tttigkeit zum Schutz der finanziellen Interessen der Union vor Be-
trsgereien. Sie sorgen zu diesem Zweck zusammen mit der Kommission fsr eine
enge, regelmtßige Zusammenarbeit zwischen den zusttndigen Behçrden.
(4) Zur Gewthrleistung eines effektiven und gleichwertigen Schutzes in den Mit-
gliedstaaten sowie in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union
beschließen das Europtische Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren nach Anhçrung des Rechnungshofs die erforderlichen Maß-
nahmen zur Verhstung und Bektmpfung von Betrsgereien, die sich gegen die
finanziellen Interessen der Union richten.
(5) Die Kommission legt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten dem Euro-
ptischen Parlament und dem Rat jthrlich einen Bericht sber die Maßnahmen vor,
die zur Durchfshrung dieses Artikels getroffen wurden.

Titel III Verstirkte Zusammenarbeit

Artikel 326 (ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV sowie
ex-Artikel 11 und 11a EGV)

Eine versttrkte Zusammenarbeit achtet die Vertrtge und das Recht der Union.
Sie darf weder den Binnenmarkt noch den wirtschaftlichen, sozialen und territo-
rialen Zusammenhalt beeintrtchtigen. Sie darf fsr den Handel zwischen den Mit-
gliedstaaten weder ein Hindernis noch eine Diskriminierung darstellen noch darf sie
zu Verzerrungen des Wettbewerbs zwischen den Mitgliedstaaten fshren.

Artikel 327 (ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV
sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV)

Eine Versttrkte Zusammenarbeit achtet die Zusttndigkeiten, Rechte und Pflichten
der nicht an der Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten. Diese stehen der
Durchfshrung der Versttrkten Zusammenarbeit durch die daran beteiligten Mit-
gliedstaaten nicht im Wege.
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Artikel 328 (ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV
sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV)

(1) Bei ihrer Begrsndung steht eine Versttrkte Zusammenarbeit allen Mitglied-
staaten offen, sofern sie die in dem hierzu ermtchtigenden Beschluss gegebenenfalls
festgelegten Teilnahmevoraussetzungen erfsllen. Dies gilt auch zu jedem anderen
Zeitpunkt, sofern sie neben den genannten Voraussetzungen auch die in diesem
Rahmen bereits erlassenen Rechtsakte beachten.
Die Kommission und die an einer Versttrkten Zusammenarbeit teilnehmenden
Mitgliedstaaten tragen dafsr Sorge, dass die Teilnahme mçglichst vieler Mitglied-
staaten gefçrdert wird.
(2) Die Kommission und gegebenenfalls der Hohe Vertreter der Union fsr die
Außen- und Sicherheitspolitik unterrichten das Europtische Parlament und den
Rat regelmtßig sber die Entwicklung einer Versttrkten Zusammenarbeit.

Artikel 329 (ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV
sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV)

(1) Die Mitgliedstaaten, die in einem der Bereiche der Vertrtge – mit Ausnahme
der Bereiche, fsr die die Union die ausschließliche Zusttndigkeit besitzt, und der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik – untereinander eine Versttrkte Zu-
sammenarbeit begrsnden mçchten, richten einen Antrag an die Kommission, in
dem der Anwendungsbereich und die Ziele aufgefshrt werden, die mit der be-
absichtigten Versttrkten Zusammenarbeit angestrebt werden. Die Kommission
kann dem Rat einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. Legt die Kommission
keinen Vorschlag vor, so teilt sie den betroffenen Mitgliedstaaten ihre Grsnde dafsr
mit.
Die Ermtchtigung zur Einleitung einer Versttrkten Zusammenarbeit nach Unter-
absatz 1 wird vom Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des
Europtischen Parlaments erteilt.
(2) Der Antrag der Mitgliedstaaten, die untereinander im Rahmen der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik eine Versttrkte Zusammenarbeit begrsnden
mçchten, wird an den Rat gerichtet. Er wird dem Hohen Vertreter der Union fsr
die Außen- und Sicherheitspolitik, der zur Kohtrenz der beabsichtigten Versttrkten
Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union
Stellung nimmt, sowie der Kommission sbermittelt, die insbesondere zur Kohtrenz
der beabsichtigten Versttrkten Zusammenarbeit mit der Politik der Union in
anderen Bereichen Stellung nimmt. Der Antrag wird ferner dem Europtischen
Parlament zur Unterrichtung sbermittelt.
Die Ermtchtigung zur Einleitung einer Versttrkten Zusammenarbeit wird mit
einem Beschluss des Rates erteilt, der einstimmig beschließt.
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Artikel 330 (ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV
sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV)

Alle Mitglieder des Rates kçnnen an dessen Beratungen teilnehmen, aber nur die
Mitglieder des Rates, die die an der Versttrkten Zusammenarbeit beteiligten Mit-
gliedstaaten vertreten, sind stimmberechtigt.
Die Einstimmigkeit bezieht sich allein auf die Stimmen der Vertreter der an der
Versttrkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten.
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3.

Artikel 331 (ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV
sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV)

(1) Jeder Mitgliedstaat, der sich einer bestehenden Versttrkten Zusammenarbeit in
einem der in Artikel 329 Absatz 1 genannten Bereiche anschließen will, teilt dem
Rat und der Kommission seine Absicht mit.
Die Kommission bestttigt binnen vier Monaten nach Eingang der Mitteilung die
Beteiligung des betreffenden Mitgliedstaats. Dabei stellt sie gegebenenfalls fest, dass
die Beteiligungsvoraussetzungen erfsllt sind, und erltsst die notwendigen wber-
gangsmaßnahmen zur Anwendung der im Rahmen der Versttrkten Zusammen-
arbeit bereits erlassenen Rechtsakte.
Ist die Kommission jedoch der Auffassung, dass die Beteiligungsvoraussetzungen
nicht erfsllt sind, so gibt sie an, welche Bestimmungen zur Erfsllung dieser Voraus-
setzungen erlassen werden msssen, und legt eine Frist fsr die erneute Prsfung des
Antrags fest. Nach Ablauf dieser Frist prsft sie den Antrag erneut nach dem in
Unterabsatz 2 vorgesehenen Verfahren. Ist die Kommission der Auffassung, dass
die Beteiligungsvoraussetzungen weiterhin nicht erfsllt sind, so kann der betref-
fende Mitgliedstaat mit dieser Frage den Rat befassen, der sber den Antrag befindet.
Der Rat beschließt nach Artikel 330. Er kann außerdem auf Vorschlag der Kom-
mission die in Unterabsatz 2 genannten wbergangsmaßnahmen erlassen.
(2) Jeder Mitgliedstaat, der an einer bestehenden Versttrkten Zusammenarbeit im
Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik teilnehmen mçchte,
teilt dem Rat, dem Hohen Vertreter der Union fsr die Außen- und Sicherheits-
politik und der Kommission seine Absicht mit.
Der Rat bestttigt die Teilnahme des betreffenden Mitgliedstaats nach Anhçrung des
Hohen Vertreters der Union fsr die Außen- und Sicherheitspolitik und gegebe-
nenfalls nach der Feststellung, dass die Teilnahmevoraussetzungen erfsllt sind. Der
Rat kann auf Vorschlag des Hohen Vertreters ferner die notwendigen wbergangs-
maßnahmen zur Anwendung der im Rahmen der Versttrkten Zusammenarbeit
bereits erlassenen Rechtsakte treffen. Ist der Rat jedoch der Auffassung, dass die
Teilnahmevoraussetzungen nicht erfsllt sind, so gibt er an, welche Schritte zur
Erfsllung dieser Voraussetzungen notwendig sind, und legt eine Frist fsr die erneute
Prsfung des Antrags auf Teilnahme fest.
Fsr die Zwecke dieses Absatzes beschließt der Rat einstimmig nach Artikel 330.
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Artikel 332 (ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV
sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV)

Die sich aus der Durchfshrung einer Versttrkten Zusammenarbeit ergebenden
Ausgaben, mit Ausnahme der Verwaltungskosten der Organe, werden von den
beteiligten Mitgliedstaaten getragen, sofern der Rat nicht nach Anhçrung des Eu-
roptischen Parlaments durch einstimmigen Beschluss stmtlicher Mitglieder des Ra-
tes etwas anderes beschließt.

Artikel 333 (ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV
sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV)

(1) Wenn nach einer Bestimmung der Vertrtge, die im Rahmen einer Versttrkten
Zusammenarbeit angewendet werden kçnnte, der Rat einstimmig beschließen
muss, kann der Rat nach Artikel 330 einstimmig einen Beschluss dahin gehend
erlassen, dass er mit qualifizierter Mehrheit beschließt.
(2) Wenn nach einer Bestimmung der Vertrtge, die im Rahmen einer Versttrkten
Zusammenarbeit angewendet werden kçnnte, Rechtsakte vom Rat gemtß einem
besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden msssen, kann der Rat nach
Artikel 330 einstimmig einen Beschluss dahin gehend erlassen, dass er gemtß dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren beschließt. Der Rat beschließt nach Anhç-
rung des Europtischen Parlaments.
(3) Die Absttze 1 und 2 gelten nicht fsr Beschlssse mit milittrischen oder ver-
teidigungspolitischen Bezsgen.

Artikel 334 (ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV
sowie ex-Artikel 11 und 11a EGV)

Der Rat und die Kommission stellen sicher, dass die im Rahmen einer Versttrkten
Zusammenarbeit durchgefshrten Maßnahmen untereinander und mit der Politik
der Union im Einklang stehen, und arbeiten entsprechend zusammen.

Siebter Teil Allgemeine und Schlussbestimmungen
Artikel 335 (ex-Artikel 282 EGV)

Die Union besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und Ge-
schtftsfthigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt
ist; sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermçgen erwerben und
vertußern sowie vor Gericht stehen. Zu diesem Zweck wird sie von der Kommis-
sion vertreten. In Fragen, die das Funktionieren der einzelnen Organe betreffen,
wird die Union hingegen aufgrund von deren Verwaltungsautonomie von dem
betreffenden Organ vertreten.
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Artikel 336 (ex-Artikel 283 EGV)

Das Europtische Parlament und der Rat erlassen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren durch Verordnungen nach Anhçrung der anderen betroffenen
Organe das Statut der Beamten der Europtischen Union und die Beschtftigungs-
bedingungen fsr die sonstigen Bediensteten der Union.

Artikel 337 (ex-Artikel 284 EGV)

Zur Erfsllung der ihr sbertragenen Aufgaben kann die Kommission alle erforder-
lichen Ausksnfte einholen und alle erforderlichen Nachprsfungen vornehmen; der
Rahmen und die nthere Maßgabe hierfsr werden vom Rat, der mit einfacher
Mehrheit beschließt, gemtß den Bestimmungen der Vertrtge festgelegt.

Artikel 338 (ex-Artikel 285 EGV)

(1) Unbeschadet des Artikels 5 des Protokolls sber die Satzung des Europtischen
Systems der Zentralbanken und der Europtischen Zentralbank beschließen das Eu-
roptische Parlament und der Rat gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
Maßnahmen fsr die Erstellung von Statistiken, wenn dies fsr die Durchfshrung der
Tttigkeiten der Union erforderlich ist.
(2) Die Erstellung der Unionsstatistiken erfolgt unter Wahrung der Unparteilich-
keit, der Zuverltssigkeit, der Objektivittt, der wissenschaftlichen Unabhtngigkeit,
der Kostenwirksamkeit und der statistischen Geheimhaltung; der Wirtschaft dsrfen
dadurch keine sbermtßigen Belastungen entstehen.

Artikel 339 (ex-Artikel 287 EGV)

Die Mitglieder der Organe der Union, die Mitglieder der Ausschssse sowie die
Beamten und sonstigen Bediensteten der Union sind verpflichtet, auch nach Be-
endigung ihrer Amtstttigkeit Ausksnfte, die ihrem Wesen nach unter das Berufs-
geheimnis fallen, nicht preiszugeben; dies gilt insbesondere fsr Ausksnfte sber Un-
ternehmen sowie deren Geschtftsbeziehungen oder Kostenelemente.

Artikel 340 (ex-Artikel 288 EGV)

Die vertragliche Haftung der Union bestimmt sich nach dem Recht, das auf den
betreffenden Vertrag anzuwenden ist.
Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Union den durch ihre Or-
gane oder Bediensteten in Aussbung ihrer Amtstttigkeit verursachten Schaden nach
den allgemeinen Rechtsgrundsttzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten
gemeinsam sind.
Abweichend von Absatz 2 ersetzt die Europtische Zentralbank den durch sie oder
ihre Bediensteten in Aussbung ihrer Amtstttigkeit verursachten Schaden nach den
allgemeinen Rechtsgrundsttzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten ge-
meinsam sind.
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Die persçnliche Haftung der Bediensteten gegensber der Union bestimmt sich nach
den Vorschriften ihres Statuts oder der fsr sie geltenden Beschtftigungsbedingun-
gen.

Artikel 341 (ex-Artikel 289 EGV)

Der Sitz der Organe der Union wird im Einvernehmen zwischen den Regierungen
der Mitgliedstaaten bestimmt.

Artikel 342 (ex-Artikel 290 EGV)

Die Regelung der Sprachenfrage fsr die Organe der Union wird unbeschadet der
Satzung des Gerichtshofs der Europtischen Union vom Rat einstimmig durch Ver-
ordnungen getroffen.

Artikel 343 (ex-Artikel 291 EGV)

Die Union genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfsllung ihrer
Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls
vom 8. April 1965 sber die Vorrechte und Befreiungen der Europtischen Union.
Dasselbe gilt fsr die Europtische Zentralbank und die Europtische Investitionsbank.

Artikel 344 (ex-Artikel 292 EGV)

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten sber die Auslegung oder An-
wendung der Vertrtge nicht anders als hierin vorgesehen zu regeln.

Artikel 345 (ex-Artikel 295 EGV)

Die Vertrtge lassen die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten
unbershrt.

Artikel 346 (ex-Artikel 296 EGV)

(1) Die Vorschriften der Vertrtge stehen folgenden Bestimmungen nicht entgegen:
a) Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Ausksnfte zu erteilen, deren Preisgabe

seines Erachtens seinen wesentlichen Sicherheitsinteressen widerspricht;
b) jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen ergreifen, die seines Erachtens fsr die

Wahrung seiner wesentlichen Sicherheitsinteressen erforderlich sind, soweit sie
die Erzeugung vonWaffen, Munition und Kriegsmaterial oder den Handel damit
betreffen; diese Maßnahmen dsrfen auf dem Binnenmarkt die Wettbewerbs-
bedingungen hinsichtlich der nicht eigens fsr milittrische Zwecke bestimmten
Waren nicht beeintrtchtigen.

(2) Der Rat kann die von ihm am 15. April 1958 festgelegte Liste der Waren, auf
die Absatz 1 Buchstabe b Anwendung findet, einstimmig auf Vorschlag der Kom-
mission tndern.
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Artikel 347 (ex-Artikel 297 EGV)

Die Mitgliedstaaten setzen sich miteinander ins Benehmen, um durch gemeinsames
Vorgehen zu verhindern, dass das Funktionieren des Binnenmarkts durch Maßnah-
men beeintrtchtigt wird, die ein Mitgliedstaat bei einer schwerwiegenden inner-
staatlichen Stçrung der çffentlichen Ordnung, im Kriegsfall, bei einer ernsten, eine
Kriegsgefahr darstellenden internationalen Spannung oder in Erfsllung der Ver-
pflichtungen trifft, die er im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Friedens
und der internationalen Sicherheit sbernommen hat.

Artikel 348 (ex-Artikel 298 EGV)

Werden auf dem Binnenmarkt die Wettbewerbsbedingungen durch Maßnahmen
aufgrund der Artikel 346 und 347 verftlscht, so prsft die Kommission gemeinsam
mit dem beteiligten Staat, wie diese Maßnahmen den Vorschriften der Vertrtge
angepasst werden kçnnen.
In Abweichung von dem in den Artikeln 258 und 259 vorgesehenen Verfahren
kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof unmittelbar anrufen,
wenn die Kommission oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer Mitglied-
staat die in den Artikeln 346 und 347 vorgesehenen Befugnisse missbraucht. Der
Gerichtshof entscheidet unter Ausschluss der �ffentlichkeit.

Artikel 349 (ex-Artikel 299 Absatz 2 Unterabsttze 2, 3 und 4 EGV)

Unter Berscksichtigung der strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage
von Guadeloupe, Franzçsisch-Guayana, Martinique, R}union, Saint-Barth}lemy
und Saint-Martin, der Azoren, Madeiras und der Kanarischen Inseln, die durch
die Faktoren Abgelegenheit, Insellage, geringe Grçße, schwierige Relief- und Kli-
mabedingungen und wirtschaftliche Abhtngigkeit von einigen wenigen Erzeugnis-
sen erschwert wird, die als sttndige Gegebenheiten und durch ihr Zusammenwir-
ken die Entwicklung schwer beeintrtchtigen, beschließt der Rat auf Vorschlag der
Kommission nach Anhçrung des Europtischen Parlaments spezifische Maßnahmen,
die insbesondere darauf abzielen, die Bedingungen fsr die Anwendung der Vertrtge
auf die genannten Gebiete, einschließlich gemeinsamer Politiken, festzulegen. Wer-
den die betreffenden spezifischen Maßnahmen vom Rat gemtß einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren erlassen, so beschließt er ebenfalls auf Vorschlag der Kom-
mission und nach Anhçrung des Europtischen Parlaments.
Die Maßnahmen nach Absatz 1 betreffen insbesondere die Zoll- und Handelspoli-
tik, Steuerpolitik, Freizonen, Agrar- und Fischereipolitik, die Bedingungen fsr die
Versorgung mit Rohstoffen und grundlegenden Verbrauchsgstern, staatliche Bei-
hilfen sowie die Bedingungen fsr den Zugang zu den Strukturfonds und zu den
horizontalen Unionsprogrammen.
Der Rat beschließt die in Absatz 1 genannten Maßnahmen unter Berscksichtigung
der besonderen Merkmale und Zwtnge der Gebiete in tußerster Randlage, ohne
dabei die Integrittt und Kohtrenz der Rechtsordnung der Union, die auch den
Binnenmarkt und die gemeinsamen Politiken umfasst, auszuhçhlen.
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Artikel 350 (ex-Artikel 306 EGV)

Die Vertrtge stehen dem Bestehen und der Durchfshrung der regionalen Zusam-
menschlssse zwischen Belgien und Luxemburg sowie zwischen Belgien, Luxem-
burg und den Niederlanden nicht entgegen, soweit die Ziele dieser Zusammen-
schlssse durch Anwendung der Vertrtge nicht erreicht sind.

Artikel 351 (ex-Artikel 307 EGV)

Die Rechte und Pflichten aus wbereinksnften, die vor dem 1. Januar 1958 oder, im
Falle sptter beigetretener Staaten, vor dem Zeitpunkt ihres Beitritts zwischen einem
oder mehreren Mitgliedstaaten einerseits und einem oder mehreren dritten Ltndern
andererseits geschlossen wurden, werden durch die Vertrtge nicht bershrt.
Soweit diese wbereinksnfte mit den Vertrtgen nicht vereinbar sind, wenden der
oder die betreffenden Mitgliedstaaten alle geeigneten Mittel an, um die festgestell-
ten Unvereinbarkeiten zu beheben. Erforderlichenfalls leisten die Mitgliedstaaten zu
diesem Zweck einander Hilfe; sie nehmen gegebenenfalls eine gemeinsame Haltung
ein.
Bei Anwendung der in Absatz 1 bezeichneten wbereinksnfte tragen die Mitglied-
staaten dem Umstand Rechnung, dass die in den Vertrtgen von jedemMitgliedstaat
gewthrten Vorteile Bestandteil der Errichtung der Union sind und daher in un-
trennbarem Zusammenhang stehen mit der Schaffung gemeinsamer Organe, der
wbertragung von Zusttndigkeiten auf diese und der Gewthrung der gleichen Vor-
teile durch alle anderen Mitgliedstaaten.

Artikel 352 (ex-Artikel 308 EGV)

(1) Erscheint ein Tttigwerden der Union im Rahmen der in den Vertrtgen fest-
gelegten Politikbereiche erforderlich, um eines der Ziele der Vertrtge zu verwirk-
lichen, und sind in den Vertrtgen die hierfsr erforderlichen Befugnisse nicht vor-
gesehen, so erltsst der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach
Zustimmung des Europtischen Parlaments die geeigneten Vorschriften. Werden
diese Vorschriften vom Rat gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren er-
lassen, so beschließt er ebenfalls einstimmig auf Vorschlag der Kommission und
nach Zustimmung des Europtischen Parlaments.
(2) Die Kommission macht die nationalen Parlamente im Rahmen des Verfahrens
zur Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritttsprinzips nach Artikel 5 Absatz 3 des
Vertrags sber die Europtische Union auf die Vorschltge aufmerksam, die sich auf
diesen Artikel ststzen.
(3) Die auf diesem Artikel beruhenden Maßnahmen dsrfen keine Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in den Ftllen beinhalten, in denen die
Vertrtge eine solche Harmonisierung ausschließen.
(4) Dieser Artikel kann nicht als Grundlage fsr die Verwirklichung von Zielen der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik dienen, und Rechtsakte, die nach
diesem Artikel erlassen werden, msssen innerhalb der in Artikel 40 Absatz 2 des
Vertrags sber die Europtische Union festgelegten Grenzen bleiben.
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Artikel 353

Artikel 48 Absatz 7 des Vertrags sber die Europtische Union findet keine Anwen-
dung auf die folgenden Artikel:
– Artikel 311 Absttze 3 und 4,
– Artikel 312 Absatz 2 Unterabsatz 1,
– Artikel 352 und
– Artikel 354.

Artikel 354 (ex-Artikel 309 EGV)

Fsr die Zwecke des Artikels 7 des Vertrags sber die Europtische Union sber die
Aussetzung bestimmter mit der Zugehçrigkeit zur Union verbundener Rechte ist
das Mitglied des Europtischen Rates oder des Rates, das den betroffenen Mitglied-
staat vertritt, nicht stimmberechtigt und der betreffende Mitgliedstaat wird bei der
Berechnung des Drittels oder der vier Fsnftel der Mitgliedstaaten nach den Ab-
sttzen 1 und 2 des genannten Artikels nicht berscksichtigt. Die Stimmenthaltung
von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Erlass von Beschlsssen
nach Absatz 2 des genannten Artikels nicht entgegen.
Fsr den Erlass von Beschlsssen nach Artikel 7 Absttze 3 und 4 des Vertrags sber die
Europtische Union bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Artikel 238 Ab-
satz 3 Buchstabe b dieses Vertrags.
Beschließt der Rat nach dem Erlass eines Beschlusses sber die Aussetzung der
Stimmrechte nach Artikel 7 Absatz 3 des Vertrags sber die Europtische Union
auf der Grundlage einer Bestimmung der Vertrtge mit qualifizierter Mehrheit,
so bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit hierfsr nach Artikel 238 Absatz 3 Buch-
stabe b dieses Vertrags oder, wenn der Rat auf Vorschlag der Kommission oder des
Hohen Vertreters der Union fsr die Außen- und Sicherheitspolitik handelt, nach
Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a.
Fsr die Zwecke des Artikels 7 des Vertrags sber die Europtische Union beschließt
das Europtische Parlament mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen und mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

Artikel 355 (ex-Artikel 299 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Absttze 3 bis 6 EGV)

Zusttzlich zu den Bestimmungen des Artikels 52 des Vertrags sber die Europtische
Union sber den rtumlichen Geltungsbereich der Vertrtge gelten folgende Bestim-
mungen:
(1) Die Vertrtge gelten nach Artikel 349 fsr Guadeloupe, Franzçsisch-Guayana,
Martinique, R}union, Saint Barth}lemy, Saint Martin, die Azoren, Madeira und die
Kanarischen Inseln.
(2) Fsr die in Anhang II aufgefshrten sberseeischen Ltnder und Hoheitsgebiete
gilt das besondere Assoziierungssystem, das im Vierten Teil festgelegt ist.
Die Vertrtge finden keine Anwendung auf die sberseeischen Ltnder und Hoheits-
gebiete, die besondere Beziehungen zum Vereinigten Kçnigreich Großbritannien
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und Nordirland unterhalten und die in dem genannten Anhang nicht aufgefshrt
sind.
(3) Die Vertrtge finden auf die europtischen Hoheitsgebiete Anwendung, deren
auswtrtige Beziehungen ein Mitgliedstaat wahrnimmt.
(4) Die Vertrtge finden entsprechend den Bestimmungen des Protokolls Nr. 2 zur
Akte sber die Bedingungen des Beitritts der Republik �sterreich, der Republik
Finnland und des Kçnigreichs Schweden auf die rlandinseln Anwendung.
(5) Abweichend von Artikel 52 des Vertrags sber die Europtische Union und von
den Absttzen 1 bis 4 dieses Artikels gilt:
a) Die Vertrtge finden auf die Ftrçer keine Anwendung.
b) Die Vertrtge finden auf die Hoheitszonen des Vereinigten Kçnigreichs auf Zy-

pern, Akrotiri und Dhekelia, nur insoweit Anwendung, als dies erforderlich ist,
um die Anwendung der Regelungen des Protokolls sber die Hoheitszonen des
Vereinigten Kçnigreichs Großbritannien und Nordirland in Zypern, das der
Akte sber die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Re-
publik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Li-
tauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der
Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europtischen Union
beigefsgt ist, nach Maßgabe jenes Protokolls sicherzustellen.

c) Die Vertrtge finden auf die Kanalinseln und die Insel Man nur insoweit An-
wendung, als dies erforderlich ist, um die Anwendung der Regelung sicher-
zustellen, die in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag sber den Bei-
tritt neuer Mitgliedstaaten zur Europtischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur
Europtischen Atomgemeinschaft fsr diese Inseln vorgesehen ist.

(6) Der Europtische Rat kann auf Initiative des betroffenen Mitgliedstaats einen
Beschluss zur onderung des Status eines in den Absttzen 1 und 2 genannten dt-
nischen, franzçsischen oder niederltndischen Landes oder Hoheitsgebiets gegen-
sber der Union erlassen. Der Europtische Rat beschließt einstimmig nach Anhç-
rung der Kommission.

Artikel 356 (ex-Artikel 312 EGV)

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit.

Artikel 357 (ex-Artikel 313 EGV)

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Vertragsparteien gemtß
ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die Ratifikationsurkunden werden bei
der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt.
Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten Ratifika-
tionsurkunde folgenden Monats in Kraft. Findet diese Hinterlegung weniger als
fsnfzehn Tage vor Beginn des folgenden Monats statt, so tritt der Vertrag am ersten
Tag des zweiten Monats nach dieser Hinterlegung in Kraft.
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Artikel 358

Die Bestimmungen des Artikels 55 des Vertrags sber die Europtische Union sind
auf diesen Vertrag anwendbar.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmtchtigten ihre Unterschrif-
ten unter diesen Vertrag gesetzt.
Geschehen zu Rom am fsnfundzwanzigsten Mtrz neunzehnhundertsiebenund-
fsnfzig.

(Aufzkhlung der Unterzeichner nicht wiedergegeben)
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Priambel
Die Vçlker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine
friedliche Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union ver-
binden.
In dem Bewusstsein ihres geistig-religiçsen und sittlichen Erbes grsndet sich die
Union auf die unteilbaren und universellen Werte der Wsrde des Menschen, der
Freiheit, der Gleichheit und der Solidarittt. Sie beruht auf den Grundsttzen der
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt den Menschen in den Mittel-
punkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbsrgerschaft und einen Raum der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts begrsndet.
Die Union trtgt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte
unter Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Vçlker Europas sowie
der nationalen Identittt der Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen
Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine aus-
gewogene und nachhaltige Entwicklung zu fçrdern und stellt den freien Personen-,
Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit si-
cher.
Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesell-
schaft, des sozialen Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen
Entwicklungen den Schutz der Grundrechte zu sttrken, indem sie in einer Charta
sichtbarer gemacht werden.
Diese Charta bekrtftigt unter Achtung der Zusttndigkeiten und Aufgaben der Uni-
on und des Subsidiaritttsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den gemein-
samen Verfassungstraditionen und den gemeinsamen internationalen Verpflichtun-
gen der Mitgliedstaaten, aus der Europtischen Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der Union und dem Europarat
beschlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europtischen Union und des Europtischen Gerichtshofs fsr Menschenrechte er-
geben. In diesem Zusammenhang erfolgt die Auslegung der Charta durch die Ge-
richte der Union und der Mitgliedstaaten unter gebshrender Berscksichtigung der
Erltuterungen, die unter der Leitung des Prtsidiums des Konvents zur Ausarbeitung
der Charta formuliert und unter der Verantwortung des Prtsidiums des Europt-
ischen Konvents aktualisiert wurden.
Die Aussbung dieser Rechte ist mit Verantwortung und mit Pflichten sowohl ge-
gensber den Mitmenschen als auch gegensber der menschlichen Gemeinschaft und
den ksnftigen Generationen verbunden.
Daher erkennt die Union die nachstehend aufgefshrten Rechte, Freiheiten und
Grundsttze an.
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Titel I Whrde des Menschen
Artikel 1 Wirde des Menschen

Die Wsrde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schstzen.

Artikel 2 Recht auf Leben

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Leben.
(2) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 3 Recht auf Unversehrtheit

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf kçrperliche und geistige Unversehrtheit.
(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes be-
achtet werden:
a) die freie Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufkltrung entsprechend

den gesetzlich festgelegten Einzelheiten,
b) das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion

von Menschen zum Ziel haben,
c) das Verbot, den menschlichen Kçrper und Teile davon als solche zur Erzielung

von Gewinnen zu nutzen,
d) das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen.

Artikel 4 Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender
Strafe oder Behandlung

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Be-
handlung unterworfen werden.

Artikel 5 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit

(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.
(3) Menschenhandel ist verboten.

Titel II Freiheiten
Artikel 6 Recht auf Freiheit und Sicherheit

Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit.

Artikel 7 Achtung des Privat- und Familienlebens

Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer
Wohnung sowie ihrer Kommunikation.

193

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 193/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

Charta der Grundrechte der EuropXischen Union



Artikel 8 Schutz personenbezogener Daten

(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen
Daten.
(2) Diese Daten dsrfen nur nach Treu und Glauben fsr festgelegte Zwecke und
mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich gere-
gelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. Jede Person hat das Recht, Aus-
kunft sber die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung
der Daten zu erwirken.
(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhtngigen Stelle sber-
wacht.

Artikel 9 Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu grinden

Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu grsnden, werden
nach den einzelstaatlichen Gesetzen gewthrleistet, welche die Aussbung dieser
Rechte regeln.

Artikel 10 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.
Dieses Recht umfasst die Freiheit, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln,
und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit
anderen çffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht, Brtuche und Riten
zu bekennen.
(2) Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgrsnden wird nach
den einzelstaatlichen Gesetzen anerkannt, welche die Aussbung dieses Rechts
regeln.

Artikel 11 Freiheit der Meinungsjußerung und Informationsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungstußerung. Dieses Recht schließt
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behçrd-
liche Eingriffe und ohne Rscksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiter-
zugeben.
(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralittt werden geachtet.

Artikel 12 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht, sich insbesondere im politischen, gewerkschaftlichen
und zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit anderen
zu versammeln und frei mit anderen zusammenzuschließen, was das Recht jeder
Person umfasst, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu grsnden und Ge-
werkschaften beizutreten.
(2) Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den politischen
Willen der Unionsbsrgerinnen und Unionsbsrger zum Ausdruck zu bringen.
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Artikel 13 Freiheit der Kunst und der Wissenschaft

Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet.

Artikel 14 Recht auf Bildung

(1) Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Aus-
bildung und Weiterbildung.
(2) Dieses Recht umfasst die Mçglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht
teilzunehmen.
(3) Die Freiheit zur Grsndung von Lehranstalten unter Achtung der demokrati-
schen Grundsttze sowie das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht
ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen religiçsen, weltanschaulichen und erzie-
herischen wberzeugungen sicherzustellen, werden nach den einzelstaatlichen Ge-
setzen geachtet, welche ihre Aussbung regeln.

Artikel 15 Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten

(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewthlten oder angenom-
menen Beruf auszusben.
(2) Alle Unionsbsrgerinnen und Unionsbsrger haben die Freiheit, in jedem Mit-
gliedstaat Arbeit zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen
zu erbringen.
(3) Die Staatsangehçrigen dritter Ltnder, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
arbeiten dsrfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen der Unions-
bsrgerinnen und Unionsbsrger entsprechen.

Artikel 16 Unternehmerische Freiheit

Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unionsrecht und den einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten anerkannt.

Artikel 17 Eigentumsrecht

(1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmtßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu
nutzen, darsber zu verfsgen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum
entzogen werden, es sei denn aus Grsnden des çffentlichen Interesses in den Ftllen
und unter den Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen
eine rechtzeitige angemessene Entschtdigung fsr den Verlust des Eigentums. Die
Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, soweit dies fsr das Wohl
der Allgemeinheit erforderlich ist.
(2) Geistiges Eigentum wird geschstzt.
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Artikel 18 Asylrecht

Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951
und des Protokolls vom 31. Januar 1967 sber die Rechtsstellung der Flschtlinge
sowie nach Maßgabe des Vertrags sber die Europtische Union und des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union (im Folgenden »die Vertrtge«) ge-
wthrleistet.

Artikel 19 Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung

(1) Kollektivausweisungen sind nicht zultssig.
(2) Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an einen Staat
ausgeliefert werden, in dem fsr sie oder ihn das ernsthafte Risiko der Todesstrafe,
der Folter oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder
Behandlung besteht.

Titel III Gleichheit
Artikel 20 Gleichheit vor dem Gesetz

Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich.

Artikel 21 Nichtdiskriminierung

(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Haut-
farbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Spra-
che, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen An-
schauung, der Zugehçrigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermçgens, der
Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sind ver-
boten.
(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Vertrtge ist in ihrem Anwen-
dungsbereich jede Diskriminierung aus Grsnden der Staatsangehçrigkeit verboten.

Artikel 22 Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen

Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen.

Artikel 23 Gleichheit von Frauen und Mjnnern

Die Gleichheit von Frauen und Mtnnern ist in allen Bereichen, einschließlich der
Beschtftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen.
Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einfshrung spezi-
fischer Vergsnstigungen fsr das unterreprtsentierte Geschlecht nicht entgegen.
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Artikel 24 Rechte des Kindes

(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fsrsorge, die fsr ihr Wohl-
ergehen notwendig sind. Sie kçnnen ihre Meinung frei tußern. Ihre Meinung wird
in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad
entsprechenden Weise berscksichtigt.
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen çffentlicher Stellen oder privater
Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwtgung sein.
(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmtßige persçnliche Beziehungen und direkte
Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.

Artikel 25 Rechte jlterer Menschen

Die Union anerkennt und achtet das Recht tlterer Menschen auf ein wsrdiges und
unabhtngiges Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben.

Artikel 26 Integration von Menschen mit Behinderung

Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung
auf Maßnahmen zur Gewthrleistung ihrer Eigensttndigkeit, ihrer sozialen und be-
ruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.

Titel IV Solidaritit
Artikel 27 Recht auf Unterrichtung und Anhçrung der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen

Fsr die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den
geeigneten Ebenen eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhçrung in den Ftllen
und unter den Voraussetzungen gewthrleistet sein, die nach dem Unionsrecht und
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind.

Artikel 28 Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber oder ihre jeweiligen Organisationen haben nach dem Unionsrecht und
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifver-
trtge auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln und zu schließen sowie bei Interes-
senkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Interessen, einschließ-
lich Streiks, zu ergreifen.

Artikel 29 Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst

Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermitt-
lungsdienst.
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Artikel 30 Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung

Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat nach dem Unionsrecht und den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Anspruch auf Schutz vor
ungerechtfertigter Entlassung.

Artikel 31 Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, si-
chere und wsrdige Arbeitsbedingungen.
(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begren-
zung der Hçchstarbeitszeit, auf ttgliche und wçchentliche Ruhezeiten sowie auf
bezahlten Jahresurlaub.

Artikel 32 Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen am
Arbeitsplatz

Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet gsnstigerer Vorschriften fsr Jugendliche und
abgesehen von begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter fsr den Eintritt in das
Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht endet, nicht unterschreiten.
Zur Arbeit zugelassene Jugendliche msssen ihrem Alter angepasste Arbeitsbedin-
gungen erhalten und vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor jeder Arbeit ge-
schstzt werden, die ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, ihre kçrperliche, geistige,
sittliche oder soziale Entwicklung beeintrtchtigen oder ihre Erziehung gefthrden
kçnnte.

Artikel 33 Familien- und Berufsleben

(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewthrleistet.
(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu kçnnen,
hat jeder Mensch das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit der Mut-
terschaft zusammenhtngenden Grund sowie den Anspruch auf einen bezahlten
Mutterschaftsurlaub und auf einen Elternurlaub nach der Geburt oder Adoption
eines Kindes.

Artikel 34 Soziale Sicherheit und soziale Unterstitzung

(1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der
sozialen Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in Ftllen wie Mutterschaft,
Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedsrftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des
Arbeitsplatzes Schutz gewthrleisten, nach Maßgabe des Unionsrechts und der ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
(2) Jeder Mensch, der in der Union seinen rechtmtßigen Wohnsitz hat und seinen
Aufenthalt rechtmtßig wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Si-
cherheit und die sozialen Vergsnstigungen nach dem Unionsrecht und den einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
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(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bektmpfen, anerkennt und
achtet die Union das Recht auf eine soziale Unterststzung und eine Unterststzung
fsr die Wohnung, die allen, die nicht sber ausreichende Mittel verfsgen, ein men-
schenwsrdiges Dasein sicherstellen sollen, nach Maßgabe des Unionsrechts und der
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.

Artikel 35 Gesundheitsschutz

Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf trztliche
Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflo-
genheiten. Bei der Festlegung und Durchfshrung der Politik und Maßnahmen
der Union in allen Bereichen wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicher-
gestellt.

Artikel 36 Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichen Interesse

Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten im Einklang mit den Vertrtgen geregelt ist, um den sozialen und
territorialen Zusammenhalt der Union zu fçrdern.

Artikel 37 Umweltschutz

Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualittt msssen
in die Politik der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen
Entwicklung sichergestellt werden.

Artikel 38 Verbraucherschutz

Die Politik der Union stellt ein hohes Verbraucherschutzniveau sicher.

Titel V Bhrgerrechte
Artikel 39 Aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen zum
Europjischen Parlament

(1) Die Unionsbsrgerinnen und Unionsbsrger besitzen in dem Mitgliedstaat, in
dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen
zum Europtischen Parlament unter denselben Bedingungen wie die Angehçrigen
des betreffenden Mitgliedstaats.
(2) Die Mitglieder des Europtischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittel-
barer, freier und geheimer Wahl gewthlt.
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Artikel 40 Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen

Die Unionsbsrgerinnen und Unionsbsrger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem
sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen
unter denselben Bedingungen wie die Angehçrigen des betreffenden Mitgliedstaats.

Artikel 41 Recht auf eine gute Verwaltung

(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Organen,
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb
einer angemessenen Frist behandelt werden.
(2) Dieses Recht umfasst insbesondere
a) das Recht jeder Person, gehçrt zu werden, bevor ihr gegensber eine fsr sie

nachteilige individuelle Maßnahme getroffen wird,
b) das Recht jeder Person auf Zugang zu den sie betreffenden Akten unter Wah-

rung des berechtigten Interesses der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und Ge-
schtftsgeheimnisses,

c) die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu begrsnden.
(3) Jede Person hat Anspruch darauf, dass die Union den durch ihre Organe oder
Bediensteten in Aussbung ihrer Amtstttigkeit verursachten Schaden nach den all-
gemeinen Rechtsgrundsttzen ersetzt, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten
gemeinsam sind.
(4) Jede Person kann sich in einer der Sprachen der Vertrtge an die Organe der
Union wenden und muss eine Antwort in derselben Sprache erhalten.

Artikel 42 Recht auf Zugang zu Dokumenten

DieUnionsbsrgerinnenundUnionsbsrger sowie jedenatsrlicheoder juristischePer-
sonmitWohnsitz oder satzungsmtßigem Sitz in einemMitgliedstaat haben dasRecht
aufZugang zudenDokumenten derOrgane, Einrichtungenund sonstigenStellen der
Union, unabhtngig von der Form der fsr diese Dokumente verwendeten Trtger.

Artikel 43 Der Europjische Birgerbeauftragte

Die Unionsbsrgerinnen und Unionsbsrger sowie jede natsrliche oder juristische
Person mit Wohnsitz oder satzungsmtßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das
Recht, den Europtischen Bsrgerbeauftragten im Falle von Misssttnden bei der
Tttigkeit der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, mit Aus-
nahme des Gerichtshofs der Europtischen Union in Aussbung seiner Rechtspre-
chungsbefugnisse, zu befassen.

Artikel 44 Petitionsrecht

Die Unionsbsrgerinnen und Unionsbsrger sowie jede natsrliche oder juristische
Person mit Wohnsitz oder satzungsmtßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das
Recht, eine Petition an das Europtische Parlament zu richten.
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Artikel 45 Freizigigkeit und Aufenthaltsfreiheit

(1) Die Unionsbsrgerinnen und Unionsbsrger haben das Recht, sich im Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.
(2) Staatsangehçrigen von Drittltndern, die sich rechtmtßig im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats aufhalten, kann nach Maßgabe der Vertrtge Freizsgigkeit und Auf-
enthaltsfreiheit gewthrt werden.

Artikel 46 Diplomatischer und konsularischer Schutz

Die Unionsbsrgerinnen und Unionsbsrger genießen im Hoheitsgebiet eines Dritt-
lands, in demderMitgliedstaat, dessenStaatsangehçrigkeit sie besitzen, nicht vertreten
ist, den Schutz durch die diplomatischen und konsularischen Behçrden eines jeden
Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehçrige dieses Staates.

Titel VI Justizielle Rechte
Artikel 47 Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein
unparteiisches Gericht

Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten
verletztwordensind,hatdasRecht,nachMaßgabeder indiesemArtikelvorgesehenen
Bedingungen bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.
Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhtngigen, unpar-
teiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren,
çffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich
beraten, verteidigen und vertreten lassen.
Personen, die nicht sber ausreichende Mittel verfsgen, wird Prozesskostenhilfe
bewilligt, soweit diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten
wirksam zu gewthrleisten.

Artikel 48 Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte

(1) Jeder Angeklagte gilt bis zum rechtsfçrmlich erbrachten Beweis seiner Schuld
als unschuldig.
(2) Jedem Angeklagten wird die Achtung der Verteidigungsrechte gewthrleistet.

Artikel 49 Grundsjtze der Gesetzmjßigkeit und der
Verhjltnismjßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen

(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die
zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht
strafbar war. Es darf auch keine schwerere Strafe als die zur Zeit der Begehung
angedrohte Strafe verhtngt werden. Wird nach Begehung einer Straftat durch Ge-
setz eine mildere Strafe eingefshrt, so ist diese zu verhtngen.
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(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass eine Person wegen einer Handlung oder
Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den all-
gemeinen, von der Gesamtheit der Nationen anerkannten Grundsttzen strafbar war.
(3) Das Strafmaß darf zur Straftat nicht unverhtltnismtßig sein.

Artikel 50 Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich
verfolgt oder bestraft zu werden

Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der Union nach dem
Gesetz rechtskrtftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafver-
fahren erneut verfolgt oder bestraft werden.

Titel VII Allgemeine Bestimmungen hber die
Auslegung und Anwendung der Charta
Artikel 51 Anwendungsbereich

(1) Diese Charta gilt fsr die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Uni-
on unter Wahrung des Subsidiaritttsprinzips und fsr die Mitgliedstaaten ausschließ-
lich bei der Durchfshrung des Rechts der Union. Dementsprechend achten sie die
Rechte, halten sie sich an die Grundsttze und fçrdern sie deren Anwendung ent-
sprechend ihren jeweiligen Zusttndigkeiten und unter Achtung der Grenzen der
Zusttndigkeiten, die der Union in den Vertrtgen sbertragen werden.
(2) Diese Charta dehnt den Geltungsbereich des Unionsrechts nicht sber die Zu-
sttndigkeiten der Union hinaus aus und begrsndet weder neue Zusttndigkeiten
noch neue Aufgaben fsr die Union, noch tndert sie die in den Vertrtgen festgeleg-
ten Zusttndigkeiten und Aufgaben.

Artikel 52 Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsjtze

(1) Jede Einschrtnkung der Aussbung der in dieser Charta anerkannten Rechte
und Freiheiten muss gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rech-
te und Freiheiten achten. Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhtltnismtßigkeit
dsrfen Einschrtnkungen nur vorgenommen werden, wenn sie erforderlich sind und
den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder
den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatstchlich ent-
sprechen.
(2) Die Aussbung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in den Ver-
trtgen geregelt sind, erfolgt im Rahmen der in den Vertrtgen festgelegten Bedin-
gungen und Grenzen.
(3) Soweit diese Charta Rechte enthtlt, die den durch die Europtische Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten ent-
sprechen, haben sie die gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der
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genannten Konvention verliehen wird. Diese Bestimmung steht dem nicht ent-
gegen, dass das Recht der Union einen weiter gehenden Schutz gewthrt.
(4) Soweit in dieser Charta Grundrechte anerkannt werden, wie sie sich aus den
gemeinsamen Verfassungssberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, werden sie
im Einklang mit diesen wberlieferungen ausgelegt.
(5) Die Bestimmungen dieser Charta, in denen Grundsttze festgelegt sind, kçnnen
durch Akte der Gesetzgebung und der Ausfshrung der Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union sowie durch Akte der Mitgliedstaaten zur Durchfsh-
rung des Rechts der Union in Aussbung ihrer jeweiligen Zusttndigkeiten umge-
setzt werden. Sie kçnnen vor Gericht nur bei der Auslegung dieser Akte und bei
Entscheidungen sber deren Rechtmtßigkeit herangezogen werden.
(6) Den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ist, wie es in
dieser Charta bestimmt ist, in vollem Umfang Rechnung zu tragen.
(7) Die Erltuterungen, die als Anleitung fsr die Auslegung dieser Charta verfasst
wurden, sind von den Gerichten der Union und der Mitgliedstaaten gebshrend zu
berscksichtigen.

Artikel 53 Schutzniveau

Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschrtnkung oder Verletzung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwen-
dungsbereich durch das Recht der Union und das Vçlkerrecht sowie durch die
internationalen wbereinksnfte, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten Ver-
tragsparteien sind, darunter insbesondere die Europtische Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der Mit-
gliedstaaten anerkannt werden.

Artikel 54 Verbot des Missbrauchs der Rechte

Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begrsnde sie das Recht, eine
Tttigkeit auszusben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in
der Charta anerkannten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie sttrker ein-
zuschrtnken, als dies in der Charta vorgesehen ist.

Der vorstehende Wortlaut sbernimmt mit Anpassungen die am 7. Dezember 2000
proklamierte Charta und ersetzt sie ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags
von Lissabon.

Geschehen zu Strassburg am zwçlften Dezember zweitausendsieben.

Fsr das Europtische Fsr den Rat der Fsr die Europtische
Parlament Europtischen Union Kommission
Der Prtsident Der Prtsident Der Prtsident
(Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift)
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Protokoll (Nr. 1)

hber die Rolle der nationalen Parlamente
in der Europiischen Union
Die Hohen Vertragsparteien –
eingedenk dessen, dass die Art der Kontrolle der Regierungen durch die nationalen
Parlamente hinsichtlich der Tttigkeiten der Europtischen Union Sache der beson-
deren verfassungsrechtlichen Gestaltung und Praxis jedes Mitgliedstaats ist,
in demWunsch, eine sttrkere Beteiligung der nationalen Parlamente an den Tttig-
keiten der Europtischen Union zu fçrdern und ihnen bessere Mçglichkeiten zu
geben, sich zu den Entwsrfen von Gesetzgebungsakten der Europtischen Union
sowie zu anderen Fragen, die fsr sie von besonderem Interesse sein kçnnen, zu
tußern –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union, dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
und dem Vertrag zur Grsndung der Europtischen Atomgemeinschaft beigefsgt
sind:

Titel I Unterrichtung der nationalen Parlamente

Artikel 1

Die Konsultationsdokumente der Kommission (Grsn- undWeißbscher sowie Mit-
teilungen) werden bei ihrer Verçffentlichung von der Kommission direkt den na-
tionalen Parlamenten zugeleitet. Ferner leitet die Kommission den nationalen Par-
lamenten gleichzeitig mit der wbermittlung an das Europtische Parlament und den
Rat das jthrliche Rechtsetzungsprogramm sowie alle weiteren Dokumente fsr die
Ausarbeitung der Rechtsetzungsprogramme oder politischen Strategien zu.

Artikel 2

Die an das Europtische Parlament und den Rat gerichteten Entwsrfe von Gesetz-
gebungsakten werden den nationalen Parlamenten zugeleitet.
Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet »Entwurf eines Gesetzgebungsakts« die Vor-
schltge der Kommission, die Initiativen einer Gruppe von Mitgliedstaaten, die Ini-
tiativen des Europtischen Parlaments, die Antrtge des Gerichtshofs, die Empfeh-
lungen der Europtischen Zentralbank und die Antrtge der Europtischen
Investitionsbank, die den Erlass eines Gesetzgebungsaktes zum Ziel haben.
Die von der Kommission vorgelegten Entwsrfe von Gesetzgebungsakten werden
von der Kommission gleichzeitig mit der wbermittlung an das Europtische Par-
lament und den Rat direkt den nationalen Parlamenten zugeleitet.
Die vom Europtischen Parlament vorgelegten Entwsrfe von Gesetzgebungsakten
werden vom Europtischen Parlament direkt den nationalen Parlamenten zugeleitet.
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Die von einer Gruppe von Mitgliedstaaten, vom Gerichtshof, von der Europtischen
Zentralbank oder von der Europtischen Investitionsbank vorgelegten Entwsrfe von
Gesetzgebungsakten werden vom Rat den nationalen Parlamenten zugeleitet.

Artikel 3

Die nationalen Parlamente kçnnen nach dem im Protokoll sber die Anwendung
der Grundsttze der Subsidiarittt und der Verhtltnismtßigkeit vorgesehenen Ver-
fahren eine begrsndete Stellungnahme zur wbereinstimmung eines Entwurfs eines
Gesetzgebungsakts mit dem Subsidiaritttsprinzip an die Prtsidenten des Europt-
ischen Parlaments, des Rates und der Kommission richten.
Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von einer Gruppe von Mitgliedstaaten
vorgelegt, so sbermittelt der Prtsident des Rates die begrsndete Stellungnahme
oder die begrsndeten Stellungnahmen den Regierungen dieser Mitgliedstaaten.
Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts vom Gerichtshof, von der Europtischen
Zentralbank oder von der Europtischen Investitionsbank vorgelegt, so sbermittelt
der Prtsident des Rates die begrsndete Stellungnahme oder die begrsndeten Stel-
lungnahmen dem betreffenden Organ oder der betreffenden Einrichtung.

Artikel 4

Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts den na-
tionalen Parlamenten in den Amtssprachen der Union zugeleitet wird, und dem
Zeitpunkt, zu dem er zwecks Erlass oder zur Festlegung eines Standpunkts im Rah-
men eines Gesetzgebungsverfahrens auf die vorltufige Tagesordnung des Rates ge-
setzt wird, msssen acht Wochen liegen. In dringenden Ftllen, die in dem Rechtsakt
oder dem Standpunkt des Rates begrsndet werden, sind Ausnahmen mçglich. Au-
ßer in ordnungsgemtß begrsndeten dringenden Ftllen darf in diesen acht Wochen
keine Einigung sber den Entwurf eines Gesetzgebungsakts festgestellt werden. Au-
ßer in ordnungsgemtß begrsndeten dringenden Ftllen msssen zwischen der Auf-
nahme des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in die vorltufige Tagesordnung fsr
die Tagung des Rates und der Festlegung eines Standpunkts zehn Tage liegen.

Artikel 5

Den nationalen Parlamenten werden die Tagesordnungen fsr die Tagungen des
Rates und die Ergebnisse dieser Tagungen, einschließlich der Protokolle der Ta-
gungen, auf denen der Rat sber Entwsrfe von Gesetzgebungsakten bertt, gleich-
zeitig mit der wbermittlung an die Regierungen der Mitgliedstaaten direkt zuge-
leitet.

Artikel 6

Beabsichtigt der Europtische Rat, Artikel 48 Absatz 7 Unterabsatz 1 oder Unter-
absatz 2 des Vertrags sber die Europtische Union in Anspruch zu nehmen, so
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werden die nationalen Parlamente mindestens sechs Monate vor dem Erlass eines
Beschlusses von der Initiative des Europtischen Rates unterrichtet.

Artikel 7

Der Rechnungshof sbermittelt den nationalen Parlamenten gleichzeitig mit der
wbermittlung an das Europtische Parlament und den Rat seinen Jahresbericht
zur Unterrichtung.

Artikel 8

Handelt es sich bei dem System des nationalen Parlaments nicht um ein Einkam-
mersystem, so gelten die Artikel 1 bis 7 fsr jede der Kammern des Parlaments.

Titel II Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten

Artikel 9

Das Europtische Parlament und die nationalen Parlamente legen gemeinsam fest,
wie eine effiziente und regelmtßige Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten
innerhalb der Union gestaltet und gefçrdert werden kann.

Artikel 10

Eine Konferenz der Europa-Ausschssse der Parlamente kann jeden ihr zweckmtßig
erscheinenden Beitrag dem Europtischen Parlament, dem Rat und der Kommission
zur Kenntnis bringen. Diese Konferenz fçrdert ferner den Austausch von Infor-
mationen und bewthrten Praktiken zwischen den nationalen Parlamenten und dem
Europtischen Parlament, einschließlich ihrer Fachausschssse. Sie kann auch inter-
parlamentarische Konferenzen zu Einzelthemen organisieren, insbesondere zur
Erçrterung von Fragen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, ein-
schließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Beitrtge
der Konferenz binden nicht die nationalen Parlamente und greifen ihrem Stand-
punkt nicht vor.

Protokoll (Nr. 2)

hber die Anwendung der Grundsitze der Subsidiaritit
und der Verhiltnismissigkeit
Die Hohen Vertragsparteien –
in dem Wunsch sicherzustellen, dass die Entscheidungen in der Union so bsrger-
nah wie mçglich getroffen werden,
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entschlossen, die Bedingungen fsr die Anwendung der in Artikel 5 des Vertrags
sber die Europtische Union verankerten Grundsttze der Subsidiarittt und der Ver-
htltnismtßigkeit festzulegen und ein System zur Kontrolle der Anwendung dieser
Grundsttze zu schaffen –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 1

Jedes Organ trtgt stets fsr die Einhaltung der in Artikel 5 des Vertrags sber die
Europtische Union niedergelegten Grundsttze der Subsidiarittt und der Verhtlt-
nismtßigkeit Sorge.

Artikel 2

Die Kommission fshrt umfangreiche Anhçrungen durch, bevor sie einen Gesetz-
gebungsakt vorschltgt. Dabei ist gegebenenfalls der regionalen und lokalen Bedeu-
tung der in Betracht gezogenen Maßnahmen Rechnung zu tragen. In außerge-
wçhnlich dringenden Ftllen fshrt die Kommission keine Konsultationen durch.
Sie begrsndet dies in ihrem Vorschlag.

Artikel 3

Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet »Entwurf eines Gesetzgebungsakts« die
Vorschltge der Kommission, die Initiativen einer Gruppe von Mitgliedstaaten,
die Initiativen des Europtischen Parlaments, die Antrtge des Gerichtshofs, die Emp-
fehlungen der Europtischen Zentralbank und die Antrtge der Europtischen Inves-
titionsbank, die den Erlass eines Gesetzgebungsakts zum Ziel haben.

Artikel 4

Die Kommission leitet ihre Entwsrfe fsr Gesetzgebungsakte und ihre getnder-
ten Entwsrfe den nationalen Parlamenten und dem Unionsgesetzgeber gleichzeitig
zu.
Das Europtische Parlament leitet seine Entwsrfe von Gesetzgebungsakten sowie
seine getnderten Entwsrfe den nationalen Parlamenten zu.
Der Rat leitet die von einer Gruppe von Mitgliedstaaten, vom Gerichtshof, von der
Europtischen Zentralbank oder von der Europtischen Investitionsbank vorgelegten
Entwsrfe von Gesetzgebungsakten sowie die getnderten Entwsrfe den nationalen
Parlamenten zu.
Sobald das Europtische Parlament seine legislativen Entschließungen angenommen
und der Rat seine Standpunkte festgelegt hat, leiten sie diese den nationalen Par-
lamenten zu.
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Artikel 5

Die Entwsrfe von Gesetzgebungsakten werden im Hinblick auf die Grundsttze der
Subsidiarittt und der Verhtltnismtßigkeit begrsndet. Jeder Entwurf eines Gesetz-
gebungsakts sollte einen Vermerk mit detaillierten Angaben enthalten, die es
ermçglichen zu beurteilen, ob die Grundsttze der Subsidiarittt und der Verhtlt-
nismtßigkeit eingehalten wurden. Dieser Vermerk sollte Angaben zu den voraus-
sichtlichen finanziellen Auswirkungen sowie im Fall einer Richtlinie zu den Aus-
wirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden Rechtsvorschriften,
einschließlich gegebenenfalls der regionalen Rechtsvorschriften, enthalten. Die
Feststellung, dass ein Ziel der Union besser auf Unionsebene erreicht werden kann,
beruht auf qualitativen und, soweit mçglich, quantitativen Kriterien. Die Entwsrfe
von Gesetzgebungsakten berscksichtigen dabei, dass die finanzielle Belastung und
der Verwaltungsaufwand der Union, der nationalen Regierungen, der regionalen
und lokalen Behçrden, der Wirtschaftsteilnehmer und der Bsrgerinnen und Bsrger
so gering wie mçglich gehalten werden und in einem angemessenen Verhtltnis zu
dem angestrebten Ziel stehen msssen.

Artikel 6

Die nationalen Parlamente oder die Kammern eines dieser Parlamente kçnnen bin-
nen acht Wochen nach dem Zeitpunkt der wbermittlung eines Entwurfs eines
Gesetzgebungsakts in den Amtssprachen der Union in einer begrsndeten Stellung-
nahme an die Prtsidenten des Europtischen Parlaments, des Rates und der Kom-
mission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem Subsidiarittts-
prinzip vereinbar ist. Dabei obliegt es dem jeweiligen nationalen Parlament oder der
jeweiligen Kammer eines nationalen Parlaments, gegebenenfalls die regionalen Par-
lamente mit Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren.
Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von einer Gruppe von Mitgliedstaaten
vorgelegt, so sbermittelt der Prtsident des Rates die Stellungnahme den Regie-
rungen dieser Mitgliedstaaten.
Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts vom Gerichtshof, von der Europtischen
Zentralbank oder von der Europtischen Investitionsbank vorgelegt, so sbermittelt
der Prtsident des Rates die Stellungnahme dem betreffenden Organ oder der be-
treffenden Einrichtung.

Artikel 7

(1) Das Europtische Parlament, der Rat und die Kommission sowie gegebenenfalls
die Gruppe von Mitgliedstaaten, der Gerichtshof, die Europtische Zentralbank oder
die Europtische Investitionsbank, sofern der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von
ihnen vorgelegt wurde, berscksichtigen die begrsndeten Stellungnahmen der na-
tionalen Parlamente oder einer der Kammern eines dieser Parlamente.
Jedes nationale Parlament hat zwei Stimmen, die entsprechend dem einzelstaatli-
chen parlamentarischen System verteilt werden. In einem Zweikammersystem hat
jede der beiden Kammern eine Stimme.
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(2) Erreicht die Anzahl begrsndeter Stellungnahmen, wonach der Entwurf eines
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritttsprinzip im Einklang steht, mindes-
tens ein Drittel der Gesamtzahl der den nationalen Parlamenten nach Absatz 1 Un-
terabsatz 2 zugewiesenen Stimmen, so muss der Entwurf sberprsft werden. Die
Schwelle betrtgt ein Viertel der Stimmen, wenn es sich um den Entwurf eines
Gesetzgebungsakts auf der Grundlage des Artikels 76 des Vertrags sber die Arbeits-
weise der Europtischen Union betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts handelt.
Nach Abschluss der wberprsfung kann die Kommission oder gegebenenfalls die
Gruppe von Mitgliedstaaten, das Europtische Parlament, der Gerichtshof, die Eu-
roptische Zentralbank oder die Europtische Investitionsbank, sofern der Entwurf
eines Gesetzgebungsakts von ihr beziehungsweise ihm vorgelegt wurde, beschlie-
ßen, an dem Entwurf festzuhalten, ihn zu tndern oder ihn zursckzuziehen. Dieser
Beschluss muss begrsndet werden.
(3) Außerdem gilt im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens Fol-
gendes: Erreicht die Anzahl begrsndeter Stellungnahmen, wonach der Vorschlag
fsr einen Gesetzgebungsakt nicht mit dem Subsidiaritttsprinzip im Einklang steht,
mindestens die einfache Mehrheit der Gesamtzahl der den nationalen Parlamenten
nach Absatz 1 Unterabsatz 2 zugewiesenen Stimmen, so muss der Vorschlag sber-
prsft werden. Nach Abschluss dieser wberprsfung kann die Kommission
beschließen, an dem Vorschlag festzuhalten, ihn zu tndern oder ihn zursckzuzie-
hen.
Beschließt die Kommission, an dem Vorschlag festzuhalten, so hat sie in einer be-
grsndeten Stellungnahme darzulegen, weshalb der Vorschlag ihres Erachtens mit
dem Subsidiaritttsprinzip im Einklang steht. Die begrsndete Stellungnahme der
Kommission wird zusammen mit den begrsndeten Stellungnahmen der nationalen
Parlamente dem Unionsgesetzgeber vorgelegt, damit dieser sie im Rahmen des
Verfahrens berscksichtigt:
a) Vor Abschluss der ersten Lesung prsft der Gesetzgeber (das Europtische Par-

lament und der Rat), ob der Gesetzgebungsvorschlag mit dem Subsidiaritttsprin-
zip im Einklang steht; hierbei berscksichtigt er insbesondere die angefshrten
Begrsndungen, die von einer Mehrheit der nationalen Parlamente unterststzt
werden, sowie die begrsndete Stellungnahme der Kommission.

b) Ist der Gesetzgeber mit der Mehrheit von 55 % der Mitglieder des Rates oder
einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen im Europtischen Parlament der An-
sicht, dass der Vorschlag nicht mit dem Subsidiaritttsprinzip im Einklang steht,
wird der Gesetzgebungsvorschlag nicht weiter geprsft.

Artikel 8

Der Gerichtshof der Europtischen Union ist fsr Klagen wegen Verstoßes eines
Gesetzgebungsakts gegen das Subsidiaritttsprinzip zusttndig, die nach Maßgabe
des Artikels 263 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
von einem Mitgliedstaat erhoben oder entsprechend der jeweiligen innerstaatlichen
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Rechtsordnung von einem Mitgliedstaat im Namen seines nationalen Parlaments
oder einer Kammer dieses Parlaments sbermittelt werden.
Nach Maßgabe des genannten Artikels kçnnen entsprechende Klagen in Bezug auf
Gesetzgebungsakte, fsr deren Erlass die Anhçrung des Ausschusses der Regionen
nach dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union vorgeschrieben
ist, auch vom Ausschuss der Regionen erhoben werden.

Artikel 9

Die Kommission legt dem Europtischen Rat, dem Europtischen Parlament, dem
Rat und den nationalen Parlamenten jthrlich einen Bericht sber die Anwendung
des Artikels 5 des Vertrags sber die Europtische Union vor. Dieser Jahresbericht
wird auch dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen
zugeleitet.

Protokoll (Nr. 3)

hber die Satzung des Gerichtshofs der Europiischen
Union
Die Hohen Vertragsparteien –
in dem Wunsch, die in Artikel 281 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Euro-
ptischen Union (AEUV) vorgesehene Satzung des Gerichtshofs der Europtischen
Union festzulegen –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union, dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
und dem Vertrag zur Grsndung der Europtischen Atomgemeinschaft beigefsgt
sind:

Artikel 1

Fsr die Errichtung und die Tttigkeit des Gerichtshofs der Europtischen Union
gelten die Bestimmungen der Vertrtge, des Vertrags zur Grsndung der Europt-
ischen Atomgemeinschaft (EAG-Vertrag) und dieser Satzung.

Titel I Die Richter und die Generalanwilte

Artikel 2

Jeder Richter leistet vor Aufnahme seiner Amtstttigkeit vor dem in çffentlicher
Sitzung tagenden Gerichtshof den Eid, sein Amt unparteiisch und gewissenhaft
auszusben und das Beratungsgeheimnis zu wahren.
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Artikel 3

Die Richter sind keiner Gerichtsbarkeit unterworfen. Hinsichtlich ihrer in amtli-
cher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen, einschließlich ihrer msndlichen
und schriftlichen oußerungen, steht ihnen diese Befreiung auch nach Abschluss
ihrer Amtstttigkeit zu.
Der Gerichtshof kann die Befreiung durch Plenarentscheidung aufheben. Betrifft
die Entscheidung ein Mitglied des Gerichts oder eines Fachgerichts, so entscheidet
der Gerichtshof nach Anhçrung des betreffenden Gerichts.
Wird nach Aufhebung der Befreiung ein Strafverfahren gegen einen Richter einge-
leitet, so darf dieser in jedem Mitgliedstaat nur vor ein Gericht gestellt werden, das
fsr Verfahren gegen Richter der hçchsten Gerichte dieses Mitgliedstaats zusttndig
ist.
Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 des Protokolls sber die Vorrechte und Befrei-
ungen der Europtischen Union finden auf die Richter, die Generalanwtlte, den
Kanzler und die Hilfsberichterstatter des Gerichtshofs der Europtischen Union An-
wendung; die Bestimmungen der Absttze 1 bis 3 betreffend die Befreiung der
Richter von der Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unbershrt.

Artikel 4

Die Richter dsrfen weder ein politisches Amt noch ein Amt in der Verwaltung
aussben.
Sie dsrfen keine entgeltliche oder unentgeltliche Berufstttigkeit aussben, es sei
denn, dass der Rat mit einfacher Mehrheit ausnahmsweise von dieser Vorschrift
Befreiung erteilt.
Bei der Aufnahme ihrer Tttigkeit sbernehmen sie die feierliche Verpflichtung,
wthrend der Aussbung und nach Ablauf ihrer Amtstttigkeit die sich aus ihrem
Amt ergebenden Pflichten zu erfsllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme
bestimmter Tttigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tttigkeit ehrenhaft und
zursckhaltend zu sein.
Im Zweifelsfalle entscheidet der Gerichtshof. Betrifft die Entscheidung ein Mitglied
des Gerichts oder eines Fachgerichts, so entscheidet der Gerichtshof nach Anhçrung
des betreffenden Gerichts.

Artikel 5

Abgesehen von den regelmtßigen Neubesetzungen und von Todesftllen endet das
Amt eines Richters durch Rscktritt.
Bei Rscktritt eines Richters ist das Rscktrittsschreiben an den Prtsidenten des
Gerichtshofs zur Weiterleitung an den Prtsidenten des Rates zu richten. Mit
der Benachrichtigung des Letzteren wird der Sitz frei.
Mit Ausnahme der Ftlle, in denen Artikel 6 Anwendung findet, bleibt jeder Richter
bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers im Amt.
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Artikel 6

Ein Richter kann nur dann seines Amtes enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprs-
che oder anderer an ihrer Stelle gewthrter Vergsnstigungen fsr verlustig erkltrt
werden, wenn er nach einstimmigem Urteil der Richter und Generalanwtlte des
Gerichtshofs nicht mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfsllt oder den sich
aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. Der Betrof-
fene wirkt bei der Beschlussfassung nicht mit. Ist der Betroffene ein Mitglied des
Gerichts oder eines Fachgerichts, so entscheidet der Gerichtshof nach Anhçrung des
betreffenden Gerichts.
Der Kanzler bringt den Prtsidenten des Europtischen Parlaments und der Kommis-
sion die Entscheidung des Gerichtshofs zur Kenntnis und sbermittelt sie dem Prt-
sidenten des Rates.
Wird durch eine solche Entscheidung ein Richter seines Amtes enthoben, so wird
sein Sitz mit der Benachrichtigung des Prtsidenten des Rates frei.

Artikel 7

Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner Amtszeit, so wird es fsr die ver-
bleibende Amtszeit neu besetzt.

Artikel 8

Die Artikel 2 bis 7 finden auf die Generalanwtlte Anwendung.

Titel II Organisation des Gerichtshofs

Artikel 9

Die teilweise Neubesetzung der Richterstellen, die alle drei Jahre stattfindet, betrifft
abwechselnd vierzehn und dreizehn Richter.
Die teilweise Neubesetzung der Stellen der Generalanwtlte, die alle drei Jahre statt-
findet, betrifft jedes Mal vier Generalanwtlte.

Artikel 10

Der Kanzler leistet vor dem Gerichtshof den Eid, sein Amt unparteiisch und ge-
wissenhaft auszusben und das Beratungsgeheimnis zu wahren.

Artikel 11

Der Gerichtshof regelt die Vertretung des Kanzlers fsr den Fall seiner Verhin-
derung.
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Artikel 12

Dem Gerichtshof werden Beamte und sonstige Bedienstete beigegeben, um ihm die
Erfsllung seiner Aufgaben zu ermçglichen. Sie unterstehen dem Kanzler unter Auf-
sicht des Prtsidenten.

Artikel 13

Das Europtische Parlament und der Rat kçnnen gemtß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren auf Antrag des Gerichtshofs die Ernennung von Hilfsbericht-
erstattern vorsehen und ihre Stellung bestimmen. Die Hilfsberichterstatter kçnnen
nach Maßgabe der Verfahrensordnung berufen werden, an der Bearbeitung der
beim Gerichtshof anhtngigen Sachen teilzunehmen und mit dem Berichterstatter
zusammenzuarbeiten.
Zu Hilfsberichterstattern sind Persçnlichkeiten auszuwthlen, die jede Gewthr fsr
Unabhtngigkeit bieten und die erforderlichen juristischen Befthigungsnachweise
erbringen; sie werden vom Rat mit einfacher Mehrheit ernannt. Sie leisten vor dem
Gerichtshof den Eid, ihr Amt unparteiisch und gewissenhaft auszusben und das
Beratungsgeheimnis zu wahren.

Artikel 14

Die Richter, die Generalanwtlte und der Kanzler sind verpflichtet, am Sitz des
Gerichtshofs zu wohnen.

Artikel 15

Der Gerichtshof sbt seine Tttigkeit sttndig aus. Die Dauer der Gerichtsferien wird
vom Gerichtshof unter Berscksichtigung der dienstlichen Erfordernisse festgesetzt.

Artikel 16

Der Gerichtshof bildet aus seiner Mitte Kammern mit drei und mit fsnf Richtern.
Die Richter wthlen aus ihrer Mitte die Prtsidenten der Kammern. Die Prtsidenten
der Kammern mit fsnf Richtern werden fsr drei Jahre gewthlt. Einmalige Wieder-
wahl ist zultssig.
Die Große Kammer ist mit dreizehn Richtern besetzt. Den Vorsitz fshrt der Prt-
sident des Gerichtshofs. Der Großen Kammer gehçren außerdem die Prtsidenten
der Kammern mit fsnf Richtern und weitere Richter, die nach Maßgabe der Ver-
fahrensordnung ernannt werden, an.
Der Gerichtshof tagt als Große Kammer, wenn ein am Verfahren beteiligter Mit-
gliedstaat oder ein am Verfahren beteiligtes Unionsorgan dies beantragt.
Der Gerichthof tagt als Plenum, wenn er gemtß Artikel 228 Absatz 2, Artikel 245
Absatz 2, Artikel 247 oder Artikel 286 Absatz 7 AEUV befasst wird.
Außerdem kann der Gerichtshof, wenn er zu der Auffassung gelangt, dass eine
Rechtssache, mit der er befasst ist, von außergewçhnlicher Bedeutung ist, nach
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Anhçrung des Generalanwalts entscheiden, diese Rechtssache an das Plenum zu
verweisen.

Artikel 17

Der Gerichtshof kann nur in der Besetzung mit einer ungeraden Zahl von Richtern
rechtswirksam entscheiden.
Die Entscheidungen der Kammern mit drei oder fsnf Richtern sind nur dann gsl-
tig, wenn sie von drei Richtern getroffen werden.
Die Entscheidungen der Großen Kammer sind nur dann gsltig, wenn neun Richter
anwesend sind.
Die vom Plenum getroffenen Entscheidungen des Gerichtshofs sind nur dann gsl-
tig, wenn fsnfzehn Richter anwesend sind.
Bei Verhinderung eines Richters einer Kammer kann nach Maßgabe der Verfah-
rensordnung ein Richter einer anderen Kammer herangezogen werden.

Artikel 18

Die Richter und Generalanwtlte dsrfen nicht an der Erledigung einer Sache teil-
nehmen, in der sie vorher als Bevollmtchtigte, Beisttnde oder Anwtlte einer der
Parteien tttig gewesen sind oder sber die zu befinden sie als Mitglied eines Gerichts,
eines Untersuchungsausschusses oder in anderer Eigenschaft berufen waren.
Glaubt ein Richter oder Generalanwalt, bei der Entscheidung oder Untersuchung
einer bestimmten Sache aus einem besonderen Grund nicht mitwirken zu kçnnen,
so macht er davon dem Prtsidenten Mitteilung. Htlt der Prtsident die Teilnahme
eines Richters oder Generalanwalts an der Verhandlung oder Entscheidung einer
bestimmten Sache aus einem besonderen Grund fsr unangebracht, so setzt er diesen
hiervon in Kenntnis.
Ergibt sich bei der Anwendung dieses Artikels eine Schwierigkeit, so entscheidet
der Gerichtshof.
Eine Partei kann den Antrag auf onderung der Zusammensetzung des Gerichtshofs
oder einer seiner Kammern weder mit der Staatsangehçrigkeit eines Richters noch
damit begrsnden, dass dem Gerichtshof oder einer seiner Kammern kein Richter
ihrer Staatsangehçrigkeit angehçrt.

Titel III Verfahren vor dem Gerichtshof

Artikel 19

Die Mitgliedstaaten sowie die Unionsorgane werden vor dem Gerichtshof durch
einen Bevollmtchtigten vertreten, der fsr jede Sache bestellt wird; der Bevollmtch-
tigte kann sich der Hilfe eines Beistands oder eines Anwalts bedienen.
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Die Vertragsstaaten des Abkommens sber den Europtischen Wirtschaftsraum, die
nicht Mitgliedstaaten sind, und die in jenem Abkommen genannte EFTA-wber-
wachungsbehçrde werden in der gleichen Weise vertreten.
Die anderen Parteien msssen durch einen Anwalt vertreten sein.
Nur ein Anwalt, der berechtigt ist, vor einem Gericht eines Mitgliedstaats oder
eines anderen Vertragsstaats des Abkommens sber den Europtischen Wirtschafts-
raum aufzutreten, kann vor dem Gerichtshof als Vertreter oder Beistand einer Partei
auftreten.
Die vor dem Gerichtshof auftretenden Bevollmtchtigten, Beisttnde und Anwtlte
genießen nach Maßgabe der Verfahrensordnung die zur unabhtngigen Aussbung
ihrer Aufgaben erforderlichen Rechte und Sicherheiten.
Der Gerichtshof hat nach Maßgabe der Verfahrensordnung gegensber den vor ihm
auftretenden Beisttnden und Anwtlten die den Gerichten sblicherweise zuerkann-
ten Befugnisse.
Hochschullehrer, die Angehçrige von Mitgliedstaaten sind, deren Rechtsordnung
ihnen gestattet, vor Gericht als Vertreter einer Partei aufzutreten, haben vor dem
Gerichtshof die durch diesen Artikel den Anwtlten eingertumte Rechtsstellung.

Artikel 20

Das Verfahren vor dem Gerichtshof gliedert sich in ein schriftliches und ein msnd-
liches Verfahren.
Das schriftliche Verfahren umfasst die wbermittlung der Klageschriften, Schriftsttze,
Klagebeantwortungen und Erkltrungen und gegebenenfalls der Repliken sowie
aller zur Unterststzung vorgelegten Belegstscke und Urkunden oder ihrer beglau-
bigten Abschriften an die Parteien sowie an diejenigen Unionsorgane, deren Ent-
scheidungen Gegenstand des Verfahrens sind.
Die wbermittlung obliegt dem Kanzler in der Reihenfolge und innerhalb der Fris-
ten, die die Verfahrensordnung bestimmt.
Das msndliche Verfahren umfasst die Verlesung des von einem Berichterstatter
vorgelegten Berichts, die Anhçrung der Bevollmtchtigten, Beisttnde und Anwtlte
und der Schlussantrtge des Generalanwalts durch den Gerichtshof sowie gegebe-
nenfalls die Vernehmung von Zeugen und Sachversttndigen.
Ist der Gerichtshof der Auffassung, dass eine Rechtssache keine neue Rechtsfrage
aufwirft, so kann er nach Anhçrung des Generalanwalts beschließen, dass ohne
Schlussantrtge des Generalanwalts sber die Sache entschieden wird.

Artikel 21

Die Klageerhebung bei dem Gerichtshof erfolgt durch Einreichung einer an den
Kanzler zu richtenden Klageschrift. Die Klageschrift muss Namen und Wohnsitz
des Kltgers, die Stellung des Unterzeichnenden, die Partei oder die Parteien, gegen
die die Klage erhoben wird, und den Streitgegenstand angeben sowie die Antrtge
und eine kurze Darstellung der Klagegrsnde enthalten.
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Ihr ist gegebenenfalls der Rechtsakt beizufsgen, dessen Nichtigerkltrung beantragt
wird, oder in dem in Artikel 265 AEUV geregelten Fall eine Unterlage, aus der sich
der Zeitpunkt der in dem genannten Artikel vorgesehenen Aufforderung ergibt.
Sind der Klageschrift diese Unterlagen nicht beigefsgt, so fordert der Kanzler den
Kltger auf, sie innerhalb einer angemessenen Frist beizubringen; die Klage kann
nicht deshalb zursckgewiesen werden, weil die Beibringung erst nach Ablauf der
fsr die Klageerhebung vorgeschriebenen Frist erfolgt.

Artikel 22

In den Ftllen nach Artikel 18 des EAG-Vertrags erfolgt die Klageerhebung bei dem
Gerichtshof durch Einreichung einer an den Kanzler zu richtenden Klageschrift.
Die Klageschrift muss Namen und Wohnsitz des Kltgers, die Stellung des Unter-
zeichnenden, die Entscheidung, gegen die Klage erhoben wird, die Gegenparteien
und den Streitgegenstand angeben sowie die Antrtge und eine kurze Darstellung
der Klagegrsnde enthalten.
Eine beglaubigte Abschrift der angefochtenen Entscheidung des Schiedsausschusses
ist beizufsgen.
Weist der Gerichtshof die Klage ab, so wird die Entscheidung des Schiedsausschus-
ses rechtskrtftig.
Hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Schiedsausschusses auf, so kann das
Verfahren gegebenenfalls auf Betreiben einer Prozesspartei vor dem Schiedsaus-
schuss wieder aufgenommen werden. Dieser ist an die vom Gerichtshof gegebene
rechtliche Beurteilung gebunden.

Artikel 23

In den Ftllen nach Artikel 267 AEUV obliegt es dem Gericht des Mitgliedstaats, das
ein Verfahren aussetzt und den Gerichtshof anruft, diese Entscheidung dem Ge-
richtshof zu sbermitteln. Der Kanzler des Gerichtshofs stellt diese Entscheidung den
beteiligten Parteien, den Mitgliedstaaten und der Kommission zu und außerdem
den Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, von denen die
Handlung, deren Gsltigkeit oder Auslegung streitig ist, ausgegangen ist.
Binnen zwei Monaten nach dieser Zustellung kçnnen die Parteien, die Mitglied-
staaten, die Kommission und gegebenenfalls die Organe, Einrichtungen oder sons-
tigen Stellen der Union, von denen die Handlung, deren Gsltigkeit oder Auslegung
streitig ist, ausgegangen ist, beim Gerichtshof Schriftsttze einreichen oder schrift-
liche Erkltrungen abgeben.
In den Ftllen nach Artikel 267 AEUV stellt der Kanzler des Gerichtshofs die Ent-
scheidung des Gerichts des Mitgliedstaats darsber hinaus den Vertragsstaaten des
Abkommens sber den Europtischen Wirtschaftsraum, die nicht Mitgliedstaaten
sind, und der in jenem Abkommen genannten EFTA-wberwachungsbehçrde
zu, die binnen zwei Monaten nach der Zustellung beim Gerichtshof Schriftsttze
einreichen oder schriftliche Erkltrungen abgeben kçnnen, wenn einer der Anwen-
dungsbereiche des Abkommens betroffen ist.
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Sieht ein vom Rat mit einem oder mehreren Drittstaaten sber einen bestimmten
Bereich geschlossenes Abkommen vor, dass diese Staaten Schriftsttze einreichen
oder schriftliche Erkltrungen abgeben kçnnen, wenn ein Gericht eines Mitglied-
staats dem Gerichtshof eine in den Anwendungsbereich des Abkommens fallende
Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt hat, so wird die Entscheidung des Gerichts
des Mitgliedstaats, die eine solche Frage enthtlt, auch den betreffenden Drittstaaten
zugestellt, die binnen zwei Monaten nach der Zustellung beim Gerichtshof Schrift-
sttze einreichen oder schriftliche Erkltrungen abgeben kçnnen.

Artikel 23a1

In der Verfahrensordnung kçnnen ein beschleunigtes Verfahren und fsr Vorabent-
scheidungsersuchen zum Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein
Eilverfahren vorgesehen werden.
Diese Verfahren kçnnen vorsehen, dass fsr die Einreichung von Schriftsttzen oder
schriftlichen Erkltrungen eine ksrzere Frist als die des Artikels 23 gilt und dass
abweichend von Artikel 20 Absatz 4 keine Schlussantrtge des Generalanwalts ge-
stellt werden.
Das Eilverfahren kann außerdem eine Beschrtnkung der in Artikel 23 bezeichneten
Parteien und sonstigen Beteiligten, die Schriftsttze einreichen oder schriftliche Er-
kltrungen abgeben kçnnen, und in Ftllen tußerster Dringlichkeit das Entfallen des
schriftlichen Verfahrens vorsehen.

Artikel 24

Der Gerichtshof kann von den Parteien die Vorlage aller Urkunden und die Ertei-
lung aller Ausksnfte verlangen, die er fsr wsnschenswert htlt. Im Falle einer Wei-
gerung stellt der Gerichtshof diese ausdrscklich fest.
Der Gerichtshof kann ferner von den Mitgliedstaaten und den Organen, Einrich-
tungen oder sonstigen Stellen, die nicht Parteien in einem Rechtsstreit sind, alle
Ausksnfte verlangen, die er zur Regelung dieses Rechtsstreits fsr erforderlich er-
achtet.

Artikel 25

Der Gerichtshof kann jederzeit Personen, Personengemeinschaften, Dienststellen,
Ausschssse oder Einrichtungen seiner Wahl mit der Abgabe von Gutachten be-
trauen.

Artikel 26

Zeugen kçnnen nach Maßgabe der Verfahrensordnung vernommen werden.
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Artikel 27

Nach Maßgabe der Verfahrensordnung kann der Gerichtshof gegensber ausblei-
benden Zeugen die den Gerichten allgemein zuerkannten Befugnisse aussben und
Geldbußen verhtngen.

Artikel 28

Zeugen und Sachversttndige kçnnen unter Benutzung der in der Verfahrensord-
nung vorgeschriebenen Eidesformel oder in der in der Rechtsordnung ihres Landes
vorgesehenen Weise eidlich vernommen werden.

Artikel 29

Der Gerichtshof kann anordnen, dass ein Zeuge oder Sachversttndiger von dem
Gericht seines Wohnsitzes vernommen wird.
Diese Anordnung ist gemtß den Bestimmungen der Verfahrensordnung zur Aus-
fshrung an das zusttndige Gericht zu richten. Die in Ausfshrung des Rechtshilfeer-
suchens abgefassten Schriftstscke werden dem Gerichtshof nach denselben Bestim-
mungen sbermittelt.
Der Gerichtshof sbernimmt die anfallenden Auslagen; er erlegt sie gegebenenfalls
den Parteien auf.

Artikel 30

Jeder Mitgliedstaat behandelt die Eidesverletzung eines Zeugen oder Sachversttn-
digen wie eine vor seinen eigenen in Zivilsachen zusttndigen Gerichten begangene
Straftat. Auf Anzeige des Gerichtshofs verfolgt er den Ttter vor seinen zusttndigen
Gerichten.

Artikel 31

Die Verhandlung ist çffentlich, es sei denn, dass der Gerichtshof von Amts wegen
oder auf Antrag der Parteien aus wichtigen Grsnden anders beschließt.

Artikel 32

Der Gerichtshof kann wthrend der Verhandlung Sachversttndige, Zeugen sowie
die Parteien selbst vernehmen. Fsr die Letzteren kçnnen jedoch nur ihre bevoll-
mtchtigten Vertreter msndlich verhandeln.

Artikel 33

wber jede msndliche Verhandlung ist ein vom Prtsidenten und vom Kanzler zu
unterschreibendes Protokoll aufzunehmen.
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Artikel 34

Die Terminliste wird vom Prtsidenten festgelegt.

Artikel 35

Die Beratungen des Gerichtshofs sind und bleiben geheim.

Artikel 36

Die Urteile sind mit Grsnden zu versehen. Sie enthalten die Namen der Richter,
die bei der Entscheidung mitgewirkt haben.

Artikel 37

Die Urteile sind vom Prtsidenten und vom Kanzler zu unterschreiben. Sie werden
in çffentlicher Sitzung verlesen.

Artikel 38

Der Gerichtshof entscheidet sber die Kosten.

Artikel 39

Der Prtsident des Gerichtshofs kann in einem abgeksrzten Verfahren, das erfor-
derlichenfalls von einzelnen Bestimmungen dieser Satzung abweichen kann und in
der Verfahrensordnung geregelt ist, sber Antrtge auf Aussetzung gemtß Artikel 278
AEUV und Artikel 157 EAG-Vertrag, auf Erlass einstweiliger Anordnungen gemtß
Artikel 279 AEUV oder auf Aussetzung der Zwangsvollstreckung gemtß Arti-
kel 299 Absatz 4 AEUV oder Artikel 164 Absatz 3 EAG-Vertrag entscheiden.
Bei Verhinderung des Prtsidenten wird dieser durch einen anderen Richter nach
Maßgabe der Verfahrensordnung vertreten.
Die von dem Prtsidenten oder seinem Vertreter getroffene Anordnung stellt eine
einstweilige Regelung dar und greift der Entscheidung des Gerichtshofs in der
Hauptsache nicht vor.

Artikel 40

Die Mitgliedstaaten und die Unionsorgane kçnnen einem bei dem Gerichtshof
anhtngigen Rechtsstreit beitreten.
Dasselbe gilt fsr die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie alle
anderen Personen, sofern sie ein berechtigtes Interesse am Ausgang eines bei
dem Gerichtshof anhtngigen Rechtsstreits glaubhaft machen kçnnen. Natsrliche
oder juristische Personen kçnnen Rechtssachen zwischen Mitgliedstaaten, zwischen
Organen der Union oder zwischen Mitgliedstaaten und Organen der Union nicht
beitreten.
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Unbeschadet des Absatzes 2 kçnnen die Vertragsstaaten des Abkommens sber den
Europtischen Wirtschaftsraum, die nicht Mitgliedstaaten sind, und die in jenem
Abkommen genannte EFTA-wberwachungsbehçrde einem bei dem Gerichtshof
anhtngigen Rechtsstreit beitreten, wenn dieser einen der Anwendungsbereiche
jenes Abkommens betrifft.
Mit den aufgrund des Beitritts gestellten Antrtgen kçnnen nur die Antrtge einer
Partei unterststzt werden.

Artikel 41

Stellt der ordnungsmtßig geladene Beklagte keine schriftlichen Antrtge, so ergeht
gegen ihn Verstumnisurteil. Gegen dieses Urteil kann binnen einem Monat nach
Zustellung Einspruch eingelegt werden. Der Einspruch hat keine Aussetzung der
Vollstreckung aus dem Verstumnisurteil zur Folge, es sei denn, dass der Gerichtshof
anders beschließt.

Artikel 42

Mitgliedstaaten, Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union und alle
sonstigen natsrlichen und juristischen Personen kçnnen nach Maßgabe der Ver-
fahrensordnung in den dort genannten Ftllen Drittwiderspruch gegen ein Urteil
erheben, wenn dieses Urteil ihre Rechte beeintrtchtigt und in einem Rechtsstreit
erlassen worden ist, an dem sie nicht teilgenommen haben.

Artikel 43

Bestehen Zweifel sber Sinn und Tragweite eines Urteils, so ist der Gerichtshof
zusttndig, dieses Urteil auf Antrag einer Partei oder eines Unionsorgans auszulegen,
wenn diese ein berechtigtes Interesse hieran glaubhaft machen.

Artikel 44

Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann beim Gerichtshof nur dann beantragt
werden, wenn eine Tatsache von entscheidender Bedeutung bekannt wird, die vor
Verksndung des Urteils dem Gerichtshof und der die Wiederaufnahme beantra-
genden Partei unbekannt war.
Das Wiederaufnahmeverfahren wird durch eine Entscheidung des Gerichtshofs er-
çffnet, die das Vorliegen der neuen Tatsache ausdrscklich feststellt, ihr die fsr die
Erçffnung des Wiederaufnahmeverfahrens erforderlichen Merkmale zuerkennt und
deshalb den Antrag fsr zultssig erkltrt.
Nach Ablauf von zehn Jahren nach Erlass des Urteils kann kein Wiederaufnahme-
antrag mehr gestellt werden.
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Artikel 45

In der Verfahrensordnung sind besondere, den Entfernungen Rechnung tragende
Fristen festzulegen.
Der Ablauf von Fristen hat keinen Rechtsnachteil zur Folge, wenn der Betroffene
nachweist, dass ein Zufall oder ein Fall hçherer Gewalt vorliegt.

Artikel 46

Die aus außervertraglicher Haftung der Union hergeleiteten Ansprsche verjthren in
fsnf Jahren nach Eintritt des Ereignisses, das ihnen zugrunde liegt. Die Verjthrung
wird durch Einreichung der Klageschrift beim Gerichtshof oder dadurch unterbro-
chen, dass der Geschtdigte seinen Anspruch vorher gegensber dem zusttndigen
Unionsorgan geltend macht. In letzterem Fall muss die Klage innerhalb der in Ar-
tikel 263 AEUV vorgesehenen Frist von zwei Monaten erhoben werden; gegebe-
nenfalls findet Artikel 265 Absatz 2 AEUV Anwendung.
Dieser Artikel gilt auch fsr Ansprsche, die aus außervertraglicher Haftung der Eu-
roptischen Zentralbank hergeleitet werden.

Titel IV Das Gericht

Artikel 47

Artikel 9 Absatz 1, die Artikel 14 und 15, Artikel 17 Absttze 1, 2, 4 und 5 sowie
Artikel 18 finden auf das Gericht und dessen Mitglieder Anwendung.
Artikel 3 Absatz 4 sowie die Artikel 10, 11 und 14 finden auf den Kanzler des
Gerichts entsprechende Anwendung.

Artikel 48

Das Gericht besteht aus siebenundzwanzig Mitgliedern.

Artikel 49

Die Mitglieder des Gerichts kçnnen dazu bestellt werden, die Tttigkeit eines Ge-
neralanwalts auszusben.
Der Generalanwalt hat in vçlliger Unparteilichkeit und Unabhtngigkeit begrsndete
Schlussantrtge zu bestimmten dem Gericht unterbreiteten Rechtssachen çffentlich
zu stellen, um das Gericht bei der Erfsllung seiner Aufgaben zu unterststzen.
Die Kriterien fsr die Bestimmung solcher Rechtssachen sowie die Einzelheiten fsr
die Bestellung der Generalanwtlte werden in der Verfahrensordnung des Gerichts
festgelegt.
Ein in einer Rechtssache zum Generalanwalt bestelltes Mitglied darf bei der Ent-
scheidung dieser Rechtssache nicht mitwirken.
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Artikel 50

Das Gericht tagt in Kammern mit drei oder mit fsnf Richtern. Die Richter wth-
len aus ihrer Mitte die Prtsidenten der Kammern. Die Prtsidenten der Kam-
mern mit fsnf Richtern werden fsr drei Jahre gewthlt. Einmalige Wiederwahl
ist zultssig.
Die Besetzung der Kammern und die Zuweisung der Rechtssachen an sie richten
sich nach der Verfahrensordnung. In bestimmten in der Verfahrensordnung fest-
gelegten Ftllen kann das Gericht als Plenum oder als Einzelrichter tagen.
Die Verfahrensordnung kann auch vorsehen, dass das Gericht in den Ftllen und
unter den Bedingungen, die in der Verfahrensordnung festgelegt sind, als Große
Kammer tagt.

Artikel 51

Abweichend von der in Artikel 256 Absatz 1 AEUV vorgesehenen Regelung sind
dem Gerichtshof die Klagen gemtß den Artikeln 263 und 265 AEUV vorbehalten,
a) die von einem Mitgliedstaat gegen eine Handlung oder wegen unterlassener

Beschlussfassung des Europtischen Parlaments oder des Rates oder dieser beiden
Organe in den Ftllen, in denen sie gemeinsam beschließen, erhoben werden, mit
Ausnahme
– der Beschlssse des Rates gemtß Artikel 108 Absatz 2 Unterabsatz 3 AEUV;
– der Rechtsakte, die der Rat aufgrund einer Verordnung des Rates sber han-

delspolitische Schutzmaßnahmen im Sinne von Artikel 207 AEUV erltsst;
– der Handlungen des Rates, mit denen dieser gemtß Artikel 291 Absatz 2

AEUV Durchfshrungsbefugnisse aussbt;
b) die von einem Mitgliedstaat gegen eine Handlung oder wegen unterlassener

Beschlussfassung der Kommission gemtß Artikel 331 Absatz 1 AEUV erhoben
werden.

Dem Gerichtshof sind ebenfalls die Klagen gemtß denselben Artikeln vorbehalten,
die von einem Unionsorgan gegen eine Handlung oder wegen unterlassener Be-
schlussfassung des Europtischen Parlaments, des Rates, dieser beiden Organe in den
Ftllen, in denen sie gemeinsam beschließen, oder der Kommission erhoben wer-
den, sowie die Klagen, die von einem Unionsorgan gegen eine Handlung oder
wegen unterlassener Beschlussfassung der Europtischen Zentralbank erhoben wer-
den.

Artikel 52

Der Prtsident des Gerichtshofs und der Prtsident des Gerichts legen einvernehmlich
fest, in welcher Weise Beamte und sonstige Bedienstete, die dem Gerichtshof bei-
gegeben sind, dem Gericht Dienste leisten, um ihm die Erfsllung seiner Aufgaben
zu ermçglichen. Einzelne Beamte oder sonstige Bedienstete unterstehen dem Kanz-
ler des Gerichts unter Aufsicht des Prtsidenten des Gerichts.
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Artikel 53

Das Verfahren vor dem Gericht bestimmt sich nach Titel III.
Das Verfahren vor dem Gericht wird, soweit dies erforderlich ist, durch seine
Verfahrensordnung im Einzelnen geregelt und ergtnzt. Die Verfahrensordnung
kann von Artikel 40 Absatz 4 und Artikel 41 abweichen, um den Besonderheiten
der Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums Rechnung zu
tragen.
Abweichend von Artikel 20 Absatz 4 kann der Generalanwalt seine begrsndeten
Schlussantrtge schriftlich stellen.

Artikel 54

Wird eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an das Gericht gerichtet
sind, irrtsmlich beim Kanzler des Gerichtshofs eingereicht, so sbermittelt dieser sie
unverzsglich an den Kanzler des Gerichts; wird eine Klageschrift oder ein anderer
Schriftsatz, die an den Gerichtshof gerichtet sind, irrtsmlich beim Kanzler des Ge-
richts eingereicht, so sbermittelt dieser sie unverzsglich an den Kanzler des Ge-
richtshofs.
Stellt das Gericht fest, dass es fsr eine Klage nicht zusttndig ist, die in die Zusttndig-
keit des Gerichtshofs ftllt, so verweist es den Rechtsstreit an den Gerichtshof; stellt
der Gerichtshof fest, dass eine Klage in die Zusttndigkeit des Gerichts ftllt, so ver-
weist er den Rechtsstreit an das Gericht, das sich dann nicht fsr unzusttndig er-
kltren kann.
Sind bei dem Gerichtshof und dem Gericht Rechtssachen anhtngig, die den glei-
chen Gegenstand haben, die gleiche Auslegungsfrage aufwerfen oder die Gsltigkeit
desselben Rechtsaktes betreffen, so kann das Gericht nach Anhçrung der Parteien
das Verfahren bis zum Erlass des Urteils des Gerichtshofs aussetzen, oder, wenn es
sich um Klagen gemtß Artikel 263 AEUV handelt, sich fsr nicht zusttndig erkltren,
damit der Gerichtshof sber diese Klagen entscheidet. Unter den gleichen Vo-
raussetzungen kann auch der Gerichtshof die Aussetzung des bei ihm anhtngigen
Verfahrens beschließen; in diesem Fall wird das Verfahren vor dem Gericht fort-
gefshrt.
Fechten ein Mitgliedstaat und ein Unionsorgan denselben Rechtsakt an, so erkltrt
sich das Gericht fsr nicht zusttndig, damit der Gerichtshof sber diese Klagen ent-
scheidet.

Artikel 55

Der Kanzler des Gerichts sbermittelt jeder Partei sowie allen Mitgliedstaaten und
den Unionsorganen, auch wenn diese vor dem Gericht der Rechtssache nicht als
Streithelfer beigetreten sind, die Endentscheidungen des Gerichts und die Entschei-
dungen, die sber einen Teil des Streitgegenstands ergangen sind oder die einen
Zwischenstreit beenden, der eine Einrede wegen Unzusttndigkeit oder Unzultssig-
keit zum Gegenstand hat.
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Artikel 56

Gegen die Endentscheidungen des Gerichts und gegen die Entscheidungen, die
sber einen Teil des Streitgegenstands ergangen sind oder die einen Zwischenstreit
beenden, der eine Einrede der Unzusttndigkeit oder Unzultssigkeit zum Gegen-
stand hat, kann ein Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden; die Rechts-
mittelfrist betrtgt zwei Monate und beginnt mit der Zustellung der angefochtenen
Entscheidung.
Dieses Rechtsmittel kann von einer Partei eingelegt werden, die mit ihren Antrtgen
ganz oder teilweise unterlegen ist. Andere Streithelfer als Mitgliedstaaten oder Uni-
onsorgane kçnnen dieses Rechtsmittel jedoch nur dann einlegen, wenn die Ent-
scheidung des Gerichts sie unmittelbar bershrt.
Mit Ausnahme von Ftllen, die sich auf Streitsachen zwischen der Union und ihren
Bediensteten beziehen, kann dieses Rechtsmittel auch von den Mitgliedstaaten und
den Unionsorganen eingelegt werden, die dem Rechtsstreit vor dem Gericht nicht
beigetreten sind. In diesem Fall befinden sie sich in derselben Stellung wie Mitglied-
staaten und Organe, die dem Rechtsstreit im ersten Rechtszug beigetreten sind.

Artikel 57

Wird ein Antrag auf Zulassung als Streithelfer von dem Gericht abgelehnt, so kann
der Antragsteller binnen zwei Wochen nach Zustellung der ablehnenden Entschei-
dung ein Rechtsmittel beim Gerichtshof einlegen.
Gegen die aufgrund des Artikels 278, des Artikels 279 oder des Artikels 299 Absatz 4
AEUV oder aufgrund des Artikels 157 oder des Artikels 164 Absatz 3 EAG-Vertrag
ergangenen Entscheidungen des Gerichts kçnnen die Parteien des Verfahrens binnen
zwei Monaten nach Zustellung ein Rechtsmittel beim Gerichtshof einlegen.
Die Entscheidung sber gemtß den Absttzen 1 und 2 eingelegte Rechtsmittel ergeht
nach Maßgabe des Artikels 39.

Artikel 58

Das beim Gerichtshof eingelegte Rechtsmittel ist auf Rechtsfragen beschrtnkt. Es
kann nur auf die Unzusttndigkeit des Gerichts, auf einen Verfahrensfehler, durch
den die Interessen des Rechtsmittelfshrers beeintrtchtigt werden, sowie auf eine
Verletzung des Unionsrechts durch das Gericht geststzt werden.
Ein Rechtsmittel nur gegen die Kostenentscheidung oder gegen die Kostenfest-
setzung ist unzultssig.

Artikel 59

Wird gegen eine Entscheidung des Gerichts ein Rechtsmittel eingelegt, so besteht
das Verfahren vor dem Gerichtshof aus einem schriftlichen und einem msndlichen
Verfahren. Unter den in der Verfahrensordnung festgelegten Voraussetzungen kann
der Gerichtshof nach Anhçrung des Generalanwalts und der Parteien ohne msnd-
liches Verfahren entscheiden.
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Artikel 60

Unbeschadet der Artikel 278 und 279 AEUV oder des Artikels 157 EAG-Vertrag
haben Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung.
Abweichend von Artikel 280 AEUV werden die Entscheidungen des Gerichts, in
denen eine Verordnung fsr nichtig erkltrt wird, erst nach Ablauf der in Artikel 56
Absatz 1 dieser Satzung vorgesehenen Frist oder, wenn innerhalb dieser Frist ein
Rechtsmittel eingelegt worden ist, nach dessen Zursckweisung wirksam; ein Be-
teiligter kann jedoch gemtß den Artikeln 278 und 279 AEUV oder dem Artikel 157
EAG-Vertrag beim Gerichtshof die Aussetzung der Wirkungen der fsr nichtig er-
kltrten Verordnung oder sonstige einstweilige Anordnungen beantragen.

Artikel 61

Ist das Rechtsmittel begrsndet, so hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Ge-
richts auf. Er kann sodann den Rechtsstreit selbst endgsltig entscheiden, wenn
dieser zur Entscheidung reif ist, oder die Sache zur Entscheidung an das Gericht
zursckverweisen.
Im Falle der Zursckverweisung ist das Gericht an die rechtliche Beurteilung in der
Entscheidung des Gerichtshofs gebunden.
Ist das von einem Mitgliedstaat oder einem Unionsorgan, die dem Rechtsstreit vor
dem Gericht nicht beigetreten sind, eingelegte Rechtsmittel begrsndet, so kann der
Gerichtshof, falls er dies fsr notwendig htlt, diejenigen Wirkungen der aufgeho-
benen Entscheidung des Gerichts bezeichnen, die fsr die Parteien des Rechtsstreits
als fortgeltend zu betrachten sind.

Artikel 62

Wenn in Ftllen nach Artikel 256 Absttze 2 und 3 AEUV der Erste Generalanwalt
der Auffassung ist, dass die ernste Gefahr einer Beeintrtchtigung der Einheit oder
der Kohtrenz des Unionsrechts besteht, so kann er dem Gerichtshof vorschlagen,
die Entscheidung des Gerichts zu sberprsfen.
Der Vorschlag muss innerhalb eines Monats nach Verksndung der Entscheidung
des Gerichts erfolgen. Der Gerichtshof entscheidet innerhalb eines Monats nach
Vorlage des Vorschlags durch den Ersten Generalanwalt, ob die Entscheidung
zu sberprsfen ist oder nicht.

Artikel 62a

Der Gerichtshof entscheidet sber die Fragen, die Gegenstand der wberprsfung
sind, im Wege eines Eilverfahrens auf der Grundlage der ihm vom Gericht sber-
mittelten Akten.
Die in Artikel 23 dieses Statuts bezeichneten Beteiligten sowie – in den Ftllen des
Artikels 256 Absatz 2 AEUV – die Parteien des Verfahrens vor dem Gericht kçnnen
zu den Fragen, die Gegenstand der wberprsfung sind, beim Gerichtshof innerhalb
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einer hierfsr bestimmten Frist Schriftsttze einreichen oder schriftliche Erkltrungen
abgeben.
Der Gerichtshof kann beschließen, vor einer Entscheidung das msndliche Verfah-
ren zu erçffnen.

Artikel 62b

In den Ftllen des Artikels 256 Absatz 2 AEUV haben unbeschadet der Artikel 278
und 279 AEUV der Vorschlag einer wberprsfung und die Entscheidung, das wber-
prsfungsverfahren zu erçffnen, keine aufschiebende Wirkung. Stellt der Gerichts-
hof fest, dass die Entscheidung des Gerichts die Einheit oder die Kohtrenz des
Unionsrechts beeintrtchtigt, verweist er die Sache an das Gericht zursck, das
an die rechtliche Beurteilung durch den Gerichtshof gebunden ist; der Gerichtshof
kann die Wirkungen der Entscheidung des Gerichts bezeichnen, die fsr die Parteien
des Rechtsstreits als endgsltig zu betrachten sind. Ergibt sich jedoch der Ausgang
des Rechtsstreits unter Berscksichtigung des Ergebnisses der wberprsfung aus den
Tatsachenfeststellungen, auf denen die Entscheidung des Gerichts beruht, so ent-
scheidet der Gerichtshof endgsltig.
In den Ftllen des Artikels 256 Absatz 3 AEUV werden, sofern ein wberprsfungs-
vorschlag oder eine Entscheidung zur Erçffnung des wberprsfungsverfahrens nicht
vorliegt, die Antwort oder die Antworten des Gerichts auf die ihm unterbreiteten
Fragen nach Ablauf der hierzu in Artikel 62 Absatz 2 vorgesehenen Fristen wirk-
sam. Im Fall der Erçffnung eines wberprsfungsverfahrens werden die Antwort oder
die Antworten, die Gegenstand der wberprsfung sind, am Ende dieses Verfahrens
wirksam, es sei denn, dass der Gerichtshof anders beschließt. Stellt der Gerichtshof
fest, dass die Entscheidung des Gerichts die Einheit oder die Kohtrenz des Unions-
rechts beeintrtchtigt, so ersetzt die Antwort des Gerichtshofs auf die Fragen, die
Gegenstand der wberprsfung waren, die Antwort des Gerichts.

Titel IVa Die Fachgerichte

Artikel 62c

Die Bestimmungen sber die Zusttndigkeitsbereiche, die Zusammensetzung, den
Aufbau und das Verfahren der gemtß dem Artikel 257 AEUV errichteten Fachge-
richte werden im Anhang dieser Satzung aufgefshrt.

Titel V Schlussbestimmungen

Artikel 63

Die Verfahrensordnungen des Gerichtshofs und des Gerichts enthalten alle Bestim-
mungen, die fsr die Anwendung dieser Satzung und erforderlichenfalls fsr ihre
Ergtnzung notwendig sind.
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Artikel 64

Die Vorschriften sber die Regelung der Sprachenfrage fsr den Gerichtshof der
Europtischen Union werden in einer vom Rat einstimmig erlassenen Verordnung
festgelegt. Diese Verordnung wird entweder auf Antrag des Gerichtshofs nach An-
hçrung der Kommission und des Europtischen Parlaments oder auf Vorschlag der
Kommission nach Anhçrung des Gerichtshofs und des Europtischen Parlaments
erlassen.
Bis zum Erlass dieser Vorschriften gelten die Bestimmungen der Verfahrensordnung
des Gerichtshofs und der Verfahrensordnung des Gerichts, die die Regelung der
Sprachenfrage betreffen, fort. Abweichend von den Artikeln 253 und 254 AEUV
bedsrfen onderungen der genannten Bestimmungen oder deren Aufhebung der
einstimmigen Genehmigung durch den Rat.

Anhang I

Das Gericht fhr den çffentlichen Dienst der Europiischen Union

Artikel 1

Das Gericht fsr den çffentlichen Dienst der Europtischen Union, nachstehend
»Gericht fsr den çffentlichen Dienst« genannt, ist im ersten Rechtszug fsr Streit-
sachen zwischen der Union und deren Bediensteten gemtß Artikel 270 AEUV
zusttndig, einschließlich der Streitsachen zwischen den Einrichtungen sowie om-
tern und Agenturen und deren Bediensteten, fsr die der Gerichtshof der Europt-
ischen Union zusttndig ist.

Artikel 2

Das Gericht fsr den çffentlichen Dienst besteht aus sieben Richtern. Auf Antrag des
Gerichtshofs kann der Rat beschließen, die Zahl der Richter zu erhçhen.
Die Richter werden fsr die Dauer von sechs Jahren ernannt. Die Wiederernennung
ausscheidender Richter ist zultssig.
Frei werdende Richterstellen sind durch die Ernennung eines neuen Richters fsr
die Dauer von sechs Jahren zu besetzen.

Artikel 3

(1) Die Richter werden vom Rat, der gemtß Artikel 257 Absatz 4 AEUV be-
schließt, nach Anhçrung des in diesem Artikel vorgesehenen Ausschusses ernannt.
Bei der Ernennung der Richter achtet der Rat auf eine ausgewogene Zusammen-
setzung des Gerichts fsr den çffentlichen Dienst, indem die Richter unter den
Staatsangehçrigen der Mitgliedstaaten auf mçglichst breiter geografischer Grund-
lage ausgewthlt und die vertretenen einzelstaatlichen Rechtsordnungen berscksich-
tigt werden.
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(2) Jede Person, die die Unionsbsrgerschaft besitzt und die Voraussetzungen des
Artikels 257 Absatz 4 AEUV erfsllt, kann ihre Bewerbung einreichen. Der Rat legt
auf Empfehlung des Gerichtshofs die Bedingungen und Einzelheiten fsr die Vorlage
und Behandlung der Bewerbungen fest.
(3) Es wird ein Ausschuss eingerichtet, der sich aus sieben Persçnlichkeiten zusam-
mensetzt, die aus dem Kreis ehemaliger Mitglieder des Gerichtshofs und des Ge-
richts sowie Juristen von anerkannter Befthigung ausgewthlt werden. Der Rat er-
nennt die Mitglieder des Ausschusses und erltsst die Vorschriften fsr seine
Arbeitsweise auf Empfehlung des Prtsidenten des Gerichtshofs.
(4) Der Ausschuss gibt eine Stellungnahme sber die Eignung der Bewerber fsr die
Aussbung des Amts eines Richters beim Gericht fsr den çffentlichen Dienst ab.
Der Ausschuss fsgt seiner Stellungnahme eine Liste von Bewerbern bei, die auf-
grund ihrer Erfahrung auf hoher Ebene am geeignetsten erscheinen. Diese Liste
enthtlt mindestens doppelt so viele Bewerber wie die Zahl der vom Rat zu er-
nennenden Richter.

Artikel 4

(1) Die Richter wthlen aus ihrer Mitte den Prtsidenten des Gerichts fsr den çffent-
lichen Dienst fsr die Dauer von drei Jahren. Wiederwahl ist zultssig.
(2) Das Gericht fsr den çffentlichen Dienst tagt in Kammern mit drei Richtern. In
bestimmten in der Verfahrensordnung festgelegten Ftllen kann das Gericht als Ple-
num, als Kammer mit fsnf Richtern oder als Einzelrichter tagen.
(3) Der Prtsident des Gerichts fsr den çffentlichen Dienst steht dem Plenum und
der Kammer mit fsnf Richtern vor. Die Prtsidenten der Kammern mit drei Rich-
tern werden nach dem Verfahren des Absatzes 1 gewthlt. Wird der Prtsident des
Gerichts fsr den çffentlichen Dienst einer Kammer mit drei Richtern zugeteilt, so
steht er dieser Kammer vor.
(4) Die Zusttndigkeiten und die Beschlussfthigkeit des Plenums sowie die Beset-
zung der Kammern und die Zuweisung der Rechtssachen an sie richten sich nach
der Verfahrensordnung.

Artikel 5

Die Artikel 2 bis 6, die Artikel 14 und 15, Artikel 17 Absttze 1, 2 und 5 sowie
Artikel 18 der Satzung des Gerichtshofs der Europtischen Union finden auf das
Gericht fsr den çffentlichen Dienst und dessen Mitglieder Anwendung.
Der Eid nach Artikel 2 der Satzung wird vor dem Gerichtshof geleistet, und die
Entscheidungen nach den Artikeln 3, 4 und 6 der Satzung werden vom Gerichtshof
nach Anhçrung des Gerichts fsr den çffentlichen Dienst getroffen.

Artikel 6

(1) Das Gericht fsr den çffentlichen Dienst ststzt sich auf die Dienste des Gerichts-
hofs und des Gerichts. Der Prtsident des Gerichtshofs oder gegebenenfalls der Prt-
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sident des Gerichts legt einvernehmlich mit dem Prtsidenten des Gerichts fsr den
çffentlichen Dienst fest, in welcherWeise Beamte und sonstige Bedienstete, die dem
Gerichtshof oder dem Gericht beigegeben sind, dem Gericht fsr den çffentlichen
Dienst Dienste leisten, um diesem die Erfsllung seiner Aufgaben zu ermçglichen.
Einzelne Beamte oder sonstige Bedienstete unterstehen dem Kanzler des Gerichts
fsr den çffentlichen Dienst unter Aufsicht des Prtsidenten dieses Gerichts.
(2) Das Gericht fsr den çffentlichen Dienst ernennt seinen Kanzler und bestimmt
dessen Stellung. Artikel 3 Absatz 4 sowie die Artikel 10, 11 und 14 der Satzung des
Gerichtshofs der Europtischen Union finden auf den Kanzler dieses Gerichts An-
wendung.

Artikel 7

(1) Das Verfahren vor dem Gericht fsr den çffentlichen Dienst bestimmt sich nach
Titel III der Satzung des Gerichtshofs der Europtischen Union mit Ausnahme der
Artikel 22 und 23. Es wird, soweit dies erforderlich ist, durch die Verfahrensord-
nung dieses Gerichts im Einzelnen geregelt und ergtnzt.
(2) Die Bestimmungen des Gerichts sber die Sprachenregelung finden auf das Ge-
richt fsr den çffentlichen Dienst entsprechende Anwendung.
(3) Das schriftliche Verfahren umfasst die Vorlage der Klageschrift und der Kla-
gebeantwortung, sofern das Gericht fsr den çffentlichen Dienst nicht beschließt,
dass ein zweiter Austausch von Schriftsttzen erforderlich ist. Hat ein zweiter Aus-
tausch von Schriftsttzen stattgefunden, so kann das Gericht fsr den çffentlichen
Dienst mit Zustimmung der Parteien beschließen, ohne msndliche Verhandlung
zu entscheiden.
(4) Das Gericht fsr den çffentlichen Dienst kann in jedem Verfahrensabschnitt,
auch bereits ab der Einreichung der Klageschrift, die Mçglichkeiten fsr eine gst-
liche Beilegung der Streitsache prsfen und versuchen, eine solche Einigung zu
erleichtern.
(5) Das Gericht fsr den çffentlichen Dienst entscheidet sber die Kosten. Vor-
behaltlich der besonderen Bestimmungen der Verfahrensordnung ist die unterlie-
gende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

Artikel 8

(1) Wird eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an das Gericht fsr den
çffentlichen Dienst gerichtet sind, irrtsmlich beim Kanzler des Gerichtshofs oder
des Gerichts eingereicht, so sbermittelt dieser sie unverzsglich an den Kanzler des
Gerichts fsr den çffentlichen Dienst. Wird eine Klageschrift oder ein anderer
Schriftsatz, die an den Gerichtshof oder das Gericht gerichtet sind, irrtsmlich
beim Kanzler des Gerichts fsr den çffentlichen Dienst eingereicht, so sbermittelt
dieser sie unverzsglich an den Kanzler des Gerichtshofs oder des Gerichts.
(2) Stellt das Gericht fsr den çffentlichen Dienst fest, dass es fsr eine Klage nicht
zusttndig ist, die in die Zusttndigkeit des Gerichtshofs oder des Gerichts ftllt, so
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verweist es den Rechtsstreit an den Gerichtshof oder das Gericht. Stellt der Ge-
richtshof oder das Gericht fest, dass eine Klage in die Zusttndigkeit des Gerichts fsr
den çffentlichen Dienst ftllt, so verweisen sie den Rechtsstreit an das Gericht fsr
den çffentlichen Dienst, das sich dann nicht fsr unzusttndig erkltren kann.
(3) Sind bei dem Gericht fsr den çffentlichen Dienst und bei dem Gericht Rechts-
sachen anhtngig, die die gleiche Auslegungsfrage aufwerfen oder die Gsltigkeit
desselben Rechtsaktes betreffen, so kann das Gericht fsr den çffentlichen Dienst
nach Anhçrung der Streitparteien das Verfahren aussetzen, bis das Gericht sein
Urteil verksndet hat.
Sind bei dem Gericht fsr den çffentlichen Dienst und bei dem Gericht Rechts-
sachen anhtngig, die den gleichen Gegenstand haben, so erkltrt sich das Gericht fsr
den çffentlichen Dienst fsr unzusttndig, damit das Gericht sber diese Klagen ent-
scheiden kann.

Artikel 9

Gegen die Endentscheidungen des Gerichts fsr den çffentlichen Dienst und gegen
die Entscheidungen, die sber einen Teil des Streitgegenstands ergangen sind oder
die einen Zwischenstreit beenden, der eine Einrede der Unzusttndigkeit oder Un-
zultssigkeit zum Gegenstand hat, kann ein Rechtsmittel beim Gericht eingelegt
werden; die Rechtsmittelfrist betrtgt zwei Monate und beginnt mit der Zustellung
der angefochtenen Entscheidung.
Dieses Rechtsmittel kann von jeder Partei eingelegt werden, die mit ihren Antrtgen
ganz oder teilweise unterlegen ist. Andere Streithelfer als Mitgliedstaaten oder Uni-
onsorgane kçnnen dieses Rechtsmittel jedoch nur dann einlegen, wenn die Ent-
scheidung des Gerichts fsr den çffentlichen Dienst sie unmittelbar bershrt.

Artikel 10

(1) Wird ein Antrag auf Zulassung als Streithelfer vom Gericht fsr den çffentlichen
Dienst abgelehnt, so kann jede Person, deren Antrag abgewiesen wurde, binnen
zwei Wochen nach Zustellung der ablehnenden Entscheidung ein Rechtsmittel
beim Gericht einlegen.
(2) Gegen die aufgrund des Artikels 278, des Artikels 279 oder des Artikels 299
Absatz 4 AEUV oder aufgrund des Artikels 157 oder des Artikels 164 Absatz 3
EAG-Vertrag ergangenen Entscheidungen des Gerichts fsr den çffentlichen Dienst
kçnnen die Parteien des Verfahrens binnen zwei Monaten nach Zustellung ein
Rechtsmittel beim Gericht einlegen.
(3) Der Prtsident des Gerichts kann sber die Rechtsmittel der Absttze 1 und 2 in
einem abgeksrzten Verfahren entscheiden, das, falls erforderlich, von einzelnen
Bestimmungen dieses Anhangs abweichen kann und in der Verfahrensordnung
des Gerichts geregelt ist.
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Artikel 11

(1) Das beim Gericht eingelegte Rechtsmittel ist auf Rechtsfragen beschrtnkt. Es
kann nur auf die Unzusttndigkeit des Gerichts fsr den çffentlichen Dienst, auf
einen Verfahrensfehler vor diesem Gericht, durch den die Interessen des Rechts-
mittelfshrers beeintrtchtigt werden, sowie auf eine Verletzung des Unionsrechts
durch das Gericht fsr den çffentlichen Dienst geststzt werden.
(2) Ein Rechtsmittel, das sich nur gegen die Kostenentscheidung oder gegen die
Kostenfestsetzung wendet, ist unzultssig.

Artikel 12

(1) Unbeschadet der Artikel 278 und 279 AEUV sowie des Artikels 157 EAG-Ver-
trag haben Rechtsmittel beim Gericht keine aufschiebende Wirkung.
(2) Wird gegen eine Entscheidung des Gerichts fsr den çffentlichen Dienst ein
Rechtsmittel eingelegt, so besteht das Verfahren vor dem Gericht aus einem schrift-
lichen und einem msndlichen Verfahren. Unter den in der Verfahrensordnung
festgelegten Voraussetzungen kann das Gericht nach Anhçrung der Parteien
ohne msndliches Verfahren entscheiden.

Artikel 13

(1) Ist das Rechtsmittel begrsndet, so hebt das Gericht die Entscheidung des Ge-
richts fsr den çffentlichen Dienst auf und entscheidet den Rechtsstreit selbst. Das
Gericht verweist die Sache zur Entscheidung an das Gericht fsr den çffentlichen
Dienst zursck, wenn der Rechtsstreit noch nicht zur Entscheidung reif ist.
(2) Im Falle der Zursckverweisung ist das Gericht fsr den çffentlichen Dienst an
die rechtliche Beurteilung in der Entscheidung des Gerichts gebunden.

Protokoll (Nr. 4)

hber die Satzung des europiischen Systems
der Zentralbanken und der Europiischen Zentralbank
Die Hohen Vertragsparteien –
in dem Wunsch, die in Artikel 129 Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union vorgesehene Satzung des Europtischen Systems der Zentral-
banken und der Europtischen Zentralbank festzulegen –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:
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Kapitel I Das europiische System der Zentralbanken

Artikel 1: Das Europjische System der Zentralbanken

Die Europtische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken bilden nach
Artikel 282 Absatz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
das Europtische System der Zentralbanken (ESZB). Die EZB und die nationalen
Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist, bilden das Euro-
system.
Das ESZB und die EZB nehmen ihre Aufgaben und ihre Tttigkeit nach Maßgabe
der Vertrtge und dieser Satzung wahr.

Kapitel II Ziele und Aufgaben des ESZB

Artikel 2: Ziele

Nach Artikel 127 Absatz 1 und Artikel 282 Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeits-
weise der Europtischen Union ist es das vorrangige Ziel des ESZB, die Preissta-
bilittt zu gewthrleisten. Soweit dies ohne Beeintrtchtigung des Zieles der Preis-
stabilittt mçglich ist, unterststzt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der
Union, um zur Verwirklichung der in Artikel 3 des Vertrags sber die Europtische
Union festgelegten Ziele der Union beizutragen. Das ESZB handelt im Einklang
mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wo-
durch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefçrdert wird, und htlt sich dabei
an die in Artikel 119 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
genannten Grundsttze.

Artikel 3: Aufgaben

3.1. Nach Artikel 127 Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europt-
ischen Union bestehen die grundlegenden Aufgaben des ESZB darin,
– die Geldpolitik der Union festzulegen und auszufshren,
– Devisengeschtfte im Einklang mit Artikel 219 des genannten Vertrags durch-

zufshren,
– die offiziellen Wthrungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten,
– das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fçrdern.
3.2. Nach Artikel 127 Absatz 3 des genannten Vertrags bershrt Artikel 3.1 dritter
Gedankenstrich nicht die Haltung und Verwaltung von Arbeitsguthaben in Fremd-
wthrungen durch die Regierungen der Mitgliedstaaten.
3.3. Das ESZB trtgt nach Artikel 127 Absatz 5 des genannten Vertrags zur rei-
bungslosen Durchfshrung der von den zusttndigen Behçrden auf dem Gebiet
der Aufsicht sber die Kreditinstitute und der Stabilittt des Finanzsystems ergriffenen
Maßnahmen bei.
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Artikel 4: Beratende Funktionen

Nach Artikel 127 Absatz 4 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union
a) wird die EZB gehçrt

– zu allen Vorschltgen fsr Rechtsakte der Union im Zusttndigkeitsbereich der
EZB;

– von den nationalen Behçrden zu allen Entwsrfen fsr Rechtsvorschriften im
Zusttndigkeitsbereich der EZB, und zwar innerhalb der Grenzen und unter
den Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 41 festlegt;

b) kann die EZB gegensber den Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der
Union und gegensber den nationalen Behçrden Stellungnahmen zu in ihren
Zusttndigkeitsbereich fallenden Fragen abgeben.

Artikel 5: Erhebung von statistischen Daten

5.1. Zur Wahrnehmung der Aufgaben des ESZB holt die EZB mit Unterststzung
der nationalen Zentralbanken die erforderlichen statistischen Daten entweder von
den zusttndigen nationalen Behçrden oder unmittelbar von den Wirtschaftssub-
jekten ein. Zu diesem Zweck arbeitet sie mit den Organen, Einrichtungen oder
sonstigen Stellen der Union und den zusttndigen Behçrden der Mitgliedstaaten
oder dritter Ltnder sowie mit internationalen Organisationen zusammen.
5.2. Die in Artikel 5.1 bezeichneten Aufgaben werden so weit wie mçglich von
den nationalen Zentralbanken ausgefshrt.
5.3. Soweit erforderlich, fçrdert die EZB die Harmonisierung der Bestimmungen
und Gepflogenheiten auf dem Gebiet der Erhebung, Zusammenstellung und
Weitergabe von statistischen Daten in den in ihre Zusttndigkeit fallenden Be-
reichen.
5.4. Der Kreis der berichtspflichtigen natsrlichen und juristischen Personen, die
Bestimmungen sber die Vertraulichkeit sowie die geeigneten Vorkehrungen zu
ihrer Durchsetzung werden vom Rat nach dem Verfahren des Artikels 41 festgelegt.

Artikel 6: Internationale Zusammenarbeit

6.1. Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, die die dem ESZB sbertra-
genen Aufgaben betrifft, beschließt die EZB, wie das ESZB vertreten wird.
6.2. Die EZB und, soweit diese zustimmt, die nationalen Zentralbanken sind be-
fugt, sich an internationalen Wthrungseinrichtungen zu beteiligen.
6.3. Die Artikel 6.1 und 6.2 finden unbeschadet des Artikels 138 des Vertrags sber
die Arbeitsweise der Europtischen Union Anwendung.
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Kapitel III Organisation des ESZB

Artikel 7: Unabhjngigkeit

Nach Artikel 130 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union darf
bei der Wahrnehmung der ihnen durch die Vertrtge und diese Satzung sbertra-
genen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten weder die EZB noch eine nationale
Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen,
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, Regierungen der Mitgliedstaaten
oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen. Die Organe, Einrichtungen
oder sonstigen Stellen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten ver-
pflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder
der Beschlussorgane der EZB oder der nationalen Zentralbanken bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.

Artikel 8: Allgemeiner Grundsatz

Das ESZB wird von den Beschlussorganen der EZB geleitet.

Artikel 9: Die Europjische Zentralbank

9.1. Die EZB, die nach Artikel 282 Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union mit Rechtspersçnlichkeit ausgestattet ist, besitzt in jedemMit-
gliedstaat die weitestgehende Rechts- und Geschtftsfthigkeit, die juristischen Per-
sonen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist; sie kann insbesondere beweg-
liches und unbewegliches Vermçgen erwerben und vertußern sowie vor Gericht
stehen.
9.2. Die EZB stellt sicher, dass die dem ESZB nach Artikel 127 Absttze 2, 3 und 5
des genannten Vertrags sbertragenen Aufgaben entweder durch ihre eigene Tttig-
keit nach Maßgabe dieser Satzung oder durch die nationalen Zentralbanken nach
den Artikeln 12.1 und 14 erfsllt werden.
9.3. Die Beschlussorgane der EZB sind nach Artikel 129 Absatz 3 des genannten
Vertrags der EZB-Rat und das Direktorium.

Artikel 10: Der EZB-Rat

10.1. Nach Artikel 283 Absatz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europti-
schen Union besteht der EZB-Rat aus den Mitgliedern des Direktoriums der EZB
und den Prtsidenten der nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wth-
rung der Euro ist.
10.2. Jedes Mitglied des EZB-Rates hat eine Stimme. Ab dem Zeitpunkt, zu dem
die Anzahl der Mitglieder des EZB-Rates 21 sbersteigt, hat jedes Mitglied des
Direktoriums eine Stimme und betrtgt die Anzahl der stimmberechtigten Prtsiden-
ten der nationalen Zentralbanken 15. Die Verteilung und Rotation dieser Stimm-
rechte erfolgt wie im Folgenden dargelegt:
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– Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Prtsidenten der nationalen Zentral-
banken 15 sbersteigt, und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese 22 betrtgt, wer-
den die Prtsidenten der nationalen Zentralbanken aufgrund der Position des
Mitgliedstaats ihrer jeweiligen nationalen Zentralbank, die sich aus der Grçße
des Anteils des Mitgliedstaats ihrer jeweiligen nationalen Zentralbank am aggre-
gierten Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen und an der gesamten aggregierten
Bilanz der monettren Finanzinstitute der Mitgliedstaaten, deren Wthrung der
Euro ist, ergibt, in zwei Gruppen eingeteilt. Die Gewichtung der Anteile am
aggregierten Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen und an der gesamten aggre-
gierten Bilanz der monettren Finanzinstitute betrtgt 5/6 bzw. 1/6. Die erste
Gruppe besteht aus fsnf Prtsidenten der nationalen Zentralbanken und die zwei-
te Gruppe aus den sbrigen Prtsidenten der nationalen Zentralbanken. Die Prt-
sidenten der nationalen Zentralbanken, die in die erste Gruppe eingeteilt wer-
den, sind nicht weniger htufig stimmberechtigt als die Prtsidenten der nationalen
Zentralbanken der zweiten Gruppe. Vorbehaltlich des vorstehenden Satzes wer-
den der ersten Gruppe vier Stimmrechte und der zweiten Gruppe elf Stimm-
rechte zugeteilt.

– Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Prtsidenten der nationalen Zentral-
banken 22 betrtgt, werden die Prtsidenten der nationalen Zentralbanken nach
Maßgabe der sich aufgrund der oben genannten Kriterien ergebenden Position in
drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe, der vier Stimmrechte zugeteilt wer-
den, besteht aus fsnf Prtsidenten der nationalen Zentralbanken. Die zweite
Gruppe, der acht Stimmrechte zugeteilt werden, besteht aus der Htlfte aller
Prtsidenten der nationalen Zentralbanken, wobei jeder Bruchteil auf die ntchste
ganze Zahl aufgerundet wird. Die dritte Gruppe, der drei Stimmrechte zugeteilt
werden, besteht aus den sbrigen Prtsidenten der nationalen Zentralbanken.

– Innerhalb jeder Gruppe sind die Prtsidenten der nationalen Zentralbanken fsr
gleich lange Zeitrtume stimmberechtigt.

– Artikel 29.2 gilt fsr die Berechnung der Anteile am aggregierten Bruttoinlands-
produkt zu Marktpreisen. Die gesamte aggregierte Bilanz der monettren Finanz-
institute wird gemtß dem zum Zeitpunkt der Berechnung in der Union gel-
tenden statistischen Berichtsrahmen berechnet.

– Bei jeder Anpassung des aggregierten Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen
gemtß Artikel 29.3 oder bei jeder Erhçhung der Anzahl der Prtsidenten der
nationalen Zentralbanken wird die Grçße und/oder die Zusammensetzung
der Gruppen nach den oben genannten Grundsttzen angepasst.

– Der EZB-Rat trifft mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner stimmberech-
tigten und nicht stimmberechtigten Mitglieder alle zur Durchfshrung der oben
genannten Grundsttze erforderlichen Maßnahmen und kann beschließen, den
Beginn des Rotationssystems bis zu dem Zeitpunkt zu verschieben, zu dem die
Anzahl der Prtsidenten der nationalen Zentralbanken 18 sbersteigt.

Das Stimmrecht wird persçnlich ausgesbt. Abweichend von dieser Bestimmung
kann in der in Artikel 12.3 genannten Geschtftsordnung vorgesehen werden,
dass Mitglieder des EZB-Rates im Wege einer Telekonferenz an der Abstimmung
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teilnehmen kçnnen. In der Geschtftsordnung wird ferner vorgesehen, dass ein fsr
ltngere Zeit an der Teilnahme an Sitzungen des EZB-Rates verhindertes Mitglied
einen Stellvertreter als Mitglied des EZB-Rates benennen kann.
Die Stimmrechte aller stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Mitglieder
des EZB-Rates gemtß den Artikeln 10.3, 40.2 und 40.3 bleiben von den Bestim-
mungen der vorstehenden Absttze unbershrt.
Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, beschließt der EZB-Rat mit
einfacher Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Prtsidenten den Ausschlag.
Der EZB-Rat ist beschlussfthig, wenn mindestens zwei Drittel seiner stimmberech-
tigten Mitglieder an der Abstimmung teilnehmen. Ist der EZB-Rat nicht beschluss-
fthig, so kann der Prtsident eine außerordentliche Sitzung einberufen, bei der fsr
die Beschlussfthigkeit die Mindestteilnahmequote nicht erforderlich ist.
10.3. Fsr alle Beschlssse im Rahmen der Artikel 28, 29, 30, 32 und 33 werden die
Stimmen im EZB-Rat nach den Anteilen der nationalen Zentralbanken am ge-
zeichneten Kapital der EZB gewogen. Die Stimmen der Mitglieder des Direkto-
riums werden mit Null gewogen. Ein Beschluss, der die qualifizierte Mehrheit der
Stimmen erfordert, gilt als angenommen, wenn die abgegebenen Ja-Stimmen min-
destens zwei Drittel des gezeichneten Kapitals der EZB und mindestens die Htlfte
der Anteilseigner vertreten. Bei Verhinderung eines Prtsidenten einer nationalen
Zentralbank kann dieser einen Stellvertreter zur Abgabe seiner gewogenen Stimme
benennen.
10.4. Die Aussprachen in den Ratssitzungen sind vertraulich. Der EZB-Rat kann
beschließen, das Ergebnis seiner Beratungen zu verçffentlichen.
10.5. Der EZB-Rat tritt mindestens zehnmal im Jahr zusammen.

Artikel 11: Das Direktorium

11.1. Nach Artikel 283 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union besteht das Direktorium aus dem Prtsidenten, dem Vizeprt-
sidenten und vier weiteren Mitgliedern.
Die Mitglieder erfsllen ihre Pflichten hauptamtlich. Ein Mitglied darf weder ent-
geltlich noch unentgeltlich einer anderen Beschtftigung nachgehen, es sei denn, der
EZB-Rat erteilt hierzu ausnahmsweise seine Zustimmung.
11.2. Nach Artikel 283 Absatz 2 Buchstabe b des genannten Vertrags werden der
Prtsident, der Vizeprtsident und die weiteren Mitglieder des Direktoriums vom
Europtischen Rat auf Empfehlung des Rates, der hierzu das Europtische Parlament
und den EZB-Rat anhçrt, aus dem Kreis der in Wthrungs- oder Bankfragen aner-
kannten und erfahrenen Persçnlichkeiten mit qualifizierter Mehrheit ernannt.
Ihre Amtszeit betrtgt acht Jahre; Wiederernennung ist nicht zultssig.
Nur Staatsangehçrige der Mitgliedstaaten kçnnen Mitglieder des Direktoriums sein.
11.3. Die Beschtftigungsbedingungen fsr die Mitglieder des Direktoriums, ins-
besondere ihre Gehtlter und Ruhegehtlter sowie andere Leistungen der sozialen
Sicherheit, sind Gegenstand von Vertrtgen mit der EZB und werden vom EZB-
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Rat auf Vorschlag eines Ausschusses festgelegt, der aus drei vom EZB-Rat und drei
vom Rat ernannten Mitgliedern besteht. Die Mitglieder des Direktoriums haben in
den in diesem Absatz bezeichneten Angelegenheiten kein Stimmrecht.
11.4. Ein Mitglied des Direktoriums, das die Voraussetzungen fsr die Aussbung
seines Amtes nicht mehr erfsllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat, kann
auf Antrag des EZB-Rates oder des Direktoriums durch den Gerichtshof seines
Amtes enthoben werden.
11.5. Jedes persçnlich anwesende Mitglied des Direktoriums ist berechtigt, an Ab-
stimmungen teilzunehmen, und hat zu diesem Zweck eine Stimme. Soweit nichts
anderes bestimmt ist, beschließt das Direktorium mit der einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Prtsidenten den
Ausschlag. Die Abstimmungsmodalittten werden in der in Artikel 12.3 bezeichne-
ten Geschtftsordnung geregelt.
11.6. Das Direktorium fshrt die laufenden Geschtfte der EZB.
11.7. Frei werdende Sitze im Direktorium sind durch Ernennung eines neuen Mit-
glieds nach Artikel 11.2 zu besetzen.

Artikel 12: Aufgaben der Beschlussorgane

12.1. Der EZB-Rat erltsst die Leitlinien und Beschlssse, die notwendig sind, um
die Erfsllung der dem ESZB nach den Vertrtgen und dieser Satzung sbertragenen
Aufgaben zu gewthrleisten. Der EZB-Rat legt die Geldpolitik der Union fest,
gegebenenfalls einschließlich von Beschlsssen in Bezug auf geldpolitische Zwi-
schenziele, Leitzinssttze und die Bereitstellung von Zentralbankgeld im ESZB,
und erltsst die fsr ihre Ausfshrung notwendigen Leitlinien.
Das Direktorium fshrt die Geldpolitik gemtß den Leitlinien und Beschlsssen des
EZB-Rates aus. Es erteilt hierzu den nationalen Zentralbanken die erforderlichen
Weisungen. Ferner kçnnen dem Direktorium durch Beschluss des EZB-Rates be-
stimmte Befugnisse sbertragen werden.
Unbeschadet dieses Artikels nimmt die EZB die nationalen Zentralbanken zur
Durchfshrung von Geschtften, die zu den Aufgaben des ESZB gehçren, in An-
spruch, soweit dies mçglich und sachgerecht erscheint.
12.2. Die Vorbereitung der Sitzungen des EZB-Rates obliegt dem Direktorium.
12.3. Der EZB-Rat beschließt eine Geschtftsordnung, die die interne Organisation
der EZB und ihrer Beschlussorgane regelt.
12.4. Der EZB-Rat nimmt die in Artikel 4 genannten beratenden Funktionen
wahr.
12.5. Der EZB-Rat trifft die Beschlssse nach Artikel 6.

Artikel 13: Der Prjsident

13.1. Den Vorsitz im EZB-Rat und im Direktorium der EZB fshrt der Prtsident
oder, bei seiner Verhinderung, der Vizeprtsident.
13.2. Unbeschadet des Artikels 38 vertritt der Prtsident oder eine von ihm be-
nannte Person die EZB nach außen.
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Artikel 14: Nationale Zentralbanken

14.1. Nach Artikel 131 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
stellt jeder Mitgliedstaat sicher, dass seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften ein-
schließlich der Satzung seiner Zentralbank mit den Vertrtgen und dieser Satzung im
Einklang stehen.
14.2. In den Satzungen der nationalen Zentralbanken ist insbesondere vorzusehen,
dass die Amtszeit des Prtsidenten der jeweiligen nationalen Zentralbank mindestens
fsnf Jahre betrtgt.
Der Prtsident einer nationalen Zentralbank kann aus seinem Amt nur entlassen
werden, wenn er die Voraussetzungen fsr die Aussbung seines Amtes nicht
mehr erfsllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat. Gegen einen entspre-
chenden Beschluss kann der betreffende Prtsident einer nationalen Zentralbank
oder der EZB-Rat wegen Verletzung der Vertrtge oder einer bei ihrer Durch-
fshrung anzuwendenden Rechtsnorm den Gerichtshof anrufen. Solche Klagen
sind binnen zwei Monaten zu erheben; diese Frist ltuft je nach Lage des Falles
von der Bekanntgabe des betreffenden Beschlusses, ihrer Mitteilung an den Kltger
oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kltger von diesem
Beschluss Kenntnis erlangt hat.
14.3. Die nationalen Zentralbanken sind integraler Bestandteil des ESZB und han-
deln gemtß den Leitlinien und Weisungen der EZB. Der EZB-Rat trifft die not-
wendigen Maßnahmen, um die Einhaltung der Leitlinien und Weisungen der EZB
sicherzustellen, und kann verlangen, dass ihm hierzu alle erforderlichen Informa-
tionen zur Verfsgung gestellt werden.
14.4. Die nationalen Zentralbanken kçnnen andere als die in dieser Satzung be-
zeichneten Aufgaben wahrnehmen, es sei denn, der EZB-Rat stellt mit Zweidrit-
telmehrheit der abgegebenen Stimmen fest, dass diese Aufgaben nicht mit den Zie-
len und Aufgaben des ESZB vereinbar sind. Derartige Aufgaben werden von den
nationalen Zentralbanken in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung
wahrgenommen und gelten nicht als Aufgaben des ESZB.

Artikel 15: Berichtspflichten

15.1. Die EZB erstellt und verçffentlicht mindestens vierteljthrlich Berichte sber
die Tttigkeit des ESZB.
15.2. Ein konsolidierter Ausweis des ESZB wird wçchentlich verçffentlicht.
15.3. Nach Artikel 284 Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europt-
ischen Union unterbreitet die EZB dem Europtischen Parlament, dem Rat und der
Kommission sowie auch dem Europtischen Rat einen Jahresbericht sber die Tttig-
keit des ESZB und die Geld- und Wthrungspolitik im vergangenen und im lau-
fenden Jahr.
15.4. Die in diesem Artikel bezeichneten Berichte und Ausweise werden Interes-
senten kostenlos zur Verfsgung gestellt.
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Artikel 16: Banknoten

Nach Artikel 128 Absatz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union hat der EZB-Rat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Euro-Bank-
noten innerhalb der Union zu genehmigen. Die EZB und die nationalen Zentral-
banken sind zur Ausgabe dieser Banknoten berechtigt. Die von der EZB und den
nationalen Zentralbanken ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Banknoten,
die in der Union als gesetzliches Zahlungsmittel gelten.
Die EZB berscksichtigt so weit wie mçglich die Gepflogenheiten bei der Ausgabe
und der Gestaltung von Banknoten.

Kapitel IV Wihrungspolitische Aufgaben und Operationen
des ESZB

Artikel 17: Konten bei der EZB und den nationalen Zentralbanken

Zur Durchfshrung ihrer Geschtfte kçnnen die EZB und die nationalen Zentral-
banken fsr Kreditinstitute, çffentliche Stellen und andere Marktteilnehmer Konten
erçffnen und Vermçgenswerte, einschließlich Schuldbuchforderungen, als Sicher-
heit hereinnehmen.

Artikel 18: Offenmarkt- und Kreditgeschjfte

18.1. Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfsllung seiner Aufgaben
kçnnen die EZB und die nationalen Zentralbanken
– auf den Finanzmtrkten tttig werden, indem sie auf Euro oder sonstigeWthrungen

lautende Forderungen und bçrsengtngige Wertpapiere sowie Edelmetalle end-
gsltig (per Kasse oder Termin) oder im Rahmen von Rsckkaufsvereinbarungen
kaufen und verkaufen oder entsprechende Darlehensgeschtfte tttigen;

– Kreditgeschtfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen,
wobei fsr die Darlehen ausreichende Sicherheiten zu stellen sind.

18.2. Die EZB stellt allgemeine Grundsttze fsr ihre eigenen Offenmarkt- und
Kreditgeschtfte und die der nationalen Zentralbanken auf; hierzu gehçren auch
die Grundsttze fsr die Bekanntmachung der Bedingungen, zu denen sie bereit sind,
derartige Geschtfte abzuschließen.

Artikel 19: Mindestreserven

19.1. Vorbehaltlich des Artikels 2 kann die EZB zur Verwirklichung der geldpoli-
tischen Ziele verlangen, dass die in den Mitgliedstaaten niedergelassenen Kredit-
institute Mindestreserven auf Konten bei der EZB und den nationalen Zentralban-
ken unterhalten. Verordnungen sber die Berechnung und Bestimmung des
Mindestreservesolls kçnnen vom EZB-Rat erlassen werden. Bei Nichteinhaltung
kann die EZB Strafzinsen erheben und sonstige Sanktionen mit vergleichbarer Wir-
kung verhtngen.
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19.2. Zum Zwecke der Anwendung dieses Artikels legt der Rat nach dem Ver-
fahren des Artikels 41 die Basis fsr die Mindestreserven und die hçchstzultssigen
Relationen zwischen diesen Mindestreserven und ihrer Basis sowie die angemes-
senen Sanktionen fest, die bei Nichteinhaltung anzuwenden sind.

Artikel 20: Sonstige geldpolitische Instrumente

Der EZB-Rat kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen
sber die Anwendung anderer Instrumente der Geldpolitik entscheiden, die er bei
Beachtung des Artikels 2 fsr zweckmtßig htlt.
Der Rat legt nach dem Verfahren des Artikels 41 den Anwendungsbereich solcher
Instrumente fest, wenn sie Verpflichtungen fsr Dritte mit sich bringen.

Artikel 21: Geschjfte mit çffentlichen Stellen

21.1. Nach Artikel 123 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
sind wberziehungs- oder andere Kreditfazilittten bei der EZB oder den nationalen
Zentralbanken fsr Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union, Zentral-
regierungen, regionale oder lokale Gebietskçrperschaften oder andere çffentlich-
rechtliche Kçrperschaften, sonstige Einrichtungen des çffentlichen Rechts oder çf-
fentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten ebenso verboten wie der unmittelbare
Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die EZB oder die nationalen Zentral-
banken.
21.2. Die EZB und die nationalen Zentralbanken kçnnen als Fiskalagent fsr die in
Artikel 21.1 bezeichneten Stellen tttig werden.
21.3. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht fsr Kreditinstitute in çffent-
lichem Eigentum; diese werden von der jeweiligen nationalen Zentralbank und der
EZB, was die Bereitstellung von Zentralbankgeld betrifft, wie private Kreditinsti-
tute behandelt.

Artikel 22: Verrechnungs- und Zahlungssysteme

Die EZB und die nationalen Zentralbanken kçnnen Einrichtungen zur Verfsgung
stellen und die EZB kann Verordnungen erlassen, um effiziente und zuverltssige
Verrechnungs- und Zahlungssysteme innerhalb der Union und im Verkehr mit
dritten Ltndern zu gewthrleisten.

Artikel 23: Geschjfte mit dritten Ljndern und internationalen
Organisationen

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt,
– mit Zentralbanken und Finanzinstituten in dritten Ltndern und, soweit zweck-

dienlich, mit internationalen Organisationen Beziehungen aufzunehmen;
– alle Arten von Devisen und Edelmetalle per Kasse und per Termin zu kaufen und

zu verkaufen; der Begriff »Devisen« schließt Wertpapiere und alle sonstigen Ver-
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mçgenswerte, die auf beliebige Wthrungen oder Rechnungseinheiten lauten,
unabhtngig von deren Ausgestaltung ein;

– die in diesem Artikel bezeichneten Vermçgenswerte zu halten und zu verwalten;
– alle Arten von Bankgeschtften, einschließlich der Aufnahme und Gewthrung

von Krediten, im Verkehr mit dritten Ltndern sowie internationalen Organi-
sationen zu tttigen.

Artikel 24: Sonstige Geschjfte

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt, außer den mit ihren Auf-
gaben verbundenen Geschtften auch Geschtfte fsr ihren eigenen Betrieb und fsr
ihre Bediensteten zu tttigen.

Kapitel V Aufsicht

Artikel 25: Aufsicht

25.1. Die EZB kann den Rat, die Kommission und die zusttndigen Behçrden der
Mitgliedstaaten in Fragen des Geltungsbereichs und der Anwendung der Rechts-
vorschriften der Union hinsichtlich der Aufsicht sber die Kreditinstitute sowie die
Stabilittt des Finanzsystems beraten und von diesen konsultiert werden.
25.2. Aufgrund von Verordnungen des Rates nach Artikel 127 Absatz 6 des Ver-
trags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union kann die EZB besondere Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Aufsicht sber die Kreditinstitute und sonstige
Finanzinstitute mit Ausnahme von Versicherungsunternehmen wahrnehmen.

Kapitel VI Finanzvorschriften des ESZB

Artikel 26: Jahresabschlisse

26.1. Das Geschtftsjahr der EZB und der nationalen Zentralbanken beginnt am
1. Januar und endet am 31. Dezember.
26.2. Der Jahresabschluss der EZB wird vom Direktorium nach den vom EZB-Rat
aufgestellten Grundsttzen erstellt. Der Jahresabschluss wird vom EZB-Rat fest-
gestellt und sodann verçffentlicht.
26.3. Fsr Analyse- und Geschtftsfshrungszwecke erstellt das Direktorium eine
konsolidierte Bilanz des ESZB, in der die zum ESZB gehçrenden Aktiva und Pas-
siva der nationalen Zentralbanken ausgewiesen werden.
26.4. Zur Anwendung dieses Artikels erltsst der EZB-Rat die notwendigen Vor-
schriften fsr die Standardisierung der buchmtßigen Erfassung und der Meldung der
Geschtfte der nationalen Zentralbanken.
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Artikel 27: Rechnungsprifung

27.1. Die Jahresabschlssse der EZB und der nationalen Zentralbanken werden von
unabhtngigen externen Rechnungsprsfern, die vom EZB-Rat empfohlen und vom
Rat anerkannt wurden, geprsft. Die Rechnungsprsfer sind befugt, alle Bscher und
Konten der EZB und der nationalen Zentralbanken zu prsfen und alle Ausksnfte
sber deren Geschtfte zu verlangen.
27.2. Artikel 287 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union ist
nur auf eine Prsfung der Effizienz der Verwaltung der EZB anwendbar.

Artikel 28: Kapital der EZB

28.1. Das Kapital der EZB betrtgt 5 Milliarden Euro. Das Kapital kann durch einen
Beschluss des EZB-Rates mit der in Artikel 10.3 vorgesehenen qualifizierten Mehr-
heit innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem
Verfahren des Artikels 41 festlegt, erhçht werden.
28.2. Die nationalen Zentralbanken sind alleinige Zeichner und Inhaber des Ka-
pitals der EZB. Die Zeichnung des Kapitals erfolgt nach dem gemtß Artikel 29
festgelegten Schlsssel.
28.3. Der EZB-Rat bestimmt mit der in Artikel 10.3 vorgesehenen qualifizierten
Mehrheit, in welcher Hçhe und welcher Form das Kapital einzuzahlen ist.
28.4. Vorbehaltlich des Artikels 28.5 kçnnen die Anteile der nationalen Zentral-
banken am gezeichneten Kapital der EZB nicht sbertragen, verpftndet oder ge-
pftndet werden.
28.5. Im Falle einer Anpassung des in Artikel 29 bezeichneten Schlsssels sorgen
die nationalen Zentralbanken durch wbertragungen von Kapitalanteilen unter-
einander dafsr, dass die Verteilung der Kapitalanteile dem angepassten Schlsssel
entspricht. Die Bedingungen fsr derartige wbertragungen werden vom EZB-Rat
festgelegt.

Artikel 29: Schlissel fir die Kapitalzeichnung

29.1 Der Schlsssel fsr die Zeichnung des Kapitals der EZB, der 1998 bei der Er-
richtung des ESZB erstmals festgelegt wurde, wird festgelegt, indem jede nationale
Zentralbank in diesem Schlsssel einen Gewichtsanteil, der der Summe folgender
Prozentsttze entspricht, erhtlt:
– 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats an der Bevçlkerung der Union im

vorletzten Jahr vor der Errichtung des ESZB;
– 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats am Bruttoinlandsprodukt der Uni-

on zu Marktpreisen in den fsnf Jahren vor dem vorletzten Jahr vor der Errich-
tung des ESZB.

Die Prozentsttze werden zum ntchsten Vielfachen von 0,0001 Prozentpunkten ab-
oder aufgerundet.
29.2. Die zur Anwendung dieses Artikels zu verwendenden statistischen Daten
werden von der Kommission nach den Regeln bereitgestellt, die der Rat nach
dem Verfahren des Artikels 41 festlegt.
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29.3. Die den nationalen Zentralbanken zugeteilten Gewichtsanteile werden nach
Errichtung des ESZB alle fsnf Jahre unter sinngemtßer Anwendung der Bestim-
mungen des Artikels 29.1 angepasst. Der neue Schlsssel gilt jeweils vom ersten Tag
des folgenden Jahres an.
29.4. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses
Artikels erforderlich sind.

Artikel 30: kbertragung von Wjhrungsreserven auf die EZB

30.1. Unbeschadet des Artikels 28 wird die EZB von den nationalen Zentralban-
ken mit Wthrungsreserven, die jedoch nicht aus Wthrungen der Mitgliedstaaten,
Euro, IWF-Reservepositionen und SZR gebildet werden dsrfen, bis zu einem
Gegenwert von 50 Milliarden Euro ausgestattet. Der EZB-Rat entscheidet sber
den von der EZB nach ihrer Errichtung einzufordernden Teil sowie die zu sptteren
Zeitpunkten einzufordernden Betrtge. Die EZB hat das uneingeschrtnkte Recht,
die ihr sbertragenen Wthrungsreserven zu halten und zu verwalten sowie fsr die in
dieser Satzung genannten Zwecke zu verwenden.
30.2. Die Beitrtge der einzelnen nationalen Zentralbanken werden entsprechend
ihrem jeweiligen Anteil am gezeichneten Kapital der EZB bestimmt.
30.3. Die EZB schreibt jeder nationalen Zentralbank eine ihrem Beitrag entspre-
chende Forderung gut. Der EZB-Rat entscheidet sber die Denominierung und
Verzinsung dieser Forderungen.
30.4. Die EZB kann nach Artikel 30.2 sber den in Artikel 30.1 festgelegten Betrag
hinaus innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem
Verfahren des Artikels 41 festlegt, die Einzahlung weiterer Wthrungsreserven for-
dern.
30.5. Die EZB kann IWF-Reservepositionen und SZR halten und verwalten so-
wie die Zusammenlegung solcher Aktiva vorsehen.
30.6. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses
Artikels erforderlich sind.

Artikel 31: Wjhrungsreserven der nationalen Zentralbanken

31.1. Die nationalen Zentralbanken sind befugt, zur Erfsllung ihrer Verpflichtun-
gen gegensber internationalen Organisationen nach Artikel 23 Geschtfte abzu-
schließen.
31.2. Alle sonstigen Geschtfte mit den Wthrungsreserven, die den nationalen Zen-
tralbanken nach den in Artikel 30 genannten wbertragungen verbleiben, sowie von
Mitgliedstaaten ausgefshrte Transaktionen mit ihren Arbeitsguthaben in Fremd-
wthrungen bedsrfen oberhalb eines bestimmten im Rahmen des Artikels 31.3 fest-
zulegenden Betrags der Zustimmung der EZB, damit wbereinstimmung mit der
Wechselkurs- und der Wthrungspolitik der Union gewthrleistet ist.
31.3. Der EZB-Rat erltsst Richtlinien mit dem Ziel, derartige Geschtfte zu er-
leichtern.
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Artikel 32: Verteilung der monetjren Einkinfte der nationalen
Zentralbanken

32.1. Die Einksnfte, die den nationalen Zentralbanken aus der Erfsllung der wth-
rungspolitischen Aufgaben des ESZB zufließen (im Folgenden als »monettre Ein-
ksnfte« bezeichnet), werden am Ende eines jeden Geschtftsjahres nach diesem Ar-
tikel verteilt.
32.2. Der Betrag der monettren Einksnfte einer jeden nationalen Zentralbank
entspricht ihren jthrlichen Einksnften aus Vermçgenswerten, die sie als Gegen-
posten zum Bargeldumlauf und zu ihren Verbindlichkeiten aus Einlagen der Kredit-
institute htlt. Diese Vermçgenswerte werden von den nationalen Zentralbanken
gemtß den vom EZB-Rat zu erlassenden Richtlinien gesondert erfasst.
32.3. Wenn nach der Einfshrung des Euro die Bilanzstrukturen der nationalen
Zentralbanken nach Auffassung des EZB-Rates die Anwendung des Artikels
32.2 nicht gestatten, kann der EZB-Rat beschließen, dass die monettren Einksnfte
fsr einen Zeitraum von hçchstens fsnf Jahren abweichend von Artikel 32.2 nach
einem anderen Verfahren bemessen werden.
32.4. Der Betrag der monettren Einksnfte einer jeden nationalen Zentralbank
vermindert sich um den Betrag etwaiger Zinsen, die von dieser Zentralbank
auf ihre Verbindlichkeiten aus Einlagen der Kreditinstitute nach Artikel 19 gezahlt
werden.
Der EZB-Rat kann beschließen, dass die nationalen Zentralbanken fsr Kosten in
Verbindung mit der Ausgabe von Banknoten oder unter außergewçhnlichen Um-
sttnden fsr spezifische Verluste aus fsr das ESZB unternommenen wthrungspoli-
tischen Operationen entschtdigt werden. Die Entschtdigung erfolgt in einer Form,
die der EZB-Rat fsr angemessen htlt; diese Betrtge kçnnen mit den monettren
Einksnften der nationalen Zentralbanken verrechnet werden.
32.5. Die Summe der monettren Einksnfte der nationalen Zentralbanken wird
vorbehaltlich etwaiger Beschlssse des EZB-Rates nach Artikel 33.2 unter den na-
tionalen Zentralbanken entsprechend ihren eingezahlten Anteilen am Kapital der
EZB verteilt.
32.6. Die Verrechnung und den Ausgleich der Salden aus der Verteilung der mo-
nettren Einksnfte nimmt die EZB gemtß den Richtlinien des EZB-Rates vor.
32.7. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses
Artikels erforderlich sind.

Artikel 33: Verteilung der Nettogewinne und Verluste der EZB

33.1. Der Nettogewinn der EZB wird in der folgenden Reihenfolge verteilt:
a) Ein vom EZB-Rat zu bestimmender Betrag, der 20 % des Nettogewinns nicht

sbersteigen darf, wird dem allgemeinen Reservefonds bis zu einer Obergrenze
von 100 % des Kapitals zugefshrt;

b) der verbleibende Nettogewinn wird an die Anteilseigner der EZB entsprechend
ihren eingezahlten Anteilen ausgeschsttet.

33.2. Falls die EZB einen Verlust erwirtschaftet, kann der Fehlbetrag aus dem all-
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gemeinen Reservefonds der EZB und erforderlichenfalls nach einem entsprechen-
den Beschluss des EZB-Rates aus den monettren Einksnften des betreffenden Ge-
schtftsjahres im Verhtltnis und bis in Hçhe der Betrtge gezahlt werden, die nach
Artikel 32.5 an die nationalen Zentralbanken verteilt werden.

Kapitel VII Allgemeine Bestimmungen

Artikel 34: Rechtsakte

34.1. Nach Artikel 132 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
werden von der EZB
– Verordnungen erlassen, insoweit dies fsr die Erfsllung der in Artikel 3.1 erster

Gedankenstrich, Artikel 19.1, Artikel 22 oder Artikel 25.2 festgelegten Aufgaben
erforderlich ist; sie erltsst Verordnungen ferner in den Ftllen, die in den Rechts-
akten des Rates nach Artikel 41 vorgesehen werden;

– die Beschlssse erlassen, die zur Erfsllung der dem ESZB nach den Vertrtgen und
dieser Satzung sbertragenen Aufgaben erforderlich sind;

– Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben.
34.2. Die EZB kann die Verçffentlichung ihrer Beschlssse, Empfehlungen und
Stellungnahmen beschließen.
34.3. Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem
Verfahren des Artikels 41 festlegt, ist die EZB befugt, Unternehmen bei Nicht-
einhaltung der Verpflichtungen, die sich aus ihren Verordnungen und Beschlssse
ergeben, mit Geldbußen oder in regelmtßigen Absttnden zu zahlenden Strafgeldern
zu belegen.

Artikel 35: Gerichtliche Kontrolle und damit verbundene Angelegenheiten

35.1. Die Handlungen und Unterlassungen der EZB unterliegen in den Ftllen und
unter den Bedingungen, die in den Vertrtgen vorgesehen sind, der wberprsfung
und Auslegung durch den Gerichtshof der Europtischen Union. Die EZB ist in den
Ftllen und unter den Bedingungen, die in den Vertrtgen vorgesehen sind, klagebe-
rechtigt.
35.2. wber Rechtsstreitigkeiten zwischen der EZB einerseits und ihren Gltubigern,
Schuldnern oder dritten Personen andererseits entscheiden die zusttndigen Gerichte
der einzelnen Staaten vorbehaltlich der Zusttndigkeiten, die dem Gerichtshof der
Europtischen Union zuerkannt sind.
35.3. Die EZB unterliegt der Haftungsregelung des Artikels 340 des Vertrags sber
die Arbeitsweise der Europtischen Union. Die Haftung der nationalen Zentralban-
ken richtet sich nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht.
35.4. Der Gerichtshof der Europtischen Union ist fsr Entscheidungen aufgrund
einer Schiedsklausel zusttndig, die in einem von der EZB oder fsr ihre Rechnung
abgeschlossenen çffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Vertrag enthalten ist.
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35.5. Fsr einen Beschluss der EZB, den Gerichtshof der Europtischen Union an-
zurufen, ist der EZB-Rat zusttndig.
35.6. Der Gerichtshof der Europtischen Union ist fsr Streitsachen zusttndig, die
die Erfsllung der Verpflichtungen aus den Vertrtgen und dieser Satzung durch eine
nationale Zentralbank betreffen. Ist die EZB der Auffassung, dass eine nationale
Zentralbank einer Verpflichtung aus den Vertrtgen und dieser Satzung nicht nach-
gekommen ist, so legt sie in der betreffenden Sache eine mit Grsnden versehene
Stellungnahme vor, nachdem sie der nationalen Zentralbank Gelegenheit zur Vor-
lage von Bemerkungen gegeben hat. Entspricht die nationale Zentralbank nicht
innerhalb der von der EZB gesetzten Frist deren Stellungnahme, so kann die
EZB den Gerichtshof der Europtischen Union anrufen.

Artikel 36: Personal

36.1. Der EZB-Rat legt auf Vorschlag des Direktoriums die Beschtftigungsbedin-
gungen fsr das Personal der EZB fest.
36.2. Der Gerichtshof der Europtischen Union ist fsr alle Streitsachen zwischen
der EZB und deren Bediensteten innerhalb der Grenzen und unter den Bedingun-
gen zusttndig, die sich aus den Beschtftigungsbedingungen ergeben.

Artikel 37 (ex-Artikel 38): Geheimhaltung

37.1. Die Mitglieder der Leitungsgremien und des Personals der EZB und der
nationalen Zentralbanken dsrfen auch nach Beendigung ihres Dienstverhtltnisses
keine der Geheimhaltungspflicht unterliegenden Informationen weitergeben.
37.2. Auf Personen mit Zugang zu Daten, die unter Unionsvorschriften fallen, die
eine Verpflichtung zur Geheimhaltung vorsehen, finden diese Unionsvorschriften
Anwendung.

Artikel 38 (ex-Artikel 39): Unterschriftsberechtigte

Die EZB wird Dritten gegensber durch den Prtsidenten oder zwei Direktoriums-
mitglieder oder durch die Unterschriften zweier vom Prtsidenten zur Zeichnung
im Namen der EZB gehçrig ermtchtigter Bediensteter der EZB rechtswirksam
verpflichtet.

Artikel 39 (ex-Artikel 40): Vorrechte und Befreiungen

Die EZB genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfsllung ihrer Auf-
gabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls sber
die Vorrechte und Befreiungen der Europtischen Union.
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Kapitel VIII fnderung der Satzung und erginzende
Rechtsvorschriften

Artikel 40 (ex-Artikel 41): Vereinfachtes gnderungsverfahren

40.1. Nach Artikel 129 Absatz 5 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europti-
schen Union kçnnen das Europtische Parlament und der Rat gemtß dem ordent-
lichen Gesetzgebungsverfahren die Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26,
32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1.a und 36 dieser Satzung entweder auf Empfehlung der
EZB nach Anhçrung der Kommission oder auf Vorschlag der Kommission nach
Anhçrung der EZB tndern.
40.2. Artikel 10.2 kann durch einen Beschluss des Europtischen Rates entweder
auf Empfehlung der Europtischen Zentralbank nach Anhçrung des Europtischen
Parlaments und der Kommission oder auf Empfehlung der Kommission nach An-
hçrung des Europtischen Parlaments und der Europtischen Zentralbank einstim-
mig getndert werden. Diese onderungen treten erst nach Zustimmung der Mit-
gliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in
Kraft.
40.3. Eine Empfehlung der EZB nach diesem Artikel erfordert einen einstimmigen
Beschluss des EZB-Rates.

Artikel 41 (ex-Artikel 42): Ergjnzende Rechtsvorschriften

Nach Artikel 129 Absatz 6 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union erltsst der Rat entweder auf Vorschlag der Kommission nach Anhçrung
des Europtischen Parlaments und der EZB oder auf Empfehlung der EZB nach
Anhçrung des Europtischen Parlaments und der Kommission die in den Artikeln 4,
5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 und 34.3 dieser Satzung genannten Bestimmungen.

Kapitel IX kbergangsbestimmungen und sonstige Bestimmungen
fhr das ESZB

Artikel 42 (ex-Artikel 43): Allgemeine Bestimmungen

42.1. Eine Ausnahmeregelung nach Artikel 139 des Vertrags sber die Arbeitsweise
der Europtischen Union bewirkt, dass folgende Artikel dieser Satzung fsr den be-
treffenden Mitgliedstaat keinerlei Rechte oder Verpflichtungen entstehen lassen:
Artikel 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33,
34 und 49.
42.2. Die Zentralbanken der Mitgliedstaaten, fsr die eine Ausnahmeregelung nach
Artikel 139 des genannten Vertrags gilt, behalten ihre wthrungspolitischen Befug-
nisse nach innerstaatlichem Recht.

249

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 249/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

Protokoll (Nr. 4)



42.3. In den Artikeln 3, 11.2 und 19 bezeichnet der Ausdruck »Mitgliedstaaten«
gemtß Artikel 139 des genannten Vertrags die »Mitgliedstaaten, deren Wthrung der
Euro ist«.
42.4. In den Artikeln 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2
und 49 dieser Satzung ist der Ausdruck »nationale Zentralbanken« im Sinne von
»Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist« zu verstehen.
42.5. In den Artikeln 10.3 und 33.1 bezeichnet der Ausdruck »Anteilseigner« die
»Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist«.
42.6. In den Artikeln 10.3 und 30.2 ist der Ausdruck »gezeichnetes Kapital der
EZB« im Sinne von »Kapital der EZB, das von den Zentralbanken der Mitglied-
staaten gezeichnet wurde, deren Wthrung der Euro ist« zu verstehen.

Artikel 43 (ex-Artikel 44): Voribergehende Aufgaben der EZB

Die EZB sbernimmt die in Artikel 141 Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise
der Europtischen Union genannten frsheren Aufgaben des EWI, die infolge der fsr
einen oder mehrere Mitgliedstaaten geltenden Ausnahmeregelungen nach der Ein-
fshrung des Euro noch erfsllt werden msssen.
Bei der Vorbereitung der Aufhebung der Ausnahmeregelungen nach Artikel 140
des genannten Vertrags nimmt die EZB eine beratende Funktion wahr.

Artikel 44 (ex-Artikel 45): Der Erweiterte Rat der EZB

44.1. Unbeschadet des Artikels 129 Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union wird der Erweiterte Rat als drittes Beschlussorgan der EZB
eingesetzt.
44.2. Der Erweiterte Rat besteht aus dem Prtsidenten und dem Vizeprtsidenten
der EZB sowie den Prtsidenten der nationalen Zentralbanken. Die weiteren Mit-
glieder des Direktoriums kçnnen an den Sitzungen des Erweiterten Rates teilneh-
men, besitzen aber kein Stimmrecht.
44.3. Die Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates sind in Artikel 46 dieser
Satzung vollsttndig aufgefshrt.

Artikel 45 (ex-Artikel 46): Geschjftsordnung des Erweiterten Rates

45.1. Der Prtsident oder bei seiner Verhinderung der Vizeprtsident der EZB fshrt
den Vorsitz im Erweiterten Rat der EZB.
45.2. Der Prtsident des Rates und ein Mitglied der Kommission kçnnen an den
Sitzungen des Erweiterten Rates teilnehmen, besitzen aber kein Stimmrecht.
45.3. Der Prtsident bereitet die Sitzungen des Erweiterten Rates vor.
45.4. Abweichend von Artikel 12.3 gibt sich der Erweiterte Rat eine Geschtfts-
ordnung.
45.5. Das Sekretariat des Erweiterten Rates wird von der EZB gestellt.
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Artikel 46 (ex-Artikel 47): Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates

46.1. Der Erweiterte Rat
– nimmt die in Artikel 43 aufgefshrten Aufgaben wahr,
– wirkt bei der Erfsllung der Beratungsfunktionen nach den Artikeln 4 und 25.1

mit.
46.2. Der Erweiterte Rat wirkt auch mit bei
– der Erhebung der statistischen Daten im Sinne von Artikel 5;
– den Berichtstttigkeiten der EZB im Sinne von Artikel 15;
– der Festlegung der erforderlichen Regeln fsr die Anwendung von Artikel 26

gemtß Artikel 26.4;
– allen sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur Anwendung von Artikel 29 ge-

mtß Artikel 29.4;
– der Festlegung der Beschtftigungsbedingungen fsr das Personal der EZB gemtß

Artikel 36.
46.3. Der Erweiterte Rat trtgt zu den Vorarbeiten bei, die erforderlich sind, um fsr
die Wthrungen der Mitgliedstaaten, fsr die eine Ausnahmeregelung gilt, die Wech-
selkurse gegensber dem Euro gemtß Artikel 140 Absatz 3 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union unwiderruflich festzulegen.
46.4. Der Erweiterte Rat wird vom Prtsidenten der EZB sber die Beschlssse des
EZB-Rates unterrichtet.

Artikel 47 (ex-Artikel 48): kbergangsbestimmungen fir das Kapital der
EZB

Nach Artikel 29.1 wird jeder nationalen Zentralbank ein Gewichtsanteil in dem
Schlsssel fsr die Zeichnung des Kapitals der EZB zugeteilt. Abweichend von Ar-
tikel 28.3 zahlen Zentralbanken von Mitgliedstaaten, fsr die eine Ausnahmerege-
lung gilt, das von ihnen gezeichnete Kapital nicht ein, es sei denn, dass der Er-
weiterte Rat mit der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln des gezeichneten
Kapitals der EZB und zumindest der Htlfte der Anteilseigner beschließt, dass
als Beitrag zu den Betriebskosten der EZB ein Mindestprozentsatz eingezahlt wer-
den muss.

Artikel 48 (ex-Artikel 49): Zurickgestellte Einzahlung von Kapital,
Reserven und Rickstellungen der EZB

48.1. Die Zentralbank eines Mitgliedstaats, dessen Ausnahmeregelung aufgehoben
wurde, zahlt den von ihr gezeichneten Anteil am Kapital der EZB im selben Ver-
htltnis wie die Zentralbanken von anderen Mitgliedstaaten ein, deren Wthrung der
Euro ist, und sbertrtgt der EZB Wthrungsreserven gemtß Artikel 30.1. Die Hçhe
der wbertragungen bestimmt sich durch Multiplikation des in Euro zum jeweiligen
Wechselkurs ausgedrsckten Wertes der Wthrungsreserven, die der EZB schon ge-
mtß Artikel 30.1 sbertragen wurden, mit dem Faktor, der das Verhtltnis zwischen
der Anzahl der von der betreffenden nationalen Zentralbank gezeichneten Anteile
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und der Anzahl der von den anderen nationalen Zentralbanken bereits eingezahlten
Anteile ausdrsckt.
48.2. Zusttzlich zu der Einzahlung nach Artikel 48.1 leistet die betreffende Zen-
tralbank einen Beitrag zu den Reserven der EZB und zu den diesen Reserven
gleichwertigen Rsckstellungen sowie zu dem Betrag, der gemtß dem Saldo der
Gewinn-und-Verlust-Rechnung zum 31. Dezember des Jahres vor der Aufhebung
der Ausnahmeregelung noch fsr die Reserven und Rsckstellungen bereitzustellen
ist. Die Hçhe des zu leistenden Beitrags bestimmt sich durch Multiplikation des in
der genehmigten Bilanz der EZB ausgewiesenen Betrags der Reserven im Sinne der
obigen Definition mit dem Faktor, der das Verhtltnis zwischen der Anzahl der von
der betreffenden Zentralbank gezeichneten Anteile und der Anzahl der von den
anderen Zentralbanken bereits eingezahlten Anteile ausdrsckt.
48.3. Wenn ein Land oder mehrere Ltnder Mitgliedstaaten werden und ihre je-
weiligen nationalen Zentralbanken sich dem ESZB anschließen, erhçht sich auto-
matisch das gezeichnete Kapital der EZB und der Hçchstbetrag der Wthrungsreser-
ven, die der EZB sbertragen werden kçnnen. Die Erhçhung bestimmt sich durch
Multiplikation der dann jeweils geltenden Betrtge mit dem Faktor, der das Ver-
htltnis zwischen dem Gewichtsanteil der betreffenden beitretenden nationalen
Zentralbanken und dem Gewichtsanteil der nationalen Zentralbanken, die bereits
Mitglied des ESZB sind, im Rahmen des erweiterten Schlsssels fsr die Zeichnung
des Kapitals ausdrsckt. Der Gewichtsanteil jeder nationalen Zentralbank am Schlss-
sel fsr die Zeichnung des Kapitals wird analog zu Artikel 29.1 und nach Maßgabe
des Artikels 29.2 berechnet. Die Bezugszeitrtume fsr die statistischen Daten ent-
sprechen denjenigen, die fsr die letzte der alle fsnf Jahre vorzunehmenden An-
passungen der Gewichtsanteile nach Artikel 29.3 herangezogen wurden.

Artikel 49: (ex-Artikel 52) Umtausch von auf Wjhrungen der Mitglied-
staaten lautenden Banknoten

Im Anschluss an die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse nach Artikel 140
Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union ergreift der
EZB-Rat die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Banknoten, die
auf Wthrungen mit unwiderruflich festgelegten Wechselkursen lauten, von den
nationalen Zentralbanken zu ihrer jeweiligen Parittt umgetauscht werden.

Artikel 50 (ex-Artikel 53): Anwendbarkeit der kbergangsbestimmungen

Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, fsr die eine Ausnahmeregelung gilt, sind
die Artikel 42 bis 47 anwendbar.
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Protokoll (Nr. 5)

hber die Satzung der Europiischen Investitionsbank
Die Hohen Vertragsparteien,
in dem Wunsch, die in Artikel 308 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Euro-
ptischen Union vorgesehene Satzung der Europtischen Investitionsbank festzule-
gen,
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 1

Die durch Artikel 308 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
gegrsndete Europtische Investitionsbank, im Folgenden als »Bank« bezeichnet,
wird entsprechend diesen Vertrtgen und dieser Satzung errichtet; sie sbt ihre Auf-
gaben und ihre Tttigkeit nach Maßgabe dieser wbereinksnfte aus.

Artikel 2

Die Aufgabe der Bank ist in Artikel 309 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union bestimmt.

Artikel 3

Nach Artikel 308 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union sind
Mitglieder der Bank die Mitgliedstaaten.

Artikel 4

(1) Die Bank wird mit einem Kapital von 164 808 169 000 EUR ausgestattet, das
von den Mitgliedstaaten in folgender Hçhe gezeichnet wird:
Deutschland 26649532500 Tschechische Republik 1258785500
Frankreich 26649532500 Ungarn 1190868500
Italien 26649532500 Irland 935070000
Vereinigtes Kçnigreich 26649532500 Rumtnien 863514500
Spanien 15989719500 Slowakei 428490500
Belgien 7387065000 Slowenien 397815000
Niederlande 7387065000 Bulgarien 290917500
Schweden 4900585500 Litauen 249617500
Dtnemark 3740283000 Luxemburg 187015500
�sterreich 3666973500 Zypern 183382000
Polen 3411263500 Lettland 152335000
Finnland 2106816000 Estland 117640000
Griechenland 2003725500 Malta 69804000
Portugal 1291287000
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Die Mitgliedstaaten haften nur bis zur Hçhe ihres Anteils am gezeichneten und
nicht eingezahlten Kapital.
(2) Bei Aufnahme eines neuen Mitglieds erhçht sich das gezeichnete Kapital ent-
sprechend dem Beitrag des neuen Mitglieds.
(3) Der Rat der Gouverneure kann einstimmig sber eine Erhçhung des gezeich-
neten Kapitals entscheiden.
(4) Der Anteil am gezeichneten Kapital kann weder abgetreten noch verpftndet
noch gepftndet werden.

Artikel 5

(1) Das gezeichnete Kapital wird von den Mitgliedstaaten in Hçhe von durch-
schnittlich 5 v.H. der in Artikel 4 Absatz 1 festgesetzten Betrtge eingezahlt.
(2) Im Falle einer Erhçhung des gezeichneten Kapitals setzt der Rat der Gouver-
neure einstimmig den einzuzahlenden Hundertsatz sowie die Art und Weise der
Einzahlung fest. Barzahlungen werden ausschließlich in Euro geleistet.
(3) Der Verwaltungsrat kann die Zahlung des restlichen gezeichneten Kapitals ver-
langen, soweit dies erforderlich wird, um den Verpflichtungen der Bank nach-
zukommen.
Die Zahlung erfolgt im Verhtltnis zu den Anteilen der Mitgliedstaaten am gezeich-
neten Kapital.

Artikel 6 (ex-Artikel 8)

Die Bank wird von einem Rat der Gouverneure, einem Verwaltungsrat und einem
Direktorium verwaltet und geleitet.

Artikel 7 (ex-Artikel 9)

(1) Der Rat der Gouverneure besteht aus den von den Mitgliedstaaten benannten
Ministern.
(2) Er erltsst die allgemeinen Richtlinien fsr die Kreditpolitik der Bank nach den
Zielen der Union.
Er achtet auf die Durchfshrung dieser Richtlinien.
(3) Er hat ferner folgende Befugnisse:
a) Er entscheidet sber die Erhçhung des gezeichneten Kapitals gemtß Artikel 4

Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2;
b) fsr die Zwecke des Artikels 9 Absatz 1 legt er die Grundsttze fest, die fsr die

Finanzgeschtfte im Rahmen der Aufgaben der Bank gelten;
c) er sbt die in den Artikeln 9 und 11 fsr die Ernennung und Amtsenthebung der

Mitglieder des Verwaltungsrats und des Direktoriums sowie die in Artikel 11
Absatz 1 Unterabsatz 2 vorgesehenen Befugnisse aus;

d) er entscheidet nach Artikel 16 Absatz 1 sber die Gewthrung von Finanzierungen
fsr Investitionsvorhaben, die ganz oder teilweise außerhalb der Hoheitsgebiete
der Mitgliedstaaten durchgefshrt werden sollen;
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e) er genehmigt den vom Verwaltungsrat ausgearbeiteten Jahresbericht;
f) er genehmigt die Jahresbilanz und die Ertragsrechnung;
g) er nimmt die sonstigen Befugnisse und Obliegenheiten wahr, die ihm in dieser

Satzung sbertragen werden;
h) er genehmigt die Geschtftsordnung der Bank.
(4) Der Rat der Gouverneure ist im Rahmen der Vertrtge und dieser Satzung
befugt, einstimmig alle Entscheidungen sber die Einstellung der Tttigkeit der
Bank und ihre etwaige Liquidation zu treffen.

Artikel 8 (ex-Artikel 10)

Soweit in dieser Satzung nichts Gegenteiliges bestimmt ist, werden die Entschei-
dungen des Rates der Gouverneure mit der Mehrheit seiner Mitglieder gefasst.
Diese Mehrheit muss mindestens 50 v.H. des gezeichneten Kapitals vertreten.
Fsr die qualifizierte Mehrheit sind 18 Stimmen und 68 Prozent des gezeichneten
Kapitals erforderlich.
Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem
Zustandekommen von Entscheidungen, fsr die Einstimmigkeit erforderlich ist,
nicht entgegen.

Artikel 9 (ex-Artikel 11)

(1) Der Verwaltungsrat entscheidet sber die Gewthrung von Finanzierungen, ins-
besondere in Form von Darlehen und Bsrgschaften, und die Aufnahme von An-
leihen; er setzt die Darlehenszinssttze und Provisionen sowie sonstige Gebshren
fest. Er kann auf der Grundlage eines mit qualifizierter Mehrheit erlassenen Be-
schlusses dem Direktorium einige seiner Befugnisse sbertragen. Er legt die Bedin-
gungen und Einzelheiten fsr die wbertragung dieser Befugnisse fest und sberwacht
deren Aussbung.
Der Verwaltungsrat sorgt fsr die ordnungsmtßige Verwaltung der Bank; er gewthr-
leistet, dass die Fshrung der Geschtfte der Bank mit den Vertrtgen und der Satzung
und den allgemeinen Richtlinien des Rates der Gouverneure im Einklang steht.
Am Ende des Geschtftsjahres hat er dem Rat der Gouverneure einen Bericht vor-
zulegen und ihn, nachdem er genehmigt ist, zu verçffentlichen.
(2) Der Verwaltungsrat besteht aus achtundzwanzig ordentlichen und achtzehn
stellvertretenden Mitgliedern.
Die ordentlichen Mitglieder werden fsr fsnf Jahre vom Rat der Gouverneure be-
stellt, wobei die einzelnen Mitgliedstaaten und die Kommission jeweils ein ordent-
liches Mitglied benennen.
Die stellvertretenden Mitglieder werden fsr fsnf Jahre vom Rat der Gouverneure
wie folgt bestellt:
– zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Bundesrepublik Deutschland be-

nannt werden;
– zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Franzçsischen Republik benannt

werden;
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– zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Italienischen Republik benannt
werden;

– zwei stellvertretende Mitglieder, die vom Vereinigten Kçnigreich Großbritan-
nien und Nordirland benannt werden;

– ein stellvertretendes Mitglied, das vom Kçnigreich Spanien und von der Por-
tugiesischen Republik im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird;

– ein stellvertretendes Mitglied, das vom Kçnigreich Belgien, vom Großherzog-
tum Luxemburg und vom Kçnigreich der Niederlande im gegenseitigen Ein-
vernehmen benannt wird;

– zwei stellvertretende Mitglieder, die vom Kçnigreich Dtnemark, von der Helle-
nischen Republik, Irland und Rumtnien im gegenseitigen Einvernehmen be-
nannt werden;

– zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Republik Estland, der Republik
Lettland, der Republik Litauen, der Republik �sterreich, der Republik Finnland
und dem Kçnigreich Schweden im gegenseitigen Einvernehmen benannt wer-
den;

– drei stellvertretende Mitglieder, die von der Republik Bulgarien, der Tsche-
chischen Republik, der Republik Zypern, der Republik Ungarn, der Republik
Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Re-
publik im gegenseitigen Einvernehmen benannt werden;

– ein stellvertretendes Mitglied, das von der Kommission benannt wird.
Der Verwaltungsrat kooptiert sechs Sachversttndige ohne Stimmrecht: drei ordent-
liche und drei stellvertretende Sachversttndige.
Die Wiederbestellung der ordentlichen Mitglieder und der stellvertretenden Mit-
glieder ist zultssig.
Die Einzelheiten fsr die Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrats und die
fsr die stellvertretenden Mitglieder und die kooptierten Sachversttndigen geltenden
Bestimmungen werden in der Geschtftsordnung festgelegt.
Bei den Sitzungen des Verwaltungsrats fshrt der Prtsident des Direktoriums oder
bei seiner Verhinderung ein Vizeprtsident den Vorsitz; der Vorsitzende nimmt an
Abstimmungen nicht teil.
Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden Persçnlichkeiten bestellt, die jede Ge-
wthr fsr Unabhtngigkeit und Befthigung bieten. Sie sind nur der Bank verantwort-
lich.
(3) Ein ordentliches Mitglied kann nur dann seines Amtes enthoben werden, wenn
es die fsr die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Voraussetzungen nicht
mehr erfsllt; in diesem Falle kann der Rat der Gouverneure seine Amtsenthebung
verfsgen.
Wird ein Jahresbericht nicht genehmigt, so hat dies den Rscktritt des Verwaltungs-
rats zur Folge.
(4) Sitze, die durch Todesfall, freiwilligen Rscktritt, Amtsenthebung oder Gesamt-
rscktritt frei werden, sind nach Maßgabe des Absatzes 2 neu zu besetzen. Außer den
allgemeinen Neubestellungen sind frei werdende Sitze fsr die verbleibende Amts-
zeit neu zu besetzen.
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(5) Der Rat der Gouverneure bestimmt die Vergstung der Mitglieder des Ver-
waltungsrats. Er stellt fest, welche Tttigkeiten mit dem Amt eines ordentlichen oder
stellvertretenden Mitglieds unvereinbar sind.

Artikel 10 (ex-Artikel 12)

(1) Jedes ordentliche Mitglied verfsgt im Verwaltungsrat sber eine Stimme. Es
kann sein Stimmrecht ohne Einschrtnkung gemtß den in der Geschtftsordnung
der Bank festzulegenden Regeln sbertragen.
(2) Soweit in dieser Satzung nicht etwas Gegenteiliges bestimmt ist, werden die
Entscheidungen des Verwaltungsrats von mindestens einem Drittel seiner stimm-
berechtigten Mitglieder, die mindestens 50 % des gezeichneten Kapitals reprtsen-
tieren, getroffen. Fsr die qualifizierte Mehrheit sind 18 Stimmen und 68 % des
gezeichneten Kapitals erforderlich. In der Geschtftsordnung der Bank wird fest-
gelegt, wann der Verwaltungsrat beschlussfthig ist.

Artikel 11 (ex-Artikel 13)

(1) Das Direktorium besteht aus einem Prtsidenten und acht Vizeprtsidenten, die
vom Rat der Gouverneure auf Vorschlag des Verwaltungsrats fsr sechs Jahre bestellt
werden. Ihre Wiederbestellung ist zultssig.
Der Rat der Gouverneure kann einstimmig die Zahl der Mitglieder des Direkto-
riums tndern.
(2) Der Rat der Gouverneure kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag des
Verwaltungsrats, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, die Amtsenthebung der
Mitglieder des Direktoriums anordnen.
(3) Das Direktorium nimmt unter der Aufsicht des Prtsidenten und der Kontrolle
des Verwaltungsrats die laufenden Geschtfte der Bank wahr.
Es bereitet die Entscheidungen des Verwaltungsrats vor, insbesondere hinsichtlich
der Aufnahme von Anleihen sowie der Gewthrung von Finanzierungen, insbeson-
dere in Form von Darlehen und Bsrgschaften; es sorgt fsr die Durchfshrung dieser
Entscheidungen.
(4) Die Stellungnahmen des Direktoriums zu Vorschltgen fsr die Aufnahme von
Anleihen und die Gewthrung von Finanzierungen, insbesondere in Form von Dar-
lehen und Bsrgschaften, werden mit Mehrheit beschlossen.
(5) Der Rat der Gouverneure setzt die Vergstung der Mitglieder des Direktoriums
fest und bestimmt, welche Tttigkeiten mit ihrem Amt unvereinbar sind.
(6) Die Bank wird gerichtlich und außergerichtlich vom Prtsidenten oder bei sei-
ner Verhinderung von einem Vizeprtsidenten vertreten.
(7) Der Prtsident ist der Vorgesetzte der Mitglieder des Personals der Bank. Er stellt
sie ein und entltsst sie. Bei der Auswahl des Personals ist nicht nur die persçnliche
Eignung und die berufliche Befthigung zu berscksichtigen, sondern auch auf eine
angemessene Beteiligung von Staatsangehçrigen der einzelnen Mitgliedstaaten zu
achten. In der Geschtftsordnung wird festgelegt, welches Gremium fsr den Erlass
von Bestimmungen fsr das Personal zusttndig ist.
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(8) Das Direktorium und das Personal der Bank sind nur dieser verantwortlich und
sben ihre omter unabhtngig aus.

Artikel 12 (ex-Artikel 14)

(1) Ein Ausschuss, der aus sechs vom Rat der Gouverneure aufgrund ihrer Beft-
higung ernannten Mitgliedern besteht, prsft, ob die Tttigkeit der Bank mit den
bewthrtesten Praktiken im Bankwesen im Einklang steht, und ist fsr die Rech-
nungsprsfung der Bank verantwortlich.
(2) Der Ausschuss nach Absatz 1 prsft jthrlich die Ordnungsmtßigkeit der Ge-
schtfte und der Bscher der Bank. Zu diesem Zweck sberprsft er, ob die Geschtfte
der Bank unter Einhaltung der in dieser Satzung und der Geschtftsordnung vor-
gesehenen Formvorschriften und Verfahren durchgefshrt worden sind.
(3) Der Ausschuss nach Absatz 1 stellt fest, ob die Finanzausweise sowie stmtliche
Finanzinformationen, die in dem vom Verwaltungsrat erstellten Jahresabschluss ent-
halten sind, ein exaktes Bild der Finanzlage der Bank auf der Aktiv- und Passivseite
sowie ihres Geschtftsergebnisses und der Zahlungsstrçme fsr das geprsfte Rech-
nungsjahr wiedergeben.
(4) In der Geschtftsordnung wird im Einzelnen festgelegt, welche Qualifikationen
die Mitglieder des Ausschusses nach Artikel 1 besitzen msssen und nach welchen
Bedingungen und Einzelheiten der Ausschuss seine Tttigkeit aussbt.

Artikel 13 (ex-Artikel 15)

Die Bank verkehrt mit jedem Mitgliedstaat sber die von diesem bezeichnete Be-
hçrde. Bei der Durchfshrung ihrer Finanzgeschtfte nimmt sie die nationale Zen-
tralbank des betreffenden Mitgliedstaats oder andere von diesem genehmigte Fi-
nanzinstitute in Anspruch.

Artikel 14 (ex-Artikel 16)

(1) Die Bank arbeitet mit allen in thnlichen Bereichen tttigen internationalen Or-
ganisationen zusammen.
(2) Die Bank nimmt zu den Bank- und Finanzinstituten der Ltnder, auf die sie ihre
Geschtftstttigkeit erstreckt, alle der Zusammenarbeit dienlichen Beziehungen auf.

Artikel 15 (ex-Artikel 17)

Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder der Kommission oder von Amts wegen
nimmt der Rat der Gouverneure die Auslegung oder Ergtnzung seiner nach Ar-
tikel 7 dieser Satzung erlassenen Richtlinien gemtß den fsr ihren Erlass maßgeben-
den Bestimmungen vor.

Artikel 16 (ex-Artikel 18)

(1) Im Rahmen der ihr in Artikel 309 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Eu-
roptischen Union gestellten Aufgabe gewthrt die Bank ihren Mitgliedern oder
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privaten oder çffentlichen Unternehmen Finanzierungen, insbesondere in Form
von Darlehen und Bsrgschaften fsr Investitionen, die in den Hoheitsgebieten
der Mitgliedstaaten zu tttigen sind, soweit Mittel aus anderen Quellen zu ange-
messenen Bedingungen nicht zur Verfsgung stehen.
Die Bank kann auf Vorschlag des Verwaltungsrats durch eine vom Rat der Gou-
verneure mit qualifizierter Mehrheit gefasste Entscheidung auch Finanzierungen fsr
Investitionen gewthren, die ganz oder teilweise außerhalb der Hoheitsgebiete der
Mitgliedstaaten getttigt werden sollen.
(2) Die Gewthrung von Darlehen wird so weit wie mçglich von dem Einsatz auch
anderer Finanzierungsmittel abhtngig gemacht.
(3) Wird einem Unternehmen oder einer Kçrperschaft – mit Ausnahme der Mit-
gliedstaaten – ein Darlehen gewthrt, so macht die Bank dies entweder von einer
Bsrgschaft des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Investition getttigt wird,
oder von anderen ausreichenden Bsrgschaften oder der finanziellen Solidittt des
Schuldners abhtngig.
Wenn die Durchfshrung der Vorhaben nach Artikel 309 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union dies erfordert, legt der Verwaltungsrat au-
ßerdem im Rahmen der vom Rat der Gouverneure nach Artikel 7 Absatz 3 Buch-
stabe b festgelegten Grundsttze mit qualifizierter Mehrheit die Bedingungen und
Einzelheiten fsr alle Finanzierungen fest, die ein spezielles Risikoprofil aufweisen
und daher als eine Sondertttigkeit betrachtet werden.
(4) Die Bank kann Bsrgschaften fsr Anleihen sbernehmen, die von çffentlichen
oder privaten Unternehmen oder von Kçrperschaften fsr die Durchfshrung der in
Artikel 309 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union bezeich-
neten Vorhaben aufgenommen werden.
(5) Die jeweils ausstehenden Darlehen und Bsrgschaften der Bank dsrfen ins-
gesamt 250 Prozent des gezeichneten Kapitals, der Rscklagen, der nicht zugeteilten
Provisionen und des wberschusses der Gewinn- und Verlustrechnung nicht sber-
schreiten. Der kumulierte Betrag der betreffenden Positionen wird unter Abzug
einer Summe, die dem fsr jede Beteiligung der Bank gezeichneten – ausgezahlten
oder noch nicht ausgezahlten – Betrag entspricht, berechnet.
Der im Rahmen der Beteiligungen der Bank ausgezahlte Betrag darf zu keinem
Zeitpunkt die Gesamtsumme des eingezahlten Teils ihres Kapitals, ihrer Rscklagen,
der nicht zugeteilten Provisionen und des wberschusses der Gewinn- und Verlust-
rechnung sberschreiten.
Fsr die Sondertttigkeiten der Bank, die vom Rat der Gouverneure und vom Ver-
waltungsrat nach Absatz 3 entschieden werden, ist ausnahmsweise eine besondere
Einstellung in die Rscklagen vorzusehen.
Dieser Absatz findet ebenfalls Anwendung auf den konsolidierten Abschluss der
Bank.
(6) Die Bank sichert sich gegen das Wechselrisiko, indem sie die Darlehens- und
Bsrgschaftsvertrtge mit den ihres Erachtens geeigneten Klauseln versieht.
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Artikel 17 (ex-Artikel 19)

(1) Die Darlehenszinssttze, Provisionen und sonstigen Gebshren der Bank werden
den jeweiligen Bedingungen des Kapitalmarkts angepasst und so bemessen, dass die
Bank aus den Ertrtgen ihre Verpflichtungen erfsllen, ihre Kosten und ihre Risiken
decken und gemtß Artikel 22 einen Reservefonds bilden kann.
(2) Die Bank gewthrt keine Zinsermtßigungen. Ltsst die Eigenart der zu finan-
zierenden Investition eine Zinsermtßigung angezeigt erscheinen, so kann der be-
treffende Mitgliedstaat oder eine dritte Stelle Zinsvergstungen gewthren, soweit
die Gewthrung mit Artikel 107 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europt-
ischen Union vereinbar ist.

Artikel 18 (ex-Artikel 20)

Bei ihren Finanzierungsgeschtften beachtet die Bank folgende Grundsttze:
1. Sie achtet auf die wirtschaftlich zweckmtßigste Verwendung ihrer Mittel im

Interesse der Union.
Sie darf nur dann Darlehen gewthren oder Bsrgschaft leisten,
a) wenn der Zinsen- und Tilgungsdienst bei Investitionen von Produktions-

unternehmen aus deren Ertrtgen und bei sonstigen Investitionen durch
eine entsprechende Verpflichtung des Staates, in dem die Investition getttigt
wird, oder auf andere Weise sichergestellt ist und

b) wenn die Investition zu einer Steigerung der volkswirtschaftlichen Produk-
tivittt im Allgemeinen beitrtgt und die Verwirklichung des Binnenmarkts
fçrdert.

2. Sie darf weder Beteiligungen an Unternehmen erwerben noch Verantwortung
bei deren Geschtftsfshrung sbernehmen, es sei denn, dass dies fsr die Wahr-
nehmung ihrer Rechte erforderlich ist, um die Rsckzahlung der von ihr aus-
geliehenen Mittel zu sichern.
Wenn die Durchfshrung der Vorhaben nach Artikel 309 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union dies erfordert, legt der Verwaltungsrat
jedoch im Rahmen der vom Rat der Gouverneure nach Artikel 7 Absatz 3
Buchstabe b festgelegten Grundsttze mit qualifizierter Mehrheit die Bedingun-
gen und Einzelheiten fsr eine Beteiligung am Kapital eines Handelsunterneh-
mens – in der Regel als Ergtnzung eines Darlehens oder einer Bsrgschaft – fest,
soweit dies fsr die Finanzierung einer Investition oder eines Programms erfor-
derlich ist.

3. Sie kann ihre Forderungen auf dem Kapitalmarkt abtreten und von ihren Dar-
lehensnehmern die Ausgabe von Schuldverschreibungen oder anderen Wert-
papieren verlangen.

4. Weder die Bank noch die Mitgliedstaaten dsrfen Bedingungen vorschreiben,
nach denen Betrtge aus ihren Darlehen in einem bestimmten Mitgliedstaat aus-
gegeben werden msssen.

5. Sie kann die Gewthrung von Darlehen davon abhtngig machen, dass interna-
tionale Ausschreibungen stattfinden.
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6. Sie darf eine Investition weder finanzieren noch zu ihrer Finanzierung beitragen,
wenn der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sie getttigt werden soll, Ein-
spruch erhebt.

7. Ergtnzend zu ihren Darlehenstttigkeiten kann die Bank unter den vom Rat der
Gouverneure mit qualifizierter Mehrheit festgelegten Bedingungen und Einzel-
heiten und unter Einhaltung dieser Satzung technische Unterststzungsdienste
bereitstellen.

Artikel 19 (ex-Artikel 21)

(1) Jedes Unternehmen oder jede çffentlich- oder privatrechtliche Kçrperschaft
kann bei der Bank direkt einen Finanzierungsantrag einreichen. Dies kann auch
entweder sber die Kommission oder sber denjenigen Mitgliedstaat geschehen, in
dessen Hoheitsgebiet die Investition getttigt wird.
(2) Werden der Bank Antrtge sber die Kommission zugeleitet, so sind sie dem
Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Investition getttigt wird, zur Stellung-
nahme vorzulegen. Werden sie der Bank sber einen Staat zugeleitet, so sind sie der
Kommission zur Stellungnahme vorzulegen. Werden sie von einem Unternehmen
unmittelbar eingereicht, so sind sie dem betreffenden Mitgliedstaat und der Kom-
mission vorzulegen.
Die betreffenden Mitgliedstaaten und die Kommission haben eine Frist von zwei
Monaten zur Abgabe ihrer Stellungnahme. Ist diese Frist verstrichen, so kann die
Bank das betreffende Vorhaben als genehmigt betrachten.
(3) Der Verwaltungsrat beschließt sber die ihm vom Direktorium vorgelegten Fi-
nanzierungsgeschtfte.
(4) Das Direktorium prsft, ob die ihm vorgelegten Finanzierungsgeschtfte dieser
Satzung, insbesondere der Artikel 16 und 18, entsprechen. Spricht sich das Direk-
torium fsr die Gewthrung der Finanzierung aus, so legt es den entsprechenden
Vorschlag dem Verwaltungsrat vor; es kann seine positive Stellungnahme von Vo-
raussetzungen abhtngig machen, die es als wesentlich erachtet. Spricht sich das
Direktorium gegen die Gewthrung der Finanzierung aus, so unterbreitet es die
Unterlagen mit seiner Stellungnahme dem Verwaltungsrat.
(5) Bei einer negativen Stellungnahme des Direktoriums kann der Verwaltungsrat
die Finanzierung nur einstimmig gewthren.
(6) Bei einer negativen Stellungnahme der Kommission kann der Verwaltungsrat
die Finanzierung nur einstimmig gewthren; bei dieser Abstimmung enthtlt sich das
von der Kommission benannte Mitglied des Verwaltungsrats der Stimme.
(7) Bei einer negativen Stellungnahme des Direktoriums und der Kommission darf
der Verwaltungsrat die Finanzierung nicht gewthren.
(8) Ist eine Umstrukturierung eines mit genehmigten Investitionen im Zusammen-
hang stehenden Finanzierungsgeschtfts zum Schutz der Rechte und Interessen der
Bank gerechtfertigt, so ergreift das Direktorium unverzsglich die Dringlichkeits-
maßnahmen, die es fsr erforderlich htlt, wobei es dem Verwaltungsrat unverzsglich
Bericht zu erstatten hat.
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Artikel 20 (ex-Artikel 22)

(1) Die Bank nimmt die zur Durchfshrung ihrer Aufgaben erforderlichen Anleihen
auf den Kapitalmtrkten auf.
(2) Die Bank kann auf den Kapitalmtrkten der Mitgliedstaaten Anleihen nach den
dort geltenden Rechtsvorschriften aufnehmen.
Die zusttndigen Stellen eines Mitgliedstaats, fsr den eine Ausnahmeregelung nach
Artikel 139 Absatz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
gilt, kçnnen dies nur dann ablehnen, wenn auf dem Kapitalmarkt dieses Staates
ernstliche Stçrungen zu befsrchten sind.

Artikel 21 (ex-Artikel 23)

(1) Die Bank kann die verfsgbaren Mittel, die sie nicht unmittelbar zur Erfsllung
ihrer Verpflichtungen bençtigt, in folgender Weise verwenden:
a) Sie kann Anlagen auf den Geldmtrkten vornehmen;
b) vorbehaltlich des Artikels 18 Absatz 2 kann sie Wertpapiere kaufen oder ver-

kaufen;
c) sie kann alle sonstigen in ihren Aufgabenbereich fallenden Finanzgeschtfte vor-

nehmen.
(2) Unbeschadet des Artikels 23 befasst sich die Bank bei der Handhabung ihrer
Anlagen nur mit solchen Devisenarbitragen, die fsr die Durchfshrung ihrer Dar-
lehensvertrtge oder die Erfsllung ihrer Verpflichtungen aus den von ihr aufgenom-
menen Anleihen oder gewthrten Bsrgschaften unmittelbar erforderlich sind.
(3) Auf den in diesem Artikel genannten Gebieten handelt die Bank im Einver-
nehmen mit den zusttndigen Behçrden oder der nationalen Zentralbank des be-
treffenden Mitgliedstaats.

Artikel 22 (ex-Artikel 24)

(1) Es wird schrittweise ein Reservefonds bis zum Hçchstbetrag von 10 v.H. des
gezeichneten Kapitals gebildet. Der Verwaltungsrat kann die Bildung zusttzlicher
Rscklagen beschließen, wenn die Verbindlichkeiten der Bank es rechtfertigen.
Solange der Reservefonds noch nicht in voller Hçhe gebildet ist, sind an ihn ab-
zufshren:
a) die Zinsertrtge der Darlehen, welche die Bank aus den nach Artikel 5 von den

Mitgliedstaaten einzuzahlenden Betrtgen gewthrt hat,
b) die Zinsertrtge der Darlehen, welche die Bank aus den Rsckzahlungen der unter

Buchstabe a bezeichneten Darlehen gewthrt hat,
soweit diese Zinsertrtge nicht zur Erfsllung der Verpflichtungen und zur Deckung
der Kosten der Bank bençtigt werden.
(2) Die Mittel des Reservefonds sind so anzulegen, dass sie jederzeit entsprechend
dem Zweck des Fonds eingesetzt werden kçnnen.
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Artikel 23 (ex-Artikel 25)

(1) Die Bank ist jederzeit ermtchtigt, ihre Guthaben in die Wthrung eines Mit-
gliedstaats, dessen Wthrung nicht der Euro ist, zu transferieren, um die Geschtfte
durchzufshren, die der ihr in Artikel 309 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union und in Artikel 21 dieser Satzung gestellten Aufgabe entspre-
chen. Besitzt die Bank flsssige oder verfsgbare Mittel in der von ihr bençtigten
Wthrung, so vermeidet sie, soweit mçglich, derartige Transferierungen.
(2) Die Bank kann ihre Guthaben in der Wthrung eines Mitgliedstaats, dessen
Wthrung nicht der Euro ist, nur mit dessen Zustimmung in die Wthrung dritter
Ltnder konvertieren.
(3) Die Bank kann sber die eingezahlten Kapitalbetrtge sowie sber die auf dritten
Mtrkten aufgenommenen Devisen frei verfsgen.
(4) Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, den Schuldnern der Bank die erforder-
lichen Devisenbetrtge zur Rsckzahlung von Kapital sowie zur Zahlung von Zinsen
fsr Darlehen und Provisionen fsr Bsrgschaften zur Verfsgung zu stellen, welche
die Bank fsr Investitionen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten gewthrt hat.

Artikel 24 (ex-Artikel 26)

Kommt ein Mitgliedstaat seinen Mitgliedspflichten aus dieser Satzung, insbesondere
der Pflicht zur Einzahlung seines Anteils oder zur Bedienung in Anspruch genom-
mener Darlehen nicht nach, so kann die Gewthrung von Darlehen oder Bsrg-
schaften an diesen Staat oder seine Angehçrigen durch eine mit qualifizierter Mehr-
heit gefasste Entscheidung des Rates der Gouverneure ausgesetzt werden.
Diese Entscheidung befreit den Mitgliedstaat oder seine Angehçrigen nicht von
ihren Verpflichtungen gegensber der Bank.

Artikel 25 (ex-Artikel 27)

(1) Entscheidet der Rat der Gouverneure, dass die Tttigkeit der Bank einzustellen
ist, so wird der gesamte Geschtftsbetrieb unverzsglich beendet; ausgenommen sind
lediglich Amtshandlungen, die zur ordnungsmtßigen Verwertung, Sicherstellung
und Erhaltung der Vermçgenswerte sowie zur Regelung der Verbindlichkeiten
notwendig sind.
(2) Im Falle der Liquidation bestellt der Rat der Gouverneure die Liquidatoren und
erteilt ihnen Weisungen zur Durchfshrung der Liquidation. Er achtet auf die Wah-
rung der Rechte der Mitglieder des Personals.

Artikel 26 (ex-Artikel 28)

(1) Die Bank besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und Ge-
schtftsfthigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt
wird; sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermçgen erwerben
und vertußern sowie vor Gericht stehen.
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(2) Das Vermçgen der Bank kann in keiner Form beschlagnahmt oder enteignet
werden.

Artikel 27 (ex-Artikel 29)

wber Rechtsstreitigkeiten zwischen der Bank einerseits und ihren Gltubigern, Kre-
ditnehmern oder dritten Personen andererseits entscheiden die zusttndigen Gerich-
te der einzelnen Staaten vorbehaltlich der Zusttndigkeiten, die dem Gerichtshof der
Europtischen Union zuerkannt sind. Die Bank kann in einem Vertrag ein Schieds-
verfahren vorsehen.
Die Bank begrsndet in jedem Mitgliedstaat einen Gerichtsstand der Niederlassung.
Sie kann in Vertrtgen einen besonderen Gerichtsstand bestimmen.
Das Vermçgen und die Guthaben der Bank kçnnen nur auf gerichtliche Anord-
nung beschlagnahmt oder der Zwangsvollstreckung unterworfen werden.

Artikel 28 (ex-Artikel 30)

(1) Der Rat der Gouverneure kann einstimmig entscheiden, Tochtergesellschaften
oder andere Rechtstrtger mit eigener Rechtspersçnlichkeit und finanzieller Auto-
nomie zu errichten.
(2) Der Rat der Gouverneure entscheidet einstimmig sber die Satzung der Ein-
richtungen nach Absatz 1. In dieser Satzung werden insbesondere Ziele, Aufbau,
Kapital, Mitgliedschaft, Sitz, finanzielle Mittel, Interventionsmçglichkeiten, Prs-
fungsverfahren sowie die Beziehungen zwischen den Einrichtungen und den Or-
ganen der Bank festgelegt.
(3) Die Bank ist berechtigt, sich an der Verwaltung dieser Einrichtungen zu betei-
ligen und zum gezeichneten Kapital dieser Einrichtungen bis zur Hçhe des vom
Rat der Gouverneure einstimmig festgelegten Betrags beizutragen.
(4) Das Protokoll sber die Vorrechte und Befreiungen der Europtischen Union gilt
fsr die Einrichtungen nach Absatz 1, soweit sie unter das Unionsrecht fallen, die
Mitglieder ihrer Organe in Aussbung ihrer einschltgigen Aufgaben und ihr Personal
in dem gleichen Maße und unter denselben Bedingungen wie fsr die Bank.
Dividenden, Kapitalertrtge oder andere Einkommen aus diesen Einrichtungen, auf
die die Mitglieder mit Ausnahme der Europtischen Union und der Bank Anspruch
haben, unterliegen indessen den einschltgigen Steuerbestimmungen.
(5) Der Gerichtshof der Europtischen Union ist innerhalb der im Folgenden fest-
gelegten Grenzen fsr Streitftlle zusttndig, die Maßnahmen der Organe einer dem
Unionsrecht unterliegenden Einrichtung betreffen. Klagen gegen derartige Maß-
nahmen kçnnen von jedem Mitglied einer solchen Einrichtung in dieser Eigen-
schaft oder von den Mitgliedstaaten nach Artikel 263 des Vertrags sber die Arbeits-
weise der Europtischen Union erhoben werden.
(6) Der Rat der Gouverneure kann einstimmig entscheiden, dass das Personal von
dem Unionsrecht unterliegenden Einrichtungen unter Einhaltung der jeweiligen
internen Verfahren Zugang zu gemeinsam mit der Bank gefshrten Systemen erhtlt.
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Protokoll (Nr. 6)

hber die Festlegung der Sitze der Organe
und bestimmter Einrichtungen, sonstiger Stellen
und Dienststellen der Europiischen Union
Die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten –
GestRtzt auf Artikel 341 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union, und Artikel 189 des Vertrags zur Grsndung der Europtischen Atom-
gemeinschaft,
eingedenk und in BestPtigung des Beschlusses vom 8. April 1965, jedoch unbe-
schadet der Beschlssse sber den Sitz ksnftiger Organe, Einrichtungen, sonstiger
Stellen und Dienststellen –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union, dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
und dem Vertrag zur Grsndung der Europtischen Atomgemeinschaft beigefsgt
sind:

Einziger Artikel

a) Das Europtische Parlament hat seinen Sitz in Straßburg; dort finden die 12 mo-
natlichen Plenartagungen einschließlich der Haushaltstagung statt. Zusttzliche
Plenartagungen finden in Brsssel statt. Die Ausschssse des Europtischen Par-
laments treten in Brsssel zusammen. Das Generalsekretariat des Europtischen
Parlaments und dessen Dienststellen verbleiben in Luxemburg.

b) Der Rat hat seinen Sitz in Brsssel. In den Monaten April, Juni und Oktober htlt
der Rat seine Tagungen in Luxemburg ab.

c) Die Kommission hat ihren Sitz in Brsssel. Die in den Artikeln 7, 8 und 9 des
Beschlusses vom 8. April 1965 aufgefshrten Dienststellen sind in Luxemburg
untergebracht.

d) Der Gerichtshof der Europtischen Union hat seinen Sitz in Luxemburg.
e) Der Rechnungshof hat seinen Sitz in Luxemburg.
f) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seinen Sitz in Brsssel.
g) Der Ausschuss der Regionen hat seinen Sitz in Brsssel.
h) Die Europtische Investitionsbank hat ihren Sitz in Luxemburg.
i) Die Europtische Zentralbank hat ihren Sitz in Frankfurt.
j) Das Europtische Polizeiamt (Europol) hat seinen Sitz in Den Haag.
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Protokoll (Nr. 7)

hber die Vorrechte und Befreiungen der
Europiischen Union
Die Hohen Vertragsparteien,
in der ErwPgung, dass die Europtische Union und die Europtische Atomgemein-
schaft nach Artikel 343 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
und Artikel 191 des Vertrags zur Grsndung der Europtischen Atomgemeinschaft
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfsllung ihrer Aufgabe erforderlichen
Vorrechte und Befreiungen genießen,
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union, dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
und dem Vertrag zur Grsndung der Europtischen Atomgemeinschaft beigefsgt
sind:

Kapitel I Vermçgensgegenstinde, Liegenschaften, Guthaben
und Geschifte der Europiischen Union

Artikel 1

Die Rtumlichkeiten und Gebtude der Union sind unverletzlich. Sie dsrfen nicht
durchsucht, beschlagnahmt, eingezogen oder enteignet werden. Die Vermçgens-
gegensttnde und Guthaben der Union dsrfen ohne Ermtchtigung des Gerichtshofs
nicht Gegenstand von Zwangsmaßnahmen der Verwaltungsbehçrden oder Gerich-
te sein.

Artikel 2

Die Archive der Union sind unverletzlich.

Artikel 3

Die Union, ihre Guthaben, Einksnfte und sonstigen Vermçgensgegensttnde sind
von jeder direkten Steuer befreit.
Die Regierungen der Mitgliedstaaten treffen in allen Ftllen, in denen es ihnen
mçglich ist, geeignete Maßnahmen fsr den Erlass oder die Erstattung des Betrages
der indirekten Steuern und Verkaufsabgaben, die in den Preisen fsr bewegliche
oder unbewegliche Gster inbegriffen sind, wenn die Union fsr ihren Dienstbedarf
grçßere Einktufe tttigt, bei denen derartige Steuern und Abgaben im Preis ent-
halten sind. Die Durchfshrung dieser Maßnahmen darf jedoch den Wettbewerb
innerhalb der Union nicht verftlschen.
Von den Abgaben, die lediglich die Vergstung fsr Leistungen gemeinnstziger Ver-
sorgungsbetriebe darstellen, wird keine Befreiung gewthrt.

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 266/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

266

Protokoll (Nr. 7)



Artikel 4

Die Union ist von allen Zçllen sowie Ein- und Ausfuhrverboten und -beschrtn-
kungen bezsglich der zu ihrem Dienstgebrauch bestimmten Gegensttnde befreit;
die in dieser Weise eingefshrten Gegensttnde dsrfen im Hoheitsgebiet des Staates,
in das sie eingefshrt worden sind, weder entgeltlich noch unentgeltlich vertußert
werden, es sei denn zu Bedingungen, welche die Regierung dieses Staates geneh-
migt.
Der Union steht ferner fsr ihre Verçffentlichungen Befreiung von Zçllen sowie
Ein- und Ausfuhrverboten und -beschrtnkungen zu.

Kapitel II Nachrichtenhbermittlung und Ausweise

Artikel 5 (ex-Artikel 6)

Den Organen der Union steht fsr ihre amtliche Nachrichtensbermittlung und die
wbermittlung aller ihrer Schriftstscke im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats die
gleiche Behandlung wie den diplomatischen Vertretungen zu.
Der amtliche Schriftverkehr und die sonstige amtliche Nachrichtensbermittlung
der Organe der Union unterliegen nicht der Zensur.

Artikel 6 (ex-Artikel 7)

Die Prtsidenten der Organe der Union kçnnen den Mitgliedern und Bediensteten
dieser Organe Ausweise ausstellen, deren Form vom Rat mit einfacher Mehrheit
bestimmt wird und die von den Behçrden der Mitgliedstaaten als gsltige Reise-
ausweise anerkannt werden. Diese Ausweise werden den Beamten und sonstigen
Bediensteten nach Maßgabe des Statuts der Beamten und der Beschtftigungsbedin-
gungen fsr die sonstigen Bediensteten der Union ausgestellt.
Die Kommission kann Abkommen zur Anerkennung dieser Ausweise als im Ho-
heitsgebiet dritter Ltnder gsltige Reiseausweise schließen.

Kapitel III Mitglieder des Europiischen Parlaments

Artikel 7 (ex-Artikel 8)

Die Reise der Mitglieder des Europtischen Parlaments zum und vom Tagungsort
des Europtischen Parlaments unterliegt keinen verwaltungsmtßigen oder sonstigen
Beschrtnkungen.
Die Mitglieder des Europtischen Parlaments erhalten bei der Zollabfertigung und
Devisenkontrolle
a) seitens ihrer eigenen Regierung dieselben Erleichterungen wie hohe Beamte, die

sich in offiziellem Auftrag vorsbergehend ins Ausland begeben;
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b) seitens der Regierungen der anderen Mitgliedstaaten dieselben Erleichterungen
wie ausltndische Regierungsvertreter mit vorsbergehendem offiziellem Auftrag.

Artikel 8 (ex-Artikel 9)

Wegen einer in Aussbung ihres Amtes erfolgten oußerung oder Abstimmung dsr-
fen Mitglieder des Europtischen Parlaments weder in ein Ermittlungsverfahren ver-
wickelt noch festgenommen oder verfolgt werden.

Artikel 9 (ex-Artikel 10)

Wthrend der Dauer der Sitzungsperiode des Europtischen Parlaments
a) steht seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die den Par-

lamentsmitgliedern zuerkannte Unverletzlichkeit zu,
b) kçnnen seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats weder

festgehalten noch gerichtlich verfolgt werden.
Die Unverletzlichkeit besteht auch wthrend der Reise zum und vom Tagungsort
des Europtischen Parlaments.
Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Unverletzlichkeit nicht geltend gemacht
werden; sie steht auch nicht der Befugnis des Europtischen Parlaments entgegen,
die Unverletzlichkeit eines seiner Mitglieder aufzuheben.

Kapitel IV Vertreter der Mitgliedstaaten, die an den Arbeiten
der Organe der Europiischen Union teilnehmen

Artikel 10 (ex-Artikel 11)

Den Vertretern der Mitgliedstaaten, die an den Arbeiten der Organe der Union
teilnehmen, sowie ihren Beratern und Sachversttndigen stehen wthrend der Aus-
sbung ihrer Tttigkeit und auf der Reise zum und vom Tagungsort die sblichen
Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen zu.
Dies gilt auch fsr die Mitglieder der beratenden Organe der Union.

Kapitel V Beamte und sonstige Bedienstete der Europiischen
Union

Artikel 11 (ex-Artikel 12)

Den Beamten und sonstigen Bediensteten der Union stehen im Hoheitsgebiet jedes
Mitgliedstaats ohne Rscksicht auf ihre Staatsangehçrigkeit folgende Vorrechte und
Befreiungen zu:
a) Befreiung von der Gerichtsbarkeit bezsglich der von ihnen in amtlicher Eigen-

schaft vorgenommenen Handlungen, einschließlich ihrer msndlichen und
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schriftlichen oußerungen, jedoch vorbehaltlich der Anwendung der Bestim-
mungen der Vertrtge sber die Vorschriften betreffend die Haftung der Beamten
und sonstigen Bediensteten gegensber der Union und sber die Zusttndigkeit des
Gerichtshofs der Europtischen Union fsr Streitsachen zwischen der Union und
ihren Beamten sowie sonstigen Bediensteten. Diese Befreiung gilt auch nach
Beendigung ihrer Amtstttigkeit;

b) Befreiung von Einwanderungsbeschrtnkungen und von der Meldepflicht fsr
Ausltnder; das Gleiche gilt fsr ihre Ehegatten und die von ihnen unterhaltenen
Familienmitglieder;

c) die den Beamten der internationalen Organisationen sblicherweise gewthrten
Erleichterungen auf dem Gebiet der Vorschriften des Wthrungs- und Devisen-
rechts;

d) das Recht, ihre Wohnungseinrichtung und ihre persçnlichen Gebrauchsgegen-
sttnde bei Antritt ihres Dienstes in das in Frage stehende Land zollfrei einzufsh-
ren und bei Beendigung ihrer Amtstttigkeit in diesem Land ihre Wohnungs-
einrichtung und ihre persçnlichen Gebrauchsgegensttnde zollfrei wieder
auszufshren, vorbehaltlich der Bedingungen, welche die Regierung des Landes,
in dem dieses Recht ausgesbt wird, in dem einen und anderen Fall fsr erfor-
derlich erachtet;

e) das Recht, das zu ihrem eigenen Gebrauch bestimmte Kraftfahrzeug, sofern es im
Land ihres letzten sttndigen Aufenthalts oder in dem Land, dem sie angehçren,
zu den auf dem Binnenmarkt dieses Landes geltenden Bedingungen erworben
worden ist, zollfrei einzufshren und es zollfrei wieder auszufshren, vorbehaltlich
der Bedingungen, welche die Regierung des in Frage stehenden Landes in dem
einen und anderen Fall fsr erforderlich erachtet.

Artikel 12 (ex-Artikel 13)

Von denGehtltern, Lçhnen und anderenBezsgen,welche dieUnion ihrenBeamten
und sonstigen Bediensteten zahlt, wird zugunsten der Union eine Steuer gemtß den
Bestimmungen und dem Verfahren erhoben, die vom Europtischen Parlament und
vom Rat durch Verordnungen gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
und nach Anhçrung der betroffenen Organe festgelegt werden.
Die Beamten und sonstigen Bediensteten sind von innerstaatlichen Steuern auf die
von der Union gezahlten Gehtlter, Lçhne und Bezsge befreit.

Artikel 13 (ex-Artikel 14)

Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Union, die sich lediglich zur Aus-
sbung einer Amtstttigkeit im Dienst der Union im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats als des Staates niederlassen, in dem sie zur Zeit des Dienstantritts bei
der Union ihren steuerlichen Wohnsitz haben, werden in den beiden genannten
Staaten fsr die Erhebung der Einkommen-, Vermçgen- und Erbschaftsteuer sowie
fsr die Anwendung der zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen den
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Mitgliedstaaten der Union geschlossenen Abkommen so behandelt, als httten sie
ihren frsheren Wohnsitz beibehalten, sofern sich dieser in einem Mitgliedstaat der
Union befindet. Dies gilt auch fsr den Ehegatten, soweit dieser keine eigene Be-
rufstttigkeit aussbt, sowie fsr die Kinder, die unter der Aufsicht der in diesem
Artikel bezeichneten Personen stehen und von ihnen unterhalten werden.
Das im Hoheitsgebiet des Aufenthaltsstaats befindliche bewegliche Vermçgen der in
Absatz 1 bezeichneten Personen ist in diesem Staat von der Erbschaftsteuer befreit;
fsr die Veranlagung dieser Steuer wird es vorbehaltlich der Rechte dritter Ltnder
und der etwaigen Anwendung internationaler Abkommen sber die Doppelbesteue-
rung als in dem Staat des steuerlichen Wohnsitzes befindlich betrachtet.
Ein lediglich zur Aussbung einer Amtstttigkeit im Dienste anderer internationaler
Organisationen begrsndeter Wohnsitz bleibt bei der Anwendung dieses Artikels
unberscksichtigt.

Artikel 14 (ex-Artikel 15)

Das Europtische Parlament und der Rat legen durch Verordnungen gemtß dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach Anhçrung der betroffenen Organe das
System der Sozialleistungen fsr die Beamten und sonstigen Bediensteten der Union
fest.

Artikel 15 (ex-Artikel 16)

Das Europtische Parlament und der Rat bestimmen durch Verordnungen gemtß
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach Anhçrung der anderen betroffenen
Organe die Gruppen von Beamten und sonstigen Bediensteten der Union, auf
welche die Artikel 11, 12 Absatz 2 und Artikel 13 ganz oder teilweise Anwendung
finden.
Namen, Dienstrang und -stellung sowie Anschrift der Beamten und sonstigen Be-
diensteten dieser Gruppen werden den Regierungen der Mitgliedstaaten in regel-
mtßigen Zeitabsttnden mitgeteilt.

Kapitel VI Vorrechte und Befreiungen der Vertretungen dritter
Linder, die bei der Europiischen Union beglaubigt sind

Artikel 16 (ex-Artikel 17)

Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der Union befindet, ge-
wthrt den bei der Union beglaubigten Vertretungen dritter Ltnder die sblichen
diplomatischen Vorrechte und Befreiungen.
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Kapitel VII Allgemeine Bestimmungen

Artikel 17 (ex-Artikel 18)

Die Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen werden den Beamten und sons-
tigen Bediensteten der Union ausschließlich im Interesse der Union gewthrt.
Jedes Organ der Union hat die Befreiung eines Beamten oder sonstigen Bediens-
teten in allen Ftllen aufzuheben, in denen dies nach seiner Auffassung den Inte-
ressen der Union nicht zuwiderltuft.

Artikel 18 (ex-Artikel 19)

Bei der Anwendung dieses Protokolls handeln die Organe der Union und die ver-
antwortlichen Behçrden der beteiligten Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einver-
nehmen.

Artikel 19 (ex-Artikel 20)

Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 finden auf die Mitglieder der Kommission
Anwendung.

Artikel 20 (ex-Artikel 21)

Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 finden auf die Richter, die Generalanwtlte, die
Kanzler und die Hilfsberichterstatter des Gerichtshofs der Europtischen Union An-
wendung; die Bestimmungen des Artikels 3 des Protokolls sber die Satzung des
Gerichtshofs der Europtischen Union betreffend die Befreiung der Richter und
Generalanwtlte von der Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unbershrt.

Artikel 21 (ex-Artikel 22)

Dieses Protokoll gilt auch fsr die Europtische Investitionsbank, die Mitglieder ihrer
Organe, ihr Personal und die Vertreter der Mitgliedstaaten, die an ihren Arbeiten
teilnehmen; die Bestimmungen des Protokolls sber die Satzung der Bank bleiben
hiervon unbershrt.
Die Europtische Investitionsbank ist außerdem von allen Steuern und sonstigen
Abgaben anltsslich der Erhçhungen ihres Kapitals sowie von den verschiedenen
Fçrmlichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat, ver-
bunden sind. Desgleichen werden bei ihrer etwaigen Auflçsung und Liquidation
keine Abgaben erhoben. Ferner unterliegt die Tttigkeit der Bank und ihrer Organe,
soweit sie nach Maßgabe der Satzung ausgesbt wird, nicht der Umsatzsteuer.

Artikel 22 (ex-Artikel 23)

Dieses Protokoll gilt auch fsr die Europtische Zentralbank, die Mitglieder ihrer
Beschlussorgane und ihre Bediensteten; die Bestimmungen des Protokolls sber die
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Satzung des Europtischen Systems der Zentralbanken und der Europtischen Zen-
tralbank bleiben hiervon unbershrt.
Die Europtische Zentralbank ist außerdem von allen Steuern und sonstigen Ab-
gaben anltsslich der Erhçhungen ihres Kapitals sowie von den verschiedenen Fçrm-
lichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat, verbunden
sind. Ferner unterliegt die Tttigkeit der Bank und ihrer Beschlussorgane, soweit sie
nach Maßgabe der Satzung des Europtischen Systems der Zentralbanken und der
Europtischen Zentralbank ausgesbt wird, nicht der Umsatzsteuer.

Protokoll (Nr. 8)

zu Artikel 6 Absatz 2
des Vertrags hber die Europiische Union
hber den Beitritt der Union zur Europiischen
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten
Die Hohen Vertragsparteien
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 1

In der wbereinkunft sber den Beitritt der Union zur Europtischen Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (im Folgenden »Europtische
Konvention«) nach Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags sber die Europtische Union
wird dafsr Sorge getragen, dass die besonderen Merkmale der Union und des Uni-
onsrechts erhalten bleiben, insbesondere in Bezug auf
a) die besondere Regelung fsr eine etwaige Beteiligung der Union an den Kon-

trollgremien der Europtischen Konvention;
b) die nçtigen Mechanismen, um sicherzustellen, dass Beschwerden von Nichtmit-

gliedstaaten und Individualbeschwerden den Mitgliedstaaten und/oder gegebe-
nenfalls der Union ordnungsgemtß sbermittelt werden.

Artikel 2

In der wbereinkunft nach Artikel 1 wird sichergestellt, dass der Beitritt der Union
die Zusttndigkeiten der Union und die Befugnisse ihrer Organe unbershrt ltsst. Es
wird sichergestellt, dass die Bestimmungen der wbereinkunft die besondere Situa-
tion der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Europtische Konvention unbershrt lassen,
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insbesondere in Bezug auf ihre Protokolle, auf Maßnahmen, die von den Mitglied-
staaten in Abweichung von der Europtischen Konvention nach deren Artikel 15
getroffen werden, und auf Vorbehalte, die die Mitgliedstaaten gegen die Europt-
ische Konvention nach deren Artikel 57 anbringen.

Artikel 3

Keine der Bestimmungen der wbereinkunft nach Artikel 1 bershrt Artikel 344 des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.

Protokoll (Nr. 9)

hber den Beschluss des Rates hber die Anwendung des
Artikels 16 Absatz 4 des Vertrags hber die Europiische
Union und des Artikels 238 Absatz 2 des Vertrags hber
die Arbeitsweise der Europiischen Union zwischen dem
1. November 2014 und dem 31. Mirz 2017 einerseits
und ab dem 1. April 2017 andererseits
Die Hohen Vertragsparteien –
unter BerRcksichtigung der Tatsache, dass es zum Zeitpunkt der Billigung des
Vertrags von Lissabon von grundlegender Bedeutung war, dass eine Einigung sber
den Beschluss des Rates sber die Anwendung des Artikels 16 Absatz 4 des Vertrags
sber die Europtische Union und des Artikels 238 Absatz 2 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union zwischen dem 1. November 2014 und dem
31. Mtrz 2017 einerseits und ab dem 1. April 2017 andererseits (im Folgenden
»Beschluss«) zustande kommt –
sind sber folgende Bestimmung Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die Eu-
roptische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
beigefsgt ist:

Einziger Artikel

Bevor der Rat einen Entwurf prsft, der entweder darauf abzielt, den Beschluss oder
eine seiner Bestimmungen zu tndern oder aufzuheben, oder aber darauf abzielt,
eine mittelbare onderung seines Geltungsbereichs oder seiner Bedeutung zu
bewirken, indem ein anderer Rechtsakt der Union getndert wird, fshrt der
Europtische Rat eine vorltufige Beratung sber diesen Entwurf durch, wobei er
gemtß Artikel 15 Absatz 4 des Vertrags sber die Europtische Union im Konsens
handelt.
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Protokoll (Nr. 10)

hber die stindige strukturierte Zusammenarbeit
nach Artikel 42 des Vertrags hber die Europiische Union

Die Hohen Vertragsparteien –
gestRtzt auf Artikel 42 Absatz 6 und Artikel 46 des Vertrags sber die Europtische
Union,
eingedenk dessen, dass die Union eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
verfolgt, die auf der Erreichung einer immer sttrkeren Konvergenz des Handelns
der Mitgliedstaaten beruht,
eingedenk dessen, dass die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik in-
tegraler Bestandteil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ist, dass sie der
Union eine auf zivile und milittrische Mittel geststzte Fthigkeit zu Operationen
sichert, dass die Union hierauf bei Missionen nach Artikel 43 des Vertrags sber die
Europtische Union außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhstung
und Sttrkung der internationalen Sicherheit nach den Grundsttzen der Charta der
Vereinten Nationen zursckgreifen kann und dass diese Aufgaben dank der von den
Mitgliedstaaten nach dem Grundsatz der »nur einmal einsetzbaren Streitkrtfte« be-
reitgestellten milittrischen Fthigkeiten erfsllt werden,
eingedenk dessen, dass die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der
Union den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik be-
stimmter Mitgliedstaaten unbershrt ltsst,
eingedenk dessen, dass die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der
Union die aus dem Nordatlantikvertrag erwachsenden Verpflichtungen der Mit-
gliedstaaten achtet, die ihre gemeinsame Verteidigung als durch die Nordatlantik-
vertrags-Organisation verwirklicht betrachten, die das Fundament der kollektiven
Verteidigung ihrer Mitglieder bleibt, und dass sie mit der in jenem Rahmen fest-
gelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik vereinbar ist,
in der Qberzeugung, dass eine maßgeblichere Rolle der Union im Bereich von
Sicherheit und Verteidigung im Einklang mit den so genannten Berlin-plus-Ver-
einbarungen zur Vitalittt eines erneuerten Atlantischen Bsndnisses beitragen wird,
fest entschlossen, dass die Union in der Lage sein muss, die ihr im Rahmen der
Staatengemeinschaft obliegenden Verantwortungen in vollem Umfang wahrzuneh-
men,
in der Erkenntnis, dass die Organisation der Vereinten Nationen die Union fsr
die Durchfshrung dringender Missionen nach den Kapiteln VI und VII der Charta
der Vereinten Nationen um Unterststzung ersuchen kann,
in der Erkenntnis, dass die Sttrkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik
von den Mitgliedstaaten Anstrengungen im Bereich der Fthigkeiten erfordern wird,
in dem Bewusstsein, dass der Eintritt in eine neue Phase der Entwicklung der
Europtischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik von den Mitgliedstaaten, die
dazu bereit sind, entschiedene Anstrengungen erfordert,

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 274/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

274

Protokoll (Nr. 10)



eingedenk der Bedeutung, die der umfassenden Beteiligung des Hohen Vertreters
der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik an den Arbeiten im Rahmen der
Sttndigen Strukturierten Zusammenarbeit zukommt –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 1

An der Sttndigen Strukturierten Zusammenarbeit nach Artikel 42 Absatz 6 des Ver-
trags sber die Europtische Union kann jeder Mitgliedstaat teilnehmen, der sich ab
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon verpflichtet,
a) seine Verteidigungsfthigkeiten durch Ausbau seiner nationalen Beitrtge und ge-

gebenenfalls durch Beteiligung an multinationalen Streitkrtften, an den wich-
tigsten europtischen Ausrsstungsprogrammen und an der Tttigkeit der Agentur
fsr die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfthigkeiten, Forschung, Beschaf-
fung und Rsstung (Europtische Verteidigungsagentur) intensiver zu entwickeln
und

b) spttestens 2010 sber die Fthigkeit zu verfsgen, entweder als nationales Kon-
tingent oder als Teil von multinationalen Truppenverbtnden bewaffnete Ein-
heiten bereitzustellen, die auf die in Aussicht genommenen Missionen ausgerich-
tet sind, taktisch als Gefechtsverband konzipiert sind, sber Unterststzung unter
anderem fsr Transport und Logistik verfsgen und fthig sind, innerhalb von 5 bis
30 Tagen Missionen nach Artikel 43 des Vertrags sber die Europtische Union
aufzunehmen, um insbesondere Ersuchen der Organisation der Vereinten Na-
tionen nachzukommen, und diese Missionen fsr eine Dauer von zuntchst 30
Tagen, die bis auf 120 Tage ausgedehnt werden kann, aufrechtzuerhalten.

Artikel 2

Die an der Sttndigen Strukturierten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaa-
ten verpflichten sich zwecks Erreichung der in Artikel 1 genannten Ziele zu
a) einer Zusammenarbeit ab dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zur Ver-

wirklichung der vereinbarten Ziele fsr die Hçhe der Investitionsausgaben fsr
Verteidigungsgster und zur regelmtßigen wberprsfung dieser Ziele im Lichte
des Sicherheitsumfelds und der internationalen Verantwortung der Union;

b) einer mçglichst weit gehenden Angleichung ihres Verteidigungsinstrumentari-
ums, indem sie insbesondere die Ermittlung des milittrischen Bedarfs harmoni-
sieren, ihre Verteidigungsmittel und -fthigkeiten gemeinsam nutzen und gege-
benenfalls spezialisieren sowie die Zusammenarbeit auf den Gebieten Ausbildung
und Logistik sttrken;

c) konkreten Maßnahmen zur Sttrkung der Verfsgbarkeit, der Interoperabilittt,
der Flexibilittt und der Verlegefthigkeit ihrer Truppen insbesondere, indem
sie gemeinsame Ziele fsr die Entsendung von Streitkrtften aufstellen und ge-
gebenenfalls ihre nationalen Beschlussfassungsverfahren sberprsfen;
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d) einer Zusammenarbeit mit dem Ziel, dass sie die erforderlichen Maßnahmen
ergreifen, um unter anderem durch multinationale Konzepte und unbeschadet
der sie betreffenden Verpflichtungen im Rahmen der Nordatlantikvertrags-Or-
ganisation die im Rahmen des »Mechanismus zur Entwicklung der Fthigkeiten«
festgestellten Lscken zu schließen;

e) einer eventuellen Mitwirkung an der Entwicklung gemeinsamer oder europti-
scher Programme fsr wichtige Gster im Rahmen der Europtischen Verteidi-
gungsagentur.

Artikel 3

Die Europtische Verteidigungsagentur trtgt zur regelmtßigen Beurteilung der Bei-
trtge der teilnehmenden Mitgliedstaaten zu den Fthigkeiten bei, insbesondere der
Beitrtge nach den unter anderem auf der Grundlage von Artikel 2 aufgestellten
Kriterien, und erstattet hiersber mindestens einmal jthrlich Bericht. Die Beurtei-
lung kann als Grundlage fsr die Empfehlungen sowie fsr die Beschlssse des Rates
dienen, die nach Artikel 46 des Vertrags sber die Europtische Union erlassen wer-
den.

Protokoll (Nr. 11)

zu Artikel 42 Absatz 2 des Vertrags hber die
Europiische Union
Die Hohen Vertragsparteien –
in Anbetracht der Notwendigkeit, den Artikel 42 Absatz 2 des Vertrags sber die
Europtische Union in vollem Umfang umzusetzen,
in Anbetracht der Tatsache, dass die Politik der Union nach Artikel 42 den be-
sonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mit-
gliedstaaten nicht bershrt, die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten, die ihre
gemeinsame Verteidigung in der NATO verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantik-
vertrag achtet und mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik vereinbar ist –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Die Europtische Union erarbeitet zusammen mit der Westeuroptischen Union
Regelungen fsr eine versttrkte Zusammenarbeit zwischen der Europtischen Union
und der Westeuroptischen Union.
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Protokoll (Nr. 12)

hber das Verfahren bei einem hbermißigen Defizit
Die Hohen Vertragsparteien –
in dem Wunsch, die Einzelheiten des in Artikel 126 des Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Union genannten Verfahrens bei einem sbermtßigen Defizit fest-
zulegen –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 1

Die in Artikel 126 Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union genannten Referenzwerte sind:
– 3 % fsr das Verhtltnis zwischen dem geplanten oder tatstchlichen çffentlichen

Defizit und dem Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen,
– 60 % fsr das Verhtltnis zwischen dem çffentlichen Schuldenstand und dem Brut-

toinlandsprodukt zu Marktpreisen.

Artikel 2

In Artikel 126 des genannten Vertrags und in diesem Protokoll bedeutet
– »çffentlich« zum Staat, d. h. zum Zentralstaat (Zentralregierung), zu regionalen

oder lokalen Gebietskçrperschaften oder Sozialversicherungseinrichtungen
gehçrig, mit Ausnahme von kommerziellen Transaktionen, im Sinne des
Europtischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;

– »Defizit« das Finanzierungsdefizit im Sinne des Europtischen Systems volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen;

– »Investitionen« die Brutto-Anlageinvestitionen im Sinne des Europtischen
Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;

– »Schuldenstand« den Brutto-Gesamtschuldenstand zum Nominalwert am Jahres-
ende nach Konsolidierung innerhalb und zwischen den einzelnen Bereichen des
Staatssektors im Sinne des ersten Gedankenstrichs.

Artikel 3

Um die Wirksamkeit des Verfahrens bei einem sbermtßigen Defizit zu gewthr-
leisten, sind die Regierungen der Mitgliedstaaten im Rahmen dieses Verfahrens fsr
die Defizite des Staatssektors im Sinne von Artikel 2 erster Gedankenstrich verant-
wortlich. Die Mitgliedstaaten gewthrleisten, dass die innerstaatlichen Verfahren im
Haushaltsbereich sie in die Lage versetzen, ihre sich aus den Vertrtgen ergebenden
Verpflichtungen in diesem Bereich zu erfsllen. Die Mitgliedstaaten msssen ihre
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geplanten und tatstchlichen Defizite und die Hçhe ihres Schuldenstands der Kom-
mission unverzsglich und regelmtßig mitteilen.

Artikel 4

Die zur Anwendung dieses Protokolls erforderlichen statistischen Daten werden
von der Kommission zur Verfsgung gestellt.

Protokoll (Nr. 13)

hber die Konvergenzkriterien
Die Hohen Vertragsparteien –
in dem Wunsch, die Konvergenzkriterien, welche die Union bei den Beschlsssen
nach Artikel 140 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union sber
die Aufhebung der Ausnahmeregelungen fsr die Mitgliedstaaten, fsr die eine Aus-
nahmeregelung gilt, leiten sollen, nther festzulegen –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 1

Das in Artikel 140 Absatz 1 erster Gedankenstrich des Vertrags sber die Arbeits-
weise der Europtischen Union genannte Kriterium der Preisstabilittt bedeutet, dass
ein Mitgliedstaat eine anhaltende Preisstabilittt und eine wthrend des letzten Jahres
vor der Prsfung gemessene durchschnittliche Inflationsrate aufweisen muss, die um
nicht mehr als 11/2 Prozentpunkte sber der Inflationsrate jener – hçchstens drei –
Mitgliedstaaten liegt, die auf dem Gebiet der Preisstabilittt das beste Ergebnis erzielt
haben. Die Inflation wird anhand des Verbraucherpreisindexes auf vergleichbarer
Grundlage unter Berscksichtigung der unterschiedlichen Definitionen in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten gemessen.

Artikel 2

Das in Artikel 140 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich des genannten Vertrags ge-
nannte Kriterium der Finanzlage der çffentlichen Hand bedeutet, dass zum Zeit-
punkt der Prsfung kein Beschluss des Rates nach Artikel 126 Absatz 6 des genann-
ten Vertrags vorliegt, wonach in dem betreffenden Mitgliedstaat ein sbermtßiges
Defizit besteht.

Artikel 3

Das in Artikel 140 Absatz 1 dritter Gedankenstrich des genannten Vertrags ge-
nannte Kriterium der Teilnahme am Wechselkursmechanismus des Europtischen

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 278/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

278

Protokoll (Nr. 13)



Wthrungssystems bedeutet, dass ein Mitgliedstaat die im Rahmen des Wechselkurs-
mechanismus des Europtischen Wthrungssystems vorgesehenen normalen Band-
breiten zumindest in den letzten zwei Jahren vor der Prsfung ohne starke Span-
nungen eingehalten haben muss. Insbesondere darf er den bilateralen Leitkurs seiner
Wthrung innerhalb des gleichen Zeitraums gegensber dem Euro nicht von sich aus
abgewertet haben.

Artikel 4

Das in Artikel 140 Absatz 1 vierter Gedankenstrich des genannten Vertrags genann-
te Kriterium der Konvergenz der Zinssttze bedeutet, dass im Verlauf von einem
Jahr vor der Prsfung in einem Mitgliedstaat der durchschnittliche langfristige
Nominalzinssatz um nicht mehr als 2 Prozentpunkte sber dem entsprechenden
Satz in jenen – hçchstens drei – Mitgliedstaaten liegt, die auf dem Gebiet der Preis-
stabilittt das beste Ergebnis erzielt haben. Die Zinssttze werden anhand langfristiger
Staatsschuldverschreibungen oder vergleichbarer Wertpapiere unter Berscksich-
tigung der unterschiedlichen Definitionen in den einzelnen Mitgliedstaaten ge-
messen.

Artikel 5

Die zur Anwendung dieses Protokolls erforderlichen statistischen Daten werden
von der Kommission zur Verfsgung gestellt.

Artikel 6

Der Rat erltsst auf Vorschlag der Kommission und nach Anhçrung des Europti-
schen Parlaments und der EZB sowie des Wirtschafts- und Finanzausschusses ein-
stimmig geeignete Vorschriften zur Festlegung der Einzelheiten der in Artikel 140
des genannten Vertrags genannten Konvergenzkriterien, die dann an die Stelle die-
ses Protokolls treten.

Protokoll (Nr. 14)

betreffend die Euro-Gruppe
Die Hohen Vertragsparteien –
in dem Wunsch, die Voraussetzungen fsr ein sttrkeres Wirtschaftswachstum in der
Europtischen Union zu verbessern und zu diesem Zwecke eine immer engere
Koordinierung der Wirtschaftspolitik im Euro-Wthrungsgebiet zu fçrdern,
in dem Bewusstsein, dass besondere Bestimmungen fsr einen versttrkten Dialog
zwischen den Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist, vorgesehen werden
msssen, bis der Euro zur Wthrung aller Mitgliedstaaten der Union geworden
ist –

279

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 279/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

Protokoll (Nr. 14)



sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 1

Die Minister der Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist, treten zu informel-
len Sitzungen zusammen. Diese Sitzungen werden bei Bedarf abgehalten, um Fra-
gen im Zusammenhang mit ihrer gemeinsamen spezifischen Verantwortung im
Bereich der einheitlichen Wthrung zu erçrtern. Die Kommission nimmt an
den Sitzungen teil. Die Europtische Zentralbank wird zu diesen Sitzungen einge-
laden, die von den Vertretern der fsr Finanzen zusttndigen Minister der Mitglied-
staaten, deren Wthrung der Euro ist, und der Kommission vorbereitet werden.

Artikel 2

Die Minister der Mitgliedstaaten, deren Wthrung der Euro ist, wthlen mit der
Mehrheit dieser Mitgliedstaaten einen Prtsidenten fsr zweieinhalb Jahre.

Protokoll (Nr. 15)

hber einige Bestimmungen betreffend das
Vereinigte Kçnigreich Großbritannien und Nordirland
Die Hohen Vertragsparteien –
in der Erkenntnis, dass das Vereinigte Kçnigreich nicht gezwungen oder ver-
pflichtet ist, ohne einen gesonderten diesbezsglichen Beschluss seiner Regierung
und seines Parlaments den Euro einzufshren,
angesichts der Tatsache, dass die Regierung des Vereinigten Kçnigreichs dem Rat
am 16. Oktober 1996 und am 30. Oktober 1997 notifiziert hat, dass sie nicht
beabsichtigt, an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Wthrungsunion teilzu-
nehmen,
in Anbetracht der Gepflogenheit der Regierung des Vereinigten Kçnigreichs, ih-
ren Kreditbedarf durch Verkauf von Schuldtiteln an den Privatsektor zu decken –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

1. Sofern das Vereinigte Kçnigreich dem Rat nicht notifiziert, dass es den Euro
einzufshren beabsichtigt, ist es dazu nicht verpflichtet.

2. Die Nummern 3 bis 8 und Nummer 10 gelten fsr das Vereinigte Kçnigreich
aufgrund der von der Regierung des Vereinigten Kçnigreichs dem Rat am
16. Oktober 1996 und am 30. Oktober 1997 zugeleiteten Notifizierung.
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3. Das Vereinigte Kçnigreich behtlt seine Befugnisse auf dem Gebiet der Wth-
rungspolitik nach seinem innerstaatlichen Recht.

4. Artikel 119 Absatz 2, Artikel 126 Absttze 1, 9 und 11, Artikel 127 Absttze 1 bis
5, Artikel 128, die Artikel 130, 131, 132 und 133, Artikel 138, Artikel 140 Ab-
satz 3, Artikel 219, Artikel 282 Absatz 2 mit Ausnahme des ersten und des letzten
Satzes, Artikel 282 Absatz 5 und Artikel 283 des Vertrags sber die Arbeitsweise
der Europtischen Union gelten nicht fsr das Vereinigte Kçnigreich. Artikel 121
Absatz 2 des genannten Vertrags gilt hinsichtlich der Annahme der das Euro-
Wthrungsgebiet generell betreffenden Teile der Grundzsge der Wirtschaftspoli-
tik ebenfalls nicht fsr das Vereinigte Kçnigreich. In diesen Bestimmungen ent-
haltene Bezugnahmen auf die Union oder die Mitgliedstaaten betreffen nicht das
Vereinigte Kçnigreich, und Bezugnahmen auf die nationalen Zentralbanken be-
treffen nicht die Bank of England.

5. Das Vereinigte Kçnigreich bemsht sich, ein sbermtßiges çffentliches Defizit zu
vermeiden.
Die Artikel 143 und 144 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union gelten auch weiterhin fsr das Vereinigte Kçnigreich. Artikel 134 Absatz 4
und Artikel 142 werden so auf das Vereinigte Kçnigreich angewandt, als gelte fsr
dieses eine Ausnahmeregelung.

6. Das Stimmrecht des Vereinigten Kçnigreichs wird in Bezug auf die Rechtsakte
des Rates, auf die in den unter Nummer 4 aufgefshrten Artikeln Bezug genom-
men wird, und in den in Artikel 139 Absatz 4 Unterabsatz 1 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union genannten Ftllen ausgesetzt. Zu diesem
Zweck findet Artikel 139 Absatz 4 Unterabsatz 2 des genannten Vertrags An-
wendung.
Das Vereinigte Kçnigreich ist ferner nicht berechtigt, sich an der Ernennung des
Prtsidenten, des Vizeprtsidenten und der weiteren Mitglieder des Direktoriums
der EZB nach Artikel 283 Absatz 2 Buchstabe b des genannten Vertrags zu be-
teiligen.

7. Die Artikel 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26,
27, 30, 31, 32, 33, 34 und 49 des Protokolls sber die Satzung des Europtischen
Systems der Zentralbanken und der Europtischen Zentralbank (»die Satzung«)
gelten nicht fsr das Vereinigte Kçnigreich.
In diesen Artikeln enthaltene Bezugnahmen auf die Union oder die Mitglied-
staaten betreffen nicht das Vereinigte Kçnigreich, und Bezugnahmen auf die
nationalen Zentralbanken oder die Anteilseigner betreffen nicht die Bank of
England.
In den Artikeln 10.3 und 30.2 der Satzung enthaltene Bezugnahmen auf das
»gezeichnete Kapital der EZB« betreffen nicht das von der Bank of England
gezeichnete Kapital.

8. Artikel 141 Absatz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
und die Artikel 43 bis 47 der Satzung gelten unabhtngig davon, ob es Mitglied-
staaten gibt, fsr die eine Ausnahmeregelung gilt, vorbehaltlich folgender onde-
rungen:
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a) Bezugnahmen in Artikel 43 auf die Aufgaben der EZB und des EWI schlie-
ßen auch die Aufgaben ein, die im Fall einer etwaigen Entscheidung des
Vereinigten Kçnigreichs, nicht den Euro einzufshren, nach der Einfshrung
des Euro noch erfsllt werden msssen.

b) Zusttzlich zu den Aufgaben nach Artikel 46 bertt die EZB ferner bei der
Vorbereitung von Beschlsssen des Rates betreffend das Vereinigte Kçnig-
reich nach Nummer 9 Buchstaben a und c dieses Protokolls und wirkt an
deren Ausarbeitung mit.

c) Die Bank of England zahlt das von ihr gezeichnete Kapital der EZB als Beitrag
zu den EZB-Betriebskosten auf derselben Grundlage ein wie die nationalen
Zentralbanken der Mitgliedstaaten, fsr die eine Ausnahmeregelung gilt.

9. Das Vereinigte Kçnigreich kann jederzeit notifizieren, dass es beabsichtigt, den
Euro einzufshren. In diesem Fall gilt Folgendes:
a) Das Vereinigte Kçnigreich hat das Recht, den Euro einzufshren, sofern es die

notwendigen Voraussetzungen erfsllt. Der Rat entscheidet auf Antrag des
Vereinigten Kçnigreichs unter den Bedingungen und nach dem Verfahren
des Artikels 140 Absttze 1 und 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Eu-
roptischen Union, ob das Vereinigte Kçnigreich die notwendigen Voraus-
setzungen erfsllt.

b) Die Bank of England zahlt das von ihr gezeichnete Kapital ein, sbertrtgt der
EZB Wthrungsreserven und leistet ihren Beitrag zu den Reserven der EZB
auf derselben Grundlage wie die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaa-
ten, deren Ausnahmeregelung aufgehoben worden ist.

c) Der Rat fasst unter den Bedingungen und nach dem Verfahren des Artikels
140 Absatz 3 des genannten Vertrags alle weiteren Beschlssse, die erforderlich
sind, um dem Vereinigten Kçnigreich die Einfshrung des Euro zu ermçg-
lichen.

Fshrt das Vereinigte Kçnigreich nach den Bestimmungen dieser Nummer den
Euro ein, so treten die Nummern 3 bis 9 dieses Protokolls außer Kraft.

10.Unbeschadet des Artikels 123 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europti-
schen Union sowie des Artikels 21.1 der Satzung kann die Regierung des Ver-
einigten Kçnigreichs ihre »Ways and Means«-Fazilittt bei der Bank of England
beibehalten, sofern und solange das Vereinigte Kçnigreich nicht den Euro ein-
fshrt.

Protokoll (Nr. 16)

hber einige Bestimmungen betreffend Dinemark
Die Hohen Vertragsparteien –
mit RRcksicht darauf, dass die dtnische Verfassung Bestimmungen enthtlt, die
vor einem Verzicht Dtnemarks auf seine Freistellung in Dtnemark eine Volks-
abstimmung erfordern kçnnten –
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angesichts der Tatsache, dass die dtnische Regierung dem Rat am 3. November
1993 notifiziert hat, dass sie nicht beabsichtigt, an der dritten Stufe der Wirtschafts-
und Wthrungsunion teilzunehmen
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

1. Aufgrund der Notifikation der dtnischen Regierung an den Rat vom 3. No-
vember 1993 gilt fsr Dtnemark eine Freistellung. Die Freistellung hat zur Folge,
dass alle eine Ausnahmeregelung betreffenden Artikel und Bestimmungen der
Vertrtge und der Satzung des ESZB und der EZB auf Dtnemark Anwendung
finden.

2. Zur Aufhebung der Freistellung wird das Verfahren nach Artikel 140 des Ver-
trags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union nur dann eingeleitet, wenn
Dtnemark einen entsprechenden Antrag stellt.

3. Nach Aufhebung der Freistellung ist dieses Protokoll nicht mehr anwendbar.

Protokoll (Nr. 17)

betreffend Dinemark
Die Hohen Vertragsparteien –
in dem Wunsch, gewisse besondere Probleme betreffend Dtnemark zu regeln –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 14 des Protokolls sber die Satzung des Europtischen Systems der Zentral-
banken und der Europtischen Zentralbank bershrt nicht das Recht der National-
bank Dtnemarks, ihre derzeitigen Aufgaben hinsichtlich der nicht der Union an-
gehçrenden Teile des Kçnigreichs Dtnemark wahrzunehmen.

Protokoll (Nr. 18)

betreffend Frankreich
Die Hohen Vertragsparteien –
in dem Wunsch, einen besonderen Punkt im Zusammenhang mit Frankreich zu
berscksichtigen –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:
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Frankreich behtlt das Recht, nach Maßgabe seiner innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften in Neukaledonien, in Franzçsisch-Polynesien und in Wallis und Futuna
Geldzeichen auszugeben, und ist allein befugt, die Parittt des CFP-Franc festzuset-
zen.

Protokoll (Nr. 19)

hber den in den Rahmen der Europiischen Union
einbezogenen Schengen-Besitzstand
Die Hohen Vertragsparteien –
angesichts dessen, dass die von einigen Mitgliedstaaten der Europtischen Union
am 14. Juni 1985 und am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten wbereinkom-
men betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen
Grenzen sowie damit zusammenhtngende wbereinkommen und die auf deren
Grundlage erlassenen Regelungen durch den Vertrag von Amsterdam vom 2. Ok-
tober 1997 in den Rahmen der Europtischen Union einbezogen wurden,
in dem Wunsch, den seit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam weiterent-
wickelten Schengen-Besitzstand zu wahren und diesen Besitzstand fortzuent-
wickeln, um zur Verwirklichung des Ziels beizutragen, den Unionsbsrgerinnen
und Unionsbsrgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
ohne Binnengrenzen zu bieten,
mit RRcksicht auf die besondere Position Dtnemarks,
mit RRcksicht darauf, dass Irland und das Vereinigte Kçnigreich Großbritannien
und Nordirland sich nicht an stmtlichen Bestimmungen des Schengen-Besitzstands
beteiligen, dass es diesen Mitgliedstaaten jedoch ermçglicht werden sollte, andere
Bestimmungen dieses Besitzstands ganz oder teilweise anzunehmen,
in der Erkenntnis, dass es infolgedessen erforderlich ist, auf die in den Vertrtgen
enthaltenen Bestimmungen sber eine Versttrkte Zusammenarbeit zwischen einigen
Mitgliedstaaten zursckzugreifen,
mit RRcksicht darauf, dass es notwendig ist, ein besonderes Verhtltnis zur Re-
publik Island und zum Kçnigreich Norwegen aufrechtzuerhalten, da diese beiden
Staaten sowie diejenigen nordischen Staaten, die Mitglieder der Europtischen Uni-
on sind, durch die Bestimmungen der Nordischen Passunion gebunden sind –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 1

Das Kçnigreich Belgien, die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, das
Kçnigreich Dtnemark, die Bundesrepublik Deutschland, die Republik Estland, die
Hellenische Republik, das Kçnigreich Spanien, die Franzçsische Republik, die Ita-
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lienische Republik, die Republik Zypern, die Republik Lettland, die Republik
Litauen, das Großherzogtum Luxemburg, die Republik Ungarn, die Republik
Malta, das Kçnigreich der Niederlande, die Republik �sterreich, die Republik
Polen, die Portugiesische Republik, Rumtnien, die Republik Slowenien, die Slo-
wakische Republik, die Republik Finnland und das Kçnigreich Schweden werden
ermtchtigt, untereinander eine Versttrkte Zusammenarbeit in den Bereichen der
vom Rat festgelegten Bestimmungen, die den Schengen-Besitzstand bilden, zu be-
grsnden. Diese Zusammenarbeit erfolgt innerhalb des institutionellen und recht-
lichen Rahmens der Europtischen Union und unter Beachtung der einschltgigen
Bestimmungen der Vertrtge.

Artikel 2

Der Schengen-Besitzstand ist unbeschadet des Artikels 3 der Beitrittsakte vom
16. April 2003 und des Artikels 4 der Beitrittsakte vom 25. April 2005 fsr die
in Artikel 1 aufgefshrten Mitgliedstaaten anwendbar. Der Rat tritt an die Stelle
des durch die Schengener wbereinkommen eingesetzten Exekutivausschusses.

Artikel 3

Die Beteiligung Dtnemarks am Erlass der Maßnahmen, die eine Weiterentwick-
lung des Schengen-Besitzstands darstellen, sowie die Umsetzung und Anwendung
dieser Maßnahmen in Dtnemark unterliegt den einschltgigen Bestimmungen des
Protokolls sber die Position Dtnemarks.

Artikel 4

Irland und das Vereinigte Kçnigreich Großbritannien und Nordirland kçnnen je-
derzeit beantragen, dass einzelne oder alle Bestimmungen des Schengen-Besitz-
stands auch auf sie Anwendung finden sollen.
Der Rat beschließt einstimmig sber einen solchen Antrag, wobei die Einstimmig-
keit mit den Stimmen seiner in Artikel 1 genannten Mitglieder und der Stimme des
Vertreters der Regierung des betreffenden Staates zustande kommt.

Artikel 5

(1) Vorschltge und Initiativen auf der Grundlage des Schengen-Besitzstands un-
terliegen den einschltgigen Bestimmungen der Vertrtge.
In diesem Zusammenhang gilt, sofern Irland oder das Vereinigte Kçnigreich dem
Rat nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraums schriftlich mitgeteilt hat, dass es
sich beteiligen mçchte, die Ermtchtigung nach Artikel 329 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union gegensber den in Artikel 1 genannten Mit-
gliedstaaten sowie gegensber Irland oder dem Vereinigten Kçnigreich als erteilt,
sofern einer dieser beiden Mitgliedstaaten sich in den betreffenden Bereichen der
Zusammenarbeit beteiligen mçchte.
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(2) Gilt eine Mitteilung durch Irland oder das Vereinigte Kçnigreich nach einem
Beschluss gemtß Artikel 4 als erfolgt, so kann Irland oder das Vereinigte Kçnigreich
dennoch dem Rat innerhalb von drei Monaten schriftlich mitteilen, dass es sich an
dem Vorschlag oder der Initiative nicht beteiligen mçchte. In diesem Fall beteiligt
sich Irland bzw. das Vereinigte Kçnigreich nicht an der Annahme des Vorschlags
oder der Initiative. Ab der letzteren Mitteilung wird das Verfahren zur Annahme
der Maßnahme auf der Grundlage des Schengen-Besitzstands bis zum Ende des
Verfahrens nach den Absttzen 3 oder 4 oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem
die genannte Mitteilung wthrend des Verfahrens zursckgenommen wird, aus-
gesetzt.
(3) In Bezug auf den Mitgliedstaat, der eine Mitteilung nach Absatz 2 vorgenom-
men hat, gilt ein Beschluss des Rates nach Artikel 4 ab dem Inkrafttreten der vor-
geschlagenen Maßnahme nicht mehr, und zwar in dem vom Rat fsr erforderlich
gehaltenen Ausmaß und unter den vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vor-
schlag der Kommission in einem Beschluss festzulegenden Bedingungen. Dieser
Beschluss wird nach den folgenden Kriterien gefasst: Der Rat bemsht sich, das
grçßtmçgliche Maß an Beteiligung des betreffenden Mitgliedstaats aufrechtzuerhal-
ten, ohne dass dabei die praktische Durchfshrbarkeit der verschiedenen Teile des
Schengen-Besitzstands ernsthaft beeintrtchtigt wird und unter Wahrung ihrer Ko-
htrenz. Die Kommission unterbreitet ihren Vorschlag so bald wie mçglich nach der
Mitteilung nach Absatz 2. Der Rat beschließt innerhalb von vier Monaten nach
dem Vorschlag der Kommission erforderlichenfalls nach Einberufung von zwei auf-
einander folgenden Tagungen.
(4) Hat der Rat nach Ablauf von vier Monaten keinen Beschluss gefasst, so kann
ein Mitgliedstaat unverzsglich beantragen, dass der Europtische Rat befasst wird. In
diesem Fall fasst der Europtische Rat auf seiner ntchsten Tagung mit qualifizierter
Mehrheit auf der Grundlage des Vorschlags der Kommission einen Beschluss nach
den in Absatz 3 genannten Kriterien.
(5) Hat der Rat oder gegebenenfalls der Europtische Rat bis zum Ende des Ver-
fahrens nach Absatz 3 oder Absatz 4 keinen Beschluss gefasst, so ist die Aussetzung
des Verfahrens fsr die Annahme der Maßnahme auf der Grundlage des Schengen-
Besitzstands beendet. Wird die Maßnahme im Anschluss daran angenommen, so gilt
ein Beschluss des Rates nach Artikel 4 fsr den betreffenden Mitgliedstaat ab dem
Inkrafttreten der Maßnahme in dem Ausmaß und unter den Bedingungen, die von
der Kommission beschlossen wurden, nicht mehr, es sei denn, der betreffende Mit-
gliedstaat hat seine Mitteilung nach Absatz 2 vor Annahme der Maßnahme zursck-
gezogen. Die Kommission beschließt bis zum Tag dieser Annahme. Die Kommis-
sion beachtet bei ihrem Beschluss die Kriterien nach Absatz 3.

Artikel 6

Die Republik Island und das Kçnigreich Norwegen werden bei der Durchfshrung
des Schengen-Besitzstands und bei seiner weiteren Entwicklung assoziiert. Die ent-
sprechenden Verfahren hierfsr werden in einem wbereinkommen mit diesen Staa-
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ten festgelegt, das vom Rat mit einstimmigem Beschluss seiner in Artikel 1 genann-
ten Mitglieder geschlossen wird. Das wbereinkommen enthtlt auch Bestimmungen
sber den Beitrag Islands und Norwegens zu etwaigen finanziellen Folgen der
Durchfshrung dieses Protokolls.
Mit Island und Norwegen schließt der Rat mit einstimmigem Beschluss ein ge-
sondertes wbereinkommen zur Festlegung der Rechte und Pflichten zwischen Ir-
land und dem Vereinigten Kçnigreich Großbritannien und Nordirland einerseits
und Island und Norwegen andererseits in den fsr diese Staaten geltenden Bereichen
des Schengen-Besitzstands.

Artikel 7

Bei den Verhandlungen sber die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten in die Europti-
sche Union gelten der Schengen-Besitzstand und weitere Maßnahmen, welche die
Organe im Rahmen seines Anwendungsbereichs getroffen haben, als ein Besitz-
stand, der von allen Staaten, die Beitrittskandidaten sind, vollsttndig zu sbernehmen
ist.

Protokoll (Nr. 20)

hber die Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels
26 des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen
Union auf das Vereinigte Kçnigreich und auf Irland
Die Hohen Vertragsparteien –
in dem Wunsch, bestimmte das Vereinigte Kçnigreich und Irland betreffende Fra-
gen zu regeln,
im Hinblick darauf, dass seit vielen Jahren zwischen dem Vereinigten Kçnigreich
und Irland besondere Reiseregelungen bestehen –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 1

Das Vereinigte Kçnigreich darf ungeachtet der Artikel 26 und 77 des Vertrags sber
die Arbeitsweise der Europtischen Union, anderer Bestimmungen jenes Vertrags
oder des Vertrags sber die Europtische Union, im Rahmen dieser Vertrtge be-
schlossener Maßnahmen oder von der Union oder der Union und ihren Mitglied-
staaten mit einem oder mehreren Drittstaaten geschlossener internationaler wber-
einksnfte an seinen Grenzen mit anderen Mitgliedstaaten bei Personen, die in das
Vereinigte Kçnigreich einreisen wollen, Kontrollen durchfshren, die nach seiner
Auffassung erforderlich sind
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a) zur wberprsfung des Rechts auf Einreise in das Vereinigte Kçnigreich bei Staats-
angehçrigen von Mitgliedstaaten und ihren unterhaltsberechtigten Angehçrigen,
welche die ihnen nach dem Unionsrecht zustehenden Rechte wahrnehmen,
sowie bei Staatsangehçrigen anderer Staaten, denen solche Rechte aufgrund
einer wbereinkunft zustehen, an die das Vereinigte Kçnigreich gebunden ist,
und

b) zur Entscheidung darsber, ob anderen Personen die Genehmigung zur Einreise
in das Vereinigte Kçnigreich erteilt wird.

Die Artikel 26 und 77 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
oder die anderen Bestimmungen jenes Vertrags oder des Vertrags sber die Euro-
ptische Union oder die im Rahmen dieser Vertrtge beschlossenen Maßnahmen
bershren in keiner Weise das Recht des Vereinigten Kçnigreichs, solche Kontrol-
len ein- oder durchzufshren. Wird im vorliegenden Artikel auf das Vereinigte
Kçnigreich Bezug genommen, so gilt diese Bezugnahme auch fsr die Gebiete,
fsr deren Außenbeziehungen das Vereinigte Kçnigreich verantwortlich ist.

Artikel 2

Das Vereinigte Kçnigreich und Irland kçnnen weiterhin untereinander Regelun-
gen sber den freien Personenverkehr zwischen ihren Hoheitsgebieten (»einheitli-
ches Reisegebiet«) treffen, sofern die Rechte der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a
dieses Protokolls genannten Personen in vollem Umfang gewahrt bleiben. Dem-
entsprechend findet, solange sie solche Regelungen beibehalten, Artikel 1 dieses
Protokolls unter denselben Bedingungen und Voraussetzungen wie im Falle des
Vereinigten Kçnigreichs auf Irland Anwendung. Die Artikel 26 und 77 des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union oder andere Bestimmungen jenes
Vertrags oder des Vertrags sber die Europtische Union oder im Rahmen dieser
Vertrtge beschlossene Maßnahmen bershren diese Regelungen in keiner Weise.

Artikel 3

Die sbrigen Mitgliedstaaten dsrfen an ihren Grenzen oder an allen Orten, an denen
ihr Hoheitsgebiet betreten werden kann, solche Kontrollen bei Personen durch-
fshren, die aus dem Vereinigten Kçnigreich oder aus Gebieten, deren Außenbe-
ziehungen fsr die in Artikel 1 dieses Protokolls genannten Zwecke in seiner Ver-
antwortung liegen, oder aber, solange Artikel 1 dieses Protokolls fsr Irland gilt, aus
Irland in ihr Hoheitsgebiet einreisen wollen.
Die Artikel 26 und 77 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
oder andere Bestimmungen jenes Vertrags oder des Vertrags sber die Europtische
Union oder im Rahmen dieser Vertrtge beschlossene Maßnahmen bershren in
keiner Weise das Recht der sbrigen Mitgliedstaaten, solche Kontrollen ein-
oder durchzufshren.
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Protokoll (Nr. 21)

hber die Position des Vereinigten Kçnigreichs und Irlands
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts
Die Hohen Vertragsparteien –
in dem Wunsch, bestimmte das Vereinigte Kçnigreich und Irland betreffende Fra-
gen zu regeln,
unter BerRcksichtigung des Protokolls sber die Anwendung bestimmter Aspekte
des Artikels 26 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union auf das
Vereinigte Kçnigreich und auf Irland –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 1

Vorbehaltlich des Artikels 3 beteiligen sich das Vereinigte Kçnigreich und Irland
nicht an der Annahme von Maßnahmen durch den Rat, die nach dem Dritten Teil
Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union vorgeschlagen
werden. Fsr Beschlssse des Rates, die einstimmig angenommen werden msssen, ist
die Zustimmung der Mitglieder des Rates mit Ausnahme der Vertreter der Re-
gierungen des Vereinigten Kçnigreichs und Irlands erforderlich.
Fsr die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Ar-
tikel 238 Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.

Artikel 2

Entsprechend Artikel 1 und vorbehaltlich der Artikel 3, 4 und 6 sind Vorschriften
des Dritten Teils Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union, nach jenem Titel beschlossene Maßnahmen, Vorschriften internationaler
wbereinksnfte, die von der Union nach jenem Titel geschlossen werden, sowie
Entscheidungen des Gerichtshofs der Europtischen Union, in denen solche Vor-
schriften oder Maßnahmen ausgelegt werden, fsr das Vereinigte Kçnigreich oder
Irland nicht bindend oder anwendbar; und diese Vorschriften, Maßnahmen oder
Entscheidungen bershren in keiner Weise die Zusttndigkeiten, Rechte und Pflich-
ten dieser Staaten; ebenso wenig bershren diese Vorschriften, Maßnahmen oder
Entscheidungen in irgendeiner Weise den Besitzstand der Gemeinschaft oder der
Union oder sind sie Teil des Unionsrechts, soweit sie auf das Vereinigte Kçnigreich
und Irland Anwendung finden.
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Artikel 3

(1) Das Vereinigte Kçnigreich oder Irland kann dem Prtsidenten des Rates inner-
halb von drei Monaten nach der Vorlage eines Vorschlags oder einer Initiative nach
dem Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union beim Rat schriftlich mitteilen, dass es sich an der Annahme und Anwendung
der betreffenden Maßnahme beteiligen mçchte, was dem betreffenden Staat darauf-
hin gestattet ist.
Fsr Beschlssse des Rates, die einstimmig angenommen werden msssen, ist die Zu-
stimmung aller Mitglieder des Rates mit Ausnahme der Mitglieder, die keine solche
Mitteilung gemacht haben, erforderlich. Eine nach diesem Absatz beschlossene
Maßnahme ist fsr alle an der Annahme beteiligten Mitgliedstaaten bindend.
Die Bedingungen fsr eine Beteiligung des Vereinigten Kçnigreichs und Irlands an
den Bewertungen, die die unter den Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union fallenden Bereiche betreffen, werden in den
nach Artikel 70 des genannten Vertrags erlassenen Maßnahmen geregelt.
Fsr die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Ar-
tikel 238 Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.
(2) Kann eine Maßnahme nach Absatz 1 nicht innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums mit Beteiligung des Vereinigten Kçnigreichs oder Irlands angenommen wer-
den, so kann der Rat die betreffende Maßnahme nach Artikel 1 ohne Beteiligung
des Vereinigten Kçnigreichs oder Irlands annehmen. In diesem Fall findet Artikel 2
Anwendung.

Artikel 4

Das Vereinigte Kçnigreich oder Irland kann nach der Annahme einer Maßnahme
nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union durch den Rat dem Rat und der Kommission jederzeit mitteilen, dass es die
Maßnahme anzunehmen wsnscht. In diesem Fall findet das in Artikel 331 Absatz 1
des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union vorgesehene Verfahren
sinngemtß Anwendung.

Artikel 4a

(1) Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten fsr das Vereinigte Kçnigreich und
Irland auch fsr nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union vorgeschlagene oder erlassene Maßnahmen, mit denen eine
bestehende Maßnahme, die fsr sie bindend ist, getndert wird.
(2) In Ftllen, in denen der Rat auf Vorschlag der Kommission feststellt, dass die
Nichtbeteiligung des Vereinigten Kçnigreichs oder Irlands an der getnderten Fas-
sung einer bestehenden Maßnahme die Anwendung dieser Maßnahme fsr andere
Mitgliedstaaten oder die Union unpraktikabel macht, kann er das Vereinigte Kç-
nigreich bzw. Irland nachdrscklich ersuchen, eine Mitteilung nach Artikel 3 oder
Artikel 4 vorzunehmen. Fsr die Zwecke des Artikels 3 beginnt ab dem Tag, an dem
der Rat die Feststellung trifft, eine weitere Frist von zwei Monaten.

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 290/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

290

Protokoll (Nr. 21)



Hat das Vereinigte Kçnigreich oder Irland bei Ablauf der Frist von zwei Monaten ab
der Feststellung des Rates keine Mitteilung nach Artikel 3 oder Artikel 4 vor-
genommen, so ist die bestehende Maßnahme fsr den betreffenden Mitgliedstaat
weder bindend noch anwendbar, es sei denn, er nimmt vor dem Inkrafttreten
der onderungsmaßnahme eine Mitteilung nach Artikel 4 vor. Dies gilt mit Wirkung
ab dem Tag des Inkrafttretens der onderungsmaßnahme oder ab dem Tag des Ab-
laufs der Frist von zwei Monaten, je nachdem, welcher Zeitpunkt sptter liegt.
Fsr die Zwecke dieses Absatzes beschließt der Rat nach eingehender Erçrterung
der Angelegenheit mit der qualifizierten Mehrheit derjenigen Mitglieder des Rates,
die Mitgliedstaaten vertreten, die sich an der Annahme der onderungsmaßnahme
beteiligen oder beteiligt haben. Die qualifizierte Mehrheit des Rates bestimmt sich
nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags sber die Arbeitsweise der Eu-
roptischen Union.
(3) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission fest-
legen, dass das Vereinigte Kçnigreich oder Irland etwaige unmittelbare finanzielle
Folgen zu tragen hat, die sich zwangsltufig und unvermeidbar daraus ergeben, dass
sich das Vereinigte Kçnigreich bzw. Irland nicht mehr an der bestehenden Maß-
nahme beteiligt.
(4) Dieser Artikel ltsst Artikel 4 unbershrt.

Artikel 5

Ein Mitgliedstaat, der durch eine nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags sber
die Arbeitsweise der Europtischen Union beschlossene Maßnahme nicht gebunden
ist, hat außer den fsr die Organe sich ergebenden Verwaltungskosten keine finan-
ziellen Folgen dieser Maßnahme zu tragen, sofern der Rat nicht mit allen seinen
Mitgliedern nach Anhçrung des Europtischen Parlaments einstimmig etwas anderes
beschließt.

Artikel 6

In Ftllen, in denen nach diesem Protokoll das Vereinigte Kçnigreich oder Irland
durch eine vom Rat nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die Arbeits-
weise der Europtischen Union beschlossene Maßnahme gebunden ist, gelten
hinsichtlich dieser Maßnahme fsr den betreffenden Staat die einschltgigen Bestim-
mungen der Vertrtge.

Artikel 6a

Die auf der Grundlage des Artikels 16 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union festgelegten Vorschriften sber die Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Aussbung von Tttig-
keiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 und 5 des
genannten Vertrags fallen, werden fsr das Vereinigte Kçnigreich und Irland nicht
bindend sein, wenn das Vereinigte Kçnigreich und Irland nicht durch Unionsvor-
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schriften gebunden sind, die Formen der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen
oder der polizeilichen Zusammenarbeit regeln, in deren Rahmen die auf der
Grundlage des Artikels 16 festgelegten Vorschriften eingehalten werden msssen.

Artikel 7

Die Artikel 3, 4 und 4a bershren nicht das Protokoll sber den in den Rahmen der
Europtischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand.

Artikel 8

Irland kann dem Rat schriftlich mitteilen, dass dieses Protokoll nicht mehr fsr Irland
gelten soll. In diesem Fall gelten fsr Irland die sblichen Vertragsbestimmungen.

Artikel 9

Im Falle Irlands gilt dieses Protokoll nicht fsr Artikel 75 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union.

Protokoll (Nr. 22)

hber die Position Dinemarks
Die Hohen Vertragsparteien –
unter Berufung auf den Beschluss der am 12. Dezember 1992 in Edinburgh im
Europtischen Rat vereinigten Staats- und Regierungschefs zu bestimmten von Dt-
nemark aufgeworfenen Problemen betreffend den Vertrag sber die Europtische
Union,
in Kenntnis der in dem Beschluss von Edinburgh festgelegten Haltung Dtnemarks
in Bezug auf die Unionsbsrgerschaft, die Wirtschafts- und Wthrungsunion sowie
auf die Verteidigungspolitik und die Bereiche Justiz und Inneres,
in dem Bewusstsein, dass Dtnemarks Beteiligung an wichtigen Bereichen der Zu-
sammenarbeit in der Union erheblich eingeschrtnkt wird, wenn die auf den Be-
schluss von Edinburgh zursckgehende Rechtsregelung im Rahmen der Vertrtge
fortgesetzt wird, und dass es im Interesse der Union liegt, die uneingeschrtnkte
Anwendung des Besitzstands im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
zu gewthrleisten,
in dem Wunsch, aufgrund dessen einen Rechtsrahmen festzulegen, der Dtnemark
die Option bieten wird, sich am Erlass von Maßnahmen zu beteiligen, die auf der
Grundlage des Dritten Teils Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der Eu-
roptischen Union vorgeschlagen werden, und die Absicht Dtnemarks begrsßend,
wenn mçglich von dieser Option im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen
Vorschriften Gebrauch zu machen,
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in Anbetracht dessen, dass Dtnemark die anderen Mitgliedstaaten nicht daran
hindern wird, ihre Zusammenarbeit in Bezug auf Maßnahmen, die fsr Dtnemark
nicht bindend sind, weiter auszubauen,
eingedenk des Artikels 3 des Protokolls sber den in den Rahmen der Europtischen
Union einbezogenen Schengen-Besitzstand –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Teil I

Artikel 1

Dtnemark beteiligt sich nicht an der Annahme von Maßnahmen durch den Rat, die
nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union vorgeschlagen werden. Fsr Beschlssse des Rates, die einstimmig angenom-
men werden msssen, ist die Zustimmung der Mitglieder des Rates mit Ausnahme
des Vertreters der Regierung Dtnemarks erforderlich.
Fsr die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Ar-
tikel 238 Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.

Artikel 2

Vorschriften des Dritten Teils Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der Eu-
roptischen Union, nach jenem Titel beschlossene Maßnahmen, Vorschriften in-
ternationaler wbereinksnfte, die von der Union nach jenem Titel geschlossen wer-
den, sowie Entscheidungen des Gerichtshofs der Europtischen Union, in denen
solche Vorschriften oder Maßnahmen oder nach jenem Titel getnderte oder tnder-
bare Maßnahmen ausgelegt werden, sind fsr Dtnemark nicht bindend oder an-
wendbar. Diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen bershren in kei-
ner Weise die Zusttndigkeiten, Rechte und Pflichten Dtnemarks; ebenso wenig
bershren diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen in irgendeiner
Weise den Besitzstand der Gemeinschaft oder der Union oder sind sie Teil des
Unionsrechts, soweit sie auf Dtnemark Anwendung finden. Insbesondere sind
Rechtsakte der Union auf dem Gebiet der polizeilichen und justiziellen Zusam-
menarbeit in Strafsachen, die vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon an-
genommen wurden und die getndert werden, fsr Dtnemark ohne die onderungen
weiterhin bindend und anwendbar.

Artikel 2a

Artikel 2 dieses Protokolls gilt auch fsr die auf der Grundlage des Artikels 16 des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union festgelegten Vorschriften
sber die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im
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Rahmen der Aussbung von Tttigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Drit-
ten Teils Titel V Kapitel 4 und 5 des genannten Vertrags fallen.

Artikel 3

Dtnemark hat außer den fsr die Organe sich ergebenden Verwaltungskosten keine
finanziellen Folgen von Maßnahmen nach Artikel 1 zu tragen.

Artikel 4

(1) Dtnemark beschließt innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat sber
einen Vorschlag oder eine Initiative zur Ergtnzung des Schengen-Besitzstands
nach diesem Teil beschlossen hat, ob es diese Maßnahme in einzelstaatliches Recht
umsetzt. Fasst es einen solchen Beschluss, so begrsndet diese Maßnahme eine Ver-
pflichtung nach dem Vçlkerrecht zwischen Dtnemark und den sbrigen Mitglied-
staaten, fsr die diese Maßnahme bindend ist.
(2) Beschließt Dtnemark, eine Maßnahme des Rates nach Absatz 1 nicht umzu-
setzen, so werden die Mitgliedstaaten, fsr die diese Maßnahme bindend ist, und
Dtnemark prsfen, welche Maßnahmen zu treffen sind.

Teil II

Artikel 5

Hinsichtlich der vom Rat im Bereich des Artikels 26 Absatz 1, des Artikels 42 und
der Artikel 43 bis 46 des Vertrags sber die Europtische Union angenommenen
Maßnahmen beteiligt sich Dtnemark nicht an der Ausarbeitung und Durchfshrung
von Beschlsssen und Maßnahmen der Union, die verteidigungspolitische Bezsge
haben. Dtnemark nimmt daher nicht an der Annahme dieser Maßnahmen teil. Es
wird die anderen Mitgliedstaaten nicht daran hindern, ihre Zusammenarbeit auf
diesem Gebiet weiter auszubauen. Dtnemark ist nicht verpflichtet, zur Finanzie-
rung operativer Ausgaben beizutragen, die als Folge solcher Maßnahmen anfallen,
oder der Union milittrische Fthigkeiten zur Verfsgung zu stellen.
Fsr Rechtsakte des Rates, die einstimmig erlassen werden msssen, ist die Zustim-
mung der Mitglieder des Rates mit Ausnahme des Vertreters der Regierung Dt-
nemarks erforderlich.
Fsr die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Ar-
tikel 238 Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.

Teil III

Artikel 6

Die Artikel 1, 2 und 3 finden keine Anwendung auf Maßnahmen zur Bestimmung
derjenigen Drittltnder, deren Staatsangehçrige beim wberschreiten der Außengren-
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zen der Mitgliedstaaten im Besitz eines Visums sein msssen, sowie auf Maßnahmen
zur einheitlichen Visumgestaltung.

Teil IV

Artikel 7

Dtnemark kann den sbrigen Mitgliedstaaten im Einklang mit seinen verfassungs-
rechtlichen Vorschriften jederzeit mitteilen, dass es von diesem Protokoll insgesamt
oder zum Teil keinen Gebrauch mehr machen will. In diesem Fall wird Dtnemark
stmtliche im Rahmen der Europtischen Union getroffenen einschltgigen Maßnah-
men, die bis dahin in Kraft getreten sind, in vollem Umfang anwenden.

Artikel 8

(1) Dtnemark kann jederzeit unbeschadet des Artikels 7 den anderen Mitgliedstaa-
ten im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften mitteilen, dass ab
dem ersten Tag des auf die Mitteilung folgenden Monats Teil I dieses Protokolls aus
den Bestimmungen im Anhang zu diesem Protokoll besteht. In diesem Fall werden
die Artikel 5 bis 8 entsprechend umnummeriert.
(2) Sechs Monate nach dem Tag, an dem die Mitteilung nach Absatz 1 wirksam
wird, sind der gesamte Schengen-Besitzstand und alle zur Ergtnzung dieses Besitz-
stands erlassenen Maßnahmen, die fsr Dtnemark bis dahin als Verpflichtungen im
Rahmen des Vçlkerrechts bindend waren, fsr Dtnemark als Unionsrecht bindend.

Anhang

Artikel 1

Vorbehaltlich des Artikels 3 beteiligt sich Dtnemark nicht am Erlass von Maßnah-
men durch den Rat, die nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union vorgeschlagen werden. Fsr Rechtsakte
des Rates, die einstimmig erlassen werden msssen, ist die Zustimmung der Mit-
glieder des Rates mit Ausnahme des Vertreters der Regierung Dtnemarks erfor-
derlich.
Fsr die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Ar-
tikel 238 Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.

Artikel 2

Entsprechend Artikel 1 und vorbehaltlich der Artikel 3, 4 und 8 sind Vorschriften
des Dritten Teils Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on, nach jenem Titel erlassene Maßnahmen, Vorschriften internationaler wberein-
ksnfte, die von der Union nach jenem Titel geschlossen werden, sowie Entschei-
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dungen des Gerichtshofs der Europtischen Union, in denen solche Vorschriften
oder Maßnahmen ausgelegt werden, fsr Dtnemark nicht bindend oder anwendbar.
Diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen bershren in keiner Weise
die Zusttndigkeiten, Rechte und Pflichten Dtnemarks. Diese Vorschriften, Maß-
nahmen oder Entscheidungen vertndern in keiner Weise den Besitzstand der Ge-
meinschaft oder der Union und sind nicht Teil des Unionsrechts, soweit sie auf
Dtnemark Anwendung finden.

Artikel 3

(1) Dtnemark kann dem Prtsidenten des Rates innerhalb von drei Monaten nach
der Vorlage beim Rat eines Vorschlags oder einer Initiative nach dem Dritten Teil
Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union schriftlich mit-
teilen, dass es sich am Erlass und an der Anwendung der betreffenden Maßnahme
beteiligen mçchte; dies ist Dtnemark daraufhin gestattet.
(2) Kann eine Maßnahme nach Absatz 1 nach Ablauf eines angemessenen Zeit-
raums nicht mit Beteiligung Dtnemarks erlassen werden, so kann der Rat die Maß-
nahme nach Artikel 1 ohne Beteiligung Dtnemarks erlassen. In diesem Fall findet
Artikel 2 Anwendung.

Artikel 4

Dtnemark kann nach Erlass einer Maßnahme nach dem Dritten Teil Titel V des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union dem Rat und der Kommis-
sion jederzeit mitteilen, dass es die Maßnahme anzunehmen wsnscht. In diesem Fall
findet das in Artikel 331 Absatz 1 des genannten Vertrags vorgesehene Verfahren
sinngemtß Anwendung.

Artikel 5

(1) Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten fsr Dtnemark auch fsr nach dem
Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
vorgeschlagene oder erlassene Maßnahmen, mit denen eine bestehende Maßnahme,
die fsr Dtnemark bindend ist, getndert wird.
(2) In Ftllen, in denen der Rat auf Vorschlag der Kommission feststellt, dass durch
die Nichtbeteiligung Dtnemarks an der getnderten Fassung einer bestehenden
Maßnahme die Durchfshrung dieser Maßnahme fsr andere Mitgliedstaaten
oder die Union nicht mehr mçglich ist, kann er Dtnemark jedoch nachdrscklich
ersuchen, eine Mitteilung nach Artikel 3 oder Artikel 4 vorzunehmen. Fsr die
Zwecke des Artikels 3 beginnt ab dem Tag, an dem der Rat die Feststellung trifft,
eine weitere Frist von zwei Monaten.
Hat Dtnemark bei Ablauf der Frist von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Fest-
stellung des Rates keine Mitteilung nach Artikel 3 oder Artikel 4 vorgenommen, so
ist die bestehende Maßnahme fsr Dtnemark nicht mehr bindend und nicht mehr
anwendbar, es sei denn, Dtnemark nimmt vor dem Inkrafttreten der onderungs-
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maßnahme eine Mitteilung nach Artikel 4 vor. Dies gilt mit Wirkung ab dem Tag
des Inkrafttretens der onderungsmaßnahme oder ab dem Tag des Ablaufs der Frist
von zwei Monaten, je nachdem, welcher Zeitpunkt sptter liegt.
Fsr die Zwecke dieses Absatzes beschließt der Rat nach eingehender Erçrterung
der Angelegenheit mit der qualifizierten Mehrheit derjenigen Mitglieder des Rates,
die Mitgliedstaaten vertreten, die sich an der Annahme der onderungsmaßnahme
beteiligen oder beteiligt haben. Die qualifizierte Mehrheit des Rates bestimmt sich
nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags sber die Arbeitsweise der Eu-
roptischen Union.
(3) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission fest-
legen, dass Dtnemark etwaige unmittelbare finanzielle Folgen zu tragen hat, die sich
zwangsltufig und unvermeidbar daraus ergeben, dass Dtnemark sich nicht mehr an
der bestehenden Maßnahme beteiligt.
(4) Dieser Artikel ltsst Artikel 4 unbershrt.

Artikel 6

(1) Die Mitteilung nach Artikel 4 hat spttestens sechs Monate nach dem endgsl-
tigen Erlass einer Maßnahme zu erfolgen, wenn diese Maßnahme eine Ergtnzung
des Schengen-Besitzstands darstellt.
Erfolgt von Dtnemark keine Mitteilung nach Artikel 3 oder Artikel 4 zu Maßnah-
men, die eine Ergtnzung des Schengen-Besitzstands darstellen, so werden die Mit-
gliedstaaten, fsr die die Maßnahme bindend ist, und Dtnemark prsfen, welche
Schritte zu unternehmen sind.
(2) Eine Mitteilung nach Artikel 3 zu Maßnahmen, die eine Ergtnzung des Schen-
gen-Besitzstands darstellen, gilt unwiderruflich als Mitteilung nach Artikel 3 zu wei-
teren Vorschltgen oder Initiativen, mit denen diese Maßnahmen ergtnzt werden
sollen, sofern diese Vorschltge oder Initiativen eine Ergtnzung des Schengen-Be-
sitzstands darstellen.

Artikel 7

Die auf der Grundlage des Artikels 16 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Eu-
roptischen Union festgelegten Vorschriften sber die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Aussbung von Tttigkeiten,
die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 und 5 des ge-
nannten Vertrags fallen, werden fsr Dtnemark nicht bindend sein, wenn Dtnemark
nicht durch Unionsvorschriften gebunden ist, die Formen der justiziellen Zusam-
menarbeit in Strafsachen oder der polizeilichen Zusammenarbeit regeln, in deren
Rahmen die auf der Grundlage des Artikels 16 festgelegten Vorschriften eingehalten
werden msssen.
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Artikel 8

In Ftllen, in denen nach diesem Teil Dtnemark durch eine vom Rat nach dem
Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
erlassene Maßnahme gebunden ist, gelten hinsichtlich dieser Maßnahme fsr Dt-
nemark die einschltgigen Bestimmungen der Vertrtge.

Artikel 9

Ist Dtnemark durch eine nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union erlassene Maßnahme nicht gebunden, so
hat es außer den sich fsr die Organe ergebenden Verwaltungskosten keine finan-
ziellen Folgen dieser Maßnahme zu tragen, es sei denn, der Rat beschließt mit
Einstimmigkeit aller seiner Mitglieder nach Anhçrung des Europtischen Parlaments
etwas anderes.

Protokoll (Nr. 23)

hber die Außenbeziehungen der Mitgliedstaaten
hinsichtlich des kberschreitens der Außengrenzen
Die Hohen Vertragsparteien –
eingedenk der Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten, gegebenenfalls in Zusam-
menarbeit mit Drittltndern, fsr wirksame Kontrollen an ihren Außengrenzen sor-
gen –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Die in Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe b des Vertrags sber die Arbeitsweise der Eu-
roptischen Union aufgenommenen Bestimmungen sber Maßnahmen in Bezug auf
das wberschreiten der Außengrenzen bershren nicht die Zusttndigkeit der Mit-
gliedstaaten fsr die Aushandlung und den Abschluss von wbereinksnften mit Dritt-
ltndern, sofern sie mit den Rechtsvorschriften der Union und anderen in Betracht
kommenden internationalen wbereinksnften in Einklang stehen.
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Protokoll (Nr. 24)

hber die Gewihrung von Asyl fhr Staatsangehçrige
von Mitgliedstaaten der Europiischen Union
Die Hohen Vertragsparteien –
in der ErwPgung, dass die Union nach Artikel 6 Absatz 1 des Vertrags sber die
Europtische Union die Rechte, Freiheiten und Grundsttze anerkennt, die in der
Charta der Grundrechte der Europtischen Union enthalten sind,
in der ErwPgung, dass die Grundrechte nach Artikel 6 Absatz 3 des Vertrags sber
die Europtische Union, wie sie in der Europtischen Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten gewthrleistet sind, als allgemeine Grundsttze
zum Unionsrecht gehçren,
in der ErwPgung, dass der Gerichtshof der Europtischen Union dafsr zusttndig
ist, sicherzustellen, dass die Union bei der Auslegung und Anwendung des Artikels
6 Absttze 1 und 3 des Vertrags sber die Europtische Union die Rechtsvorschriften
einhtlt,
in der ErwPgung, dass nach Artikel 49 des Vertrags sber die Europtische Union
jeder europtische Staat, der beantragt, Mitglied der Union zu werden, die in Ar-
tikel 2 des Vertrags sber die Europtische Union genannten Werte achten muss,
eingedenk dessen, dass Artikel 7 des Vertrags sber die Europtische Union ein Ver-
fahren fsr die Aussetzung bestimmter Rechte im Falle einer schwerwiegenden und
anhaltenden Verletzung dieser Werte durch einen Mitgliedstaat vorsieht,
unter Hinweis darauf, dass jeder Staatsangehçrige eines Mitgliedstaats als Unions-
bsrger einen besonderen Status und einen besonderen Schutz genießt, welche die
Mitgliedstaaten gemtß dem Zweiten Teil des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union gewthrleisten,
in dem Bewusstsein, dass die Vertrtge einen Raum ohne Binnengrenzen schaffen
und jedem Unionsbsrger das Recht gewthren, sich im Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten frei zu bewegen und aufzuhalten,
in dem Wunsch, zu verhindern, dass Asyl fsr andere als die vorgesehenen Zwecke
in Anspruch genommen wird,
in der ErwPgung, dass dieses Protokoll den Zweck und die Ziele des Genfer Ab-
kommens vom 28. Juli 1951 sber die Rechtsstellung der Flschtlinge beachtet –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Einziger Artikel

In Anbetracht des Niveaus des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten in
den Mitgliedstaaten der Europtischen Union gelten die Mitgliedstaaten fsreinander
fsr alle rechtlichen und praktischen Zwecke im Zusammenhang mit Asylangele-
genheiten als sichere Herkunftsltnder. Dementsprechend darf ein Asylantrag eines
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Staatsangehçrigen eines Mitgliedstaats von einem anderen Mitgliedstaat nur bersck-
sichtigt oder zur Bearbeitung zugelassen werden,
a) wenn der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehçriger der Antragsteller ist, nach In-

krafttreten des Vertrags von Amsterdam Artikel 15 der Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten anwendet und Maßnahmen ergreift,
die in seinem Hoheitsgebiet die in der Konvention vorgesehenen Verpflichtun-
gen außer Kraft setzen;

b) wenn das Verfahren des Artikels 7 Absatz 1 des Vertrags sber die Europtische
Union eingeleitet worden ist und bis der Rat oder gegebenenfalls der Europti-
sche Rat diesbezsglich einen Beschluss im Hinblick auf den Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehçriger der Antragsteller ist, gefasst hat;

c) wenn der Rat einen Beschluss nach Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags sber die
Europtische Union im Hinblick auf den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehçriger
der Antragsteller ist, erlassen hat, oder wenn der Europtische Rat einen Beschluss
nach Artikel 7 Absatz 2 des genannten Vertrags im Hinblick auf den Mitglied-
staat, dessen Staatsangehçriger der Antragsteller ist, erlassen hat;

d) wenn ein Mitgliedstaat in Bezug auf den Antrag eines Staatsangehçrigen eines
anderen Mitgliedstaats einseitig einen solchen Beschluss fasst; in diesem Fall wird
der Rat umgehend unterrichtet; bei der Prsfung des Antrags wird von der Ver-
mutung ausgegangen, dass der Antrag offensichtlich unbegrsndet ist, ohne dass
die Entscheidungsbefugnis des Mitgliedstaats in irgendeiner Weise beeintrtchtigt
wird.

Protokoll (Nr. 25)

hber die Aushbung der geteilten Zustindigkeit
Die Hohen Vertragsparteien –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Einziger Artikel

Ist die Union in einem bestimmten Bereich im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union betreffend die geteilte Zu-
sttndigkeit tttig geworden, so erstreckt sich die Aussbung der Zusttndigkeit nur auf
die durch den entsprechenden Rechtsakt der Union geregelten Elemente und nicht
auf den gesamten Bereich.
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Protokoll (Nr. 26)

hber Dienste von allgemeinem Interesse
Die Hohen Vertragsparteien –
in dem Wunsch, die Bedeutung der Dienste von allgemeinem Interesse hervor-
zuheben –
sind sber folgende auslegende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag
sber die Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europt-
ischen Union beigefsgt sind:

Artikel 1

Zu den gemeinsamen Werten der Union in Bezug auf Dienste von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Artikels 14 des Vertrags sber die Arbeits-
weise der Europtischen Union zthlen insbesondere:
– die wichtige Rolle und der weite Ermessensspielraum der nationalen, regionalen

und lokalen Behçrden in der Frage, wie Dienste von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse auf eine den Bedsrfnissen der Nutzer so gut wie mçglich ent-
sprechende Weise zur Verfsgung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu orga-
nisieren sind;

– die Vielfalt der jeweiligen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse und die Unterschiede bei den Bedsrfnissen und Prtferenzen der Nut-
zer, die aus unterschiedlichen geografischen, sozialen oder kulturellen Gegeben-
heiten folgen kçnnen;

– ein hohes Niveau in Bezug auf Qualittt, Sicherheit und Bezahlbarkeit, Gleichbe-
handlung und Fçrderung des universellen Zugangs und der Nutzerrechte.

Artikel 2

Die Bestimmungen der Vertrtge bershren in keiner Weise die Zusttndigkeit der
Mitgliedstaaten, nichtwirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse zur Ver-
fsgung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren.

Protokoll (Nr. 27)

hber den Binnenmarkt und den Wettbewerb
Die Hohen Vertragsparteien –
unter BerRcksichtigung der Tatsache, dass der Binnenmarkt, wie er in Artikel 3
des Vertrags sber die Europtische Union beschrieben wird, ein System umfasst, das
den Wettbewerb vor Verftlschungen schstzt –
sind Rbereingekommen, dass
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fsr diese Zwecke die Union erforderlichenfalls nach den Bestimmungen der Ver-
trtge, einschließlich des Artikels 352 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Eu-
roptischen Union, tttig wird.
Dieses Protokoll wird dem Vertrag sber die Europtische Union und dem Vertrag
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union beigefsgt.

Protokoll (Nr. 28)

hber den wirtschaftlichen, sozialen und
territorialen Zusammenhalt
Die Hohen Vertragsparteien –
unter Hinweis darauf, dass in Artikel 3 des Vertrags sber die Europtische Union
unter anderen Zielen die Fçrderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalts und der Solidarittt zwischen den Mitgliedstaaten erwthnt ist und
dass dieser Zusammenhalt zu den in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union aufgefshrten Bereichen gehçrt, in
denen die Union sber geteilte Zusttndigkeit verfsgt,
unter Hinweis darauf, dass der Dritte Teil Titel XVIII sber den wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalt insgesamt die Rechtsgrundlage fsr die
Konsolidierung und Weiterentwicklung der Unionstttigkeit im Bereich des wirt-
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, einschließlich der Schaffung
eines neuen Fonds, darstellt;
unter Hinweis darauf, dass in Artikel 177 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union die Einrichtung eines Kohtsionsfonds vorgesehen ist,
in Anbetracht dessen, dass die EIB erhebliche und noch steigende Betrtge zu-
gunsten der trmeren Gebiete ausleiht;
in Anbetracht des Wunsches nach grçßerer Flexibilittt bei den Regelungen fsr
die Zuweisungen aus den Strukturfonds;
in Anbetracht des Wunsches nach einer Differenzierung der Hçhe der Unions-
beteiligung an den Programmen und Vorhaben in bestimmten Ltndern;
angesichts des Vorschlags, dem relativen Wohlstand der Mitgliedstaaten im Rah-
men des Systems der eigenen Mittel sttrker Rechnung zu tragen –
bekrPftigen, dass die Fçrderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalts fsr die umfassende Entwicklung und den dauerhaften Erfolg
der Union wesentlich ist;
bekrPftigen ihre wberzeugung, dass die Strukturfonds bei der Erreichung der Uni-
onsziele hinsichtlich des Zusammenhalts weiterhin eine gewichtige Rolle zu spielen
haben;
bekrPftigen ihre wberzeugung, dass die EIB weiterhin den Großteil ihrer Mittel
fsr die Fçrderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts
einsetzen sollte, und erkltren sich bereit, den Kapitalbedarf der EIB zu sberprsfen,
sobald dies fsr diesen Zweck notwendig ist;
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vereinbaren, dass der Kohtsionsfonds finanzielle Beitrtge der Union fsr Vorhaben
in den Bereichen Umwelt und transeuroptische Netze in Mitgliedstaaten mit einem
Pro-Kopf-BSP von weniger als 90 v.H. des Unionsdurchschnitts bereitstellt, die ein
Programm zur Erfsllung der in Artikel 126 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union genannten Bedingungen der wirtschaftlichen Konvergenz
vorweisen;
bekunden ihre Absicht, ein grçßeres Maß an Flexibilittt bei der Zuweisung von
Finanzmitteln aus den Strukturfonds fsr besondere Bedsrfnisse vorzusehen, die
nicht von den derzeitigen Strukturfonds abgedeckt werden;
bekunden ihre Bereitschaft, die Hçhe der Unionsbeteiligung an Programmen und
Vorhaben im Rahmen der Strukturfonds zu differenzieren, um einen sbermtßigen
Anstieg der Haushaltsausgaben in den weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten zu
vermeiden;
erkennen an, dass die Fortschritte im Hinblick auf den wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalt laufend sberwacht werden msssen, und bekunden
ihre Bereitschaft, alle dazu erforderlichen Maßnahmen zu prsfen;
erklPren ihre Absicht, der Beitragskapazittt der einzelnen Mitgliedstaaten im Rah-
men des Systems der Eigenmittel sttrker Rechnung zu tragen und zu prsfen, wie
fsr die weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten regressive Elemente im derzeitigen
System der Eigenmittel korrigiert werden kçnnen;
kommen Rberein, dieses Protokoll dem Vertrag sber die Europtische Union und
dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union beizufsgen.

Protokoll (Nr. 29)

hber den çffentlich-rechtlichen Rundfunk
in den Mitgliedstaaten
Die Hohen Vertragsparteien –
in der ErwPgung, dass der çffentlich-rechtliche Rundfunk in den Mitgliedstaaten
unmittelbar mit den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedsrfnissen jeder
Gesellschaft sowie mit dem Erfordernis verknspft ist, den Pluralismus in den Me-
dien zu wahren –
sind sber folgende auslegende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag
sber die Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europt-
ischen Union beigefsgt sind:
Die Bestimmungen der Vertrtge bershren nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten,
den çffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, sofern die Finanzierung der
Rundfunkanstalten dem çffentlich-rechtlichen Auftrag, wie er von den Mitglied-
staaten den Anstalten sbertragen, festgelegt und ausgestaltet wird, dient und die
Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Ausmaß
beeintrtchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderltuft, wobei den Erforder-
nissen der Erfsllung des çffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist.
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Protokoll (Nr. 30)

hber die Anwendung
der Charta der Grundrechte der Europiischen Union
auf Polen und das Vereinigte Kçnigreich
Die Hohen Vertragsparteien –
in der ErwPgung, dass die Union in Artikel 6 des Vertrags sber die Europtische
Union die in der Charta der Grundrechte der Europtischen Union enthaltenen
Rechte, Freiheiten und Grundsttze anerkennt;
in der ErwPgung, dass die Charta streng im Einklang mit den Bestimmungen des
genannten Artikels 6 und mit Titel VII der Charta anzuwenden ist;
in der ErwPgung, dass der genannte Artikel 6 vorsieht, dass die Charta von den
Gerichten Polens und des Vereinigten Kçnigreichs streng im Einklang mit den in
jenem Artikel erwthnten Erltuterungen anzuwenden und auszulegen ist;
in der ErwPgung, dass die Charta sowohl Rechte als auch Grundsttze enthtlt,
in der ErwPgung, dass die Charta sowohl Bestimmungen bsrgerlicher und po-
litischer Art als auch Bestimmungen wirtschaftlicher und sozialer Art enthtlt;
in der ErwPgung, dass die Charta die in der Union anerkannten Rechte, Frei-
heiten und Grundsttze bekrtftigt und diese Rechte besser sichtbar macht, aber
keine neuen Rechte oder Grundsttze schafft;
eingedenk der Verpflichtungen Polens und des Vereinigten Kçnigreichs aufgrund
des Vertrags sber die Europtische Union, des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union und des Unionsrechts im Allgemeinen;
in Kenntnis des Wunsches Polens und des Vereinigten Kçnigreichs, bestimmte
Aspekte der Anwendung der Charta zu kltren;
demzufolge in dem Wunsch, die Anwendung der Charta in Bezug auf die Gesetze
und Verwaltungsmaßnahmen Polens und des Vereinigten Kçnigreichs und die Fra-
ge der Einklagbarkeit in Polen und im Vereinigten Kçnigreich zu kltren;
in BekrPftigung dessen, dass in diesem Protokoll enthaltene Bezugnahmen auf die
Wirkungsweise spezifischer Bestimmungen der Charta auf keinen Fall die Wir-
kungsweise anderer Bestimmungen der Charta bershren;
in BekrPftigung dessen, dass dieses Protokoll die Anwendung der Charta auf
andere Mitgliedstaaten nicht bershrt;
in BekrPftigung dessen, dass dieses Protokoll andere Verpflichtungen Polens und
des Vereinigten Kçnigreichs aufgrund des Vertrags sber die Europtische Union, des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union und des Unionsrechts im
Allgemeinen nicht bershrt –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:
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Artikel 1

(1) Die Charta bewirkt keine Ausweitung der Befugnis des Gerichtshofs der Eu-
roptischen Union oder eines Gerichts Polens oder des Vereinigten Kçnigreichs zu
der Feststellung, dass die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die Verwaltungs-
praxis oder -maßnahmen Polens oder des Vereinigten Kçnigreichs nicht mit den
durch die Charta bekrtftigten Grundrechten, Freiheiten und Grundsttzen im Ein-
klang stehen.
(2) Insbesondere – und um jeden Zweifel auszurtumen – werden mit Titel IV der
Charta keine fsr Polen oder das Vereinigte Kçnigreich geltenden einklagbaren
Rechte geschaffen, soweit Polen bzw. das Vereinigte Kçnigreich solche Rechte
nicht in seinem nationalen Recht vorgesehen hat.

Artikel 2

Wird in einer Bestimmung der Charta auf das innerstaatliche Recht und die inner-
staatliche Praxis Bezug genommen, so findet diese Bestimmung auf Polen und das
Vereinigte Kçnigreich nur in dem Maße Anwendung, in dem die darin enthaltenen
Rechte oder Grundsttze durch das Recht oder die Praxis Polens bzw. des Ver-
einigten Kçnigreichs anerkannt sind.

Protokoll (Nr. 31)

hber die Einfuhr in den Niederlindischen Antillen
raffinierter Erdçlerzeugnisse in die Europiische Union
Die Hohen Vertragsparteien,
in dem Wunsch nach einer ntheren Regelung fsr den Handelsverkehr bei der
Einfuhr von in den Niederltndischen Antillen raffinierten Erdçlerzeugnissen in
die Union,
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Artikel 1

Dieses Protokoll gilt fsr die Erdçlerzeugnisse der Tarifnummern 27.10, 27.11,
27.12, ex 27.13 (Paraffin, Petrolatum aus Erdçl oder Schieferçl, paraffinische Rsck-
sttnde) und 27.14 des Brssseler Zolltarifschemas, soweit sie zum Verbrauch in den
Mitgliedstaaten eingefshrt werden.

305

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 305/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

Protokoll (Nr. 31)



Artikel 2

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, den in den Niederltndischen Antillen raf-
finierten Erdçlerzeugnissen nach Maßgabe dieses Protokolls die Zollvorteile ein-
zurtumen, die sich aus der Assoziierung der letztgenannten mit der Union ergeben.
Diese Bestimmungen gelten ungeachtet der Ursprungsregeln der Mitgliedstaaten.

Artikel 3

(1) Stellt die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich aus fest, dass
die gemtß der Regelung des Artikels 2 getttigten Einfuhren in den Niederltn-
dischen Antillen raffinierter Erdçlerzeugnisse in die Union tatstchlich Schwierig-
keiten auf dem Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten hervorrufen, so be-
schließt sie, dass die Zollsttze fsr die genannte Einfuhr von den betreffenden
Mitgliedstaaten eingefshrt, erhçht oder wieder eingefshrt werden, soweit und so-
lange dies erforderlich ist, um dieser Lage gerecht zu werden. Die so eingefshrten,
erhçhten oder wieder eingefshrten Zollsttze dsrfen nicht sber den Sttzen der Zçlle
liegen, die gegensber dritten Ltndern fsr dieselben Erzeugnisse angewendet wer-
den.
(2) Absatz 1 kann auf jeden Fall angewendet werden, wenn die Einfuhr von in den
Niederltndischen Antillen raffinierten Erdçlerzeugnissen nach den Mitgliedstaaten
zwei Millionen Tonnen pro Jahr erreicht.
(3) Die Beschlssse der Kommission gemtß den Absttzen 1 und 2 einschließlich
derjenigen, die auf die Ablehnung des Antrags eines Mitgliedstaats abzielen, werden
dem Rat bekannt gegeben. Dieser kann sich auf Antrag eines jeden Mitgliedstaats
mit den genannten Beschlsssen befassen, und er kann sie jederzeit abtndern oder
zursckstellen.

Artikel 4

(1) Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass die unmittelbar oder sber einen anderen
Mitgliedstaat gemtß der Regelung des Artikels 2 durchgefshrte Einfuhr in den
Niederltndischen Antillen raffinierter Erdçlerzeugnisse auf seinem Markt tatstch-
lich Schwierigkeiten hervorruft und dass sofortige Maßnahmen zur Behebung die-
ser Sachlage erforderlich sind, so kann er von sich aus beschließen, dass auf diese
Einfuhr Zçlle erhoben werden, deren Sttze nicht sber den Zollsttzen liegen dsrfen,
die gegensber dritten Staaten fsr dieselben Erzeugnisse angewendet werden. Er
notifiziert diesen Beschluss der Kommission, die binnen eines Monats beschließt,
ob die von dem Staat getroffenen Maßnahmen aufrechterhalten werden kçnnen
oder getndert bzw. aufgehoben werden msssen. Artikel 3 Absatz 3 ist auf diesen
Beschluss der Kommission anwendbar.
(2) wberschreitet die unmittelbar oder sber einen anderen Mitgliedstaat gemtß der
Regelung des Artikels 2 durchgefshrte Einfuhr in den Niederltndischen Antillen
raffinierter Erdçlerzeugnisse in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europti-
schen Union wthrend eines Kalenderjahrs die im Anhang zu diesem Protokoll
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angegebene Menge, so werden die von dem oder den betreffenden Mitgliedstaaten
fsr das laufende Jahr gemtß Absatz 1 etwa getroffenen Maßnahmen als rechtmtßig
betrachtet; die Kommission nimmt von den getroffenen Maßnahmen Kenntnis,
nachdem sie sich vergewissert hat, dass die festgelegte Menge erreicht wurde.
In einem solchen Fall sehen die sbrigen Mitgliedstaaten davon ab, den Rat zu
befassen.

Artikel 5

Beschließt die Union die Anwendung von mengenmtßigen Beschrtnkungen auf
die Einfuhr von Erdçlerzeugnissen jeder Herkunft, so kçnnen diese auch auf die
Einfuhr dieser Erzeugnisse aus den Niederltndischen Antillen angewendet werden.
In einem derartigen Fall wird den Niederltndischen Antillen eine Vorzugsbehand-
lung gegensber dritten Ltndern gewthrt.

Artikel 6

(1) Der Rat revidiert die Bestimmungen der Artikel 2 bis 5 einstimmig nach An-
hçrung des Europtischen Parlaments und der Kommission, wenn er eine gemein-
same Ursprungsbestimmung fsr die Erdçlerzeugnisse aus dritten Ltndern und as-
soziierten Ltndern erltsst oder im Rahmen einer gemeinsamen Handelspolitik fsr
die betreffenden Erzeugnisse Beschlssse fasst oder eine gemeinsame Energiepolitik
aufstellt.
(2) Bei einer derartigen Revision msssen jedoch auf jeden Fall gleichwertige Vor-
teile zugunsten der Niederltndischen Antillen in geeigneter Form und fsr eine
Menge von mindestens 21/2 Millionen Tonnen Erdçlerzeugnissen aufrechterhalten
werden.
(3) Die Verpflichtungen der Union bezsglich der gleichwertigen Vorteile gemtß
Absatz 2 kçnnen erforderlichenfalls auf die einzelnen Ltnder aufgeteilt werden,
wobei die im Anhang zu diesem Protokoll aufgefshrten Mengen zu berscksich-
tigen sind.

Artikel 7

Zur Durchfshrung dieses Protokolls hat die Kommission die Entwicklung der Ein-
fuhr in den Niederltndischen Antillen raffinierter Erdçlerzeugnisse in die Mitglied-
staaten zu verfolgen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission, die fsr die ent-
sprechende Verteilung sorgt, alle diesem Zweck dienenden Aufschlssse nach den
von der Kommission empfohlenen Verwaltungsmodalittten mit.

Anhang zum Protokoll

Zur Durchfshrung des Artikels 4 Absatz 2 des Protokolls sber die Einfuhr in den
Niederltndischen Antillen raffinierter Erdçlerzeugnisse in die Europtische Union
haben die Hohen Vertragsparteien beschlossen, dass die Menge von 2 Millionen
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Tonnen Erdçlerzeugnissen aus den Antillen sich wie folgt auf die Mitgliedstaaten
verteilt:
Deutschland 625000 Tonnen
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsgemeinschaft 200000 Tonnen
Frankreich 75000 Tonnen
Italien 100000 Tonnen
Niederlande 1000000 Tonnen

Protokoll (Nr. 32)

betreffend den Erwerb von Immobilien in Dinemark
Die Hohen Vertragsparteien –
von dem Wunsch geleitet, gewisse besondere Probleme betreffend Dtnemark zu
regeln –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Ungeachtet der Vertrtge kann Dtnemark seine geltenden Rechtsvorschriften fsr
den Erwerb von Zweitwohnungen beibehalten.

Protokoll (Nr. 33)

zu Artikel 157 des Vertrags
hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Die Hohen Vertragsparteien
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:

Im Sinne des Artikels 157 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union gelten Leistungen aufgrund eines betrieblichen Systems der sozialen Sicher-
heit nicht als Entgelt, sofern und soweit sie auf Beschtftigungszeiten vor dem
17. Mai 1990 zursckgefshrt werden kçnnen, außer im Fall von Arbeitnehmern
oder deren anspruchsberechtigten Angehçrigen, die vor diesem Zeitpunkt eine
Klage bei Gericht oder ein gleichwertiges Verfahren nach geltendem einzelstaat-
lichen Recht anhtngig gemacht haben.
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Protokoll (Nr. 34)

hber die Sonderregelung fhr Grçnland
Einziger Artikel

(1) Die Behandlung von der gemeinsamen Fischereimarktorganisation unterliegen-
den Erzeugnissen mit Ursprung in Grçnland bei der Einfuhr in die Union erfolgt
unter Beachtung der Mechanismen der gemeinsamen Marktorganisation frei von
Zçllen und Abgaben gleicher Wirkung sowie ohne mengenmtßige Beschrtnkun-
gen und Maßnahmen gleicher Wirkung, sofern die aufgrund eines Abkommens
zwischen der Union und der fsr Grçnland zusttndigen Behçrde eingertumten
Mçglichkeiten des Zugangs der Union zu den grçnltndischen Fischereizonen
fsr die Union zufrieden stellend sind.
(2) Alle die Einfuhrregelung fsr die genannten Erzeugnisse betreffenden Maßnah-
men einschließlich derjenigen zur Einfshrung dieser Maßnahmen werden nach
dem Verfahren des Artikels 43 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union beschlossen.

Protokoll (Nr. 35)

hber Artikel 40.3.3 der Verfassung Irlands
Die Hohen Vertragsparteien
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union, dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
und dem Vertrag zur Grsndung der Europtischen Atomgemeinschaft beigefsgt
sind:
Die Vertrtge, der Vertrag zur Grsndung der Europtischen Atomgemeinschaft so-
wie die Vertrtge und Akte zur onderung oder Ergtnzung der genannten Vertrtge
bershren nicht die Anwendung des Artikels 40. 3. 3 der irischen Verfassung in
Irland.

Protokoll (Nr. 36)

hber die kbergangsbestimmungen
Die Hohen Vertragsparteien –
in der ErwPgung, dass zur Regelung des wbergangs von den institutionellen Be-
stimmungen der Vertrtge, die vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
anwendbar sind, zu den Bestimmungen des genannten Vertrags wbergangsbestim-
mungen vorgesehen werden msssen –
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sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union, dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
und dem Vertrag zur Grsndung der Europtischen Atomgemeinschaft beigefsgt
sind:

Artikel 1

In diesem Protokoll bezeichnet der Ausdruck »die Vertrtge« den Vertrag sber die
Europtische Union, den Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
und den Vertrag zur Grsndung der Europtischen Atomgemeinschaft.

Titel I Bestimmungen hber das Europiische Parlament

Artikel 2

Rechtzeitig vor den Wahlen zum Europtischen Parlament 2009 erltsst der Euro-
ptische Rat nach Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Vertrags sber die Euro-
ptische Union einen Beschluss sber die Zusammensetzung des Europtischen
Parlaments.
Bis zum Ende der Wahlperiode 2004–2009 entsprechen die Zusammensetzung und
die Anzahl der Mitglieder des Europtischen Parlaments der bei Inkrafttreten des
Vertrags von Lissabon geltenden Zusammensetzung und Anzahl.

Titel II Bestimmungen hber die qualifizierte Mehrheit

Artikel 3

(1) Nach Artikel 16 Absatz 4 des Vertrags sber die Europtische Union treten die
Bestimmungen dieses Absatzes und die Bestimmungen des Artikels 238 Absatz 2 des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union zur Definition der qua-
lifizierten Mehrheit im Europtischen Rat und im Rat am 1. November 2014 in
Kraft.
(2) Fsr den Zeitraum vom 1. November 2014 bis zum 31. Mtrz 2017 gilt Fol-
gendes: Ist fsr eine Beschlussfassung eine qualifizierte Mehrheit erforderlich, kann
ein Mitglied des Rates beantragen, dass die Beschlussfassung mit der qualifizierten
Mehrheit nach Absatz 3 erfolgt. In diesem Fall finden die Absttze 3 und 4 Anwen-
dung.
(3) Bis zum 31. Oktober 2014 gelten unbeschadet des Artikels 235 Absatz 1 Unter-
absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union die nachste-
henden Bestimmungen:
Ist fsr die Beschlussfassung im Europtischen Rat und im Rat eine qualifizierte
Mehrheit erforderlich, so werden die Stimmen der Mitglieder wie folgt gewich-
tet:
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Belgien 12 Luxemburg 4
Bulgarien 10 Ungarn 12
Tschechische Republik 12 Malta 3
Dtnemark 7 Niederlande 13
Deutschland 29 �sterreich 10
Estland 4 Polen 27
Irland 7 Portugal 12
Griechenland 12 Rumtnien 14
Spanien 27 Slowenien 4
Frankreich 29 Slowakei 7
Italien 29 Finnland 7
Zypern 4 Schweden 10
Lettland 4 Vereinigtes Kçnigreich 29
Litauen 7

In den Ftllen, in denenBeschlssse nach denVertrtgen auf Vorschlag der Kommission
zu fassen sind, kommen diese Beschlssse mit einer Mindestzahl von 255 Stimmen
zustande, die die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder umfasst. In den anderen
Ftllen kommen die Beschlssse mit einerMindestzahl von 255 Stimmen zustande, die
die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder umfasst.
Ein Mitglied des Europtischen Rates oder des Rates kann beantragen, dass beim
Erlass eines Rechtsakts des Europtischen Rates oder des Rates mit qualifizierter
Mehrheit sberprsft wird, ob die Mitgliedstaaten, die diese qualifizierte Mehrheit
bilden, mindestens 62 % der Gesamtbevçlkerung der Union ausmachen. Falls sich
erweist, dass diese Bedingung nicht erfsllt ist, wird der betreffende Rechtsakt nicht
erlassen.
(4) Bis zum 31. Oktober 2014 gilt in den Ftllen, in denen in Anwendung der
Vertrtge nicht alle Mitglieder des Rates stimmberechtigt sind, das heißt in den
Ftllen, in denen auf die qualifizierte Mehrheit nach Artikel 238 Absatz 3 des Ver-
trags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union Bezug genommen wird, als
qualifizierte Mehrheit derselbe Anteil der gewogenen Stimmen und derselbe Anteil
der Anzahl der Mitglieder des Rates sowie gegebenenfalls derselbe Prozentsatz der
Bevçlkerung der betreffenden Mitgliedstaaten wie in Absatz 3 dieses Artikels fest-
gelegt.

Titel III Bestimmungen hber die Zusammensetzungen des Rates

Artikel 4

Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 16 Absatz 6 Unterabsatz 1 des
Vertrags sber die Europtische Union kann der Rat in den in den Unterabsttzen 2
und 3 des genannten Absatzes vorgesehenen Zusammensetzungen sowie in anderen
Zusammensetzungen zusammentreten, deren Liste durch einen Beschluss des Rates
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in seiner Zusammensetzung »Allgemeine Angelegenheiten« festgesetzt wird, der mit
einfacher Mehrheit beschließt.

Titel IV Bestimmungen hber die Kommission
einschließlich des Hohen Vertreters der Union
fhr Außen- und Sicherheitspolitik

Artikel 5

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon amtierenden Mit-
glieder der Kommission bleiben bis zum Ende ihrer Amtszeit im Amt. Am Tag der
Ernennung des Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik
endet jedoch die Amtszeit des Mitglieds, das die gleiche Staatsangehçrigkeit wie
dieser besitzt.

Titel V Bestimmungen betreffend den Generalsekretir des
Rates und Hohen Vertreter fhr die Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik und den stellvertretenden Generalsekretir
des Rates

Artikel 6

Die Amtszeit des Generalsekrettrs des Rates und Hohen Vertreters fsr die Gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik sowie des Stellvertretenden Generalsekrettrs
des Rates endet zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon. Der
Rat ernennt seinen Generalsekrettr nach Artikel 240 Absatz 2 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union.

Titel VI Bestimmungen hber die beratenden Einrichtungen

Artikel 7

Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 301 des Vertrags sber die Ar-
beitsweise der Europtischen Union verteilen sich die Mitglieder des Wirtschafts-
und Sozialausschusses wie folgt:
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Belgien 12 Luxemburg 6
Bulgarien 12 Ungarn 12
Tschechische Republik 12 Malta 5
Dtnemark 9 Niederlande 12
Deutschland 24 �sterreich 12
Estland 7 Polen 21
Irland 9 Portugal 12
Griechenland 12 Rumtnien 15
Spanien 21 Slowenien 7
Frankreich 24 Slowakei 9
Italien 24 Finnland 9
Zypern 6 Schweden 12
Lettland 7 Vereinigtes Kçnigreich 24
Litauen 9

Artikel 8

Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 305 des Vertrags sber die Ar-
beitsweise der Europtischen Union verteilen sich die Mitglieder des Ausschusses der
Regionen wie folgt:
Belgien 12 Luxemburg 6
Bulgarien 12 Ungarn 12
Tschechische Republik 12 Malta 5
Dtnemark 9 Niederlande 12
Deutschland 24 �sterreich 12
Estland 7 Polen 21
Irland 9 Portugal 12
Griechenland 12 Rumtnien 15
Spanien 21 Slowenien 7
Frankreich 24 Slowakei 9
Italien 24 Finnland 9
Zypern 6 Schweden 12
Lettland 7 Vereinigtes Kçnigreich 24
Litauen 9
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Titel VII kbergangsbestimmungen hber die vor dem Inkraft-
treten des Vertrags von Lissabon auf der Grundlage
der Titel V und VI des Vertrags hber die Europiische Union
angenommenen Rechtsakte

Artikel 9

Die Rechtsakte der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, die
vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon auf der Grundlage des Vertrags
sber die Europtische Union angenommen wurden, behalten so lange Rechtswir-
kung, bis sie in Anwendung der Vertrtge aufgehoben, fsr nichtig erkltrt oder ge-
tndert werden. Dies gilt auch fsr wbereinkommen, die auf der Grundlage des
Vertrags sber die Europtische Union zwischen Mitgliedstaaten geschlossen wur-
den.

Artikel 10

(1) Als wbergangsmaßnahme gilt bezsglich der Befugnisse der Organe bei Rechts-
akten der Union im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen, die vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissa-
bon angenommen wurden, bei Inkrafttreten des genannten Vertrags Folgendes: Die
Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union gelten nicht, und die Befugnisse des Gerichtshofs der Euro-
ptischen Union nach Titel VI des Vertrags sber die Europtische Union in der vor
dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon geltenden Fassung bleiben unver-
tndert, einschließlich in den Ftllen, in denen sie nach Artikel 35 Absatz 2 des ge-
nannten Vertrags sber die Europtische Union anerkannt wurden.
(2) Die onderung eines in Absatz 1 genannten Rechtsakts hat zur Folge, dass hin-
sichtlich des getnderten Rechtsakts in Bezug auf diejenigen Mitgliedstaaten, fsr die
der getnderte Rechtsakt gilt, die in den Vertrtgen vorgesehenen Befugnisse der in
Absatz 1 genannten Organe gelten.
(3) Die wbergangsmaßnahme nach Absatz 1 tritt auf jeden Fall fsnf Jahre nach dem
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon außer Kraft.
(4) Das Vereinigte Kçnigreich kann dem Rat spttestens sechs Monate vor dem
Ende des wbergangszeitraums nach Absatz 3 mitteilen, dass es hinsichtlich der
Rechtsakte nach Absatz 1 die in den Vertrtgen festgelegten Befugnisse der in Ab-
satz 1 genannten Organe nicht anerkennt. Im Falle einer solchen Mitteilung durch
das Vereinigte Kçnigreich gelten alle Rechtsakte nach Absatz 1 fsr das Vereinigte
Kçnigreich nicht mehr ab dem Tag, an dem der wbergangszeitraum nach Absatz 3
endet. Dieser Unterabsatz gilt nicht in Bezug auf die getnderten Rechtsakte nach
Absatz 2, die fsr das Vereinigte Kçnigreich gelten.
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission die
erforderlichen Folge- und wbergangsmaßnahmen. Das Vereinigte Kçnigreich
nimmt an der Annahme dieses Beschlusses nicht teil. Die qualifizierte Mehrheit
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des Rates bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags sber
die Arbeitsweise der Europtischen Union.
Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission ferner
einen Beschluss annehmen, mit dem bestimmt wird, dass das Vereinigte Kçnigreich
etwaige unmittelbare finanzielle Folgen trtgt, die sich zwangsltufig und unvermeid-
bar daraus ergeben, dass es sich nicht mehr an diesen Rechtsakten beteiligt.
(5) Das Vereinigte Kçnigreich kann dem Rat in der Folge jederzeit mitteilen, dass
es sich an Rechtsakten beteiligen mçchte, die nach Absatz 4 Unterabsatz 1 fsr das
Vereinigte Kçnigreich nicht mehr gelten. In diesem Fall finden die einschltgigen
Bestimmungen des Protokolls sber den in den Rahmen der Europtischen Union
einbezogenen Schengen-Besitzstand bzw. des Protokolls sber die Position des Ver-
einigten Kçnigreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts Anwendung. In Bezug auf diese Rechtsakte gelten die in den Ver-
trtgen festgelegten Befugnisse der Organe. Handeln die Organe der Union und das
Vereinigte Kçnigreich im Rahmen der betreffenden Protokolle, so bemshen sie
sich, das grçßtmçgliche Maß an Beteiligung des Vereinigten Kçnigreichs am Be-
sitzstand der Union bezsglich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts wiederherzustellen, ohne dass die praktische Funktionsfthigkeit seiner ver-
schiedenen Bestandteile ernsthaft beeintrtchtigt wird, und unter Wahrung von de-
ren Kohtrenz.

Protokoll (Nr. 37)

hber die finanziellen Folgen des Ablaufs des
EGKS-Vertrags und hber den Forschungsfonds
fhr Kohle und Stahl
Die Hohen Vertragsparteien –
unter Hinweis darauf, dass das gesamte Vermçgen und alle Verbindlichkeiten der
Europtischen Gemeinschaft fsr Kohle und Stahl zum Stand vom 23. Juli 2002 am
24. Juli 2002 auf die Europtische Gemeinschaft sbergegangen sind,
eingedenk der Tatsache, dass diese Mittel fsr die Forschung in Sektoren verwendet
werden sollten, die mit der Kohle- und Stahlindustrie zusammenhtngen, und der
sich daraus ergebenden Notwendigkeit, hierfsr eine Reihe besonderer Vorschriften
vorzusehen –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die dem Vertrag sber die
Europtische Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on beigefsgt sind:
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Artikel 1

(1) Der Nettowert dieses Vermçgens und dieser Verbindlichkeiten gemtß der Bi-
lanz der EGKS vom 23. Juli 2002, vorbehaltlich etwaiger Erhçhungen oder Min-
derungen infolge der Abwicklungsvorgtnge, gilt als Vermçgen fsr Forschung in
Sektoren, die die Kohle- und Stahlindustrie betreffen, und erhtlt die Bezeichnung
»EGKS in Abwicklung«. Nach Abschluss der Abwicklung wird dieses Vermçgen als
»Vermçgen des Forschungsfonds fsr Kohle und Stahl« bezeichnet.
(2) Die Ertrtge aus diesem Vermçgen, die als »Forschungsfonds fsr Kohle und
Stahl« bezeichnet werden, werden im Einklang mit diesem Protokoll und den
auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsakten ausschließlich fsr die außerhalb des
Forschungsrahmenprogramms durchgefshrten Forschungsarbeiten in Sektoren, die
mit der Kohle- und Stahlindustrie zusammenhtngen, verwendet.

Artikel 2

Der Rat erltsst gemtß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Zu-
stimmung des Europtischen Parlaments alle fsr die Durchfshrung dieses Protokolls
erforderlichen Bestimmungen, einschließlich der wesentlichen Grundsttze.
Der Rat erltsst auf Vorschlag der Kommission und nach Anhçrung des Europti-
schen Parlaments die Maßnahmen zur Festlegung der mehrjthrigen Finanzleitlinien
fsr die Verwaltung des Vermçgens des Forschungsfonds fsr Kohle und Stahl sowie
technischer Leitlinien fsr das Forschungsprogramm des Fonds.

Artikel 3

Soweit in diesem Protokoll und in den auf der Grundlage dieses Protokolls erlas-
senen Rechtsakten nichts anderes vorgesehen ist, finden die Vertrtge Anwendung.
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Anhinge*
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Anhang I
Liste zu Artikel 38 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union

Nummer des Brssseler
Zolltarifschemas

Warenbezeichnung

Kapitel 1 Lebende Tiere
Kapitel 2 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall
Kapitel 3 Fische, Krebstiere und Weichtiere
Kapitel 4 Milch und Milcherzeugnisse, Vogeleier; natsrlicher

Honig
Kapitel 5
05.04 Dtrme, Blasen und Mtgen von anderen Tieren als Fi-

schen, ganz oder geteilt
05.15 Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt

noch inbegriffen; nicht lebende Tiere des Kapitels 1
oder 3, ungenießbar

Kapitel 6 Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels
Kapitel 7 Gemsse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu Er-

nthrungszwecken verwendet werden
Kapitel 8 Genießbare Frschte, Schalen von Zitrusfrschten oder

von Melonen
Kapitel 9 Kaffee, Tee und Gewsrze, ausgenommen Mate (Positi-

on 09.03)
Kapitel 10 Getreide
Kapitel 11 Msllereierzeugnisse, Malz; Sttrke; Kleber, Inulin
Kapitel 12 �lsaaten und çlhaltige Frschte; verschiedene Samen

und Frschte; Pflanzen zum Gewerbe- oder Heil-
gebrauch, Stroh und Futter

Kapitel 13
ex 13.03 Pektin

Kapitel 15
15.01 Schweineschmalz; Geflsgelfett, ausgepresst oder aus-

geschmolzen
15.02 Talg von Rindern, Schafen oder Ziegen, roh oder aus-

geschmolzen, einschließlich Premier Jus
15.03 Schmalzstearin; Oleostearin; Schmalzçl, Oleomargarine

und Talgçl, weder emulgiert, vermischt noch anders
verarbeitet

15.04 Fette und �le von Fischen oder Meeresstugetieren,
auch raffiniert
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Nummer des Brssseler
Zolltarifschemas

Warenbezeichnung

15.07 Fette pflanzliche �le, flsssig oder fest, roh, gereinigt
oder raffiniert

15.12 Tierische und pflanzliche Fette und �le, gehtrtet, auch
raffiniert, jedoch nicht weiter verarbeitet

15.13 Margarine, Kunstspeisefett und andere genießbare ver-
arbeitete Fette

15.17 Rscksttnde aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder
von tierischen oder pflanzlichen Wachsen

Kapitel 16 Zubereitungen von Fleisch, Fischen, Krebstieren und
Weichtieren

Kapitel 17
17.01 Rsben- und Rohrzucker, fest
17.02 Andere Zucker; Sirupe; Kunsthonig, auch mit natsrli-

chem Honig vermischt; Zucker und Melassen, kara-
mellisiert

17.03 Melassen, auch entftrbt
17.05* Zucker, Sirupe und Melassen, aromatisiert oder geftrbt

(einschließlich Vanille- und Vanillinzucker), ausgenom-
men Fruchtstfte mit beliebigem Zusatz von Zucker

Kapitel 18
18.01 Kakaobohnen, auch Bruch, roh oder gerçstet
18.02 Kakaoschalen, Kakaohtutchen und anderer Kakaoabfall
Kapitel 20 Zubereitungen von Gemsse, Kschenkrtutern, Frschten

und anderen Pflanzen oder Pflanzenteilen
Kapitel 22
22.04 Traubenmost, teilweise vergoren, auch ohne Alkohol

stummgemacht
22.05 Wein aus frischen Weintrauben; mit Alkohol stumm-

gemachter Most aus frischen Weintrauben
22.07 Apfelwein, Birnenwein, Met und andere gegorene Ge-

trtnke
ex 22.08*

ex 22.09*
othylalkohol und Sprit, vergtllt und unvergtllt, mit ei-
nem beliebigen othylalkoholgehalt, hergestellt aus land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen, die in Anhang I auf-
gefshrt sind (ausgenommen Branntwein, Likçr und
andere alkoholische Getrtnke, zusammengesetzte alko-
holische Zubereitungen – Essenzen – zur Herstellung
von Getrtnken)
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Nummer des Brssseler
Zolltarifschemas

Warenbezeichnung

ex 22.10* Speiseessig
Kapitel 23 Rscksttnde und Abftlle der Lebensmittelindustrie; zu-

bereitetes Futter
Kapitel 24
24.01 Tabak, unverarbeitet; Tabakabftlle
Kapitel 45
45.01 Naturkork, unbearbeitet, und Korkabftlle; Korkschrot,

Korkmehl
Kapitel 54
54.01 Flachs, roh, gerçstet, geschwungen, gehechelt oder an-

ders bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und
Abftlle (einschließlich Reißspinnstoff)

Kapitel 57
57.01 Hanf (Cannabis sativa), roh, gerçstet, geschwungen, ge-

hechelt oder anders bearbeitet, jedoch nicht verspon-
nen; Werg und Abftlle (einschließlich Reißspinnstoff)

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 320/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

320

Anhang I

* Position eingefsgt gemtß Artikel 1 der Verordnung Nr. 7 a des Rates der Europtischen
Wirtschaftsgemeinschaft vom 18. 12. 1959 (ABl. 7 vom 30. 1. 1961, S. 71/61).



Anhang II
kberseeische Linder und Hoheitsgebiete,
auf welche der Vierte Teil des Vertrags hber die
Arbeitsweise der Europiischen Union Anwendung findet

– Grçnland
– Neukaledonien und Nebengebiete
– Franzçsisch-Polynesien
– Franzçsische Ssd- und Antarktisgebiete
– Wallis und Futuna
– Mayotte
– St. Pierre und Miquelon
– Aruba
– Niederltndische Antillen:

– Bonaire
– CuraÅao
– Saba
– Sint Eustatius
– Sint Maarten

– Anguilla
– Kaimaninseln
– Falklandinseln
– Ssdgeorgien und ssdliche Sandwichinseln
– Montserrat
– Pitcairn
– St. Helena und Nebengebiete
– Britisches Antarktis-Territorium
– Britisches Territorium im Indischen Ozean
– Turks- und Caicosinseln
– Britische Jungferninseln
– Bermuda
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Erklirungen zur Schlussakte
der Regierungskonferenz,
die den am 13. Dezember 2007
unterzeichneten Vertrag
von Lissabon angenommen hat*
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A. Erklirungen zu Bestimmungen der Vertrige

1. Erklirung zur Charta der Grundrechte der Europiischen Union
Die Charta der Grundrechte der Europtischen Union, die rechtsverbindlich ist,
bekrtftigt die Grundrechte, die durch die Europtische Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantiert werden und die sich aus
den gemeinsamen Verfassungssberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben.
Die Charta dehnt weder den Geltungsbereich des Unionsrechts sber die Zusttndig-
keiten der Union hinaus aus noch begrsndet sie neue Zusttndigkeiten oder neue
Aufgaben fsr die Union, und sie tndert nicht die in den Vertrtgen festgelegten
Zusttndigkeiten und Aufgaben.

2. Erklirung zu Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags hber die
Europiische Union
Die Konferenz kommt sberein, dass der Beitritt der Union zur Europtischen Kon-
vention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten unter Bedingungen
erfolgen sollte, die es gestatten, die Besonderheiten der Rechtsordnung der Union
zu wahren. In diesem Zusammenhang stellt die Konferenz fest, dass der Gerichtshof
der Europtischen Union und der Europtische Gerichtshof fsr Menschenrechte in
einem regelmtßigen Dialog stehen; dieser Dialog kçnnte beim Beitritt der Union
zu dieser Konvention intensiviert werden.

3. Erklirung zu Artikel 8 des Vertrags hber die Europiische Union
Die Union trtgt der besonderen Lage der Ltnder mit geringer territorialer Aus-
dehnung Rechnung, die spezifische Nachbarschaftsbeziehungen zur Union unter-
halten.

4. Erklirung zur Zusammensetzung des Europiischen Parlaments
Der zusttzliche Sitz im Europtischen Parlament wird Italien zugewiesen.

5. Erklirung zur politischen Einigung des Europiischen Rates hber
den Entwurf eines Beschlusses hber die Zusammensetzung des
Europiischen Parlaments
Der Europtische Rat wird seine politische Zustimmung zum sberarbeiteten Ent-
wurf eines Beschlusses sber die Zusammensetzung des Europtischen Parlaments in
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der Legislaturperiode 2009–2014 auf der Grundlage des Vorschlags des Europt-
ischen Parlaments erteilen.

6. Erklirung zu Artikel 15 Absitze 5 und 6, Artikel 17 Absitze 6
und 7 und Artikel 18 des Vertrags hber die Europiische Union
Bei der Auswahl der Personen, die das Amt des Prtsidenten des Europtischen Rates,
des Prtsidenten der Kommission und des Hohen Vertreters der Union fsr Außen-
und Sicherheitspolitik aussben sollen, ist gebshrend zu berscksichtigen, dass die
geografische und demografische Vielfalt der Union und ihrer Mitgliedstaaten an-
gemessen geachtet werden muss.

7. Erklirung zu Artikel 16 Absatz 4 des Vertrags hber die
Europiische Union und zu Artikel 238 Absatz 2 des Vertrags
hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Die Konferenz erkltrt, dass der Beschluss sber die Anwendung des Artikels 16
Absatz 4 des Vertrags sber die Europtische Union und des Artikels 238 Absatz 2
des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union vom Rat am Tag der
Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon angenommen wird und am Tag des
Inkrafttretens jenes Vertrags in Kraft tritt. Der entsprechende Beschlussentwurf
ist nachstehend wiedergegeben:

Entwurf eines Beschlusses des Rates
sber die Anwendung des Artikels 16 Absatz 4 des Vertrags sber die Europtische
Union und des Artikels 238 Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Eu-
roptischen Union zwischen dem 1. November 2014 und dem 31. Mtrz 2017 einer-
seits und ab dem 1. April 2017 andererseits
Der Rat der EuropPischen Union –
in Erwtgung nachstehender Grsnde:
(1) Es sollten Bestimmungen erlassen werden, die einen reibungslosen wbergang
von der Regelung fsr die Beschlussfassung des Rates mit qualifizierter Mehrheit,
die in Artikel 3 Absatz 3 des Protokolls sber die wbergangsbestimmungen festgelegt
ist und die bis zum 31. Oktober 2014 weiterhin gelten wird, zu der in Artikel 16
Absatz 4 des Vertrags sber die Europtische Union und Artikel 238 Absatz 2 des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union vorgesehenen Ab-
stimmungsregelung gewthrleisten, die ab dem 1. November 2014 gelten wird,
einschließlich – wthrend eines wbergangszeitraums bis zum 31. Mtrz 2017 –
der besonderen Bestimmungen gemtß Artikel 3 Absatz 2 des genannten Protokolls.
(2) Der Rat wird auch in Zukunft alles daran setzen, die demokratische Legiti-
mierung der mit qualifizierter Mehrheit angenommenen Rechtsakte zu erhçhen –
beschliesst:
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Abschnitt 1
Fhr die Zeit vom 1. November 2014 bis zum 31. Mirz 2017
anwendbare Bestimmungen

Artikel 1

Fsr die Zeit vom 1. November 2014 bis zum 31. Mtrz 2017 gilt Folgendes: Wenn
Mitglieder des Rates, die
a) mindestens drei Viertel der Bevçlkerung oder
b) mindestens drei Viertel der Anzahl der Mitgliedstaaten
vertreten, die fsr die Bildung einer Sperrminorittt erforderlich sind, wie sie sich aus
der Anwendung von Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 1 des Vertrags sber die Eu-
roptische Union oder Artikel 238 Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union ergibt, erkltren, dass sie die Annahme eines Rechtsakts durch
den Rat mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, so wird die Frage vom Rat erçrtert.

Artikel 2

Der Rat wird im Verlauf dieser Erçrterungen alles in seiner Macht Stehende tun,
um innerhalb einer angemessenen Zeit und unbeschadet der durch das Unionsrecht
vorgeschriebenen zwingenden Fristen eine zufrieden stellende Lçsung fsr die von
den Mitgliedern des Rates nach Artikel 1 vorgebrachten Anliegen zu finden.

Artikel 3

Zu diesem Zweck unternimmt der Prtsident des Rates mit Unterststzung der
Kommission unter Einhaltung der Geschtftsordnung des Rates alle erforderlichen
Schritte, um im Rat eine breitere Einigungsgrundlage zu ermçglichen. Die Mit-
glieder des Rates unterststzen ihn hierbei.

Abschnitt 2
Ab dem 1. April 2017 anwendbare Bestimmungen

Artikel 4

Ab dem 1. April 2017 gilt Folgendes: Wenn Mitglieder des Rates, die
a) mindestens 55 % der Bevçlkerung oder
b) mindestens 55 % der Anzahl der Mitgliedstaaten
vertreten, die fsr die Bildung einer Sperrminorittt erforderlich sind, wie sie sich aus
der Anwendung von Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 1 des Vertrags sber die Eu-
roptische Union oder Artikel 238 Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union ergibt, erkltren, dass sie die Annahme eines Rechtsakts durch
den Rat mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, so wird die Frage vom Rat erçrtert.
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Artikel 5

Der Rat wird im Verlauf dieser Erçrterungen alles in seiner Macht Stehende tun,
um innerhalb einer angemessenen Zeit und unbeschadet der durch das Unionsrecht
vorgeschriebenen zwingenden Fristen eine zufrieden stellende Lçsung fsr die von
den Mitgliedern des Rates nach Artikel 4 vorgebrachten Anliegen zu finden.

Artikel 6

Zu diesem Zweck unternimmt der Prtsident des Rates mit Unterststzung der
Kommission unter Einhaltung der Geschtftsordnung des Rates alle erforderlichen
Schritte, um im Rat eine breitere Einigungsgrundlage zu ermçglichen. Die Mit-
glieder des Rates unterststzen ihn hierbei.

Abschnitt 3
Inkrafttreten des Beschlusses

Artikel 7

Dieser Beschluss tritt am Tag des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon in Kraft.

8. Erklirung zu den praktischen Maßnahmen, die zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon in Bezug auf den
Vorsitz im Europiischen Rat und im Rat »Auswirtige Angelegen-
heiten« zu ergreifen sind
Fsr den Fall, dass der Vertrag von Lissabon nach dem 1. Januar 2009 in Kraft tritt,
ersucht die Konferenz die zusttndigen Behçrden des Mitgliedstaats, der zu jenem
Zeitpunkt den halbjthrlich wechselnden Vorsitz im Rat wahrnimmt, einerseits und
die Persçnlichkeit, die zum Prtsidenten des Europtischen Rats gewthlt wird, sowie
die Persçnlichkeit, die zum Hohen Vertreter der Union fsr Außen- und Sicher-
heitspolitik ernannt wird, andererseits, in Absprache mit dem nachfolgenden halb-
jthrlichen Vorsitz die konkreten Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind,
damit der wbergang in Bezug auf die sachbezogenen und die organisatorischen
Aspekte der Aussbung des Vorsitzes im Europtischen Rat und im Rat »Auswtrtige
Angelegenheiten« reibungslos erfolgen kann.

9. Erklirung zu Artikel 16 Absatz 9 des Vertrags hber die
Europiische Union betreffend den Beschluss des Europiischen
Rates hber die Aushbung des Vorsitzes im Rat
Die Konferenz erkltrt, dass der Rat nach der Unterzeichnung des Vertrags von
Lissabon umgehend mit der Ausarbeitung des Beschlusses zur Festlegung der
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Verfahren fsr die Anwendung des Beschlusses sber die Aussbung des Vorsitzes im
Rat beginnen und innerhalb von sechs Monaten zu einer politischen Einigung
gelangen sollte. Ein Entwurf fsr einen Beschluss des Europtischen Rates, der
am Tag des Inkrafttretens jenes Vertrags angenommen wird, ist nachstehend
wiedergegeben:

Entwurf eines Beschlusses des Europiischen Rates
hber die Aushbung des Vorsitzes im Rat

Artikel 1

(1) Der Vorsitz im Rat außer in der Zusammensetzung »Auswtrtige Angelegen-
heiten« wird von zuvor festgelegten Gruppen von drei Mitgliedstaaten fsr einen
Zeitraum von 18 Monaten wahrgenommen. Diese Gruppen werden in gleichbe-
rechtigter Rotation der Mitgliedstaaten unter Berscksichtigung ihrer Verschieden-
heit und des geografischen Gleichgewichts innerhalb der Union zusammengestellt.
(2) Jedes Mitglied der Gruppe nimmt den Vorsitz in allen Zusammensetzungen des
Rates außer in der Zusammensetzung »Auswtrtige Angelegenheiten« im Wechsel
fsr einen Zeitraum von sechs Monaten wahr. Die anderen Mitglieder der Gruppe
unterststzen den Vorsitz auf der Grundlage eines gemeinsamen Programms bei all
seinen Aufgaben. Die Mitglieder der Gruppe kçnnen untereinander alternative
Regelungen beschließen.

Artikel 2

Der Vorsitz im Ausschuss der Sttndigen Vertreter der Regierungen der Mitglied-
staaten wird von einem Vertreter des Mitgliedstaats wahrgenommen, der den Vor-
sitz im Rat in der Zusammensetzung »Allgemeine Angelegenheiten« innehat.
Der Vorsitz im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee wird von einem
Vertreter des Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik wahr-
genommen.
Der Vorsitz in den vorbereitenden Gremien des Rates in seinen verschiedenen
Zusammensetzungen außer in der Zusammensetzung »Auswtrtige Angelegenhei-
ten« wird von dem Mitglied der Gruppe wahrgenommen, das den Vorsitz in der
entsprechenden Zusammensetzung des Rates fshrt, sofern nach Artikel 4 nichts
anderes beschlossen wird.

Artikel 3

Der Rat in der Zusammensetzung »Allgemeine Angelegenheiten« sorgt im Rahmen
einer Mehrjahresplanung in Zusammenarbeit mit der Kommission fsr die Kohtrenz
und die Kontinuittt der Arbeiten des Rates in seinen verschiedenen Zusammenset-
zungen. Die den Vorsitz wahrnehmenden Mitgliedstaaten treffen mit Unterstst-
zung des Generalsekretariats des Rates alle fsr die Organisation und den reibungs-
losen Ablauf der Arbeiten des Rates erforderlichen Vorkehrungen.
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Artikel 4

Der Rat erltsst einen Beschluss mit Bestimmungen zur Anwendung dieses Be-
schlusses.

10. Erklirung zu Artikel 17 des Vertrags hber die
Europiische Union
Die Konferenz ist der Auffassung, dass die Kommission, wenn ihr nicht mehr Staats-
angehçrige aller Mitgliedstaaten angehçren, besonders beachten sollte, dass in den
Beziehungen zu allen Mitgliedstaaten vollsttndige Transparenz gewthrleistet sein
muss. Dementsprechend sollte die Kommission enge Verbindungen zu allen Mit-
gliedstaaten unterhalten, unabhtngig davon, ob einer ihrer Staatsangehçrigen Mit-
glied der Kommission ist, und in diesem Zusammenhang besonders beachten, dass
Informationen mit allen Mitgliedstaaten geteilt und alle Mitgliedstaaten konsultiert
werden msssen.
Die Konferenz ist ferner der Auffassung, dass die Kommission alle notwendigen
Maßnahmen ergreifen sollte, um sicherzustellen, dass die politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Gegebenheiten in allen Mitgliedstaaten, auch in Mitgliedstaaten,
die kein Kommissionsmitglied stellen, in vollem Umfang berscksichtigt werden.
Dabei sollte durch geeignete organisatorische Vorkehrungen auch gewthrleistet
werden, dass der Standpunkt dieser Mitgliedstaaten berscksichtigt wird.

11. Erklirung zu Artikel 17 Absitze 6 und 7 des Vertrags hber die
Europiische Union
Die Konferenz ist der Auffassung, dass das Europtische Parlament und der Euro-
ptische Rat im Einklang mit den Vertrtgen gemeinsam fsr den reibungslosen Ab-
lauf des Prozesses, der zur Wahl des Prtsidenten der Europtischen Kommission
fshrt, verantwortlich sind. Vertreter des Europtischen Parlaments und des Euro-
ptischen Rates werden daher vor dem Beschluss des Europtischen Rates die er-
forderlichen Konsultationen in dem Rahmen durchfshren, der als am besten ge-
eignet erachtet wird. Nach Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 1 betreffen diese
Konsultationen das Profil der Kandidaten fsr das Amt des Prtsidenten der Kommis-
sion unter Berscksichtigung der Wahlen zum Europtischen Parlament. Die Einzel-
heiten dieser Konsultationen kçnnen zu gegebener Zeit einvernehmlich zwischen
dem Europtischen Parlament und dem Europtischen Rat festgelegt werden.
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12. Erklirung zu Artikel 18 des Vertrags hber die
Europiische Union
(1) Die Konferenz erkltrt, dass bei den Vorbereitungsarbeiten zur Ernennung des
Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik gemtß Artikel 18
des Vertrags sber die Europtische Union und Artikel 5 des Protokolls sber die
wbergangsbestimmungen, die am Tag des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon
erfolgen soll, geeignete Kontakte zum Europtischen Parlament erfolgen werden;
die Amtszeit des Hohen Vertreters wird am selben Tag beginnen und bis zum Ende
der Amtszeit der an diesem Tag amtierenden Kommission dauern.
(2) Des Weiteren erinnert die Konferenz daran, dass die Ernennung desjenigen
Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik, dessen Amtszeit
im November 2009 zum gleichen Zeitpunkt wie die Amtszeit der ntchsten Kom-
mission beginnen und dieselbe Dauer wie diese haben wird, nach den Artikeln 17
und 18 des Vertrags sber die Europtische Union erfolgen wird.

13. Erklirung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
Die Konferenz unterstreicht, dass die Bestimmungen des Vertrags sber die Euro-
ptische Union betreffend die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, ein-
schließlich der Schaffung des Amts des Hohen Vertreters der Union fsr Außen-
und Sicherheitspolitik und der Errichtung eines Auswtrtigen Dienstes, weder die
derzeit bestehenden Zusttndigkeiten der Mitgliedstaaten fsr die Formulierung und
Durchfshrung ihrer Außenpolitik noch ihre nationale Vertretung in Drittltndern
und internationalen Organisationen bershren.
Die Konferenz erinnert außerdem daran, dass die Bestimmungen sber die Gemein-
same Sicherheits- und Verteidigungspolitik den besonderen Charakter der Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik der Mitgliedstaaten unbershrt lassen.
Sie hebt hervor, dass die Europtische Union und ihre Mitgliedstaaten nach wie vor
durch die Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und insbesondere
durch die Hauptverantwortung des Sicherheitsrats und seiner Mitglieder fsr die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gebunden sind.

14. Erklirung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
Zusttzlich zu den in Artikel 24 Absatz 1 des Vertrags sber die Europtische Union
genannten besonderen Regeln und Verfahren betont die Konferenz, dass die Be-
stimmungen zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich zum
Hohen Vertreter der Union fsr Außen- und Sicherheitspolitik und zum Auswtr-
tigen Dienst, die bestehenden Rechtsgrundlagen, die Zusttndigkeiten und Be-
fugnisse der einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Formulierung und die
Durchfshrung ihrer Außenpolitik, ihre nationalen diplomatischen Dienste, ihre
Beziehungen zu Drittltndern und ihre Beteiligung an internationalen Organisatio-
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nen, einschließlich der Mitgliedschaft eines Mitgliedstaats im Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen, nicht bershren.
Die Konferenz stellt ferner fest, dass der Kommission durch die Bestimmungen zur
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik keine neuen Befugnisse zur Einlei-
tung von Beschlsssen sbertragen werden und dass diese Bestimmungen die Rolle
des Europtischen Parlaments nicht erweitern.
Die Konferenz erinnert außerdem daran, dass die Bestimmungen sber die Gemein-
same Sicherheits- und Verteidigungspolitik den besonderen Charakter der Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik der Mitgliedstaaten unbershrt lassen.

15. Erklirung zu Artikel 27 des Vertrags hber die
Europiische Union
Die Konferenz erkltrt, dass der Generalsekrettr des Rates und Hohe Vertreter fsr
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die Kommission und die Mitglied-
staaten die Vorarbeiten zur Errichtung des Europtischen Auswtrtigen Dienstes ein-
leiten sollten, sobald der Vertrag von Lissabon unterzeichnet worden ist.

16. Erklirung zu Artikel 55 Absatz 2 des Vertrags hber die
Europiische Union
Die Konferenz ist der Auffassung, dass die Mçglichkeit der Erstellung von wber-
setzungen der Vertrtge in den Sprachen nachArtikel 55Absatz 2 zur Verwirklichung
des Ziels beitrtgt, den Reichtum der kulturellen und sprachlichen Vielfalt der Union
im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 4 zu wahren. Sie bekrtftigt diesbezsg-
lich, dass die Union großen Wert auf die kulturelle Vielfalt Europas legt und diesen
und anderen Sprachen weiterhin besondere Bedeutung beimessen wird.
Die Konferenz empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten, die von der in Artikel 55 Ab-
satz 2 vorgesehenen Mçglichkeit Gebrauch machen mçchten, dem Rat innerhalb
von sechs Monaten nach der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon die Sprache
bzw. Sprachen mitteilen, in die die Vertrtge sbersetzt werden sollen.

17. Erklirung zum Vorrang
Die Konferenz weist darauf hin, dass die Vertrtge und das von der Union auf der
Grundlage der Vertrtge gesetzte Recht im Einklang mit der sttndigen Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europtischen Union unter den in dieser Rechtspre-
chung festgelegten Bedingungen Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten ha-
ben.
Darsber hinaus hat die Konferenz beschlossen, dass das Gutachten des Juristischen
Dienstes des Rates zum Vorrang in der Fassung des Dokuments 11197/07 (JUR
260) dieser Schlussakte beigefsgt wird:
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»Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates vom 22. Juni 2007
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Vorrang des EG-Rechts einer der Grund-
pfeiler des Gemeinschaftsrechts. Dem Gerichtshof zufolge ergibt sich dieser Grundsatz aus der
Besonderheit der Europkischen Gemeinschaft. Zum Zeitpunkt des ersten Urteils im Rahmen
dieser stkndigen Rechtsprechung (Rechtssache 6/64, Costa gegen ENEL, 15. Juli 1964)1

war dieser Vorrang im Vertrag nicht erwkhnt. Dies ist auch heute noch der Fall. Die Tatsache,
dass der Grundsatz dieses Vorrangs nicht in den kjnftigen Vertrag aufgenommen wird, kndert
nichts an seiner Existenz und an der bestehenden Rechtsprechung des Gerichtshofs.«

18. Erklirung zur Abgrenzung der Zustindigkeiten
Die Konferenz unterstreicht, dass gemtß dem in dem Vertrag sber die Europtische
Union und dem Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union vorgese-
henen System der Aufteilung der Zusttndigkeiten zwischen der Union und den
Mitgliedstaaten alle der Union nicht in den Vertrtgen sbertragenen Zusttndigkei-
ten bei den Mitgliedstaaten verbleiben.
wbertragen die Vertrtge der Union fsr einen bestimmten Bereich eine mit den
Mitgliedstaaten geteilte Zusttndigkeit, so nehmen die Mitgliedstaaten ihre Zusttn-
digkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre Zusttndigkeit nicht ausgesbt hat
oder entschieden hat, diese nicht mehr auszusben. Der letztgenannte Fall ist ge-
geben, wenn die zusttndigen Organe der Union beschließen, einen Gesetzgebungs-
akt aufzuheben, insbesondere um die sttndige Einhaltung der Grundsttze der Sub-
sidiarittt und der Verhtltnismtßigkeit besser sicherzustellen. Der Rat kann die
Kommission auf Initiative eines oder mehrerer seiner Mitglieder (Vertreter der
Mitgliedstaaten) gemtß Artikel 241 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Euro-
ptischen Union auffordern, Vorschltge fsr die Aufhebung eines Gesetzgebungsakts
zu unterbreiten. Die Konferenz begrsßt, dass die Kommission erkltrt, sie werde
solchen Aufforderungen besondere Beachtung schenken.
Ebenso kçnnen die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten im Rahmen
einer Regierungskonferenz gemtß dem ordentlichen onderungsverfahren nach Ar-
tikel 48 Absttze 2 bis 5 des Vertrags sber die Europtische Union eine onderung der
Vertrtge, auf denen die Union beruht, einschließlich einer Ausweitung oder Ver-
ringerung der der Union in diesen Vertrtgen sbertragenen Zusttndigkeiten, be-
schließen.
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1 »Aus (…) folgt, dass dem vom Vertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechtsquelle
fließenden Recht wegen dieser seiner Eigenstkndigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen
Rechtsvorschriften vorgehen kçnnen, wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt
und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll.«



19. Erklirung zu Artikel 8 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union
Die Konferenz ist sich darsber einig, dass die Union bei ihren allgemeinen Bems-
hungen, Ungleichheiten zwischen Frauen und Mtnnern zu beseitigen, in den ver-
schiedenen Politikbereichen darauf hinwirken wird, jede Art der htuslichen Gewalt
zu bektmpfen. Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Maßnahmen ergrei-
fen, um solche strafbaren Handlungen zu verhindern und zu ahnden sowie die
Opfer zu unterststzen und zu schstzen.

20. Erklirung zu Artikel 16 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union
Die Konferenz erkltrt, dass immer dann, wenn Bestimmungen sber den Schutz
personenbezogener Daten, die auf der Grundlage von Artikel 16 zu erlassen sind,
direkte Auswirkungen auf die nationale Sicherheit haben kçnnten, dieser Umstand
gebshrend zu berscksichtigen ist. Sie weist darauf hin, dass die derzeit geltenden
Rechtsvorschriften (siehe insbesondere Richtlinie 95/46/EG) besondere Ausnah-
meregelungen hierzu enthalten.

21. Erklirung zum Schutz personenbezogener Daten
im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und
der polizeilichen Zusammenarbeit
Die Konferenz erkennt an, dass es sich aufgrund des spezifischen Charakters der
Bereiche justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und polizeiliche Zusammen-
arbeit als erforderlich erweisen kçnnte, in diesen Bereichen spezifische, auf Arti-
kel 16 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union geststzte Vor-
schriften sber den Schutz personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr
zu erlassen.

22. Erklirung zu den Artikeln 48 und 79
des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Die Konferenz geht davon aus, dass den Interessen des betroffenen Mitgliedstaats
gebshrend Rechnung getragen wird, wenn ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts
nach Artikel 79 Absatz 2 – wie in Artikel 48 Absatz 2 dargelegt – wichtige Aspekte,
wie den Geltungsbereich, die Kosten oder die Finanzstruktur des Systems der so-
zialen Sicherheit eines Mitgliedstaats verletzen oder das finanzielle Gleichgewicht
dieses Systems beeintrtchtigen wsrde.
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23. Erklirung zu Artikel 48 Absatz 2
des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Die Konferenz verweist darauf, dass der Europtische Rat in diesem Fall nach Ar-
tikel 15 Absatz 4 des Vertrags sber die Europtische Union im Konsens entscheidet.

24. Erklirung zur Rechtspersçnlichkeit der Europiischen Union
Die Konferenz bestttigt, dass der Umstand, dass die Europtische Union Rechts-
persçnlichkeit hat, die Union keinesfalls ermtchtigt, sber die ihr von den Mitglied-
staaten in den Vertrtgen sbertragenen Zusttndigkeiten hinaus gesetzgeberisch tttig
zu sein oder sber diese Zusttndigkeiten hinaus zu handeln.

25. Erklirung zu den Artikeln 75 und 215
des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Die Konferenz weist darauf hin, dass die Achtung der Grundrechte und -freiheiten
es insbesondere erforderlich macht, dass der Rechtsschutz der betreffenden Einzel-
personen oder Einheiten gebshrend berscksichtigt wird. Zu diesem Zweck und zur
Gewthrleistung einer grsndlichen gerichtlichen Prsfung von Beschlsssen, durch
die Einzelpersonen oder Einheiten restriktiven Maßnahmen unterworfen werden,
msssen diese Beschlssse auf klaren und eindeutigen Kriterien beruhen. Diese Kri-
terien msssen auf die Besonderheiten der jeweiligen restriktiven Maßnahme zu-
geschnitten sein.

26. Erklirung zur Nichtbeteiligung eines Mitgliedstaats an einer
auf den Dritten Teil Titel V des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union gesthtzten Maßnahme
Die Konferenz erkltrt, dass der Rat in dem Fall, dass ein Mitgliedstaat entscheidet,
sich nicht an einer auf den Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise
der Europtischen Union geststzten Maßnahme zu beteiligen, eine eingehende
Erçrterung sber die mçglichen Implikationen und Auswirkungen der Nichtbetei-
ligung dieses Mitgliedstaats an dieser Maßnahme fshren wird.
Außerdem kann jeder Mitgliedstaat die Kommission ersuchen, die Lage auf der
Grundlage des Artikels 116 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union zu prsfen.
Die vorstehenden Absttze bershren nicht die Mçglichkeit fsr einen Mitgliedstaat,
den Europtischen Rat mit dieser Frage zu befassen.
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27. Erklirung zu Artikel 85 Absatz 1 Unterabsatz 2
des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Nach Auffassung der Konferenz sollten die Verordnungen nach Artikel 85 Absatz 1
Unterabsatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union den
nationalen Vorschriften und Verfahrensweisen im Zusammenhang mit der Einlei-
tung strafrechtlicher Ermittlungsmaßnahmen Rechnung tragen.

28. Erklirung zu Artikel 98 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union
Die Konferenz stellt fest, dass Artikel 98 nach der gegenwtrtigen Praxis anzuwen-
den ist. Die Formulierung »Maßnahmen (…), soweit sie erforderlich sind, um die
wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen, die der Wirtschaft bestimmter, von der
Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik aus dieser Teilung
entstehen« wird im Einklang mit der geltenden Rechtsprechung des Gerichtshofs
der Europtischen Union ausgelegt.

29. Erklirung zu Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe c
des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Die Konferenz stellt fest, dass Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe c im Einklang mit der
geltenden Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europtischen Union zur Anwend-
barkeit dieser Bestimmungen auf die Beihilfen fsr bestimmte, durch die frshere
Teilung Deutschlands beeintrtchtigte Gebiete der Bundesrepublik Deutschland
auszulegen ist.

30. Erklirung zu Artikel 126 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union
In Bezug auf Artikel 126 bekrtftigt die Konferenz, dass die Wirtschafts- und Haus-
haltspolitik der Union und der Mitgliedstaaten auf die beiden fundamentalen Ziele
ausgerichtet ist, das Wachstumspotenzial zu steigern und eine solide Haushaltslage
zu gewthrleisten. Der Stabilittts- und Wachstumspakt ist ein wichtiges Instrument
fsr die Verwirklichung dieser Ziele.
Die Konferenz bekennt sich erneut zu den Bestimmungen sber den Stabilittts- und
Wachstumspakt als Rahmen fsr die Koordinierung der Haushaltspolitik in den
Mitgliedstaaten.
Die Konferenz bekrtftigt, dass sich mit einem auf Regeln beruhenden System am
besten gewthrleisten ltsst, dass die Verpflichtungen tatstchlich eingehalten und alle
Mitgliedstaaten gleich behandelt werden.
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In diesem Zusammenhang erneuert die Konferenz ferner ihr Bekenntnis zu den
Zielen der Lissabonner Strategie: Schaffung von Arbeitsplttzen, Strukturreformen
und sozialer Zusammenhalt.
Die Union strebt ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum und Preisstabilittt an.
Deshalb muss die Wirtschafts- und Haushaltspolitik in Zeiten schwachen Wirt-
schaftswachstums die entsprechenden Priorittten in Bezug auf Wirtschaftsreformen,
Innovation, Wettbewerbsfthigkeit und Steigerung der privaten Investitionen und
des privaten Verbrauchs setzen. Dies sollte in der Ausrichtung der Haushalts-
beschlssse auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union zum Ausdruck kommen,
insbesondere dadurch, dass die çffentlichen Einnahmen und Ausgaben umgeschich-
tet werden, wobei die Haushaltsdisziplin nach den Vertrtgen und dem Stabilittts-
und Wachstumspakt zu wahren ist.
Die haushalts- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen, vor denen die Mit-
gliedstaaten stehen, unterstreichen die Bedeutung einer soliden Haushaltspolitik
wthrend des gesamten Konjunkturzyklus.
Die Konferenz kommt sberein, dass die Mitgliedstaaten Phasen der wirtschaftlichen
Erholung aktiv nutzen sollten, um die çffentlichen Finanzen zu konsolidieren und
ihre Haushaltslage zu verbessern. Das Ziel ist dabei, in Zeiten gsnstiger Konjunktur
schrittweise einen Haushaltssberschuss zu erreichen, um in Zeiten der konjunk-
turellen Abschwtchung sber den nçtigen Spielraum zu verfsgen und so zur lang-
fristigen Tragfthigkeit der çffentlichen Finanzen beizutragen.
Die Mitgliedstaaten sehen etwaigen Vorschltgen der Kommission und weiteren
Beitrtgen der Mitgliedstaaten zu der Frage, wie die Umsetzung des Stabilittts-
und Wachstumspakts versttrkt und klarer gestaltet werden kann, mit Interesse ent-
gegen. Die Mitgliedstaaten werden die notwendigen Maßnahmen zur Steigerung
des Wachstumspotenzials ihrer Wirtschaft treffen. Hierzu kçnnte auch eine bessere
Abstimmung der Wirtschaftspolitik beitragen. Diese Erkltrung greift ksnftigen Be-
ratungen sber den Stabilittts- und Wachstumspakt nicht vor.

31. Erklirung zu Artikel 156 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union
Die Konferenz bestttigt, dass die in Artikel 156 aufgefshrten Politikbereiche im
Wesentlichen in die Zusttndigkeit der Mitgliedstaaten fallen. Die auf Unionsebene
nach diesem Artikel zu ergreifenden Fçrder- und Koordinierungsmaßnahmen ha-
ben ergtnzenden Charakter. Sie dienen der Sttrkung der Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten und nicht der Harmonisierung einzelstaatlicher Systeme. Die in
den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Garantien und Gepflogenheiten hin-
sichtlich der Verantwortung der Sozialpartner bleiben unbershrt.
Diese Erkltrung bershrt nicht die Bestimmungen der Vertrtge, einschließlich im
Sozialbereich, mit denen der Union Zusttndigkeiten sbertragen werden.
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32. Erklirung zu Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c
des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Die Konferenz erkltrt, dass die nach Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c zu erlassen-
den Maßnahmen den gemeinsamen Sicherheitsanliegen Rechnung tragen und auf
die Festlegung hoher Qualittts- und Sicherheitsstandards gerichtet sein msssen,
wenn aufgrund nationaler Standards, die den Binnenmarkt bershren, andernfalls
ein hohes Gesundheitsschutzniveau nicht erreicht werden kçnnte.

33. Erklirung zu Artikel 174
des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Die Konferenz vertritt die Auffassung, dass die Bezugnahme auf Inselregionen in
Artikel 174 auch fsr Inselstaaten insgesamt gelten kann, sofern die notwendigen
Kriterien erfsllt sind.

34. Erklirung zu Artikel 179
des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Die Konferenz ist sich darsber einig, dass die Tttigkeit der Union auf dem Gebiet
der Forschung und technologischen Entwicklung den grundsttzlichen Ausrichtun-
gen und Entscheidungen in der Forschungspolitik der Mitgliedstaaten angemessen
Rechnung tragen wird.

35. Erklirung zu Artikel 194
des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Die Konferenz ist der Auffassung, dass Artikel 194 das Recht der Mitgliedstaaten
unbershrt ltsst, Bestimmungen zu erlassen, die fsr die Gewthrleistung ihrer Ener-
gieversorgung unter den Bedingungen des Artikels 347 erforderlich sind.

36. Erklirung zu Artikel 218 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union hber die Aushandlung und den Abschluss
internationaler kbereinkhnfte betreffend den Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts durch die Mitgliedstaaten
Die Konferenz bestttigt, dass die Mitgliedstaaten wbereinksnfte mit Drittltndern
oder internationalen Organisationen in den Bereichen des Dritten Teils Titel V
Kapitel 3, 4 und 5 aushandeln und schließen kçnnen, sofern diese wbereinksnfte
mit dem Unionsrecht im Einklang stehen.
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37. Erklirung zu Artikel 222 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union
Unbeschadet der Maßnahmen der Union zur Erfsllung ihrer Verpflichtung zur
Solidarittt gegensber einem Mitgliedstaat, der von einem Terroranschlag, einer
Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe betroffen
ist, zielt keine der Bestimmungen des Artikels 222 darauf ab, das Recht eines an-
deren Mitgliedstaats zu beeintrtchtigen, die am besten geeigneten Mittel zur Er-
fsllung seiner Verpflichtung zur Solidarittt gegensber dem betreffenden Mitglied-
staat zu wthlen.

38. Erklirung zu Artikel 252 des Vertrags hber
die Arbeitsweise der Europiischen Union zur Zahl
der Generalanwilte des Gerichtshofs
Die Konferenz erkltrt, dass der Rat, wenn der Gerichtshof gemtß Artikel 252 Ab-
satz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union beantragt, die
Zahl der Generalanwtlte um drei zu erhçhen (elf anstelle von acht), einstimmig eine
solche Erhçhung beschließen wird.
Fsr diesen Fall ist sich die Konferenz darin einig, dass Polen einen sttndigen Ge-
neralanwalt stellen wird, wie dies bereits fsr Deutschland, Frankreich, Italien, Spa-
nien und das Vereinigte Kçnigreich der Fall ist, und nicht ltnger am Rotations-
system teilnehmen wird, wobei das bestehende Rotationssystem dann die Rotation
von fsnf anstelle von drei Generalanwtlten beinhalten wird.

39. Erklirung zu Artikel 290 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union
Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission beabsichtigt, bei der
Ausarbeitung ihrer Entwsrfe fsr delegierte Rechtsakte im Bereich der Finanz-
dienstleistungen nach ihrer sblichen Vorgehensweise weiterhin von den Mitglied-
staaten benannte Experten zu konsultieren.

40. Erklirung zu Artikel 329 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union
Die Konferenz erkltrt, dass die Mitgliedstaaten, die einen Antrag auf Begrsndung
einer Versttrkten Zusammenarbeit stellen, angeben kçnnen, ob sie bereits in diesem
Stadium beabsichtigen, Artikel 333 sber die Ausdehnung der Beschlussfassung mit
qualifizierter Mehrheit anzuwenden oder ob sie das ordentliche Gesetzgebungsver-
fahren in Anspruch nehmen mçchten.
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41. Erklirung zu Artikel 352 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union
Die Konferenz erkltrt, dass die in Artikel 352 Absatz 1 des Vertrags sber die Ar-
beitsweise der Europtischen Union enthaltene Bezugnahme auf die Ziele der Uni-
on die in Artikel 3 Absttze 2 und 3 des Vertrags sber die Europtische Union fest-
gelegten Ziele sowie die Ziele des Artikels 3 Absatz 5 des genannten Vertrags
hinsichtlich des auswtrtigen Handelns nach dem Fsnften Teil des Vertrags sber
die Arbeitsweise der Europtischen Union betrifft. Es ist daher ausgeschlossen, dass
auf Artikel 352 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union geststz-
te Maßnahmen ausschließlich Ziele nach Artikel 3 Absatz 1 des Vertrags sber die
Europtische Union verfolgen. In diesem Zusammenhang stellt die Konferenz fest,
dass gemtß Artikel 31 Absatz 1 des Vertrags sber die Europtische Union im Bereich
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik keine Gesetzgebungsakte erlassen
werden dsrfen.

42. Erklirung zu Artikel 352 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union
Die Konferenz unterstreicht, dass nach der sttndigen Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europtischen Union Artikel 352 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union integrierender Bestandteil einer auf dem Grundsatz der be-
grenzten Einzelermtchtigung beruhenden institutionellen Ordnung ist und daher
keine Grundlage dafsr bieten kann, den Bereich der Unionsbefugnisse sber den
allgemeinen Rahmen hinaus auszudehnen, der sich aus der Gesamtheit der Bestim-
mungen der Vertrtge und insbesondere der Bestimmungen ergibt, die die Aufgaben
und Tttigkeiten der Union festlegen. Dieser Artikel kann jedenfalls nicht als
Rechtsgrundlage fsr den Erlass von Bestimmungen dienen, die der Sache nach,
gemessen an ihren Folgen, auf eine onderung der Vertrtge ohne Einhaltung
des hierzu in den Vertrtgen vorgesehenen Verfahrens hinausliefen.

43. Erklirung zu Artikel 355 Absatz 6 des Vertrags hber
die Arbeitsweise der Europiischen Union
Die Hohen Vertragsparteien kommen sberein, dass der Europtische Rat nach Ar-
tikel 355 Absatz 6 einen Beschluss im Hinblick auf die onderung des Status von
Mayotte gegensber der Union erlassen wird, um dieses Gebiet zu einem Gebiet in
tußerster Randlage im Sinne des Artikels 355 Absatz 1 und des Artikels 349 zu
machen, wenn die franzçsischen Behçrden dem Europtischen Rat und der Kom-
mission mitteilen, dass die jsngste Entwicklung des internen Status der Insel dies
gestattet.
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B. Erklirungen zu den den Vertrigen beigefhgten
Protokollen

44. Erklirung zu Artikel 5 des Protokolls hber den in den Rahmen
der Europiischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand
Die Konferenz stellt fest, dass ein Mitgliedstaat, der nach Artikel 5 Absatz 2 des
Protokolls sber den in den Rahmen der Europtischen Union einbezogenen Schen-
gen-Besitzstand mitgeteilt hat, dass er sich nicht an einem Vorschlag oder einer
Initiative beteiligen mçchte, die betreffende Mitteilung vor der Annahme der
auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden Maßnahme jederzeit zursckziehen
kann.

45. Erklirung zu Artikel 5 Absatz 2 des Protokolls hber den
in den Rahmen der Europiischen Union einbezogenen
Schengen-Besitzstand
Die Konferenz erkltrt, dass der Rat, wenn das Vereinigte Kçnigreich bzw. Irland
ihm mitteilt, sich nicht an einer Maßnahme beteiligen zu wollen, die auf einen Teil
des Schengen-Besitzstands aufbaut, an dem sich das Vereinigte Kçnigreich bzw.
Irland beteiligt, eine eingehende Erçrterung der mçglichen Auswirkungen der
Nichtbeteiligung des betreffenden Mitgliedstaats an der betreffenden Maßnahme
fshren wird. Die Erçrterung im Rat soll im Lichte der Angaben der Kommission
zu dem Verhtltnis zwischen dem Vorschlag und dem Schengen-Besitzstand gefshrt
werden.

46. Erklirung zu Artikel 5 Absatz 3 des Protokolls hber den
in den Rahmen der Europiischen Union einbezogenen
Schengen-Besitzstand
Die Konferenz weist darauf hin, dass die Kommission, falls der Rat nach einer ersten
vertieften Erçrterung der Frage keinen Beschluss fasst, dem Rat einen getnderten
Vorschlag im Hinblick auf eine weitere vertiefte wberprsfung durch den Rat, die
innerhalb von vier Monaten vorzunehmen ist, vorlegen kann.
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47. Erklirung zu Artikel 5 Absitze 3, 4 und 5 des Protokolls
hber den in den Rahmen der Europiischen Union einbezogenen
Schengen-Besitzstand
Die Konferenz stellt fest, dass in den Bedingungen, die in dem Beschluss nach
Artikel 5 Absttze 3, 4 oder 5 des Protokolls sber den in den Rahmen der Euro-
ptischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand festzulegen sind, vorgesehen
werden kann, dass der betreffende Mitgliedstaat etwaige unmittelbare finanzielle
Folgen zu tragen hat, die sich zwangsltufig und unvermeidbar daraus ergeben,
dass er sich an dem in einem Beschluss des Rates nach Artikel 4 des genannten
Protokolls aufgefshrten Besitzstand in seiner Gesamtheit oder in Teilen nicht
mehr beteiligt.

48. Erklirung zu dem Protokoll hber die Position Dinemarks
Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass Dtnemark in Bezug auf Rechtsakte, die
vom Rat allein oder gemeinsam mit dem Europtischen Parlament zu erlassen sind
und sowohl Bestimmungen enthalten, die auf Dtnemark anwendbar sind, als auch
Bestimmungen, die auf Dtnemark nicht anwendbar sind, da sie sich auf eine Rechts-
grundlage ststzen, fsr die Teil I des Protokolls sber die Position Dtnemarks gilt,
erkltrt, dass es nicht von seinem Stimmrecht Gebrauch machen wird, um den Erlass
von Bestimmungen zu verhindern, die nicht auf Dtnemark anwendbar sind.
Die Konferenz nimmt darsber hinaus zur Kenntnis, dass Dtnemark auf der Grund-
lage seiner Erkltrung zu Artikel 222 erkltrt, dass Dtnemarks Beteiligung an Maß-
nahmen oder Rechtsakten nach Artikel 222 im Einklang mit Teil I und Teil II des
Protokolls sber die Position Dtnemarks erfolgen wird.

49. Erklirung betreffend Italien
Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass das Protokoll betreffend Italien, das 1957
dem Vertrag zur Grsndung der Europtischen Wirtschaftsgemeinschaft beigefsgt
war, in der bei der Annahme des Vertrags sber die Europtische Union getnderten
Fassung Folgendes vorsah:
»Die Hohen Vertragsparteien –
von dem Wunsch geleitet, gewisse besondere Probleme betreffend Italien zu re-
geln –
sind sber folgende Bestimmungen Rbereingekommen, die diesem Vertrag als An-
hang beigefsgt sind:
Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
nehmen zur Kenntnis, dass sich die italienische Regierung mit der Durchfshrung
eines Zehnjahresplans zur wirtschaftlichen Ausweitung befasst, durch den die struk-
turellen Unterschiede der italienischen Volkswirtschaft ausgeglichen werden sollen,
und zwar insbesondere durch die Ausrsstung der weniger entwickelten Gebiete
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Ssditaliens und der italienischen Inseln sowie durch die Schaffung neuer Arbeits-
plttze zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit;
weisen darauf hin, dass die Grundsttze und die Ziele dieses Plans der italienischen
Regierung von Organisationen fsr internationale Zusammenarbeit, deren Mitglie-
der sie sind, berscksichtigt und gebilligt wurden;
erkennen an, dass die Erreichung der Ziele des italienischen Plans in ihrem ge-
meinsamen Interesse liegt;
kommen Rberein, den Organen der Gemeinschaft die Anwendung aller in diesem
Vertrag vorgesehenen Mittel und Verfahren zu empfehlen, insbesondere durch eine
angemessene Verwendung der Mittel der Europtischen Investitionsbank und des
Europtischen Sozialfonds der italienischen Regierung die Erfsllung dieser Aufgabe
zu erleichtern;
sind der Auffassung, dass die Organe der Gemeinschaft bei der Anwendung dieses
Vertrags berscksichtigen msssen, dass die italienische Volkswirtschaft in den kom-
menden Jahren erheblichen Belastungen ausgesetzt sein wird, und dass gefthrliche
Spannungen, namentlich in der Zahlungsbilanz oder im Beschtftigungsstand, durch
welche die Anwendung dieses Vertrags in Italien in Frage gestellt werden kçnnte,
zu vermeiden sind;
erkennen insbesondere an, dass im Falle der Anwendung der Artikel 109h und
109 i darauf zu achten ist, dass bei den Maßnahmen, um welche die italienische
Regierung ersucht wird, die Durchfshrung ihres Plans zur wirtschaftlichen Aus-
weitung und zur Hebung des Lebensstandards der Bevçlkerung gesichert bleibt.«

50. Erklirung zu Artikel 10 des Protokolls hber die
kbergangsbestimmungen
Die Konferenz ersucht das Europtische Parlament, den Rat und die Kommission,
sich im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse zu bemshen, in geeigneten Ftllen und
nach Mçglichkeit innerhalb der in Artikel 10 Absatz 3 des Protokolls sber die
wbergangsbestimmungen genannten Frist von fsnf Jahren Rechtsakte zu erlassen,
mit denen die in Artikel 10 Absatz 1 jenes Protokolls genannten Rechtsakte ge-
tndert oder ersetzt werden.
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C. Erklirungen von Mitgliedstaaten

51. Erklirung des Kçnigreichs Belgien zu den nationalen
Parlamenten
Belgien erkltrt, dass aufgrund seines Verfassungsrechts sowohl das Abgeordneten-
haus und der Senat des Bundesparlaments als auch die Parlamente der Gemeinschaf-
ten und Regionen – je nach den von der Union ausgesbten Befugnissen – als
Bestandteil des Systems des nationalen Parlaments oder als Kammern des nationalen
Parlaments handeln.

52. Erklirung des Kçnigreichs Belgien, der Republik Bulgarien,
der Bundesrepublik Deutschland, der Hellenischen Republik,
des Kçnigreichs Spanien, der Italienischen Republik, der Republik
Zypern, der Republik Litauen, des Großherzogtums Luxemburg,
der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik lster-
reich, der Portugiesischen Republik, Ruminiens, der Republik
Slowenien und der Slowakischen Republik zu den Symbolen der
Europiischen Union
Belgien, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Zypern, Litauen,
Luxemburg, Ungarn, Malta, �sterreich, Portugal, Rumtnien, Slowenien und die
Slowakei erkltren, dass die Flagge mit einem Kreis von zwçlf goldenen Sternen auf
blauem Hintergrund, die Hymne aus der »Ode an die Freude« der Neunten Sym-
phonie von Ludwig van Beethoven, der Leitspruch »In Vielfalt geeint«, der Euro als
Wthrung der Europtischen Union und der Europatag am 9. Mai fsr sie auch ksnf-
tig als Symbole die Zusammengehçrigkeit der Menschen in der Europtischen Uni-
on und ihre Verbundenheit mit dieser zum Ausdruck bringen.

53. Erklirung der Tschechischen Republik zur Charta der
Grundrechte der Europiischen Union
1. Die Tschechische Republik erinnert daran, dass die Bestimmungen der Charta

der Grundrechte der Europtischen Union fsr die Organe und Einrichtungen der
Europtischen Union gelten, wobei das Subsidiaritttsprinzip und die Aufteilung
der Zusttndigkeiten zwischen der Europtischen Union und ihren Mitgliedstaa-
ten, wie sie in der Erkltrung (Nr. 18) zur Abgrenzung der Zusttndigkeiten be-
krtftigt wird, gebshrend zu beachten sind. Die Tschechische Republik betont,
dass die Bestimmungen der Charta ausschließlich dann fsr die Mitgliedstaaten
gelten, wenn diese Unionsrecht durchfshren, nicht aber, wenn sie vom Unions-
recht unabhtngige nationale Rechtsvorschriften erlassen und durchfshren.
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2. Die Tschechische Republik hebt ferner hervor, dass die Charta den Geltungs-
bereich des Unionsrechts nicht ausdehnt und auch keine neuen Zusttndigkeiten
fsr die Union begrsndet. Weder begrenzt sie den Geltungsbereich der natio-
nalen Rechtsvorschriften noch beschneidet sie die derzeitigen Zusttndigkeiten
der nationalen Regierungen auf diesem Gebiet.

3. Die Tschechische Republik betont, dass in der Charta Grundrechte und Grund-
sttze, wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungssberlieferungen der Mit-
gliedstaaten ergeben, anerkannt werden und diese Grundrechte und Grundsttze
somit im Einklang mit diesen wberlieferungen auszulegen sind.

4. Die Tschechische Republik betont ferner, dass keine Bestimmung dieser Charta
als eine Einschrtnkung oder Verletzung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten ausgelegt werden darf, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das
Recht der Union und durch die internationalen wbereinksnfte, bei denen die
Union oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die
Europtische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
sowie durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt werden.

54. Erklirung der Bundesrepublik Deutschland, Irlands,
der Republik Ungarn, der Republik lsterreich und des
Kçnigreichs Schweden
Deutschland, Irland, Ungarn, �sterreich und Schweden stellen fest, dass die zen-
tralen Bestimmungen des Vertrags zur Grsndung der Europtischen Atomgemein-
schaft seit seinem Inkrafttreten in ihrer Substanz nicht getndert worden sind und
aktualisiert werden msssen. Daher unterststzen sie den Gedanken einer Konferenz
der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, die so rasch wie mçglich ein-
berufen werden sollte.

55. Erklirung des Kçnigreichs Spanien und
des Vereinigten Kçnigreichs Großbritannien und Nordirland
Die Vertrtge gelten fsr Gibraltar als ein europtisches Gebiet, dessen auswtrtige
Beziehungen ein Mitgliedstaat wahrnimmt. Dies bringt jedoch keine onderungen
der jeweiligen Standpunkte der betreffenden Mitgliedstaaten mit sich.

56. Erklirung Irlands zu Artikel 3 des Protokolls hber
die Position des Vereinigten Kçnigreichs und Irlands hinsichtlich
des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
Irland bekrtftigt sein Bekenntnis zur Union als einem Raum der Freiheit, der Si-
cherheit und des Rechts, in dem die Grundrechte und die verschiedenen Rechts-

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 344/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

344

ErklXrung 54



ordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten geachtet werden und der den Bsr-
gerinnen und Bsrgern ein hohes Sicherheitsniveau bietet.
Dementsprechend bekundet Irland seine feste Absicht, sein Recht nach Artikel 3
des Protokolls sber die Position des Vereinigten Kçnigreichs und Irlands hinsicht-
lich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, sich an der Annahme
von Maßnahmen nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags sber die Arbeitsweise
der Europtischen Union zu beteiligen, im grçßten Umfang wahrzunehmen, der
ihm mçglich erscheint.
Irland wird sich insbesondere im grçßtmçglichen Umfang an Maßnahmen im Be-
reich der polizeilichen Zusammenarbeit beteiligen.
Ferner weist Irland erneut darauf hin, dass es gemtß Artikel 8 des Protokolls dem
Rat schriftlich mitteilen kann, dass die Bestimmungen des Protokolls nicht mehr fsr
Irland gelten sollen. Irland beabsichtigt, die Funktionsweise dieser Regelungen in-
nerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zu sberprsfen.

57. Erklirung der Italienischen Republik zur Zusammensetzung
des Europiischen Parlaments
Italien stellt fest, dass sich nach den Artikeln 10 und 14 des Vertrags sber die Eu-
roptische Union das Europtische Parlament aus Vertretern der Unionsbsrgerinnen
und Unionsbsrger zusammensetzt, deren Vertretung degressiv proportional gestal-
tet ist.
Italien stellt ferner fest, dass nach Artikel 9 des Vertrags sber die Europtische Union
und des Artikels 20 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
Unionsbsrger ist, wer die Staatsangehçrigkeit eines Mitgliedstaats besitzt.
Italien ist daher der Auffassung dass, unbeschadet des Beschlusses zur Legislatur-
periode 2009–2014, jeder vom Europtischen Rat auf Initiative des Europtischen
Parlaments und mit seiner Zustimmung angenommene Beschluss zur Festlegung
der Zusammensetzung des Europtischen Parlaments die in Artikel 14 Absatz 2 Un-
terabsatz 1 niedergelegten Grundsttze beachten muss.

58. Erklirung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der
Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen
Wihrung in den Vertrigen
Unbeschadet der in den Vertrtgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des
Namens der einheitlichen Wthrung der Europtischen Union, wie sie auf den
Banknoten und Msnzen erscheint, erkltren Lettland, Ungarn und Malta, dass
die Schreibweise des Namens der einheitlichen Wthrung – einschließlich ihrer
abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der ungarischen und der maltesischen
Sprachfassung der Vertrtge benutzt werden – keine Auswirkungen auf die gelten-
den Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache hat.
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59. Erklirung des Kçnigreichs der Niederlande zu Artikel 312
des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Das Kçnigreich der Niederlande wird einem Beschluss nach Artikel 312 Absatz 2
Unterabsatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union zustim-
men, sobald im Rahmen der wberprsfung des Beschlusses nach Artikel 311 Ab-
satz 3 jenes Vertrags fsr die Niederlande eine zufrieden stellende Lçsung fsr ihre in
Bezug auf den Haushalt der Union tußerst nachteilige Position als Nettozahler
gefunden wurde.

60. Erklirung des Kçnigreichs der Niederlande zu Artikel 355
des Vertrags hber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Das Kçnigreich der Niederlande erkltrt, dass eine Initiative fsr einen Beschluss nach
Artikel 355 Absatz 6, die auf eine onderung des Status der Niederltndischen An-
tillen und/oder Arubas gegensber der Union abzielt, nur auf der Grundlage eines
Beschlusses vorgelegt wird, der im Einklang mit dem Status des Kçnigreichs der
Niederlande gefasst worden ist.

61. Erklirung der Republik Polen zur Charta der Grundrechte
der Europiischen Union
Die Charta bershrt in keiner Weise das Recht der Mitgliedstaaten, in den Berei-
chen der çffentlichen Sittlichkeit, des Familienrechts sowie des Schutzes der Men-
schenwsrde und der Achtung der kçrperlichen und moralischen Unversehrtheit
Recht zu setzen.

62. Erklirung der Republik Polen zu dem Protokoll hber die
Anwendung der Charta der Grundrechte der Europiischen Union
auf Polen und das Vereinigte Kçnigreich
Polen erkltrt, dass es in Anbetracht der Tradition der sozialen Bewegung der »So-
lidarnoś« und ihres bedeutenden Beitrags zur Erktmpfung von Sozial- und Arbeit-
nehmerrechten die im Recht der Europtischen Union niedergelegten Sozial- und
Arbeitnehmerrechte und insbesondere die in Titel IV der Charta der Grundrechte
der Europtischen Union bekrtftigten Sozial- und Arbeitnehmerrechte uneinge-
schrtnkt achtet.
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63. Erklirung des Vereinigten Kçnigreichs Großbritannien und
Nordirland zur Definition des Begriffs »Staatsangehçriger«
In Bezug auf die Vertrtge und den Vertrag zur Grsndung der Europtischen Atom-
gemeinschaft sowie alle Rechtsakte, die aus diesen Vertrtgen abgeleitet werden
oder durch diese Vertrtge weiter in Kraft bleiben, bekrtftigt das Vereinigte Kç-
nigreich seine Erkltrung vom 31. Dezember 1982 sber die Definition des Begriffs
»Staatsangehçriger« mit der Ausnahme, dass die »Bsrger der ›British Dependent
Territories‹« als »Bsrger der ›British overseas territories‹« zu verstehen sind.

64. Erklirung des Vereinigten Kçnigreichs Großbritannien und
Nordirland hber das Wahlrecht fhr die Wahlen zum Europiischen
Parlament
Das Vereinigte Kçnigreich stellt fest, dass durch Artikel 14 des Vertrags sber die
Europtische Union und andere Bestimmungen der Vertrtge nicht die Grundla-
gen des Wahlrechts fsr die Wahlen zum Europtischen Parlament getndert werden
sollen.

65. Erklirung des Vereinigten Kçnigreichs Großbritannien und
Nordirland zu Artikel 75 des Vertrags hber die Arbeitsweise
der Europiischen Union
Das Vereinigte Kçnigreich unterststzt voll und ganz entschiedene Maßnahmen im
Hinblick auf die Festlegung finanzieller Sanktionen, die der Verhstung und Be-
ktmpfung von Terrorismus und damit verbundener Aktivittten dienen. Das Ver-
einigte Kçnigreich erkltrt daher, dass es beabsichtigt, sein Recht nach Artikel 3 des
Protokolls sber die Position des Vereinigten Kçnigreichs und Irlands hinsichtlich
des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts wahrzunehmen und sich an
der Annahme aller Vorschltge zu beteiligen, die im Rahmen von Artikel 75 des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union vorgelegt werden.
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A. Europiischer Rat vom 11./12. Dezember 2008 in
Brhssel – Schlussfolgerungen des Vorsitzes (Auszug)*

Erklirung des Europiischen Rates

Vertrag von Lissabon – kbergangsmaßnahmen betreffend die
Zusammensetzung des Europiischen Parlaments
Fsr den Fall, dass der Vertrag von Lissabon nach den Wahlen zum Europtischen
Parlament vom Juni 2009 in Kraft tritt, werden im Einklang mit den erforderlichen
rechtlichen Verfahren so frsh wie mçglich wbergangsmaßnahmen getroffen, um bis
zum Ende der Legislaturperiode 2009–2014 entsprechend den Zahlen, die im Rah-
men der Regierungskonferenz vereinbart wurden, die den Vertrag von Lissabon
gebilligt hat, eine Erhçhung der Zahl der Abgeordneten der zwçlf Mitgliedstaaten
vorzunehmen, fsr die die Abgeordnetenzahl erhçht werden sollte. Somit wird die
Gesamtzahl der Abgeordneten des Europtischen Parlaments bis zum Ende der Le-
gislaturperiode 2009–2014 von 736 auf 754 steigen. Als Ziel gilt, dass diese onde-
rung mçglichst wthrend des Jahres 2010 in Kraft tritt.
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B. Europiischer Rat vom 18./19. Juni 2009 in Brhssel –
Schlussfolgerungen des Vorsitzes (Auszhge)*

I. Institutionelle Fragen

Irland und der Vertrag von Lissabon
1. Der Europtische Rat erinnert daran, dass es fsr das Inkrafttreten des Vertrags von

Lissabon erforderlich ist, dass jeder der 27 Mitgliedstaaten diesen Vertrag nach
seinen jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert. Er bekrtftigt sei-
nen Wunsch, dass der Vertrag bis Ende 2009 in Kraft tritt.

2. Auf seiner Tagung vom 11./12. Dezember 2008 hat der Europtische Rat die
Anliegen der irischen Bevçlkerung, die der irische Premierminister dargelegt hat,
aufmerksam zur Kenntnis genommen und ist sbereingekommen, dass – sofern
der Vertrag von Lissabon in Kraft tritt – im Einklang mit den erforderlichen
rechtlichen Verfahren ein Beschluss gefasst wird, wonach weiterhin ein Staats-
angehçriger jedes Mitgliedstaats der Kommission angehçren wird.

3. Der Europtische Rat ist ferner sbereingekommen, dass den vom irischen Pre-
mierminister dargelegten sonstigen Anliegen der irischen Bevçlkerung, die die
Steuerpolitik, das Recht auf Leben, die Bildung und die Familie sowie Irlands
traditionelle Politik der milittrischen Neutralittt betreffen, zur beiderseitigen
Zufriedenheit Irlands und der anderen Mitgliedstaaten durch die erforderlichen
rechtlichen Garantien Rechnung getragen werden wird. Es ist außerdem ver-
einbart worden, die große Bedeutung zu bekrtftigen, die einer Reihe sozialer
Fragen, einschließlich der Arbeitnehmerrechte, beigemessen wird.

4. Der Europtische Rat hat sich vor diesem Hintergrund auf folgenden Beschluss
und folgende Erkltrung versttndigt, die mit dem Vertrag voll und ganz vereinbar
sind, um eine Zusicherung zu geben und den Anliegen der irischen Bevçlkerung
zu entsprechen:
a) Beschluss der im Europtischen Rat vereinigten Staats- und Regierungschefs

der 27 Mitgliedstaaten der Europtischen Union zu den Anliegen der irischen
Bevçlkerung bezsglich des Vertrags von Lissabon (Anlage 1);

b) Feierliche Erkltrung zu den Rechten der Arbeitnehmer, zur Sozialpolitik und
zu anderen Angelegenheiten (Anlage 2).

Der Europtische Rat nimmt ferner Kenntnis von der einseitigen Erkltrung Ir-
lands (Anlage 3), die der irischen Ratifikationsurkunde zum Vertrag von Lissabon
beigefsgt wird.

5. Zu dem Beschluss in Anlage 1 erkltren die Staats- und Regierungschefs, dass
i) mit diesem Beschluss die rechtliche Garantie gegeben wird, dass bestimmte

Angelegenheiten, die der irischen Bevçlkerung Anlass zur Sorge geben, durch
das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon nicht bershrt werden;
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ii) sein Inhalt mit dem Vertrag von Lissabon voll und ganz vereinbar ist und
keine erneute Ratifikation dieses Vertrags erforderlich macht;

iii) er rechtlich bindend ist und am Tag des Inkrafttretens des Vertrags von
Lissabon wirksam wird;

iv) sie zum Zeitpunkt des Abschlusses des ntchsten Beitrittsvertrags die Be-
stimmungen des als Anlage beigefsgten Beschlusses in ein Protokoll auf-
nehmen werden, das nach Maßgabe ihrer jeweiligen verfassungsrechtlichen
Vorschriften dem Vertrag sber die Europtische Union und dem Vertrag
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union beigefsgt wird;

v) das Protokoll in keiner Weise die Beziehungen zwischen der Europtischen
Union und ihren Mitgliedstaaten vertndert. Mit dem Protokoll wird allein
darauf abgezielt, den im Beschluss enthaltenen Kltrungen uneingeschrtnkten
Vertragsstatus zu verleihen, damit den Anliegen der irischen Bevçlkerung
entsprochen wird. Sein Status wird dem thnlicher Kltrungen in Protokollen
entsprechen, die andere Mitgliedstaaten erwirkt haben. Das Protokoll dient
der Kltrung, tndert jedoch weder den Inhalt noch die Anwendung des Ver-
trags von Lissabon.

…

kbergangsmaßnahmen betreffend das Europiische Parlament
10. Der Europtische Rat erinnert an seine Erkltrung vom Dezember 2008 zu den

wbergangsmaßnahmen betreffend die Zusammensetzung des Europtischen
Parlaments. Er kommt sberein, dass diese wbergangsmaßnahmen die in Anla-
ge 4 aufgefshrten Punkte enthalten werden. Sobald die in seiner Erkltrung vom
Dezember 2008 festgelegte Bedingung erfsllt ist, wird der Vorsitz die nçtigen
Schritte zur Durchfshrung dieser Maßnahmen unternehmen.

…

Anlage 1
Beschluss der im Europiischen Rat vereinigten Staats- und Regierungs-
chefs der 27 Mitgliedstaaten der Europiischen Union zu den Anliegen
der irischen Bevçlkerung bezhglich des Vertrags von Lissabon
Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Europtischen Union,
deren Regierungen Unterzeichner des Vertrags von Lissabon sind – nach Kennt-
nisnahme des Ergebnisses des Referendums in Irland vom 12. Juni 2008 sber den
Vertrag von Lissabon und der vom irischen Premierminister dargelegten Anliegen
der irischen Bevçlkerung, in dem Bestreben, diesen Anliegen nach Maßgabe dieses
Vertrags gerecht zu werden, eingedenk der Schlussfolgerungen des Europtischen
Rates vom 11./12. Dezember 2008 – haben folgenden Beschluss gefasst:
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Abschnitt A
Recht auf Leben, Familie und Bildung

Weder die Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, die der Charta der Grund-
rechte der Europtischen Union Rechtsstatus verleihen, noch die Bestimmungen
dieses Vertrags im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bershren den
Geltungsbereich und die Anwendbarkeit des Schutzes des Rechts auf Leben nach
den Artikeln 40.3.1, 40.3.2 und 40.3.3, des Schutzes der Familie nach Artikel 41
und des Schutzes der Rechte in Bezug auf Bildung nach den Artikeln 42, 44.2.4
und 44.2.5 der Verfassung Irlands.

Abschnitt B
Steuerwesen

Durch den Vertrag von Lissabon erfolgt fsr keinen Mitgliedstaat irgendeine onde-
rung in Bezug auf den Umfang und die Aussbung der Zusttndigkeiten der Euro-
ptischen Union im Bereich der Steuerpolitik.

Abschnitt C
Sicherheit und Verteidigung

Die Union ltsst sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene von den Grund-
sttzen der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der universellen Gsltigkeit und Un-
teilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Achtung der Menschen-
wsrde, dem Grundsatz der Gleichheit und dem Grundsatz der Solidarittt sowie der
Achtung der Grundsttze der Charta der Vereinten Nationen und des Vçlkerrechts
leiten.
Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und sichert der Union eine Opera-
tionsfthigkeit, so dass sie Missionen außerhalb der Union zur Friedenssicherung,
Konfliktverhstung und Sttrkung der internationalen Sicherheit in wbereinstim-
mung mit den Grundsttzen der Charta der Vereinten Nationen durchfshren kann.
Sie bershrt weder die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der einzelnen Mitglied-
staaten, einschließlich Irlands, noch die Verpflichtungen irgendeines Mitgliedstaates.
Der Vertrag von Lissabon bershrt oder beeintrtchtigt nicht Irlands traditionelle
Politik der milittrischen Neutralittt.
Es bleibt den Mitgliedstaaten – einschließlich Irlands, das im Geiste der Solidarittt
und unbeschadet seiner traditionellen Politik der milittrischen Neutralittt handelt –
unbenommen, zu bestimmen, welche Art von Hilfe oder Unterststzung sie einem
Mitgliedstaat leisten, der von einem Terroranschlag oder einem bewaffneten Angriff
auf sein Hoheitsgebiet betroffen ist.
Ein Beschluss sber den wbergang zu einer gemeinsamen Verteidigung erfordert
einen einstimmigen Beschluss des Europtischen Rates. Es wtre Sache der Mitglied-
staaten, einschließlich Irlands, nach Maßgabe des Vertrags von Lissabon und ihrer
jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften zu entscheiden, ob der Beschluss zu
einer gemeinsamen Verteidigung gefasst wird.
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Dieser Abschnitt bershrt oder prtjudiziert in keiner Weise die Haltung oder Politik
anderer Mitgliedstaaten im Bereich der Sicherheit und Verteidigung.
Es ist auch Sache jedes einzelnen Mitgliedstaates, nach Maßgabe des Vertrags von
Lissabon und etwaiger innerstaatlicher Rechtsvorschriften zu entscheiden, ob er an
der sttndigen strukturierten Zusammenarbeit teilnimmt oder sich an der Europti-
schen Verteidigungsagentur beteiligt.
Der Vertrag von Lissabon sieht weder die Schaffung einer europtischen Armee
noch die Einberufung zu irgendeinem milittrischen Verband vor.
Er bershrt nicht das Recht Irlands oder eines anderen Mitgliedstaates, Art und Um-
fang seiner Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben sowie die Art seiner Verteidi-
gungsfthigkeit zu bestimmen.
Es bleibt Irland und jedem anderen Mitgliedstaat unbenommen, nach Maßgabe
etwaiger innerstaatlicher Rechtsvorschriften einen Beschluss sber eine etwaige
Teilnahme an Milittroperationen zu fassen.

Abschnitt D
Schlussbestimmungen

Dieser Beschluss wird am selben Tag wie der Vertrag von Lissabon wirksam.

Anlage 2
Feierliche Erklirung zu den Rechten der Arbeitnehmer zur
Sozialpolitik und zu anderen Angelegenheiten
Der Europtische Rat bestttigt, dass folgende Themen fsr die Union von großer
Bedeutung sind:
• sozialer Fortschritt und Schutz der Arbeitnehmerrechte;
• çffentliche Dienstleistungen;
• Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten fsr die Bereitstellung von Bildungs- und

Gesundheitsdiensten;
• die wichtige Rolle und der weite Ermessensspielraum der nationalen, regionalen

und lokalen Behçrden in der Frage, wie Dienste von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse zur Verfsgung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu organi-
sieren sind.

Damit unterstreicht er die Bedeutung, die der Beachtung des allgemeinen Rahmens
und der Bestimmungen der EU-Vertrtge zukommt.
Um dies besonders hervorzuheben, verweist er darauf, dass die Vertrtge in der
durch den Vertrag von Lissabon getnderten Fassung
• einen Binnenmarkt errichten und auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf

der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabi-
littt, eine in hohem Maße wettbewerbsfthige soziale Marktwirtschaft, die auf
Vollbeschtftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Um-
weltschutz und Verbesserung der Umweltqualittt hinwirken;

• die Werte der Union zum Ausdruck bringen;
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• gemtß Artikel 6 des Vertrags sber die Europtische Union die Rechte, Freiheiten
und Grundsttze anerkennen, die in der Charta der Grundrechte der Europti-
schen Union niedergelegt sind;

• darauf abzielen, soziale Ausgrenzung und Diskriminierung zu bektmpfen und
soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und
Mtnnern, die Solidarittt zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte
des Kindes zu fçrdern;

• der Union die Verpflichtung auferlegen, bei der Festlegung und Durchfshrung
ihrer Politik und ihrer Maßnahmen den Erfordernissen im Zusammenhang mit
der Fçrderung eines hohen Beschtftigungsniveaus, mit der Gewthrleistung eines
angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bektmpfung der sozialen Ausgrenzung
sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und
des Gesundheitsschutzes Rechnung zu tragen;

• die wichtige Rolle und den weiten Ermessensspielraum der nationalen, regio-
nalen und lokalen Behçrden in der Frage, wie Dienste von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse auf eine den Bedsrfnissen der Nutzer so gut wie mçglich
entsprechende Weise zur Verfsgung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu
organisieren sind, als gemeinsamen Wert der Union umfassen;

• in keiner Weise die Zusttndigkeit der Mitgliedstaaten bershren, nichtwirtschaft-
liche Dienste von allgemeinem Interesse zur Verfsgung zu stellen, in Auftrag zu
geben und zu organisieren;

• vorsehen, dass der Rat – wenn er auf dem Gebiet der gemeinsamen Handels-
politik tttig wird – sber die Aushandlung und den Abschluss internationaler
wbereinksnfte auf dem Gebiet des Handels mit Dienstleistungen des Sozial-,
des Bildungs- und des Gesundheitssektors einstimmig beschließt, wenn diese
Abkommen die einzelstaatliche Organisation dieser Dienstleistungen ernsthaft
stçren und die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten fsr ihre Erbringung bein-
trtchtigen kçnnten, und

• vorsehen, dass die Union die Rolle der Sozialpartner auf Ebene der Europtischen
Union anerkennt und fçrdert und den Dialog zwischen den Sozialpartnern fçr-
dert, wobei sie die Unterschiedlichkeit der nationalen Systeme berscksichtigt
und die Autonomie der Sozialpartner achtet.

Anlage 3
Nationale Erklirung Irlands
Irland bekrtftigt seine Verbundenheit mit den Zielen und Grundsttzen der Charta
der Vereinten Nationen, mit der die Hauptverantwortung fsr die Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dem Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen sbertragen wird.
Irland erinnert an sein Bekenntnis zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
der Europtischen Union, wie sie vom irischen Volk mehrfach durch Referendum
gebilligt worden ist.
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Irland bestttigt, dass seine Teilnahme an der gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik der Europtischen Union seine traditionelle Politik der milittrischen Neu-
tralittt unbershrt ltsst. Aus dem Vertrag sber die Europtische Union geht eindeutig
hervor, dass die Außen- und Sicherheitspolitik der Union den besonderen Cha-
rakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten nicht
bershrt.
Entsprechend seiner traditionellen Politik der milittrischen Neutralittt ist Irland
nicht durch eine gegenseitige Beistandspflicht gebunden. Nach dem Vertrag
sber die Europtische Union muss ein Beschluss der Union sber den wbergang
zu einer gemeinsamen Verteidigung mit Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten gefasst
und gemtß ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften angenommen wer-
den. Die Verfassung Irlands verlangt, dass sber die Annahme eines derartigen Be-
schlusses, der fsr Irland gelten soll, ein Referendum abgehalten werden muss, und
diese Anforderung wird durch eine etwaige Ratifizierung des Vertrags von Lissabon
durch Irland nicht bershrt.
Irland bekennt sich erneut zum Ideal von Frieden und freundschaftlicher Zusam-
menarbeit zwischen den Vçlkern und zum Grundsatz der friedlichen Beilegung
internationaler Streitigkeiten. Es bekennt sich erneut nachdrscklich zu Konflikt-
verhstung und -beilegung sowie Friedenssicherung und verweist auf die diesbe-
zsglichen Leistungen seines milittrischen und zivilen Personals.
Irland weist erneut darauf hin, dass die Teilnahme von Kontingenten der irischen
Streitkrtfte an Einsttzen im Ausland, einschließlich der Einsttze im Rahmen der
Europtischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, nach irischem Recht
a) die Genehmigung des Einsatzes durch den Sicherheitsrat oder die Generalver-

sammlung der Vereinten Nationen,
b) die Zustimmung der irischen Regierung und
c) die Billigung durch das irische Abgeordnetenhaus, das Dxil pireann, erfordert.
Irland stellt fest, dass es in keiner Weise verpflichtet ist, an der im Vertrag sber die
Europtische Union vorgesehenen Sttndigen Strukturierten Zusammenarbeit teil-
zunehmen. Jeder Beschluss, der Irland eine Teilnahme ermçglicht, erfordert nach
irischem Recht die Billigung durch das Dxil pireann.
Irland stellt ferner fest, dass es in keiner Weise verpflichtet ist, sich an der Euro-
ptischen Verteidigungsagentur oder den unter ihrer Federfshrung eingeleiteten
spezifischen Projekten und Programmen zu beteiligen. Jeder Beschluss sber eine
Teilnahme an derartigen Projekten oder Programmen unterliegt den nationalen
Beschlussfassungsverfahren und erfordert nach irischem Recht die Billigung durch
das Dxil pireann. Irland erkltrt, dass es sich nur an den Projekten und Programmen
beteiligen wird, die dazu beitragen, dass die Fthigkeiten gesttrkt werden, die zur
Teilnahme an den unter VN-Mandat durchgefshrten Missionen zur Friedenssiche-
rung, Konfliktverhstung und Sttrkung der internationalen Sicherheit nach den
Grundsttzen der Charta der Vereinten Nationen erforderlich sind.
Die in dieser Erkltrung dargelegte Situation bleibt durch das Inkrafttreten des Ver-
trags von Lissabon unbershrt. Im Falle einer Ratifizierung des Vertrags von Lissabon
durch Irland wird diese Erkltrung der irischen Ratifikationsurkunde beigefsgt.
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Anlage 4
kbergangsmaßnahmen, die hinsichtlich der Zusammensetzung des
Europiischen Parlaments und der Anzahl seiner Mitglieder zu treffen
sind
a) Die folgenden 18 Sitze werden zu den 736 Sitzen, die bei den Wahlen zum

Europtischen Parlament vom Juni vergeben worden sind, hinzukommen:
Bulgarien 1 Niederlande 1
Spanien 4 �sterreich 2
Frankreich 2 Polen 1
Italien 1 Slowenien 1
Lettland 1 Schweden 2
Malta 1 Vereinigtes Kçnigreich 1

b) Die betroffenen Mitgliedstaaten werden diese zusttzlichen Sitze vergeben, indem
sie Persçnlichkeiten nach ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften und unter
der Voraussetzung, dass diese Persçnlichkeiten in allgemeinen, unmittelbaren
Wahlen – insbesondere in Ad-hoc-Wahlen oder auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der Europawahlen vom Juni 2009 – gewthlt wurden, bezeichnen oder in-
dem sie ihre nationalen Parlamente aus ihrer Mitte die erforderliche Zahl von
Mitgliedern ernennen lassen1.
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C. Europiischer Rat vom 29./30. Oktober 2009 in Brhs-
sel – Schlussfolgerungen des Vorsitzes (Auszhge)*

I. Institutionelle Fragen
1. Der Europtische Rat begrsßt, dass Deutschland, Irland und Polen den Vertrag

von Lissabon ratifiziert haben, was bedeutet, dass der Vertrag nun von der Be-
vçlkerung oder den Parlamenten aller 27 Mitgliedstaaten gebilligt wurde.

2. Der Europtische Rat erinnert daran, dass es fsr das Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon erforderlich ist, dass jeder der 27 Mitgliedstaaten diesen Vertrag nach
seinen jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert. Er bekrtftigt sei-
ne Entschlossenheit, dafsr zu sorgen, dass der Vertrag bis Ende 2009 in Kraft tritt,
damit er seine Wirkung in Zukunft entfalten kann.
Auf dieser Grundlage sind die Staats- und Regierungschefs unter Berscksich-
tigung des Standpunkts der Tschechischen Republik sbereingekommen, dass sie
das in Anlage I enthaltene Protokoll zum Zeitpunkt des Abschlusses des ntchsten
Beitrittsvertrages und im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen
Vorschriften dem Vertrag sber die Europtische Union und dem Vertrag sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union beifsgen.
In diesem Zusammenhang bestttigt der Europtische Rat in Bezug auf die recht-
liche Anwendung des Vertrags von Lissabon und seine Beziehung zu den
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, dass
a) im Vertrag von Lissabon Folgendes vorgesehen ist: „Alle der Union nicht in

den Vertrkgen jbertragenen Zustkndigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten.“
(Artikel 5 Absatz 2 EUV)

b) die Charta „fjr die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter
Wahrung des Subsidiaritktsprinzips und fjr die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der
Durchfjhrung des Rechts der Union [gilt].“ (Artikel 51 Absatz 1 der Charta)

…

Anlage I
Protokoll hber die Anwendung der Charta der Grundrechte
der Europiischen Union auf die Tschechische Republik
Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Europtischen Union
– in Kenntnis des Wunsches der Tschechischen Republik, in Anbetracht der
Schlussfolgerungen des Europtischen Rates – sind sber folgendes Protokoll sber-
eingekommen:
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Artikel 1

Das Protokoll Nr. 30 sber die Anwendung der Charta der Grundrechte der Euro-
ptischen Union auf Polen und das Vereinigte Kçnigreich findet Anwendung auf die
Tschechische Republik.

Artikel 2

Der Titel, die Prtambel und der verfsgende Teil des Protokolls Nr. 30 werden so
getndert, dass sie in der gleichen Weise auf die Tschechische Republik Bezug
nehmen wie auf Polen und auf das Vereinigte Kçnigreich.

Artikel 3

Dieses Protokoll wird dem Vertrag sber die Europtische Union und dem Vertrag
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union beigefsgt.
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Erliuterungen zur Charta der Grundrechte durch das
Prisidium des Konvents fhr die Ausarbeitung der Charta
Die nachstehenden Erltuterungen wurden ursprsnglich unter der Verantwortung
des Prtsidiums des Konvents, der die Charta der Grundrechte der Europtischen
Union ausgearbeitet hat, formuliert. Sie wurden unter der Verantwortung des Prt-
sidiums des Europtischen Konvents aufgrund der von diesem Konvent vorgenom-
menen Anpassungen des Wortlauts der Charta (insbesondere der Artikel 51 und 52)
und der Fortentwicklung des Unionsrechts aktualisiert. Diese Erltuterungen haben
als solche keinen rechtlichen Status, stellen jedoch eine nstzliche Interpretations-
hilfe dar, die dazu dient, die Bestimmungen der Charta zu verdeutlichen.

Titel I – Whrde des Menschen
Erlkuterung zu Artikel 1 – Wjrde des Menschen

Die Wsrde des Menschen ist nicht nur ein Grundrecht an sich, sondern bildet das
eigentliche Fundament der Grundrechte. Die Allgemeine Erkltrung der Menschen-
rechte von 1948 verankert die Menschenwsrde in ihrer Prtambel: „… da die An-
erkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Wsrde
und ihrer gleichen und unvertußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der
Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet.“ In seinem Urteil vom 9. Ok-
tober 2001 in der Rechtssache C-377/98, Niederlande gegen Europtisches Par-
lament und Rat, Slg. 2001, I-7079, Randnrn. 70–77 bestttigte der Gerichtshof, dass
das Grundrecht auf Menschenwsrde Teil des Unionsrechts ist.
Daraus ergibt sich insbesondere, dass keines der in dieser Charta festgelegten Rechte
dazu verwendet werden darf, die Wsrde eines anderen Menschen zu verletzen, und
dass die Wsrde des Menschen zum Wesensgehalt der in dieser Charta festgelegten
Rechte gehçrt. Sie darf daher auch bei Einschrtnkungen eines Rechtes nicht an-
getastet werden.

Erlkuterung zu Artikel 2 – Recht auf Leben

1. Absatz 1 dieses Artikels basiert auf Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 der Europtischen
Menschenrechtskonvention (EMRK), der wie folgt lautet: „1. Das Recht jedes
Menschen auf Leben wird gesetzlich geschstzt …“.

2. Satz 2 der genannten Vorschrift, der die Todesstrafe zum Gegenstand hatte, ist
durch das Inkrafttreten des Protokolls Nr. 6 zur EMRK hinftllig geworden,
dessen Artikel 1 wie folgt lautet: „Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf
zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.“ Auf dieser Vorschrift be-
ruht Artikel 2 Absatz 2 der Charta.

3. Die Bestimmungen des Artikels 2 der Charta entsprechen den Bestimmungen
der genannten Artikel der EMRK und des Zusatzprotokolls. Sie haben nach
Artikel 52 Absatz 3 der Charta die gleiche Bedeutung und Tragweite. So msssen
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die in der EMRK enthaltenen „Negativdefinitionen“ auch als Teil der Charta
betrachtet werden:
a) Artikel 2 Absatz 2 EMRK: „Eine Tçtung wird nicht als Verletzung dieses

Artikels betrachtet, wenn sie durch eine Gewaltanwendung verursacht wird,
die unbedingt erforderlich ist, um
a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b) jemanden rechtmtßig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit

rechtmtßig entzogen ist, an der Flucht zu hindern;
c) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmtßig niederzuschlagen“.

b) Artikel 2 des Protokolls Nr. 6 zur EMRK: „Ein Staat kann in seinem Recht
die Todesstrafe fsr Taten vorsehen, die in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer
Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Ftllen, die im
Recht vorgesehen sind, und in wbereinstimmung mit dessen Bestimmungen
angewendet werden …“.

Erlkuterung zu Artikel 3 – Recht auf Unversehrtheit

1. In seinem Urteil vom 9. Oktober 2001 in der Rechtssache C-377/98, Nieder-
lande gegen Europtisches Parlament und Rat, Slg. 2001, I-7079, Randnrn. 70,
78, 79 und 80, bestttigte der Gerichtshof, dass das Grundrecht auf Unversehrtheit
Teil des Unionsrechts ist und im Bereich der Medizin und der Biologie die freie
Einwilligung des Spenders und des Empftngers nach vorheriger Aufkltrung um-
fasst.

2. Die Grundsttze des Artikels 3 der Charta sind bereits in dem im Rahmen des
Europarates angenommenen wbereinkommen sber Menschenrechte und Bio-
medizin (STE 164 und Zusatzprotokoll STE 168) enthalten. Die Charta will von
diesen Bestimmungen nicht abweichen und verbietet daher lediglich das repro-
duktive Klonen. Die anderen Formen des Klonens werden von der Charta weder
gestattet noch verboten. Sie hindert den Gesetzgeber also keineswegs daran, auch
die anderen Formen des Klonens zu verbieten.

3. Durch den Hinweis auf eugenische Praktiken, insbesondere diejenigen, welche
die Selektion von Menschen zum Ziel haben, soll die Mçglichkeit erfasst werden,
dass Selektionsprogramme organisiert und durchgefshrt werden, die beispiels-
weise Sterilisierungskampagnen, erzwungene Schwangerschaften, die Pflicht,
den Ehepartner in der gleichen Volksgruppe zu wthlen, usw. umfassen; derartige
Handlungen werden in dem am 17. Juli 1998 in Rom verabschiedeten Statut des
Internationalen Strafgerichtshofs (siehe Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g) als inter-
nationale Verbrechen betrachtet.

Erlkuterung zu Artikel 4 – Verbot der Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Strafe oder Behandlung

Das Recht nach Artikel 4 entspricht dem Recht, das durch den gleich lautenden
Artikel 3 EMRK garantiert ist: „Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.“ Nach Artikel 52
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Absatz 3 der Charta hat Artikel 4 also die gleiche Bedeutung und Tragweite wie
Artikel 3 EMRK.

Erlkuterung zu Artikel 5 – Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit

1. Das Recht nach Artikel 5 Absttze 1 und 2 entspricht dem gleich lautenden Ar-
tikel 4 Absttze 1 und 2 EMRK. Nach Artikel 52 Absatz 3 der Charta hat dieses
Recht also die gleiche Bedeutung und Tragweite wie Artikel 4 EMRK. Daraus
folgt:
– Eine legitime Einschrtnkung des Rechts nach Absatz 1 kann es nicht geben.
– In Absatz 2 msssen in Bezug auf die Begriffe „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ die

„negativen“ Definitionen nach Artikel 4 Absatz 3 EMRK berscksichtigt wer-
den: „Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels gilt
a) eine Arbeit, die sblicherweise von einer Person verlangt wird, der unter

den Voraussetzungen des Artikels 5 die Freiheit entzogen oder die bedingt
entlassen worden ist;

b) eine Dienstleistung milittrischer Art oder eine Dienstleistung, die an die
Stelle des im Rahmen der Wehrpflicht zu leistenden Dienstes tritt, in Ltn-
dern, wo die Dienstverweigerung aus Gewissensgrsnden anerkannt ist;

c) eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Notsttnde oder Katastrophen
das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;

d) eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den sblichen Bsrgerpflichten ge-
hçrt.“

2. Absatz 3 ergibt sich unmittelbar aus der Menschenwsrde und trtgt neueren Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der organisierten Kriminalittt wie der Schleuser-
kriminalittt oder der organisierten sexuellen Ausbeutung Rechnung. Das Euro-
pol-wbereinkommen enthtlt im Anhang folgende Definition, die den Men-
schenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung betrifft: „Menschenhandel:
tatstchliche und rechtswidrige Unterwerfung einer Person unter den Willen
anderer Personen mittels Gewalt, Drohung oder Ttuschung oder unter Ausnut-
zung eines Abhtngigkeitsverhtltnisses insbesondere mit folgendem Ziel: Ausbeu-
tung der Prostitution, Ausbeutung von Minderjthrigen, sexuelle Gewalt gegen-
sber Minderjthrigen oder Handel im Zusammenhang mit Kindesaussetzung.“
Kapitel VI des Schengener Durchfshrungssbereinkommens, das in den Besitz-
stand der Union integriert worden ist und an dem sich das Vereinigte Kçnigreich
und Irland beteiligen, enthtlt in Artikel 27 Absatz 1 folgende auf die Schleuser-
aktivittten zielende Bestimmung: „Die Vertragsparteien verpflichten sich, ange-
messene Sanktionen gegen jede Person vorzusehen, die zu Erwerbszwecken ei-
nem Drittausltnder hilft oder zu helfen versucht, in das Hoheitsgebiet einer der
Vertragsparteien unter Verletzung ihrer Rechtsvorschriften in Bezug auf die Ein-
reise und den Aufenthalt von Drittausltndern einzureisen oder sich dort auf-
zuhalten.“ Am 19. Juli 2002 nahm der Rat einen Rahmenbeschluss zur Bektmp-
fung des Menschenhandels (ABl. L 203 vom 1. 8. 2002, S. 1) an; in Artikel 1
dieses Rahmenbeschlusses sind die Handlungen im Zusammenhang mit dem
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Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskrtften oder der se-
xuellen Ausbeutung nther bestimmt, die die Mitgliedstaaten aufgrund des ge-
nannten Rahmenbeschlusses unter Strafe stellen msssen.

Titel II – Freiheiten
Erlkuterung zu Artikel 6 – Recht auf Freiheit und Sicherheit

Die Rechte nach Artikel 6 entsprechen den Rechten, die durch Artikel 5 EMRK
garantiert sind, denen sie nach Artikel 52 Absatz 3 der Charta an Bedeutung und
Tragweite gleichkommen. Die Einschrtnkungen, die legitim an diesen Rechten
vorgenommen werden kçnnen, dsrfen daher nicht sber die Einschrtnkungen hi-
nausgehen, die im Rahmen des wie folgt lautenden Artikels 5 EMRK zultssig sind:
„1. Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in

den folgenden Ftllen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen
werden:
a) rechtmtßige Freiheitsentziehung nach Verurteilung durch ein zusttndiges Ge-

richt;
b) rechtmtßige Festnahme oder Freiheitsentziehung wegen Nichtbefolgung ei-

ner rechtmtßigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfsl-
lung einer gesetzlichen Verpflichtung;

c) rechtmtßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Vorfshrung vor die zu-
sttndige Gerichtsbehçrde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die be-
treffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begrsndeter Anlass zu
der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat
oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;

d) rechtmtßige Freiheitsentziehung bei Minderjthrigen zum Zweck sberwach-
ter Erziehung oder zur Vorfshrung vor die zusttndige Behçrde;

e) rechtmtßige Freiheitsentziehung mit dem Ziel, eine Verbreitung anstecken-
der Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder
Rauschgiftsschtigen und Landstreichern;

f) rechtmtßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Verhinderung der un-
erlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Aus-
lieferungsverfahren im Gange ist.

2. Jeder festgenommenen Person muss unverzsglich in einer ihr versttndlichen
Sprache mitgeteilt werden, welches die Grsnde fsr ihre Festnahme sind und
welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden.

3. Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsent-
ziehung betroffen ist, muss unverzsglich einem Richter oder einer anderen ge-
setzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermtchtigten Person vor-
gefshrt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist
oder auf Entlassung wthrend des Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leis-
tung einer Sicherheit fsr das Erscheinen vor Gericht abhtngig gemacht werden.
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4. Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht,
zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist sber die Rechtmtßigkeit
der Freiheitsentziehung entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn die
Freiheitsentziehung nicht rechtmtßig ist.

5. Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheits-
entziehung betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz.“

Die Rechte nach Artikel 6 msssen insbesondere dann geachtet werden, wenn das
Europtische Parlament und der Rat Gesetzgebungsakte im Bereich der justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen auf der Grundlage der Artikel 82, 83 und 85 des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union, insbesondere zur Fest-
legung gemeinsamer Mindestvorschriften sber die Tatbestandsmerkmale strafbarer
Handlungen und die Strafen sowie sber bestimmte Aspekte des Verfahrensrechts
erlassen.

Erlkuterung zu Artikel 7 – Achtung des Privat- und Familienlebens

Die Rechte nach Artikel 7 entsprechen den Rechten, die durch Artikel 8 EMRK
garantiert sind. Um der technischen Entwicklung Rechnung zu tragen, wurde der
Begriff „Korrespondenz“ durch „Kommunikation“ ersetzt. Nach Artikel 52 Ab-
satz 3 haben diese Rechte die gleiche Bedeutung und Tragweite wie die Rechte aus
dem entsprechenden Artikel der EMRK. Ihre mçglichen legitimen Einschrtnkun-
gen sind daher diejenigen, die der genannte Artikel 8 gestattet:
„1. Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer

Wohnung und ihrer Korrespondenz.
2. Eine Behçrde darf in die Aussbung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der

Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwen-
dig ist fsr die nationale oder çffentliche Sicherheit, fsr das wirtschaftliche Wohl
des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhstung von Straftaten,
zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und
Freiheiten anderer.“

Erlkuterung zu Artikel 8 – Schutz personenbezogener Daten

Dieser Artikel ststzte sich auf Artikel 286 des Vertrags zur Grsndung der Euro-
ptischen Gemeinschaft und auf die Richtlinie 95/46/EG des Europtischen Par-
laments und des Rates zum Schutz natsrlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23. 11.
1995, S. 31) sowie auf Artikel 8 EMRK und das wbereinkommen des Europarates
vom 28. Januar 1981 zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbei-
tung personenbezogener Daten, das von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Ar-
tikel 286 EGV wird nunmehr durch Artikel 16 des Vertrags sber die Arbeitsweise
der Europtischen Union und Artikel 39 des Vertrags sber die Europtische Union
ersetzt. Es wird ferner auf die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europtischen
Parlaments und des Rates zum Schutz natsrlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft
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und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12. 1. 2001, S. 1) verwiesen. Die
genannte Richtlinie und Verordnung enthalten Bedingungen und Beschrtnkungen
fsr die Wahrnehmung des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten.

Erlkuterung zu Artikel 9 – Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu grjnden

Dieser Artikel ststzt sich auf Artikel 12 EMRK, der wie folgt lautet: „Mtnner und
Frauen im heiratsfthigen Alter haben das Recht, nach den innerstaatlichen Geset-
zen, welche die Aussbung dieses Rechts regeln, eine Ehe einzugehen und eine
Familie zu grsnden.“ Die Formulierung dieses Rechts wurde zeitgemtßer gestaltet,
um Ftlle zu erfassen, in denen nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften andere
Formen als die Heirat zur Grsndung einer Familie anerkannt werden. Durch diesen
Artikel wird es weder untersagt noch vorgeschrieben, Verbindungen von Men-
schen gleichen Geschlechts den Status der Ehe zu verleihen. Dieses Recht ist also
dem von der EMRK vorgesehenen Recht thnlich, es kann jedoch eine grçßere
Tragweite haben, wenn die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften dies vorsehen.

Erlkuterung zu Artikel 10 – Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

Das in Absatz 1 garantierte Recht entspricht dem Recht, das durch Artikel 9 EMRK
garantiert ist, und hat nach Artikel 52 Absatz 3 der Charta die gleiche Bedeutung
und die gleiche Tragweite wie dieses. Bei Einschrtnkungen muss daher Artikel 9
Absatz 2 EMRK gewahrt werden, der wie folgt lautet: „Die Freiheit, seine Religion
oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschrtnkungen unterworfen werden,
die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind
fsr die çffentliche Sicherheit, zum Schutz der çffentlichen Ordnung, Gesundheit
oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.“ Das in Absatz 2
garantierte Recht entspricht den einzelstaatlichen Verfassungstraditionen und der
Entwicklung der einzelstaatlichen Gesetzgebungen in diesem Punkt.

Erlkuterung zu Artikel 11 – Freiheit der Meinungskußerung und Informationsfreiheit

1. Artikel 11 entspricht Artikel 10 EMRK, der wie folgt lautet:
„1. Jede Person hat das Recht auf freie Meinungstußerung. Dieses Recht schließt

die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne
behçrdliche Eingriffe und ohne Rscksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen
und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, fsr Hçrfunk-,
Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.

2. Die Aussbung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbun-
den; sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschrtnkungen oder
Strafdrohungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer
demokratischen Gesellschaft notwendig sind fsr die nationale Sicherheit, die
territoriale Unversehrtheit oder die çffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung oder zur Verhstung von Straftaten, zum Schutz der Ge-
sundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte an-
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derer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder
zur Wahrung der Autorittt und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.“

Nach Artikel 52 Absatz 3 der Charta hat dieses Recht die gleiche Bedeutung und
Tragweite wie das durch die EMRK garantierte Recht. Die mçglichen Ein-
schrtnkungen dieses Rechts dsrfen also nicht sber die in Artikel 10 Absatz 2
vorgesehenen Einschrtnkungen hinausgehen, allerdings unbeschadet der Be-
schrtnkungen, die die Mçglichkeit der Mitgliedstaaten, Genehmigungsregelun-
gen nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 3 der EMRK einzufshren, durch das Wett-
bewerbsrecht der Union erfahren kann.

2. Absatz 2 dieses Artikels erltutert die Auswirkungen von Absatz 1 hinsichtlich der
Freiheit der Medien. Er ststzt sich insbesondere auf die Rechtsprechung des Ge-
richtshofs bezsglich des Fernsehens, insbesondere in der Rechtssache C-288/89
(Urteil vom 25. Juli 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda
u. a.; Slg. 1991, I-4007), und auf das Protokoll sber den çffentlich-rechtlichen
Rundfunk in den Mitgliedstaaten, das dem EGV und nunmehr den Vertrtgen
beigefsgt ist, sowie auf die Richtlinie 89/552/EWG des Rates (siehe insbeson-
dere Erwtgungsgrund 17).

Erlkuterung zu Artikel 12 – Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

1. Absatz 1 dieses Artikels entspricht Artikel 11 EMRK, der wie folgt lautet:
„1. Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln

und sich frei mit anderen zusammenzuschließen; dazu gehçrt auch das Recht,
zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu grsnden und Gewerkschaf-
ten beizutreten.

2. Die Aussbung dieser Rechte darf nur Einschrtnkungen unterworfen werden,
die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig
sind fsr die nationale oder çffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der
Ordnung oder zur Verhstung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder
der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Dieser Artikel
steht rechtmtßigen Einschrtnkungen der Aussbung dieser Rechte fsr Ange-
hçrige der Streitkrtfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung nicht entgegen.“

Die Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels 12 haben die gleiche Bedeu-
tung wie die Bestimmungen der EMRK; sie haben jedoch eine grçßere Trag-
weite, weil sie auf alle Ebenen, auch auf die europtische Ebene, Anwendung
finden kçnnen. Nach Artikel 52 Absatz 3 der Charta dsrfen die Einschrtnkun-
gen dieses Rechts nicht sber die Einschrtnkungen hinausgehen, die als mçgliche
rechtmtßige Einschrtnkungen im Sinne von Artikel 11 Absatz 2 EMRK gelten.

2. Dieses Recht ststzt sich auch auf Artikel 11 der Gemeinschaftscharta der sozialen
Grundrechte der Arbeitnehmer.

3. Absatz 2 dieses Artikels entspricht Artikel 10 Absatz 4 des Vertrags sber die Euro-
ptische Union.
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Erlkuterung zu Artikel 13 – Freiheit der Kunst und der Wissenschaft

Dieses Recht leitet sich in erster Linie aus der Gedankenfreiheit und der Freiheit der
Meinungstußerung ab. Seine Aussbung erfolgt unter Wahrung von Artikel 1, und es
kann den durch Artikel 10 EMRK gestatteten Einschrtnkungen unterworfen werden.

Erlkuterung zu Artikel 14 – Recht auf Bildung

1. Dieser Artikel lehnt sich sowohl an die gemeinsamen verfassungsrechtlichen Tra-
ditionen der Mitgliedstaaten als auch an Artikel 2 des Zusatzprotokolls zur
EMRK an, der folgenden Wortlaut hat: „Niemandem darf das Recht auf Bil-
dung verwehrt werden. Der Staat hat bei Aussbung der von ihm auf dem Ge-
biete der Erziehung und des Unterrichts sbernommenen Aufgaben das Recht
der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren
eigenen religiçsen und weltanschaulichen wberzeugungen sicherzustellen.“ Es
wurde fsr zweckmtßig erachtet, diesen Artikel auf den Zugang zur beruflichen
Aus- und Weiterbildung auszudehnen (siehe Nummer 15 der Gemeinschafts-
charta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer sowie Artikel 10 der Euro-
ptischen Sozialcharta) und den Grundsatz der Unentgeltlichkeit des Pflicht-
schulunterrichts einzufsgen. In seiner hier vorliegenden Fassung besagt dieser
Grundsatz lediglich, dass in Bezug auf den Pflichtschulunterricht jedes Kind
die Mçglichkeit haben muss, eine schulische Einrichtung zu besuchen, die un-
entgeltlichen Unterricht erteilt. Er besagt nicht, dass alle – und insbesondere auch
die privaten – schulischen Einrichtungen, die den betreffenden Unterricht oder
berufliche Ausbildung und Weiterbildung anbieten, dies unentgeltlich tun mss-
sen. Ebenso wenig verbietet er, dass bestimmte besondere Unterrichtsformen
entgeltlich sein kçnnen, sofern der Staat Maßnahmen zur Gewthrung eines fi-
nanziellen Ausgleichs trifft. Soweit die Charta fsr die Union gilt, bedeutet das,
dass die Union im Rahmen ihrer bildungspolitischen Maßnahmen die Unent-
geltlichkeit des Pflichtunterrichts achten muss, doch es erwachsen ihr daraus
selbstversttndlich keine neuen Zusttndigkeiten. Was das Recht der Eltern anbe-
langt, so ist dieses in Verbindung mit Artikel 24 auszulegen.

2. Die Freiheit zur Grsndung von çffentlichen oder privaten Lehranstalten wird als
einer der Aspekte der unternehmerischen Freiheit garantiert, ihre Aussbung ist
jedoch durch die Achtung der demokratischen Grundsttze eingeschrtnkt und
erfolgt entsprechend den in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegten
Einzelheiten.

Erlkuterung zu Artikel 15 – Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten

Die in Artikel 15 Absatz 1 festgeschriebene Berufsfreiheit ist in der Rechtsprechung
des Gerichtshofs anerkannt (siehe u. a. die Urteile vom 14. Mai 1974, Rechtssache
4/73, Nold, Slg. 1974, 491, Randnrn. 12 -14; vom 13. Dezember 1979, Rechts-
sache 44/79, Hauer, Slg. 1979, 3727; vom 8. Oktober 1986, Rechtssache 234/85,
Keller, Slg. 1986, 2897, Randnr. 8). Dieser Absatz lehnt sich ferner an Artikel 1
Absatz 2 der am 18. Oktober 1961 unterzeichneten und von allen Mitgliedstaaten
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ratifizierten Europtischen Sozialcharta und an Nummer 4 der Gemeinschaftscharta
der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer vom 9. Dezember 1989 an. Der Aus-
druck „Arbeitsbedingungen“ ist im Sinne des Artikels 156 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union zu verstehen.
In Absatz 2 wurden die drei Freiheiten aufgenommen, die durch die Artikel 26 und
45, 49 und 56 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union garantiert
sind, d.h. die Freizsgigkeit der Arbeitnehmer, die Niederlassungsfreiheit und der
freie Dienstleistungsverkehr.
Absatz 3 ststzt sich auf Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe g des Vertrags sber die Ar-
beitsweise der Europtischen Union sowie auf Artikel 19 Absatz 4 der am 18. Ok-
tober 1961 unterzeichneten und von allen Mitgliedstaaten ratifizierten Euro-
ptischen Sozialcharta. Somit findet Artikel 52 Absatz 2 der Charta Anwendung.
Die Frage der Anheuerung von Seeleuten, die Staatsangehçrige von Drittstaaten
sind, in der Besatzung von Schiffen unter der Flagge eines Mitgliedstaats der Union
wird durch das Unionsrecht und die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Ge-
pflogenheiten geregelt.

Erlkuterung zu Artikel 16 – Unternehmerische Freiheit

Dieser Artikel ststzt sich auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs, der die Freiheit,
eine Wirtschafts- oder Geschtftstttigkeit auszusben, (siehe die Urteile vom 14. Mai
1974, Rechtssache 4/73, Nold, Slg. 1974, 491, Randnr. 14; und vom 27. Septem-
ber 1979, Rechtssache 230/78, SpA Eridania und andere, Slg. 1979, 2749,
Randnrn. 20 und 31) und die Vertragsfreiheit (siehe u. a. die Urteile „Sukkerfabri-
ken Nykoebing“, Rechtssache 151/78, Slg. 1979, 1, Randnr. 19; und vom 5. Ok-
tober 1999, Rechtssache C-240/97, Spanien gegen Kommission, Slg. 1999, I-6571,
Randnr. 99) anerkannt hat, sowie auf Artikel 119 Absttze 1 und 3 des Vertrags sber
die Arbeitsweise der Europtischen Union, in dem der freie Wettbewerb anerkannt
wird. Dieses Recht wird natsrlich unter Einhaltung des Unionsrechts und der ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften ausgesbt. Es kann nach Artikel 52 Absatz 1 der
Charta beschrtnkt werden.

Erlkuterung zu Artikel 17 – Eigentumsrecht

Dieser Artikel entspricht Artikel 1 des Zusatzprotokolls zur EMRK: „Jede natsr-
liche oder juristische Person hat das Recht auf Achtung ihres Eigentums. Nieman-
dem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, dass das çffentliche Interesse
es verlangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die allgemeinen Grundsttze
des Vçlkerrechts vorgesehenen Bedingungen. Absatz 1 beeintrtchtigt jedoch nicht
das Recht des Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er fsr die Regelung der
Benutzung des Eigentums im Einklang mit dem allgemeinen Interesse oder zur
Sicherung der Zahlung der Steuern oder sonstigen Abgaben oder von Geldstrafen
fsr erforderlich htlt.“ Es handelt sich um ein gemeinsames Grundrecht aller einzel-
staatlichen Verfassungen. Es wurde mehrfach durch die Rechtsprechung des Ge-
richtshofs – zum ersten Mal in dem Urteil Hauer (13. Dezember 1979, Slg. 1979,
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3727) – bekrtftigt. Die Formulierung wurde zeitgemtßer gestaltet, doch hat dieses
Recht nach Artikel 52 Absatz 3 die gleiche Bedeutung und die gleiche Tragweite
wie das in der EMRK garantierte Recht, wobei nicht sber die in der EMRK
vorgesehenen Einschrtnkungen hinausgegangen werden darf. Der Schutz des geis-
tigen Eigentums ist zwar ein Aspekt des Eigentumsrechts, er wird jedoch aufgrund
seiner zunehmenden Bedeutung und aufgrund des abgeleiteten Gemeinschafts-
rechts in Absatz 2 ausdrscklich aufgefshrt. Das geistige Eigentum umfasst neben
dem literarischen und dem ksnstlerischen Eigentum unter anderem das Patent- und
Markenrecht sowie die verwandten Schutzrechte. Die in Absatz 1 vorgesehenen
Garantien gelten sinngemtß fsr das geistige Eigentum.

Erlkuterung zu Artikel 18 – Asylrecht

Der Wortlaut des Artikels ststzte sich auf Artikel 63 EGV, der nunmehr durch
Artikel 78 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union ersetzt wur-
de und der die Union zur Einhaltung der Genfer Flschtlingskonvention verpflich-
tet. Es sei auf die den Vertrtgen beigefsgten Protokolle sber das Vereinigte Kç-
nigreich und Irland sowie Dtnemark verwiesen, um zu bestimmen, inwieweit diese
Mitgliedstaaten das diesbezsgliche Unionsrecht anwenden und inwieweit dieser
Artikel auf sie Anwendung findet. Dieser Artikel berscksichtigt das den Vertrtgen
beigefsgte Protokoll sber die Gewthrung von Asyl.

Erlkuterung zu Artikel 19 – Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung

Absatz 1 dieses Artikels hat hinsichtlich der Kollektivausweisungen die gleiche Be-
deutung und Tragweite wie Artikel 4 des Zusatzprotokolls Nr. 4 zur EMRK. Hier-
mit soll gewthrleistet werden, dass jeder Beschluss gesondert geprsft wird und dass
nicht beschlossen werden kann, alle Menschen, die die Staatsangehçrigkeit eines
bestimmten Staates besitzen, mit einer einzigen Maßnahme auszuweisen (siehe auch
Artikel 13 des Internationalen Pakts sber bsrgerliche und politische Rechte).
Mit Absatz 2 wird die einschltgige Rechtsprechung des Europtischen Gerichtshofs
fsr Menschenrechte zu Artikel 3 EMRK (siehe Ahmed gegen �sterreich, Urteil
vom 17. Dezember 1996, Slg. EGMR 1996, VI-2206 und Soering, Urteil vom
7. Juli 1989) sbernommen.

Titel III – Gleichheit
Erlkuterung zu Artikel 20 – Gleichheit vor dem Gesetz

Dieser Artikel entspricht dem allgemeinen Rechtsprinzip, das in allen europtischen
Verfassungen verankert ist und das der Gerichtshof als ein Grundprinzip des Ge-
meinschaftsrechts angesehen hat (Urteil vom 13. November 1984, Rechtssache
283/83, Racke, Slg. 1984, 3791, Urteil vom 17. April 1997, Rechtssache C-15/95,
EARL, Slg. 1997, I-1961 und Urteil vom 13. April 2000, Rechtssache C-292/97,
Karlsson, Slg. 2000, I-2737).
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Erlkuterung zu Artikel 21 – Nichtdiskriminierung

Absatz 1 lehnt sich an Artikel 13 EGV, der nun durch Artikel 19 des Vertrags sber
die Arbeitsweise der Europtischen Union ersetzt wurde, und Artikel 14 EMRK
sowie an Artikel 11 des wbereinkommens sber Menschenrechte und Biomedizin in
Bezug auf das genetische Erbe an. Soweit er mit Artikel 14 EMRK zusammenftllt,
findet er nach diesem Artikel Anwendung.
Absatz 1 und Artikel 19 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-
on, der einen anderen Anwendungsbereich hat und einen anderen Zweck verfolgt,
stehen nicht in Widerspruch zueinander und sind nicht unvereinbar miteinander: In
Artikel 19 wird der Union die Zusttndigkeit sbertragen, Gesetzgebungsakte – un-
ter anderem auch betreffend die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten – zur Bektmpfung bestimmter Formen der Diskriminierung, die in
diesem Artikel erschçpfend aufgezthlt sind, zu erlassen. Diese Rechtsvorschriften
kçnnen Maßnahmen der Behçrden der Mitgliedstaaten (sowie die Beziehungen
zwischen Privatpersonen) in jedem Bereich innerhalb der Grenzen der Zusttndig-
keiten der Union umfassen. In Absatz 1 des Artikels 21 hingegen wird weder eine
Zusttndigkeit zum Erlass von Antidiskriminierungsgesetzen in diesen Bereichen des
Handelns von Mitgliedstaaten oder Privatpersonen geschaffen noch ein umfassendes
Diskriminierungsverbot in diesen Bereichen festgelegt. Vielmehr behandelt er die
Diskriminierung seitens der Organe und Einrichtungen der Union im Rahmen der
Aussbung der ihr nach den Vertrtgen zugewiesenen Zusttndigkeiten und seitens
der Mitgliedstaaten im Rahmen der Umsetzung des Unionsrechts. Mit Absatz 1
wird daher weder der Umfang der nach Artikel 19 zugewiesenen Zusttndigkeiten
noch die Auslegung dieses Artikels getndert.
Absatz 2 entspricht Artikel 18 Absatz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Euro-
ptischen Union und findet entsprechend Anwendung.

Erlkuterung zu Artikel 22 – Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen

Dieser Artikel ststzte sich auf Artikel 6 des Vertrags sber die Europtische Union
und auf Artikel 151 Absttze 1 und 4 EGV in Bezug auf die Kultur, der nunmehr
durch Artikel 167 Absttze 1 und 4 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Euro-
ptischen Union ersetzt wurde. Die Achtung der kulturellen und sprachlichen Viel-
falt ist nunmehr auch in Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags sber die Europtische Union
verankert. Der vorliegende Artikel lehnt sich ebenfalls an die Erkltrung Nr. 11 zur
Schlussakte des Vertrags von Amsterdam betreffend den Status der Kirchen und
weltanschauliche Gemeinschaften an, deren Inhalt nunmehr in Artikel 17 des Ver-
trags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union aufgenommen wurde.

Erlkuterung zu Artikel 23 – Gleichheit von Frauen und Mknnern

Absatz 1 dieses Artikels ststzte sich auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 2 EGV, die
nunmehr durch Artikel 3 des Vertrags sber die Europtische Union und Artikel 8
des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union ersetzt wurden und die
die Union auf das Ziel der Fçrderung der Gleichstellung von Mtnnern und Frauen
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verpflichten, sowie auf Artikel 157 Absatz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union. Er lehnt sich an Artikel 20 der revidierten Europtischen So-
zialcharta vom 3. Mai 1996 und an Nummer 16 der Gemeinschaftscharta der Ar-
beitnehmerrechte an. Er ststzt sich auch auf Artikel 157 Absatz 3 des Vertrags sber
die Arbeitsweise der Europtischen Union und auf Artikel 2 Absatz 4 der Richtlinie
76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung von Mtnnern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschtftigung, zur
Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedin-
gungen.
Absatz 2 sbernimmt in einer ksrzeren Formulierung Artikel 157 Absatz 4 des Ver-
trags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union, wonach der Grundsatz der
Gleichbehandlung der Beibehaltung oder der Einfshrung spezifischer Vergsns-
tigungen zur Erleichterung der Berufstttigkeit des unterreprtsentierten Geschlechts
oder zur Verhinderung oder zum Ausgleich von Benachteiligungen in der beruf-
lichen Laufbahn nicht entgegensteht. Nach Artikel 52 Absatz 2 tndert dieser Absatz
nicht Artikel 157 Absatz 4.

Erlkuterung zu Artikel 24 – Rechte des Kindes

Dieser Artikel ststzt sich auf das am 20. November 1989 unterzeichnete und von
allen Mitgliedstaaten ratifizierte wbereinkommen von New York sber die Rechte
des Kindes, insbesondere auf die Artikel 3, 9, 12 und 13 dieses wbereinkommens.
Mit Absatz 3 wird der Umstand berscksichtigt, dass als Teil der Errichtung des
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts die Gesetzgebung der Union
in Bereichen des Zivilrechts mit grenzsberschreitenden Bezsgen – fsr die in Ar-
tikel 81 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union die entspre-
chende Zusttndigkeit vorgesehen ist – insbesondere auch das Umgangsrecht um-
fassen kann, mit dem sichergestellt wird, dass Kinder regelmtßige persçnliche Be-
ziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen unterhalten kçnnen.

Erlkuterung zu Artikel 25 – Rechte klterer Menschen

Dieser Artikel lehnt sich an Artikel 23 der revidierten Europtischen Sozialcharta
und an die Artikel 24 und 25 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer an. Die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben umfasst na-
tsrlich auch die Teilnahme am politischen Leben.

Erlkuterung zu Artikel 26 – Integration von Menschen mit Behinderung

Der in diesem Artikel aufgefshrte Grundsatz ststzt sich auf Artikel 15 der Euro-
ptischen Sozialcharta und lehnt sich ferner an Nummer 26 der Gemeinschaftscharta
der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer an.
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Titel IV – Solidaritit
Erlkuterung zu Artikel 27 – Recht auf Unterrichtung und Anhçrung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen

Dieser Artikel ist in der revidierten Europtischen Sozialcharta (Artikel 21) und in der
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (Nummern 17
und 18) enthalten. Er gilt unter den im Unionsrecht und in den Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten vorgesehenen Bedingungen. Die Bezugnahme auf die geeig-
neten Ebenen verweist auf die nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften vorgesehenen Ebenen, was die europtische Ebene einschließen
kann, wenn die Rechtsvorschriften der Union dies vorsehen. Die Union verfsgt
diesbezsglich sber einen beachtlichen Besitzstand: die Artikel 154 und 155 des Ver-
trags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union, die Richtlinien 2002/14/EG
(allgemeiner Rahmen fsr die Unterrichtung und Anhçrung der Arbeitnehmer in
der Europtischen Gemeinschaft), 98/59/EG (Massenentlassungen), 2001/23/EG
(wbergang von Unternehmen) und 94/45/EG (Europtischer Betriebsrat).

Erlkuterung zu Artikel 28 – Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen

Dieser Artikel ststzt sich auf Artikel 6 der Europtischen Sozialcharta sowie auf die
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (Nummern 12 bis
14). Das Recht auf kollektive Maßnahmen wurde vom Europtischen Gerichtshof
fsr Menschenrechte als einer der Bestandteile des gewerkschaftlichen Vereinigungs-
rechts anerkannt, das durch Artikel 11 EMRK festgeschrieben ist. Was die geeig-
neten Ebenen betrifft, auf denen die Tarifverhandlungen stattfinden kçnnen, so
wird auf die Erltuterung zum vorhergehenden Artikel verwiesen. Die Modalittten
und Grenzen fsr die Durchfshrung von Kollektivmaßnahmen, darunter auch
Streiks, werden durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenhei-
ten geregelt; dies gilt auch fsr die Frage, ob diese Maßnahmen in mehreren Mit-
gliedstaaten parallel durchgefshrt werden kçnnen.

Erlkuterung zu Artikel 29 – Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst

Dieser Artikel ststzt sich auf Artikel 1 Absatz 3 der Europtischen Sozialcharta sowie
auf Nummer 13 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitneh-
mer.

Erlkuterung zu Artikel 30 – Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung

Dieser Artikel lehnt sich an Artikel 24 der revidierten Sozialcharta an. Siehe auch
die Richtlinien 2001/23/EG sber die Wahrung von Ansprschen der Arbeitnehmer
beim wbergang von Unternehmen und 80/987/EWG sber den Schutz der Ar-
beitnehmer bei Zahlungsunfthigkeit des Arbeitgebers, getndert durch die Richt-
linie 2002/74/EG.
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Erlkuterung zu Artikel 31 – Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen

1. Absatz 1 dieses Artikels ststzt sich auf die Richtlinie 89/391/EWG sber die
Durchfshrung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz. Er lehnt sich ferner an Ar-
tikel 3 der Sozialcharta und Nummer 19 der Gemeinschaftscharta der Arbeitneh-
merrechte sowie hinsichtlich des Rechts auf Wsrde am Arbeitsplatz an Artikel 26
der revidierten Sozialcharta an. Der Ausdruck „Arbeitsbedingungen“ ist im Sin-
ne des Artikels 156 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
zu verstehen.

2. Absatz 2 ststzt sich auf die Richtlinie 93/104/EG sber bestimmte Aspekte der
Arbeitszeitgestaltung sowie auf Artikel 2 der Europtischen Sozialcharta und auf
Nummer 8 der Gemeinschaftscharta der Arbeitnehmerrechte.

Erlkuterung zu Artikel 32 – Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen
am Arbeitsplatz

Dieser Artikel ststzt sich auf die Richtlinie 94/33/EG sber den Jugendarbeitsschutz
sowie auf Artikel 7 der Europtischen Sozialcharta und auf die Nummern 20 bis 23
der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer.

Erlkuterung zu Artikel 33 – Familien- und Berufsleben

Artikel 33 Absatz 1 ststzt sich auf Artikel 16 der Europtischen Sozialcharta.
Absatz 2 lehnt sich an die Richtlinie 92/85/EWG sber die Durchfshrung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von
schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wçchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerin-
nen am Arbeitsplatz und an die Richtlinie 96/34/EG zu der von UNICE, CEEP
und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung sber Elternurlaub an. Er ststzt sich
ferner auf Artikel 8 (Mutterschutz) der Europtischen Sozialcharta und lehnt sich an
Artikel 27 (Recht der Arbeitnehmer mit Familienpflichten auf Chancengleichheit
und Gleichbehandlung) der revidierten Sozialcharta an. Der Begriff „Mutterschaft“
deckt den Zeitraum von der Zeugung bis zum Stillen des Kindes ab.

Erlkuterung zu Artikel 34 – Soziale Sicherheit und soziale Unterstjtzung

Der in Artikel 34 Absatz 1 aufgefshrte Grundsatz ststzt sich auf die Artikel 153 und
156 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union sowie auf Arti-
kel 12 der Europtischen Sozialcharta und auf Nummer 10 der Gemeinschaftscharta
der Arbeitnehmerrechte. Er ist von der Union zu wahren, wenn sie im Rahmen
ihrer Zusttndigkeiten nach den Artikeln 153 und 156 des Vertrags sber die Arbeits-
weise der Europtischen Union tttig wird. Durch den Hinweis auf die sozialen
Dienste sollen die Ftlle erfasst werden, in denen derartige Dienste eingerichtet
wurden, um bestimmte Leistungen sicherzustellen; dies bedeutet aber keineswegs,
dass solche Dienste eingerichtet werden msssen, wo sie nicht bestehen. Der Begriff
„Mutterschaft“ ist im Sinne des vorangehenden Artikels zu verstehen.
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Absatz 2 ststzt sich auf Artikel 12 Absatz 4 und Artikel 13 Absatz 4 der Euro-
ptischen Sozialcharta sowie auf Nummer 2 der Gemeinschaftscharta der sozialen
Grundrechte der Arbeitnehmer und spiegelt die Regeln wider, die sich aus den
Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 1612/68 ergeben.
Absatz 3 lehnt sich an Artikel 13 der Europtischen Sozialcharta und die Artikel 30
und 31 der revidierten Sozialcharta sowie an Nummer 10 der Gemeinschaftscharta
an. Er ist von der Union im Rahmen der Politiken zu wahren, die auf Artikel 153
des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union beruhen.

Erlkuterung zu Artikel 35 – Gesundheitsschutz

Die in diesem Artikel enthaltenen Grundsttze ststzen sich auf Artikel 152 EGV, der
nunmehr durch Artikel 168 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union ersetzt wurde, sowie auf die Artikel 11 und 13 der Europtischen Sozialcharta.
Satz 2 entspricht Artikel 168 Absatz 1.

Erlkuterung zu Artikel 36 – Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse

Dieser Artikel steht vollauf im Einklang mit Artikel 14 des Vertrags sber die Ar-
beitsweise der Europtischen Union und begrsndet kein neues Recht. Er stellt
lediglich den Grundsatz auf, dass die Union den Zugang zu den Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse nach den einzelstaatlichen Bestimmun-
gen achtet, sofern diese mit dem Unionsrecht vereinbar sind.

Erlkuterung zu Artikel 37 – Umweltschutz

Die in diesem Artikel enthaltenen Grundsttze ststzten sich auf die Artikel 2, 6 und
174 EGV, die nunmehr durch Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags sber die Europtische
Union sowie die Artikel 11 und 191 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Euro-
ptischen Union ersetzt wurden. Er lehnt sich auch an die Verfassungsbestimmungen
einiger Mitgliedstaaten an.

Erlkuterung zu Artikel 38 – Verbraucherschutz

Der in diesem Artikel enthaltene Grundsatz ststzt sich auf Artikel 169 des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.

Titel V – Bhrgerrechte
Erlkuterung zu Artikel 39 – Aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen zum
Europkischen Parlament

Artikel 39 findet nach Artikel 52 Absatz 2 der Charta im Rahmen der in den Ver-
trtgen festgelegten Bedingungen Anwendung. Absatz 1 des Artikels 39 entspricht

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 376/472 | 8.10.2010 | 10:58 |

376

ErlXuterungen zur Charta der Grundrechte



dem Recht, das durch Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union garantiert ist (siehe auch die Rechtsgrundlage in Artikel 22 des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union fsr die Festlegung der
Einzelheiten fsr die Aussbung dieses Rechts), und Absatz 2 dieses Artikels ent-
spricht Artikel 14 Absatz 3 des Vertrags sber die Europtische Union. Artikel 39
Absatz 2 gibt die Grundprinzipien fsr die Durchfshrung von Wahlen in einem
demokratischen System wieder.

Erlkuterung zu Artikel 40 – Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen

Dieser Artikel entspricht dem Recht, das durch Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union garantiert ist (siehe auch die Rechts-
grundlage in Artikel 22 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
fsr die Festlegung der Einzelheiten fsr die Aussbung dieses Rechts). Nach Arti-
kel 52 Absatz 2 findet es im Rahmen der in diesen beiden Artikeln der Vertrtge
festgelegten Bedingungen Anwendung.

Erlkuterung zu Artikel 41 – Recht auf eine gute Verwaltung

Artikel 41 ist auf das Bestehen der Union als eine Rechtsgemeinschaft geststzt, deren
charakteristische Merkmale sich durch die Rechtsprechung entwickelt haben, die
unter anderem eine gute Verwaltung als allgemeinen Rechtsgrundsatz festgeschrie-
ben hat (siehe u. a. das Urteil des Gerichtshofs vom 31. Mtrz 1992 (Rechtssache
C-255/90 P, Burban, Slg. 1992, I-2253) sowie die Urteile des Gerichts erster Instanz
vom 18. September 1995 (Rechtssache T-167/94, Nçlle, Slg. 1995, II-2589) und
vom 9. Juli 1999 (Rechtssache T-231/97, New Europe Consulting und andere, Slg.
1999, II-2403). Dieses Recht in der in den ersten beiden Absttzen dargestellten
Form ergibt sich aus der Rechtsprechung (Urteile des Gerichtshofs vom 15. Oktober
1987 (Rechtssache 222/86, Heylens, Slg. 1987, 4097, Randnr. 15), vom 18. Ok-
tober 1989 (Rechtssache 374/87, Orkem, Slg. 1989, 3283) und vom 21. November
1991 (Rechtssache C-269/90, TU Msnchen, Slg. 1991, I-5469) sowie die Urteile
des Gerichts erster Instanz vom 6. Dezember 1994 (Rechtssache T-450/93, Lisrestal,
Slg. 1994, II-1177) und vom 18. September 1995 (Rechtssache T-167/94, Nçlle,
Slg. 1995, II-2589)) und – bezsglich der Pflicht zur Begrsndung – aus Artikel 296
des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union, siehe ferner die Rechts-
grundlage in Artikel 298 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
fsr die Annahme gesetzlicher Bestimmungen im Interesse einer offenen, effizienten
und unabhtngigen europtischen Verwaltung.
In Absatz 3 ist das nunmehr durch Artikel 349 des Vertrags sber die Arbeitsweise der
Europtischen Union garantierte Recht aufgefshrt. In Absatz 4 ist das nunmehr durch
Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 25 des Vertrags sber die Arbeitsweise
der Europtischen Union garantierte Recht aufgefshrt. Nach Artikel 52 Absatz 2
finden diese Rechte im Rahmen der in den Vertrtgen festgelegten Bedingungen
und Grenzen Anwendung. Das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf, das hier-
bei eine wichtige Rolle spielt, wird durch Artikel 47 der Charta gewthrleistet.
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Erlkuterung zu Artikel 42 – Recht auf Zugang zu Dokumenten

Das in diesem Artikel garantierte Recht wurde aus Artikel 255 EGV, auf dessen
Grundlage in der Folge die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 angenommen wurde,
sbernommen. Der Europtische Konvent hat dieses Recht auf Dokumente der Or-
gane, Einrichtungen, omter und Agenturen der Union im Allgemeinen ausgewei-
tet, ungeachtet ihrer Form (siehe Artikel 15 Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeits-
weise der Europtischen Union). Nach Artikel 52 Absatz 2 der Charta wird das
Recht auf Zugang zu Dokumenten im Rahmen der in Artikel 15 Absatz 3 des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union festgelegten Bedingungen
und Grenzen ausgesbt.

Erlkuterung zu Artikel 43 – Der Europkische Bjrgerbeauftragte

Das in diesem Artikel garantierte Recht ist das Recht, das durch die Artikel 20 und
228 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union garantiert ist. Nach
Artikel 52 Absatz 2 findet es im Rahmen der in diesen beiden Artikeln festgelegten
Bedingungen Anwendung.

Erlkuterung zu Artikel 44 – Petitionsrecht

Das in diesem Artikel garantierte Recht ist das Recht, das durch die Artikel 20 und
227 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union garantiert ist. Nach
Artikel 52 Absatz 2 findet es im Rahmen der in diesen beiden Artikeln festgelegten
Bedingungen Anwendung.

Erlkuterung zu Artikel 45 – Freizjgigkeit und Aufenthaltsfreiheit

Das in Absatz 1 garantierte Recht ist das Recht, das durch Artikel 20 Absatz 2
Buchstabe a des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union garantiert
ist (vgl. auch die Rechtsgrundlage in Artikel 21 und das Urteil des Gerichtshofs vom
17. September 2002, Rechtssache C-413/99, Baumbast, Slg. 2002, I-709). Nach
Artikel 52 Absatz 2 findet es im Rahmen der in den Vertrtgen festgelegten Bedin-
gungen und Grenzen Anwendung.
Absatz 2 erinnert an die der Union durch die Artikel 77, 78 und 79 des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union erteilte Zusttndigkeit. Daraus folgt,
dass die Gewthrung dieses Rechts von der Aussbung dieser Zusttndigkeit durch
die Organe abhtngt.

Erlkuterung zu Artikel 46 – Diplomatischer und konsularischer Schutz

Das in diesem Artikel garantierte Recht ist das Recht, das durch Artikel 20 des
Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union garantiert ist (siehe
auch die Rechtsgrundlage in Artikel 23 des Vertrags). Nach Artikel 52 Absatz 2
findet es im Rahmen der in diesen Artikeln festgelegten Bedingungen Anwendung.
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Titel VI – Justizielle Rechte

Erlkuterung zu Artikel 47 – Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein
unparteiisches Gericht

Absatz 1 ststzt sich auf Artikel 13 EMRK: „Jede Person, die in ihren in dieser
Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das
Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben,
auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher
Eigenschaft gehandelt haben.“ Im Unionsrecht wird jedoch ein umfassenderer
Schutz gewthrt, da ein Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei einem Gericht
garantiert wird. Der Gerichtshof hat dieses Recht in seinem Urteil vom 15. Mai
1986 als allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts festgeschrieben (Rechtssache
222/84, Johnston, Slg. 1986, 1651); siehe auch die Urteile vom 15. Oktober 1987
(Rechtssache 222/86, Heylens, Slg. 1987, 4097) und vom 3. Dezember 1992
(Rechtssache C-97/91, Borelli, Slg. 1992, I-6313). Nach Auffassung des Gerichts-
hofs gilt dieser allgemeine Grundsatz des Unionsrechts auch fsr die Mitgliedstaaten,
wenn sie das Unionsrecht anwenden. Die wbernahme dieser Rechtsprechung des
Gerichtshofs in die Charta zielte nicht darauf ab, das in den Vertrtgen vorgesehene
Rechtsschutzsystem und insbesondere nicht die Bestimmungen sber die Zultssig-
keit direkter Klagen beim Gerichtshof der Europtischen Union zu tndern. Der
Europtische Konvent hat sich mit dem System des gerichtlichen Rechtsschutzes
der Union, einschließlich der Zultssigkeitsvorschriften, befasst und hat es mit ei-
nigen onderungen, die in die Artikel 251 bis 281 des Vertrags sber die Arbeitsweise
der Europtischen Union und insbesondere in Artikel 263 Absatz 4 eingeflossen
sind, bestttigt. Artikel 47 gilt gegensber den Organen der Union und den Mitglied-
staaten, wenn diese das Unionsrecht anwenden, und zwar fsr stmtliche durch das
Unionsrecht garantierte Rechte.
Absatz 2 entspricht Artikel 6 Absatz 1 EMRK, der wie folgt lautet: „Jede Person hat
ein Recht darauf, dass sber Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen An-
sprsche und Verpflichtungen oder sber eine gegen sie erhobene strafrechtliche
Anklage von einem unabhtngigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Ge-
richt in einem fairen Verfahren, çffentlich und innerhalb angemessener Frist ver-
handelt wird. Das Urteil muss çffentlich verksndet werden; Presse und �ffentlich-
keit kçnnen jedoch wthrend des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens
ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der çffentlichen Ord-
nung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt,
wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozess-
parteien es verlangen oder – soweit das Gericht es fsr unbedingt erforderlich htlt –
wenn unter besonderen Umsttnden eine çffentliche Verhandlung die Interessen der
Rechtspflege beeintrtchtigen wsrde.“ Im Unionsrecht gilt das Recht auf ein Ge-
richtsverfahren nicht nur fsr Streitigkeiten im Zusammenhang mit zivilrechtlichen
Ansprschen und Verpflichtungen. Dies ist eine der Folgen der Tatsache, dass die
Union eine Rechtsgemeinschaft ist, wie der Gerichtshof in der Rechtssache
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294/83, „Les Verts“ gegen Europtisches Parlament (Urteil vom 23. April 1986, Slg.
1986, 1339) festgestellt hat. Mit Ausnahme ihres Anwendungsbereichs gelten die
Garantien der EMRK jedoch in der Union entsprechend.
In Bezug auf Absatz 3 sei darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des
Europtischen Gerichtshofs fsr Menschenrechte eine Prozesskostenhilfe zu gewth-
ren ist, wenn mangels einer solchen Hilfe die Einlegung eines wirksamen Rechts-
behelfs nicht gewthrleistet wtre (EGMR, Urteil vom 9. 10. 1979, Airey, Serie A,
Band 32, S. 11). Es gibt auch ein Prozesskostenhilfesystem fsr die beim Gerichtshof
der Europtischen Union anhtngigen Rechtssachen.

Erlkuterung zu Artikel 48 – Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte

Artikel 48 entspricht Artikel 6 Absttze 2 und 3 EMRK, der wie folgt lautet:
„2. Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer

Schuld als unschuldig.
3. Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:

a) innerhalb mçglichst kurzer Frist in einer ihr versttndlichen Sprache in allen
Einzelheiten sber Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung
unterrichtet zu werden;

b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu
haben;

c) sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen
zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den
Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechts-
pflege erforderlich ist;

d) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung
und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu
erwirken, wie sie fsr Belastungszeugen gelten;

e) unentgeltliche Unterststzung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie
die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.“

Nach Artikel 52 Absatz 3 hat dieses Recht dieselbe Bedeutung und dieselbe Trag-
weite wie das durch die EMRK garantierte Recht.

Erlkuterung zu Artikel 49 – Grundsktze der Gesetzmkßigkeit und der
Verhkltnismkßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen

In diesen Artikel ist die klassische Regel des Verbots der Rsckwirkung von Ge-
setzen und Strafen in Strafsachen aufgenommen worden. Hinzugefsgt wurde die in
zahlreichen Mitgliedstaaten geltende und in Artikel 15 des Internationalen Paktes
sber bsrgerliche und politische Rechte enthaltene Regel der Rsckwirkung von
milderen Strafrechtsvorschriften. Artikel 7 EMRK lautet wie folgt:
„1. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die

zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht
strafbar war. Es darf auch keine schwerere Strafe als die zur Zeit der Begehung
angedrohte Strafe verhtngt werden.
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2. Dieser Artikel schließt nicht aus, dass jemand wegen einer Handlung oder Un-
terlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den von
den zivilisierten Vçlkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsttzen strafbar
war.“

Es wurde lediglich in Absatz 2 das Wort „zivilisierten“ gestrichen; der Sinn dieses
Absatzes, der insbesondere auf die Verbrechen gegen die Menschlichkeit zielt, wird
dadurch in keiner Weise vertndert. Entsprechend Artikel 52 Absatz 3 hat daher das
garantierte Recht dieselbe Bedeutung und dieselbe Tragweite wie das von der
EMRK garantierte Recht.
In Absatz 3 wurde der allgemeine Grundsatz der Verhtltnismtßigkeit von Straftat
und Strafmaß aufgenommen, der durch die gemeinsamen verfassungsrechtlichen
Traditionen der Mitgliedstaaten und die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Ge-
meinschaften festgeschrieben worden ist.

Erlkuterung zu Artikel 50 – Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich
verfolgt oder bestraft zu werden

Artikel 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK lautet wie folgt:
„1. Niemand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits nach dem Gesetz und

dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskrtftig verurteilt oder freigesprochen
worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft
werden.

2. Absatz 1 schließt die Wiederaufnahme des Verfahrens nach dem Gesetz und dem
Strafverfahrensrecht des betreffenden Staates nicht aus, falls neue oder neu bekannt
gewordene Tatsachen vorliegen oder das vorausgegangene Verfahren schwere,
den Ausgang des Verfahrens bershrende Mtngel aufweist.

3. Von diesem Artikel darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen wer-
den.“

Die Regel „ne bis in idem“ wird im Unionsrecht angewandt (siehe in der umfang-
reichen Rechtsprechung Urteil vom 5. Mai 1966, Rechtssachen 18/65 und 35/65,
Gutmann gegen Kommission, Slg. 1966, 150, und in jsngerer Zeit Urteil des Ge-
richts erster Instanz vom 20. April 1999, verbundene Rechtssachen T-305/94 und
andere, Limburgse Vinyl Maatschappij NV gegen Kommission, Slg. 1999, II-931).
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Regel des Verbots der Doppelbestrafung sich auf
gleichartige Sanktionen, in diesem Fall durch ein Strafgericht verhtngte Strafen,
bezieht.
Nach Artikel 50 findet die Regel „ne bis in idem“ nicht nur innerhalb der Gerichts-
barkeit eines Staates, sondern auch zwischen den Gerichtsbarkeiten mehrerer Mit-
gliedstaaten Anwendung. Dies entspricht dem Rechtsbesitzstand der Union; siehe
die Artikel 54 bis 58 des Schengener Durchfshrungssbereinkommens und Urteil
des Gerichtshofes vom 11. Februar 2003, Rechtssache C-187/01 Gçzstok (Slg.
2003, I-1345), Artikel 7 des wbereinkommens sber den Schutz der finanziellen
Interessen der Europtischen Gemeinschaften sowie Artikel 10 des wbereinkom-
mens sber die Bektmpfung der Bestechung. Die klar eingegrenzten Ausnahmen,
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in denen die Mitgliedstaaten nach diesen wbereinkommen von der Regel „ne bis in
idem“ abweichen kçnnen, sind von der horizontalen Klausel des Artikels 52 Ab-
satz 1 sber die Einschrtnkungen abgedeckt. Was die in Artikel 4 des Protokolls
Nr. 7 bezeichneten Ftlle betrifft, ntmlich die Anwendung des Grundsatzes in ein
und demselben Mitgliedstaat, so hat das garantierte Recht dieselbe Bedeutung und
dieselbe Tragweite wie das entsprechende Recht der EMRK.

Titel VII – Allgemeine Bestimmungen hber die Auslegung
und Anwendung der Charta
Erlkuterung zu Artikel 51 – Anwendungsbereich

Mit Artikel 51 soll der Anwendungsbereich der Charta festgelegt werden. Es soll klar
zum Ausdruck gebracht werden, dass die Charta zuerst auf die Organe und Ein-
richtungen der Union Anwendung findet, und zwar unter Beachtung des Grund-
satzes der Subsidiarittt. Bei dieser Bestimmung hielt man sich an Artikel 6 Absatz 2
des Vertrags sber die Europtische Union, wonach die Union die Grundrechte zu
achten hat, wie auch an das Mandat des Europtischen Rates (Kçln). Der Begriff
„Organe“ ist in den Vertrtgen festgelegt. Der Ausdruck „Einrichtungen und sons-
tigen Stellen“ wird in den Vertrtgen sblicherweise als Bezeichnung fsr alle durch
die Vertrtge oder durch sekundtre Rechtsakte geschaffenen Einrichtungen ver-
wendet (siehe beispielsweise Artikel 15 oder 16 des Vertrags sber die Arbeitsweise
der Europtischen Union).
Was die Mitgliedstaaten betrifft, so ist der Rechtsprechung des Gerichtshofs ein-
deutig zu entnehmen, dass die Verpflichtung zur Einhaltung der im Rahmen der
Union definierten Grundrechte fsr die Mitgliedstaaten nur dann gilt, wenn sie im
Anwendungsbereich des Unionsrechts handeln (Urteil vom 13. Juli 1989, Rechts-
sache 5/88, Wachauf, Slg. 1989, 2609, Urteil vom 18. Juni 1991, Rechtssache
C-260/89, ERT, Slg. 1991, I-2925, Urteil vom 18. Dezember 1997, Rechtssache
C-309/96, Annibaldi, Slg. 1997, I-7493). Der Gerichtshof hat diese Rechtspre-
chung ksrzlich wie folgt bestttigt: „Die Mitgliedstaaten msssen bei der Durch-
fshrung der gemeinschaftsrechtlichen Regelungen aber auch die Erfordernisse
des Grundrechtschutzes in der Gemeinschaftsrechtsordnung beachten.“ (Urteil vom
13. April 2000, Rechtssache C-292/97, Slg. 2000, I-2737, Randnr. 37). Diese in
der Charta verankerte Regel gilt natsrlich sowohl fsr die zentralen Behçrden als
auch fsr die regionalen oder lokalen Stellen sowie fsr die çffentlichen Einrichtun-
gen, wenn sie das Unionsrecht anwenden.
Absatz 2, zusammen mit Absatz 1 Satz 2, bestttigt, dass die Charta nicht eine Er-
weiterung der Zusttndigkeiten und Aufgaben bewirken darf, die der Union durch
die Vertrtge zugewiesen sind. Es geht darum, explizit darzulegen, was sich logi-
scherweise aus dem Subsidiaritttsprinzip und dem Umstand ergibt, dass die Union
nur sber die ihr eigens zugewiesenen Befugnisse verfsgt. Die Grundrechte, wie sie
in der Union garantiert werden, werden nur im Rahmen dieser von den Vertrtgen
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bestimmten Zusttndigkeiten wirksam. Folglich kann sich fsr die Organe der Union
nur nach Maßgabe dieser Befugnisse eine Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 2 zur
Fçrderung der in der Charta festgelegten Grundsttze ergeben.
Absatz 2 bestttigt auch, dass die Charta sich nicht dahin gehend auswirken darf, dass
der Geltungsbereich des Unionsrechts sber die in den Vertrtgen festgelegten Zu-
sttndigkeiten der Union hinaus ausgedehnt wird. Der Gerichtshof hat diese Regel
bereits in Bezug auf die als Teil des Unionsrechts anerkannten Grundrechte auf-
gestellt (Urteil vom 17. Februar 1998, Rechtssache C-249/96, Grant, Slg. 1998,
I-621, Randnr. 45). Im Einklang mit dieser Regel versteht es sich von selbst, dass
der Verweis auf die Charta in Artikel 6 des Vertrags sber die Europtische Union
nicht dahin gehend verstanden werden kann, dass sie fsr sich genommen den als
„Durchfshrung des Rechts der Union“ betrachteten Aktionsrahmen der Mitglied-
staaten (im Sinne von Absatz 1 und der vorstehend genannten Rechtsprechung)
ausdehnt.

Erlkuterung zu Artikel 52 – Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsktze

Mit Artikel 52 sollen die Tragweite der Rechte und Grundsttze der Charta und
Regeln fsr ihre Auslegung festgelegt werden.
Absatz 1 enthtlt die allgemeine Einschrtnkungsregelung. Die verwendete Formu-
lierung lehnt sich an die Rechtsprechung des Gerichtshofes an, die wie folgt lautet:
„Nach gefestigter Rechtsprechung kann jedoch die Aussbung dieser Rechte, ins-
besondere im Rahmen einer gemeinsamen Marktorganisation, Beschrtnkungen
unterworfen werden, sofern diese tatstchlich dem Gemeinwohl dienenden Zielen
der Gemeinschaft entsprechen und nicht einen im Hinblick auf den verfolgten
Zweck unverhtltnismtßigen, nicht tragbaren Eingriff darstellen, der diese Rechte
in ihrem Wesensgehalt antastet“ (Urteil vom 13. April 2000, Rechtssache C-292/
97, Randnr. 45). Die Bezugnahme auf das von der Union anerkannte Gemeinwohl
erstreckt sich nicht nur auf die in Artikel 3 des Vertrags sber die Europtische Union
aufgefshrten Ziele, sondern auch auf andere Interessen, die durch besondere Be-
stimmungen der Vertrtge wie Artikel 4 Absatz 1 des Vertrags sber die Europtische
Union, Artikel 35 Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union und die Artikel 36 und 346 dieses Vertrags geschstzt werden.
Absatz 2 bezieht sich auf Rechte, die bereits ausdrscklich im Vertrag zur Grsndung
der Europtischen Gemeinschaft garantiert waren und in der Charta anerkannt wur-
den und die nun in den Vertrtgen zu finden sind (insbesondere die Rechte aus der
Unionsbsrgerschaft). Er verdeutlicht, dass diese Rechte weiterhin den Bedingun-
gen und Grenzen unterliegen, die fsr das Unionsrecht, auf dem sie beruhen, gelten
und die in den Vertrtgen festgelegt sind. Mit der Charta wird die Regelung hin-
sichtlich der durch den EG-Vertrag gewthrten und in die Vertrtge sbernommenen
Rechte nicht getndert.
Mit Absatz 3 soll die notwendige Kohtrenz zwischen der Charta und der EMRK
geschaffen werden, indem die Regel aufgestellt wird, dass in dieser Charta enthal-
tene Rechte, die den durch die EMRK garantierten Rechten entsprechen, die

383

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 383/472 | 8.10.2010 | 10:58 |

ErlXuterungen zur Charta der Grundrechte



gleiche Bedeutung und Tragweite, einschließlich der zugelassenen Einschrtnkun-
gen, besitzen, wie sie ihnen in der EMRK verliehen werden. Daraus ergibt sich
insbesondere, dass der Gesetzgeber bei der Festlegung von Einschrtnkungen dieser
Rechte die gleichen Normen einhalten muss, die in der ausfshrlichen Regelung der
Einschrtnkungen in der EMRK vorgesehen sind, die damit auch fsr die von diesem
Absatz erfassten Rechte gelten, ohne dass dadurch die Eigensttndigkeit des Unions-
rechts und des Gerichtshofs der Europtischen Union bershrt wird. Die Bezugnah-
me auf die EMRK erstreckt sich sowohl auf die Konvention als auch auf ihre
Protokolle. Die Bedeutung und Tragweite der garantierten Rechte werden nicht
nur durch den Wortlaut dieser Vertragswerke, sondern auch durch die Rechtspre-
chung des Europtischen Gerichtshofs fsr Menschenrechte und durch den Gerichts-
hof der Europtischen Union bestimmt. Mit dem letzten Satz des Absatzes soll der
Union die Mçglichkeit gegeben werden, fsr einen weiter gehenden Schutz zu
sorgen. Auf jeden Fall darf der durch die Charta gewthrleistete Schutz niemals
geringer als der durch die EMRK gewthrte Schutz sein.
Die Charta bershrt nicht die den Mitgliedstaaten offen stehende Mçglichkeit, von
Artikel 15 EMRK Gebrauch zu machen, der im Falle eines Krieges oder eines an-
deren çffentlichen Notstands, der das Leben der Nation bedroht, eine Abweichung
von den in der EMRK vorgesehenen Rechten erlaubt, wenn sie nach ihren in
Artikel 4 Absatz 1 des Vertrags sber die Europtische Union und in den Artikeln
72 und 347 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union anerkannten
Verantwortlichkeiten Maßnahmen im Bereich der nationalen Verteidigung im
Kriegsfalle oder im Bereich der Aufrechterhaltung der çffentlichen Ordnung treffen.
Die Rechte, bei denen derzeit – ohne die Weiterentwicklung des Rechts, der Ge-
setzgebung und der Vertrtge auszuschließen – davon ausgegangen werden kann,
dass sie Rechten aus der EMRK im Sinne dieses Absatzes entsprechen, sind nach-
stehend aufgefshrt. Nicht aufgefshrt sind die Rechte, die zu den Rechten aus der
EMRK hinzukommen.
1. Artikel der Charta, die dieselbe Bedeutung und Tragweite wie die entsprechen-

den Artikel der Europtischen Menschenrechtskonvention haben:
– Artikel 2 entspricht Artikel 2 EMRK;
– Artikel 4 entspricht Artikel 3 EMRK;
– Artikel 5 Absttze 1 und 2 entsprechen Artikel 4 EMRK;
– Artikel 6 entspricht Artikel 5 EMRK;
– Artikel 7 entspricht Artikel 8 EMRK;
– Artikel 10 Absatz 1 entspricht Artikel 9 EMRK;
– Artikel 11 entspricht Artikel 10 EMRK unbeschadet der Einschrtnkungen,

mit denen das Unionsrecht das Recht der Mitgliedstaaten auf Einfshrung der
in Artikel 10 Absatz 1 dritter Satz EMRK genannten Genehmigungsverfahren
eingrenzen kann;

– Artikel 17 entspricht Artikel 1 des Zusatzprotokolls zur EMRK;
– Artikel 19 Absatz 1 entspricht Artikel 4 des Protokolls Nr. 4 zur EMRK;
– Artikel 19 Absatz 2 entspricht Artikel 3 EMRK in der Auslegung durch den

Europtischen Gerichtshof fsr Menschenrechte;
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– Artikel 48 entspricht Artikel 6 Absttze 2 und 3 EMRK;
– Artikel 49 Absatz 1 (mit Ausnahme des letzten Satzes) und Absatz 2 entspre-

chen Artikel 7 EMRK.
2. Artikel, die dieselbe Bedeutung haben wie die entsprechenden Artikel der

EMRK, deren Tragweite aber umfassender ist:
– Artikel 9 deckt Artikel 12 EMRK ab, aber sein Anwendungsbereich kann auf

andere Formen der Eheschließung ausgedehnt werden, wenn die einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften diese vorsehen;

– Artikel 12 Absatz 1 entspricht Artikel 11 EMRK, aber sein Anwendungs-
bereich ist auf die Ebene der Union ausgedehnt worden;

– Artikel 14 Absatz 1 entspricht Artikel 2 des Zusatzprotokolls zur EMRK, aber
sein Anwendungsbereich ist auf den Zugang zur beruflichen Ausbildung und
Weiterbildung ausgedehnt worden;

– Artikel 14 Absatz 3 entspricht Artikel 2 des Zusatzprotokolls zur EMRK, was
die Rechte der Eltern betrifft;

– Artikel 47 Absttze 2 und 3 entsprechen Artikel 6 Absatz 1 EMRK, aber die
Beschrtnkung auf Streitigkeiten in Bezug auf zivilrechtliche Ansprsche und
Verpflichtungen oder strafrechtliche Anklagen kommt nicht zum Tragen,
wenn es um das Recht der Union und dessen Anwendung geht;

– Artikel 50 entspricht Artikel 4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK, aber seine
Tragweite ist auf die Ebene der Europtischen Union ausgedehnt worden
und er gilt zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten;

– schließlich kçnnen die Unionsbsrgerinnen und -bsrger im Anwendungs-
bereich des Unionsrechts wegen des Verbots jeglicher Diskriminierung auf-
grund der Nationalittt nicht als Ausltnder angesehen werden. Die in Artikel 16
EMRK vorgesehenen Beschrtnkungen der Rechte ausltndischer Personen
finden daher in diesem Rahmen auf die Unionsbsrgerinnen und -bsrger kei-
ne Anwendung.

Die Auslegungsregel in Absatz 4 beruht auf dem Wortlaut des Artikels 6 Absatz 3
des Vertrags sber die Europtische Union und trtgt dem Ansatz des Gerichtshofs
hinsichtlich der gemeinsamen Verfassungssberlieferungen gebshrend Rechnung
(z.B. Urteil vom 13. Dezember 1979, Rechtssache 44/79, Hauer, Slg. 1979, 3727;
Urteil vom 18. Mai 1982, Rechtssache 155/79, AM&S, Slg. 1982, 1575). Anstatt
einem restriktiven Ansatz eines „kleinsten gemeinsamen Nenners“ zu folgen, sind
die Charta-Rechte dieser Regel zufolge so auszulegen, dass sie ein hohes Schutz-
niveau bieten, das dem Unionsrecht angemessen ist und mit den gemeinsamen
Verfassungssberlieferungen im Einklang steht.
In Absatz 5 wird die Unterscheidung zwischen „Rechten“ und „Grundsttzen“ in
der Charta nther bestimmt. Dieser Unterscheidung zufolge sind subjektive Rechte
zu beachten, wthrend Grundsttze einzuhalten sind (Artikel 51 Absatz 1). Grund-
sttze kçnnen durch Rechtsakte oder Durchfshrungsvorschriften (die von der Uni-
on im Einklang mit ihren Zusttndigkeiten erlassen werden, von den Mitgliedstaaten
aber nur dann, wenn sie Unionsrecht umsetzen) umgesetzt werden; sie erhalten
demzufolge nur dann Bedeutung fsr die Gerichte, wenn solche Rechtsakte aus-
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gelegt oder sberprsft werden. Sie begrsnden jedoch keine direkten Ansprsche auf
den Erlass positiver Maßnahmen durch die Organe der Union oder die Behçrden
den Mitgliedstaaten; dies steht sowohl mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs
(vgl. insbesondere die Rechtsprechung sber das „Vorsorgeprinzip“ in Artikel 191
Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union: Urteil des
Gerichts erster Instanz vom 11. September 2002, Rechtssache T-13/99 Pfizer ge-
gen Rat, mit zahlreichen Nachweisen aus der tlteren Rechtsprechung, sowie eine
Reihe von Urteilen zu Artikel 33 (ex-39) sber die Grundsttze des Agrarrechts, z.B.
Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache 265/85, Van den Bergh, Slg. 1987,
1155, Prsfung des Grundsatzes der Marktstabilisierung und des Vertrauensschutzes)
als auch mit dem Ansatz der Verfassungsordnungen der Mitgliedstaaten zu „Grund-
sttzen“, insbesondere im Bereich des Sozialrechts, in Einklang. Zu den in der Char-
ta anerkannten Grundsttzen gehçren beispielsweise die Artikel 25, 26 und 37. In
einigen Ftllen kann ein Charta-Artikel sowohl Elemente eines Rechts als auch eines
Grundsatzes enthalten, beispielsweise Artikel 23, 33 und 34.
Absatz 6 bezieht sich auf die verschiedenen Artikel in der Charta, in denen im Sinne
der Subsidiarittt auf die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten
verwiesen wird.

Erlkuterung zu Artikel 53 – Schutzniveau

Der Zweck dieser Bestimmung ist die Aufrechterhaltung des durch das Recht der
Union, das Recht der Mitgliedstaaten und das Vçlkerrecht in seinem jeweiligen
Anwendungsbereich gegenwtrtig gewthrleisteten Schutzniveaus. Aufgrund ihrer
Bedeutung findet die EMRK Erwthnung.

Erlkuterung zu Artikel 54 – Verbot des Missbrauchs der Rechte

Dieser Artikel entspricht Artikel 17 EMRK:
„Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als begrsnde sie fsr einen Staat, eine
Gruppe oder eine Person das Recht, eine Tttigkeit auszusben oder eine Handlung
vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der Konvention festgelegten Rechte und
Freiheiten abzuschaffen oder sie sttrker einzuschrtnken, als es in der Konvention
vorgesehen ist.“

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 386/472 | 8.10.2010 | 10:58 |

386

ErlXuterungen zur Charta der Grundrechte



Deutsches Recht

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 387/472 | 8.10.2010 | 10:58 |



Auszhge aus dem Grundgesetz
In der Fassung vom 21. Juli 2010*

Prjambel

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Wil-
len beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der
Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Ge-
walt dieses Grundgesetz gegeben.
Die Deutschen in den Ltndern Baden-Wsrttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg,
Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein und Thsringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit
Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz fsr das gesamte Deutsche
Volk.

Art. 1 [Menschenwirde – Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit der
Grundrechte]

(1) Die Wsrde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schstzen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unvertußer-
lichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Frie-
dens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt
und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Art. 20 [Verfassungsgrundsjtze – Widerstandsrecht]

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundes-
staat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden
Gewalt und der Rechtsprechung ausgesbt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmtßige Ordnung, die vollziehende Ge-
walt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deut-
schen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht mçglich ist.
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Art. 23 [Europjische Union]
(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik
Deutschland bei der Entwicklung der Europtischen Union mit, die demokrati-
schen, rechtsstaatlichen, sozialen und fçderativen Grundsttzen und dem Grundsatz
der Subsidiarittt verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen
vergleichbaren Grundrechtsschutz gewthrleistet. Der Bund kann hierzu durch Ge-
setz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte sbertragen. Fsr die Begrsn-
dung der Europtischen Union sowie fsr onderungen ihrer vertraglichen Grund-
lagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt
nach getndert oder ergtnzt wird oder solche onderungen oder Ergtnzungen er-
mçglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.
(1 a) Der Bundestag und der Bundesrat haben das Recht, wegen Verstoßes eines
Gesetzgebungsakts der Europtischen Union gegen das Subsidiaritttsprinzip vor dem
Gerichtshof der Europtischen Union Klage zu erheben. Der Bundestag ist hierzu
auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder verpflichtet. Durch Gesetz, das der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, kçnnen fsr die Wahrnehmung der Rechte, die
dem Bundestag und dem Bundesrat in den vertraglichen Grundlagen der Euro-
ptischen Union eingertumt sind, Ausnahmen von Artikel 42 Abs. 2 Satz 1 und
Artikel 52 Abs. 3 Satz 1 zugelassen werden.
(2) In Angelegenheiten der Europtischen Union wirken der Bundestag und durch
den Bundesrat die Ltnder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den
Bundesrat umfassend und zum frshestmçglichen Zeitpunkt zu unterrichten.
(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme vor
ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten der Europtischen Union. Die Bundes-
regierung berscksichtigt die Stellungnahme des Bundestages bei den Verhandlun-
gen. Das Nthere regelt ein Gesetz.
(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er an
einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken httte oder soweit
die Ltnder innerstaatlich zusttndig wtren.
(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zusttndigkeiten des Bundes Interessen
der Ltnder bershrt sind oder soweit im sbrigen der Bund das Recht zur Ge-
setzgebung hat, berscksichtigt die Bundesregierung die Stellungnahme des Bun-
desrates. Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Ltnder, die Einrich-
tung ihrer Behçrden oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind, ist bei der
Willensbildung des Bundes insoweit die Auffassung des Bundesrates maßgeblich
zu berscksichtigen; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu
wahren. In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhçhungen oder Einnahmemin-
derungen fsr den Bund fshren kçnnen, ist die Zustimmung der Bundesregierung
erforderlich.
(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Ltnder auf
den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen
sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als
Mitgliedstaat der Europtischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundes-
rat benannten Vertreter der Ltnder sbertragen. Die Wahrnehmung der Rechte er-
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folgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregierung; dabei ist die
gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren.
(7) Das Nthere zu den Absttzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf.

Art. 24 [kbertragung von Hoheitsrechten]

(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtun-
gen sbertragen.
(1 a) Soweit die Ltnder fsr die Aussbung der staatlichen Befugnisse und die Erfsllung
der staatlichen Aufgaben zusttndig sind, kçnnen sie mit Zustimmung der Bundes-
regierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen sbertragen.
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger
kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschrtnkungen seiner
Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa
und zwischen den Vçlkern der Welt herbeifshren und sichern.
(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen
sber eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbar-
keit beitreten.

Art. 28 [Verfassungsmjßige Ordnung in den Ljndern (Homogenitjts-
gebot); Gewjhrleistung der kommunalen Selbstverwaltung]

(1) Die verfassungsmtßige Ordnung in den Ltndern muß den Grundsttzen des re-
publikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grund-
gesetzes entsprechen. In den Ltndern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine
Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und gehei-
men Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch
Personen, die die Staatsangehçrigkeit eines Mitgliedstaates der Europtischen Ge-
meinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europtischen Gemeinschaft wahl-
berechtigt und wthlbar. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewthlten Kçrper-
schaft die Gemeindeversammlung treten.
(2) Den Gemeinden muß das Recht gewthrleistet sein, alle Angelegenheiten der
çrtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu
regeln. Auch die Gemeindeverbtnde haben im Rahmen ihres gesetzlichen Auf-
gabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die
Gewthrleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen
Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehçrt eine den Gemeinden mit He-
besatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.
(3) Der Bund gewthrleistet, daß die verfassungsmtßige Ordnung der Ltnder den
Grundrechten und den Bestimmungen der Absttze 1 und 2 entspricht.
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Art. 38 [Wahlrechtsgrundsjtze; Rechtsstellung der Abgeordneten]

(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittel-
barer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewthlt. Sie sind Vertreter des ganzen Vol-
kes, an Auftrtge undWeisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wthlbar ist,
wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljthrigkeit eintritt.
(3) Das Nthere bestimmt ein Bundesgesetz.

Art. 45 [Ausschuss fir Angelegenheiten der Europjischen Union]

Der Bundestag bestellt einen Ausschuß fsr die Angelegenheiten der Europtischen
Union. Er kann ihn ermtchtigen, die Rechte des Bundestages gemtß Artikel 23
gegensber der Bundesregierung wahrzunehmen. Er kann ihn auch ermtchtigen,
die Rechte wahrzunehmen, die dem Bundestag in den vertraglichen Grundlagen
der Europtischen Union eingertumt sind.

Art. 50 [Funktion des Bundesrates]

Durch den Bundesrat wirken die Ltnder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des
Bundes und in Angelegenheiten der Europtischen Union mit.

Art. 51 [Zusammensetzung – Stimmgewicht]

(1) Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Ltnder, die sie
bestellen und abberufen. Sie kçnnen durch andere Mitglieder ihrer Regierungen
vertreten werden.
(2) Jedes Land hat mindestens drei Stimmen, Ltnder mit mehr als zwei Millionen
Einwohnern haben vier, Ltnder mit mehr als sechs Millionen Einwohnern fsnf,
Ltnder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen.
(3) Jedes Land kann so viele Mitglieder entsenden, wie es Stimmen hat. Die Stim-
men eines Landes kçnnen nur einheitlich und nur durch anwesende Mitglieder
oder deren Vertreter abgegeben werden.

Art. 52 [Prjsident; Einberufung von Sitzungen; Beschlussfassung]

(1) Der Bundesrat wthlt seinen Prtsidenten auf ein Jahr.
(2) Der Prtsident beruft den Bundesrat ein. Er hat ihn einzuberufen, wenn die
Vertreter von mindestens zwei Ltndern oder die Bundesregierung es verlangen.
(3) Der Bundesrat faßt seine Beschlssse mit mindestens der Mehrheit seiner Stim-
men. Er gibt sich eine Geschtftsordnung. Er verhandelt çffentlich. Die �ffentlich-
keit kann ausgeschlossen werden.
(3 a) Fsr Angelegenheiten der Europtischen Union kann der Bundesrat eine
Europakammer bilden, deren Beschlssse als Beschlssse des Bundesrates gelten; die
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Anzahl der einheitlich abzugebenden Stimmen der Ltnder bestimmt sich nach Ar-
tikel 51 Abs. 2.
(4) Den Ausschsssen des Bundesrates kçnnen andere Mitglieder oder Beauftragte
der Regierungen der Ltnder angehçren.

Art. 59 [Vçlkerrechtliche Vertretung des Bundes]

(1) Der Bundesprtsident vertritt den Bund vçlkerrechtlich. Er schließt im Namen
des Bundes die Vertrtge mit auswtrtigen Staaten. Er beglaubigt und empftngt die
Gesandten.
(2) Vertrtge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf
Gegensttnde der Bundesgesetzgebung beziehen, bedsrfen der Zustimmung oder
der Mitwirkung der jeweils fsr die Bundesgesetzgebung zusttndigen Kçrperschaf-
ten in der Form eines Bundesgesetzes. Fsr Verwaltungsabkommen gelten die Vor-
schriften sber die Bundesverwaltung entsprechend.

Art. 76 [Einbringung von Gesetzesvorlagen]

(1) Gesetzesvorlagen werden beim Bundestage durch die Bundesregierung, aus der
Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht.
(2) Vorlagen der Bundesregierung sind zuntchst dem Bundesrat zuzuleiten. Der
Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen zu diesen Vorlagen Stellung
zu nehmen. Verlangt er aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rscksicht auf den
Umfang einer Vorlage, eine Fristverltngerung, so betrtgt die Frist neun Wochen.
Die Bundesregierung kann eine Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bundesrat
ausnahmsweise als besonders eilbedsrftig bezeichnet hat, nach drei Wochen oder,
wenn der Bundesrat ein Verlangen nach Satz 3 getußert hat, nach sechs Wochen
dem Bundestag zuleiten, auch wenn die Stellungnahme des Bundesrates noch nicht
bei ihr eingegangen ist; sie hat die Stellungnahme des Bundesrates unverzsglich
nach Eingang dem Bundestag nachzureichen. Bei Vorlagen zur onderung dieses
Grundgesetzes und zur wbertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Ar-
tikel 24 betrtgt die Frist zur Stellungnahme neun Wochen; Satz 4 findet keine An-
wendung.
(3) Vorlagen des Bundesrates sind dem Bundestag durch die Bundesregierung in-
nerhalb von sechs Wochen zuzuleiten. Sie soll hierbei ihre Auffassung darlegen.
Verlangt sie aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rscksicht auf den Umfang
einer Vorlage, eine Fristverltngerung, so betrtgt die Frist neun Wochen. Wenn der
Bundesrat eine Vorlage ausnahmsweise als besonders eilbedsrftig bezeichnet hat,
betrtgt die Frist drei Wochen oder, wenn die Bundesregierung ein Verlangen nach
Satz 3 getußert hat, sechs Wochen.
Bei Vorlagen zur onderung dieses Grundgesetzes und zur wbertragung von Ho-
heitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 betrtgt die Frist neun Wochen; Satz 4
findet keine Anwendung. Der Bundestag hat sber die Vorlagen in angemessener
Frist zu beraten und Beschluß zu fassen.
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Art. 79 [gnderung des Grundgesetzes]

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz getndert werden, das den Wortlaut
des Grundgesetzes ausdrscklich tndert oder ergtnzt. Bei vçlkerrechtlichen Vertrt-
gen, die eine Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den
Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Ver-
teidigung der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, gensgt zur Klarstellung,
daß die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluß und dem Inkraftsetzen der
Vertrtge nicht entgegenstehen, eine Ergtnzung des Wortlautes des Grundgesetzes,
die sich auf diese Klarstellung beschrtnkt.
(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des
Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates.
(3) Eine onderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes
in Ltnder, die grundsttzliche Mitwirkung der Ltnder bei der Gesetzgebung oder
die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsttze bershrt werden, ist un-
zultssig.

Art. 88 [Bundesbank – Europjische Zentralbank]

Der Bund errichtet eine Wthrungs- und Notenbank als Bundesbank. Ihre Auf-
gaben und Befugnisse kçnnen im Rahmen der Europtischen Union der Europti-
schen Zentralbank sbertragen werden, die unabhtngig ist und dem vorrangigen
Ziel der Sicherung der Preisstabilittt verpflichtet.

Art. 93 [Zustjndigkeit des Bundesverfassungsgerichts]

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:
1. sber die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß von Streitigkeiten sber den

Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer
Beteiligter, die durch dieses Grundgesetz oder in der Geschtftsordnung eines
obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind;

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln sber die fçrmliche und sach-
liche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgeset-
ze oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrechte auf
Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels der
Mitglieder des Bundestages;

2 a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Voraussetzungen des Ar-
tikels 72 Abs. 2 entspricht, auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung
oder der Volksvertretung eines Landes;

3. bei Meinungsverschiedenheiten sber Rechte und Pflichten des Bundes und der
Ltnder, insbesondere bei der Ausfshrung von Bundesrecht durch die Ltnder
und bei der Aussbung der Bundesaufsicht;

4. in anderen çffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Bunde und den
Ltndern, zwischen verschiedenen Ltndern oder innerhalb eines Landes, soweit
nicht ein anderer Rechtsweg gegeben ist;
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4a. sber Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben
werden kçnnen, durch die çffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte
oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen
Rechte verletzt zu sein;

4b. sber Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbtnden we-
gen Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein
Gesetz, bei Landesgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde beim Landes-
verfassungsgericht erhoben werden kann;

5. in den sbrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen Ftllen.
(2) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet außerdem auf Antrag des Bundesrates,
einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes, ob im Falle des Ar-
tikels 72 Abs. 4 die Erforderlichkeit fsr eine bundesgesetzliche Regelung nach Ar-
tikel 72 Abs. 2 nicht mehr besteht oder Bundesrecht in den Ftllen des Artikels 125 a
Abs. 2 Satz 1 nicht mehr erlassen werden kçnnte. Die Feststellung, dass die Erfor-
derlichkeit entfallen ist oder Bundesrecht nicht mehr erlassen werden kçnnte, er-
setzt ein Bundesgesetz nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 125a Abs. 2 Satz 2.
Der Antrag nach Satz 1 ist nur zultssig, wenn eine Gesetzesvorlage nach Artikel 72
Abs. 4 oder nach Artikel 125a Abs. 2 Satz 2 im Bundestag abgelehnt oder sber sie
nicht innerhalb eines Jahres beraten und Beschluss gefasst oder wenn eine entspre-
chende Gesetzesvorlage im Bundesrat abgelehnt worden ist.
(3) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst durch Bundesgesetz
zugewiesenen Ftllen tttig.

Art. 115e [Befugnisse des Gemeinsamen Ausschusses]

(1) Stellt der Gemeinsame Ausschuß im Verteidigungsfalle mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder fest, daß dem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unsberwind-
liche Hindernisse entgegenstehen oder daß dieser nicht beschlußfthig ist, so hat der
Gemeinsame Ausschuß die Stellung von Bundestag und Bundesrat und nimmt de-
ren Rechte einheitlich wahr.
(2) Durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses darf das Grundgesetz weder
getndert noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung gesetzt wer-
den. Zum Erlaß von Gesetzen nach Artikel 23 Abs. 1 Satz 2, Artikel 24 Abs. 1 oder
Artikel 29 ist der Gemeinsame Ausschuß nicht befugt.
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Gesetz hber die Wahrnehmung der Integrations-
verantwortung des Bundestages und des Bundesrates
in Angelegenheiten der Europiischen Union
(Integrationsverantwortungsgesetz – IntVG)*

§ 1 Integrationsverantwortung

(1) Der Bundestag und der Bundesrat nehmen in Angelegenheiten der Europt-
ischen Union ihre Integrationsverantwortung insbesondere nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen wahr.
(2) Der Bundestag und der Bundesrat sollen sber Vorlagen nach diesem Gesetz in
angemessener Frist beraten und Beschluss fassen und dabei die fsr die Beschluss-
fassung auf der Ebene der Europtischen Union maßgeblichen Fristvorgaben be-
rscksichtigen.

§ 2 Vereinfachtes Vertragsjnderungsverfahren

Eine Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zu einem Beschluss des Euro-
ptischen Rates gemtß Artikel 48 Absatz 6 Unterabsatz 2 und 3 des Vertrags sber die
Europtische Union erfolgt durch ein Gesetz gemtß Artikel 23 Absatz 1 des Grund-
gesetzes.

§ 3 Besondere Vertragsjnderungsverfahren

(1) Eine Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zu einem Beschluss des
Rates gemtß Artikel 218 Absatz 8 Unterabsatz 2 Satz 2 oder gemtß Artikel 311
Absatz 3 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union erfolgt durch
ein Gesetz gemtß Artikel 23 Absatz 1 des Grundgesetzes.
(2) Absatz 1 gilt auch fsr Bestimmungen, die der Rat gemtß Artikel 25 Absatz 2,
Artikel 223 Absatz 1 Unterabsatz 2 oder Artikel 262 des Vertrags sber die Arbeits-
weise der Europtischen Union erltsst.
(3) Der deutsche Vertreter im Europtischen Rat darf einem Beschlussvorschlag
gemtß Artikel 42 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 2 des Vertrags sber die Europtische
Union nur zustimmen oder sich bei einer Beschlussfassung enthalten, nachdem der
Bundestag hierzu einen Beschluss gefasst hat. Einen entsprechenden Antrag im
Bundestag kann auch die Bundesregierung stellen. Ohne einen solchen Beschluss
des Bundestages muss der deutsche Vertreter im Europtischen Rat den Beschluss-
vorschlag ablehnen. Nachdem ein Beschluss des Europtischen Rates gemtß Arti-
kel 42 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 2 des Vertrags sber die Europtische Union ge-
fasst worden ist, erfolgt eine Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland durch
ein Gesetz gemtß Artikel 23 Absatz 1 des Grundgesetzes.
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§ 4 Brickenklauseln

(1) Der deutsche Vertreter im Europtischen Rat darf einem Beschlussvorschlag
gemtß Artikel 48 Absatz 7 Unterabsatz 1 Satz 1 oder Unterabsatz 2 des Vertrags
sber die Europtische Union nur zustimmen oder sich bei einer Beschlussfassung
enthalten, nachdem hierzu ein Gesetz gemtß Artikel 23 Absatz 1 des Grundgesetzes
in Kraft getreten ist. Ohne ein solches Gesetz muss der deutsche Vertreter im
Europtischen Rat den Beschlussvorschlag ablehnen.
(2) Der deutsche Vertreter im Rat darf einem Beschlussvorschlag gemtß Artikel 81
Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
nur zustimmen oder sich bei einer Beschlussfassung enthalten, nachdem hierzu ein
Gesetz gemtß Artikel 23 Absatz 1 des Grundgesetzes in Kraft getreten ist. Ohne ein
solches Gesetz muss der deutsche Vertreter im Rat den Beschlussvorschlag ablehnen.

§ 5 Zustimmung im Europjischen Rat bei besonderen Brickenklauseln

(1) Der deutsche Vertreter im Europtischen Rat darf einem Beschlussvorschlag
gemtß Artikel 31 Absatz 3 des Vertrags sber die Europtische Union oder gemtß
Artikel 312 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Euro-
ptischen Union nur zustimmen oder sich bei einer Beschlussfassung enthalten,
nachdem der Bundestag hierzu einen Beschluss gefasst hat. Einen entsprechenden
Antrag im Bundestag kann auch die Bundesregierung stellen. Ohne einen solchen
Beschluss des Bundestages muss der deutsche Vertreter im Europtischen Rat den
Beschlussvorschlag ablehnen.
(2) Zusttzlich zu dem Beschluss des Bundestages muss der Bundesrat einen ent-
sprechenden Beschluss gefasst haben, wenn Gebiete betroffen sind,
1. fsr welche eine Gesetzgebungszusttndigkeit des Bundes nicht besteht,
2. fsr welche die Ltnder gemtß Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes das Recht

zur Gesetzgebung haben,
3. fsr welche die Ltnder gemtß Artikel 72 Absatz 3 oder Artikel 84 Absatz 1 des

Grundgesetzes abweichende Regelungen treffen kçnnen oder
4. deren Regelung durch ein Bundesgesetz der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

§ 6 Zustimmung im Rat bei besonderen Brickenklauseln

(1) Der deutsche Vertreter im Rat darf einem Beschlussvorschlag gemtß Artikel 153
Absatz 2 Unterabsatz 4, Artikel 192 Absatz 2 Unterabsatz 2 oder Artikel 333 Ab-
satz 1 oder Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union nur
zustimmen oder sich bei einer Beschlussfassung enthalten, nachdem der Bundestag
hierzu einen Beschluss gefasst hat. § 5 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(2) § 5 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 7 Kompetenzerweiterungsklauseln

(1) Der deutsche Vertreter im Rat darf einem Beschlussvorschlag gemtß Artikel 83
Absatz 1 Unterabsatz 3 oder Artikel 86 Absatz 4 des Vertrags sber die Arbeitsweise

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 396/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

396

Deutsches Recht



der Europtischen Union nur zustimmen oder sich bei einer Beschlussfassung ent-
halten, nachdem hierzu ein Gesetz gemtß Artikel 23 Absatz 1 des Grundgesetzes in
Kraft getreten ist. Ohne ein solches Gesetz muss der deutsche Vertreter im Rat den
Beschlussvorschlag ablehnen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend fsr Satzungstnderungen gemtß Artikel 308 Absatz 3
des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.

§ 8 Flexibilitjtsklausel

Der deutsche Vertreter im Rat darf einem Vorschlag zum Erlass von Vorschriften
gemtß Artikel 352 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union nur
zustimmen oder sich bei einer Beschlussfassung enthalten, nachdem hierzu ein Ge-
setz gemtß Artikel 23 Absatz 1 des Grundgesetzes in Kraft getreten ist. Ohne ein
solches Gesetz muss der deutsche Vertreter im Rat den Vorschlag zum Erlass von
Vorschriften ablehnen.

§ 9 Notbremsemechanismus

(1) Der deutsche Vertreter im Rat muss in den Ftllen des Artikels 48 Absatz 2
Satz 1, des Artikels 82 Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 1 und des Artikels 83 Absatz 3
Unterabsatz 1 Satz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union
beantragen, den Europtischen Rat zu befassen, wenn der Bundestag ihn hierzu
durch einen Beschluss angewiesen hat.
(2) Wenn im Schwerpunkt Gebiete im Sinne des § 5 Absatz 2 betroffen sind, muss
der deutsche Vertreter im Rat einen Antrag nach Absatz 1 auch dann stellen, wenn
ein entsprechender Beschluss des Bundesrates vorliegt.

§ 10 Ablehnungsrecht bei Brickenklauseln

(1) Fsr die Ablehnung einer Initiative des Europtischen Rates gemtß Artikel 48
Absatz 7 Unterabsatz 3 des Vertrags sber die Europtische Union gilt:
1. Wenn bei einer Initiative im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungszusttn-

digkeiten des Bundes betroffen sind, kann der Bundestag die Ablehnung der
Initiative beschließen.

2. In allen anderen Ftllen kann der Bundestag oder der Bundesrat die Ablehnung
der Initiative beschließen.

(2) Der Prtsident des Bundestages oder der Prtsident des Bundesrates unterrichtet
die Prtsidenten der zusttndigen Organe der Europtischen Union sber die Ableh-
nung der Initiative und setzt die Bundesregierung darsber in Kenntnis.
(3) Die Absttze 1 und 2 gelten entsprechend fsr einen Vorschlag der Europtischen
Kommission fsr einen Beschluss des Rates gemtß Artikel 81 Absatz 3 Unterabsatz 3
des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union.
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§ 11 Subsidiaritjtsrige

(1) Der Bundestag und der Bundesrat kçnnen in ihren Geschtftsordnungen regeln,
wie eine Entscheidung sber die Abgabe einer begrsndeten Stellungnahme gemtß
Artikel 6 des Protokolls sber die Anwendung der Grundsttze der Subsidiarittt und
der Verhtltnismtßigkeit herbeizufshren ist.
(2) Der Prtsident des Bundestages oder der Prtsident des Bundesrates sbermittelt
die begrsndete Stellungnahme an die Prtsidenten der zusttndigen Organe der Eu-
roptischen Union und setzt die Bundesregierung darsber in Kenntnis.

§ 12 Subsidiaritjtsklage

(1) Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder ist der Bundestag verpflichtet, eine
Klage gemtß Artikel 8 des Protokolls sber die Anwendung der Grundsttze der
Subsidiarittt und der Verhtltnismtßigkeit zu erheben. Auf Antrag eines Viertels
seiner Mitglieder, die die Erhebung der Klage nicht ststzen, ist deren Auffassung
in der Klageschrift deutlich zu machen.
(2) Der Bundesrat kann in seiner Geschtftsordnung regeln, wie ein Beschluss sber
die Erhebung einer Klage gemtß Absatz 1 herbeizufshren ist.
(3) Die Bundesregierung sbermittelt die Klage im Namen des Organs, das sber ihre
Erhebung gemtß Absatz 1 oder gemtß Absatz 2 beschlossen hat, unverzsglich an
den Gerichtshof der Europtischen Union.
(4) Das Organ, das die Erhebung der Klage gemtß Absatz 1 oder gemtß Absatz 2
beschlossen hat, sbernimmt die Prozessfshrung vor dem Gerichtshof der Europt-
ischen Union.
(5) Wird im Bundestag oder im Bundesrat ein Antrag zur Erhebung einer Klage
gemtß Absatz 1 oder gemtß Absatz 2 gestellt, so kann das andere Organ eine Stel-
lungnahme abgeben.

§ 13 Unterrichtung

(1) Die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat in Angelegenheiten
dieses Gesetzes umfassend, zum frshestmçglichen Zeitpunkt, fortlaufend und in der
Regel schriftlich zu unterrichten. Einzelheiten der Unterrichtungspflichten auf-
grund des Gesetzes sber die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem
Bundestag in Angelegenheiten der Europtischen Union vom 12. Mtrz 1993
(BGBl. I Unterabsatz 311), zuletzt getndert durch …, des Gesetzes sber die Zu-
sammenarbeit von Bund und Ltndern in Angelegenheiten der Europtischen Union
vom 12. Mtrz 1993 (BGBl. IS. 313), zuletzt getndert durch …, und anderer Re-
gelungen bleiben unbershrt.
(2) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag und den Bundesrat, wenn der
Rat in Vorbereitung einer Initiative des Europtischen Rates nach Artikel 48 Ab-
satz 7 des Vertrags sber die Europtische Union befasst wird. Das Gleiche gilt, wenn
der Europtische Rat eine derartige Initiative ergriffen hat. Die Bundesregierung
unterrichtet den Bundestag und den Bundesrat sber einen Vorschlag der Europt-
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ischen Kommission nach Artikel 81 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union.
(3) Die Bundesregierung sbermittelt dem Bundestag und dem Bundesrat binnen
zwei Wochen nach Zuleitung von Initiativen, Vorschltgen oder Beschlsssen, auf
die sich die vorstehenden Bestimmungen beziehen, eine ausfshrliche Erltuterung
der Folgen fsr die vertraglichen Grundlagen der Europtischen Union sowie eine
Bewertung der integrationspolitischen Notwendigkeit und Auswirkungen. Ferner
erltutert die Bundesregierung,
1. ob es zur Mitwirkung des Bundestages und des Bundesrates eines Gesetzes gemtß

Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 oder 3 des Grundgesetzes bedarf;
2. wenn das Verfahren nach § 9 in Betracht kommt, ob Entwsrfe zu Gesetz-

gebungsakten gemtß
a) Artikel 48 Absatz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Uni-

on wichtige Aspekte des deutschen Systems der sozialen Sicherheit, insbeson-
dere dessen Geltungsbereich, Kosten oder Finanzstruktur, verletzen oder des-
sen finanzielles Gleichgewicht beeintrtchtigen wsrden,

b) Artikel 82 Absatz 2 oder Artikel 83 Absatz 1 oder 2 des Vertrags sber die
Arbeitsweise der Europtischen Union grundlegende Aspekte der deutschen
Strafrechtsordnung bershren wsrden.

(4) Bei eilbedsrftigen Vorlagen verksrzt sich die Frist des Absatzes 3 so, dass eine
der Integrationsverantwortung angemessene Behandlung in Bundestag und Bun-
desrat gewthrleistet ist. Ist eine besonders umfangreiche Bewertung erforderlich,
kann die Frist verltngert werden.
(5) wber einen Antrag eines anderen Mitgliedstaates im Rat gemtß Artikel 48 Ab-
satz 2 Satz 1, Artikel 82 Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 1 oder Artikel 83 Absatz 3 Un-
terabsatz 1 Satz 1 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union unter-
richtet die Bundesregierung den Bundestag und den Bundesrat unverzsglich
schriftlich. Diese Unterrichtung umfasst die Grsnde des Antragstellers.
(6) Zu Vorschltgen fsr Gesetzgebungsakte der Europtischen Union sbermittelt die
Bundesregierung binnen zwei Wochen nach wberweisung an die Ausschssse des
Bundestages, spttestens jedoch zu Beginn der Beratungen in den Ratsgremien, eine
umfassende Bewertung. Sie enthtlt Angaben zur Zusttndigkeit der Europtischen
Union zum Erlass des vorgeschlagenen Gesetzgebungsaktes und zu dessen Verein-
barkeit mit den Grundsttzen der Subsidiarittt und Verhtltnismtßigkeit.
(7) Die Bundesregierung unterrichtet Bundestag und Bundesrat zum frshestmçg-
lichen Zeitpunkt sber den Abschluss eines Gesetzgebungsverfahrens der Europt-
ischen Union. Diese Unterrichtung enthtlt auch eine Bewertung, ob die Bundes-
regierung den Gesetzgebungsakt mit den Grundsttzen der Subsidiarittt und der
Verhtltnismtßigkeit fsr vereinbar htlt.
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Gesetz hber die Zusammenarbeit von
Bundesregierung und Deutschem Bundestag
in Angelegenheiten der Europiischen Union (EUZBBG)*

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 Mitwirkung des Bundestages

In Angelegenheiten der Europtischen Union wirkt der Bundestag an der Willens-
bildung des Bundes mit.

§ 2 Ausschuss fir die Angelegenheiten der Europjischen Union

Der Bundestag bestellt einen Ausschuß fsr Angelegenheiten der Europtischen Uni-
on. Der Bundestag kann den Ausschuß ermtchtigen, fsr ihn Stellungnahmen ab-
zugeben.

§ 3 Vorhaben der Europjischen Union

(1) Vorhaben der Europtischen Union (Vorhaben) im Sinne dieses Gesetzes sind
insbesondere:
1. Vorschltge und Initiativen fsr Beschlssse zur Aufnahme von Verhandlungen zu

onderungen der vertraglichen Grundlagen der Europtischen Union,
2. Vorschltge und Initiativen fsr Beschlssse zur Aufnahme von Verhandlungen

zur Vorbereitung von Beitritten zur Europtischen Union,
3. Vorschltge fsr Gesetzgebungsakte der Europtischen Union,
4. Verhandlungsmandate fsr die Europtische Kommission zu Verhandlungen

sber vçlkerrechtliche Vertrtge der Europtischen Union,
5. Beratungsgegensttnde, Initiativen sowie Verhandlungsmandate und Verhand-

lungsrichtlinien fsr die Europtische Kommission im Rahmen der gemeinsamen
Handelspolitik und der Welthandelsrunden,

6. Mitteilungen und Stellungnahmen der Europtischen Kommission,
7. Berichte der Organe der Europtischen Union,
8. Aktionspltne der Organe der Europtischen Union,
9. Grsnbscher der Europtischen Kommission,
10. Weißbscher der Europtischen Kommission,
11. Politische Programme der Organe der Europtischen Union,
12. Empfehlungen der Europtischen Kommission,
13. Interinstitutionelle Vereinbarungen der Organe der Europtischen Union,
14. Haushalts- und Finanzplanung der Europtischen Union.
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Dies gilt nicht fsr Maßnahmen in den Bereichen der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
(2) Vorhaben im Sinne dieses Gesetzes sind auch Vorschltge und Initiativen der
Europtischen Union, bei denen eine Mitwirkung des Bundestages nach dem
Integrationsverantwortungsgesetz vom 22. September 2009 (BGBl. I S. 3022) er-
forderlich ist.

§ 4 Grundsjtze der Unterrichtung

(1) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag nach Maßgabe dieses Gesetzes
umfassend, zum frshestmçglichen Zeitpunkt, fortlaufend und in der Regel schrift-
lich sber alle Vorhaben. Die Unterrichtung erstreckt sich insbesondere auf die
Willensbildung der Bundesregierung, den Verlauf der Beratungen innerhalb der
Organe der Europtischen Union, die Stellungnahmen des Europtischen Par-
laments, der Europtischen Kommission und der anderen Mitgliedstaaten der
Europtischen Union sowie die getroffenen Entscheidungen. Ergtnzend erfolgt
die Unterrichtung msndlich. Die Bundesregierung stellt sicher, dass die Unterrich-
tung sber Vorhaben die Befassung des Bundestages ermçglicht.
(2) Die Unterrichtung nach Absatz 1 umfasst auch die Abschttzung der Europt-
ischen Kommission und die der Bundesregierung vorliegenden Abschttzungen der
Mitgliedstaaten der Europtischen Union zu den rechtlichen, wirtschaftlichen, fi-
nanziellen, sozialen und çkologischen Folgen des Vorhabens.
(3) Zur Frshwarnung unterrichtet die Bundesregierung den Bundestag in der Regel
schriftlich sber aktuelle politische Entwicklungen der Europtischen Union und
geplante Vorhaben.
(4) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag ferner zum frshestmçglichen
Zeitpunkt
1. sber vçlkerrechtliche Vertrtge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

Mitgliedstaaten der Europtischen Union, die eine engere Kooperation in
Politikbereichen normieren, die auch in die Zusttndigkeit der Europtischen
Union fallen,

2. sber den Abschluss eines Gesetzgebungsverfahrens der Europtischen Union; die-
se Unterrichtung enthtlt auch eine Bewertung, ob die Bundesregierung den
Gesetzgebungsakt mit den Grundsttzen der Subsidiarittt und Verhtltnismtßig-
keit fsr vereinbar htlt; bei Richtlinien informiert die Bundesregierung sber die
zu berscksichtigenden Fristen fsr die innerstaatliche Umsetzung und den Um-
setzungsbedarf,

3. sber die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren nach den Artikeln 258,
260 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union durch wber-
mittlung von Mahnschreiben und mit Grsnden versehenen Stellungnahmen,
soweit diese Verfahren die Nichtumsetzung von Richtlinien durch den Bund
betreffen sowie

4. sber Verfahren vor dem Gerichtshof der Europtischen Union, bei denen die
Bundesrepublik Deutschland Verfahrensbeteiligte ist. Zu Verfahren, an denen
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sich die Bundesregierung beteiligt, sbermittelt sie die entsprechenden Doku-
mente.

(5) Der Bundestag kann auf die Unterrichtung zu einzelnen oder Gruppen von
Vorhaben verzichten, es sei denn, dass eine Fraktion oder fsnf vom Hundert
der Mitglieder des Bundestages widersprechen.

§ 5 kbersendung von Dokumenten und Berichtspflichten

(1) Die Unterrichtung des Bundestages nach § 4 erfolgt insbesondere durch wber-
sendung von
1. Dokumenten

a) des Europtischen Rates, des Rates, der informellen Ministertreffen, des Aus-
schusses der Sttndigen Vertreter und sonstiger Ausschssse und Arbeitsgrup-
pen des Rates,

b) der Europtischen Kommission, soweit sie an den Rat gerichtet oder der Bun-
desregierung auf sonstige Weise offiziell zugtnglich gemacht worden sind,
einschließlich zu Rechtsakten der Europtischen Kommission im Sinne
des Artikels 290 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union,

2. Berichten und Mitteilungen von Organen der Europtischen Union fsr und sber
Sitzungen
a) des Europtischen Rates, des Rates und der informellen Ministertreffen,
b) des Ausschusses der Sttndigen Vertreter und sonstiger Ausschssse und Ar-

beitsgruppen des Rates,
3. Berichten der Sttndigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der

Europtischen Union beziehungsweise der Bundesregierung sber
a) Sitzungen des Rates, der informellen Ministertreffen, des Ausschusses der

Sttndigen Vertreter und der Arbeitsgruppen des Rates, einschließlich der Ar-
beitsgruppen des Rates im Hauptstadtformat,

b) Sitzungen des Europtischen Parlaments und seiner Ausschssse,
c) die Einberufung, Verhandlungen und Ergebnisse von Trilogen,
d) Beschlssse der Europtischen Kommission und
e) geplante Vorhaben, einschließlich der Frshwarnberichte.

(2) Die Bundesregierung sbersendet dem Bundestag zudem Dokumente und In-
formationen sber Initiativen, Stellungnahmen und Erltuterungen der Bundesregie-
rung fsr Organe der Europtischen Union, einschließlich der Sammelweisung fsr
den deutschen Vertreter im Ausschuss der Sttndigen Vertreter sowie Initiativen
der Regierungen von Mitgliedstaaten der Europtischen Union gegensber Rat
und Europtischer Kommission, die ihr offiziell zugtnglich gemacht werden. Infor-
mationen sber Initiativen des Bundesrates und der Ltnder sind ebenfalls zu sber-
senden.
(3) Auf Anforderung stellt die Bundesregierung dem Bundestag ihr vorliegende
vorbereitende Papiere der Europtischen Kommission und des Rates zur Verfsgung.
Dies gilt auch fsr inoffizielle Dokumente (non papers).

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 402/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

402

Deutsches Recht



(4) wber die Sitzungen der Eurogruppe, des Politischen und Sicherheitspolitischen
Komitees sowie des Wirtschafts- und Finanzausschusses unterrichtet die Bundes-
regierung die zusttndigen Ausschssse des Bundestages msndlich.
(5) Vor Tagungen des Europtischen Rates und des Rates unterrichtet die Bundes-
regierung den Bundestag schriftlich und msndlich zu jedem Beratungsgegenstand.
Diese Unterrichtung umfasst die Grundzsge des Sach- und Verhandlungsstandes
sowie die Verhandlungslinie der Bundesregierung. Nach Ratstagungen unterrichtet
die Bundesregierung schriftlich und msndlich sber die Ergebnisse.

§ 6 Fçrmliche und allgemeine Zuleitung

(1) Die Bundesregierung sbersendet dem Bundestag alle Vorhaben mit einem Zu-
leitungsschreiben (fçrmliche Zuleitung). Das Zuleitungsschreiben enthtlt auf der
Grundlage des zuzuleitenden Dokuments die folgenden Hinweise:
1. den wesentlichen Inhalt und die Zielsetzung des Vorhabens,
2. das Datum des Erscheinens des betreffenden Dokuments in deutscher Sprache,
3. die Rechtsgrundlage,
4. das anzuwendende Verfahren und
5. die Benennung des federfshrenden Bundesministeriums.
(2) Die Bundesregierung sbersendet dem Bundestag alle bei ihr eingehenden Rats-
dokumente (allgemeine Zuleitung).

§ 7 Berichtsbogen und Umfassende Bewertung

(1) Die Bundesregierung sbermittelt binnen zwei Wochen nach fçrmlicher Zu-
leitung eines Vorhabens einen Bericht gemtß der Anlage (Berichtsbogen). Dieser
enthtlt insbesondere die Bewertung des Vorhabens hinsichtlich seiner Vereinbarkeit
mit den Grundsttzen der Subsidiarittt und der Verhtltnismtßigkeit.
(2) Zu Vorschltgen fsr Gesetzgebungsakte der Europtischen Union sbermittelt die
Bundesregierung zudem binnen zwei Wochen nach wberweisung an die Ausschss-
se des Bundestages, spttestens jedoch zu Beginn der Beratungen in den Ratsgre-
mien, eine Umfassende Bewertung. Neben Angaben zur Zusttndigkeit der Euro-
ptischen Union zum Erlass des vorgeschlagenen Gesetzgebungsaktes und zu dessen
Vereinbarkeit mit den Grundsttzen der Subsidiarittt und Verhtltnismtßigkeit ent-
htlt diese Bewertung im Rahmen einer umfassenden Abschttzung der Folgen fsr
die Bundesrepublik Deutschland Aussagen insbesondere in rechtlicher, wirtschaft-
licher, finanzieller, sozialer und çkologischer Hinsicht zu Regelungsinhalt, Alter-
nativen, Kosten, Verwaltungsaufwand und Umsetzungsbedarf.
(3) Bei eilbedsrftigen Vorhaben verksrzen sich die Fristen der Absttze 1 und 2 so,
dass eine rechtzeitige Unterrichtung und die Gelegenheit zur Stellungnahme nach
§ 9 Absatz 1 Satz 1 fsr den Bundestag gewthrleistet sind. Ist eine besonders umfang-
reiche Bewertung erforderlich, kann die Frist verltngert werden.
(4) Zu Vorhaben im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 6 bis 14 erfolgt die Erstellung
der Umfassenden Bewertung nach Absatz 2 nur auf Anforderung.
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§ 8 Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und Gemeinsame
Sicherheits- und Verteidigungspolitik

(1) Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der Gemein-
samen Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterrichtet die Bundesregierung um-
fassend, fortlaufend und zum frshestmçglichen Zeitpunkt. Die Unterrichtung er-
folgt in der Regel schriftlich. Sie umfasst die Zuleitung einer wbersicht der absehbar
zur Beratung anstehenden Rechtsakte, deren Bewertung und eine Einschttzung
sber den weiteren Beratungsverlauf. wber Tagungen des Europtischen Rates
und des Rates, die Beschlssse und Schlussfolgerungen im Bereich der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik und der Gemeinsamen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik zum Gegenstand haben, gilt § 5 Absatz 5 entsprechend.
(2) Ergtnzend leitet die Bundesregierung dem Bundestag auf Anforderung Doku-
mente von grundsttzlicher Bedeutung nach Maßgabe des § 6 Absatz 1 zu. § 7 Ab-
satz 1 gilt entsprechend.
(3) Zudem unterrichtet die Bundesregierung fortlaufend und zeitnah msndlich sber
alle relevanten Entwicklungen im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

§ 9 Stellungnahmen des Bundestages

(1) Vor ihrer Mitwirkung an Vorhaben gibt die Bundesregierung dem Bundestag
Gelegenheit zur Stellungnahme. Hierzu teilt die Bundesregierung dem Bundestag
mit, bis zu welchem Zeitpunkt eine Stellungnahme wegen der sich aus dem Ver-
fahrensablauf innerhalb der Europtischen Union ergebenden zeitlichen Vorgaben
angemessen erscheint.
(2) Gibt der Bundestag eine Stellungnahme ab, legt die Bundesregierung diese ihren
Verhandlungen zugrunde. Die fortlaufende Unterrichtung der Bundesregierung
nach § 4 Absatz 1 enthtlt auch Angaben zur jeweiligen Berscksichtigung der Stel-
lungnahme des Bundestages bei den Verhandlungen.
(3) Der Bundestag kann seine Stellungnahme im Verlauf der Beratung des Vor-
habens in den Gremien der Europtischen Union anpassen und ergtnzen. Absatz 2
Satz 1 gilt entsprechend.
(4) Macht der Bundestag von der Gelegenheit zur Stellungnahme gemtß Artikel 23
Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes Gebrauch, legt die Bundesregierung im Rat einen
Parlamentsvorbehalt ein, wenn der Beschluss des Bundestages in einem seiner we-
sentlichen Belange nicht durchsetzbar ist. Die Bundesregierung unterrichtet den Bun-
destag in einem gesonderten Bericht unverzsglich darsber. Dieser Bericht muss der
Form und dem Inhalt nach angemessen sein, um eine Beratung in den Gremien des
Bundestages zu ermçglichen. Vor der abschließenden Entscheidung im Rat bemsht
sich die Bundesregierung, Einvernehmen mit dem Bundestag herzustellen. Dies gilt
auch dann, wenn der Bundestag bei Vorhaben der Europtischen Union zu Fragen der
kommunalen Daseinsvorsorge Stellung nimmt. Das Recht der Bundesregierung, in
Kenntnis der Stellungnahme des Bundestages aus wichtigen außen- oder integrations-
politischen Grsnden abweichende Entscheidungen zu treffen, bleibt unbershrt.
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(5) Nach der Beschlussfassung im Rat unterrichtet die Bundesregierung den Bun-
destag unverzsglich schriftlich, insbesondere sber die Durchsetzung seiner Stel-
lungnahme. Sollten nicht alle Belange der Stellungnahme berscksichtigt worden
sein, benennt die Bundesregierung auch die Grsnde hierfsr. Auf Verlangen des
Bundestages erltutert die Bundesregierung diese Grsnde im Rahmen einer Plenar-
debatte.

§ 10 Aufnahme von Verhandlungen iber Beitritte und
Vertragsjnderungen

(1) Mit der Unterrichtung sber Vorschltge und Initiativen fsr Beschlssse zur Auf-
nahme von Verhandlungen zur Vorbereitung eines Beitritts zur Europtischen Uni-
on weist die Bundesregierung den Bundestag auf sein Recht zur Stellungnahme
nach § 9 hin.
(2) Vor der abschließenden Entscheidung im Rat soll die Bundesregierung Ein-
vernehmen mit dem Bundestag herstellen. Das Recht der Bundesregierung, in
Kenntnis der Stellungnahme des Bundestages aus wichtigen außen- oder integra-
tionspolitischen Grsnden abweichende Entscheidungen zu treffen, bleibt unbe-
rshrt.
(3) Fsr Vorschltge und Initiativen zur Aufnahme von Verhandlungen zu onde-
rungen der vertraglichen Grundlagen der Europtischen Union gelten die Absttze 1
und 2 entsprechend.

§ 11 Zugang zu Datenbanken, vertrauliche Behandlung von Dokumenten

(1) Die Bundesregierung erçffnet dem Bundestag im Rahmen der Datenschutz-
vorschriften Zugang zu Dokumentendatenbanken der Europtischen Union, die ihr
zugtnglich sind.
(2) Die Dokumente der Europtischen Union werden grundsttzlich offen weiterge-
geben. Die Sicherheitseinstufung der Organe der Europtischen Union sber eine
besondere Vertraulichkeit wird vom Bundestag beachtet. Eine fsr diese Dokumen-
te oder fsr andere im Rahmen dieses Gesetzes an den Bundestag zu sbermittelnden
Informationen, Berichte und Mitteilungen eventuell erforderliche nationale Ein-
stufung als vertraulich wird vor Versendung von der Bundesregierung vorgenom-
men und vom Bundestag beachtet. Die Grsnde fsr die Einstufung sind auf An-
forderung zu erltutern.
(3) Dem besonderen Schutzbedsrfnis laufender vertraulicher Verhandlungen trtgt
der Bundestag durch eine vertrauliche Behandlung Rechnung.

§ 12 Vereinbarung Bundestag – Bundesregierung

Weitere Einzelheiten werden in der Vereinbarung zwischen dem Deutschen Bun-
destag und der Bundesregierung geregelt.
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Anlage (zu § 7 Absatz 1) Berichtsbogen*

Thema:
Sachgebiet:
Ratsdok.-Nummer:
KOM-Nummer:
Nummer des interinstitutionellen Dossiers:
Nummer der Bundesratsdrucksache:
Nachweis der Zultssigkeit fsr europtische Regelungen:
(Prsfung der Rechtsgrundlage)
Subsidiaritttsprsfung:
Verhtltnismtßigkeitsprsfung:
Zielsetzung:
Inhaltliche Schwerpunkte:
Politische Bedeutung:
Was ist das besondere deutsche Interesse?
Bisherige Position des Deutschen Bundestages:
Position des Bundesrates:
Position des Europtischen Parlaments:
Meinungsstand im Rat:
Verfahrensstand (Stand der Befassung):
Finanzielle Auswirkungen:
Zeitplan fsr die Behandlung im

a) Bundesrat:
b) Europtischen Parlament:
c) Rat:
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Gesetz hber die Zusammenarbeit von
Bund und Lindern in Angelegenheiten
der Europiischen Union (EUZBLG)*

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

In Angelegenheiten der Europtischen Union wirken die Ltnder durch den Bundes-
rat mit.

§ 2

Die Bundesregierung unterrichtet den Bundesrat unbeschadet des Artikels 2 des
Gesetzes zu den Vertrtgen vom 25. Mtrz 1957 zur Grsndung der Europtischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europtischen Atomgemeinschaft vom 27. Juli
1957 (BGBl. II S. 753) umfassend und zum frshestmçglichen Zeitpunkt sber
alle Vorhaben im Rahmen der Europtischen Union, die fsr die Ltnder von In-
teresse sein kçnnten.

§ 3

Vor der Festlegung der Verhandlungsposition zu einem Vorhaben der Europti-
schen Union gibt die Bundesregierung dem Bundesrat rechtzeitig Gelegenheit
zur Stellungnahme binnen angemessener Frist, soweit Interessen der Ltnder bershrt
sind.

§ 4

(1) Soweit der Bundesrat an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mit-
zuwirken httte oder soweit die Ltnder innerstaatlich zusttndig wtren, beteiligt die
Bundesregierung vom Bundesrat benannte Vertreter der Ltnder an Beratungen zur
Festlegung der Verhandlungsposition zu dem Vorhaben.
(2) Gegenstand der Beratungen nach Absatz 1 ist auch die Anwendung der §§ 5 und
6 auf das Vorhaben. Dabei ist zwischen Bund und Ltndern ein Einvernehmen
anzustreben.

§ 5

(1) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zusttndigkeiten des Bundes Interessen
der Ltnder bershrt sind oder soweit im sbrigen der Bund das Recht zur Gesetz-
gebung hat, berscksichtigt die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates
bei der Festlegung der Verhandlungsposition zu dem Vorhaben.
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(2) Wenn bei einem Vorhaben im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Ltn-
der betroffen sind und der Bund kein Recht zur Gesetzgebung hat oder ein Vor-
haben im Schwerpunkt die Einrichtung der Behçrden der Ltnder oder ihre Ver-
waltungsverfahren betrifft, ist insoweit bei Festlegung der Verhandlungsposition
durch die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates maßgeblich zu be-
rscksichtigen; im sbrigen gilt Absatz 1. Die gesamtstaatliche Verantwortung des
Bundes, einschließlich außen-, verteidigungs- und integrationspolitisch zu bewer-
tender Fragen, ist zu wahren. Stimmt die Auffassung der Bundesregierung nicht mit
der Stellungnahme des Bundesrates sberein, ist ein Einvernehmen anzustreben. Zur
Herbeifshrung dieses Einvernehmens erfolgt erneute Beratung der Bundesregie-
rung mit Vertretern der Ltnder. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande und
bestttigt der Bundesrat daraufhin seine Auffassung mit einem mit zwei Dritteln
seiner Stimmen gefaßten Beschluß, so ist die Auffassung des Bundesrates maß-
gebend. Die Zustimmung der Bundesregierung ist erforderlich, wenn Entscheidun-
gen zu Ausgabenerhçhungen oder Einnahmeminderungen fsr den Bund fshren
kçnnen.
(3) (weggefallen)

§ 6

(1) Bei einem Vorhaben, bei dem der Bundesrat an einer entsprechenden inner-
staatlichen Maßnahme mitzuwirken httte oder bei dem die Ltnder innerstaatlich
zusttndig wtren oder das sonst wesentliche Interessen der Ltnder bershrt, zieht die
Bundesregierung auf Verlangen Vertreter der Ltnder zu den Verhandlungen in den
Beratungsgremien der Kommission und des Rates hinzu, soweit ihr dies mçglich ist.
Die Verhandlungsfshrung liegt bei der Bundesregierung; Vertreter der Ltnder kçn-
nen mit Zustimmung der Verhandlungsfshrung Erkltrungen abgeben.
(2) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Ltnder auf
den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen
sind, sbertrtgt die Bundesregierung die Verhandlungsfshrung in den Beratungs-
gremien der Kommission und des Rates und bei Ratstagungen in der Zusammen-
setzung der Minister auf einen Vertreter der Ltnder. Fsr diese Ratstagungen kann
vom Bundesrat nur ein Mitglied einer Landesregierung im Ministerrang benannt
werden. Die Aussbung der Rechte durch den Vertreter der Ltnder erfolgt unter
Teilnahme von und in Abstimmung mit dem Vertreter der Bundesregierung. Die
Abstimmung der Verhandlungsposition mit dem Vertreter der Bundesregierung im
Hinblick auf eine sich tndernde Verhandlungslage erfolgt entsprechend den fsr die
interne Willensbildung geltenden Regeln und Kriterien. Der Bundesrat kann fsr
Ratstagungen in der Zusammensetzung der Minister, bei denen Vorhaben behan-
delt werden, die nicht im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse
der Ltnder in den Bereichen schulische Bildung, Kultur oder Rundfunk, jedoch
sonstige ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Ltnder betreffen, als Vertreter
der Ltnder Mitglieder von Landesregierungen im Ministerrang benennen, die be-
rechtigt sind, in Abstimmung mit dem Vertreter der Bundesregierung Erkltrungen
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abzugeben. Betrifft ein Vorhaben ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Ltn-
der, jedoch nicht im Schwerpunkt die Bereiche schulische Bildung, Kultur oder
Rundfunk, so sbt die Bundesregierung die Verhandlungsfshrung in den Beratungs-
gremien der Kommission und des Rates und bei Ratstagungen in der Zusammen-
setzung der Minister in Abstimmung mit dem Vertreter der Ltnder aus.
(3) Absatz 2 gilt nicht fsr die Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als Vor-
sitz im Rat zustehen. Bei der Aussbung dieser Rechte setzt sich die Bundesregie-
rung, soweit Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 betroffen sind, mit dem
Vertreter der Ltnder ins Benehmen.
(4) Auf Tagesordnungspunkte der Ratstagungen, die der Rat ohne Aussprache ge-
nehmigt, findet Absatz 2 keine Anwendung, wenn diese Behandlung mit dem Ver-
treter der Ltnder abgestimmt worden ist.

§ 7

(1) Die Bundesregierung macht auf Verlangen des Bundesrates unbeschadet eigener
Klagerechte der Ltnder von dem im Vertrag sber die Europtische Union vorgese-
henen Klagemçglichkeiten Gebrauch, soweit die Ltnder durch ein Handeln oder
Unterlassen von Organen der Union in Bereichen ihrer Gesetzgebungsbefugnisse
betroffen sind und der Bund kein Recht zur Gesetzgebung hat. Dabei ist die ge-
samtstaatliche Verantwortung des Bundes, einschließlich außen-, verteidigungs-
und integrationspolitisch zu bewertender Fragen, zu wahren.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn die Bundesregierung im Verfahren vor dem
Europtischen Gerichtshof Gelegenheit zur Stellungnahme hat.
(3) Hinsichtlich der Prozeßfshrung vor dem Europtischen Gerichtshof stellt die
Bundesregierung in den in den Absttzen 1 und 2 genannten Ftllen sowie fsr Ver-
tragsverletzungsverfahren, in denen die Bundesrepublik Deutschland Partei ist, mit
dem Bundesrat Einvernehmen her, soweit Gesetzgebungsbefugnisse der Ltnder
betroffen sind und der Bund kein Recht zur Gesetzgebung hat.
(4) wber die Einlegung des zultssigen Rechtsmittels beim Europtischen Gerichtshof
gegen eine ltndersbergreifende Finanzkorrektur der Europtischen Gemeinschaften
stellt die Bundesregierung mit den betroffenen Ltndern Einvernehmen her. Wird
das Einvernehmen nicht erzielt, ist die Bundesregierung auf ausdrsckliches Ver-
langen betroffener Ltnder zur Einlegung des Rechtsmittels verpflichtet. In diesem
Fall werden die Kosten des Rechtsmittelverfahrens von den Ltndern getragen, wel-
che die Einlegung des Rechtsmittels verlangt haben.

§ 8

Die Ltnder kçnnen unmittelbar zu Einrichtungen der Europtischen Union sttndige
Verbindungen unterhalten, soweit dies zur Erfsllung ihrer staatlichen Befugnisse
und Aufgaben nach dem Grundgesetz dient. Die Ltnderbsros erhalten keinen di-
plomatischen Status. Stellung und Aufgaben der Sttndigen Vertretung in Brsssel als
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Europtischen Gemeinschaften
gelten uneingeschrtnkt auch in den Ftllen, in denen die Wahrnehmung der Rech-
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te, die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der Europtischen Union
zustehen, auf einen Vertreter der Ltnder sbertragen wird.

§ 9

Einzelheiten der Unterrichtung und Beteiligung der Ltnder nach diesem Gesetz
sowie nach dem Integrationsverantwortungsgesetz vom 22. September 2009
(BGBl. I S. 3022) sind in der Anlage geregelt. Weitere Einzelheiten bleiben einer
Vereinbarung zwischen Bund und Ltndern vorbehalten.

§ 10

(1) Bei Vorhaben der Europtischen Union ist das Recht der Gemeinden und Ge-
meindeverbtnde zur Regelung der Angelegenheiten der çrtlichen Gemeinschaft zu
wahren und sind ihre Belange zu schstzen.
(2) Nimmt der Bundesrat bei Vorhaben der Europtischen Union zu Fragen der
kommunalen Daseinsvorsorge Stellung, ist die Stellungnahme von der Bundesregie-
rung unter den Voraussetzungen des § 5 zu berscksichtigen. Die Beteiligungsrechte
des Bundesrates gemtß § 5 Absatz 2 bleiben unbershrt.

§ 11

Dieses Gesetz gilt nicht fsr den Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik der Europtischen Union.

§ 12

Dieses Gesetz gilt auch fsr Vorhaben, die auf Beschlssse des Rates und der im Rat
vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten gerichtet sind.

§ 13

Die in § 9 genannte Vereinbarung kann weitere Ftlle vorsehen, in denen die Ltnder
entsprechend diesem Gesetz mitwirken.

§ 14

(1) Vor der Zustimmung zu einem Beschluss sber die Zusammensetzung des Aus-
schusses der Regionen nach Artikel 305 Absatz 2 des Vertrags sber die Arbeitsweise
der Europtischen Union stellt die Bundesregierung das Einvernehmen mit dem
Bundesrat her. Die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes ist zu wahren.
(2) Die Bundesregierung schltgt dem Rat als Mitglieder des Ausschusses der Re-
gionen und deren Stellvertreter die von den Ltndern benannten Vertreter vor. Die
Ltnder regeln ein Beteiligungsverfahren fsr die Gemeinden und Gemeindeverbtn-
de, das sichert, daß diese auf Vorschlag der kommunalen Spitzenverbtnde mit drei
gewthlten Vertretern im Regionalausschuß vertreten sind.
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§ 15

–

§ 16

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Grsndung der Europtischen Union in Kraft.
Dieser Tag ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. Abweichend von Satz 1 tritt
§ 5 Abs. 3 am 1. Januar 1993 in Kraft.

Anlage (zu § 9)*

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Die Regierungen von Bund und Ltndern stellen durch geeignete institutionelle
und organisatorische Vorkehrungen sicher, dass die Handlungsfthigkeit der Bun-
desrepublik Deutschland und eine flexible Verhandlungsfshrung in Angelegen-
heiten der Europtischen Union gewthrleistet sind. Bund und Ltnder setzen sich
bei Gesprtchen auf Ebene der Europtischen Union nicht in Widerspruch zu
abgestimmten Positionen. Im Sinne einer Frshwarnung unterrichten Bund
und Ltnder einander sber Entwicklungen in Angelegenheiten der Europtischen
Union, die in beidseitigem Interesse liegen.

2. Die Informations- und Mitwirkungsrechte der Ltnder im Hinblick auf Vorhaben
der Europtischen Union beschrtnken sich nicht auf rechtsverbindliche Hand-
lungsinstrumente der Europtischen Union, sondern erstrecken sich auch auf
Grsnbscher, Weißbscher, Aktionsprogramme, Mitteilungen und Empfehlun-
gen. Vorhaben sind auch so genannte Gemischte Beschlssse und die Vorberei-
tung und der Abschluss vçlkerrechtlicher Abkommen.

3. Unterrichtet die Bundesregierung den Bundestag oder die deutschen Mitglieder
des Europtischen Parlaments schriftlich sber Vorhaben der Europtischen Union
in Bereichen, in denen die Ltnder die Verhandlungsfshrung haben, erfolgt diese
Unterrichtung in Absprache mit den vom Bundesrat benannten Vertretern der
Ltnder.

II. Unterrichtung des Bundesrates

1. Die Bundesregierung unterrichtet den Bundesrat nach Maßgabe dieses Gesetzes
umfassend, zum frshestmçglichen Zeitpunkt, fortlaufend und in der Regel
schriftlich sber alle Vorhaben, die fsr die Ltnder von Interesse sein kçnnten.
Dies geschieht insbesondere durch wbersendung von der Bundesregierung vor-
liegenden
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a) Dokumenten
aa) der Europtischen Kommission, soweit sie an den Rat gerichtet oder der

Bundesregierung auf sonstige Weise offiziell zugtnglich gemacht worden
sind. Die Bundesregierung trtgt dafsr Sorge, dass bei Vorhaben, die aus-
schließliche Gesetzgebungsmaterien der Ltnder betreffen oder deren we-
sentliche Interessen bershren, dem Bundesrat auch der Bundesregierung
vorliegende vorbereitende Papiere der Kommission zur Verfsgung ge-
stellt werden, die fsr die Meinungsbildung des Bundesrates von Bedeu-
tung sein kçnnen. Dies gilt auch fsr inoffizielle Dokumente (so genannte
»non papers«);

bb) des Europtischen Rates, des Rates, der informellen Ministertreffen und
der Ratsgremien.

b) Berichten und Mitteilungen von Organen der Europtischen Union sber Sit-
zungen
aa) des Europtischen Rates, des Rates und der informellen Ministertreffen;
bb) des Ausschusses der Sttndigen Vertreter und sonstiger Ausschssse oder

Arbeitsgruppen des Rates;
cc) der Beratungsgremien bei der Europtischen Kommission.

c) Berichten der Sttndigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der
Europtischen Union sber
aa) Sitzungen des Rates und der Ratsgruppen (einschließlich der Berichte

sber Sitzungen der Freunde der Prtsidentschaft sowie der Antici-Grup-
pe), der informellen Ministertreffen und des Ausschusses der Sttndigen
Vertreter;

bb) Sitzungen des Europtischen Parlaments und seiner Ausschssse;
cc) Entscheidungen der Europtischen Kommission;
dd) geplante Rechtsakte.
Die Empftnger haben dafsr Sorge zu tragen, dass diese Berichte nur an einen
begrenzten Personenkreis in den jeweils zusttndigen obersten Landesbehçr-
den weitergeleitet werden.

d) Dokumenten und Informationen sber Initiativen, Stellungnahmen und Er-
ltuterungen der Bundesregierung fsr Organe der Europtischen Union, ein-
schließlich der Sammelweisung fsr den deutschen Vertreter im Ausschuss der
Sttndigen Vertreter sowie Initiativen der Regierungen von Mitgliedstaaten
der Europtischen Union gegensber Rat und Europtischer Kommission, die
der Bundesregierung offiziell zugtnglich gemacht werden und die fsr die
Meinungsbildung der Ltnder von Bedeutung sind.
Die Unterrichtung umfasst auch Vorhaben, die auf Beschlssse der im
Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten gerichtet
sind.
Im wbrigen erfolgt die Unterrichtung msndlich.

2. Mit der Unterrichtung nach § 2 und nach dieser Anlage sbermittelt die Bundes-
regierung dem Bundesrat die Angaben der Europtischen Kommission und die
ihr vorliegenden Angaben der Mitgliedstaaten im Rahmen der Gesetzesfolgen-
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abschttzung zu den Folgen des Vorhabens insbesondere in rechtlicher, wirt-
schaftlicher, finanzieller, sozialer und çkologischer Hinsicht.

3. Die Berichtsbçgen zu Vorhaben der Europtischen Union und die Umfassenden
Bewertungen zu Gesetzgebungsakten, die dem Bundestag nach § 7 des Gesetzes
sber die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in
Angelegenheiten der Europtischen Union sbermittelt werden, ltsst die Bundes-
regierung dem Bundesrat gleichzeitig zukommen.

4. Die Ministerien des Bundes und der Ltnder erçffnen sich untereinander und dem
Bundesrat im Rahmen der geltenden Datenschutzvorschriften Zugang zu res-
sortsbergreifenden Dokumentendatenbanken zu Vorhaben im Rahmen der Eu-
roptischen Union. Die Bundesregierung wird sich bemshen, dass Dokumenten-
datenbanken der Europtischen Union, die den Regierungen der Mitgliedstaaten
zugtnglich sind, auch dem Bundesrat und den Regierungen der Ltnder zugtng-
lich gemacht werden. Einzelheiten msssen gesondert geregelt werden.

5. Die Dokumente der Europtischen Union werden grundsttzlich offen weiterge-
geben. Die Sicherheitseinstufung der Organe der Europtischen Union sber eine
besondere Vertraulichkeit wird vom Bundesrat beachtet. Eine fsr diese Doku-
mente oder fsr andere im Rahmen dieses Gesetzes an den Bundesrat zu sber-
mittelnde Informationen, Berichte und Mitteilungen eventuell erforderliche na-
tionale Einstufung als vertraulich wird vor Versendung von der Bundesregierung
vorgenommen und vom Bundesrat beachtet. Die Grsnde fsr die Einstufung sind
auf Anforderung zu erltutern.

III. Vorbereitende Beratungen

1. Die Bundesregierung ltdt die Ltndervertreter zu Beratungen zur Festlegung der
Verhandlungsposition zu Vorhaben ein, soweit der Bundesrat an einer entspre-
chenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken httte oder soweit die Ltnder
innerstaatlich zusttndig wtren. Dabei soll auch Einvernehmen sber die Anwen-
dung von den §§ 5 und 6 auf ein Vorhaben angestrebt werden.

2. Bei der Einordnung eines Vorhabens unter die Regelungen dieses Gesetzes ist
auf den konkreten Inhalt der Vorlage der Europtischen Union abzustellen. Die
Zuordnung der Zusttndigkeit des Bundes oder der Ltnder folgt aus der inner-
staatlichen Kompetenzordnung.
Bei Beurteilung der Frage, ob bei einem Vorhaben der Bund im nationalen
Bereich das Recht zur Gesetzgebung hat, ist in den in Artikel 72 Absatz 2
des Grundgesetzes genannten Gebieten der konkurrierenden Gesetzgebung
auch darauf abzustellen, ob eine Erforderlichkeit bundesgesetzlicher Regelung
im Sinne von Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes bestehen wsrde.
In den Bereichen, in denen die Ltnder das Recht der Abweichungsgesetzgebung
nach Artikel 72 Absatz 3 des Grundgesetzes haben, berscksichtigt die Bundes-
regierung die Stellungnahme des Bundesrates bei der Festlegung der Verhand-
lungsposition. Stimmt die Auffassung der Bundesregierung nicht mit der Stel-
lungnahme des Bundesrates sberein, unterrichtet die Bundesregierung den
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Bundesrat und ltdt die vom Bundesrat benannten Ltndervertreter zur Beratung
ein, um eine sbereinstimmende Haltung anzustreben.
Hinsichtlich des Regelungsschwerpunkts des Vorhabens ist darauf abzustellen,
ob eine Materie im Mittelpunkt des Vorhabens steht oder ganz sberwiegend
Regelungsgegenstand ist. Das ist nicht nur quantitativ bestimmbar, sondern
auch das Ergebnis einer qualitativen Beurteilung.
Stimmt die Auffassung der Bundesregierung darsber, ob bei einem Vorhaben der
Europtischen Union im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Ltnder, die
Einrichtung ihrer Behçrden oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind,
nicht mit der Haltung des Bundesrates sberein, unterrichtet die Bundesregierung
den Bundesrat und ltdt unverzsglich die vom Bundesrat benannten Ltnderver-
treter zur Beratung ein, um eine sbereinstimmende Haltung zu erzielen.

3. In den Ftllen, in denen innerstaatlich eine Zusammenarbeit von Bund und Ltn-
dern vorgesehen ist, ist bei der Festlegung der Verhandlungsposition – auch auf
Ebene der Europtischen Union – ein gemeinsames Vorgehen anzustreben; Bund
und Ltnder streben im Bereich der Forschungspolitik entsprechend der Rege-
lung des Artikels 91b des Grundgesetzes auch im Rahmen der Europtischen
Union ein gemeinsames Vorgehen an. Entsprechend wird bei Festlegung der
Verhandlungsposition verfahren, wenn der Regelungsschwerpunkt des Vor-
habens nur schwer feststellbar ist.

4. Bund und Ltnder nutzen regelmtßige Sitzungen des Ausschusses fsr Fragen der
Europtischen Union des Bundesrates – bei Bedarf beziehungsweise Verlangen
einer Seite auch in politischer Besetzung – zu einem frshzeitigen Austausch sber
aktuelle Entwicklungen auf Ebene der Europtischen Union.
Die Willensbildung der Ltnder bleibt dem Bundesratsverfahren vorbehalten. Ein
neuer Sachstand auf Ebene der Europtischen Union kann eine erneute Befassung
erforderlich machen.

IV. Stellungnahme des Bundesrates

1. Um die rechtzeitige Abgabe einer Stellungnahme zu ermçglichen, informiert die
Bundesregierung den Bundesrat bei allen Vorhaben, die Interessen der Ltnder
bershren, sber den zeitlichen Rahmen der Behandlung in den Ratsgremien.
Je nach Verhandlungslage teilt die Bundesregierung dem Bundesrat auch mit, bis
zu welchem Zeitpunkt eine Stellungnahme wegen der sich aus dem Verfahrens-
ablauf der Europtischen Union ergebenden zeitlichen Vorgaben noch bersck-
sichtigt werden kann.
Ist aus Sicht der Bundesregierung bereits im Vorfeld von Vorhaben der Euro-
ptischen Union die Einbringung einer deutschen Position angezeigt, fordert die
Bundesregierung den Bundesrat auf, Stellung zu nehmen.

2. Der Bundesrat kann seine Stellungnahme im Verlauf der Beratung des Vorhabens
in den Gremien der Europtischen Union anpassen und ergtnzen. Zu diesem
Zweck unterrichtet die Bundesregierung den Bundesrat durch sttndige Kontakte
– in einer der Sache jeweils angemessenen Form – und weist darauf hin, wenn
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sich die Beschlussgrundlage wesentlich getndert hat und deshalb eine aktuali-
sierte Stellungnahme des Bundesrates erforderlich ist.

3. Stimmt in den Ftllen von § 5 Absatz 2 die Auffassung der Bundesregierung nicht
mit der Stellungnahme des Bundesrates sberein, unterrichtet sie den Bundesrat
und ltdt unverzsglich die vom Bundesrat benannten Ltndervertreter zur erneu-
ten Beratung ein, um mçglichst Einvernehmen zu erzielen. Die Ltnder weisen
darauf hin, dass das Einvernehmen gegebenenfalls unter den Vorbehalt einer
Beschlussfassung des Bundesrates zu stellen ist. Kommt dieses Einvernehmen
nicht zustande, beschließt der Bundesrat unverzsglich darsber, ob seine Stel-
lungnahme aufrechterhalten wird.

4. Weicht die Bundesregierung von einer Stellungnahme des Bundesrates ab, so
teilt sie auf Verlangen des Bundesrates nach Abschluss eines Vorhabens die maß-
geblichen Grsnde mit.

V. Umsetzung von Recht der Europjischen Union

1. Die Bundesregierung nimmt im Interesse einer rechtzeitigen Ergreifung der er-
forderlichen Verfahrensschritte fsr Rechtsakte der Europtischen Union, fsr de-
ren Umsetzung ausschließlich die Ltnder zusttndig sind, sowie fsr Rechtsakte
der Europtischen Union, die von Bund und Ltndern durch jeweils eigene Um-
setzungsmaßnahmen gemeinsam umzusetzen sind, frshzeitig Kontakt mit den
Ltndern auf. Die Bundesregierung ltsst die Listen mit dem aktuellen Stand
der umzusetzenden Rechtsakte, die sie dem Bundestag sbermittelt, dem Bundes-
rat gleichzeitig zukommen.

2. Die Bundesregierung unterrichtet den Bundesrat sber die Einleitung von Ver-
tragsverletzungsverfahren nach den Artikeln 258, 260 des Vertrags sber die Ar-
beitsweise der Europtischen Union durch wbermittlung von Mahnschreiben
und mit Grsnden versehenen Stellungnahmen, soweit diese Verfahren die
Nichtumsetzung von Richtlinien durch ein Land oder mehrere Ltnder betreffen.
In diesen Ftllen fertigt die Bundesregierung ihre Stellungnahmen in Abstim-
mung mit den betroffenen Ltndern.

VI. Verfahren vor den Europjischen Gerichten

1. Im Hinblick auf die hier zu wahrenden Verfahrensfristen unterrichtet die Bun-
desregierung den Bundesrat unverzsglich von allen Dokumenten und Informa-
tionen sber Verfahren vor dem Europtischen Gerichtshof und dem Gericht
erster Instanz, an denen die Bundesregierung beteiligt ist. Dies gilt auch fsr Ur-
teile zu Verfahren, an denen sich die Bundesregierung beteiligt.

2. Macht die Bundesregierung bei Vorliegen der Voraussetzungen von § 7 Absatz 1
auf Beschluss des Bundesrates von den im Vertrag sber die Europtische Union
und im Vertrag sber die Arbeitsweise der Europtischen Union vorgesehenen
Klagemçglichkeiten Gebrauch, so fertigt sie die Klageschrift in Abstimmung mit
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den Ltndern. Von den Ltndern wird hierfsr rechtzeitig eine ausfshrliche Stel-
lungnahme zur Sache zur Verfsgung gestellt. Die Prozessfshrung erfolgt in Ab-
stimmung mit den Ltndern.
Entsprechendes gilt, wenn die Bundesregierung das zultssige Rechtsmittel beim
Europtischen Gerichtshof gegen eine ltndersbergreifende Finanzkorrektur der
Europtischen Union im Einvernehmen mit den betroffenen Ltndern oder auf
ausdrsckliches Verlangen betroffener Ltnder nach § 7 Absatz 4 einlegt. Bei Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland, bei denen eine
Haftung eines oder mehrerer Ltnder gegensber dem Bund nach Artikel 104 a
Absatz 6 Satz 1 des Grundgesetzes in Betracht kommt, erfolgt die Prozessfshrung
insoweit ebenfalls in Abstimmung mit den Ltndern.

3. Nummer 2 gilt entsprechend, wenn die Bundesregierung in Verfahren vor dem
Europtischen Gerichtshof Gelegenheit zur Stellungnahme hat.

VII. Vertragsrevision, Beitritt und Assoziierungsverhandlungen
der Europjischen Union

1. Hinsichtlich des Artikels 48 des Vertrags sber die Europtische Union gilt:
Beabsichtigt der Rat, einen Beschluss zur Aufnahme von Verhandlungen zu
onderungen der vertraglichen Grundlagen der Europtischen Union zu fassen,
informiert die Bundesregierung den Bundesrat und unterrichtet sber ihre Wil-
lensbildung.
Der Bundesrat wird sber die Verhandlungen unterrichtet, soweit Ltnderinte-
ressen betroffen sein kçnnten. Das gilt auch fsr den Fall, dass die Verhandlungen
wiederum von Persçnlichen Beauftragten gefshrt werden sollten.
Die Bundesregierung berscksichtigt die Stellungnahme des Bundesrates bei den
Verhandlungen in entsprechender Anwendung von § 5.
Die Ltnder kçnnen mit einem Beobachter – maximal zwei Beobachtern, falls
ausschließliche Ltnderkompetenzen betroffen sind – an Ressortgesprtchen zur
Vorbereitung der Regierungskonferenzen sowie – soweit mçglich von Fall zu
Fall – an den Regierungskonferenzen selbst teilnehmen.

2. Hinsichtlich des Artikels 49 des Vertrags sber die Europtische Union gilt:
Beabsichtigt der Rat, einen Beschluss zur Aufnahme von Verhandlungen zur
Vorbereitung von Beitritten zur Europtischen Union zu fassen, informiert
die Bundesregierung den Bundesrat und unterrichtet sber ihre Willensbildung.
Der Bundesrat wird sber die Verhandlungen unterrichtet, soweit Ltnderinte-
ressen betroffen sein kçnnten. Die Bundesregierung informiert auf Wunsch den
Ausschuss fsr Fragen der Europtischen Union des Bundesrates sber die Ent-
wicklung von Beitrittsverhandlungen.
Die Bundesregierung berscksichtigt die Stellungnahme des Bundesrates bei den
Verhandlungen in entsprechender Anwendung von § 5.
Die Ltnder kçnnen mit einem Ltndervertreter an Ressortabstimmungen der
Verhandlungsposition sowie – soweit mçglich – an der Ratsarbeitsgruppe »Er-
weiterung« teilnehmen, wenn der konkret zu behandelnde Fragenbereich die
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ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Ltnder oder deren wesentliche In-
teressen bershrt.

3. Hinsichtlich des Artikels 217 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europt-
ischen Union sowie fsr die Abkommen nach Artikel 207 Absatz 3 des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen Union gelten die Regelungen dieses
Gesetzes mit der Ausnahme, dass sich die Teilnahme des Ltndervertreters auf
die Verhandlungen in der Ratsgruppe zur Aushandlung des Mandats fsr die
Kommission beschrtnkt.
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Leitsitze
zum Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Juni 2009*

– 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08,
2 BvR 182/09 –

1. Das Grundgesetz ermtchtigt mit Art. 23 GG zur Beteiligung und Entwicklung
einer als Staatenverbund konzipierten Europtischen Union. Der Begriff des Ver-
bundes erfasst eine enge, auf Dauer angelegte Verbindung souvertn bleibender
Staaten, die auf vertraglicher Grundlage çffentliche Gewalt aussbt, deren Grund-
ordnung jedoch allein der Verfsgung der Mitgliedstaaten unterliegt und in der
die Vçlker – das heißt die staatsangehçrigen Bsrger – der Mitgliedstaaten die
Subjekte demokratischer Legitimation bleiben.

2. a) Sofern die Mitgliedstaaten das Vertragsrecht so ausgestalten, dass unter grund-
sttzlicher Fortgeltung des Prinzips der begrenzten Einzelermtchtigung eine
Vertnderung des Vertragsrechts ohne Ratifikationsverfahren herbeigefshrt
werden kann, obliegt neben der Bundesregierung den gesetzgebenden Kçr-
perschaften eine besondere Verantwortung im Rahmen der Mitwirkung, die
in Deutschland innerstaatlich den Anforderungen des Art. 23 Abs. 1 GG ge-
nsgen muss (Integrationsverantwortung) und gegebenenfalls in einem verfas-
sungsgerichtlichen Verfahren eingefordert werden kann.

b) Ein Gesetz im Sinne des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG ist nicht erforderlich, soweit
spezielle Brsckenklauseln sich auf Sachbereiche beschrtnken, die durch den
Vertrag von Lissabon bereits hinreichend bestimmt sind. Auch in diesen Ftllen
obliegt es allerdings dem Bundestag und – soweit die Gesetzgebungsbefugnisse
der Ltnder betroffen sind, dem Bundesrat – seine Integrationsverantwortung
in anderer geeigneter Weise wahrzunehmen.

3. Die europtische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion souvertner
Staaten darf nicht so verwirklicht werden, dass in den Mitgliedstaaten kein aus-
reichender Raum zur politischen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen
und sozialen Lebensverhtltnisse mehr bleibt. Dies gilt insbesondere fsr Sach-
bereiche, die die Lebensumsttnde der Bsrger, vor allem ihren von den Grund-
rechten geschstzten privaten Raum der Eigenverantwortung und der persçnli-
chen und sozialen Sicherheit prtgen, sowie fsr solche politischen Entscheidun-
gen, die in besonderer Weise auf kulturelle, historische und sprachliche Vorver-
sttndnisse angewiesen sind, und die sich im parteipolitisch und parlamentarisch
organisierten Raum einer politischen �ffentlichkeit diskursiv entfalten.

4. Das Bundesverfassungsgericht prsft, ob Rechtsakte der europtischen Organe
und Einrichtungen sich unter Wahrung des gemeinschafts- und unionsrecht-
lichen Subsidiaritttsprinzips (Art. 5 Abs. 2 EGV; Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3
des Vertrags sber die Europtische Union in der Fassung des Vertrags von Lissa-
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bon [EUV-Lissabon]) in den Grenzen der ihnen imWege der begrenzten Einzel-
ermtchtigung eingertumten Hoheitsrechte halten (vgl. BVerfGE 58, 1 [30 f.];
75, 223 [235, 242]; 89, 155 [188]: dort zum ausbrechenden Rechtsakt). Darsber
hinaus prsft das Bundesverfassungsgericht, ob der unantastbare Kerngehalt der
Verfassungsidentittt des Grundgesetzes nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung
mit Art. 79 Abs. 3 GG gewahrt ist (vgl. BVerfGE 113, 273 [296]). Die Aussbung
dieser verfassungsrechtlich radizierten Prsfungskompetenz folgt dem Grundsatz
der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, und sie widerspricht deshalb
auch nicht dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit (Art. 4 Abs. 3 EUV-Lis-
sabon); anders kçnnen die von Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV-Lissabon anerkannten
grundlegenden politischen und verfassungsmtßigen Strukturen souvertner Mit-
gliedstaaten bei fortschreitender Integration nicht gewahrt werden. Insoweit ge-
hen die verfassungs- und die unionsrechtliche Gewthrleistung der nationalen
Verfassungsidentittt im europtischen Rechtsraum Hand in Hand.
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Bundesverfassungsgericht – Pressestelle –
Pressemitteilung Nr. 72/2009 vom 30. Juni 2009*

Urteil vom 30. Juni 2009

– 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08 und
2 BvR 182/09 –

Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon mit Grundgesetz
vereinbar; Begleitgesetz verfassungswidrig, soweit Gesetzgebungs-
organen keine hinreichenden Beteiligungsrechte eingeriumt wurden

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat heute entschieden, dass das
Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon mit dem Grundgesetz vereinbar
ist. Dagegen verstçßt das Gesetz sber die Ausweitung und Sttrkung der Rechte
des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europtischen Union
insoweit gegen Art. 38 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 GG, als Bundestag
und Bundesrat im Rahmen von europtischen Rechtssetzungs- und Vertragstnde-
rungsverfahren keine hinreichenden Beteiligungsrechte eingertumt wurden. Die
Ratifikationsurkunde der Bundesrepublik Deutschland zum Vertrag von Lissabon
darf solange nicht hinterlegt werden, wie die von Verfassungs wegen erforderliche
gesetzliche Ausgestaltung der parlamentarischen Beteiligungsrechte nicht in Kraft
getreten ist. Die Entscheidung ist im Ergebnis einstimmig, hinsichtlich der Grsnde
mit 7:1 Stimmen ergangen (zum Sachverhalt vgl. Pressemitteilungen Nr. 2/2009
vom 16. Januar 2009 und Nr. 9/2009 vom 29. Januar 2009).

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwjgungen zu
Grunde:

1. Zentrale Gesichtspunkte des Urteils im wberblick

Das Urteil konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen dem vom Grund-
gesetz vorgeschriebenen demokratischen System auf Bundesebene und dem erreich-
ten Niveau selbsttndiger Herrschaftsaussbung auf europtischer Ebene. Das Struk-
turproblem der Europtischen Union wird in den Mittelpunkt der Verfassungsprs-
fung gestellt: Der Umfang politischer Gestaltungsmacht der Union ist – nicht zuletzt
durch den Vertrag von Lissabon – stetig und erheblich gewachsen, so dass inzwi-
schen in einigen Politikbereichen die Europtische Union einem Bundesstaat ent-
sprechend – staatsanalog – ausgestaltet ist. Demgegensber bleiben die internen Ent-
scheidungs- und Ernennungsverfahren sberwiegend vçlkerrechtsanalog demMuster
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einer internationalen Organisation verpflichtet; die Europtische Union ist weiter-
hin im Wesentlichen nach dem Grundsatz der Staatengleichheit aufgebaut.
Solange im Rahmen einer europtischen Bundesstaatsgrsndung nicht ein einheit-
liches europtisches Volk als Legitimationssubjekt seinen Mehrheitswillen gleich-
heitsgerecht politisch wirksam formulieren kann, bleiben die in den Mitgliedstaaten
verfassten Vçlker der Europtischen Union die maßgeblichen Trtger der çffent-
lichen Gewalt, einschließlich der Unionsgewalt. Fsr den Beitritt zu einem euro-
ptischen Bundesstaat wtre in Deutschland eine Verfassungsneuschçpfung notwen-
dig, mit der ein erkltrter Verzicht auf die vom Grundgesetz gesicherte souvertne
Staatlichkeit einherginge. Ein solcher Akt liegt hier nicht vor. Die Europtische
Union stellt weiterhin einen vçlkerrechtlich begrsndeten Herrschaftsverband
dar, der dauerhaft vom Vertragswillen souvertn bleibender Staaten getragen wird.
Die primtre Integrationsverantwortung liegt in der Hand der fsr die Vçlker han-
delnden nationalen Verfassungsorgane. Bei wachsenden Kompetenzen und einer
weiteren Verselbsttndigung der Unionsorgane sind Schritt haltende Sicherungen
erforderlich, um das tragende Prinzip der begrenzten und von den Mitgliedstaaten
kontrollierten Einzelermtchtigung zu wahren. Auch sind eigene fsr die Entfaltung
der demokratischen Willensbildung wesentliche Gestaltungsrtume der Mitglied-
staaten bei fortschreitender Integration zu erhalten. Insbesondere ist zu gewthrleis-
ten, dass die Integrationsverantwortung durch die staatlichen Vertretungsorgane der
Vçlker wahrgenommen werden kann.
Durch den Ausbau der Kompetenzen des Europtischen Parlaments kann die Lscke
zwischen dem Umfang der Entscheidungsmacht der Unionsorgane und der demo-
kratischen Wirkmacht der Bsrger in den Mitgliedstaaten verringert, aber nicht ge-
schlossen werden. Das Europtische Parlament ist weder in seiner Zusammensetzung
noch im europtischen Kompetenzgefsge dafsr hinreichend gersstet, reprtsentative
und zurechenbare Mehrheitsentscheidungen als einheitliche politische Leitentschei-
dungen zu treffen. Es ist gemessen an staatlichen Demokratieanforderungen nicht
gleichheitsgerecht gewthlt und innerhalb des supranationalen Interessenausgleichs
zwischen den Staaten nicht zu maßgeblichen politischen Leitentscheidungen be-
rufen. Es kann deshalb auch nicht eine parlamentarische Regierung tragen und sich
im Regierungs-Oppositions-Schema parteipolitisch so organisieren, dass eine Rich-
tungsentscheidung europtischer Wthler politisch bestimmend zur Wirkung gelan-
gen kçnnte. Angesichts dieses strukturellen, im Staatenverbund nicht auflçsbaren
Demokratiedefizits dsrfen weitere Integrationsschritte sber den bisherigen Stand
hinaus weder die politische Gestaltungsfthigkeit der Staaten noch das Prinzip der
begrenzten Einzelermtchtigung aushçhlen.
Die Vçlker der Mitgliedstaaten sind Trtger der verfassungsgebenden Gewalt. Das
Grundgesetz erlaubt es den besonderen Organen der Gesetzgebung, der vollzie-
henden Gewalt und Rechtsprechung nicht, sber die grundlegenden Bestandteile
der Verfassung, also sber die Verfassungsidentittt zu verfsgen (Art. 23 Abs. 1 Satz 3,
Art. 79 Abs. 3 GG). Die Verfassungsidentittt ist unvertußerlicher Bestandteil der
demokratischen Selbstbestimmung eines Volkes. Zur Wahrung der Wirksamkeit
des Wahlrechts und zur Erhaltung der demokratischen Selbstbestimmung ist es nç-

423

X:/bpb/9859 - Lissabon/umbruch_band1056.3d – Seite 423/472 | 5.10.2010 | 12:28 |

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon vom 30. Juni 2009



tig, dass das Bundesverfassungsgericht im Rahmen seiner Zusttndigkeit darsber
wacht, dass die Gemeinschafts- oder die Unionsgewalt nicht mit ihren Hoheitsakten
die Verfassungsidentittt verletzt und nicht ersichtlich die eingertumten Kompeten-
zen sberschreitet. Die mit dem Vertrag von Lissabon noch einmal versttrkte wber-
tragung von Zusttndigkeiten und die Verselbsttndigung der Entscheidungsverfah-
ren setzt deshalb eine wirksame Ultra-vires-Kontrolle und eine Identitttskontrolle
von Rechtsakten europtischen Ursprungs im Anwendungsbereich der Bundesrepu-
blik Deutschland voraus.

2. Zum Prsfungsmaßstab

a) Das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon wird vom Gericht am Maß-
stab des Wahlrechts gemessen. Das Wahlrecht ist als grundrechtsgleiches Recht mit
der Verfassungsbeschwerde rsgefthig (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit
Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG). Es konkretisiert den Anspruch auf demokratische Selbst-
bestimmung, auf freie und gleiche Teilhabe an der in Deutschland ausgesbten
Staatsgewalt sowie auf die Einhaltung des Demokratiegebots einschließlich der Ach-
tung der verfassungsgebenden Gewalt des Volkes. Die Prsfung einer Verletzung des
Wahlrechts umfasst hier auch Eingriffe in die Grundsttze, die Art. 79 Abs. 3 GG als
Identittt der Verfassung festschreibt. Das Recht der Bsrger, in Freiheit und Gleich-
heit durch Wahlen und Abstimmungen die sie betreffende çffentliche Gewalt per-
sonell und sachlich zu bestimmen, ist in der Wsrde des Menschen verankert und
elementarer Bestandteil des Demokratieprinzips. Das Demokratieprinzip ist nicht
abwtgungsfthig. Eine onderung des Grundgesetzes, durch welche die in Art. 1 und
Art. 20 GG niedergelegten Grundsttze bershrt werden, ist unzultssig (Art. 79
Abs. 3 GG). Mit der sogenannten Ewigkeitsgarantie wird die Verfsgung sber
die Identittt der freiheitlichen Verfassungsordnung auch dem verfassungstndernden
Gesetzgeber aus der Hand genommen. Die verfassungsgebende Gewalt hat den
Vertretern und Organen des Volkes kein Mandat erteilt, die nach Art. 79 Abs. 3
GG grundlegenden Verfassungsprinzipien zu vertndern.

b) Zugleich ist die grundgesetzliche Ausgestaltung des Demokratieprinzips offen fsr
das Ziel, Deutschland in eine internationale und europtische Friedensordnung ein-
zufsgen. Die deutsche Verfassung ist auf �ffnung der staatlichen Herrschaftsord-
nung fsr das friedliche Zusammenwirken der Nationen und die europtische In-
tegration gerichtet. Weder die gleichberechtigte Integration in die Europtische
Union noch die Einfsgung in friedenserhaltende Systeme wie die Vereinten Na-
tionen fshren dabei notwendig zu einer Vertnderung im System çffentlicher
Gewaltaussbung der Bundesrepublik Deutschland. Es handelt sich vielmehr um
freiwillige, gegenseitige und gleichberechtigte Bindung, die den Frieden sichert
und die politischen Gestaltungsmçglichkeiten durch gemeinsames koordiniertes
Handeln sttrkt.
Der aus Art. 23 Abs. 1 GG und der Prtambel folgende Verfassungsauftrag zur
Verwirklichung eines vereinten Europas bedeutet fsr die deutschen Verfassungs-
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organe, dass die Beteiligung an der europtischen Integration nicht in ihrem
politischen Belieben steht. Das Grundgesetz will eine internationale Friedensord-
nung und eine europtische Integration: Es gilt deshalb nicht nur der Grundsatz der
Vçlkerrechtsfreundlichkeit, sondern auch der Grundsatz der Europarechtsfreund-
lichkeit.

c) Die Ermtchtigung zur wbertragung von Hoheitsrechten auf die Europtische
Union nach Art. 23 Abs. 1 GG steht allerdings unter der Bedingung, dass die sou-
vertne Verfassungsstaatlichkeit auf der Grundlage eines verantwortbaren Integra-
tionsprogramms nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermtchtigung und unter
Achtung der verfassungsrechtlichen Identittt als Mitgliedstaat gewahrt bleibt und
die Bundesrepublik Deutschland ihre Fthigkeit zu selbstverantwortlicher politischer
und sozialer Gestaltung der Lebensverhtltnisse nicht verliert. Art. 23 Abs. 1 GG und
die Prtambel sagen nichts aus sber den endgsltigen Charakter der politischen Ver-
fasstheit Europas. Das Grundgesetz ermtchtigt mit Art. 23 GG zur Beteiligung und
Entwicklung einer als Staatenverbund konzipierten Europtischen Union. Der Be-
griff des Verbundes erfasst eine enge, auf Dauer angelegte Verbindung souvertn
bleibender Staaten, die auf vertraglicher Grundlage çffentliche Gewalt aussbt, deren
Grundordnung jedoch allein der Verfsgung der Mitgliedstaaten unterliegt und in
der die Vçlker – das heißt die staatsangehçrigen Bsrger – der Mitgliedstaaten die
Subjekte demokratischer Legitimation bleiben. Die Europtische Union muss so-
wohl in Art und Umfang als auch in der organisatorischen und verfahrensrecht-
lichen Ausgestaltung demokratischen Grundsttzen entsprechen (Art. 23 Abs. 1,
Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG). Dies bedeutet
zuntchst, dass die europtische Integration nicht zur Aushçhlung des demokrati-
schen Herrschaftssystems in Deutschland fshren darf. Zwar msssen nicht eine be-
stimmte Summe oder bestimmte Arten von Hoheitsrechten in der Hand des Staates
bleiben. Die europtische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion sou-
vertner Staaten darf jedoch nicht so verwirklicht werden, dass in den Mitglied-
staaten kein ausreichender Raum zur politischen Gestaltung der wirtschaftlichen,
kulturellen und sozialen Lebensverhtltnisse mehr bleibt. Dies gilt insbesondere fsr
Sachbereiche, die die Lebensumsttnde der Bsrger, vor allem ihren von den Grund-
rechten geschstzten privaten Raum der Eigenverantwortung und der persçnlichen
und sozialen Sicherheit prtgen, sowie fsr solche politischen Entscheidungen, die in
besonderer Weise auf kulturelle, historische und sprachliche Vorversttndnisse an-
gewiesen sind, und die sich im parteipolitisch und parlamentarisch organisierten
Raum einer politischen �ffentlichkeit diskursiv entfalten.
Sofern in diesen besonders demokratiebedeutsamen Sachbereichen eine wbertra-
gung von Hoheitsrechten sberhaupt erlaubt ist, ist eine enge Auslegung geboten.
Dies betrifft insbesondere die Strafrechtspflege, die polizeiliche und milittrische
Verfsgung sber das Gewaltmonopol, fiskalische Grundentscheidungen sber Ein-
nahmen und Ausgaben, die sozialpolitische Gestaltung von Lebensverhtltnissen so-
wie kulturell bedeutsame Entscheidungen wie Erziehung, Bildung, Medienord-
nung und Umgang mit Religionsgemeinschaften.
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d) Das Grundgesetz ermtchtigt die deutschen Staatsorgane nicht, Hoheitsrechte
derart zu sbertragen, dass aus ihrer Aussbung heraus eigensttndig weitere Zusttn-
digkeiten begrsndet werden kçnnen. Es untersagt die wbertragung der Kompe-
tenz-Kompetenz. Das Prinzip der begrenzten Einzelermtchtigung ist deshalb nicht
nur ein europarechtlicher Grundsatz (Art. 5 Abs. 1 EGV; Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2 des Vertrags sber die Europtische Union in der Fassung des Vertrags von
Lissabon), sondern nimmt – ebenso wie die Pflicht der Europtischen Union, die
nationale Identittt der Mitgliedstaaten zu achten (Art. 6 Abs. 3 EUV; Art. 4 Abs. 2
Satz 1 EUV-Lissabon) – mitgliedstaatliche Verfassungsprinzipien auf. Das Integra-
tionsprogramm der Europtischen Union muss deshalb hinreichend bestimmt sein.
Sofern die Mitgliedstaaten das Vertragsrecht so ausgestalten, dass unter grundsttz-
licher Fortgeltung des Prinzips der begrenzten Einzelermtchtigung eine Vertnde-
rung des Vertragsrechts ohne Ratifikationsverfahren herbeigefshrt werden kann,
obliegt neben der Bundesregierung den gesetzgebenden Kçrperschaften eine
besondere Verantwortung im Rahmen der Mitwirkung, die in Deutschland
innerstaatlich den Anforderungen des Art. 23 Abs. 1 GG gensgen muss (Inte-
grationsverantwortung). Das Zustimmungsgesetz zu einem europtischen onde-
rungsvertrag und die innerstaatliche Begleitgesetzgebung msssen so beschaffen sein,
dass die europtische Integration weiter nach dem Prinzip der begrenzten Einzel-
ermtchtigung erfolgt, ohne dass fsr die Europtische Union die Mçglichkeit besteht,
sich der Kompetenz-Kompetenz zu bemtchtigen oder die integrationsfeste Ver-
fassungsidentittt der Mitgliedstaaten, hier des Grundgesetzes, zu verletzen. Fsr
Grenzftlle des noch verfassungsrechtlich Zultssigen muss der deutsche Gesetzgeber
mit seinen die Zustimmung begleitenden Gesetzen Vorkehrungen dafsr treffen,
dass die Integrationsverantwortung der Gesetzgebungsorgane sich hinreichend ent-
falten kann.

e) Das Bundesverfassungsgericht prsft, ob Rechtsakte der europtischen Organe und
Einrichtungen sich unter Wahrung des gemeinschafts- und unionsrechtlichen Sub-
sidiaritttsprinzips (Art. 5 Abs. 2 EGV; Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 EUV-Lissa-
bon) in den Grenzen der ihnen im Wege der begrenzten Einzelermtchtigung ein-
gertumten Hoheitsrechte halten (Ultra-vires-Kontrolle). Darsber hinaus prsft das
Bundesverfassungsgericht, ob der unantastbare Kerngehalt der Verfassungsidentittt
des Grundgesetzes nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG
gewahrt ist (Identitttskontrolle). Die Aussbung dieser verfassungsrechtlich geforder-
ten Prsfungskompetenzen wahrt die von Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV-Lissabon aner-
kannten grundlegenden politischen und verfassungsmtßigen Strukturen souvertner
Mitgliedstaaten auch bei fortschreitender Integration. Sie folgt bei der konkreten
Aussbung dem Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes.

3. Zur Subsumtion

a) Gegen das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon bestehen keine durch-
greifenden verfassungsrechtlichen Bedenken.
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aa) Die Europtische Union erreicht auch bei Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
noch keine Ausgestaltung, die staatsanalog ist und deshalb dem Legitimationsniveau
einer staatlich verfassten Demokratie entsprechen mssste. Sie ist kein Bundesstaat,
sondern bleibt ein Verbund souvertner Staaten unter Geltung des Prinzips der be-
grenzten Einzelermtchtigung. Das Europtische Parlament ist kein Reprtsentations-
organ eines souvertnen europtischen Volkes, sondern ein supranationales Vertre-
tungsorgan der Vçlker der Mitgliedstaaten, so dass der allen europtischen Staaten
gemeinsame Grundsatz der Wahlgleichheit auf das Europtische Parlament keine
Anwendung findet. Andere Regelungen des Vertrags von Lissabon, wie die dop-
pelt-qualifizierte Mehrheit im Rat (Art. 16 Abs. 4 EUV-Lissabon, Art. 238 Abs. 2
des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europtischen Union), die partizipativen,
assoziativen und direkten Demokratieelemente (Art. 11 EUV-Lissabon) sowie die
institutionelle Anerkennung der nationalen Parlamente (Art. 12 EUV-Lissabon)
kçnnen das – gemessen an staatlichen Demokratieanforderungen – bestehende De-
fizit der europtischen Hoheitsgewalt nicht aufwiegen, das Legitimationsniveau des
Staatenverbundes aber gleichwohl erhçhen.

bb) Die Bundesrepublik Deutschland bleibt bei Inkrafttreten des Vertrags von Lis-
sabon ein souvertner Staat. Insbesondere bleibt die deutsche Staatsgewalt in ihrer
Substanz geschstzt. Die Verteilung und Abgrenzung der Zusttndigkeiten der Euro-
ptischen Union von denen der Mitgliedstaaten erfolgt nach dem Prinzip der be-
grenzten Einzelermtchtigung und weiteren materiell-rechtlichen Schutzmechanis-
men, insbesondere Zusttndigkeitsaussbungsregeln. Die so kontrollierte und ver-
antwortbare wbertragung von Hoheitsrechten auf die Europtische Union wird
durch einzelne Vorschriften des Vertrags von Lissabon nicht in Frage gestellt.
Dies gilt zuntchst fsr das vereinfachte onderungsverfahren (vgl. insbesondere
Art. 48 Abs. 6 EUV-Lissabon). Die „Zustimmung“ der Bundesrepublik Deutsch-
land im vereinfachten onderungsverfahren setzt ein Gesetz im Sinne des Art. 23
Abs. 1 Satz 2 GG als lex specialis zu Art. 59 Abs. 2 GG voraus.

cc) Soweit die allgemeine Brsckenklausel des Art. 48 Abs. 7 EUV-Lissabon den
wbergang vom Einstimmigkeitsprinzip zum qualifizierten Mehrheitsprinzip in
der Beschlussfassung des Rates oder den wbergang vom besonderen zum ordent-
lichen Gesetzgebungsverfahren ermçglicht, handelt es sich ebenfalls um eine nach
Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG zu beurteilende Vertragstnderung. Das Ablehnungsrecht
der nationalen Parlamente (Art. 48 Abs. 7 UAbs. 3 EUV-Lissabon) ist kein aus-
reichendes oquivalent zum Ratifikationsvorbehalt. Der deutsche Regierungsver-
treter im Europtischen Rat darf einer Vertragstnderung durch Anwendung der
allgemeinen Brsckenklausel deshalb nur zustimmen, wenn der Bundestag und
der Bundesrat innerhalb einer noch auszugestaltenden Frist, die an die Zweckset-
zung des Art. 48 Abs. 7 UAbs. 3 EUV-Lissabon angelehnt ist, ein Gesetz nach
Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG erlassen haben. Dies gilt ebenso fsr den Fall, dass von
der speziellen Brsckenklausel nach Art. 81 Abs. 3 UAbs. 2 AEUV Gebrauch ge-
macht wird.
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dd) Ein Gesetz im Sinne des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG ist nicht erforderlich, soweit
spezielle Brsckenklauseln sich auf Sachbereiche beschrtnken, die durch den Vertrag
von Lissabon bereits hinreichend bestimmt sind, und kein Ablehnungsrecht der
nationalen Parlamente vorsehen. Auch in diesen Ftllen obliegt es allerdings dem
Bundestag und, soweit die Gesetzgebungsbefugnisse der Ltnder betroffen sind, dem
Bundesrat, die Integrationsverantwortung in anderer geeigneter Weise wahrzuneh-
men. Das Vetorecht im Rat darf auch bei sachlich in den Vertrtgen bereits be-
stimmten Gegensttnden nicht ohne Beteiligung der zusttndigen Gesetzgebungs-
organe aufgegeben werden. Der deutsche Regierungsvertreter im Europtischen
Rat oder Rat darf deshalb einer onderung des Primtrrechts durch Anwendung
einer der speziellen Brsckenklauseln nur dann fsr die Bundesrepublik Deutschland
zustimmen, wenn der Deutsche Bundestag und, soweit die Regelungen sber die
Gesetzgebung dies erfordern, der Bundesrat innerhalb einer noch auszugestaltenden
Frist, die an die Zwecksetzung des Art. 48 Abs. 7 UAbs. 3 EUV-Lissabon angelehnt
ist, ihre Zustimmung zu diesem Beschluss erteilt haben.

ee) Auch die Flexibilitttsklausel des Art. 352 AEUV kann in einer Weise ausgelegt
werden, dass das in den Vorschriften in Aussicht genommene Integrationspro-
gramm durch die deutschen Gesetzgebungsorgane noch vorhersehbar und be-
stimmbar ist. In Anbetracht der Unbestimmtheit mçglicher Anwendungsftlle setzt
die Inanspruchnahme der Flexibilitttsklausel verfassungsrechtlich die Ratifikation
durch den Bundestag und den Bundesrat auf der Grundlage von Art. 23 Abs. 1
Satz 2 GG voraus.

ff) Die verfassungsrechtlich gebotene Kontrollkompetenz des Bundesverfassungs-
gerichts ist durch die der Schlussakte zum Vertrag von Lissabon beigefsgte Erklt-
rung Nr. 17 zum Vorrang nicht bershrt. Der Grund und die Grenze fsr die Geltung
des Rechts der Europtischen Union in der Bundesrepublik Deutschland ist der im
Zustimmungsgesetz enthaltene Rechtsanwendungsbefehl, der nur im Rahmen der
geltenden Verfassungsordnung erteilt werden kann. Es ist insoweit nicht von Be-
deutung, ob der Anwendungsvorrang des Unionsrechts, den das Bundesverfas-
sungsgericht bereits fsr das Gemeinschaftsrecht im Grundsatz anerkannt hat, in
den Vertrtgen selbst oder in der der Schlussakte zum Vertrag von Lissabon bei-
gefsgten Erkltrung Nr. 17 vorgesehen ist.

gg) Die durch den Vertrag von Lissabon neu begrsndeten oder vertieften Zusttn-
digkeiten in den Bereichen der Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und
Zivilsachen, der Außenwirtschaftsbeziehungen, der Gemeinsamen Verteidigung so-
wie in sozialen Belangen kçnnen im Sinne einer zweckgerechten Auslegung des
Vertrages und msssen zur Vermeidung drohender Verfassungswidrigkeit von den
Organen der Europtischen Union in einer Weise ausgesbt werden, dass auf mit-
gliedstaatlicher Ebene sowohl im Umfang als auch in der Substanz noch Aufgaben
von hinreichendem Gewicht bestehen, die rechtlich und praktisch Voraussetzung
fsr eine lebendige Demokratie sind. Dabei ist insbesondere Folgendes zu beachten:
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– Wegen der besonders empfindlichen Bershrung der demokratischen Selbst-
bestimmung durch Straf- und Strafverfahrensnormen sind die entsprechenden
vertraglichen Kompetenzgrundlagen strikt – keinesfalls extensiv – auszulegen
und ihre Nutzung bedarf besonderer Rechtfertigung.

– Die Nutzung der dynamischen Blankettermtchtigung nach Art. 83 Abs. 1 UAbs. 3
AEUV, „je nach Entwicklung der Kriminalittt“ eine Ausdehnung des Katalogs
besonders schwerer grenzsberschreitender Straftaten vorzunehmen, entspricht in
der Sache einer Erweiterung der Zusttndigkeiten der Europtischen Union und
unterliegt deshalb dem Gesetzesvorbehalt des Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG.

– Im Bereich der Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen sind zusttzlich be-
sondere Anforderungen an die Regelungen zu stellen, die einem Mitgliedstaat
spezielle Rechte im Gesetzgebungsverfahren einrtumen (Art. 82 Abs. 3, Art. 83
Abs. 3 AEUV: sogenanntes Notbremseverfahren). Das notwendige Maß an de-
mokratischer Legitimation sber die mitgliedstaatlichen Parlamente ltsst sich aus
dem Blickwinkel des deutschen Verfassungsrechts nur dadurch gewthrleisten,
dass der deutsche Vertreter im Rat die in Art. 82 Abs. 3 und Art. 83 Abs. 3
AEUV genannten mitgliedstaatlichen Rechte nur nach Weisung des Bundes-
tages, und soweit die Regelungen sber die Gesetzgebung dies erfordern, des
Bundesrates aussbt.

– Auch bei Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon besteht der konstitutive Par-
lamentsvorbehalt fsr den Auslandseinsatz der Streitkrtfte fort. Der Vertrag von
Lissabon sbertrtgt der Europtischen Union keine Zusttndigkeit, auf die Streit-
krtfte der Mitgliedstaaten ohne Zustimmung des jeweils betroffenen Mitglied-
staats oder seines Parlaments zursckzugreifen. Er beschrtnkt auch die sozialpoli-
tischen Gestaltungsmçglichkeiten des Deutschen Bundestages nicht in einem
solchen Umfang, dass das Sozialstaatsprinzip (Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung
mit Art. 79 Abs. 3 GG) in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise beeintrtchtigt
und insoweit notwendige demokratische Entscheidungsspielrtume unzultssig
vermindert wtren.

b) Gegen das Gesetz zur onderung des Grundgesetzes (Artikel 23, 45 und 93) be-
stehen ebenfalls keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Eine Ver-
letzung demokratischer Grundsttze nach Art. 79 Abs. 3 GG erfolgt weder durch
Art. 23 Abs. 1 a GG n.F., der das Recht zur Erhebung der Subsidiaritttsklage als
Minderheitenrecht ausgestaltet und das Quorum auf ein Viertel der Mitglieder fest-
legt, noch durch Art. 45 Satz 3 GG n.F.

c) Dagegen verstçßt das Gesetz sber die Ausweitung und Sttrkung der Rechte des
Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europtischen Union in-
soweit gegen Art. 38 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 GG, als Beteiligungs-
rechte des Deutschen Bundestages und des Bundesrates nicht in dem von Verfas-
sungs wegen erforderlichen Umfang ausgestaltet worden sind. Gestalten die Mit-
gliedstaaten auf der Grundlage des Prinzips der begrenzten Einzelermtchtigung das
europtische Vertragsrecht in einer Art und Weise aus, dass eine Vertnderung des
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Vertragsrechts bereits ohne Ratifikationsverfahren allein oder maßgeblich durch die
Organe der Europtischen Union – wenngleich unter dem Einstimmigkeitserfor-
dernis im Rat – herbeigefshrt werden kann, obliegt den nationalen Verfassungs-
organen eine besondere Verantwortung im Rahmen der Mitwirkung. Diese In-
tegrationsverantwortung muss in Deutschland innerstaatlich den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen insbesondere des Art. 23 Abs. 1 GG gensgen.
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Orientierungshilfen zum
Vertrag von Lissabon
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Die Zustindigkeiten der Union* nach dem
Lissabonner Vertrag1

Art der
Zusttndig-

keit

ausschließlich
(erschçpfende Liste)2

geteilt
(nicht erschçpfende

Liste)3

ergtnzend
(erschçpfende Liste)

Definition

Nur die Union kann
rechtsverbindliche
Akte verabschieden;
die Mitgliedstaaten
kçnnen nur eingrei-
fen, wenn sie von der
Union dazu ermtch-
tigt werden, oder um
die Rechtsakte der
Union umzusetzen.

Die Union und die
Mitgliedstaaten haben
die Mçglichkeit,
rechtsverbindliche
Akte zu verabschie-
den, wobei die Mit-
gliedstaaten in dem
Maße tttig werden
kçnnen, wie die
Union nicht tttig
geworden ist.

Die Union kann nur
tttig werden, um das
Handeln der Mit-
gliedstaaten zu unter-
ststzen (vor allem
mit Hilfe finanzieller
Interventionen); sie
kann Gesetze erlassen,
jedoch nicht die
nationalen Rechts-
und Verwaltungsvor-
schriften angleichen.
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* Europtisches Parlament, Bericht A6-0013/2008, Anlage 1
1 Der AEUV erwthnt auch die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Koor-
dination der Wirtschaftspolitiken und der Beschtftigungspolitik, die aufgrund ihres be-
sonderen Charakters keinen Eingang in die drei Kategorien dieser Tabelle finden. Die in
jeder Spalte unterstrichenen Zusttndigkeitsbereiche entsprechen Bereichen, fsr die in den
bisherigen Vertrtgen keine besonderen Bestimmungen vorgesehen sind, in denen die
Union aber schon tttig geworden ist, und zwar in erster Linie unter Rsckgriff auf
die Bestimmungen zum Binnenmarkt oder Artikel 308 EGV.

2 Außer diesen Zusttndigkeiten verfsgt die Union auch sber eine ausschließliche Zusttn-
digkeit in Bezug auf den Abschluss internationaler Abkommen, wenn dieser Abschluss in
einem Rechtsakt der Union vorgesehen ist, wenn er erforderlich ist, um ihr die Aussbung
ihrer internen Zusttndigkeit zu ermçglichen oder wenn dieser Abschluss die gemeinsamen
Bestimmungen beeinflussen oder deren Tragweite vertndern kann.

3 Trotz der Tatsache, dass der AEUV Politikbereiche behandelt, die in dieser Spalte in
Schrtgschrift in Artikel 4 sber geteilte Zusttndigkeiten angegeben sind, handelt es sich
hierbei um Bereiche, in denen das Handeln der Union nicht dazu fshrt, dass die Wahr-
nehmung nationaler Zusttndigkeiten verhindert wird.



Art der
Zusttndig-

keit

ausschließlich
(erschçpfende Liste)1

geteilt
(nicht erschçpfende

Liste)2

ergtnzend
(erschçpfende Liste)

Bereiche

Zollunion
Erstellung der fsr
das Funktionieren
des Binnenmarkts
erforderlichen
Wettbewerbs-
bestimmungen
Wthrungspolitik fsr
jene Mitgliedstaaten,
deren Wthrung der
Euro ist
Erhalt der biolo-
gischen Meeres-
ressourcen im
Rahmen der
Fischereipolitik
Gemeinsame
Handelspolitik

Binnenmarkt
Sozialpolitik
Wirtschaftlicher,
sozialer und territo-
rialer Zusammenhalt
Landwirtschaft und
Fischerei (mit Aus-
nahme des Erhalts
der biologischen
Meeresressourcen)
Umwelt
Verbraucherschutz
Verkehr
Transeuroptische
Netze
Energie
Raum der Freiheit,
der Sicherheit und
des Rechts
Gemeinsame
Sicherheitsfragen
im Bereich der
Volksgesundheit
Forschung und techno-
logische Entwicklung

Raumpolitik

Entwicklungs-
zusammenarbeit

Schutz und Verbes-
serung der mensch-
lichen Gesundheit
Industrie
Kultur
Fremdenverkehr
Bildung
Jugend
Sport
Berufliche Weiter-
bildung
Katastrophenschutz
Verwaltungs-
zusammenarbeit
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1 Außer diesen Zusttndigkeiten verfsgt die Union auch sber eine ausschließliche Zusttn-
digkeit in Bezug auf den Abschluss internationaler Abkommen, wenn dieser Abschluss in
einem Rechtsakt der Union vorgesehen ist, wenn er erforderlich ist, um ihr die Aussbung
ihrer internen Zusttndigkeit zu ermçglichen oder wenn dieser Abschluss die gemeinsamen
Bestimmungen beeinflussen oder deren Tragweite vertndern kann.

2 Trotz der Tatsache, dass der AEUV Politikbereiche behandelt, die in dieser Spalte in
Schrtgschrift in Artikel 4 sber geteilte Zusttndigkeiten angegeben sind, handelt es sich
hierbei um Bereiche, in denen das Handeln der Union nicht dazu fshrt, dass die Wahr-
nehmung nationaler Zusttndigkeiten verhindert wird.



Liste der neuen Fille von Abstimmung mit qualifizierter
Mehrheit*

I – Bestehende Rechtsgrundlagen, die auf die qualifizierte Mehrheit iber-
gehen [in Klammern und Schrkgschrift das Verfahren vor Inkrafttreten des Lissabonner
Vertrages]

1. Artikel 16 EUV Absatz 3 und Artikel 236 Buchstabe b) AEUV: Reihenfolge des
Vorsitzes im Rat – Beschluss des Europtischen Rates ohne Vorschlag der Kom-
mission (Artikel 203 EGV – Rat beschließt einstimmig)

2. Artikel 48 AEUV: Freizsgigkeit der Arbeitnehmer, Sozialleistungen – ordent-
liches Gesetzgebungsverfahren1 (Artikel 42 EGV: Mitentscheidung – Rat beschließt
einstimmig)

3. Artikel 53 Absatz 1 AEUV: Niederlassungsfreiheit, Zugang zur Aussbung selb-
sttndiger Tttigkeiten – ordentliches Gesetzgebungsverfahren, wenn die Ausfsh-
rung der im Rahmen dieses Verfahrens verabschiedeten Richtlinien eine onde-
rung der Rechtsgrundsttze in einem Mitgliedstaat bedingt (Artikel 47 Absatz 2
EGV – Mitentscheidung – Rat beschließt einstimmig)

4. Artikel 74 AEUV: Verwaltungszusammenarbeit im Raum der Freiheit, der Si-
cherheit und des Rechts – Verordnung des Rates, Anhçrung des EP (Artikel 66
EGV und 34 Absatz 1 EUV: Verfahren gemkß Artikel 67 Absktze 1 und 2 EGV:
Einstimmigkeit im Rat nach Anhçrung des EP – der Rat kann einstimmig nach An-
hçrung des EP beschließen, zur qualifizierten Mehrheit jberzugehen)

5. Artikel 77 Absatz 2 AEUV: Grenzkontrollen – ordentliches Gesetzgebungsver-
fahren (Artikel 62 EGV: Verfahren gemkß Artikel 67 EGV: Einstimmigkeit im Rat
nach Anhçrung des EP; der Rat kann nach Anhçrung des EP einstimmig beschließen, zur
qualifizierten Mehrheit jberzugehen)

6. Artikel 78 AEUV: Asyl und Schutz fsr Flschtlinge und Vertriebene – ordent-
liches Gesetzgebungsverfahren (Artikel 63 Absktze 1 und 2 EGV: Verfahren gemkß
Artikel 67 Absatz 5 EGV: Einstimmigkeit und Anhçrung des EP fjr bestimmte Aspek-
te; der Rat kann einstimmig beschließen, nach Anhçrung des EP zur qualifizierten Mehr-
heit jberzugehen)

7. Artikel 79 AEUV: Einwanderung – ordentliches Gesetzgebungsverfahren (Arti-
kel 63 Absktze 3 und 4 EGV: Verfahren gemkß Artikel 67 EGV: Einstimmigkeit im
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* Europtisches Parlament, Bericht A6-0013/2008, Anlage 2
1 Dieses Verfahren ist mit einem „Notbrems“-Mechanismus ausgestattet: Ist ein Mitglied-
staat der Auffassung, dass die betreffenden Maßnahmen „wesentliche Aspekte wie den
Geltungsbereich, die Kosten oder die Finanzstruktur seines Systems der sozialen Sicherheit
verletzen oder dessen finanzielles Gleichgewicht beeintrtchtigen“ wsrden, so kann er
beantragen, dass der Europtische Rat mit dieser Frage befasst wird (was zu einer Aus-
setzung des Legislativverfahrens fshrt). Der Europtische Rat muss innerhalb einer Frist
von vier Monaten entweder die Frage an den Rat zurscksberweisen, damit das Verfahren
fortgesetzt wird, oder die Kommission um Vorlage eines neuen Vorschlags ersuchen.



Rat und Anhçrung des EP; der Rat kann einstimmig beschließen, nach Anhçrung des
EP zur qualifizierten Mehrheit jberzugehen)

8. Artikel 81 Absatz 2 AEUV: Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen (außer
Familienrecht)1 (Artikel 65 EGV: Verfahren gemkß 67 EGV: Einstimmigkeit im
Rat und einfache Stellungnahme des EP mit der Mçglichkeit zum mbergang auf das
Verfahren der Mitentscheidung im Anschluss an einen vom Rat einstimmig gefassten
Beschluss nach Anhçrung des EP)

9. Artikel 82 Absttze 1 und 2 AEUV: Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen –
ordentliches Gesetzgebungsverfahren2 (Artikel 31 Absatz 1 Buchstaben a), b), c),
d) EUV – Einstimmigkeit im Rat und einfache Stellungnahme des EP)

10. Artikel 83 Absttze 1 und 2 AEUV: Angleichung der strafrechtlichen Rechts-
vorschriften zur Festlegung von Straftaten und Strafen3 (Artikel 31 Absatz 1
Buchstabe e) EUV – Einstimmigkeit im Rat und einfache Stellungnahme des EP)

11. Artikel 85 AEUV: Eurojust – ordentliches Gesetzgebungsverfahren (Artikel 31
Absatz 2 EUV – Einstimmigkeit im Rat und einfache Stellungnahme des EP)

12. Artikel 87 Absatz 2 AEUV: nicht operative polizeiliche Zusammenarbeit – or-
dentliches Gesetzgebungsverfahren (Artikel 30 Absatz 1 EUV – Einstimmigkeit
im Rat und einfache Stellungnahme des EP)

13. Artikel 88 Absatz 2 AEUV: Europol – ordentliches Gesetzgebungsverfahren (Ar-
tikel 30 Absatz 2 EUV – Einstimmigkeit im Rat und einfache Stellungnahme des EP)

14. Artikel 91 Absatz 1 AEUV: Gemeinsame Verkehrspolitik (einschließlich in den
in Absatz 3 genannten Ftllen) – ordentliches Gesetzgebungsverfahren (Arti-
kel 71 Absatz 2 EGV – der Rat beschließt einstimmig nach Anhçrung des EP nur
im Falle der in diesem Absatz 2 aufgefjhrten Ausnahmen)

15. Artikel 129 Absatz 3 AEUV: onderung verschiedener Bestimmungen der Sat-
zung des ESZB – ordentliches Gesetzgebungsverfahren (Vorschlag der Kom-
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1 Die Buchstaben e), g) und h) von Absatz 2 dieses Artikels enthalten neue Rechtsgrund-
lagen; die anderen Buchstaben waren bereits in Artikel 65 EGV geregelt. Absatz 3 von
Artikel 81 AEUV sieht ferner vor, dass der Rat einen Beschluss erlassen kann, durch den
die Aspekte des Familienrechts mit grenzsberschreitendem Bezug bestimmt werden, die
Gegenstand von Rechtsakten sein kçnnen, die gemtß dem ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahren erlassen werden.

2 Dieses Verfahren ist mit einem „Notbrems“-Mechanismus ausgestattet: Ist ein Mitglied-
staat der Auffassung, dass ein Legislativvorschlag in diesem Bereich grundlegende Aspekte
seiner Strafrechtsordnung bershren wsrde, so kann er beantragen, dass die Frage an den
Europtischen Rat zurscksberwiesen und das Verfahren ausgesetzt wird. Der Europtische
Rat muss innerhalb einer Frist von vier Monaten die Frage an den Rat zurscksberweisen,
damit das Verfahren fortgesetzt wird, oder die Kommission bzw. die Gruppe von Mit-
gliedstaaten, die die Initiative ergriffen hat, um Vorlage eines neuen Legislativvorschlags
ersuchen. Falls der Europtische Rat binnen vier Monaten den entsprechenden Beschluss
nicht fasst oder das auf seinen Antrag hin eingeleitete neue Legislativverfahren innerhalb
einer Frist von zwçlf Monaten nicht abgeschlossen ist, so wird automatisch eine Versttrkte
Zusammenarbeit in diesem Bereich begrsndet, sofern mindestens neun Mitgliedstaaten
dies wsnschen.

3 Ibidem.



mission mit Anhçrung der EZB oder Empfehlung der EZB mit Anhçrung der
Kommission) (Artikel 107 Absatz 5 EGV – im Falle eines Vorschlags der Kommis-
sion beschließt der Rat einstimmig nach Anhçrung der EZB; in allen Fkllen muss das EP
seine Zustimmung geben; im Falle einer Empfehlung der EZB beschließt der Rat mit
qualifizierter Mehrheit nach Anhçrung der Kommission)

16. Artikel 167 Absatz 5: Fçrdermaßnahmen im Kulturbereich – ordentliches Ge-
setzgebungsverfahren (Empfehlungen des Rates ebenfalls mit qualifizierter
Mehrheit) (Artikel 151 Absatz 5 EGV – Mitentscheidung mit Einstimmigkeit im
Rat; Empfehlungen: Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission)

17. Artikel 177 AEUV: Struktur- und Kohtsionsfonds (Artikel 161 EGV: derzeit:
Einstimmigkeit im Rat und Zustimmung des EP)

18. Artikel 257 AEUV: Bildung von Gerichten fsr besondere Sachgebiete (Arti-
kel 225a EGV: Einstimmigkeit im Rat und einfache Stellungnahme des EP)

19. Artikel 281 AEUV: onderung der Satzung des Gerichtshofs, mit Ausnahme des
Titels I und des Artikels 64 (Artikel 245 EGV: Einstimmigkeit im Rat und einfache
Stellungnahme des EP)

20. Artikel 283 Absatz 2 AEUV: Ernennung der Mitglieder des Direktoriums der
EZB – Beschluss des Europtischen Rates auf Empfehlung des Rates nach An-
hçrung des EP und des Rates der Europtischen Zentralbank (Artikel 112 EGV
– einvernehmlicher Beschluss der Staats- und Regierungschefs, ansonsten identisch)

21. Artikel 290 Absatz 2 und Artikel 291 Absatz 3 AEUV: Modalittten der Kon-
trolle der Wahrnehmung der Durchfshrungsbefugnisse durch die Kommission
(Komitologiebeschluss) – ordentliches Gesetzgebungsverfahren (Artikel 202 EGV
– einstimmiger Beschluss des Rates nach Stellungnahme des EP)

II – Neue Rechtsgrundlagen mit qualifizierter Mehrheit

1. Artikel 15 Absatz 5 EUV, Wahl des Prtsidenten des Europtischen Rates durch
den Europtischen Rat

2. Artikel 18 Absatz 1 EUV, Ernennung des Hohen Vertreters durch den Europti-
schen Rat, mit Zustimmung des Prtsidenten der Kommission

3. Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b) EUV: Initiativen des Hohen Vertreters der Uni-
on im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik auf Ersuchen
des Europtischen Rates – Beschluss des Rates

4. Artikel 14 AEUV: Grundsttze und Bedingungen fsr das Funktionieren der
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse – ordentliches Gesetz-
gebungsverfahren

5. Artikel 23 AEUV: Maßnahmen zur Erleichterung des diplomatischen und kon-
sularischen Schutzes – Richtlinie des Rates, Anhçrung des EP

6. Artikel 24 AEUV: Bsrgerinitiative im Hinblick auf den Vorschlag eines euro-
ptischen Gesetzes – ordentliches Gesetzgebungsverfahren

7. Artikel 45 Absatz 2 EUV: Satzung und Sitz der Europtischen Verteidigungs-
agentur – Beschluss des Rates ohne Vorschlag der Kommission

8. Artikel 46 Absatz 2 EUV: Begrsndung einer Sttndigen Strukturierten Zusam-
menarbeit im Bereich der Verteidigung – Beschluss des Rates ohne Vorschlag
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der Kommission, Anhçrung des Hohen Vertreters der Union fsr Außen- und
Sicherheitspolitik

9. Artikel 46 Absatz 3 EUV: Beteiligung eines Mitgliedstaates an der Sttndigen
Strukturierten Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich – Beschluss des Rates
(nur die teilnehmenden Mitgliedstaaten beteiligen sich an der Abstimmung)
ohne Vorschlag der Kommission, Anhçrung des Hohen Vertreters der Union
fsr Außen- und Sicherheitspolitik

10. Artikel 46 Absatz 4 EUV: Aussetzung der Teilnahme eines Mitgliedstaats an der
Sttndigen Strukturierten Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung – Be-
schluss des Rates (nur die teilnehmenden Mitgliedstaaten beteiligen sich an der
Abstimmung) ohne Vorschlag der Kommission

11. Artikel 50 Absatz 2 AEUV: Austritt eines Mitgliedstaates aus der Union – Be-
schluss des Rates auf Vorschlag des Verhandlungsfshrers des wbereinkommens
(grundsttzlich die Kommission) nach Zustimmung des EP

12. Artikel 70 AEUV: Maßnahmen zur Bewertung der Umsetzung des Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts nach einfacher Unterrichtung des Euro-
ptischen Parlaments und der nationalen Parlamente

13. Artikel 84 AEUV: Fçrdermaßnahmen im Bereich der Kriminalprtvention –
ordentliches Gesetzgebungsverfahren

14. Artikel 118 AEUV erster Unterabsatz: geistiges Eigentum – ordentliches Ge-
setzgebungsverfahren

15. Artikel 138 Absttze 1 und 2 AEUV: Mitgliedstaaten des Eurogebietes, Ge-
meinsamer Standpunkt und einheitliche Vertretung auf internationaler Ebene
– Beschluss des Rates, Anhçrung der EZB

16. Artikel 165 Absatz 4 AEUV: Sport – ordentliches Gesetzgebungsverfahren
17. Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c) AEUV: Maßnahmen zur Bewtltigung der

gemeinsamen Sicherheitsbedenken im Bereich der Volksgesundheit1

18. Artikel 168 Absatz 5 AEUV: Fçrdermaßnahmen zum Schutz der menschlichen
Gesundheit, insbesondere zur Bektmpfung weit verbreiteter schwerer grenz-
sberschreitender Krankheiten sowie Maßnahmen zur Bektmpfung von Tabak-
konsum und Alkoholmissbrauch2

19. Artikel 189 Absatz 2 AEUV: Raumfahrtpolitik – ordentliches Gesetzgebungs-
verfahren

20. Artikel 194 Absatz 2 AEUV: Energie – ordentliches Gesetzgebungsverfahren3
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1 Die unter Buchstabe c) und d) vorgesehenen Maßnahmen sind in der Tat neu. Die unter
Buchstabe a) und b) vorgesehenen Maßnahmen waren bereits in Artikel 152 EGV vor-
gesehen und waren Gegenstand des Verfahrens der Mitentscheidung.

2 Die in diesem Absatz vorgesehenen Rechtsgrundlagen sind vçllig neu, mit Ausnahme
derjenigen sber die Fçrdermaßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, die
bereits in Artikel 152 EGV vorgesehen war.

3 Es sei darauf hingewiesen, dass die Union schon bisher Maßnahmen im Energiebereich
ergreift, sei es auf der Grundlage der Bestimmungen, die bereits eine Abstimmung mit
qualifizierter Mehrheit vorsehen, sei es auf der Grundlage von Artikel 308 EGV.



21. Artikel 195 Absatz 2 AEUV: Tourismus – ordentliches Gesetzgebungsverfah-
ren

22. Artikel 196 Absatz 2 AEUV: Katastrophenschutz1

23. Artikel 197 Absatz 2 AEUV: Verwaltungszusammenarbeit – ordentliches Ge-
setzgebungsverfahren

24. Artikel 214 Absttze 3 und 5 AEUV: Humanittre Hilfe2 und Schaffung des
europtischen Freiwilligenkorps

25. Artikel 236 Buchstabe a): Liste der Zusammensetzungen des Rates – Beschluss
des Europtischen Rates (ohne Vorschlag der Kommission)

26. Artikel 298 Absatz 2 AEUV: Verwaltung der Europtischen Union
27. Artikel 300 Absatz 5 AEUV: wberprsfung der Bestimmungen sber die Art und

Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen und des WSA – Beschluss des
Rates

28. Artikel 311 vierter Unterabsatz AEUV: Durchfshrungsmaßnahmen zu dem
System der Eigenmittel – Gesetz des Rates, Zustimmung des EP (besonderes
Gesetzgebungsverfahren, aber Einstimmigkeit nicht erwthnt)
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1 In diesem Bereich werden bereits Maßnahmen auf der Grundlage von Artikel 308 EGV
ergriffen.

2 In diesem Bereich werden bereits Maßnahmen ergriffen, entweder auf der Grundlage von
Artikel 179 (mit qualifizierter Mehrheit) oder von Artikel 308 EGV (einstimmig).



Die Rechtsgrundlagen fhr die Anwendung des
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens*

Dieser Anhang enthtlt ein Verzeichnis der Rechtsgrundlagen, auf die das im Ver-
trag von Lissabon vorgesehene ordentliche Gesetzgebungsverfahren Anwendung
findet (dieses Gesetzgebungsverfahren entspricht im Großen und Ganzen dem vor-
herigen als Verfahren der Mitentscheidung bekannten Verfahren nach Artikel 251
EGV).
Bei den hervorgehobenen Bereichen handelt es sich um jene, deren Rechtsgrund-
lage entweder vçllig neu ist oder eine Verfahrenstnderung erfahren hat und dem
„Mitentscheidungsverfahren“/ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unterworfen
wird.
Die entsprechenden Artikel des vor Inkrafttreten des Lissabonner Vertrages gelten-
den Vertrags und (in den Ftllen, in denen das entsprechende Verfahren durch den
Vertrag von Lissabon abgetndert wird) das vorher geltende Verfahren werden in
Schrtgschrift angegeben.
1. Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (Artikel 14 AEUV) (Ar-

tikel 16 EGV)
2. Einzelheiten des Rechts auf Zugang zu Dokumenten (Artikel 15 Absatz 3

AEUV) (Artikel 255 Absatz 2 EGV)
3. Schutz personenbezogener Daten (Artikel 16 Absatz 2 AEUV) (Artikel 286

Absatz 2 EGV)
4. Maßnahmen zur Bektmpfung von Diskriminierungen aufgrund der Staatsange-

hçrigkeit (Artikel 18 AEUV) (Artikel 12 EGV)
5. Grundprinzipien fsr Fçrdermaßnahmen im Bereich der Nichtdiskriminierung

(Artikel 19 Absatz 2 AEUV) (Artikel 13 Absatz 2 EGV)
6. Bestimmungen zur Erleichterung der Wahrnehmung des Rechts der Unions-

bsrger, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und auf-
zuhalten (Artikel 21 Absatz 2 AEUV) (Artikel 18 Absatz 2 EGV)

7. Bsrgerinitiative (Artikel 24 AEUV)
8. Zusammenarbeit im Zollwesen (Artikel 33 AEUV) (Artikel 135 EGV)
9. Anwendung der Wettbewerbsregeln auf die gemeinsame Agrarpolitik (Arti-

kel 42 mit Verweis auf Artikel 43 Absatz 2 AEUV) (Artikel 36 EGV: qualifizierte
Mehrheit im Rat und einfache Stellungnahme des EP)

10. Gesetzgebung im Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik (Artikel 43 Absatz 2
AEUV) (Artikel 37 Absatz 2: qualifizierte Mehrheit im Rat und einfache Stellung-
nahme des EP)

11. Freizsgigkeit der Arbeitnehmer (Artikel 46 AEUV) (Artikel 40 EGV)
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* Europtisches Parlament, Bericht A6-0013/2008, Anlage 3



12. Binnenmarkt – Maßnahmen der sozialen Sicherheit fsr Arbeitnehmer, die in
der Gemeinschaft zu- und abwandern1 (Artikel 48 AEUV) (Artikel 42 EGV:
Mitentscheidung – der Rat beschließt einstimmig)

13. Niederlassungsrecht (Artikel 50 Absatz 1 AEUV) (Artikel 44 EGV)
14. Ausschluss bestimmter Tttigkeiten des Anwendungsbereichs der Bestimmun-

gen zum Niederlassungsrecht in einem Mitgliedstaat (Artikel 51 zweiter Unter-
absatz AEUV) (Artikel 45 zweiter Unterabsatz EGV: qualifizierte Mehrheit im Rat
ohne Beteiligung des EP)

15. Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die eine Sonderrege-
lung fsr Angehçrige aus den anderen Mitgliedstaaten bei der Wahrnehmung
des Niederlassungsrechts vorsehen (Artikel 52 Absatz 2 AEUV) (Artikel 46 Ab-
satz 2 EGV)

16. Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten in
Bezug auf den Zugang zu selbsttndigen Tttigkeiten und deren Aussbung sowie
die gegenseitige Anerkennung der Diplome (Artikel 53 Absatz 1 AEUV) (Ar-
tikel 47 EGV: Mitentscheidung – der Rat beschließt einstimmig wenn der Beschluss eine
hnderung der gesetzlichen Bestimmungen der Mitgliedstaaten bewirkt)

17. Ausdehnung des Genusses der Bestimmungen sber die Erbringung von Dienst-
leistungen auf Staatsangehçrige eines Drittlandes, die innerhalb der Union an-
stssig sind. (Artikel 56 Unterabsatz 2 AEUV) (Artikel 49 zweiter Unterabsatz
EGV: qualifizierte Mehrheit im Rat ohne Beteiligung des EP)

18. Liberalisierung der Dienstleistungen in bestimmten Bereichen (Artikel 59 Ab-
satz 1 AEUV) (Artikel 52 Absatz 1 EGV: qualifizierte Mehrheit im Rat und einfache
Stellungnahme des EP)

19. Dienstleistungen (Artikel 62 AEUV) (Artikel 55 EGV)
20. Festlegung weiterer Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Kapitalverkehr

mit Drittltndern (Artikel 64 Absatz 2 AEUV) (Artikel 57 Absatz 2 erster Satz
EGV: qualifizierte Mehrheit im Rat ohne Beteiligung des EP)

21. Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf Kapitalbewegungen im Bereich der Ver-
hstung und Bektmpfung von Kriminalittt und Terrorismus (Artikel 75 AEUV)
(Artikel 60 EGV)

22. Visa, Kontrollen an den Außengrenzen, Voraussetzungen, unter denen sich
Drittstaatsangehçrige frei bewegen kçnnen, Sicherung der Außengrenzen, Ab-
schaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen (Artikel 77 Absatz 2 AEUV)
(Artikel 62 EGV: Verfahren gemkß Artikel 67 EGV: Einstimmigkeit im Rat und
einfache Stellungnahme des EP mit der Mçglichkeit zum mbergang auf das Verfahren
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1 Dieses Verfahren ist mit einem „Notbrems“-Mechanismus ausgestattet: Ist ein Mitglied-
staat der Auffassung, dass diese Maßnahmen grundlegende Aspekte seines Systems der
sozialen Sicherheit, insbesondere dessen Anwendungsbereich, Kosten oder finanzielle
Struktur, oder dessen finanzielle Ausgewogenheit beeintrtchtigen, so kann er beantragen,
dass der Europtische Rat mit der Frage befasst wird (was zur Aussetzung des Gesetz-
gebungsverfahrens fshrt). Der Europtische Rat muss innerhalb einer Frist von vier Mo-
naten die Frage an den Rat zurscksberweisen, damit das Verfahren fortgesetzt wird, oder
die Kommission um Vorlage eines neuen Vorschlags ersuchen.



der Mitentscheidung im Anschluss an einen vom Rat einstimmig gefassten Beschluss nach
Anhçrung des EP)

23. Asyl, vorsbergehender Schutz oder subsiditrer Schutzstatus fsr Personen (Ar-
tikel 78 Absatz 2 AEUV) (Artikel 63 Absktze 1 und 2 und Artikel 64 Absatz 2
EGV: Verfahren gemkß Artikel 67 EGV: Einstimmigkeit im Rat und einfache Stel-
lungnahme des EP mit der Mçglichkeit zum mbergang auf das Verfahren der Mitent-
scheidung im Anschluss an einen vom Rat einstimmig gefassten Beschluss nach Anhçrung
des EP)

24. Einwanderung und Bektmpfung des Menschenhandels (Artikel 79 Absatz 2
AEUV) (Artikel 63 Absktze 3 und 4 EGV: Verfahren gemkß Artikel 67 EGV: Ein-
stimmigkeit im Rat und einfache Stellungnahme des EP mit der Mçglichkeit zum mber-
gang auf das Verfahren der Mitentscheidung im Anschluss an einen vom Rat einstimmig
gefassten Beschluss nach Anhçrung des EP)

25. Fçrdermaßnahmen zur Unterststzung der Integration von Drittstaatsangehç-
rigen (Artikel 79 Absatz 4 AEUV)

26. Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen (außer Familienrecht)1 (Artikel 81
Absatz 2 AEUV) (Artikel 65 EGV: Verfahren gemkß Artikel 67 EGV: Einstimmig-
keit im Rat und einfache Stellungnahme des EP mit mçglichem mbergang zur Mitent-
scheidung im Anschluss an einen vom Rat einstimmig gefassten Beschluss nach Anhçrung
des EP)

27. Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen – Verfahren, Zusammenarbeit, Wei-
terbildung, Kompetenzkonflikte, Mindestvorschriften fsr die gegenseitige An-
erkennung gerichtlicher Urteile) (Artikel 82 Absatz 1 und 2 AEUV)2 (Artikel 31
EUV: Einstimmigkeit im Rat und einfache Stellungnahme des EP)

28. Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und Strafen in Bereichen
besonders schwerer grenzsberschreitender Kriminalittt (Artikel 83 Absatz 1
und gegebenenfalls Absatz 2 AEUV) (Artikel 31 EUV: Verfahren gemkß Arti-
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1 Die Buchstaben e), g) und h) von Absatz 2 dieses Artikels enthalten neue Rechtsgrund-
lagen; die sbrigen Punkte waren bereits durch Artikel 65 EGV abgedeckt. In Absatz 3
dieses Artikels III-269 wird außerdem die Mçglichkeit vorgesehen, dass der Rat einen
Beschluss fassen kann, durch den die Aspekte des Familienrechts mit grenzsberschreiten-
den Bezsgen bestimmt werden, die Gegenstand von Rechtsakten sein kçnnen, die nach
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden.

2 Die Absttze 3 und 4 dieser Artikel enthalten einen „Notbrems“-Mechanismus: Ist ein
Mitgliedstaat der Auffassung, dass ein entsprechender Gesetzesentwurf grundlegende As-
pekte seiner Strafrechtsordnung bershren wsrde, so kann er beantragen, dass die Frage an
den Europtischen Rat zurscksberwiesen und das Verfahren ausgesetzt wird. Der Euro-
ptische Rat muss innerhalb einer Frist von vier Monaten die Frage an den Rat zursck-
verweisen, damit das Verfahren weitergeht, oder die Kommission bzw. die Gruppe von
Mitgliedstaaten, die den Entwurf vorgelegt hat, um Vorlage eines neuen Gesetzesentwurfs
ersuchen. Hat der Europtische Rat innerhalb der vier Monate keinen entsprechenden
Beschluss gefasst, oder wurde das auf sein Ersuchen hin eingeleitete neue Gesetzgebungs-
verfahren nicht innerhalb von zwçlf Monaten abgeschlossen, so wird in diesem Bereich
automatisch eine Versttrkte Zusammenarbeit begrsndet, wenn mindestens ein Drittel der
Mitgliedstaaten dies wsnscht.



kel 34 Absatz 2 und Artikel 39 Absatz 1 EUV: Einstimmigkeit im Rat und einfache
Stellungnahme des EP)

29. Fçrdermaßnahmen im Bereich der Kriminalprtvention (Artikel 84 AEUV)
30. Eurojust (Artikel 85 Absatz 1 zweiter Unterabsatz AEUV) (Artikel 31 EUV:

Verfahren gemkß Artikel 34 Absatz 2 und Artikel 39 Absatz 1 EUV: Einstimmigkeit
im Rat und einfache Stellungnahme des EP)

31. Einzelheiten fsr die Beteiligung des Europtischen Parlaments und der natio-
nalen Parlamente an der Bewertung der Tttigkeit von Eurojust (Artikel 85
Absatz 1 dritter Unterabsatz AEUV)

32. Polizeiliche Zusammenarbeit (bestimmte Aspekte) (Artikel 87 Absatz 2 AEUV)
(Artikel 30 EUV: Verfahren gemkß Artikel 34 Absatz 2 und Artikel 39 Absatz 1
EUV: Einstimmigkeit im Rat und einfache Stellungnahme des EP)

33. Europol (Artikel 88 Absatz 2 erster Unterabsatz AEUV) (Artikel 30 EUV: Ver-
fahren gemkß Artikel 34 Absatz 2 und Artikel 39 Absatz 1 EUV: Einstimmigkeit im
Rat und einfache Stellungnahme des EP)

34. Einzelheiten fsr die Kontrolle der Tttigkeiten von Europol durch das Euro-
ptische Parlament und die nationalen Parlamente (Artikel 88 Absatz 2 zweiter
Unterabsatz AEUV)

35. Umsetzung der gemeinsamen Verkehrspolitik (Artikel 91 Absatz 1 AEUV) (Ar-
tikel 71 EGV)

36. Seeschifffahrt und Luftfahrt (Artikel 100 Absatz 2 AEUV) (Artikel 80 Absatz 2
EGV)

37. Maßnahmen zur Angleichung der einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, die die Verwirklichung oder das Funktionieren des Binnenmark-
tes zum Gegenstand haben, im Hinblick auf die Fçrderung der Verwirklichung
der Ziele des Artikels 26 (Artikel 114 Absatz 1 AEUV) (Artikel 95 Absatz 1
EGV)

38. Maßnahmen zur Beseitigung von Verftlschungen und Verzerrungen des Bin-
nenmarkts (Artikel 116 AEUV) (Artikel 96 EGV: qualifizierte Mehrheit im Rat
ohne Beteiligung des EP)

39. Geistiges Eigentum der europtischen Rechtstitel ohne Sprachenregelungen
(Artikel 118 erster Unterabsatz AEUV)1

40. Multilaterale wberwachung (Artikel 121 Absatz 6 AEUV) (Artikel 99 Absatz 5
EGV: Verfahren der Zusammenarbeit)

41. onderung des Protokolls zur Satzung des ESZB und der EZB (Artikel 129
Absatz 3 AEUV) (Artikel 107 Absatz 5 EGV: Einstimmigkeit im Rat oder, je
nach Fall, qualifizierte Mehrheit, und nach Zustimmung des Europkischen Parlaments)

42. Maßnahmen, die fsr die Verwendung des Euro erforderlich sind (Artikel 133
AEUV) (Artikel 123 Absatz 4 EGV)
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1 In Ermangelung einer eigenen Rechtsgrundlage hat die Union vorher in diesem Bereich
auf der Grundlage von Artikel 308 EGV gehandelt: Einstimmigkeit im Rat und einfache
Stellungnahme des EP.



43. Anreizmaßnahmen zur Fçrderung der Beschtftigung (Artikel 149 AEUV) (Ar-
tikel 129 EGV)

44. Sozialpolitik (Artikel 153 Absttze 1, mit Ausnahme der Buchstaben c) d) f) und
g), und 21 erster, zweiter und letzter Unterabsatz AEUV) (Artikel 137 Absktze 1
und 2 EGV)

45. Sozialpolitik (Chancengleichheit, Gleichheit in Arbeits- und Beschtftigungs-
fragen, gleiches Entgelt) (Artikel 157 Absatz 3 AEUV) (Artikel 141 Absatz 3
EGV)

46. Europtischer Sozialfonds (Artikel 164 AEUV) (Artikel 148 EGV)
47. Bildung (außer den Empfehlungen) (Artikel 165 Absatz 4 Buchstabe a) AEUV)

(Artikel 149 Absatz 4 EGV)
48. Sport (Artikel 165 Absatz 2 Buchstabe g) und Absatz 4 AEUV)
49. Berufliche Bildung (Artikel 166 Absatz 4 AEUV) (Artikel 150 Absatz 4 EGV)
50. Kultur (außer den Empfehlungen) (Artikel 167 Absatz 5 erster Spiegelstrich

AEUV) (Artikel 151 EGV: Mitentscheidung – der Rat beschließt einstimmig)
51. �ffentliche Gesundheit – Maßnahmen, um den gemeinsamen Sicherheitsanlie-

gen im Bereich der Volksgesundheit Rechnung zu tragen2 (Artikel 168 Ab-
satz 4 AEUV) (Artikel 152 Absatz 4 EGV)

52. �ffentliche Gesundheit – Fçrdermaßnahmen zum Schutz der menschlichen
Gesundheit, insbesondere die Bektmpfung weit verbreiteter schwerer grenz-
sberschreitender Krankheiten sowie von Tabakkonsum und Alkoholmiss-
brauch (Artikel 168 Absatz 5 AEUV3)

53. Verbraucherschutz (Artikel 169 Absatz 3 AEUV) (Artikel 153 Absatz 4 EGV)
54. Transeuroptische Netze (Artikel 172 AEUV) (Artikel 156 EGV)
55. Industrie (Artikel 173 Absatz 3 AEUV) (Artikel 157 Absatz 3 EGV)
56. Maßnahmen im Bereich des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts (Ar-

tikel 175 dritter Unterabsatz AEUV) (Artikel 159 EGV)
57. Strukturfonds (Artikel 177 erster Unterabsatz AEUV) (Artikel 161 EGV: Ein-

stimmigkeit im Rat und Zustimmung des EP)
58. Kohtsionsfonds (Artikel 177 zweiter Unterabsatz AEUV) (Artikel 161 EGV:

Einstimmigkeit im Rat und Zustimmung des EP; ab 2007: qualifizierte Mehrheit
des Rates und Zustimmung des EP)
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1 In den in diesen Punkten vorgesehenen Bereichen werden die Rechtsvorschriften vom
Rat im Wege der Einstimmigkeit nach Anhçrung des EP erlassen. Der letzte Unterabsatz
von Absatz 2 enthtlt allerdings eine „wbergangsklausel“, der zufolge der Rat einstimmig
beschließen kann, dass fsr Absatz 1 Buchstaben d), f) und g) das ordentliche Gesetz-
gebungsverfahren gilt.

2 Die unter Buchstabe a) und b) von Absatz 4 dieses Artikels vorgesehenen Maßnahmen sind
bereits in Artikel 152 EGV vorgesehen. Die unter Buchstabe c) und d) vorgesehenen
Maßnahmen sind neu.

3 Alle in diesem Absatz vorgesehenen Rechtsgrundlagen sind neu, mit Ausnahme der
Rechtsgrundlage betreffend die Fçrdermaßnahmen zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit, die bereits in Artikel 152 EGV vorgesehen war.



59. Europtischer Fonds fsr regionale Entwicklung (Artikel 178 AEUV) (Arti-
kel 162 EGV)

60. Forschungsrahmenprogramm (Artikel 182 Absatz 1 AEUV) (Artikel 166 Ab-
satz 1 EGV).

61. Verwirklichung des Europtischen Raumes der Forschung (Artikel 182 Absatz 5
AEUV)

62. Verwirklichung des Forschungsrahmenprogramms: Regeln fsr die Beteiligung
der Unternehmen und fsr die Verbreitung der Forschungsergebnisse (Arti-
kel 183 und 188 Unterabsatz 2 AEUV) (Artikel 167 EGV)

63. Forschungs-Zusatzprogramme fsr bestimmte Mitgliedstaaten (Artikel 184 und
188 Unterabsatz 2 AEUV) (Artikel 168 EGV)

64. Beteiligung an Forschungsprogrammen mehrerer Mitgliedstaaten (Artikel 185
und 188 Unterabsatz 2 AEUV) (Artikel 169 EGV)

65. Raumfahrtpolitik (Artikel 189 AEUV)
66. Umwelt (gemeinschaftliche Maßnahmen zur Erreichung der entsprechenden

Ziele, außer bei Bestimmungen steuerlicher Art) (Artikel 192 Absatz 1 AEUV)
(Artikel 175 Absatz 1 EGV)

67. Aktionsprogramm im Umweltbereich (Artikel 192 Absatz 3 AEUV) (Arti-
kel 175 Absatz 3 EGV)

68. Energie mit Ausnahme steuerrechtlicher Maßnahmen (Artikel 194 Absatz 2
AEUV)1.

69. Tourismus – Maßnahmen zur Ergtnzung der Maßnahmen in den Mitglied-
staaten (Artikel 195 Absatz 2 AEUV)

70. Katastrophenschutz zur Verhstung von Naturkatastrophen oder von vom
Menschen verursachten Katastrophen (Artikel 196 Absatz 2 AEUV)2

71. Verwaltungszusammenarbeit zur Durchfshrung des Unionsrechts durch die
Mitgliedstaaten (Artikel 197 Absatz 2 AEUV)

72. Handelspolitik – Umsetzungsmaßnahmen (Artikel 207 Absatz 2 AEUV) (Arti-
kel 133 EGV: qualifizierte Mehrheit im Rat ohne Anhçrung des EP)

73. Entwicklungszusammenarbeit (Artikel 209 Absatz 1 AEUV) (Artikel 179
EGV).

74. Wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittltndern
(Artikel 212 Absatz 2 AEUV) (Artikel 181a EGV: qualifizierte Mehrheit im Rat
und einfache Stellungnahme des EP)

75. Allgemeiner Rahmen fsr die Maßnahmen im Bereich der humanittren Hilfe
(Artikel 214 Absatz 3 AEUV)
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1 In Ermangelung einer besonderen Rechtsgrundlage hat die Union vorher in diesem Be-
reich auf der Grundlage von Artikel 308 EGV gehandelt: Einstimmigkeit im Rat und einfache
Stellungnahme des EP.

2 In Ermangelung einer besonderen Rechtsgrundlage hat die Union in diesem Bereich
vorher auf der Grundlage von Artikel 308 EGV gehandelt: Einstimmigkeit im Rat und
einfache Stellungnahme des EP.



76. Europtisches Freiwilligenkorps fsr humanittre Hilfe (Artikel 214 Absatz 5
AEUV)

77. Satzung der politischen Parteien auf europtischer Ebene und Vorschriften sber
ihre Finanzierung (Artikel 224 AEUV) (Artikel 191 EGV)

78. Einrichtung von Fachgerichten (Artikel 257 AEUV) (Artikel 225a EGV: Ein-
stimmigkeit im Rat und einfache Stellungnahme des EP)

79. onderung der Satzung des Gerichtshofes mit Ausnahme ihres Titels I und ihres
Artikels 64 (Artikel 281 AEUV) (Artikel 245 EGV: Einstimmigkeit im Rat und
einfache Stellungnahme des EP)

80. Modalittten der Kontrolle der Durchfshrungsbefugnisse (Artikel 291 Absatz 3
AEUV) (Artikel 202 EGV: Einstimmigkeit im Rat und einfache Stellungnahme des
EP)

81. Europtische Verwaltung (Artikel 298 Absatz 2 AEUV)
82. Aufstellung der Haushaltsordnung (Artikel 322 Absatz 1 AEUV) (Artikel 279

Absatz 1 EGV: Einstimmigkeit im Rat nach Anhçrung des Europkischen Parlaments,
spkter, ab 2007, qualifizierte Mehrheit im Rat)

83. Bektmpfung von Betrug, der sich gegen die finanziellen Interessen der Union
richtet (Artikel 325 Absatz 4 AEUV) (Artikel 280 Absatz 4 EGV)

84. Statut der Beamten und Beschtftigungsbedingungen fsr die sonstigen Bediens-
teten der Union (Artikel 336 AEUV) (Artikel 283 EGV: qualifizierte Mehrheit im
Rat und einfache Stellungnahme des EP)

85. Statistiken (Artikel 338 Absatz 1 AEUV) (Artikel 285 Absatz 1 EGV)
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Die Rechtsgrundlagen fhr die Anwendung der
besonderen Gesetzgebungsverfahren*

Diese Aufzeichnung enthtlt die Liste der Rechtsgrundlagen in Bezug auf besondere
Gesetzgebungsverfahren.
Die entsprechenden Artikel der Vertrtge vor Inkrafttreten des Lissabonner Vertra-
ges werden, sofern vorhanden, in Schrtgschrift angegeben, ebenso das vorher gel-
tende Verfahren im Falle einer onderung des Verfahrens.

I – Ad hoc-Verfahren

1. Jahreshaushaltsplan – Gemeinsamer Beschluss EP – Rat (Artikel 314 AEUV)
(Artikel 272 EGV: Ad hoc-Verfahren)

II – Rechtsakte des Europjischen Parlaments

2. Statut der Mitglieder des Europtischen Parlaments (Artikel 223 Absatz 2 AEUV):
Beschluss des Europtischen Parlaments aus eigener Initiative nach Zustimmung
des Rates (einstimmig in Bezug auf die Steuerregelung) und nach Anhçrung der
Kommission (Artikel 190 Absatz 5 EGV)

3. Einzelheiten der Aussbung des Untersuchungsrechts (Artikel 226 dritter Unter-
absatz AEUV): Beschluss des Europtischen Parlaments aus eigener Initiative nach
Zustimmung des Rates und der Kommission (Artikel 193 EGV: gegenseitiges Ein-
vernehmen)

4. Statut des Bsrgerbeauftragten (Artikel 228 Absatz 4 AEUV): Beschluss des EP
aus eigener Initiative nach Zustimmung des Rates und nach Stellungnahme der
Kommission (Artikel 195 Absatz 4 EGV)

III – Rechtsakte des Rates

A. Einstimmigkeit und Zustimmung des Europ?ischen Parlaments

5. Maßnahmen zur Bektmpfung von Diskriminierungen (Artikel 19 Absatz 1
AEUV) (Artikel 13 Absatz 1 EGV: einfache Stellungnahme des EP)

6. Ausweitung der Rechte im Zusammenhang mit der Unionsbsrgerschaft (Arti-
kel 25 AEUV) – nationale Ratifizierung erforderlich (Artikel 22 EGV)

7. Europtische Staatsanwaltschaft (Artikel 86 Absatz 1 AEUV)
8. Einheitliches Wahlverfahren (Artikel 223 Absatz 1 AEUV): auf Initiative und mit

Zustimmung des EP – nationale Ratifizierung erforderlich (Artikel 190 Ab-
satz 4 EGV)

9. Mehrjthriger Finanzrahmen (Artikel 312 Absatz 2 AEUV) (In den Vertrkgen nicht
erwkhnt. Unterliegt bisher einer interinstitutionellen Vereinbarung)
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* Europtisches Parlament, Bericht A6-0013/2008, Anlage 4



B. Einstimmigkeit und Anhçrung des Europ?ischen Parlaments

10. Artikel 6 EUV (mit Artikel 218 Absatz 6 und 8): Beitritt zur EMRK – Be-
schluss des Rates auf Vorschlag des Verhandlungsfshrers der wbereinkunft
(grundsttzlich die Kommission), nach Zustimmung des EP

11. Maßnahmen in Bezug auf die soziale Sicherheit oder den sozialen Schutz (Ar-
tikel 21 Absatz 3 AEUV) (Artikel 18 Absatz 3 EGV)

12. Staatsangehçrigkeit: Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen
und bei den Wahlen zum Europtischen Parlament im Wohnsitzmitgliedstaat
(Artikel 22 AEUV) (Artikel 19 EGV)

13. Festlegung von Maßnahmen, die im Rahmen des Unionsrechts fsr die Libe-
ralisierung des Kapitalverkehrs mit Drittltndern einen Rsckschritt darstellen
(Artikel 64 Absatz 3 AEUV) (Artikel 57 Absatz 2 in fine EGV: Einstimmigkeit
im Rat ohne Stellungnahme des EP)

14. Maßnahmen in Bezug auf Ptsse, Personalausweise und Aufenthaltstitel (Arti-
kel 77 Absatz 3 AEUV)

15. Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen in Bezug auf Maßnahmen zum Fa-
milienrecht mit grenzsberschreitenden Bezsgen1 (Artikel 81 Absatz 3 AEUV)
(Artikel 67 Absatz 5 zweiter Spiegelstrich EGV)

16. Operative polizeiliche Zusammenarbeit (Artikel 87 Absatz 3 AEUV) (Artikel 30
Absatz 1 Buchstabe a): Verfahren gemkß Artikel 34 Absatz 2 und Artikel 39 Absatz 1
EUV)

17. Tttigwerden der Behçrden eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats (Artikel 89 AEUV) (Artikel 32 EUV: Verfahren gemkß Artikel 34
Absatz 2 und Artikel 39 Absatz 1 EUV)

18. Harmonisierung der Umsatzsteuern und der indirekten Steuern (Artikel 113
AEUV) (Artikel 93 EGV)

19. Angleichung der Vorschriften, die sich unmittelbar auf den Binnenmarkt aus-
wirken (Artikel 115 AEUV) (Artikel 94 EGV)

20. Sprachenregelung fsr die europtischen Rechtstitel (Artikel 118 AEUV)
21. Ersetzung des Protokolls sber sbermtßige Defizite (Artikel 126 Absatz 14

AEUV) (Artikel 104 Absatz 14 EGV)
22. Besondere Aufgaben der Europtischen Zentralbank im Zusammenhang mit der

Aufsicht sber Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute (Artikel 127 Absatz 6
AEUV) (Artikel 105 Absatz 6 EGV: Einstimmigkeit im Rat nach Anhçrung der
EZB und Zustimmung des EP)

23. Sozialpolitik: soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer, Schutz
der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags, Vertretung und kollek-
tive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen und Be-
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1 Der Rat kann nach Anhçrung des EP einstimmig beschließen, auf das ordentliche Gesetz-
gebungsverfahren sberzugehen (zweiter Unterabsatz von Absatz 3 des Artikels 81 AEUV).



schtftigungsbedingungen der Staatsangehçrigen von Drittltndern1 (Artikel 153
Absatz 1 Buchstaben c), d), f) und g) und Absatz 2 Buchstabe b) AEUV) (Ar-
tikel 137 Absatz 1 Buchstaben c), d), f) und g) und Absatz 2 Buchstabe b) zweiter
Unterabsatz EGV)

24. Umwelt: steuerrechtliche Bestimmungen, Maßnahmen zur Raumordnung,
Bewirtschaftung der Wasserressourcen und Bodennutzung sowie Maßnahmen,
die die Energieversorgung und die verschiedenen Energiequellen bershren
(Artikel 192 Absatz 2 AEUV) (Artikel 175 Absatz 2 EGV)

25. Energie: steuerrechtliche Maßnahmen (Artikel 194 Absatz 3 AEUV)
26. Assoziierung der sberseeischen Ltnder und Hoheitsgebiete mit der Union –

Verfahren und Einzelheiten (Artikel 203 AEUV – mit Anhçrung des EP) (Ar-
tikel 187 EGV – ohne Anhçrung des EP)

27. Rechtsprechung der Gerichtshofes in Bezug auf geistiges Eigentum (Arti-
kel 262 AEUV) (Artikel 229A EGV: Einstimmigkeit im Rat und einfache Stellung-
nahme des EP, zuzjglich einzelstaatliche Ratifizierung)

28. onderung des Protokolls sber die Satzung der Europtischen Investitionsbank
(Artikel 308 dritter Unterabsatz) (Artikel 266 dritter Unterabsatz EGV)

29. Eigenmittel der Union – Obergrenze und Einfshrung neuer Kategorien von
Eigenmitteln (Artikel 311 dritter Unterabsatz AEUV) – nationale Ratifizie-
rung erforderlich (Artikel 269 EGV)

C. Qualifizierte Mehrheit und Zustimmung des EP

30. Durchfshrungsmaßnahmen zu dem System der Eigenmittel der Union (Arti-
kel 311 Unterabsatz 4 AEUV)

D. Qualifizierte Mehrheit und Anhçrung des EP

31. Maßnahmen zur Erleichterung des diplomatischen Schutzes (Artikel 23 AEUV
– Verabschiedung von Richtlinien mit besonderem Gesetzgebungsverfahren)
(Artikel 20 EGV – Vereinbarung zwischen den Mitgliedstaaten: Regierungszusam-
menarbeit)

32. Forschung: Spezifische Programme zur Durchfshrung des Rahmenprogramms
(Artikel 182 Absatz 4 AEUV) (Artikel 166 Absatz 4 EGV)

33. Gebiete in tußerster Randlage (Artikel 349 zweiter Unterabsatz AEUV) (Ar-
tikel 299 Absatz 2 zweiter Unterabsatz EGV)
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Anwendung der besonderen Gesetzgebungsverfahren

1 Der Rat kann nach Anhçrung des EP einstimmig beschließen, fsr die Buchstaben d), f)
und g) (Artikel 153 Absatz 2 zweiter Unterabsatz AEUV) auf das ordentliche Gesetz-
gebungsverfahren sberzugehen.



kbereinstimmungstabelle: Der Vertrag hber die Euro-
piische Union vor und nach dem Lissabonner Vertrag*

Bisherige Nummerierung
des Vertrags sber die
Europtische Union

Neue Nummerierung
des Vertrags sber die Europtische
Union

Titel I – Gemeinsame Bestimmungen Titel I – Gemeinsame Bestimmungen
Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2
Artikel 2 Artikel 3
Artikel 3 (aufgehoben)1

Artikel 4
Artikel 52

Artikel 4 (aufgehoben)3

Artikel 5 (aufgehoben)4

Artikel 6 Artikel 6
Artikel 7 Artikel 7

Artikel 8
Titel II – Bestimmungen zur
onderung des Vertrags zur Grsndung
der Europtischen Wirtschaftsgemein-
schaft im Hinblick auf die Grsndung
der Europtischen Gemeinschaft

Titel II – Bestimmungen sber
die demokratischen Grundsttze

Artikel 8 (aufgehoben)5 Artikel 9
Artikel 106

Artikel 11

449
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* ABl. C 115 vom 9. 5. 2008, S. 361.
1 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 7 des Vertrags sber die Arbeitsweise der Europt-
ischen Union (AEUV) und Artikel 13 Absatz 1 sowie Artikel 21 Absatz 3 Unterabsatz 2
des Vertrags sber die Europtische Union (EUV).

2 Ersetzt Artikel 5 des Vertrags sber die Grsndung der Europtischen Gemeinschaft (EGV).
3 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 15 EUV.
4 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 13 Absatz 2 EUV.
5 Artikel 8 EUV in der Fassung vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon (im Fol-
genden »bisheriger EUV«) enthielt Vorschriften zur onderung des EGV. Die in diesem
Artikel enthaltenen onderungen wurden in den EGV eingefsgt und Artikel 8 wird auf-
gehoben. Unter seiner Nummer wird eine neue Bestimmung eingefsgt.

6 Absatz 4 ersetzt im Wesentlichen Artikel 191 Absatz 1 EGV.



Bisherige Nummerierung
des Vertrags sber die
Europtische Union

Neue Nummerierung
des Vertrags sber die Europtische
Union
Artikel 12

Titel III – Bestimmungen zur
onderung des Vertrags sber die
Grsndung der Europtischen Gemein-
schaft fsr Kohle und Stahl

Titel III – Bestimmungen sber
die Organe

Artikel 9 (aufgehoben)1 Artikel 13
Artikel 142

Artikel 153

Artikel 164

Artikel 175

Artikel 18
Artikel 196

Titel IV – Bestimmungen zur
onderung des Vertrags zur Grsndung
der Europtischen Atomgemeinschaft

Titel IV – Bestimmungen sber eine
versttrkte Zusammenarbeit

Artikel 10 (aufgehoben)7

Artikel 27a bis 27 e (ersetzt)
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1 Artikel 9 des bisherigen EUV enthielt Vorschriften zur onderung des Vertrags sber die
Grsndung der Europtischen Gemeinschaft fsr Kohle und Stahl. Der EGKS-Vertrag trat
am 23. Juli 2002 außer Kraft. Artikel 9 wird aufgehoben und unter seiner Nummer wird
eine andere Bestimmung eingefsgt.

2 – Die Absttze 1 und 2 ersetzen im Wesentlichen Artikel 189 EGV.
– Die Absttze 1 bis 3 ersetzen im Wesentlichen Artikel 190 Absttze 1 bis 3 EGV.
– Absatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 192 Absatz 1 EGV.
– Absatz 4 ersetzt im Wesentlichen Artikel 197 Absatz 1 EGV.

3 Ersetzt im Wesentlichen Artikel 4 des bisherigen EUV.
4 – Absatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 202 erster und zweiter Gedankenstrich EGV.
– Die Absttze 2 und 9 ersetzen im Wesentlichen Artikel 203 EGV.
– Die Absttze 4 und 5 ersetzen im Wesentlichen Artikel 205 Absttze 2 und 4 EGV.

5 – Absatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 211 EGV.
– Die Absttze 3 und 7 ersetzen im Wesentlichen Artikel 214 EGV.
– Absatz 6 ersetzt im Wesentlichen Artikel 217 Absttze 1, 3 und 4 EGV.

6 – Ersetzt im Wesentlichen Artikel 220 EGV.
– Absatz 2 Unterabsatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 221 Absatz 1 EGV.

7 Artikel 10 des bisherigen EUV enthielt Vorschriften zur onderung des Vertrags zur Grsn-
dung der Europtischen Atomgemeinschaft. Die in diesem Artikel enthaltenen onderungen
wurden in den Euratom-Vertrag eingefsgt und Artikel 10 wird aufgehoben. Unter seiner
Nummer wird eine andere Bestimmung eingefsgt.



Bisherige Nummerierung
des Vertrags sber die
Europtische Union

Neue Nummerierung
des Vertrags sber die Europtische
Union

Artikel 40 bis 40b (ersetzt) Artikel 201

Artikel 43 bis 45 (ersetzt)

Titel V – Bestimmungen sber die
gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik

Titel V – Allgemeine Bestimmungen sber
das auswtrtige Handeln der Union und
besondere Bestimmungen sber die ge-
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Kapitel 1 – Allgemeine Bestimmungen
sber das auswtrtige Handeln der Union
Artikel 21
Artikel 22
Kapitel 2 – Besondere Bestimmungen
sber die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik
Abschnitt 1 – Gemeinsame
Bestimmungen
Artikel 23

Artikel 11 Artikel 24
Artikel 12 Artikel 25
Artikel 13 Artikel 26

Artikel 27
Artikel 14 Artikel 28
Artikel 15 Artikel 29
Artikel 22 (umgestellt) Artikel 30
Artikel 23 (umgestellt) Artikel 31
Artikel 16 Artikel 32
Artikel 17 (umgestellt) Artikel 42
Artikel 18 Artikel 33
Artikel 19 Artikel 34
Artikel 20 Artikel 35
Artikel 21 Artikel 36
Artikel 22 (umgestellt) Artikel 30
Artikel 23 (umgestellt) Artikel 31
Artikel 24 Artikel 37
Artikel 25 Artikel 38

Artikel 39
Artikel 47 (umgestellt) Artikel 40
Artikel 26 (aufgehoben)
Artikel 27 (aufgehoben)
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1 Ersetzt auch die Artikel 11 und 11a EGV.



Bisherige Nummerierung
des Vertrags sber die
Europtische Union

Neue Nummerierung
des Vertrags sber die Europtische
Union

Artikel 27a (ersetzt)1 Artikel 20

Artikel 27b (ersetzt)2 Artikel 20
Artikel 27c (ersetzt)1 Artikel 20
Artikel 27d (ersetzt)1 Artikel 20
Artikel 27e (ersetzt)1 Artikel 20
Artikel 28 Artikel 41

Abschnitt 2 – Bestimmungen sber
die gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik

Artikel 17 (umgestellt) Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46

Titel VI – Bestimmungen sber die
polizeiliche und justizielle Zusammen-
arbeit in Strafsachen (aufgehoben)3

Artikel 29 (ersetzt)4

Artikel 30 (ersetzt)5

Artikel 31 (ersetzt)6

Artikel 32 (ersetzt)7

Artikel 33 (ersetzt)8

Artikel 34 (aufgehoben)
Artikel 35 (aufgehoben)
Artikel 36 (ersetzt)9

Artikel 37 (aufgehoben)
Artikel 38 (aufgehoben)
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1 Die Artikel 27a bis 27e des bisherigen EUV sber die Versttrkte Zusammenarbeit werden
auch durch die Artikel 326 bis 334 AEUV ersetzt.

2 Die Artikel 27a bis 27e des bisherigen EUV sber die Versttrkte Zusammenarbeit werden
auch durch die Artikel 326 bis 334 AEUV ersetzt.

3 Die Bestimmungen des Titels VI des bisherigen EUV sber die polizeiliche und justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen werden ersetzt durch die Bestimmungen des Dritten Teils,
Titel V, Kapitel 1, 4 und 5 AEUV.

4 Ersetzt durch Artikel 67 AEUV.
5 Ersetzt durch die Artikel 87 und 88 AEUV.
6 Ersetzt durch die Artikel 82, 83 und 85 AEUV.
7 Ersetzt durch Artikel 89 AEUV.
8 Ersetzt durch Artikel 72 AEUV.
9 Ersetzt durch Artikel 71 AEUV.



Bisherige Nummerierung
des Vertrags sber die
Europtische Union

Neue Nummerierung
des Vertrags sber die Europtische
Union

Artikel 39 (aufgehoben)

Artikel 40 (ersetzt)1 Artikel 20
Artikel 40a (ersetzt)1 Artikel 20
Artikel 40b (ersetzt)1 Artikel 20
Artikel 41 (aufgehoben)
Artikel 42 (aufgehoben)
Titel VII – Bestimmungen sber eine
versttrkte Zusammenarbeit (ersetzt)2

Artikel 43 (ersetzt)3 Artikel 20
Artikel 43a (ersetzt)4 Artikel 20
Artikel 43b (ersetzt)4 Artikel 20
Artikel 44 (ersetzt)4 Artikel 20
Artikel 44a (ersetzt)4 Artikel 20
Artikel 45 (ersetzt)4 Artikel 20
Titel VIII – Schlussbestimmungen Titel VI – Schlussbestimmungen
Artikel 46 (aufgehoben)

Artikel 47
Artikel 47 (ersetzt) Artikel 40
Artikel 48 Artikel 48
Artikel 49 Artikel 49

Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52

Artikel 50 (aufgehoben)
Artikel 51 Artikel 53
Artikel 52 Artikel 54
Artikel 53 Artikel 55
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1 Die Artikel 40 bis 40b des bisherigen EUV sber die Versttrkte Zusammenarbeit werden
auch durch die Artikel 326 bis 334 AEUV ersetzt.

2 Die Artikel 43 bis 45 und Titel VII des bisherigen EUV sber die Versttrkte Zusammen-
arbeit werden auch durch die Artikel 326 bis 334 AEUV ersetzt.

3 Ersetzt durch Artikel 67 AEUV.



kbereinstimmungstabelle: Der Vertrag zur Grhndung
der Europiischen Gemeinschaft und der Vertrag hber
die Arbeitsweise der Europiischen Union*

Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Erster Teil – Grundsttze Erster Teil – Grundsttze
Artikel 1 (aufgehoben)

Artikel 1
Artikel 2 (aufgehoben)1

Titel I – Arten und Bereiche
der Zusttndigkeit der Union
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Titel II – Allgemein geltende
Bestimmungen
Artikel 7

Artikel 3 Absatz 1 (aufgehoben)2

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 8
Artikel 4 (umgestellt) Artikel 119
Artikel 5 (ersetzt)3

Artikel 9
Artikel 10

Artikel 6 Artikel 11
Artikel 153 Absatz 2 (umgestellt) Artikel 12

Artikel 134

Artikel 7 (aufgehoben)5

Artikel 8 (aufgehoben)6

Artikel 9 (aufgehoben)
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Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union

* ABl. C 115 vom 9. 5. 2008, S. 366.
1 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 3 EUV.
2 Im Wesentlichen ersetzt durch die Artikel 3 bis 6 AEUV.
3 Ersetzt durch Artikel 5 EUV.
4 wbernahme des verfsgenden Teils des Protokolls sber das Wohlergehen der Tiere.
5 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 13 EUV.
6 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 13 EUV und Artikel 282 Absatz 1 AEUV.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Artikel 10 (aufgehoben)1

Artikel 11 (ersetzt)2 Artikel 326 bis 334
Artikel 11a (ersetzt)2 Artikel 326 bis 334
Artikel 12 (umgestellt) Artikel 18
Artikel 13 (umgestellt) Artikel 19
Artikel 14 (umgestellt) Artikel 26
Artikel 15 (umgestellt) Artikel 27
Artikel 16 Artikel 14
Artikel 255 (umgestellt) Artikel 15
Artikel 286 (ersetzt) Artikel 16

Artikel 17
Zweiter Teil – Die Unions-
bsrgerschaft

Zweiter Teil – Nichtdiskriminierung
und Unionsbsrgerschaft

Artikel 12 (umgestellt) Artikel 18
Artikel 13 (umgestellt) Artikel 19
Artikel 17 Artikel 20
Artikel 18 Artikel 21
Artikel 19 Artikel 22
Artikel 20 Artikel 23
Artikel 21 Artikel 24
Artikel 22 Artikel 25
Dritter Teil – Die Politiken
der Gemeinschaft

Dritter Teil – Die internen Politiken
und Maßnahmen der Union
Titel I – Der Binnenmarkt

Artikel 14 (umgestellt) Artikel 26
Artikel 15 (umgestellt) Artikel 27
Titel I – Der freie Warenverkehr Titel II – Der freie Warenverkehr
Artikel 23 Artikel 28
Artikel 24 Artikel 29
Kapitel 1 – Die Zollunion Kapitel 1 – Die Zollunion
Artikel 25 Artikel 30
Artikel 26 Artikel 31
Artikel 27 Artikel 32
Dritter Teil Titel X, Zusammenarbeit
im Zollwesen (umgestellt)

Kapitel 2 – Die Zusammenarbeit im
Zollwesen

Artikel 135 (umgestellt) Artikel 33
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1 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 4 Absatz 3 EUV.
2 Auch ersetzt durch Artikel 20 EUV.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Kapitel 2 – Verbot von
mengenmtßigen Beschrtnkungen
zwischen den Mitgliedstaaten

Kapitel 3 – Verbot von
mengenmtßigen Beschrtnkungen
zwischen den Mitgliedstaaten

Artikel 28 Artikel 34
Artikel 29 Artikel 35
Artikel 30 Artikel 36
Artikel 31 Artikel 37
Titel II – Die Landwirtschaft Titel III – Die Landwirtschaft

und die Fischerei
Artikel 32 Artikel 38
Artikel 33 Artikel 39
Artikel 34 Artikel 40
Artikel 35 Artikel 41
Artikel 36 Artikel 42
Artikel 37 Artikel 43
Artikel 38 Artikel 44
Titel III – Die Freizsgigkeit,
der freie Dienstleistungs- und
Kapitalverkehr

Titel IV – Die Freizsgigkeit,
der freie Dienstleistungs- und
Kapitalverkehr

Kapitel 1 – Die Arbeitskrtfte Kapitel 1 – Die Arbeitskrtfte
Artikel 39 Artikel 45
Artikel 40 Artikel 46
Artikel 41 Artikel 47
Artikel 42 Artikel 48
Kapitel 2 – Das Niederlassungsrecht Kapitel 2 – Das Niederlassungsrecht
Artikel 43 Artikel 49
Artikel 44 Artikel 50
Artikel 45 Artikel 51
Artikel 46 Artikel 52
Artikel 47 Artikel 53
Artikel 48 Artikel 54
Artikel 294 (umgestellt) Artikel 55
Kapitel 3 – Dienstleistungen Kapitel 3 – Dienstleistungen
Artikel 49 Artikel 56
Artikel 50 Artikel 57
Artikel 51 Artikel 58
Artikel 52 Artikel 59
Artikel 53 Artikel 60
Artikel 54 Artikel 61
Artikel 55 Artikel 62
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Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Kapitel 4 – Der Kapital-
und Zahlungsverkehr

Kapitel 4 – Der Kapital-
und Zahlungsverkehr

Artikel 56 Artikel 63
Artikel 57 Artikel 64
Artikel 58 Artikel 65
Artikel 59 Artikel 66
Artikel 60 (umgestellt) Artikel 75
Titel IV – Visa, Asyl, Einwanderung
und andere Politiken betreffend den
freien Personenverkehr

Titel V – Der Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts

Kapitel 1 – Allgemeine Bestimmungen
Artikel 61 Artikel 671

Artikel 68
Artikel 69
Artikel 70
Artikel 712

Artikel 64 Absatz 1 (ersetzt) Artikel 723

Artikel 73
Artikel 66 (ersetzt) Artikel 74
Artikel 60 (umgestellt) Artikel 75

Artikel 76
Kapitel 2 – Politik im Bereich Grenz-
kontrollen, Asyl und Einwanderung

Artikel 62 Artikel 77
Artikel 63 Nummern 1 und 2
und Artikel 64 Absatz 24

Artikel 78

Artikel 63 Nummern 3 und 4 Artikel 79
Artikel 80

Artikel 64 Absatz 1 (ersetzt) Artikel 72
Kapitel 3 – Justizielle Zusammenarbeit
in Zivilsachen

Artikel 65 Artikel 81
Artikel 66 (ersetzt) Artikel 74
Artikel 67 (aufgehoben)
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1 Ersetzt auch Artikel 29 des bisherigen EUV.
2 Ersetzt auch Artikel 36 des bisherigen EUV.
3 Ersetzt auch Artikel 33 des bisherigen EUV.
4 Artikel 63 Nummern 1 und 2 EGV wird durch Artikel 78 Absttze 1 und 2 AEUV und
Artikel 64 Absatz 2 wird durch Artikel 78 Absatz 3 AEUV ersetzt.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Artikel 68 (aufgehoben)
Artikel 69 (aufgehoben)

Kapitel 4 – Justizielle Zusammenarbeit
in Strafsachen
Artikel 821

Artikel 831

Artikel 84
Artikel 851

Artikel 86
Kapitel 5 – Polizeiliche Zusammenarbeit
Artikel 872

Artikel 883

Artikel 893

Titel V – Der Verkehr Titel VI – Der Verkehr
Artikel 70 Artikel 90
Artikel 71 Artikel 91
Artikel 72 Artikel 92
Artikel 73 Artikel 93
Artikel 74 Artikel 94
Artikel 75 Artikel 95
Artikel 76 Artikel 96
Artikel 77 Artikel 97
Artikel 78 Artikel 98
Artikel 79 Artikel 99
Artikel 80 Artikel 100
Titel VI – Gemeinsame Regeln
betreffend Wettbewerb, Steuerfragen
und Angleichung der Rechts-
vorschriften

Titel VII – Gemeinsame Regeln
betreffend Wettbewerb, Steuerfragen
und Angleichung der Rechtsvorschriften

Kapitel 1 – Wettbewerbsregeln Kapitel 1 – Wettbewerbsregeln
Abschnitt 1 – Vorschriften
fsr Unternehmen

Abschnitt 1 – Vorschriften
fsr Unternehmen

Artikel 81 Artikel 101
Artikel 82 Artikel 102
Artikel 83 Artikel 103
Artikel 84 Artikel 104
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1 Ersetzt auch Artikel 31 des bisherigen EUV.
2 Ersetzt auch Artikel 30 des bisherigen EUV.
3 Ersetzt auch Artikel 32 des bisherigen EUV.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Artikel 85 Artikel 105
Artikel 86 Artikel 106
Abschnitt 2 – Staatliche Beihilfen Abschnitt 2 – Staatliche Beihilfen
Artikel 87 Artikel 107
Artikel 88 Artikel 108
Artikel 89 Artikel 109
Kapitel 2 – Steuerliche Vorschriften Kapitel 2 – Steuerliche Vorschriften
Artikel 90 Artikel 110
Artikel 91 Artikel 111
Artikel 92 Artikel 112
Artikel 93 Artikel 113
Kapitel 3 – Angleichung
der Rechtsvorschriften

Kapitel 3 – Angleichung
der Rechtsvorschriften

Artikel 95 (umgestellt) Artikel 114
Artikel 94 (umgestellt) Artikel 115
Artikel 96 Artikel 116
Artikel 97 Artikel 117

Artikel 118
Titel VII – Die Wirtschafts-
und Wthrungspolitik

Titel VIII – Die Wirtschafts-
und Wthrungspolitik

Artikel 4 (umgestellt) Artikel 119
Kapitel 1 – Die Wirtschaftspolitik Kapitel 1 – Die Wirtschaftspolitik
Artikel 98 Artikel 120
Artikel 99 Artikel 121
Artikel 100 Artikel 122
Artikel 101 Artikel 123
Artikel 102 Artikel 124
Artikel 103 Artikel 125
Artikel 104 Artikel 126
Kapitel 2 – Die Wthrungspolitik Kapitel 2 – Die Wthrungspolitik
Artikel 105 Artikel 127
Artikel 106 Artikel 128
Artikel 107 Artikel 129
Artikel 108 Artikel 130
Artikel 109 Artikel 131
Artikel 110 Artikel 132
Artikel 111 Absttze 1 bis 3 und 5
(umgestellt)

Artikel 219

Artikel 111 Absatz 4 (umgestellt) Artikel 138
Artikel 133
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Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Kapitel 3 – Institutionelle
Bestimmungen

Kapitel 3 – Institutionelle
Bestimmungen

Artikel 112 (umgestellt) Artikel 283
Artikel 113 (umgestellt) Artikel 284
Artikel 114 Artikel 134
Artikel 115 Artikel 135

Kapitel 4 – Besondere Bestimmungen
fsr die Mitgliedstaaten, deren Wthrung
der Euro ist
Artikel 136
Artikel 137

Artikel 111 Absatz 4 (umgestellt) Artikel 138
Kapitel 4 – wbergangsbestimmungen Kapitel 5 – wbergangsbestimmungen
Artikel 116 (aufgehoben)

Artikel 139
Artikel 117 Absttze 1, 2 sechster
Gedankenstrich und 3 bis 9
(aufgehoben)

Artikel 117 Absatz 2 erste fsnf
Gedankenstriche (umgestellt)

Artikel 141 Absatz 2

Artikel 121 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 1401

Artikel 122 Absatz 2 Satz 2 (umgestellt)
Artikel 123 Absatz 5 (umgestellt)
Artikel 118 (aufgehoben)
Artikel 123 Absatz 3 (umgestellt)
Artikel 117 Absatz 2 erste fjnf

Gedankenstriche (umgestellt)
Artikel 1412

Artikel 124 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 142
Artikel 119 Artikel 143
Artikel 120 Artikel 144
Artikel 121 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 140 Absatz 1
Artikel 121 Absttze 2 bis 4
(aufgehoben)
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1 – Artikel 140 Absatz 1 sbernimmt den Wortlaut des Artikels 121.
– Artikel 140 Absatz 2 sbernimmt den Wortlaut des Artikels 122 Absatz 2 Satz 2.
– Artikel 140 Absatz 3 sbernimmt den Wortlaut des Artikels 123 Absatz 5.

2 – Artikel 141 Absatz 1 sbernimmt den Wortlaut des Artikels 123 Absatz 3.
– Artikel 141 Absatz 2 sbernimmt den Wortlaut der fsnf ersten Gedankenstriche des
Artikels 117.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Artikel 122 Absttze 1, 2 Satz 1,
Absttze 3, 4, 5 und 6 (aufgehoben)

Artikel 122 Absatz 2 Satz 2 (umgestellt) Artikel 140 Absatz 2 Unterabsatz 1
Artikel 123 Absttze 1, 2 und 4
(aufgehoben)

Artikel 123 Absatz 3 (umgestellt) Artikel 141 Absatz 1
Artikel 123 Absatz 5 (umgestellt) Artikel 140 Absatz 3
Artikel 124 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 142
Artikel 124 Absatz 2 (aufgehoben)
Titel VIII – Beschtftigung Titel IX – Beschtftigung
Artikel 125 Artikel 145
Artikel 126 Artikel 146
Artikel 127 Artikel 147
Artikel 128 Artikel 148
Artikel 129 Artikel 149
Artikel 130 Artikel 150
Titel IX – Gemeinsame
Handelspolitik (umgestellt)

Fjnfter Teil Titel II –
Gemeinsame Handelspolitik

Artikel 131 (umgestellt) Artikel 206
Artikel 132 (aufgehoben)
Artikel 133 (umgestellt) Artikel 207
Artikel 134 (aufgehoben)
Titel X – Zusammenarbeit
im Zollwesen (umgestellt)

Dritter Teil Titel II Kapitel 2 –
Zusammenarbeit im Zollwesen

Artikel 135 (umgestellt) Artikel 33
Titel XI – Sozialpolitik, allgemeine
und berufliche Bildung und Jugend

Titel X – Sozialpolitik

Kapitel 1 – Sozialvorschriften
(aufgehoben)
Artikel 136 Artikel 151

Artikel 152
Artikel 137 Artikel 153
Artikel 138 Artikel 154
Artikel 139 Artikel 155
Artikel 140 Artikel 156
Artikel 141 Artikel 157
Artikel 142 Artikel 158
Artikel 143 Artikel 159
Artikel 144 Artikel 160
Artikel 145 Artikel 161
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Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Kapitel 2 – Der Europtische
Sozialfonds

Titel XI – Der Europtische
Sozialfonds

Artikel 146 Artikel 162
Artikel 147 Artikel 163
Artikel 148 Artikel 164
Kapitel 3 – Allgemeine und
berufliche Bildung und Jugend

Titel XII – Allgemeine und
berufliche Bildung, Jugend und Sport

Artikel 149 Artikel 165
Artikel 150 Artikel 166
Titel XII – Kultur Titel XIII – Kultur
Artikel 151 Artikel 167
Titel XIII – Gesundheitswesen Titel XIV – Gesundheitswesen
Artikel 152 Artikel 168
Titel XIV – Verbraucherschutz Titel XV – Verbraucherschutz
Artikel 153, Absttze 1, 3, 4 und 5 Artikel 169
Artikel 153, Absatz 2 (umgestellt) Artikel 12
Titel XV – Transeuroptische Netze Titel XVI – Transeuroptische Netze
Artikel 154 Artikel 170
Artikel 155 Artikel 171
Artikel 156 Artikel 172
Titel XVI – Industrie Titel XVII – Industrie
Artikel 157 Artikel 173
Titel XVII – Wirtschaftlicher
und sozialer Zusammenhalt

Titel XVIII – Wirtschaftlicher,
sozialer und territorialer Zusammenhalt

Artikel 158 Artikel 174
Artikel 159 Artikel 175
Artikel 160 Artikel 176
Artikel 161 Artikel 177
Artikel 162 Artikel 178
Titel XVIII – Forschung und
technologische Entwicklung

Titel XIX – Forschung, technologische
Entwicklung und Raumfahrt

Artikel 163 Artikel 179
Artikel 164 Artikel 180
Artikel 165 Artikel 181
Artikel 166 Artikel 182
Artikel 167 Artikel 183
Artikel 168 Artikel 184
Artikel 169 Artikel 185
Artikel 170 Artikel 186
Artikel 171 Artikel 187
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Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Artikel 172 Artikel 188
Artikel 189

Artikel 173 Artikel 190
Titel XIX – Umwelt Titel XX – Umwelt
Artikel 174 Artikel 191
Artikel 175 Artikel 192
Artikel 176 Artikel 193

Titel XXI – Energie
Artikel 194
Titel XXII –Tourismus
Artikel 195
Titel XXIII –Katastrophenschutz
Artikel 196
Titel XXIV –Verwaltungszusammen-
arbeit
Artikel 197

Titel XX – Entwicklungs-
zusammenarbeit (umgestellt)

Fjnfter Teil Titel III Kapitel 1 –
Entwicklungszusammenarbeit

Artikel 177 (umgestellt) Artikel 208
Artikel 178 (aufgehoben)1

Artikel 179 (umgestellt) Artikel 209
Artikel 180 (umgestellt) Artikel 210
Artikel 181 (umgestellt) Artikel 211
Titel XXI – Wirtschaftliche,
finanzielle und technische Zusammen-
arbeit mit Drittltndern (umgestellt)

Fjnfter Teil Titel III, Kapitel 2 –
Wirtschaftliche, finanzielle und technische
Zusammenarbeit mit Drittlkndern

Artikel 181a (umgestellt) Artikel 212
Vierter Teil – Die Assoziierung
der sberseeischen Ltnder und
Hoheitsgebiete

Vierter Teil – Die Assoziierung der
sberseeischen Ltnder und
Hoheitsgebiete

Artikel 182 Artikel 198
Artikel 183 Artikel 199
Artikel 184 Artikel 200
Artikel 185 Artikel 201
Artikel 186 Artikel 202
Artikel 187 Artikel 203
Artikel 188 Artikel 204
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Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union

1 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 208 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2 AEUV.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union
Fsnfter Teil – Das auswtrtige Handeln
der Union
Titel I – Allgemeine Bestimmungen
sber das auswtrtige Handeln der Union
Artikel 205

Dritter Teil Titel IX – Gemeinsame
Handelspolitik (umgestellt)

Titel II – Gemeinsame Handelspolitik

Artikel 131 (umgestellt) Artikel 206
Artikel 133 (umgestellt) Artikel 207

Titel III – Zusammenarbeit mit
Drittltndern und humanittre Hilfe

Dritter Teil Titel XX – Entwicklungs-
zusammenarbeit (umgestellt)

Kapitel 1 – Entwicklungszusammen-
arbeit

Artikel 177 (umgestellt) Artikel 2081

Artikel 179 (umgestellt) Artikel 209
Artikel 180 (umgestellt) Artikel 210
Artikel 181 (umgestellt) Artikel 211
Dritter Teil, Titel XXI – Wirtschaftliche,
finanzielle und technische Zusammenarbeit
mit Drittlkndern (umgestellt)

Kapitel 2 – Wirtschaftliche, finanzielle
und technische Zusammenarbeit mit
Drittltndern

Artikel 181a (umgestellt) Artikel 212
Artikel 213
Kapitel 3 – Humanittre Hilfe
Artikel 214
Titel IV – Restriktive Maßnahmen

Artikel 301 (ersetzt) Artikel 215
Titel V – Internationale wbereinksnfte
Artikel 216

Artikel 310 (umgestellt) Artikel 217
Artikel 300 (ersetzt) Artikel 218
Artikel 111 Absktze 1 bis 3 und 5

(umgestellt)
Artikel 219

Titel VI – Beziehungen der Union zu
internationalen Organisationen und
Drittltndern sowie Delegationen der
Union

Artikel 302 bis 304 (ersetzt) Artikel 220
Artikel 221
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Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union

1 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2 ersetzt im Wesentlichen Artikel 178 EGV.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union
Titel VII – Solidaritttsklausel
Artikel 222

Fsnfter Teil – Die Organe
der Gemeinschaft

Sechster Teil – Institutionelle
Bestimmungen und Finanzvorschriften

Titel I – Vorschriften sber die Organe Titel I – Vorschriften sber die Organe
Kapitel 1 – Die Organe Kapitel 1 – Die Organe
Abschnitt 1 – Das Europtische
Parlament

Abschnitt 1 – Das Europtische
Parlament

Artikel 189 (aufgehoben)1

Artikel 190 Absttze 1 bis 3
(aufgehoben)2

Artikel 190 Absttze 4 und 5 Artikel 223
Artikel 191 Absatz 1 (aufgehoben)3

Artikel 191 Absatz 2 Artikel 224
Artikel 192 Absatz 1 (aufgehoben)4

Artikel 192 Absatz 2 Artikel 225
Artikel 193 Artikel 226
Artikel 194 Artikel 227
Artikel 195 Artikel 228
Artikel 196 Artikel 229
Artikel 197 Absatz 1 (aufgehoben)5

Artikel 197 Absttze 2, 3 und 4 Artikel 230
Artikel 198 Artikel 231
Artikel 199 Artikel 232
Artikel 200 Artikel 233
Artikel 201 Artikel 234

Abschnitt 2 – Der Europtische Rat
Artikel 235
Artikel 236

Abschnitt 2 – Der Rat Abschnitt 3 – Der Rat
Artikel 202 (aufgehoben)6
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Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union

1 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absttze 1 und 2 EUV.
2 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absttze 1 bis 3 EUV.
3 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 11 Absatz 4 EUV.
4 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absatz 1 EUV.
5 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absatz 4 EUV.
6 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 16 Absatz 1 EUV und die Artikel 290 und 291
AEUV.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Artikel 203 (aufgehoben)1

Artikel 204 Artikel 237
Artikel 205 Absttze 2 und 4
(aufgehoben)2

Artikel 205 Absttze 1 und 3 Artikel 238
Artikel 206 Artikel 239
Artikel 207 Artikel 240
Artikel 208 Artikel 241
Artikel 209 Artikel 242
Artikel 210 Artikel 243
Abschnitt 3 – Die Kommission Abschnitt 4 – Die Kommission
Artikel 211 (aufgehoben)3

Artikel 244
Artikel 212 (umgestellt) Artikel 249 Absatz 2
Artikel 213 Artikel 245
Artikel 214 (aufgehoben)4

Artikel 215 Artikel 246
Artikel 216 Artikel 247
Artikel 217 Absttze 1, 3 und 4
(aufgehoben)5

Artikel 217 Absatz 2 Artikel 248
Artikel 218 Absatz 1 (aufgehoben)6

Artikel 218 Absatz 2 Artikel 249
Artikel 219 Artikel 250
Abschnitt 4 – Der Gerichtshof Abschnitt 5 – Der Gerichtshof

der Europtischen Union
Artikel 220 (aufgehoben)7

Artikel 221 Absatz 1 (aufgehoben)8

Artikel 221 Absttze 2 und 3 Artikel 251
Artikel 222 Artikel 252
Artikel 223 Artikel 253
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1 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 16 Absttze 2 und 9 EUV.
2 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 16 Absttze 4 und 5 EUV.
3 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 17 Absatz 1 EUV.
4 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 17 Absttze 3 und 7 EUV.
5 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 17 Absatz 6 EUV.
6 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 295 AEUV.
7 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 19 EUV.
8 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 1 EUV.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Artikel 2241 Artikel 254
Artikel 255

Artikel 225 Artikel 256
Artikel 225a Artikel 257
Artikel 226 Artikel 258
Artikel 227 Artikel 259
Artikel 228 Artikel 260
Artikel 229 Artikel 261
Artikel 229a Artikel 262
Artikel 230 Artikel 263
Artikel 231 Artikel 264
Artikel 232 Artikel 265
Artikel 233 Artikel 266
Artikel 234 Artikel 267
Artikel 235 Artikel 268

Artikel 269
Artikel 236 Artikel 270
Artikel 237 Artikel 271
Artikel 238 Artikel 272
Artikel 239 Artikel 273
Artikel 240 Artikel 274

Artikel 275
Artikel 276

Artikel 241 Artikel 277
Artikel 242 Artikel 278
Artikel 243 Artikel 279
Artikel 244 Artikel 280
Artikel 245 Artikel 281

Abschnitt 6 – Die Europtische
Zentralbank
Artikel 282

Artikel 112 (umgestellt) Artikel 283
Artikel 113 (umgestellt) Artikel 284
Abschnitt 5 – Der Rechnungshof Abschnitt 7 – Der Rechnungshof
Artikel 246 Artikel 285
Artikel 247 Artikel 286
Artikel 248 Artikel 287
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Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union

1 Absatz 1 Satz 1 wird im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 2
EUV.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Kapitel 2 – Gemeinsame Vorschriften
fsr mehrere Organe

Kapitel 2 – Rechtsakte der Union,
Annahmeverfahren und sonstige
Vorschriften
Abschnitt 1 – Die Rechtsakte der
Union

Artikel 249 Artikel 288
Artikel 289
Artikel 2901

Artikel 2911

Artikel 292
Abschnitt 2 – Annahmeverfahren
und sonstige Vorschriften

Artikel 250 Artikel 293
Artikel 251 Artikel 294
Artikel 252 (aufgehoben)

Artikel 295
Artikel 253 Artikel 296
Artikel 254 Artikel 297

Artikel 298
Artikel 255 (umgestellt) Artikel 15
Artikel 256 Artikel 299

Kapitel 3 – Die beratenden
Einrichtungen der Union
Artikel 300

Kapitel 3 – Der Wirtschafts-
und Sozialausschuss

Abschnitt 1 – Der Wirtschafts-
und Sozialausschuss

Artikel 257 (aufgehoben)2

Artikel 258 Absttze 1, 2 und 4 Artikel 301
Artikel 258 Absatz 3 (aufgehoben)3

Artikel 259 Artikel 302
Artikel 260 Artikel 303
Artikel 261 (aufgehoben)
Artikel 262 Artikel 304
Kapitel 4 – Der Ausschuss der
Regionen

Abschnitt 2 – Der Ausschuss
der Regionen
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1 Ersetzt im Wesentlichen den Artikel 202 dritter Gedankenstrich EGV.
2 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 300 Absatz 2 AEUV.
3 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 300 Absatz 4 AEUV.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Artikel 263, Absttze 1 und 5
(aufgehoben)1

Artikel 263 Absttze 2 bis 4 Artikel 305
Artikel 264 Artikel 306
Artikel 265 Artikel 307
Kapitel 5 – Die Europtische
Investitionsbank

Kapitel 4 – Die Europtische
Investitionsbank

Artikel 266 Artikel 308
Artikel 267 Artikel 309
Titel II – Finanzvorschriften Titel II – Finanzvorschriften
Artikel 268 Artikel 310

Kapitel 1 – Die Eigenmittel der Union
Artikel 269 Artikel 311
Artikel 270 (aufgehoben)2

Kapitel 2 – Der mehrjthrige
Finanzrahmen
Artikel 312
Kapitel 3 – Der Jahreshaushaltsplan
der Union

Artikel 272 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 313
Artikel 271 (umgestellt) Artikel 316
Artikel 272 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 313
Artikel 272 Absttze 2 bis 10 Artikel 314
Artikel 273 Artikel 315
Artikel 271 (umgestellt) Artikel 316

Kapitel 4 – Ausfshrung des
Haushaltsplans und Entlastung

Artikel 274 Artikel 317
Artikel 275 Artikel 318
Artikel 276 Artikel 319

Kapitel 5 – Gemeinsame
Bestimmungen

Artikel 277 Artikel 320
Artikel 278 Artikel 321
Artikel 279 Artikel 322

Artikel 323
Artikel 324
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Vertrag Yber die Arbeitsweise der EuropXischen Union

1 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 300 Absttze 3 und 4 AEUV.
2 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 310 Absatz 4 AEUV.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Kapitel 6 – Betrugsbektmpfung
Artikel 280 Artikel 325

Titel III – Versttrkte Zusammenarbeit
Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 3261

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 3271

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 3281

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 3291

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 3301

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 3311

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 3321

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 3331

Artikel 11 und 11a (ersetzt) Artikel 3341

Sechster Teil – Allgemeine
und Schlussbestimmungen

Siebter Teil – Allgemeine
und Schlussbestimmungen

Artikel 281 (aufgehoben)2

Artikel 282 Artikel 335
Artikel 283 Artikel 336
Artikel 284 Artikel 337
Artikel 285 Artikel 338
Artikel 286 (ersetzt) Artikel 16
Artikel 287 Artikel 339
Artikel 288 Artikel 340
Artikel 289 Artikel 341
Artikel 290 Artikel 342
Artikel 291 Artikel 343
Artikel 292 Artikel 344
Artikel 293 (aufgehoben)
Artikel 294 (umgestellt) Artikel 55
Artikel 295 Artikel 345
Artikel 296 Artikel 346
Artikel 297 Artikel 347
Artikel 298 Artikel 348
Artikel 299 Absatz 1 (aufgehoben)3

Artikel 299 Absatz 2 Unterabsttze 2,
3 und 4

Artikel 349
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1 Ersetzt auch die Artikel 27 a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 des bisherigen EUV.
2 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 47 EUV.
3 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 52 EUV.



Bisherige Nummerierung des
Vertrags zur Grsndung der
Europtischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags
sber die Arbeitsweise der Europtischen
Union

Artikel 299 Absatz 2 Unterabsatz 1
und Absttze 3 bis 6 (umgestellt)

Artikel 355

Artikel 300 (ersetzt) Artikel 218
Artikel 301 (ersetzt) Artikel 215
Artikel 302 (ersetzt) Artikel 220
Artikel 303 (ersetzt) Artikel 220
Artikel 304 (ersetzt) Artikel 220
Artikel 305 (aufgehoben)
Artikel 306 Artikel 350
Artikel 307 Artikel 351
Artikel 308 Artikel 352

Artikel 353
Artikel 309 Artikel 354
Artikel 310 (umgestellt) Artikel 217
Artikel 311 (aufgehoben)1

Artikel 299 Absatz 2 Unterabsatz 1
und Absktze 3 bis 6 (umgestellt)

Artikel 355

Artikel 312 Artikel 356
Schlussbestimmungen
Artikel 313 Artikel 357

Artikel 358
Artikel 314 (aufgehoben)2
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1 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 51 EUV.
2 Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 55 EUV.
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